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Tagblatt

des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 4. Mai 1911.

Herr Grossrat!

Nach den Bestimmungen des Grossratsreglementes
hat der Grosse Rat am dritten Montag im Monat Mai
zu der ordentlichen Friihjahrs-Session zusammenzu-
treten. Sie werden daher eingeladen, sich Montags
den 15. Mai 1911, nachmittags 2 Uhr, auf dem Rat-
haus in Bern einzufinden.

Die zur Behandlung kommenden Geschifte sind
folgende :

(esetzesentwiirfe
zur zweiten Beratung:

1. Gesetz iiber die direkten Staats- und Gemeinde-
steuern.

2. Gesetz tiber polizeiliche Massnahmen auf dem Ge-
biete des Armenwesens und iiber die Arbeits-
anstalten.

zur ersten Beratung:

1. Gesetz iiber die kantonale Versicherung gegen
Feuersgefahr.

2. Gesetz betreffend Jagd- und Vogelschutz. (Wahl
einer Kommission.)

Vortrige:
Der Direktion der Sanitdt:

Erweiterung der Anstalt Heiligenschwendi.

Der Direktion der Justiz:
LY

Expropriationen.

Der Direktion der Polizei:
1. Naturalisationen.
2. Strafnachlassgesuche.
Der Direktion der Ii’inanzén und der Domdnen:
Kédufe und Verkidufe von Dominen.

Direktion der Bauten und der Fisen-
bahnen :

Der

1. Strassen- und andere Bauten.

2. Utzenstorf - Schonbiihl - Zollikofen - Bahn; Aktien-
beteiligung, Finanzausweis und Genehmigung
der Statuten.

.

Der Direktion der Forsten:
Waldkéufe und Verkiaufe.

Der Direktion des Militdrs:
Wahl von Offizieren.

Anziige und Anfragen:

1. Motion Chavanne und Mithafte vom 27. September -
1910 betreffend hygienische Vorschriften fiir
Mietwohnungen.

2. Motion Moor und Mithafte vom 24. November 1910
betreffend die Einfithrung der Proportionalwahl
fiir den Grossen Rat.
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3. Motion Moor und Mithafte vom 28. November 1910
betreffend die Wihlbarkeit der Frauen in Schul-
und Armenkommissionen.

4. Motion Triissel und Mithafte vom 7. Dezember
1910 betreffend die Abschaffung des Stempels
fiir Wechsel und Anweisungen.

5. Motion Péquignot und Mithafte vom 20. Marz 1911
betreffend die Kinfithrung von Jugendgerichten.

6. Motion Jobin und Mithafte vom 23. Mirz 1911
betreffend die Aufhebung der katholischen Fa-
kultit.

Wahlen:
Prisident des Grossen Rates.
Zwei Vizeprisidenten des Grossen Rates.
Vier Stimmenzihler des Grossen Rates.
Président des Regierungsrates.
Vizeprisident des Regierungsrates.

S o=

Fir den ersten Tag werden die Vortrige der
Direktionen auf die Tagesordnung gesetzt.

Die Wahlen finden Mittwoch den 17. Mai statt.

Mit Hochschitzung!

o

Der Grossratsprdsident :
0. Morgenthaler,

Verneichnis der dbrigen heim Grossen Ral anhiingigen eschifte.

(Art. 2 des Grossratsreglementes.)

Gesetz iiber Ausiibung von Handel und Gewerbe im
Kanton Bern.

(15. Mai 1911

Erste Sitzung.

Montag den 15. Mai 1911,
nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Prisident Morgenthaler.

DerNamensaufruf verzeigt 193 anwesende Mit-
glieder. Abwesend sind 42 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Binggeli, Boinay, Biihler
(Frutigen), Burrus, Chavanne, Cortat, David, Fliicki-
ger, Hari, Heller, Hiigli, Liithi (Madretsch), Michel
(Bern), Mosimann, Renfer, Rudolf, Schir, Scheidegger,
Schiipbach, Thoni, Wilti, Weber; ohne Entschuldi-
gung abwesend sind die Herren: Burger (Laufen),
Choulat, Crettez, Cueni, Girardin, Girod, Gugelmann,
Henzelin, Hochuli, Hostettler, Ingold (Nieder-Wich-
trach), Jorg, Keller (Bassecourt), Kithni, Lanz (Rohr-
bach), Merguin, Mouche, Stuber, Thénen, Uhlmann.

Zur Verlesung gelangt eine EinladungdesKan-
tonal-bernischen Schwingfestes in Bern.

Die Bestellung einer Delegation wird dem Bureau
iibertragen.

Tagesordnung :

Bereinigung des Traktandenverzeichnisses.

Gesetz iiber die direkten Staats- und Ge-
meindesteuern,

Président. Ich nehme in Uebereinstimmung mit
der Kommission an, dass diese Vorlage als die wich-
tigste der Session in erster Linie zur Behandlung
gelangen und morgen in Angriff genommen werden
soll. Dabei wire die Beratung kontinuierlich fortzu-
fihren, so dass das Gesetz in der ersten Woche,
eventuell unter Zuhilfenahme der Sitzungstage der
zweiten Woche bereinigt werden konnte. Immerhin
sind auf Mittwoch wie iiblich die Wahlen und die
Justizgeschifte angesetzt. (Zustimmung))
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Gesetziliberpolizeiliche Massnahmenauf
dem Gebiete des Armenwesens und
iiber die Arbeitsanstalten.

Prasident. Der Herr Armendirektor wiinscht,
dass das Geschift auf die Tagesordnung der nich-
sten Woche gesetzt werde. Die Kommission ist eben-
falls bereit und der Entwurf kann niichste Woche
behandelt werden, sofern das Steuergesetz bis dahin
erledigt ist. (Zustimmung.)

Gesetz tiber die kantonale Versicherung
" gegen Feuersgefahr.

Priisident. Herr Kommissionsprisident Heller lisst
sich fiir die ganze Session entschuldigen und ist
daher nicht im Falle zu referieren. Im iibrigen teilt
Herr Heller mit, dass die Kommission ihre Antriige
zu Handen des Regierungsrates formuliert, letzterer
aber dazu noch nicht Stellung genommen habe, so
dass die Vorlage in dieser Session nicht behandelt
werden kann. Eventuell stellt Herr Heller in Aus-
sicht, dass der Vizeprisident der Kommission, Herr
Schir, ihn bei der Berichterstattung ersetzen kénne.
Dies ist aber nicht moglich, da Herr Schér sich eben-
falls fiir die ganze Session entschuldigen ldsst. Ich
nehme deshalb an, dass das Geschift in der gegen-
wirtigen Session nicht behandelt werden kann und
beantrage Thnen, es von der Traktandenliste abzu-
setzen, (Zustimmung.)

Gesetz betreffend Jagd-und Vogelschutz.

Das Geschift wird an eine vom Bureau zu be-
stellende Kommission von 11 Mitgliedern gewiesen.

Erweiterung der Irrenanstalt Heiligen-
schwendi.

Soll heute behandelt werden.

Expropriationen,

Bereit.

Naturalisationen und Strafnachlassge-
suche.

Bereit.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil,
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Strassen-undandereBauten.

Bereit,

Utzenstorf-Schonbithl-Zollikofen-Bahn;
Aktienbeteiligung, Finanzausweis und
Genehmigung der Statuten.

Soll heute behandelt werden.

Anzigeund Anfragen.
Motion Trissel.

Tritssel. Ich mochte Sie bitten, die Motion auf
die nichste Session zu verschieben. Von Herrn Hir-
ter ist ndmlich im Nationalrat kiirzlich in der glei-
chen Materie eine Motion eingereicht worden, und ich
mochte gerne das Schicksal dieser Motion abwarten,
bevor mein Anzug hier bereinigt wird. Ich bitte Sie
also, die Behandlung der Motion auf die néchste Ses-
sion zu verschieben. (Zustimmung.)

Samtliche tibrigen Motionen sind bereit und sollen
im Laufe dieser Session erledigt werden.

Utzenstorf-Schonbiihl - Zollikofen - Bahn ; Aktienbeteili-
gung, Finanzansweis und Genehmigung der Statuten,

Konitzer, Eisenbahndirektor, Berichlerstatter des
Regierungsrates. Der Grosse Rat hat am 6. Oktober
letzten Jahres den Regierungsrat beauftragt, auf die
gegenwiirtige Session ein Projekt fiir eine Schmal-
spurbahn von Utzenstorf nach Schonbiihl vorzulegen.
Ich muss gestehen, dass wenn ich gewusst hitte, wie-
viel Arbeit dies verursachen wiirde, ich mich gegen
die . Ausfithrung dieses Auftrages in so kurzer Zeit
aufgelehnt hitte.

Ueber die Frage, ob Normalbahn oder Schmalspur-
bahn, brauche ich mich heute nicht zu verbreiten.
Die Normalbahn ist in der letzten Session beerdigt
worden, und es lohnt sich nicht, iiber die 15 km
lange Bahn noch einmal eine viertigige Diskussion
walten zu lassen. Ich beschrinke mich daher auf
einige kurze Ausfithrungen.

Nach dem Beschluss des Grossen Rates vom Ok-
tober 1910 beauftragten wir die Ingenieure Anselmier
und Emch mit der Aufnahme und Kostenberechnung
des Projektes Schonbiihl-Jegenstorf und Jegenstorf-
Utzenstorf. Ferner ersuchten wir die Herzogenbuch-
see-Lyss-Bahngesellschaft, vorliufig die Konzession fiir
eine Schmalspurbahn von Utzenstorf nach Zollikofen
zu erwerben. Bei den Verhandlungen hat sich nun
auf dem Eisenbahndepartement herausgestellt, dass
die Konzession fiir die Linie Utzenstorf-Schonbiihl
noch vorhanden ist, wihrend wir geglaubt hatten, sie
sei abgelaufen und nicht zur Erneuerung angemeldet
1911. 85*
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worden, Wir setzten uns darauf mit den betreffenden
Konzessiondren, den Herren Ingenieur Leuch, Dr,
Meier und Gemeindeprisident Beck in Utzenstorf, in
Verbindung und diese traten die Konzession an die
zu bildende Bahngesellschaft ab. Die Konzession fiir
Utzenstorf-Schonbiihl ist also tatséchlich noch vor-
handen, nur lautet sie auf eine Normalbahn und muss
in eine solche fiir einc Schmalspurbahn umgeindert
werden. Die Konzession fiir die Strecke Schonbiihl-
Zollikofen dagegen muss neu verlangt werden.

Die projektierte Linie beginnt in Utzenstorf und
geht auf eigenem Bahntracé, das auch von der Her-
zogenbuchsee-Lyss-Bahn benutzt werden wird, nach
Bétterkinden. Von hier beniitzt die Linie die Staats-
strasse nach Schalunen. Eine Variante sieht eine Aus-
biegung von Bitterkinden nach Pfrundwald vor, wo-
durch die Steigung von 40 auf 25 9/,, reduziert wiirde.
In Schalunen gibt es eine Haltestelle, in Bétterkinden
selbstverstindlich eine Station. Von Schalunen fiithrt
die Linie nach Biiren zum Hof, statt, wie urspriinglich
vorgesehen war, direkt nach Fraubrunnen. Biiren zum
Hof ist eine Ortschaft von einer gewissen Bedeutung
und verdient, von einer Lokalbahn bedient zu werden.
Von hier zieht die Bahn auf eigenem Tracé nach
Fraubrunnen, wo die Station in unmittelbare Nihe
des Dorfes, das heisst des Postburcaus, zu liegen
kommt, so dass der Posthalter die Station bedienen
kann, da es sich in der Regel nicht rentiert, in so
kleinen Ortschaften einen eigenen Stationsvorstand zu
haben. Immerhin wird ein richtiges Stationsgebdude
erslellt werden. Von Fraubrunnen fithrt die Bahn
wiederum auf eigenem Tracé nach Grafenried, das
ebenfalls eine Station erhilt, und von da auf der
Staatsstrasse nach Jegenstorf. Auf der Hohe vor Jegen-
storf wird gegenwirtig ein neues Bezirkskrankenhaus
gebaut und man wird dort jedenfalls eine Haltestelle
errichten. Durch das Dorf Jegenstorf wird dic Bahn
auf cigenem Bahnkorper gefithrt, da die Landwirte
eine Storung ihres Fuhrwerkverkehrs befiirchteten,
wenn die Bahn die Strasse beniitzen wiirde. Die Station
Jegenstorf kommt ungefihr an die gleiche Stelle zu
stehen, wie bei der Normalbahn vorgeschen war, nur
etwas niher beim Dorf. Von Jegenstorf fithrt die
Linie wieder der Staatssirasse entlang iiber Urtenen
nach Schonbiihl. In Schonbiihl war eine Rollschemel-
anlage vorgesehen, doch haben die Studien iber den
Giiterverkehr ergeben, dass dieselbe vorlaufig nicht
errichtet zu werden braucht, da eine solche ncben
Utzenstorf bereits in Zollikofen vorgesehen ist. Soilte
mit der Zeit der Giterverkehr wesentlich zunehmen, so
wiirde auch die Rollschemelanlage in Schénbiihl zur
Ausfithrung gelangen. Von Schonbiihl geht die Linie
iiber Moosseedorf, das chenfalls eine kleinere Station
erhilt, nach Zollikofen, wo sie Anschluss an die Stras-
senbahn Zollikofen-Bern erhilt, so dass die Reisenden,
ohne umzusteigen, direkt nach Bern fahren kénnen.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass in nicht zu ferner
Zeit zur Entlastung der Zollikofen-Bern-Bahn von
Zollikofen nach Bern cin zweites Geleise gelegt, be-
zichungsweise die Utzenstorf- Schonbiihl - Zollikofen-
Bahn dirckt nach Bern weitergefithrt werden muss,
da der Giiterverkehr auf dieser Strecke von Anfang
an ein ziemlich erheblicher sein wird. Die Baulinge
der Linie Utzenstorf-Zollikofen betrigt rund 19 km
und die Betriebslinge bis Bern rund 25 km.

Wihrend der Studien wurde von der Gemeinde Iff-
wil der Wunsch gedussert, es mochte auch diese Ort-
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schaft von der Schmalspurbahn bedient werden. Wir
haben eine beziigliche Variante studieren lassen, aber
es hat sich herausgestellt, dass die Mehrkosten fiir
den 2 km langen Umweg rund 200,000 Fr. betragen
und die Steigungsverhiltnisse bedeutend verschlech-
tert wiirden, indem eine Rampe von 459/, eingeschal-
tet werden miisste. Die Gemeinde Iffwil hatte beschlos-
sen, fiir den Fall der Ausfithrung dieser Variante einen
Beitrag von 70,000 Fr. zu leisten, und als ihr nicht
entsprochen werden konnte, verweigerte sie auch die
ihr an die Linie Utzenstorf-Zollikofen zugemutete be-
scheidene Subvention von 4000 Fr. Wir hoffen jedoch,
dass sie diesen Betrag doch noch leisten werde, in-
dem sie immerhin von der Bahn profitiert. Ich
fige bei, dass die Fahrzeit bei der Variante uber
Iffwil um 7 bis 10 Minuten verlingert worden wire
und das Billet 15 bis 20 Cts. mehr gekostet hitte,
Aus den angegebenen Griinden miissen wir Thnen De-
antragen, die Variante iiber Iffwil nicht auszufiithren.

Die Baukosten sind auf 2,000,000 Fr. veranschlagt
oder zirka 105,400 I'r. per Bahnkilometer., Was die
Rentabilitidtsberechnungen anbelangt, so habe ich mich
bereits wiederholt dahin gedussert, dass ich denselben
keinen grossen Wert beimesse, da sie hidufig zu Trug-
schliissen fithren. Immerhin haben wir solche auch
hier angestellt und uns dabei auf die Erfahrungen ge-
stiitzt, die wir bei der Bern-Muri-Worb-Bahn gemacht
haben, einer Lokalbahn, die ebenfalls von Bern ausgeht
und von den Bundesbahnen konkurrenziert wird, wie
die Strecke Bern-Zollikofen-Schonbithl. Die Betriebs-
einnahmen der Bern-Worb-Bahn betrugen seinerzeit
beim Dampfbetrieb durchschnittlich 7800 Fr. per kin
und die Betriebsausgaben 5500—5800 Fr. Seit der
Einfithrung des elektrischen Betriebes sind die Ein-
nahmen auf zirka 11,000 Fr. und die Ausgaben auf
rund 7000 Fr. gestiegen, so dass sich ein Einnahmen-
iiberschuss von iiber 4000 Fr. ergibt. Wir rechnen
nun im vorliegenden IFall bloss mit einer Einnahme
von 7800 und einer Ausgabe von 6000 Fr., wobei
fir die rund 25 km lange Betriebsstrecke ein Ein-
nahmeniiberschuss von 45000 Fr. resultiert. Hie-
von wire in erster Linie das Obligationenkapital von
rund 600,000 Fr. zu 41/,9/, zu verzinsen, was ecinen
Belrag von 27,000 Fr. erfordert. Der Rest wirde

‘reichlich geniigen zur Bezahlung der jihrlichen Ent-

schiddigung an die Bern-Zollikofen-Bahn fir die Mit-
beniitzung ihrer Linie und es konnte noch etwas in
den Reservefonds gelegt werden. Bei einer kilome-
trischen Einnahme von 10,000 Fr. wiirde sich ein
Ueberschuss von 100,000 Fr. ergeben, was bereits die
Ausrichtung einer Dividende gestatten wiirde. Doch
daran glaube ich vorldufig noch nicht.

Die Finanzierung hot einige Schwierigkeiten. Die
Gemeinden wurden zur Aktienzeichnung eingeladen,
wobei ausdriicklich hervorgehoben wurde, dass die-
selbe nur eine bedingte sei und im Falle des Baues
der Normalbahn dahinfallen wiirde. Nachdem auf
Wunsch der beteiligten Gegend in einer Versammlung
in Fraubrunnen von einigen Mitgliedern der Regierung
ndhere Auskunft {iber die bestehenden Absichien ge-
geben worden war, fassten die Gemeinden ihre Sub-
ventionsbeschliisse und bis heute sind bereits folgende
Betrige gezeichnel worden: Utzenstorf 40,000 Fr., Biit-
terkinden 40,500, Schalunen 4000, Biiren zum Hof
63,500, Fraubrunnen 85,000, Grafenried 70,000, Jegen-
storf 120,000, Urtenen 38,000, Moosseedorf 36,000,
Zollikofen 7000, Bern 102,500, total 607,000 Fr. Die



(15. Mai 1911.)

Aktienzeichnungen haben sich also seit der Druck-
legung unseres Berichtes vermehrt und man kann
sagen, dass das notige Geld vorhanden ist, um weiter
vorzugehen,

Art. 9 des Subventionsgesetzes bestimmt, dass die
Staatsbeteiligung nur Gesellschaften zugesichert werde,
deren Statuten vom Grossen Rat genehmigt sind. Der
Regierungsrat stellte sich daher auf den Standpunkt,
dass die Griindung der neuen Gesellschaft zu erfolgen
habe, bevor das Geschift dem Grossen Ral vorgelegt
werde. Da es aber den Gemeinden nicht moglich war,
ihre Einzahlungen so rasch zu machen, hat der Staat
das Geld vorgeschossen und die Gemeinden bescheinig-
ten schriftlich, dass sie ihm die betreffende Summe
schuldig seien. Derartige Vorschiisse pflegie der Staat
auch in andern Fillen zu machen und wir glaubten
uns hiezu umsomehr berechtigt, als der Grosse Rat
durch scinen Beschluss vom 6. Oktober 1910 im Prin-
zip den Bau und die Subventionierung der Schmal-
spurbahn bereits beschlossen hat. Aus diesem Grunde
haben wir auch einem frithern Usus gemiss, von dem
man allerdings in der letzten Zeit abgegangen war,
die 209/, des Staatsbeitrages von 760,000 Fr. einbe-
zahlt, so dass lelzten Samstag die Gesellschaft sich
konstiluieren konnte. Ausser den erwidhnten Aktien-
zeichnungen hal die Emmentalbahn ecine Beteiligung
von 75,000 Ir. zugesichert, so dass im ganzen bereits
gegen 1,450,000 Fr. Aktien gezeichnet sind und das
von der Kantonalbank zu iibernehmend: Obligationen-
kapital hochstens 550,000 Fr. betragen wird. Viel-
leicht wird sich dieser Betrag bis auf 500,000 FIr.
reduzieren, wenn noch einige kleinere Gemeinden Ak-
tien ibernchmen, die es bisher abgelehnt hatten, die
nun aber, wie wir gehort haben, ebenfalls eine Sub-
venlion beschliessen werden, nachdem das Zustande-
kommen der Bahn definitiv gesichert ist. In der Ge-
neralversammlung vom letzten Samstag wurden auch
die Statuten genehmigt, deren Grundlagen mit den-
jenigen der Bern-Zollikofen-Bahn iibereinstimmen.

Ich muss lhnen tiber die Verhandlungen mit den
Gemeinden Aufschluss geben, damit der Grossc Rat
genau dariiber orientiert ist, was da gegangen ist. Die
Gemeinden erklirten uns, es sei eine etwas starke
Zumutung, dass sie an zwei Bahnen Beitrige beschlies-
sen und an zwei Orten 209/, einzahlen sollen; der
Staat sollte ihnen das, was sic auf den fiir die Normal-
bahn eingezahlten 20 9/, verlieren, zuriickerstatten. Wir
erkldrten uns bereit, dem Grossen Rat zu beantragen,
vom Staat aus die 209/, fir die Normalbahn zu iber-
nehmen, in der Meinung, dass der fiir die Studien und
Drucksachen nicht verausgabte Betrag in die Staats-
kasse zuriickfliesse und das Stimmrecht der Gemein-
den an den Aktiondrenversammlungen an den Staat
iibergehe, Darob entstand in Solothurn ein grosses
Geschrei und man warf uns Illoyalitit vor. Wir ver-
wahren uns jedoch dagegen, dass uns von Solothurn
aus vorgeschrieben wird, was wir zu tun haben; ich
nehme Befehle einzig von Bern aus entgegen.

Zu dem Ihnen vorliegenden Beschlusses-Entwurf
bean{ragen wir Ihnen eine einzige Abdnderung, mit
der sich wohl auch die Staatswirtschaftskommission
wird einverstanden erkliren konnen, Nachdem die
Finanzierung sich rascher und viel besser gemacht
hat, als wir urspriinglich glaubten, ist der Wortlaut
der Ziffer 6 dahin abzuindern: « Der Finanzausweis
wird als geleistet erkldrt», da von seite der interessier-
ten Gemeinden, Korporationen, Gesellschaften und Pri-
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vaten bereits Aktienzeichnungen im Gesamtbetrage von
iber 680,000 I'r. vorliegen.

In diesem Sinne empfehlen wir lhnen Eintreten
auf die Vorlage und Bewilligung ecines Staatsbeitrages
von 40,000 Fr. per km an die 15 km lange Linie
Utzenstor{-Schonbiihl, deren Subventionierung bereits
im Subventionsgeselz von 1902 vorgesehen ist. Im
weilern schlagen wir lhnen vor, gestiitzt auf Art. 2
des Gesetzes, wonach der Grosse Rat ermiichtigt ist,
innerhalb seiner verfassungsméssigen Kompetenz fiir
solche schmalspurige Linien, die im Subventionsgesetz
nichl aufgezdhlt sind, cbenfalls ecinen Beilrag von
40,000 Fr. zu beschliessen, auch fiir die 4 km lange
Strecke Schonbiihl-Zollikofen, einen Staatsbeitrag von
40,000 Fr. per km zu bewilligen, so dass die Subvention
des Staates fiir die Linie Utzenstorf-Zollikofen im gan-
zen 760,000 I'r. betragen wiirde. In ciner Versammlung
wurde von einem Mitglied des Grossen Rates behaup-
tet, der Grosse Rat konne fir die Strecke Scnonbiihl-
Zollikofen ganz gut mehr als 40,000 Fr. per km De-
schliessen, er konne bis auf 500,000 Fr. gehen, da
es in Art. 2 heisse, er sei erméchtigt, innerhalb seiner
verfassungsmilssigen Kompetenz sich an der Aktien-
zeichnung zu beteiligen. Wir glaubten anfinglich auach,
man konne in der Weise entgegenkommen, dass man
ungefihr den gleichen Deitrag bewillige wie [(iir eine
dem Lokalverkehr dienende Normalbahn. Alléin Art. 2
fiigt ausdriicklich bei « unter Anwendung der Bestim-
mungen dieses Gesetzes» und infolgedessen kann we-
der flir das zweite noch fiir das erste Teilstiick der
projektierten Schmalspurbahn ein héherer Beilrag als
40,000 I'r. per km verabfolgt werden, Dagegen kann
man in bezug auf die Strassenbeniilzung entgegenkom-
men, und im weitern hat der Grosse Rat bereits am
6. Oktober 1910 beschlossen, das Projekt auf Koslen
des Staates ausarbeiten zu lassen und diese Kosten
nachher bei Subventionsausrichtung nicht in Anrech-
nung zu bringen, wihrend bis jetzt die Projektkosten
noch nie vom Staat iibernommen worden sind. Namens
des Regierungsrates beanirage ich Ihnen, auf das Ge-
schift einzutreten und den Beschlussesentwurf zu ge-
nehmigen.

Rufener, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Die Staatswirtschaftskommission hat das vor-
liegende Geschidft in der Sitzung vom letzten Sams-
tag behandelt. Alle Mitglieder haben sich dafiir aus-
gesprochen, die Antriige des Regierungsrates dem Gros-
sen Rat zur Genehmigung zu empfehlen; einzig Herr
Fihndrich hat sich, in Konsequenz zu seinem Ver-
halten bei der frithern Beratung, der Stimmabgabe
enthalten. Die Staatswirtschaftskommission hat mit
Genugtuung die Berichterstattung des Herrn Baudirek-
tors entgegengenommen und sich veranlasst gefiihlt,
dem Regierungsrat fiir die rasche, zielbewusste und
gute Durchfithrung der ziemlich schwierigen Angelegen-
heit zu danken.

Ich will nun nicht auf die Einzelheiten zuriick-
kommen, die letzten Herbst den Gegenstand der De-
ratung bildeten, und glaube voraussetzen zu diirfen,
dass darnach auch aus der Mitte des Rates kein Ver-
langen besteht, sondern dass er gewillt ist, das Pro-
jekt einer elektrischen Schmalspurbahn als Bestandteil
eines grossen Netzes zu sanktionieren, nachdem sich
nun auch das Fraubrunnenamt mit demselben ein-
verstanden erklidrt hat. Wir wollen die Angelegenheit
nun in diesem Rahmen zu Ende fiihren, dass die



338

neue Linie den gesamten Interessen dienen kann und
nicht, wie es beim Normalbahnprojekt der Fall ge-
wesen wire, andern (regenden, die noch auf ihre Ver-
bindungen warten, Enttduschungen bereitet.

Die neue Linie soll als elektrische Schmalspur-
bahn erstellt werden, die teils die Strasse beniitzt, teils
cinen eigenen Bahnkorper erhilt. Solche Bahnen wur-
den in den letzten Jahren mehrfach bei uns gebaul
und die Erfahrungen lehren, dass die auf 105,400 Fr.
veranschlagten Anlagekosten per Bahnkilometer aus-
reichen werden. Das gesamte Anlagekapital betrigt
bei einer Bauldnge von rund 19 km 2,000,000 Fr. Die
Betriebslinge ist rund 25 km, indem das Tracé der
Zollikofen-Bern-Bahn von der Utzenstorf-Schoubiihl-
Bahn auch befahren werden soll.

Wie Thnen der Herr Baudirektor bereits mitgeteilt
hat, besteht noch eine Konzession fiir eine Normal-
bahn Utzenstorf-Schénbiihl zu Recht, die nur der Ver-
lingerung bedarf. Wir haben es hier mit dem gleichen
Fall zu tun wie vor einigen Jahren anlédsslich der
Subventionierung der Langenthal-Jura-Bahn. Dort be-
stand auch noch von frither her eine Konzession fir
eine Normalbahn Langenthal-Oensingen zu Recht, die
sich in Hinden einiger Biirger von Aarwangen befand
und jeweilen wieder verlingert worden war. Als dann
die Gegend einsah, dass ihr mit einer elektrischen
Schmalspurbahn wesentlich besser gedient sein werde
als mit einer normalspurigen Dampfbahn, wurde ein
schmalspuriges Projekt ausgearbeitel und finanziert;
die Regierung nahm dasselbe entgegen und erst nach-
her, nachdem die definitive Bauvorlage an die Bun-
desbehdrden abgegangen war, wurde die bestehende
Konzession von der Bundesversammlung ohne wei-
teres in eine solche fiir eine elektrische Schmalspur-
bahn umgedndert. Der Regierungsrat wird auch im
vorliegenden Fall nach dem heutigen Beschluss die
Uménderung der Konzession Utzenstorf-Schonbiihl
nachsuchen, wie auch die abgelaufene Konzession der
Normalbahn Solothurn-Schonbithl von der Aktionir-
versammlung zur Verlingerung angemeldet worden ist.
Es wird Sache der Bundesbehérden sein, beide Fra-
gen nebeneinander zu behandeln und sich dariiber
schliissig zu machen, wie sie diese Konzessionsange-
legenheit behandeln wollen. Soviel darf aber jeden-
falls als sicher angenommen werden, dass die Bundes-
versammlung nicht das Zustandekommen eines von
den Behorden des Kantons Bern und der interessier-
ten Landesgegend als Bestandteil eines ganzen Netzes
gewiinschten Projektes zu Gunsten eines andern Pro-
jektes verunméglichen wird. Solange in der Schweiz
Eisenbahnen gebaut werden, hat die Bundesversamm-
lung noch nie eine Konzession verweigert, die von
den Beteiligten einmiitig fur den Ausbau eines regio-
nalen Netzes nachgesucht worden ist. Was mit der
Normalbahn Solothurn-Schénbiihl geschehen soll, wol-
len wir heute nicht untersuchen, so wenig als es die
Regierung fiir notig befunden hat, sich dariiber aus-
zusprechen. Das wird Sache der Bundesversammlung
sein und wir konnen mit aller Ruhe und voilem Ver-
trauen der Zukunft entgegenblicken.

Beziiglich der Variante Iffwil schliesst sich die
Staatswirtschaftskommission der Auffassung der Bau-
direktion an. Das Bediirfnis nach einer Bahnverbin-
dung steht hier nicht im Einklang mit den aufzu-
wendenden Kosten, ganz abgesehen davon, dass die
Variante eine wesentliche Erschwerung des Betriebes
zur Folge hitte. Wir hoffen jedoch, dass die Ge-
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meinde Iffwil, trotzdem sie die direkte Zufahrt nicht
bekommt, gleichwohl die Subvention, die sie vorher
zu bewilligen bereit gewesen wire, auch der Schmal-
spurbahn zuwenden werde.

Beziiglich der Rentabilitit wissen wir, dass der
Herr Eisenbahndirektor sehr vorsichtig rechnet und
eher etwas zurlickhilt. Jedenfalls lehren uns auch die
Erfahrungen bei der Langenthal-Jura-Bahn, die ihre
Kinderkrankheiten noch nicht vollstindig hinter sich
hat, dass eine kilometrische Einnahme von 7800 Fr.
nicht zu hoch gegriffen ist. Wenn man bedenkt, dass
die Linie Bern-Utzenstorf eine grosse Zahl von Ge-
meinden bedienen wird, wihrend an der Bahn Langen-
thal-Oensingen eigentlich nur eine Gemeinde von Be-
deutung, Aarwangen, liegt, so wird man zugeben miis-
sen, dass die insgesamt auf 195,000 I'r. angenommenen
Betriebseinnahmen nicht ibersetzt sind. Es wird je-
denfalls nicht lange gehen, bis die Einnahmen per
km den Betrag von 10,000 Fr. erreichen, Auf der
andern Seite wird die Bahn mit 6000 Fr. per km
betrieben werden konnen, besonders wenn der Herr
Baudirektor seinen Einfluss in der Organisation und
Durchfithrung des Betriebes geltend macht, wie er es
andern Bahnen gegeniiber bereits getan hat. Wir stehen
hier unbedingt auf viel sichererem Boden und konnen,
gestiitzt auf die bei andern dhnlichen Bahnen gemach-
ten Erfahrungen, mit viel bestimmteren Zahlen rechnen,
als es beim andern Projekt der Fall gewesen wire.

Was die Finanzierung anbelangt, so will ich lhnen
kurz die Zahlen anfithren, wie sie sich fiir die Nor-
malbahn und die Schmalspurbahn ergeben. Biitter-
kinden mit seinen rund 1400 Einwohnern hatte die
Normalbahn mit 67,000 Fr. subventioniert, an der
Schmalspurbahn beteiligt es sich mit 40,500 Fr. Scha-
lunen mit 121 Einwohnern hatte an die Normalbahn
gar nichts gezeichnet, fiir die Schmalspurbahn dagegen
4000 Fr. Biiren zum Hof, 319 Einwohner, bewilligte
fir die Normalbahn 47 500 Fr., fiir die Schmalspur-
bahn 63,500 Fr. Fraubrunnen mit 456 Einwohnern hat
fir die Schmalspurbahn 85,000 Fr. gezeichnet, wih-
rend es bei der Normalbahn 101,500 Fr. iihernehmen
wollte. Grafenried mit 556 Einwohner hatte fiir die
Normalbahn 131,500 Fr. bewilligt, fir die Schmal-
spurbahn 70,000 Fr. Jegenstorf, 996 Einwohner, Nor-
malbahn: 131,500 Fr., Schmalspurbahn 120,000 Fr,
Urtenen hatte der Normalbahn nichts zugewendet, bei
der Schmalspurbahn figuriert es mit einer Aktienbe-
teiligung von 38,500 Fr. Moosseedorf subventionierte
die Normalbahn ebenfalls nicht, die Schmalspurbahn
dagegen mit 36,000 Fr. Zollikofen mit einer Aktien-
zeichnung von 7000 Fr. fir die Schmalspurbahn ist
auch neu. Die Stadt Bern hat ohne weiteres be-
schlossen, der neuen Gesellschaft beizutreten und die
Schmalspurbahn in gleicher Weise zu unterstiitzen
wie die Normalbahn. Der Verwaltungsrat der Emmen-
talbahn beantragt, die Schmalspurbahn mit 75,000 Fr.
zu subventionieren, was von der Generalversammlung
jedenfalls gutgeheissen werden wird. Mit Riicksicht
auf die letztes Jahr hier aufgestellte Behauptung, dass
eine direkte Normalbahn Solothurn-Schénbiihl der Em-
mentalbahn enorme Verluste bringen miisste, ist der
Betrag von 75,000 Fr. nicht iibersetzt und es hitle
wohl eine Zuwendung von 100,000 Fr. beantragt wer-
den diirfen. ,

Gestiitzt auf die vorliegenden Aktienzeichnungen
darf der Finanzausweis als geleistet erklirt werden
und ich mochte Thnen daher namens der Staatswirt-
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schaftskommission Zustimmung zu der vom Regie-
rungsrat bei Ziffer 6 vorgeschlagenen Abinderung be-
antragen. Auf weitere Punkte sehe ich mich nicht
veranlasst einzutreten; die heutige Vorlage bedeuntet
die Erfiillung des Auftrages, der letzten Herbst gemiiss
dem Antrag Biihler-Freiburghaus der Regierung vom
Grossen Rat erteilt worden ist. Sollte sich wider Er-
warten wieder eine lingere Diskussion entspinnen, so
wird auch die Staatswirtschaftskommission Gelegen-
heit nehmen, diesen oder jenen Punkt ndher zu er-
ortern. Mit Genugtuung werden Sie vernommen ha-
ben, dass der Regierungsrat spiter dem Grossen Rat
Vorschliage unterbreiten wird beziiglich der Ueber-
nahme der Verpflichtungen, welche die bernischen Ge-
meinden fiir die Normalbahn eingegangen sind. Es
soll den Gemeinden also auch in dieser Bezichung
entgegengekommen werden und wir warten vertrauens-
voll die weitern Antrige ab.

Ich schliesse, indem ich namens der Staatswirt-
schaftskommission lhnen aus voller Ueberzeugung die
Zustimmung zu den Beschliissen des Regierungsrates
empfehle. Der Kanton Bern will diese Eisenbahnfrage
so losen, wie er es fiir richtig hilt, wie es den Ver-
hiltnissen angepasst ist und in einer Weise, die auch
das Zustandekommen eines andern Projektes ermog-
licht. Sollte,. was wir nicht glauben, die Normalbahn
Solothurn-Bern nur mit solothurnischem Geld und even-
tuell mit dem bernischer Gemeinden gebaut werden, so
wiirde das einem Kampf auf Leben und Tod rufen,
den man zu verhindern suchen sollte. Die uns am
nichsten liegenden Eisenbahnfragen verdienen in erster
Linie unsere Unterstiitzung und Forderung und nicht
die Verkehrsinteressen, die namentlich in letzter Zeit
von der Stadt Solothurn ganz einseitig vertreten wer-
den. Ich hoffe, dass wir iber diese Angelegenheit
nicht allzu breitspurig noch verhandeln miissen, das
weitere wird sich dann schon finden. Ich empfehle
Ihnen nochmals die Annahme der regierungsritlichen
Antrige mit der von dem Herrn Eisenbahndirekior
vorgeschlagenen Aenderung in Ziff. 6.

Miiller (Gustav). Ich kann leider die Hoffnung des
Vertreters der Staatswirtschaftskommission nicht er-
fillen, es mochte die Angelegenheit ohne Diskussion
ihre Erledigung finden, sondern ich gedenke im Gegen-
teil, unserer Tradition gemdiss die Sache «normal-
spurig» zu behandeln. Dabei schicke ich voraus, dass
wir den Antrag stellen, es sei zurzeit auf das Ge-
schift in der Form, wie es heute vorliegt, nicht ein-
zutreten,

Bevor ich zur eigentlichen Begriindung dieses An-
trages tbergehe, will ich in Erinnerung rufen, wie
die Verhiiltnisse bei der normalspurigen Bahn Solo-
thurn - Schénbithl  lagen und wie sie gegenwirtig
liegen, und welches die tatsidchliche Situation bei der
Schmalspurbahn Utzenstorf-Schonbiihl ist. Im Oktober
1910 war fiir die Normalbahn Solothurn-Schonbiihl
mit einem Kostenvoranschlag von 3,900,000 I'r. das
vorgesehene Aktienkapital zugesichert und das Obli-
gationenkapital (*/, des Anlagekapitals) fest iibernom-
men, Die Finanzierung war fix und fertig und ent-
sprach in allen Teilen den Voraussetzungen und Be-
dingungen des Subventionsgesetzes, nur die 400/, ber-
nische Staatssubvention, die wiederum auf einer ge-
setzlichen Bestimmung beruhen und einen unanfecht-
baren Rechtsanspruch bilden sollten, stunden noch
aus. Diese 400/, wurden im Oktober 1910 vom
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Grossen Rat verweigert und damit fiel das Unter-
nehmen scheinbar aus Abschied und Traktanden.
Allein es ist noch nicht ganz totgeschlagen. Die
1,070,000 Fr,, die der Kanton Bern hitte leisten sollen,
sind in anderer Form aufgebracht worden, indem die
Ilinwohnergemeinde Solothurn mit grossem Mehr be-
schloss, das fehlende Kapital von rund einer Million
in Priorititsaktien zu tbernchmen, fiir welches zum
Teil solothurnische (Gemeinden und der Staat Solo-
thurn die Zinsengarantie iibcrnehmen sollten. Soviel
ich weiss, haben alle oder jedenfalls die meisten solo-
thurnischen Gemeinden diese Zinsengarantie ausge-
sprochen, Es fehlt nur noch die Garantie von seiten
des solothurnischen Kantonsrates, aber so wie die
Sache liegt, ist nicht daran zu zweifeln, dass auch
diese Garantie ausgesprochen werden wird, so dass
die Finanzierung der Normalbahn Solothurn-Schon-
bithl in anderer Weise komplett geworden ist. Die
Normalbahn hat eine Konzession seit 1903 und man
sollte meinen, dass es ganz unmdglich wire, dass
die fertige Finanzierung nicht genehmigt und die
Konzessionsverldngerung nicht ausgesprochen wiirde.

Demgegeniiber steht nun das Projekt einer Schmal-
spurbahn Utzenstorf-Schonbiihl, das im Auftrage des
Grossen Rates ausgearbeitet worden ist. Die Ausarbei-
tung dieses Projektes erfolgte mit einer ganz ausser-
ordentlichen, fiir uns auch in Eisenbahnsachen ganz
unerhorten Fixigkeit. Die Gesellschaft hat sich letz-
ten Samstag konstituiert, und es wurde an der be-
treffenden Versammlung konstatiert, dass der Finanz-
ausweis geleistet ist. Neu und sonderbar ist, dass
eine Gesellschaft konstituiert und ein Projekt finan-
ziert wurde, ohne dass die richtige Grundlage in Form
einer Konzession datir besteht. Die Konzession fiir
die Schmalspurbahn Utzenstorf-Schonbiithl ist noch
nicht erteilt. Sie ist bei den eidgendssischen Behorden
verlangt worden und es wurde das Gesuch gestellt,
man mochte die Konzession der normalspurigen Linie
Utzenstor{-Schonbiihl in eine solche fiir eine elektrische
Schmalspurbahn uméndern und sie gleichzeitig auf
die Strecke Schonbiihl-Zollikofen ausdehnen. Eventuell
wird verlangt, es mochte eine neue Konzession erteilt
werden fir eine elektrische Schmalspurbahn Utzen-
storf-Zollikofen. Das erstere Begehren ist ganz un-
nmoglich, denn die Konzession Utzenstorf-Schonbiihl
ist, wie von der kantonalen Eisenbahndirektion offi-
ziell zugestanden, erloschen, da sie in niitzlicher
Frist nicht verlingert worden ist, und es ist nicht
denkbar, dass eine Konzession, die auf ganz anderer
Grundlage beruht und von ganz andern Gesichlspunk-
ten aus verlangt worden ist, erneuert werden konnte.
Die Bundesversammlung wird sich deshalb mit der
Konzession einer elektrischen Schmalspurbahn Utzen-
storf-Schonbiithl befassen miissen. Diese Form, die
an und fir sich ganz unsinnig ist, wurde nur deshalb
gewihlt, um damit formell eine Briicke zu bauen fiir
den Standpunkt, das Subventionsgesetz sei auch auf
die neue Linie anwendbar, es handle sich um eine
Bahn, die im Subventionsgesetz als subventionsbe-
rechtigt erklirt worden sei. Das ist nun deshalb un-
richtig, weil seinerzeit die Utzenstorf-Schonbiihl-Bahn
als ein reines Verhinderungsobjekt zur Solothurn-Schon-
biihl-Bahn aufgenommen worden ist. Wir haben uns
zwar hier um die innern Motive nicht zu bekiimmern,
aber die Konzession wurde fiir eine normalspurige
Bahn verlangt. Bei der Begriindung zur Aufnahme
in das Eisenbahnsubventionsgesetz wurde ausdriick-
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lich erklirt, dass die beiden Linien Solothurn- even-
tuell Utzenstorf-Schonbiihl nur als Zufahrtslinien fiir
den Lotschberg in Betracht fallen kénnen und eine
Existenzberechtigung nur in Verbindung mit der Weis-
sensteinbahn haben, Man sieht also schon daraus,
von welchen Gesichtspunkten aus diese beiden Bahnen
in das Subventionsgesetz aufgenommen worden sind.
Wir konnen deshalb ruhig sagen, dass wir es bei
der elektrischen Schmalspurbahn Utzenstorf-Zollikofen
mit einer vollstindig neuen Bahn zu tun haben, die
im Subventionsgesetz nicht erwihnt worden ist, dort
keinen Platz hat, so dass das Subventionsgesetz auf
sie nicht angewendet werden kann.

Ferner muss darauf hingewiesen werden, dass an-
fangs Mai 1911 an dem Finanzausweis noch rund
700,000 Fr. fehlten. Es wird deshalb iiber dieses
Unternehmen ein besonderer Volksheschluss angeord-
net werden miissen.

Im Vortrag der Eisenbahndirektion wird ausgefiihrt,
die Normalbahn Solothurn-Schoénbiihl hitte unbescha-
det der Erfilllung ihres Zweckes viel billiger erstellt
werden kénnen, ungefihr zum gleichen Preis wie die
Ramsei-Huttwil-Bahn, die bei gleicher Linge iiber eine
Million weniger gekostet habe. Diese Vergleichung ist
unrichtig. Ich konstatiere, dass die Einheitsansitze
fir den Unterbau, den Oberbau und das Rollmaterial
sich ganz unwesentlich von denjenigen bei der Ramsei-
Hut({wil-Bahn unterscheiden. Die grossern Baukosten
der Solothurn-Schénbiihl-Bahn haben ihren Grund in
ganz andern Faktoren, die sich aus der Natur der
Sache ergeben. Wir haben es bei der Solothurn-Schon-
biihl-Bahn nicht mit einer Bahn zu tun, deren Tracé
wie bei einer Schmalspurbahn den Talwindungen mog-
lichst folgt, sondern die mit Riicksicht auf ihren Zweck,
eine direkte Solothurn-Bern darzustellen, die Gegend
moglichst direkt durchzieht. Es sind daher mehr Erd-
arbeiten notwendig — es miissen iiber 100,000 m3 aus-
gehoben werden — mehr Kunstarbeiten und ein grosse-
res Rollmaterial, um dem voraussichtlich grossern Gii-
terverkehr Rechnung zu tragen. Der Behauptung ge-
geniiber, man habe eine Transitlinie gewollt und nicht
eine Nebenbahn, konstatiere ich, dass die Bahn aus-
driicklich als Nebenbahn konzessioniert ist und dass
sie als Nebenbahn funktionieren soll, allerdings als
leistungsfihige Nebenbahn. Aus diesem Grunde hat
man ein schwereres Schienenprofil in Aussicht genom-
men, das gleiche, das jetzt auch die Emmentalbahn
gewihlt hat, um grossern Zugsgeschwindigkeilen, die
von leistungsfihigen Nebenbahnen verlangt werden
miissen, gewachsen zu sein. Ich wiederhole, dass
es sich nicht um eine Transitlinie, nicht um cine
Konkurrenzlinie zur Miinster-Grenchen-Bahn handelt,
sondern um eine leistungsfdhige Nebenbahn.

Warum halten wir so hartnidckig an der Normal-
bahn fest, nachdem wir sehen, dass eine Schmal-
spurbahn mit Hilfe des Kantons Bern finanziert wor-
den ist? Wir halten deshalb daran fest, weil wir
jetzt noch der Meinung sind, dass die Vorteile einer
Normalbahn fiir diese Gegend. weit grosser sind als
diejenigen einer elektrischen Schmalspurbahn. Wenn
eine Normalbahn, die Solothurn und Bern direkt ver-
bindet, allerdings mit Umsteigen in Schénbiihl, er-
stellt wird, wird der gesamte Personenverkehr Bern-
Solothurn und umgekehrt ausschliesslich tber diese
Linie gehen. Ferner wird der gesamte Giiterverkehr
zwischen Bern und Solothurn ausschliesslich {iber
die normalspurige Linie geleitet werden, ebenso
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aller Giterverkehr zwischen den Stationen hin-
ter Bern und hinter Solothurn, welche die kiirzesten
Tarifdistanzen haben. Das ist ein viel grosseres Inter-
essengebiet, als im allgemeinen angenommen wird.
Wir konnen konstatieren, dass die Tarifgrenze fir
die normalspurige Linie Bern- Solothurn hinter Solo-
thurn bis Balsthal - Oensingen - Wangen geht, hinter
Bern auf der Thunerlinie bis Uttigen und auf der
Freiburglinie bis Oron. Alle diese Stationen haben
ein direktes Interesse, fiir den Giiterverkehr diese Bahn
zu benutzen, withrend das bei der schmalspurigen Linie
ohne weiteres ausgeschlossen ist. Die Schmalspurbahn
wird mit ihrem Giiterverkehr nur die Gegend zwischen
Schonbiihl und Batterkinden bedienen kénnen und auch
die nicht ganz, indem selbstverstindlich der gesamte
Giterverkehr von Bitterkinden iiber die Emmental-
bahn gehen wiirde.

Beziiglich der Motive, die zum Bau einer Schmal-
spurbahn gefithrt haben, sagt der Bericht der kan-
tonalen Fisenbahndirektion, wenn eine Normalbahn
erstellt werde, die bei Solothurn direkt anschliesse
und bei Bern nur mittelst Umsteigen in Schénbiihl,
so werde der ganze Verkehr naturgemiss nach Solo-
thurn gehen; der Kanton Bern habe nicht die Auf-
gabe, dic Interessen Solothurns zu wahren, sondern
in erster Linie diejenigen der bernischen Gemeinden.
Wir sind wirklich weit gekommen in der Schweiz.
Noch vor 20 Jahren stund die ganze freisinnige Par-
tei auf dem Boden: Nur mit dem Zentralismus kom-
men wir in der Schweiz zu einer schonen Entwick-
lung. Nun sind wir zum traurigsten Kantonesentum
zuriickgekehrt, indem wir sagen: Ganz abgesehen von
den wirtschaftlichen Interessen spielen die politischen
Interessen des Kantons eine Rolle und wir haben
alle Ursache, dieser Interessen wegen alles nach Bern
zu ziehen, wihrend sie auf der andern Seite alles
nach Solothurn ziehen wollen. Das ist ein falscher
Standpunkt. Wir brauchen uns nur die Kantonsgren-
zen zwischen Bern und Solothurn wegzudenken, und
es wirde keinem Menschen einfallen, eine Normal-
bahn Solothurn-Schénbithl zu verhindern. Aber weil
die Kantonsgrenze dazwischen kommt, sagt man, es
miisse alles nach Bern gezogen und die Normalbahn
diirfe nicht gebaut werden, weil sonst wegen des Um-
steigens in Schonbiihl der ganze Verkehr des Frau-
brunnenamtes nach Solothurn tendieren wiirde. Aber
auch das ist nicht 1ichtig, sondern die verkehrspoli-
tischen Erfahrungen lehren uns, dass das grossere
Zentrum auch die entsprechende gréssere Anziehungs-
kraft austibt. Eine Stadt von 80,000 oder 90,000 Ein-
wohnern hat eine ganz andere Anziehungskraft als
eine solche von 11,000 Seelen, und wenn wir auch
die Normalbahn bauen, so wird die natiirliche Ent-
wicklung des Verkehrs gegen Bern zu gravitieren und
nicht nach dem ungleich kleineren Verkehrszentrum
Solothurn.

Endlich will ich aus dem Vortrag der Eisenbahn-
direktion noch die Drohung in bezug auf Miinster-
Grenchen erwihnen, die fiir mich vollstindig unver-
stiindlich ist. Es heisst dort, wenn die Weissenstein-
bahn in Verbindung mit Solothurn-Schonbiihl die Sache
auf die Spitze treibe und ihre Konkurrenz einsetzen
lassen wollte, so wiire Miinster-Grenchen gezwungen,
in ganz anderer Weise die Solothurn-Schonbiihl-Bahn
zu konkurrenzieren, so dass diese und die Weissen-
steinbahn nicht mehr prosperieren koénnten. Diese
Drohung ist mir deshalb unverstindlich, weil Miinster-
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Grenchen nicht allein die mit den Bundesbahnen ge-
troffenen Abmachungen abédndern kann, sondern es
muss mit den letztern neuerdings eine Vereinbarung
getroffen werden, gerade so wie die Weissensteinbahn
in Verbindung mit der Solothurn-Schénbiihl-Bahn mit
den Bundesbahnen eine neue Vereinbarung treffen
muss. Die Miinster-Grenchen-Bahn kann nicht einzig
von sich aus Konkurrenz machen und einfach der
andern Bahn den Verkehr entziehen und alles iiber
ihre Linie Jeiten. Uebrigens ist heute noch die tarif-
kilometrische Distanz iiber Miinster-Grenchen von
Minster bis nach Zollikofen, wo beide Bahnen zu-
sammenkommen, 9 km kiirzer als iiber Solothurn-
Schénbiihl, so dass die erste Linie immer noch kon-
kurrenzfihiger ist als die zweite und die- Befiirch-
tungen der Eisenbahndirektion daher nicht ernst zu
nehmen sind.

Was die Anlagekosten der elektrischen Schmalspur-
bahn anbelangt, 'so weise ich darauf hin, dass die-
selben, allerdings entsprechend der etwas andern [Fiih-
rung, um 250,000 Fr. hoéher veranschlagt sind als
im ersten Bericht. Ueberdies war damals ein Betriebs-
reservefonds von 70,000 Fr. inbegriffen, wihrend beim
neuen Anlagekapital von 2,000,000 Fr. kein solcher
vorgesehen ist.

Es ist gewiss Anlass vorhanden, auf die sogenannte
konstante Praxis des Regierungsrates und das har-
monische Zusammenwirken zwischen der Regierung
und der Staatswirtschaftskommission in derselben hin-
zuweisen. Man hat die Staatswirtschaftskommission
schon oft als eine Nebenregierung bezeichnet, als eine
Regierung neben der eigentlichen Regierung. Ich
glaube, das ist falsch und das Verhiltnis gleicht viel
eher demjenigen zwischen Hamlet und Polonius. Wenn
Hamlet den Polonius fragt: Siehst du die Wolke dort,
gleicht sie nicht einem Wiesel? so sagt Polonius: Ja,
ich sehe die Wolke und sie sieht aus wie ein Wiesel.
Und wenn Hamlet darauf sagt: Scheint dir nicht, die
Wolke habe die Gestalt eines Kamels, so antwortet
Polonius: Jawohl, sie hat die Gestalt eines Kamels.
(Heiterkeit.) So erklirte Hamlet-Konitzer am 22, Mirz
1907 anlésslich der Subventionierung der Tramelan-
Noirmont-Bahn: Ich werde von jetzt an grundsitzlich
verlangen, dass in Zukunft die Deckung der Betriebs-
defizite oder die Verzinsung des Obligationenkapitals
fir die von uns subventionierten Bahnen auf eine
gewisse Zeit von den betreffenden Gemeinden garan-
tiert werden. Darauf erklirte Polonius-Freiburghaus:
Das gilt nicht nur fiir diesen Fall, sondern von jetzt
an wird grundsitzlich bei allen Bahnen, die von uns
subventioniert werden, die Deckung der Betriebsdefi-
zite oder die Verzinsung des Obligationenkapitals ver-
langt. Ein Jahr spéter, am 26. Mai 1908, wird im
Grossen Rat iiber die Finanzierung der Pruntrut-Bonfol-
Bahn mit Verlingerung bis zur Landesgrenze und die
Sanierung des Unternehmens Vortrag gehalten und
da sagt Hamlet-Konitzer: Vor einem Jahr haben
wir grundsétzlich fiir alle Bahnen die Zinsengarantie
verlangt, aber hier liegt der Fall eigenartig; hier, wo
die Zinsengarantic von den Gemeinden bereits aus-
gesprochen war, entheben wir dieselben davon und
wandeln die gemachten Vorschiisse des Staates in
unverzinsliche Obligationen um, das heisst eigentlich
in verzinsliche, aber weil die Bahn sie nicht ver-
zinsen kann, sind sie unverzinslich, Herr Konitzer
bemerkt, das sei allerdings etwas gekiinstelt und man
solle sich darauf nicht berufen kénnen, und Polonius-
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Freiburghaus fithrt aus: Wir haben einen eigenartigen
Fall, es sieht allerdings aus wie eine Kiinstelei, aber
wir entheben jetzt die Gemeinden von der Zinsen-
garantie und verlangen in Uebereinstimmung mit der
Regierung nur eine Betriebsreserve. Nun gebe ich
zu, dass diese Wandlung sich namentlich deshalb in-
nerlich rechtfertigen ldsst, weil die grundséitzlich ver-
langte Zinsengarantic durchaus ungesetzlich ist; wenn
die Gemeinden nicht einverstanden sind, kann ihnen
diese Verpflichtung gar nicht auferlegt werden, weil
die Frage, wie notleidende Eisenbahnen unterstiitzt
werden sollen, im Eisenbahnsubventionsgesetz kiar ge-
ordnet ist und dabei die Deckung der Betriebsdefizite
oder die Garantie der Zinsen durch die Gemeinden
mit keinem Wort erwihnt wird. Dieses Beispiel zeigt,
wie widerspruchsvoll die grundsktzliche Haltung der
Regierung in Verbindung mit der Staatswirtschafts-
kommission ist. Im Vortrag der Regierung betreffend
die Solothurn-Schénbiihl-Bahn vom August 1910 wird
ausdriicklich gesagt, wenn die elektrische Schmalspur-
bahn ins Leben gerufen werden konne, so miisse man
unter allen Umstinden eine Betriebsreserve vorsehen,
und im Oktober 1910, als man hier iber die Nor-
malbahn debattierte, erklirte Herr Regierungsrat
Konitzer, das Aktienkapital miisse so hoch angenom-
men werden, dass ein Reservefonds ausgeschieden
werden konne, um damit allfillige Defizite zu decken.
Heute ist nun kein solcher Reservefonds mehr vorge-
sehen. Man wird mir entgegenhalten, man habe statt
dessen den Posten Unvorhergesehenes mit 186,000 Fr.
reichlich bemessen, so dass der Reservefonds dort
noch Platz finden koénne. Allein das ist nichts Un-
vorhergesehenes, wenn man es vorher als absolute
Bedingung hingestellt hat und es sollte unter allen Um-
stinden ein entsprechender Betrag ausgeschieden und
gesagt werden: So und soviel ist als Betriebsreserve -
anzusehen und so und soviel als Unvorhergesehenes.

Was den Finanzausweis anbelangt, so ist als Sub-
vention des Staates nach dem Subventionsgesetz ein
Betrag von 760,000 Fr. vorgesehen. Das iibrige Ak-
tienkapital soll auf 640,000 Fr. erhéht werden, so
dass noch ein Obligationenkapital von 600,000 Fr,
zu beschaffen wire. Der Finanzausweis wurde letz-
ten Samstag nach diesem Programm nicht geleistet,
aber er war formell deshalb geleistet, weil Aktien-
zeichnungen im Betrage von 1,375,000 Fr. vorlagen
und die Kantonalbank telegraphisch mitteilte, dass sie
das Obligationenkapital bis zu 1/; des Anlagekapi-
tals oder 666,665 Fr. ibernehme, so dass das ge-
samte Anlagekapital als ausgewiesen erscheinen
konnte. Die Zusammensetzung des Anlagekapitals ist
aber anders gedacht, wie aus dem vorliegenden Be-
schlussesentwurf hervorgeht, welcher den Regierungs-
rat erméchtigt, den Finanzausweis als geleistet zu
erklidren, sobald von seiten der interessierten Gemein-
den, Korporationen und so weiter Aktienzeichnungen
im Gesamtbetrage von 640,000 Fr. vorliegen. Aber wenn
man auch das Obligationenkapital mit einem vollen
Dritteil annimmt, so wire beim Aktienkapital noch eine
Summe von 30,000 Fr. zu beschaffen. Wir sind deshalb
der Meinung, dass der Finanzausweis nach Massgabe
des Geselzes nicht als geleistet betrachtet werden kann.
Wir halten dafiir, dass derselbe zu komplettieren ist
und dass an Stelle der Anwendbarkeit des Subven-
tionsgesetzes in den Beschlussesentwurf die Bestim-
mung aufgenommen werden soll: Dieser Beschluss
unterliegt der Volksabstimmung.
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Iseli. Es ist jedenfalls ziemlich schwer, nach Herrn
Miller etwas anderes zu behaupten und doch erlaube
ich mir, seine Ausfithrungen nicht als zutreffend an-
zusehen. Hoffentlich wird die Diskussion iiber die
Schmalspurbahn nicht so lange dauern wie diejenige
iiber die Normalbahn im Oktober letzlen Jahres, aber
es ist jedenfalls einem Vertreter der in I'rage kom-
menden Gegend doch gestattet, kurz auseinanderzu-
setzen, warum wir von der Normalbahn zur Schmal-
spurbahn umgesattelt haben.

Schon vor 12 Jahren und nachher wiederholt wurde
von seiten der Delegierten des Fraubrunnenamtes an
den betreffenden Versammlungen der Antrag gestellt,
man moéchte neben dem Normalbahnprojekt auch das-
jenige einer lelektrlschen Schmalspurbahn studieren.
Aber so oft solche’ Antrige gestellt wurden, mach-
ten die Solothurner Opposition und da sie dic Mehr-
heit hatten, wurden die beziiglichen Antrige jeweilen
abgelehnt. Man hérte nicht auf diese Stimmen und
erklarte cinfach, es gebe nichts anderes als eine Nor-
malbahn. Der Prisident erklirte einmal einem Ver-
treter, der ein solches Verlangen stellte, wenn einer
ein Méddchen heiraten wolle, diirfe er daneben nicht
noch eine andere haben, sonst bekomme er die erste
nicht, es gebe nur eine Liebe. Nachdem vor 21/, Jahren
die Finanzierung scitens der Gemeinden bereits per-
fekt war und es vielen Beteiligten schien, der Ver-
waltungsrat der Normalbahn schleppe den Abschluss
des Anleihens- und Bauvertrages hinaus, wurde von
Jegenstorf aus eine Initiative lanciert, die verlangte,
dass man mit den Solothurnern abbreche und fiir
das Amt Fraubrunnen ein eigenes Projekt withle. Alle
bernischen Gemeinden mit Ausnahme von Fraubrun-
nen schlossen sich dieser Initiative an, wihrend die
Gemeinde Fraubrunnen sich dahin aussprach, die
Sache sei vorldufig noch zuriickzulegen. Der Ange-
legenheit wurde dann keine weitere Folge gegeben,
weil plotzlich von Solothurn die Nachricht kam, der
Bauvertrag und der Anleihensvertrag seien nun unter
Dach gebracht.

Dic Ablehnung der Subvention seitens des Kan-
tons Bern an die Normalbahn hat im Amt Fraubrun-
nen natiirlich ziemlich Staub aufgeworfen, da im letz-
ten Augenblick die Ausfithrung eines langgehegten Pro-
jektes wieder zu Fall kam. Unsere Mitbiirger glaubten,
jetzt sei alles begraben, nach der Beseitigung der
Nermalbahn werde auch das Schmalspurbahnprojekt
nach und nach in den Hintergrund treten. Die Leule
wollten nichl begreifen, dass es der Regierung und
dem Grossen Rat ernst damit sei, uns eine Bahn
zu geben. Man suchte mit ihnen zu verhandeln, aber
sie wollten nicht héren. In diesem Moment wire es
fiir die Solothurner leicht gewesen, uns fiir ihr Pro-
jekt zu gewinnen, sie hitlten nur zu erkliren brau-
chen, sie haben jetzt die Million zusammengebracht,
dic der Kanton Bern nicht bewilligen wollle. Aber
sie haben den giinstigen Augenblick verpasst und ha-
ben nicht einmal den Prozess angehoben, den sie
gegen den Staat Bern fithren sollten. An einer Ver-
sammlung in Fraubrunnen hatte der Verwaltungsrat
den Auftrag bekommen, fiir den Fall der Verweigerung
der Subvention durch den Kanton Bern sofort den
Prozess durchzufiihren. Ls hiess deutlich, das solle
nicht ein blosser Schreckschuss sein, und ein Mit-
glied des Verwaltungsrates erklirte, diesmal gehe es
mcht mit dem «Maulbiischeln» ah, ‘sondern es werde
gepfiffen; aber ich glaube, wenn man von allen Kir-
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chen des Fraubrunnenamtes Sturm geldutet hitte,
wire von der andern Seite doch nicht gepfiffen wor-
den. Man wusste tiberhaupt nicht recht, was in
Solothurn ging. Wenn man die Verwaltungsrite dar-
nach fragte, so hiess es diskret, es gehe etwas he-
sonderes vor, das fiir die Normalbahn sehr ginstig
sei, aber man diirfe es nicht sagen. Man wusste also
nicht, was sie in Solothurn wollten. Inzwischen liess
die bernische Regierung beziehungsweise Eisenbahn-
direktion Aufnahmen fiir das Schmalspurbahnprojekt
machen und die Einwohnergemeinden erklirten sich
damit einverstanden, indem sie eben nicht recht wuss-
ten, was Solothurn bringen wiirde. Die besser Unter-
richteten waren sich zwar dariiber klar, dass Solo-
thurn dem Fraubrunnenamt lieber zu gar keiner Bahn
verhelfen wolle als zu einer Schmalspurbahn. Um
die Ansichten unserer Mithiirger im Fraubrunnenamt
kennen zu lernen, wurde eine Versammlung nach
Jegenstorf einberufen, die ziemlich stark besucht war
und bei der es sich zeigte, dass das Vertrauen zur
Regicrung und zum Grossen Rat doch nicht ganz
verloren war. Die Bevolkerung konnte sich mit der
Schmalspurbahn befreunden, wozu das Verhalten von
Solothurn sehr viel belgetragen hat; man sah ein, dass
wenn man sich auf Solothurn verlassen wolite, man
wirklich verlassen wire, Schon am Tage nach der
Versammlung in Jegenstorf holte ein Automobil von
Solothurn die Mitglieder der Direktion ab und am
folgenden Tage war bereits die Million gefunden, wel-
che die Subvention des Kantons Bern ersetzen sollte.
Das ist der beste Beweis, dass sie in Solothurn nichts
gemacht hitten, wenn wir nicht vorangegangen wiren.
Es entspann sich ein Kampf zwischen Bern und Solo-
thurn um unsere kleine Gegend, der uns fast mit
Stolz erfilllen konnte, indem daraus hervorgeht, dass
unsere Gegend doch noch etwas wert ist, trolzdem
die Bevolkerung immer abnimmt; nach der letzten
Volkszéhlung haben die meisten Gemeinden wieder
5 bis 109/, der frithern Beviolkerung eingebiisst.

Wenn wir heute die Direkte Solothurn-Schonbiihl
niher ansehen, so macht sie nicht mehr das gleiche
Gesicht wie vor 12 Jahren. Wir wissen heute, dass
Miinster-Grenchen kommen wird, wihrend die Wasser-
fallenbahn, auf die man sich damals stiitzte, nicht
erstellt werden wird. Wir wissen ferner, dass wenn
Solothurn die Million gibt, weder die bernischen Ge-
meinden noch die bernische Regierung zur Einrichtung
und zum Betrieb der Bahn etwas zu sagen haben
werden. Solothurn wiirde einfach direkte Ziige ein-
fihren, die ohne Anhalten an unsern Dofern vorbei-
fahren wiirden. Nach allem dem mussten sich unsere
Leute fragen, wohin sie eigentlich gehéren. Durch die
Normalbahn wiirde der Verkehr von Schoénbiihl nach
Solothurn abgeleitet, durch die Schmalspurbahn da-
gegen von Utzenstorf nach Bern. Auch das fillt in
die Wagschale. Der Amtsbezirk Fraubrunnen hat
immer zu Bern gehort, wir sind Berner und wollen
Berner bleiben. [ch gebe allerdings zu, dass es bei
uns auch noch einige wenige gibt, die sich nicht
so schnell entschliessen konnen, die an der Normal-
bahn festhalten und vielleicht lieber gar keine Bahn
mochten. Andere wiederum mochten auf beiden Bah-
nen fahren; die eine Woche sind sie schmalspurig
und die andere Woche ziehen sie wieder die grossen
Stiefel an. Doch das sind Minderheiten und ich glaube,
im Namen der ganzen Bevdlkerung zu sprechen, wenn
ich sage, dass jetzt die Schmalspurbahn vorzieht.
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Die Finanzierung ist in ganz kurzer Zeit zu stande
geckommen, Mitte Mai lagen simtliche Zeichnungen
vor. Gemeinden mit hohem Steuerfuss oder ganz klei-
nem Steuerkapital haben ansehnliche Summen ge-
zeichnet, und wihrend die Aktienzeichnungen der Ge-
meinden und Privaten fiir die Normalbahn 370,000 Ir.
betrugen, belaufen sie sich fiir die Schmalspurbahn
jetzt schon auf 462,500 Fr., wozu noch weitere Bei-
triige kommen werden. Das beweist zur Gentige, dass
man nun die Schmalspurbahn will. Die Strecke Schin-
biihl-Zollikofen ist nicht so stark dotiert worden; die
Gemeinden Moosseedorf und Zollikofen haben zusam-
men 43,000 Fr. aufgebracht, wihrenddem die Linie
400,000—500,000 I'r. kosten wird. Das belastet unsere
Gegend, aber wir wissen, dass dieses Teilstiick ge-
macht werden muss, denn sonst wiirde die Bern-Zolli-
kofen-Bahn nicht mil der Herzogenbuchsee-Lyss-Bahn
und andern oberaargauischen Schmalspurbahnen ver-
bunden.

Ich erlaube mir noch ein Wort zu Handen der
Aktiondre der Emmentalbahn. Es wurde uns bereils
gesagt, dass der Verwaltungsrat dieser Gesellschaft
die Zeichnung von Aktien im Betrage von 75,000 Ir.
beantragt. Wir sind aber der ganz bestimmten FEr-
wartung, dass diese Summe auf 100,000 Fr. aufgerundet
werde. Die Emmentalbahn soll nur daran denken, in
welche Lage sie kime, wenn die Normalbahn gebaut
wiirde und sie mit derselben den Verkehr teilen
miisste. Mit der Schmalspurbahn dagegen wird sich
unsere Gegend mehr und mehr entwickeln und da-
von wird auch die Emmentalbahn profitieren.

Mit unserer heutigen Beschlussfassung wird die
Angelegenheit noch nicht erledigt sein, sondern die
Bundesversammlung wird entscheiden miissen. Wir
hoffen, dass die bernischen Vertreter dort dahin wir-
ken werden, dass die Schmalspurbahn und nicht die
Normalbahn gebaut werden kann. Beim Bau einer
Bahn muss doch immerhin die Gegend, durch welche
die Bahn fahren soll, auch in Betracht gezogen wer-
den und nicht bloss der direkte Verkehr. Ich méchte
Sie deshalb ersuchen, dem Antrag des Regierungsrates
auf Eintreten auf die Vorlage zuzustimmen,

Noch zwei Worte gegeniiber Herrn Gustav Miil-
ler. Er sagt, dass Solothurn nun die Million in Priori-
titsaktien beschaffen wolle, Das wissen wir auch,
aber Priorititsaklien und Stammaktien sind nicht ganz
das gleiche und die bernischen Delegierten werden
sich in der Generalversammlung der Schaffung von
Priorititsaktien widersetzen. Sollte man uns majori-
sieren, so gibe es noch ein anderes Mittel: Mehrere
Gemeinden werden einfach ihre Subventionen nicht
mehr leisten.

Herr Miiller bezweifelt ferner, dass der Finanz-
ausweis komplett sei. Ich glaube, er werde bald
Gelegenheit haben, sich zu iberzeugen, dass es doch
der Fall ist. Er stellte sich auf den Boden, zuerst
miisse die Konzession da séin und erst nachher
komme der Finanzausweis. Ich halte es fiir besser,
wenn zuerst die Finanzen beschafft werden und nach-
her die Bahn konzessioniert wird. Im weitern er-
klarte Herr Miiller, dass die in Art. 3 des Subvenlions-
gesetzes vorgesehene Irist am 4. Mai 1911 abgelaufen
sei. Herr Miiller hat sich geirrt, die Frist lduft nicht
bis zum 4. Mai 1911, sondern bis zum 4. Mai 1912,
Die Herren Kollegen von der dussersten Linken sind
uns im Oktober letzten Jahres bei der Verteidigung
der Normalbahn tapfer zur Secite gestanden, nun neh-
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men sic eine andere Stellung ein (Moor : Nein, die
gleiche!l). Wenn dic Schmalspurbahn Utzenstorf-Zolli-
kofen nicht zu stande kommt, fillt bekanntlich auch
das “Projekt Herzogenbuchsee-Lyss dahin, da es dann
an der Verbindung mit der Stadt Bern fehlen wiirde, -
Ich empfehle Thnen nochmals Eintreten auf die Vor-
lage und Annahme der regierungsritlichen Anlrige.

Briistlein. Ich habe den Eindruck -— ich weiss
nicht, ob es daher riihrt, dass meine Wiege nicht
im Kanton Bern gestanden ist, aber ich glaube nicht,
denn ich denke vom Kanton Bern gerade so hoch
wie irgend ein geborener Berner — dass in dieser
Frage der kantonale Standpunkt zu sehr hervorgehoben
wird. Wir haben es doch mit einer Verkehrsfrage
zu tun uand die entscheidet sich nicht darnach, wie
vor Jahrhunderten sich die Umgrenzung der verschie-
denen Kentone gestaltet hat. Es ist eine moderne
I'rage und keine Frage der Schweizergeschichte, und
wenn man die Sache modern behandeln will und sich
vergegenwirtigt, dass es zwischen den Kantonen doch
keine Zolle und keine Verkehrshindernisse mehr gibt,
wenn man ein modernes und fiir die Zukunft gebautes
Eisenbahntracé erstellen will, muss man einfach einen
Blick auf die Schweizerkarte werfen und von den Kan-
tonsgrenzen absehen. Da wird man nicht begreifen,
warum der zuféllige Zustand, dass Solothurn keine
bernische Provinzstadt, sondern eine eigene Kantons-
hauptstact ist, so schwer ins Gewicht fallen soll, dass
die Bestrebungen Solothurns, mit der Stadt Bern, die
nicht bloss Kantonshauptstadt, sondern Bundesstadt
ist, durch eine Bahn verbunden zu werden, so gering
zu achten sind. Die Regicrung sagt in ihrer Botschaft:
«Die Anstrengungen Solothurns fiir diese Linie sind
mehr als begreiflich», aber trotzdem werden diese
Anstrengungen gar nicht gewiirdigt. Man sagt, sie sind
begreiflich, aber einzig Solothurn wiirde den Vorteil
aus dieser Bahn ziehen. Das kann ich einfach nicht
begreifen. Wenn Solothurn eine bessere Verbindung
mit Bern erhilt, so wird zweifellos Bern als grossere
Stadt auch den grésseren Vorteil haben als die kleinere
Stadt Solothurn. Aber wenn der Vorteil auch nicht so
gross wire, so ist es fiir uns doch eine Pflicht der
Wiirde, eine Pflicht, die aus dem Umstand hervorgeht,
dass wir dem Schweizerland die Hauptstadt gelicfert
haben, die Bestrebungen der Stadt Solothurn, mit der
Stadt Bern besser verbunden zu werden, zu unterstiit-
zen, gerade wie wir es mit Neuenburg gemacht haben.
Ich sehe nicht ein, warum wir uns die Direkte Bern-
Neuenburg soviel Geld kosten liessen, wenn wir auf
der andern Seite iiber die Dirckte Bern-Solothurn in
dieser Weise den Stab brechen wollen. Man hat frither
anders gedacht. Vor mir liegt eine Nummer des « Bund »
aus den allerletzten Tagen und da wird daran erinnert,
welche Rolle der Kanton Bern bei der Erstellung der
Gotthardbahn gespielt hat. Die Gotthardbahn hat das
Gebiet des Kantons Bern nirgends beriihrt, es ging
eigentlich wider das Interesse des Kantons Bern,
dass die Gotthardbahn gebaut wurde, aber trotzdem
ist der Kanton Bern damals fiir sie eingestanden,
indem man sich auf den Standpunkt stellte: « Wir
sind Schweizer und Schweizerwort hal immer gegol-
ten». Und weiter lese ich im « Bund»: « Dieses ener-
gische Vorgehen des Kantons Bern, sowie der einstim-
mig gefasste Beschluss des Grossen Rates machte
in der ganzen Schweiz einen gewaltigen Eindruck.
Man wusste jetzt allenthalben, dass der Bir fest ent-
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schlossen war, die nationale Ehre in dieser Angelegen-
heit mit aller Kraft zu wahren. Die bernischen Be-
horden blieben nicht dabei stehen, es wurde vom
Grossen Rat eine empfehlende Ansprache an das Volk
zu gunsten des Gotthard-Kompromisses erlassen. Es
zeigte sich auch hier wieder, dass Bern da, wo es
gilt, den eidgendssischen Staatsgedanken hochzuhalten,
mit Macht auf dem Plan erscheint». Ich mochte Sie
fragen: wo ist jetzt noch der eidgenossische Staals-
gedanke? Darf man solche Worte noch in einer Zei-
tung zu seinem Ruhm und Lob abdrucken, angesichts
der Haltung, die heute der Kanton Bern in der vor-
liegenden Frage gegeniiber dem seit Jahrhunderten mit
ihm verbiindeten Kanton Solothurn einnimmt?

Rufener, Berichterstatter der Staatswirtschaflskom-
mission. Herr Miiller hat heantragt, es sei das Geschift
zu verschieben und auf die Weiterberatung desselben
heute nicht einzutreten. Herr Iseli hat sich bereils
gegen diesen Antrag gewendet und ich mdchte ebenfalls
dessen Ablehnung empfehlen. Auf die Shakespeare-
schen Geschichten konnen wir heute nicht eintreten,
es ist nun schon genug Theater gespielt worden und an
der Zeit, sich mit der materiellen Seite der Angelegen-
heit zu befassen.

Herr Miller begriindet seinen Nichteintretensantrag
zunichst damit, das Eisenbahnsubventionsgesetz von
1902 enthalte Bestimmungen, wonach der Staatsbeitrag
nur an konzessionierte Fisenbahnen geleistet werden
konne. Ich habe im Gesetz keine derartige Bestimmung
gefunden. Dagegen darf selbstverstdndlich eine Bahn
erst erstellt werden, wenn die Behorden das Bauprojekt
und den Finanzausweis genehmigt haben. Diese Be-
dingung enthdlt auch der vorliegende Beschlussesent-
wurf. Wenn Sie den Antriigen des Regierungsrates zu-
stimmen, verfahren Sie genau nach dem Wortlaut des
Subventionsgesetzes und der Einwurf des Herrn Miul-
ler ist vollstindig hinfgllig.

Der zweite Grund, der Herrn Miller zur Stellung
seines Riickweisungsaptrages veranlasst, istfolgender.
Herr Miiller vermisst dic Betriebsreserve, die sonst
in der Regel verlangt werde, damit das neue Unter-
nehmen fiir die ersten Betriebsjahre noch einige Mittel
zur Verfiigung habe. Nun hat Herr Miiller, der etwas
spiit gekommen ist, wahrscheinlich die Mitteilung des
Herrn Baudirektors nicht gehort, dass die in der Vor-
lage angefithrten Aktienzeichnungen bereits wesentlich
iberschritten sind und dass noch weitere folgen wer-
den, so dass nach Vollendung des Baues die notigen
Barmittel noch vorhanden sein werden.

Gegeniiber der Bemingelung des Voranschlages der
Schmalspurbahn durch Herrn Miiller m6chte ich darauf
hinweisen, dass jedenfalls der Finanzplan und die
Kapltalbeschaffung der Solothurn-Schoénbiihl-Bahn ge-
geniiber demjenigen der Utzenstorf-Zollikofen-Bahn
nicht Stand halten kann. Die Angaben fiir das letzle
Projekt sind viel einfacher und klarer als die grossen
Zahlen, die uns letzten Herbst vorgelegt wurden, wo
das Obligationenkapital von 1,300,000 Fr. als vorhan-
den ausgewiesen wurde, wihrend dariiber berechtigte
Zweifel aufsteigen konnten. Die Vermutung lag nahe,
dic Unternehmung wolle dieses grosse Obligationen-
kapital beschaffen, weil die Devise es ihr eben
gestattet hitten. Im weitern waren neben dem Stamm-
aktienkapital 150,000 Fr. Priorititsaktien vorgesehen,
was mit den Bestimmungen des Subventionsgesetzes
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im Widerspruch stand und einzig schon geniigt hitte,
den Finanzausweis als ungeniigend zu erkliren.

Das sind in der Hauptsache die Einwendungen des
Herrn Miiller. Ich glaube, Thnen deren Unstichhaltig-
keit nachgewiesen zu haben und empfehle Thnen noch-
mals die Ablehnung des Verschiebungsantrages.

Kdénitzer, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Miiller war jedenfalls wiihrend
meiner Ausfithrungen nicht anwesend, sonst hitte er
gehort, dass uns das Elsenbahndepartement mitgeteilt
hat, die Konzession fiir die Utzenstorf-Schonbiihl-Bahn
sei zur Verlingerung angemeldet worden und bestehe
also noch zu Recht, sie brauche lediglich fiir die
Schmalspurbahn umgeindert zu werden und bloss fiir
die Strecke Schonbiihl-Zollikofen sei eine neue Kon-
zession notwendig. Ich war allerdings frither auch
der Meinung, die Konzession sei abgelaufen, allein
das Departement hat uns eines andern belehrt.

Was die Giltigkeitsdauer des Subventionsgesetzes
anbelangt, so hat sich Herr Miiller geirrt; dieselbe geht,
wie Herr Iseli bereits betont hat, erst am 4. Mai 1912
zu Ende.

Wenn wir, im Gegensatz zu der frithern Praxis, von
der Gemeindegarantie fiir die Verzinsung des Obli-
gationenkapitals Umgang genommen haben, so geschah
es deshalb, weil ich von meiner frithern Auffassung ab-
gekommen bin. «Il n’y a que les imbéciles qul ne
changent jamais d’opinion». Gerade Herr Miiller hat
mich bekehrt, indem er im Oktober letzten Jahres
einen lingern Vortrag dariiber gehalten hat, dass man-
diese Garantie iiberhaupt nicht verlangen konne, Uebri-
gens wurden die beziiglichen Beschliisse seinerzeit
vom Grossen Rat gefasst und wenn er auch im vor-
liegenden Fall die Zinsengarantie aufnehmen will, so ist
das seine Sache. Wir stellen keinen beztiglichen Antrag.

Beziiglich der Betriebsreserve ist zu bemerken, dass
wir nach dem Gesetz nicht berechtigt sind, eine solche
in den Voranschlag aufzunchmen. Man kann eine Re-
serve schaffen, indem man den Voranschlag hinauf-
schraubt, was wir hier auch getan haben. Wenn
der Kostenvoranschlag eine eigentliche Betriebsreserve
vorsehen wiirde, miisste sie gestrichen werden, denn
der Staat leistet an den Bau und nicht an den Belrieb
einen Beitrag von 409/,. Im iibrigen hat Herr Miiller
nichts vorgebracht, das er nicht schon das letztemal
ausgefiihrt hétte und das ich damals bereits wider-
legt habe; ich will daher Gesagtes nicht wiederholen.
Ich bemerke bloss, dass bereits fiir 607,000 Fr. Anteil-
scheine eingelangt sind, also bedeutend mehr als im
gedruckten Bericht angegeben ist und dass auch die
Emmentalbahn einen Beitrag von 75,000 Fr. beschlos-
sen hat. Was die Kantone Bern und Solothurn anbe-
langt, so habe ich von jeher gesagt, die Solothurner
mogen tun, was ihnen beliebt, aber wir lassen uns
nicht von ihnen befehlen, sondern wollen auch das
tun, was wir fiir gut halten. Die Bahn, die Solothurn
bauen will, ldsst sich nicht mit der Gotthardbahn ver-
gleichen. Wir fithren in unserem Bericht aus, dass
wir auf die Weiterfilhrung der Schmalspurbahn nach
Solothurn Riicksicht nehmen. Wenn die Solothurner
sie weiter bauen wollen, haben wir nichts dagegen,
und sie konnen also auch so zu einer direkten Ver-
bindung mit Bern gelangen, der einzige Unterschied
besteht in der Spurweite.

Ich beantrage Thnen nochmals, die Voranschldge
des Regierungsrates zum Beschluss zu erhewben
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Steiger, Prisident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Herr Briistlein hat fiir die Solothurner eine warme
Lanze eingelegt. Er hat eigentlich ganz recht, ich bin
auch kein eingetleischter Kantonese und liebe die Solo-
thurner nach dem alten Sprichwort: « Solothurn und
Bern, hei enandere gern». Aber wir miissen auch
mit denjenigen rechnen, die zwischen Solothurn und
Bern sind, mit den Fraubrunnern. Herr Briistlein hat
diese vergessen und doch liegen sie uns niher als die
Solothurner. Wir wollen in erster Linie dafiir sorgen,
dass das Fraubrunnenamt eine Bahn erhiilt, die ihm
niitzt, und nicht eine Bahn, die lediglich Solothurn
Vorteile bringt. Wie Herr Iseli deutlich auseinander-
gesetzt hat, haben die Bewohner des Fraubrunnen-
amtes die Meinung geéndert und sind der Ansicht, die
Schmalspurbahn niitze ihnen wesentlich mehr als die
Normalbahn,

Mit Herrn Miiller hatte ich schon oft Gelegenheit,
in dieser Sache nicht gleicher Meinung zu sein. Er
ist von Anfang an fiir die Normalbahn eingestanden,
withrend ich ein Anhinger der Schmalspurbahn bin.
Ich will auf die Griinde fiir und wider, die letzten
Herbst einldsslich auseinandergeselzt worden sind,
jetzt nicht mehr niher eintreten. Ich achte seine Mei-
nung und hoffe, er werde auch die meinige achten.
Aber sehr erstaunt war ich iiber den Antrag des
Herrn Miller, auf das Schmalspurbahnprojekt tber-
haupt nicht einzutreten, weil es dem Subventionsgesetz
nicht entspreche. Das neue Projekt entspricht dem
Subventionsgesetz in allen Teilen. Herr Rufener hat
bereits ausgefiihrt, dass eine Bahn nicht konzessioniert
zu sein brauche, wenn sie von uns soll subventioniert
werden konnen. Ich flige bei, dass auch die Frage der
Spurweite im Gesetz nicht behandelt ist. Von keiner
einzigen Linie sagt das Gesetz, dass sie normalspurig
oder schmalspurig gebaut werden miisse, sondern es
heisst einfach, dass fir bestimmte Linien eine Sub-
vention gegeben werde und dass die Hohe derselben
sich darnach richte, ob die betreffende Bahn normal-
spurig oder schmalspurig sei. Herr Miiller hat sich
iiber die Staatswirtschaftskommission lustig gemacht
und wie schon oft bei solchen Gelegenheiten wieder
den Hamlet zitiert. Ich begreife das nicht recht. Herr
Miller war bis vor einigen Jahren auch Mitglied der
Staatswirtschaftskommission und ich weiss nichi, ob
er jeweilen einfach ja gesagt hat, wenn die Regie-
rung ja gesagt hatte. Der Vorwurf ist nicht begriindet,
dass die Staatswirtschaftskommission einfach die Auf-
fassang der Regierung teile. Das ist nicht wahr, wir
haben auch unsere eigene Meinung, und ich protestiere
dagegen, dass man im Grossen Rat die Staatswirt-
schaftskommission licherlich mache, wie es geschehen
ist. Herr Miiller soll nur daran denken, dass auch
ein Mitglied seiner Fraktion der Staatswirtschaftskom-
mission angehort und dass er mit den Behauptungen,
die er aufstellt, seine eigene Fraktion mitbeschimpft.
(Beifall.)

Miiller (Gustav). Ich bin in verschiedenen Bezie-
hungen belehrt worden, so namentlich in dem Punkt,
dass die Konzession Utzenstorf-Schonbithl noch zu
Recht besteht. Das ist fiir mich in der Tat neu; ich
konnte das nicht wissen und musste darauf abstellen,
dass die Konzession nicht verlingert worden sei, weil
in der Debatte vom Oktober 1910 darauf hingewiesen
wurde, dass es sich gegenwirtig nur um Solothuru-
Schonbiihl handle, da die Konzession fiir Utzenstorf-
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Schonbiihl innert niitzlicher Frist nicht erneuert wor-
den und infolgedessen dahingefallen sei. Das war
offenbar auch noch die Meinung des Initiativkomitees,
als es das Konzessionsgesuch einreichte, denn dort
heisst es: «Zur Erneuerung (nicht zur Uebernahme)
der Konzession Utzenstorf-Schonbiihl, Umwandlung in
eine schmalspurige clektrische Strassenbahn und Er-
ginzung mit dem Teilstiick Schonbiihl-Zollikofen ». Und
in dem Bericht der Eisenbahndirektion selbst war ge-
sagt, dass die Konzession Utzenstorf-Schonbiihl er-
loschen sei. Ich konnte mich daher mit vollem Recht
darauf berufen — ich habe die Berichtigung nicht ge-
hort, da andere Geschifte mich verhinderten, zu Be-
ginn der Sitzung hier anwesend zu sein — dass die
Konzession nicht mehr zu Recht besteht. In diesem
Falle fillt ein wesentlicher Teil meiner Ausfiihrungen
selbstverstindlich dahin,

Dagegen muss ich bestreiten, dass ich behauptet
habe, es miisse eine Konzession vorliegen, wenn wir
den Finanzausweis genehmigen wollen. Das ist un-
richtig. Davon steht im Subventionsgesetz kein Worl,
dass die dort aufgefithrten Linien sich iiber die be-
reits erhaltene Konzession ausweisen miissen, sondern
es wurden zum Teil Projekte aufgenommen, die nur
wiinschenswert erschienen und fiir die keine Konzes-
sion bestehen konnte. Das weiss ich so gut wie Herr
Rufener. Ich habe davon auch kein Wort gesagt --
ich berufe mich auf das Stenogramm — sondern ich
habe erklirt, dass das, was wir jetzt unter das Sub-
ventionsgesetz rangieren wollen, etwas ganz anderes
sei, als was im Subventionsgesetz stehe, dass das
normalspurige Projekt in dem Gesetz Aufnahme ge-
funden habe, da die Motivierung dahin ging, die Linie
Solothurn-Schénbiihl oder Utzenstorf-Schonbiihl konne
nur als Zufahrtslinie zum Létschberg in Betracht fal-
len und ihre Existenzberechtigung sei nur in Ver-
bindung mit der Weissensteinbahn ausgewiesen. Unter
idiesen Voraussetzungen haben diese beiden Linien
im Subventionsgesetz Aufnahme gefunden. Weiter
habe ich gesagt, immer von der Voraussetzung aus-

gehend, dass die Konzession Utzenstorf-Schonbiihl er-

loschen sei, dass wir uns nur noch mit Utzenstorf-
Zollikofen befassen konnen, dass wir es bei Utzen-
storf-Zollikofen nicht mehr mit Utzenstorf-Schonbiihl
zu tun haben, sondern mit einer neuen Bahn und
dass deshalb das Eisenbahnsubventionsgesetz nicht
anwendbar sei. Dieser Meinung wire ich noch jetzt,
wenn nicht die Mitteilung gekommen wire, die ich
nicht gehort hatte, dass die Konzession Utzenstorf-
Schonbiihl tatséchlich noch besteht. Sobald das der
Fall ist, so ist es, weil im Eisenbahnsubventionsgesetz
fiber die Spurweite nichts gesagt ist, moglich, die
Konzession an ein anderes Komitee zu iibertragen,
sie zu verlingern und auf die Strecke Schonbiihl-
Zollikofen zu erweitern. Das ist der eine Punkt,
Nun der andere Punkt. Beziiglich des Zeitpunktes,
bis zu welchem der Finanzausweis genehmigt sein
miisse, wurde bereits gesagt, dass da eine Verrech-
nung stattgefunden habe. Es bleibt also nur noch
die Betricbsreserve. Nach den vielen Wandlungen im
Standpunkt des Eisenbahndirektors und da selbstver-
stindlich auch die Zinsengarantie nicht aufrechterhal-
ten werden kann, glaubte ich, dass die Forderung einer
Betriebsreserve nun das letzte, unwiderruflichste sei,
dass in diesem Falle nun eine Betriebsreserve ausge-
schieden werden miisse, und dass deshalb der Finanz-
ausweis auch noch nicht vollstindig geleistet sei,
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Was die Bemerkungen des Prisidenten der Staats-
wirtschaftskommission betrifft, so mochte ich mich
doch dagegen verwahren, dass ich die Staatswirt-
schaftskommission, sei es in ihrer Gesamtheit oder
in ihrem Mitglied, das zugleich mein Fraktionsgenosse
ist, beschimpft habe. Das ist durchaus falsch. Ich
habe in meinen Ausfithrungen nur darauf hingewiesen,
mit welcher Geschmeidigkeit sich jeweilen die Staats-
wirtschaftskommission den wechselnden Antrigen der
Eisenbahndirektion angeschmiegt habe, wie Herr Frei-
burghaus, wenn die Eisenbahndirektion die Gemeinde-
garantic postulierte, auch fiir die Gemeindegarantie
eintrat, und wenn sie eine Betriebsreserve forderte,
ebenfalls die Betriebsreserve vertrat. Ich habe gewiss
das Recht, das hier zu sagen, und zwar habe ich es
in einer scherzhaften Weise getan, so dass es auf-
fallend ist, wie man daraus eine Beschimpfung der
Staatswirtschaftskommission konstruieren kann.

Mit Herrn Regierungsrat Konitzer binich vollstindig
cinverstanden, dass man eine Meinung dndern kann,
wenn man durch neue Argumente von ihrer Unrichtig-
keit iiberzeugt wird. Dass man aber auch einen Stand-
punkt vollstindig verlassen kann, hat uns Herr Iseli
mit einer wunderbaren Konsequenz dargetan. Lr
wollte im Oktober 1910 Sturm lduten, wenn das Nor-
malbahnprojekt nicht durchgeht, und jetzt will er Sturm
lauten, wenn die Schmalspurbahn nicht zustande
kommt. Hier ist ein vollstindiger Wechsel zu konsta-
tieren, um den ich Herrn Iseli allerdings nicht beneide.

Gestiitzt auf diese Ausfithrungen erkldre ich, dass
ich den Antrag auf Nichteintreten zuriickziehe.

Biihler (Bern). Herr Dr. Briistlein hat bemerkt,
am Samstag sei im « Bund » ein Artikel erschienen, bei
dessen Durchlesen wir uns {iber unsern heutigen Stand-
punkt schimen miissten. Dagegen muss ich Verwah-
rung einlegen. Das Pathos und der Schluss des Herrn
Briistlein waren falsch. Wir diirfen stolz sein auf
jenen Artikel, der nachgewiesen hat, was der Kanton

Bern fiir andere und fiir die schweizerischen Alpen-

bahnen getan hat. Der Kanton Bern hat das stolze
Recht, auch einmal etwas fiir sich selbst zu tun und
das geschieht mit der Lotschberghbahn und ihren Zu-
fahrtslinien. Das war der Sinn dieses Artikels und
darauf diirfen wir stolz sein. Ich muss das hier be-
tonen, weil ich im letzten Oktober mit Herrn Kollega
Freiburghaus den Antrag gestellt habe, der heute zur
Ausfithrung kommen soll. Ich will mit Herrn Gustav
Miller das Redetournier, das ich im Berner Stadirat
fihren musste, nicht fortsetzen. Die formalistischen
Einwendungen des Herrn Miiller sind ja dahingefalleén
und seine materiellen Einwendungen gehen immer
und immer wieder dahin, die Schmalspurbahn sei nicht
leistungsfihig. Das ist nicht richtig. Ich habe jahre-
lang fir die Schmalspurbahn gekdmpft und immer gute
Erfahrungen gemacht. Ich habe bereits im Oktober
auf die nicht zu unterschitzende Leistungsfihigkeit
der Schmalspurbahn hingewiesen und will noch ein
weiteres Beispiel anfithren, Man wollte einmal eine
Bahn bauen, um das Firstentum Lichtenstein an ein
schweizerisches Schmalspurbahnnetz anzuschliessen.
Dagegen wehrten sich die Bundesbahnen mit Héunden
und [issen, indem sie ecrklirten, diese Schmalspur-
bahn schliesse an eine 6sterreichische Normalbahn
an und werde imstande sein, den Bundesbahnen den

ganzen Transit abzunehmen und mit der Schmalspur-

bahn weiter zu fithren. Wegen des Widerstandes der
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Bundesbahnen, die sich bedroht sahen, musste dann das
Schmalspurbahnprojekt fallen. Sie sehen daraus, wie
hoch man an zustindiger Stelle, wo man etwas von
der Sache verstehen muss, die Leistungsfahigkeit der
Schmalspurbahn einschitzt.

Was Solothurn anbelangt, so sage ich wieder: der
Kanton Bern hat Solothurn gut behandelt. Manchem
von uns tut es weh, dass der Kanton Solothurn mit
der Weissensteinbahn in eine so bedringte Lage ge-
kommen ist und heute geradezu einen Verzweiflungs-
kampf kdmpft. Aber es ist nicht zu vergessen, dass
der Kanton Bern ihm gegeniiber seinen Teil geleistet
und ein Grosses an die Bahn beigetragen hat. Wir
diirfen heute mit gutem Gewissen dem Antrag des
Regierungsrates zustimmen und wir dirfen stolz sein
auf die Lisenbahnpolitik, die Bern bis heute cinge-
halten hat.

Iseli. Wenn ich von Sturm liduten gesprochen habe,
so bezog sich das auf die Abstimmung vom Oktober,
wo wir hier unterlegen sind, und nicht auf die heu-
tige Abstimmung tiber das Schmalspurbahnprojekt. Im
iibrigen hat es mich gefreut, dass diesmal Herr Gustav
Miilller Punkt fiir Punkt seine Positionen rdumen
musste,

Prisident. Der Antrag auf Nichteintreten ist wie-
der zuriickgezogen worden und der Rat hiitte somit
stillschweigend Eintreten beschlossen. — Wird in der
Sache selbst noch das Wort gewiinscht? Es ist nicht
der Fall und ich erklire daher den gedruckt vor-
liegenden Beschlusses-Entwurf mit der von Herrn Re-
gierungsrat Konitzer zu Ziff. 6 beantragten Aende-
rung als angenommen.

Beschluss:

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis von demn
Gesuch der Aktiengesellschaft der elektrischen
Schmalspurbahn Utzenstorf-Schonbiihl, mit Ver-
lingerung bis Zollikofen betreffend Genehmigung
des Bauprojektes und ihrer Statuten, Aktienbe-
teiligung des Staates am Bau dieser Linie uni
Genehmigung des Finanzausweises und be-
schliesst, gestiitzt auf den vom Regierungsrat ge-
nehmigten Bericht und Antrag der Direktion der
Eisenbahnen vom 8. Mai 1911:

1. Das allgemeine Bauprojekt der elektrischen
Schmalspurbahn Utzenstorf-Schonbiihl, mit Ver-
lingerung bis Zollikofen im Kostenvoranschlag
von 2 Millionen Franken wird genehmigt unter
folgenden Bedingungen:

a) Der Regierungsrat ist befugt, jederzeit Ab-
inderungen am Projekt zu verlangen, welche
ihm im Interesse des Zusammenschlusses mit der
Herzogenbuchsee-Utzenstorf-Lyss-Bahn einerseits
und Zollikofen-Bern-Bahn andererseits oder sonst
als zweckmiissig-und 6konomisch erscheinen.

b) Die Bedingungen der Bewilligung fir die
Beniitzung der Staatsstrasse vom 20. Marz 1911
werden vorbehalten.

2. Die Statuten der Aktiengesellschaft Utzen-
storf-Schonbiihl, mit Verlingerung bis Zollikofen,
werden genehmigt.
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3. Der Staat beteiligt sich nach Massgabe und
unter den Bedingungen des Gesetzes vom 4. Mai
1912 betreffend Beteiligung des Staates am Bau
und Betrieb von Eisenbahnen am Bau dieser
Bahn wie folgt:

a) Am Bau der Linie Utzenstorf-Schénbiihl,
gemiss Art. 5, litt. b des zitierten Gesetzes, mit
40,000 Fr. per km, das heisst fir 15 km mit
600,000 Fr.;

b) am Bau der Linie Schénbiihl-Zollikofen,
nach Mitgabe von Art. 2 des zitierten Gesetzes
mit 160,000 Fr. als 40,000 Fr. per km dieser
inklusive Rollschemelanlage in Schonbiihl 4 km
langen Bahnstrecke;

¢) Diese Bewilligung erfolgt aus Vorschuss-
Rubrik A k 3 m, Eisenbahnsubventionen,

4. Der Regierungsrat hat, gestiitzt auf die
Verhandlungen im Grossen Rat vom Oktober
1910, die gesetzliche Einzahlung von 209/, aui
diese Aktienbeteiligung des Staates mit 152,000
Franken geleistet.

5. Die Bahngesellschaft wird ermichtigt, bei
der Kantonalbank von Bern ein Anleihen bis zu
1/ des Anlagekapitals aufzunehmen.

Der Anleihensvertrag unterliegt der Genehmi-
gung des Regierungsrates.

6. Der Finanzausweis wird als geleistet er-
klért.

7. Die Wahl des bauleitenden Ingenieurs und
die wichtigsten Verlrdge fiir Bauarbeiten und
Lieferungen unterliegen der Genehmigung des
Regierungsrates.

Heiligenschwendi, Anstaltserweiterung; Plangenehmi-
gung und Staatsheitrag,

v. Wattenwyl, Sanititsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Das Lungensanatorium Heiligen-
schwendi ist Ende der 80er Jahre durch gemeinniitzige
Ménner aus Privatmitteln, ohne Staatsbeitrag, gegriin-
det worden und hat solche Erfolge zu verzeichnen,
dass eine Erweiterung der Anstalt sich gebieterisch
aufdringt. Gegenwirtig verfiigt sie bloss iiber 140 Bet-
ten und zahlreiche Anmeldungen kénnen wegen Platz-
mangel nicht beriicksichtigt werden. Eine Vergrosse-
rung der Anstalt ist daher sehr zu begriissen. Wegen
der bescheidenen Mittel, die bisher zur Verfiigung
standen, wurden sukzessive mehrere Pavillons errich-
tet, aber bei der zunehmenden Grosse der Anstalt
hat sich dieses System nicht gerade als sehr prak-
tisch erwiesen. Es muss mehr zentralisiert und ein
Verwaltungsgebdude errichtet werden, weil der Arzt
mit seiner Familie nicht gut im Zentrum von allen
diesen Kranken verweilen kann. Die heulige geplante
Erweiterung kann von der Anstalt nicht aus eigenen
Mitteln durchgefithrt werden, und darum wandten sich
die Behdrden an den Staat um Verabfolgung ecines
Beitrages auf Grund des Tuberkulosengesetzes. Ab-
gesehen von dem ordentlichen Beitrag an. die DBe-
triebsausgaben, der in den Jahren 1904—1908 12,000
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und 1909 und 1910 15,000 Fr. betrug, hat die Heil-
stifte Heiligenschwendi bis jetzt vom Staat folgende
Beitrige erhalten: 1894 15,000 Fr. fiir Bauten, 1895
10,000 Ir. fir Erstellung einer Zufahrtsstrasse, 1899
4000 Fr. von der Armendirektion an eine Bauschuld
und 1902 40,000 Fr. zur Tilgung der restanzlichen
Bauschuld, im ganzen also 69,000 Fr. oder ungefihr
109/, der Gesamtausgaben von 700,000 Fr.

Die jetzt geplante Vergrosserung bedingt einen
Kostenaufwand von rund 500,000 Fr. Zur teilweisen
Deckung dieses Betrages sind Mittel vorhanden aus
dem Legat Lory und andern Geschenken, und es ist
beabsichtigt, durch eine Sammlung von Haus zu Haus
diese Mittel noch etwas zu vermehren. Die Anstalt
hat einen Staatsbeitrag von 709/, verlangt, wie er
an die oberlindische Anstalt fiir schwachsinnige Kin-
der bewilligt wurde. Unsere Kreditverhiltnisse ge-
statten uns aber nicht, hoher zu gehen als auf 509/,
was den Betrag von 250,000 Fr. ausmachen wiirde,
Die Sanititsdirektion hatte beantragt, in 10 Jahres-
raten je 25,000 Fr. dem bereits stark in Anspruch
genommenen Kredit fir Bekdmpfung der Tuberkulose
zu entnehmen, aber der Regierungsrat hat, ge-
stiitzt auf einen Antrag der Finanzdirektion und na-
mentlich mit Riicksicht darauf, dass der Anstalt nicht
geholfen wire, wenn die Ausrichtung des Staatsbei-
trages auf eine so lange Reihe von Jahren verteilt
wiirde und sie inzwischen das Geld anderweitig be-
schaffen und verzinsen miisste, beschlossen, in den
Jahren 1911 und 1912 je 50,000 Fr. und von 1913—1917
je 30,000 Fr. aus dem Tuberkulosekredit dem Sana-
torium Heiligenschwendi auszuzahlen. Der jéhrliche
Budgetkredit fiir Bekimpfung der Tuberkulose betrigt
zurzeit 60,000 Fr., aber der Grosse Rat ist berech-
tigt, denselben bis auf 100,000 Fr. zu erhéhen, Wir
werden anlisslich der DBudgetaufstellung fiir das
nichste Jahr den Antrag einbringen, den Kredit auf
die letztgenannte Ziffer zu bringen und hoffen, dass
Sie einem solchen Antrag zustimmen werden. Das
Sanatorium Heiligenschwendi hat so schoéne Erfolge
zu verzeichnen, dass es unsere Pflicht ist, den un-
eigenniitzigen Minnern, die an der Spitze der An-
stalt stehen, Hand zu bieten und ihnen, soweit es
uns moglich ist, die fir die Erweiterung der Anstalt
néligen Mittel beschaffen zu helfen. Der Regierungs-
rat hitte gern einen hohern Beitrag verabfolgt, aber
wir miissen mit den vorhandenen Mitteln rechnen,
und wir beantragen Thnen daher, einen Beitrag von
250,000 Fr. zu bewilligen,

Steiger, Prisident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Die Anstalt Heiligenschwendi ist Thnen mit ihrem
segensreichen Wirken sehr wohl bekannt. Sie erblickt
ihre Aufgabe vor allem darin, gegen-die Tuberkulose,
diesen schweren Feind unserer Volksgesundheit, an-
zukdmpfen, und dank .ihrem energischen und syste-
matischen Vorgehen hat sie schon ungemein viele Er-
folge zu verzeichnen. Eine grosse Zahl von Kranken
kehrten geheilt aus der Anstalt zuriick, namentlich
wenn sie dieselbe im Anfangsstadism der Krankheit
aufsuchten, und waren wieder arbeitsfihig. Die vor-
handenen 140 Betten geniigen nicht mehr, und schon
lange ging das Bestreben dahin, die Anstalt so zu
vergrossern, dass sie fiir 200 Kranke Unterkunft bietet.
Es soll ein neuer Mannerpavillon mit 60 Betten er-

" richtet werden, so dass die jetzigen Gebdulichkeiten

zur Aufnahme von 95 Frauen und 45 Kindern ver-
1911. 88
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wendet werden konnten. Der Kostenvoranschlag be-
zieht sich nicht bloss auf den neuen Pavillon, sondern
auch auf verschiedene Aenderungen der gegenwirti-
gen Einrichtungen. Es soll ein Beamtenwohnhaus er-
stellt, die Zentralheizung eingefithrt und die ganze
Heizungsanlage anders eingerichtet werden. Darum
erreichen die Kosten den hohen Belrag von 510,000
Franken. :Die Frage ist nun, welchen DBeitrag der
Grosse Rat an diese Kosten bewilligen soll. Nach
dem Dafiirhalten der Staatswirtschaftskommission hat
der Regierungsrat das Richtige getroffen, wenn er
den Staatsbeitrag auf 50 %/, bemisst. Auch wir wiirden
allerdings gerne hoher gehen, allein wir miissen mit
den vorhandenen Mitteln rechnen. Freilich verfigt
der Tuberkulosefonds zurzeit iber eine Reserve von
58,000 Fr., aber wir werden diese in den beiden
nichsten Jahren wieder brauchen, so dass wir nicht
mehr als 509/, geben konnen. Dieser Beitrag be-
deutet eine ausgezeichnete Anlage zur Verbesserung
unserer Volksgesundheit und die Staatswirtschaftskom-
mission empfiehlt Thnen deshalb einstimmig die An-
nahme des regierungsritlichen Antrages.

Im tbrigen wird die Anstalt dann immer noch,
260,000 Fr. aufzubringen haben, und die Direktion
stellt sich mit Recht auf den Boden, dass die Er-
weilerungsbauten nicht ausgefiihrt werden sollen, bis
die Finanzen beicinander sind. Ich méchte deshalb
hier einen warmen Appell auch an die Vorsteher von
Gemeinden richten, dass sie der Anstalt Heiligen-
schwendi Spenden zuweisen, damit der Ausbau mog-
lichst rasch zustande kommt. Es ist vorgesehen, cine
Hauskollekte zu veranstalten, auch die einzelnen Ge-
meinden werden noch angegangen werden und wir
wollen hoffen, dass die fehlenden 260,000 Fr. in kurzer
Zeit zusammengebracht werden, damit moglichst bald
zur Erweiterung der Anstalt geschritten werden kann,

Biirki. Wenn die verfiigharen Mittel des Staates
es erlaubt hitten, wire es sehr zu begriissen gewesen,
dass man einen hoéhern Beitrag als 250,000 Ir. ge-
sprochen hétte. An die bisher fiir die Anstall auf-
gewendeten Kosten von rund 750,000 Fr. hat - der
Staat zirka 70,000 Fr. beigetragen, die Gemeinden
und Privaten rund zehnmal mehr. Die Bedeutung der
Anstalt fur die Volkswohlfahrt ist eine ganz erheb-
liche. Seit ihrem Bestchen hat sie ungefihr 5700 Pa-
tienten beherbergt, von denen der grossere Teil wieder
fur lingere Zeit die Arbeitsfihigkeit gewonnen hat,
Es wire zu begriissen gewesen, wenn der Staat einen
grossern Teil der veranschlagten Erweiterungskosten
hitte tibernehmen koénnen, und ich beabsichtigte zu-
erst, die Ausrichtung eines Staatsbeitrages von 300,000
Franken zu beantragen. Ich musste mich aber belehren
lassen, dass es nicht moglich ist, soweit zu gehen,
und so miissen eben die fehlenden Mittel auf an-
dere Weise beschafft werden. Wir wissen aus Erfah-
rung, dass es nicht so leicht ist, eine so grosse Summe
durch Sammlung von Haus zu Haus zusammenzubrin-
gen; gar oft bleibt der Erfolg weit hinter den ge-
hegten Erwartungen -zuriick. Es muss Begeisterung
und Zug in eine solche: Sammlung kommen: und da
konnen wir Mitglieder des Grossen Rates und der
Regierung viel machen, dass das geschieht. Ich habe
darum das Wort ergriffen, um -die Herren Kollegen
‘zu ermuntern, sich fiir die Sammlung’zu interessieren,
wenn sie einmal kommt. Wenn jeder an seinem Ort
dafiir sorgt, dass sie richtig organisiert und durchge-
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fihrt wird, so ist viel gewonnen und das Resultat
wird ein erhebliches sein. Vielleicht erldsst die Re-
gierung im gegebenen Moment noch einen warmen
Aufruf; wir wollen ihr das iiberlassen, aber ein sol-
cher Aufruf wiirde gut wirken. Wir diirfen die An-
stalt, der wir heute einen Beitrag von 250,000 Fr.
zuwenden, nachher nicht im Stiche lassen; sie hat
es verdient, dass auch in Zukunft jeder von uns sich
um sie interessiert.

Genehmigt.

Beschluss:

1. Den von der Direktion der Heilstitte Hei-
ligenschwendi vorgelegten Plinen und Voran-
schlidgen fiir die Erstellung eines neuen Minner-
Pavillons samt Liegehalle und einer Beamten-
wohnung, sowie einer Zentralfeuerungsanlage,
Dampfkochkiiche und einer Heizungseinrichtung
in den Neubauten wird die Genehmigung crteilt.

2. Es wird beim Grossen Rat beantragt, an die
auf 510,000 Fr. veranschlagten eigentlichen Bau-
kosten aus dem Kredite IX? B 8, Verhiitung und
Bekidmpfung der Tuberkulose, einen Beitrag von
rund 509/, das heisst von 250,000 Fr, zuzu-
sichern, zahlbar je 50,000 Fr. auf 31. Dezember
1911 und 1912 und je 30,000 Fr. auf 31, Dezember
der Jahre 1913 bis 1917 aus dem Kredit fiir
Bekdmpfung der Tuberkulose, beziehungsweise
aus der von daher angesammelten Reserve.

Giirbekorrektion Pfandersmati(-Belp und Belp-Seehofen ;
Erganzangshauten.

- Konitzer, Baudirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Gurbekorrektion hat den Grossen Rat
schon wiederholt beschiftigt. Von Pfandersmatt bis
Belp und von Belp bis Seelhofen wurden seinerzeit
kleine Gradlegungen vorgenommen, die die Gemeinden
fiir geniigend erachteten. Es hat sich aber infolge
der weiter oben vorgenommenen Korrektionen und
des dadurch beschleunigten Wasserablaufes gezeigt,
dass die hier vorgenommenen Arbeiten nicht ausrei-
chen, sondern dass das Querprofil demjenigen weiter
oben angepasst werden muss. Die letzten Hochwasser
haben in den untern Partien gewaltige Dammbriiche
verursacht, die weitere Arbeiten im Kostenvoranschlag
von 125,000 Fr. notwendig machen. Das beziigliche
Projekt wurde dem Bundesrat vorgelegt und von ihm
mit 409/, subventioniert. Wir beantragen, unserer-
seits einen Beitrag von 1/; statt der iiblichen 309/,
zu verabfolgen, da wir auch frither immer an die
Giirbekorrektion, welche die Gemeinden sehr stark be-
lastet, 1/; der wirklichen Kosten ausgerichtet haben.
Ich empfehle Ihnen die Annahme des gedruckt vor-
liegenden - Beschlusses-Entwurfes.

Steiger, Prisident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Bei jedem Flussverbauungsprojekt miissen wir
uns gefasst- machen, dass bei Hochwasser ein Teil
der. ausgefithrten Arbeiten wieder zerstért wird und
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erneuert und erginzt werden muss. So haben auch bei
der Giirbe, deren Korrektion uns schon wiederholt be-
schiftigt hat, die letztjihrigen Hochwasser einen Teil
der Verbauungsarbeiten zerstort und es miissen Er-
géinzungshauten vorgenomnren werden. Die daherigen
Kosten betragen 125,000 Fr. 40 °/; davon trigt der Bund
und der Staat soll 1/, iibernehmen, so dass den Ge-
meinden immer noch die schwere Last von iiber 33,000
Franken zu tragen bleibt. Die Staatswirtschaftskom-
mission empfiehlt Thnen die Annahme des regierungs-
ritlichen Antrages.

Genehmigt.

Beschluss:

Das auf 125,000 Fr. veranschlagte, von der
Schwellenkommission des Mittlern Giirbebezirkes
und dem Schwellenbezirk Belp-Kehrsatz vorge-
legte, vom Bundesrat am 1. April 1911 genehmigte
und mit 409/, der wirklichen Kosten, im Maxi-
mum 50,000 Fr. subventionierte Projekt fiir Er-
ginzungsbhauten an der Giirbe von Pfandersmatt
bis unterhalb Belp wird ebenfalls gutgeheissen
und gestiitzt darauf den beteiligten Gemeinden
bezichungsweise Schwellenbezirken ein Kantons-
beitrag von 1/; der wirklichen Kosten, hochstens
41,670 I'r. bewilligt unter folgenden Bedingungen :

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften
der Bundes- und Kantonsbehérden in solider
Weise auszufithren und nachher von den Pflich-
tigen gemiss Gesetz richtig zu unterhalten.

2. Die Auszahlung der Bundes- und Kantons-
Beitrdge erfolgt nach Massgabe der geleisteten
Arbeiten und der vorhandenen Kredits.

3. Die Schwellenkommission des Mittleren
Giirbebezirks und der Schwellenbezirk Belp-Kehr-
satz haben namens der Beteiligten die Annahme
dieses Beschlusses zu erkliren.

‘Schluss der Sitzung um 51/, Uhr.

Der Redaktewr :

Zimmermann.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 16. Mai 1914,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Prisident Morgenthaler.

DerNamensaufruf verzeigt 195 anwesende Mit-
glieder. Abwesend sind 40 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Binggeli, Brand (Bern),
Burkhalter (Hasle), Burrus, Chavanne, Cortat, David,
Iliickiger, Hari, Heller, Hofer (Alchenflith), Hiigli, Liithi
(Madretsch), Mosimann, Néher, Renfer, Rudolf, Schir,
Schmidlin, Schiipbach, Thoni, Wiilti Weber; ohne
Entschuldigung abwesend sind die Herren: Biihler
(Bern), Burri, Choulat, Gerber, Girod, Gygax, Hab-
egger, Henzelin, Hostettler, Ingold (Nieder-Wichtrach),
Keller (Bassecourt), Kiithni, Ledermann, Merguin,
Mouche, Obrist, Wyss (Bern).

Eingelangt isl folgeﬁde'
Motion

Der Regierungsrat wird eingeladen, dariiber Bericht
und Antrag einzubringen, ob nicht durch Erlass ge-
setzlicher Bestimmungen eine besondere Aufsicht iiber
die Sparkassen und Bankinstitute, die Spargelder an-
nehmen, eingefithrt werden sollte.

Rufer (Biel),
Biihler (Bern), Leuenberger, Miiller (Bar-
gen), Brand (Bern), Schneider (Biel),
Steiger, Triissel, Stauffer, Bohme, Favre,
Jacot, Comment, Grosjean, Roost, Mori,
Brand (Tavannes), Béguelin, Charpilloz,
Lardon, Etienne, Giirtler, Ramseyer,
Luterbacher, Tschumi, Mibhlethaler, In-
gold, Biirki, Rossel, Segesser, Ramstein,
Eggli, Schneider.

‘Wird auf den Kanzleitisch gelegt. **- '

SR
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Geselz iiber die direkien Staats- und Gemeindestenern,
Fortsetzung der zweiten Beratung.

(Siehe Seite 309 hievor.)

Priisident. Die Situation dieses Geschiftes ist fol-
gende. Wir sind in der Sitzung vom 30. Mirz bei
der Behandlung des Art. 19, alte Vorlage, stehen ge-
blieben. Zu Beginn dieser Session wurde Ihnen eine
neue Vorlage ausgeteilt, die das Ergebnis der zweilen
Beratung in der Mirz-Session bis und mit Art. 19
enthdlt und von Art. 20 an die gemeinsamen Ab-
dnderungsantrige des Regierungsrates und der Kom-
mission auffithrt. Die Beratung wurde im Mirz bei
Art. 19, nun Art. 20 der neuen Vorlage, abgebrochen.
Die Diskussion iiber diesen Artikel dauert fort und
Sie finden die in der Mérz-Session zu demselben ge-
stelllen Abiinderungsanirige in der neuen Vorlage bei
Art. 20 rechts unter den gemeinsamen Antrégen.

Zu Ziff. 1 liegt ein Streichungsantrag Diirrenmatt
vor; zu Ziff. 2 ein Antrag Moor auf Erhohung des
Existenzminimums auf 1000 Fr., ferner Antrige Bosi-
ger und Regierungsrat Kunz betreffend Ausschluss der
Ehefrau, die sich nur redaktionell unterscheiden. Herr
Bosiger hat beantragt, die Worte «fiir seine Ehefrau»
zu streichen und Herr Regierungsrat Kunz hat sich
diesem Antrag angeschlossen, will aber noch die Worte
beifiigen : «mit Ausschluss der Ehegattin». Diese bei-
den Antrige sind im neuen Antrag der Kommission
beriicksichtigt, so dass ich annehme — ich will zwar
gewirtigen, was die Herren dazu sagen —, dass die
Herren Bosiger und Kunz ihre Antrige zu gunsten des
Antrages der Kommission zuriickziehen werden. Fer-
ner wurde schon das letztemal von der Kommission
beantragt, als neue Ziff. 3 die Bestimmung aufzu-
nehmen: « Vom Einkommen erster Klasse von Kollek-
tiv- und Kommanditgesellschaften ein Betrag von 800
Franken». Dieser Antrag ist bis jetzt nicht beslritten,

Das ist die Situation, in der wir die Diskussion
wieder aufnehmen. Die Umfrage ist erdffnet iiber
Art. 20, frither Art. 19.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Die Kom-
mission beantragt Thnen die Ablehnung des Antrages
Diirrenmatt, in Ziff. 1 die Worte « sowie aus Aktien . .»
zu streichen. Sie hat die Frage der Besteuerung der
Dividenden, die der Aktiondr von der Aktiengesell-
schaft erhilt, des langen und breiten erortert und
ist zum Schluss gekommen, dass es beim gegenwir-
tigen Steuersystem nicht angehe, den Aktiondr fir
seine Dividenden zur Stcuer heranzuziehen, Nach
Art. 20, Ziff. 1, miissen die Aktionire die Dividenden,
die sie von Aktiengesellschaften beziehen, die ihren
Geschiftssitz ausserhalb des Kantons haben, ver-
steuern, wihrend das Finkommen aus Aktien von Ak-
tiengesellschaften, die ihren Sitz im Kanton haben
und hier die Einkommenssteuer entrichten, von der
Steuerpflicht befreit ist. Die Griindung von Aktien-
gesellschaften im ganzen Kanton herum hat Handel
und Industrie und die Volkswohlfahrt miichtig gefir-
dert. In den letzten Jahren wurden iiberall sogenanunte
Familien-Aktiengesellschaften gegriindet, lediglich zum
Zwecke, um den betreffenden Geschiilten den bis-
herigen Namen zu erhalten und im Falle des Todes
des Inhabers die ungestorte Fortfithrung des Geschif-
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tes zu ermoglichen. Die Griindung solcher Familien-
Aktiengesellschaften hatte eine grosse Entwicklung die-
ser Geschifte zur Folge und es wire nicht recht,
wenn die Aktionidre, die ihr Geschiift in eine solche
Aktiengesellschaft umgewandelt haben, neben dem Ein-
kommen, das die Aktiengesellschaft versteuern muss,
fiir ihr Einkommen aus diesen Aktien auch noch zur
Steuer herangezogen wiirden. Bis jetzt haben die Kol-
lektivgesellschaften, denen die meisten dieser indu-
striellen und kommerziellen Geschifte gehdrten, die
dann in Aktiengesellschaften umgewandelt wurden,
auch nur als Gesellschaften Steuern bezuahlt, wih-
rend die einzelnen Gesellschafter steuerfrei waren.
Die Heranziehung der Aktiondre zur Steuer wiirde
dem Gesetz eine grosse Gegnerschaft bereiten. Die
Kommission ist der Ansicht, die Frage der Besleue-
rung der Aktiengesellschaften miisse spiter in einem
Spezialgesetz geordnet werden. Derartige Speziaige-
setze bestehen bereits in verschiedenen Kantonen,
Basel, Aargau und andere haben solche erlassen und
erheben von dem emitierten Aktienkapital eine ge-
wisse Steuer und daneben auch noch von dem Er-
trag der Akliengesellschaften. Was uns noch bewogen
hat, Thnen die Ablehnung des Antrages Diirrenmalt
zu beantragen, ist der Umstand, dass die Aktiengesell-
schaften durch die vorgesehene Progressivsteuer stark
belastet werden und den hintersten Rappen ihres Ein-
kommens versteuern miissen, da sie regelmissig ihre
Bilanzen den Steuerbehorden zu unterbreiten haben.
Die Kommission ist daher einstimmig zum Schluss
gekommen, Thnen zu beantragen, es bei der Fassung
des Entwurfes bewenden zu lassen.

Was die verschiedenen Antrige zu Ziff. 2 anbe-
langt, so hat die Kommission mit grosser Mehrheit
beschlossen, an dem Existenzminimum von 800 Fr.
festzuhalten. Dagegen haben wir den Antrag DBosiger
auf Streichung des Abzuges von 100 Fr. fiir die Ehe-
frau angenommen, und ebenso den Vorschlag, fiir
jedes Kind unter 18 Jahren 100 Fr. abzuziehen, Jeder
Steuerpflichtige kann also ein Existenzminimum von
800 Fr. in Abzug bringen und im weitern fiir jedes
Kind unter 18 Jahren 100 Fr. Nach dem frithern Vor-
schlag der Kommission betrug das Maximum der Ab-
ziige neben dem Existenzminimum 500 Fr.,, so dass
nicht mehr als zusammen 1300 Fr. steuerfrei gewesen
wiren. Wir halten dafiir, dass der neue Antrag allen
Verhiltnissen Rechnung trégt. Die Erhéhung des Exi-
stenzminimums auf 1000 Fr. wiirde fiir den Staat eine
weitere Einbusse von 200,000—300,000 Fr. zur Folge
haben und es wire nicht recht, diese Erhshung ein-
treten zu lassen, weil in der letzten Session der An-
trag Hadorn mit grossem Mehr abgelehnt wurde, kleine
Vermogen bis 10,000 Fr. zu gunsten der kleinen Bauern
steuerfrei zu erkldren,

Wir empfehlen Ihnen die Annahme unserer An-
trige,

Schlumpf. Ich erlaube mir als Mitglied der Kom-
missionsminderheit einige Worte zu gunsten der Er-
h6hung des Existenzminimums auf 1000 Fr. In wei-
ten Kreisen, in denen das Steuergesetz bis jetzt be-
sprochen worden ist, hat sich mehr oder weniger
die Anpsicht geltend gemacht, dass die Vorlage ein
tolgeborenes Kind sei, und wenn nicht noch wesent-
liche Verbesserungen vorgenommen werden, sie vom
Volk niemals angenommen werde. Diese Auffassung
besteht nicht nur in oppositionellen Kreisen, sondern
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auch bei gut freisinnigen Biirgern innerhalb und ausser-
halb des Rates. Der Finanzdirektor hat sich zwar
alle erdenkliche Mithe gegeben, den Entwurf verschie-
denen Kreisen mundgerecht zu machen; er hat da und
dort Konzessionen gemacht, unserer Partei leider aber
nur in sehr geringem Masse. Wenn Kollega Moor
den Antrag gestellt hat, das Existenzminimum auf
1000 Fr. zu erhéhen, so geschah es aus wohlerwoge-
nen Griinden und sein Antrag entspricht der Auf-
fassung in weiten Kreisen der arbeitenden Bevolke-
rung und auch der kleinen Gewerbetreibenden, Wir
haben nun jahrelang unter einem ungerechten Steuer-
gesetz gelitten und sind immer auf eine gerechtere
Besteuerung des Volkes vertrostet worden. Wir diirfen
deshalb heute umsomehr verlangen, dass der Rat et-
was Richtiges schaffe und dem Volk etwas unterbreite,
das es annehmen darf,

Die Erh6éhung des Existenzminimums von 800 auf
1000 Fr. wird sicher nicht in dem Masse eine Ein-
busse fiir den Staat bedeuten, wie uns seitens des
Herrn Finanzdirektors und auch des Herrn Kommis-
sionsprisidenten mitgeteilt worden ist. Schon infolge
des Wegfalles des Abzuges fiir die Ehefrau wird das
Steuerergebnis etwas besser werden, Wenn wir auch
die Abzige fiir die Kinder nicht mehr auf 400 Fr.
beschrinken, so ist das noch keine Kompensation fiir
die Streichung des Abzuges fiir die Ehefrau, denn
wir wissen, dass bei kinderreichen Familien da und
dort die Steuerkommissionen ein Einsehen getan ha-
ben und auch bei nachtrdglich gestellten Nachlass-
gesuchen Steuererlass gewidhrt worden ist. Auf der
andern Scite kann aber geltend gemacht werden, dass
wenn das ncue Steuergesetz ein Existenzminimum von
1000 Fr. vorsieht, die Einschitzung viel exakter er-
folgen werde, als bis jetzt der Fall war. Bis jetat
waren einzelne Steuerkommissionen einsichtig genug
und zogen kleinere Einkommen nicht bis zum letz-
ten Rappen zur Steuer heran. Wenn dagegen das
Existenzminimum auf 1000 Fr. erhéht wird, kann
man annehmen, dass dann die Steuerschraube bes-
ser einsetzt als bisher. Einzelne Kommissionen haben
sich zwar bis jetzt schon nach dieser Richtung her-
vorgetan, Ich erinnere nur an Thun, wo die Steuer-
kommission offenbar aus ecinem Racheakt gegeniiber
den Arbeitern, die sich erlaubt hatten, ihr Stimm-
recht auszuiiben, deren steuerpflichtiges Einkommen
von 300, 400, 500 und 600 Fr. auf das Doppelte er-
hohte, so dass sie den letzten Rappen versteuern
mussten und eine grosse Zahl von Rekursen ein-
liefen. Nicht einmal darauf wurde Riicksicht genom-
men, wenn Familienviter erklirten, dass sie in ihren
Familien Krankheiten gehabt hatten, wo doch sicher
einc Reduktion am Platz gewesen wire, Wenn so
fortgefahren wird, die Arbeiter fir den letzten Rap-
pen ihres Einkommens zu besteuern, so darf mit
Recht von einer Blutsteuer auf den kleinern Einkom-
men gesprochen werden.

Ich mochte Thnen empfehlen, den Schritt zu wa-
gen und der Erhohung des Existenzminimums auf
1000 Fr. Thre Zustimmung zu erteilen. Sie brauchen,
wie gesagt, nicht zu befiirchten, dass ein Ausfall von
2—300,000 Fr. entstehen werde, sondern es ist viel-
mehr anzunehmen, dass bei einem erhohten Existenz-
minimum auch eine vollstindigere und gleichméssigere
Besteuerung als bis jetzt Platz greifen werde, wih-
rend jetzt einzelne Steuerkommissionen einrichtig ge-
nug waren, das Gesetz nicht im vollen Umfang zur
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Anwendung zu bringen, andere dagegen es in seiner
ganzen Schéirfe handhabten, Ich empfehle lhnen die
Annahme des Antrages Moor, Sie machen damil weite
Schichten der Bevilkerung zu Freunden der Vorlage
und konnen versichert scin, dass in diesem Falle in
Arbeiterkreisen eher auf Annahme des Gesetzes ge-
rechnet werden kann.

Diirrenmatt. Nur einige Worte zur Begriindung
des Antrages, den ich bereits in der letzten Session
gestellt habe, es sei in Ziff. 1 der Schlussatz «sowie
aus Aktien und Anteilen von Aktiengesellschaflen und
Genossenschaften, welche im Kanton Bern die Ein-
kommenssteuer entrichten», zu streichen. Man hélt
diesem Antrag entgegen, cr schaffe eine Art Doppel-
besteuerung, indem sowohl der Aktiondr seine Divi-
denden als die Aktiengesellschaften ihr Einkommen
versteuern miissten, aus dem dann die Aktiendivi-
denden ausgeschiittet werden, Demgegeniiber ist zu
bemerken, dass die Situation ja die gleiche ist bei
den Aktiengesellschaften, die ihren Sitz ausserhalb
des Kantons Bern haben. Diese miissen in dem Kan-
ton, in dem sie etabliert sind, ihre Steuer zahlen,
und nichtsdestoweniger muss der Aktiondr, der im
Kanton Bern wohnt, seine Aktiendividenden in der
dritten Klasse ebenfalls versteuern., Das gleiche Ver-
héltnis haben wir schon jetzt auch bei der Gemeinde-
steuer, Nach den regierungsritlichen Entscheiden, die
vom Bundesgericht geschiitzt worden, muss gezenwir-
tig der Aktiondr seine Aktiendividenden der Gemeinde
gegeniiber versteuern, auch wenn die Aktiengesellschaft
ihren Sitz im Kanton Bern hat und im Kanton Bern
Gemeindesteuer zahlt. Wir hitten also hier schon
eine Doppelbesteucrung, wenn man wirklich von einer
solchen sprechen konnte, Aber es ist eigentlich keine
Doppelbesteuerung, wenigstens nicht in dem Sinne,
wie sie nun auch im neuen Gesetz definiert werden
soll, ‘ HETRE

Im tbrigen muss ich aber noch einmal darauf
aufmerksam machen, dass die Steuerbefreiung in be-
zug auf die Aktiendividenden zu einer argen Unge-
rechtigkeit fithrt gegeniiber denjenigen, die ihr Geld
nicht in Aktien, sondern in Spareinlagen angelegt ha-
ben. Bisher waren die Personen, die ihr Geld auf
Spareinlagen angelegt hatten, insofern begiinstigt. uls
die Kasse dic. Spareinlagen dicekt versteuerte, so dass
die Einleger die Staatssteuer nicht mehr zu enirich-
ten brauchten, wohl aber die Gemeindesteuer. Das
soll nun anders werden. Die direkte Versteuerung der
Spareinlagen durch die Kasseninstitute wird abge-
schafft und der Spareinleger muss seine Anlagen direkt
versteuern. Das fithret unter Umstinden dazu, dass er
infolge der direkten Versteuerung seiner Spareinlagen
in die Progression hineinkommt, und zwar nicht nur
fiir dieses Einkommen zweiter Klasse, sondern auch
fiir sein Einkommen erster Klasse und vielleicht auch
seine Grundsteuer. Wenn zum Beispiel jetzt einer
gerade an der obern Grenze steht, wo unmittelbar
nachher die Progression einsetzt, und vielleicht 200
oder 300 Fr. Zinsen von Spareinlagen zieht, die er
in Zukunft direkt versteuern muss, so reicht der Steuer-
belrag dieser Zinse gerade hin, um ihn in eine obere
Klasse zu bringen, nicht nur fiir diese Spareiniagen,
sondern fiir sein ganzes Einkommen und sein ganzes
Vermogen. Der Kapitalist dagegen, der eine Anzahl
bernische Aktien besitzt, hat nicht nur diese dem
Staate gegeniiber nicht zu versteuern und bleibt von
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der Progression verschont, sondern er braucht sie in
Zukunft nicht einmal mehr der Gemeinde gegeniiber
zu versteuern, Er kommt also wesentlich vorteilhafter
und glinstiger weg als der Spareinleger, Ich habe
mir ein kleines Beispiel ausgerechnet von einem Be-
amten, der eine Besoldung von 4000 Fr. bezieht und
fiir eine IFamilie mit drei Kindern zu sorgen hat.
Er hatte Gliick bei der Auswahl seiner Frau, indem
er cin Weibergut von 50,000 Fr. erheiratete. Wir stel-
len uns vor, dass sein Schwiegervater so geschifts-
ménnisch war, dass er ihm die 50000 Fr. in ber-
nischen Aktien ausrichtete, sagen wir in Aktien der
Spar- und Leihkasse Bern, die 89/, Dividenden zie-
hen. Big jetzt musste dieser Beamte in erster Klasse
4000 I'r. abziiglich 600 Fr. plus 109, also netto
3000 Ir. versteuern, was zu 39/, einen Betrag von
90 Fr. macht. Der Gemeinde musste er bei einem
Steueransatz von 39/, == 4!/,0/, in erster Klasse
135 Fr. Steuern zahlen. Dazu kamen 4000 Ir. Ein-
kommen dritter Klasse auf den erwéihnten Aktien,
das macht zu 71/,0/, eine Gemeindesteuer von
300 Fr,, so dass er der Gemeinde im ganzen 435 Fr.
oder total an Staats- und Gemeindesteuer 525 Fr.
zahlen musste. Nach dem neuen Gesetz kann er von
den 4000 Fr. Einkommen erster Klasse abziehen 800
I'ranken Existenzminimum, fir drei Kinder je 100 Fr.
== 300 Ir. und 400 Fr. = 109/, der fixen Besoldung,
zusammen 1500 Fr,, so dags er ein Netto-Einkomumien
von 2500 Fr. zu versteuern hat, was zum einfachen
Ansatz von 1,59/, einen Steuerbetrag von 37 Fr. 50
und zum doppelten Ansalz einen solchen von 75 I'r,
ausmacht, Der Gemeinde gegeniiber ist er in ersler
Klassce ebenfalls fiir 2500 Fr. steuerpflichlig und muss
ihr einen Betrag von 112 I'r. 50 abliefern. In der
dritten Klasse hal er nichts mehr zu versteuern, so
dass er im ganzen also noch 187 Fr. 50 Steuer zu
bezahlen hat oder 337 Fr. 50 weniger als bisher,
wiithrend der andere, der seine Ersparnis nicht in
Aktien, sondern auf der Sparkasse angelegt hat in
Zukunft die Spareinlagenzinsen direkt versteuern muss
und infolgedessen unter Umstidnden in die Progression
hineinkommt,

Wenn man da noch von einer Entlastung nach
unten und einer Belastung nach oben spricht, so
zeigt das angefiihrte Beispiel, dass das doch unter
allen Umstidnden sehr cum grano salis zu verstehen
ist. Ich glaube, es wire zweckmiissiger, wenn man
dic Besteuerung der Aktienzinse ungefihr dement-
sprechend ecinrichten wiirde, wie sie bei den tbrigen
Anlagen geordnet is{. Das wiirde solche Ungerechtig-
keiten nicht aufkommen lassen, wie sie in .den bei-
den erwihnten Beispielen zu Tage treten, die man
leicht nach der einen oder andern Richtung vermeh-
ren konnte,

Das sind die Bemerkungen, die ich noch zu mei-
nem Antrag anbringen wollte. Ich empfehle [hnen,
diesen Antrag anzunchmen und den letzten Satz in
Ziff. 1 zu streichen.

Spychiger. Die Industric wird durch das neue
Steucrgesetz ziemlich stark belastet. Wir wissen das
wohl und nehmen es gerne auf uns. Dem neuen
Gesetz wird von seiten der Industrie keine grosse
Opposition gemacht werden, wenn es loyal gehand-
habt wird. Wenn aber der Antrag des Herrn Diirren-
mat! angenommen wiirde, so wire das entschieden
zu- weit gegangen; diejenigen, die das Geld in der

N
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Industrie haben, miissten fast den dreifachen Betrag
zahlen gegeniiber bisher. Wenn sowohl die Aktien-
gesellschaft als der Aktiondr besteuert wiirden, so
misste der Betreffende — man nenne es nun Dop-
pelbesteuerung oder nicht — effektiv sein Einkommen
zweimal versteuern und die Progression doppelt ent-
richten. Wir haben doch ein Interesse daran, dass
die Industrie im Kanton Bern existieren und gedeihen
kann, Wenn wir aber so vorgehen, ist das nicht
maoglich, Wir werden die Industrie aus dem Kanton
vertreiben statt sie anzuziehen. Es wurde schon ge-
sagt, dass je ldnger je mehr Aktiengesellschaften ge-
griitndet werden, Der Staat kann das nur begriissen,
denn er sieht hier genau hinter die Kulissen und
der letzte Rappen kann zur Steuer herangezogen wer-
den. Es ist eine Ungerechtligkeit, wenn ein Geschaft
in der Form einer kleinen Familien-Aktiengesellschaft
doppelt besteuert wird, auf der einen Seite dic Ge-
sellschaft und auf der andern Seite die Aktionire,
wihrend das gleiche Geschift, wenn es als Kollektiv-
gesellschaft betrieben wird, die Steuer nur einmal
entrichlen muss. Es wurde gesagt, diejenigen, die ihr
Geld in die Industrie legen, stellen sich giinstiger
als diejenigen, die es der Sparkasse anvertrauen. Das
ist in gewisser Beziehung richtig, aber andererseits
ist das auch ganz am Platze, denn derjenige, der
das Geld auf die Kasse bringt, hat kein Risiko und
bezieht seine sichern Zinsen, wihrend derjenige, der
sein Geld in die Industrie legt, ein sehr grosses Risiko
hat., Hohe Dividenden sind tberhaupt im allgemeinen
eine Ausnahme und von denjenigen, die Jahre warten
miissen, bis sie iiberhaupt eine Dividende erhalten,
oder das Aktienkapital reduzieren miissen, spricht
man gar nicht,

Wir sollten es bei der Fassung des Entwurfes be-
wenden lassen, wonach die Aktiengesellschaften die
Einkommenssteuer zu entrichten haben und nicht die
Aktiondre. Personlich wiirde ich es begriissen, spe-
ziell wegen der Gemeindesteuer, wenn der Aktionér
und nicht die Aktiengesellschaft besteuert wiirde;
allein dadurch wiirde ein grosser Ausfall entstehen,
denn bei den Aktiengesellschaften weiss man genau,
was sie verdient haben, bei den Aktioniren dagegen
nicht; iiberdies wiirden in einem solchen Fall alie
Aktien ausserhalb des Kantons dem Kanton Bern gegen-
tiber nicht versteuert. Ich mochte daher den vor-
liegenden Antrag der Kommission unterstiitzen. Man
konnte die Sache auch so ordnen wie in den Kantonen
Glarus und Waadt, wo die halbe Steuer von der Ak-
tiengesellschaft und die andere Hélfte von dem Ak-
tiondr bezahlt wird. Gegenwiirtig wird in der ganzen
Schweiz die Besteuerung der Aktiengesellschaften in-
tensiv studiert. Ich glaube, dass auch wir mit der
Zeit zu einem Spezialgesetz iiber die Besteuerung der
Aktiengesellschaften kommen werden und ich gebe zu,
dass dort vielleicht noch eine intensivere Besteuerung
derselben vorgesehen werden kann, Wenn in gerechter
Weise vorgegangen wird, wird sich auch dort keine
grosse Opposition erheben, aber man soll nicht iber
das Ziel hinausschiessen, wie es beim Antrag Diirren-
matt entschieden der Fall ist.” Ich beantrage lhnen
daher dessen Ablehnung.

v. Fischer. Als der vorliegende Artikel und der
Antrag des Herrn Dr. Diirrenmatt in der Kommission
besprochen wurden, hatte man auf den verschieden-
sten Seiten den Eindruck, dass die vorgeschlagene
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Liosung eine sehr unbefriedigende sei. Herr Diirren-
matt hat bereits in verschiedenen Beziehungen aus-
gefihrt, warum dies der Iall ist. Ich mochte seine
Ausfithrungen noch an Hand einer Rechnung erginzen,

Es fallt hier nicht nur die Stellung des Steuer-
pflichtigen und der Industrie in Betracht, sondern auch
die Stellung der Gemeinden. Soviel ich mich erinnere,
war dies der eigentliche Ausgangspunkt des Antrages
Diirrenmatt. Herr Diirrenmalt hat gesagt, nach dem
jetzigen Gesetz haben die Gemeinden das Recht, dic
Dividenden zu besteuern, sofern es sich wenigstens
nicht um Dividenden von Aktiengesellschaflen han-
delt, die in der betreffenden Gemeinde Vermogens-
steuer zahlen, Die hier vorgeschlagene Losung enl-
zieht den Gemeinden diese Einnahmequelle, Wenn
hier die Steuerbefreiung gegeniiber dem Staal aus-
gesprochen wird, gilt es zweifellos auch in bezug
auf die Gemeindesteuer. Die Gemeinden werden also
in Zukunft den Ausfall der Dividendensteuer haben
und mancher, der bisher seine Ersparnisse auf der Kasse
angelegt hatte, wird, wenn er weiss, dass er die Spar-
einlagen sowohl gegeniitber dem Staat als der Ge
meinde versteuern muss, das Geld auf der Kasse zu-
riickzichen und in Aktien anlegen. Diese Spekulation
wird wohl vielfach gemacht werden, denn nicht alle
Leule nehmen in erster Linie Riicksicht auf die Soli-
ditit der Anlage, sondern viele richten ihr Augenmerk
hauptsédchlich auf die Vorteile, die daraus resultieren
kénnen. Die Folge wiire indirekt die, dass den Ge-
meinden auch noch die Steuer der betreffenden Spar-
einlagen entgeht, die zuriickgezogen und in Aktien
angelegt werden. Fir die Gemeinden ist also in die-
ser Bezichung eine doppelte Gefahr vorhanden. Neben-
bei gesagt, besteht auch fiir die Volkswirtschalt eine
gewisse Gefahr, wenn man die Leute in Versuchuug
fihrt, das Geld von den Kassen zuriickzuziehen und
in Aktien anzulegen, da nicht alle Aktien als sichere
Papiere angesehen werden konnen.

Das sind auch noch einige Riicksichten, auf die
man bei der Behandlung des Antrages Diirrenmatt
Bedacht nehmen muss. In der Kommission wurden
die Einwendungen gegen den vorliegenden Vorschlag
nicht etwa .als unbegriindet erklart, sondern einfach
mit dem- Einwand abgetan, der Antrag Diirrenmatt
passe nicht in das System und man schaffe mit der
Besteuerung der Dividenden dem Gesetz Gegner. Man
empfiehlt also aus referendumspolitischen Riicksich-
ten eine Losung, von der man eigentlich iiberzeugt
ist, dass sie keine befriedigende ist. Auch in andern
IFillen waren referendumspolotische Griinde fiir diese
oder jene Losung massgebend. Ich mochte meinerseits
dem Antrag des Herrn Dirrenmatt zustimmen, weil
durch' die vorliegende Fassung die Stellung der Ge-
meinden verschlechtert wird. Ich bin nimlich nicht
der Meinung — wir werden auf diese Frage spiter
zu sprechen kommen — dass die Gemeinden voll-
stdndige Freiheit haben sollen, die Steuern zu regeln
wie es ihnen passt, sondern dass die Kinnahmen,
welche die Gemeinden aus den Steuern beziehen sol-
len, im kantonalen Gesetz zu bezeichnen sind. Aus
diesem Grunde stimme ich zum Antrag des Herrn
Diirrenmatt. :

Rufener. Aus der bisherigen Beratung haben Sie
die Ueberzeugung gewinnen miissen, dass man bei
der praktischen Anwendung der von dem neuen Ge-
setzesentwurl eingefihrten Aenderungen an dem bis-

herigen System auf grosse Schwierigkeiten stosst. Fir
die Aufhebung der Stellvertretung bei den Finanz-
instituten und Kassen muss ein Aequivalent darin
geboten werden, dass ihnen gestattet wird, die 49/,
der bei ihnen angelegten Kapitalien vom Einkommen
I. Klasse abzuziehen. Ich gehe mit dem Herrn Finanz-
direktor durchaus einig, dass das nicht anders geordnet
werden kann. Aber die Folge davon ist, dass die-
jenigen Finanzinstitute, die Erwerbsgesellschaften sind
und zum grossen Teil schone Dividenden zahlen, kein
Flinkommen 1. Klasse mehr zu versteuern haben. Die
ziffernmiissige Darstellung, die ich Thnen zukommen
liess und deren Angaben auf der lhnen vor etwa
11/, Jahren seitens der Finanzinstitute zugesteliten
Tabelle heruhen, sollte lhnen zeigen, wie sich die
Sache in Wirklichkeit gestalten wird. Dabei spielt die
arithmetisch genaue Ausrechnung eigentlich keine
Rolle. Immerhin bin ich dem Herrn Finanzdirektor
sehr dankbar, dass er auf Grund der genauen Zahlen,
die der Steuerverwaltung zur Verfiigung stehen, die
Korrekturen vorgenommen und das, was nicht genau
stimmte, richtig gestellt hat. Das hat aber an der
Tatsache, die ich nachweisen wollte, wenig oder nichts
geidndert, Auch der Herr Finanzdireklor hat in der
frihern Beratung zugegeben, dass einzelne Bankinsti-
tute in Zukunft keine Einkommenssteuer I. Klasse mehr
zu entrichten haben werden und dass man das chen
mit in den Kauf nehmen miisse. Wenn ich darauf hinge-
wiesen habe, geschah es nicht, um dem Gesetz ein Bein
zu stellen, sondern nur um die Mitglieder des Rates
dariiber zu orientieren. Mir kam diese Tatsache auch
erst vor elwa zwei Monaten zur Kenntnis anldsslich der
Erorterungen des Herrn Finanzdirektors in der Ver-
sammlung der Vertreter der Kasseninstitute. Dic da-
maligen Eroffnungen des Herrn Regicrungsrat Kuuz
klangen natiirlich den Bankdirektoren sehr angenehm,
wihrend die Vertreter der Ersparniskassen davon we-
niger angenehm beriihrt wurden, da sich die Sache
nach beiden Seiten nicht gleich gestaltet. Ich glaube,
es ist Pflicht des Rates, sich iber diesen Punkt klar
zu werden, und wenn der Herr Finanzdirektor er-
klirt, das liege am System und wenn wir es beseitigen
wollen, miissen wir ein anderes System einfiihren,
so muss sich der Rat fragen, ob es nicht besser wiire,
zi. eincmi andern Steuersystem iiberzugehen, uns den-
jenigen Grundsitzen wieder zu ndhern, die seinerzeit
Herr Grossrat Milliet in Anlehnung an das System
von Basel aufgestellt hat, die Steuer von dem ein-
zelnen Individuum, dem Desitzenden zu erheben, so-
woh! was Einkommen und Vermégen anbelangt, und
die Kapitalgemeinschaften, Aktiengesellschaften und
andere verwandte Institute, mit einer Zuschlagsteuer
zu belegen und ihre Besteuerung in einem besondern
Abschnitt des Gesetzes zu regeln.

Was die Verdnderungen anbelangt, die sich be:
ziiglich der Besteuerung der Aktiengeselischaften auch
wieder naturnotwendig ergeben, so bin ich mit den
Herren Diirrenmatt und Fischer grundsitzlich einver-
standen. Zwar halte ich den Antrag Diirrenmatt nicht
fir annehmbar. Es wire jedenfalls ein arger Miss-
griff, wenn wir auf der einen Seite die Akliengesell-
schaften gegeniiber Staat und Gemeinde voll und ganz
zur Steuer heranziehen und auf der andern Seite.
die Steuerfreiheit des einzelnen Aktionirs durch Strei-
chung des Schlussatzes.in Ziff. 1 wiederum illusorisch
machen wiirden. Das geht nicht. Wenn wir beimn
jetzigen Steuersystem bleiben wollen, miissen wir un-
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ter allen Umstidnden die Steuerfreiheit der Aktionire
gewihrleisten. Zweimal dirfen wir die Steuer nicht
beziehen, das wire eine zu grosse Gefiahrdung der
Existenz aller dieser Gesellschaften. Was mir aber
an dem Entwurf nicht gefillt, ist das, dass wir den
Aktionidr auch gegeniiber der Gemeinde steuerfrei er-
kldren. Das ist das Undemokratische, das in dieser
Losung liegt. Sobald diese Bestimmung bekannt und
namentlich in der Finanzwelt die Anwendung dieses
Artikels begriffen sein wird, wird, wie Herr v. [lischer
bereits erwdhnt hat, die Anlage in Aktien sehr be-
liebt werden. Die Finanzinstitute werden ihren Kun-
den, die sie bestmoglich zu befriedigen suchen, sa-
gen: Nehmt von diesen oder jenen Aktien, die so
gut sind wie Obligationen, und dann seid ihr gegen-
iiber Staat und Gemeinde steuerfrei. Es kann zum
Beispiel ein Ueberseer, der im Ausland Vermogen ge-
macht hat, zuriickkommen und sich mit einigen Be-
kannten zu einer Aktiengesellschaft vereinigen, die
aber ihren Sitz nicht da hat, wo er wohnt. Nehmen
wir an, er lege in eine Aktiengesellschaft, die ihren
Sitz in Bern hat, eine Million Franken ein und er
selbst lasse sich in einer Villa am Thunersee nieder.
Lic Aktiengesellschaft bezahlt in Bern Staats- und
Gemeindesteuern und der Aktiondr ist in der Gemeinde
am Thunersee steuerfrei. Man wird mir entgegen-
halten, ein solcher Fall werde nur ganz sellen vor-
kommen, es werde einer sein Geld nicht an cinen
Nagel héngen. Gewiss haben wir es mit einer Aus-
nahme zu tun, aber der Fall ist doch méglich, und
wenn er sich tatsiichlich ereignen wiirde, so wiirde
er in der betreffenden Ortschaft, in der sich der
Aktiondr niederldsst, grosses Aufsehen erregen.

Ich muss gestehen, dass es mir schwer wird,
mit Eifer und Ueberzeugung fir die Vorlage in dieser
Form vor dem Volk einzutreten und ich bin mit mir
noch immer im unklaren, was eigentlich geschehen
soll, ob wir nicht besser tdten, noch einen zweiten
Entwurf ausarbeiten zu lassen, der auf der Grundlage
aufgebaut ist, dic seinerzeit Herr Dr. Milliet zur An-
nahme empfohlen hat. Dabei ist allerdings zu unter-
suchen, ob der Staat nicht zu kurz kommen konnte,
wenn wir die Steuer vom einzelnen Individuum er-
heben wollten, namentlich solange wir das obliga-
torische Inventar nicht haben. Es dirfte sich da-
-her empfehlen, wenn der Rat es fiir angezeigt hilt,
ein Steuergesetz nach modernen Grundsitzen zur An-
nahme zu bringen zu suchen, dem Volk in der Form
einer Vorfrage den Antrag auf Einfithrung des obliga-
torischen Inventars vorzulegen. Mit der Annahme des
obligatorischen Inventars wiirde dann der Rat — ich
hofte, das wird von allen Parteien unterstiitzt wer-

den, wenigstens von der freisinnigen und der sozial- .

demokratischen Partei — den Auftrag haben, auf einer
neuen Basis ein Steuergesetz auszuarbeiten und dem
Volke vorzulegen. Sie mogen beschliessen, wie Sie
wollen. Ich bin der erste, der den Gedanken hier
zum Ausdruck bringt, die Weiterberatung des Steuer-
gesetzes zu unterbrechen und sich auch noch die
anderc Losung vorlegen zu lassen, Ich stelle keinen
bestimmten Antrag, sondern mochte das nur als An-
regung der weitern Diskussion unterbreiten; ich stelle
keine Ordnungsmotion und will die Beratung des Ge-
setzes und des vorliegenden Artikels nicht aufhalien.
Aber wenn wir etwas Rechtes, etwas Gutes und
Fertiges leisten wollen, miissen wir uhs hier aus-
sprechen. Ich bin deshalb froh, dass die Herren Diirren-
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matt und v. Fischer auf die Verhiltnisse bei den
Aktiengesellschaften hingewiesen haben und so Ge-
legenheit gegeben wurde, auch in diese Ecke des
Gesetzes hineinzuziinden. Nur absolute Klarheit und
volles Verstindnis fiir die Materie werden uns er-
maéglichen, das Gesetz so auszugestalten, dass wir
es mit gutem Gewissen dem Volk zur Annahme emp-
fehlen konnen.

Das ist die Auffassung, die ich beziiglich dieses
Artikels habe, der meines Erachtens der Schicksals-
artikel des Gesetzes genannt werden kann, weil da
das Alte und das Neue einander gegeniiberstehen und
sich gegenseitig reiben. Es wird sich nun fragen,
ob die Mehrheit des Grossen Rates es fiir angezeigt
erachtet, auf dem Boden der Finanzdireklion und der
Kommission weiterzufahren. Ich werde mich fiigen,
wenn die Mehrheit so beschliesst. Dagegen ist die
Frage wohl der Diskussion wert, ob das Gesetz in
seiner vorliegenden Gestalt nicht zu gefihrdet und
ob es nicht besser ist, uns noch einen andern lint-
wurf vorlegen zu lassen.

Neuenschwander. Ich mochte mir in erster Linie
erlauben, den Vermittlungsantrag zu stellen, es sei
in Ziff. 2 wieder die alte Fassung aufzunehmen und
bloss der Passus zu streichen: «niemals aber mehr
als insgesamt 500 Fr.». Nach diesemn Antrag diirfte
auch fir die Ehefrau ein Abzug von 100 Fr. ge-
macht werden und tberdies fiir simtliche Kinder ein
solcher von je 100 Fr. Ich habe es schon in der
letzten Session als Pflicht der gesetzgebenden Behorde
bezeichnet, in der Entlastung der untern Schichten
der Steuerzahler soweit als moglich zu gehen. Die
Anregungen, die ich seinerzeit gemacht habe, wur-
den nicht beachtet und wanderten wahrscheinlich in
den Papierkorb.

Zur Begriindung meines Vermittlungsanirages kann
ich mich kurz fassen. Ich habe bereits das lelzlemal
erwithnt, dass es nicht richtig ist, wenn ein lediger
Steuerzahler genau gleich viel von seinem rohen Ein-
kommen abziehen darf wie ein Familienvater. Ich
bin heute noch der gleichen Ansicht. Man wird zu-
geben miissen, dass zwei Personen,  Mann und Frau,
zusammen bedeutend mehr Auslagen haben als ein
Lediger. Ich weise nur auf die Wohnungsfrage hin.
Ein Verheirateter muss unter allen Umstinden cine
grossere Wohnung haben, und schon von daher hat
er mit einer Mehrausgabe von 200 oder 300 Ir. zu
rechnen. Der ledige und der verheiratete Steuerzahler
sollten deshalb nicht gleichgestellt, sondern es solite
im Gesetz ein kleiner Unterschied gemacht werden.
Im Kanton Neuenburg zum Beispiel darf der ledige
Steuerzahler 400 Fr. abziehen, eine Familie von zwei
Personen 600 Fr. und fiir jedes Kind weitere 200 Ur.
Mein Antrag wird fiir den Staat keine grossen finan-
ziellen Folgen haben. Es hat zwar in gewisser De-
zichung ein Ausgleich stattgefunden. Auf der einen
Secite ist man den kinderreichen Familien entgegen-
gekommen, indem man fir jedes Kind einen Abzug
von 100 Fr. gestattet hat. Auf der andern Seite hat
man den kleinern Familien bis und mit 4 Kindern
die 100 Fr., die nach dem urspriinglichen Entwurf
fir die Ehefrau in Abzug gebracht werden konnten,
weggenommen und damit gleichsam einen Ausgleich
geschaffen, Ich glaube aber, unsere Staatsfinanzen
mogen es ertragen, dass man den zahlreichen Fa-
milien den Abzug fiir jedes Kind gestattet, ohne dass
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man den Abzug fiir die Ehefrau beseitigt. Ich glaube,
diese Ausfithrungen diirften zur Begriindung meines
Antrages geniigen. Er bringt die einfachste Ldsung,
indem wir die alte Fassung annehmen und bloss den
Passus beseitigen, an dem sich viele gestossen ha-
ben und von dem sogar bemerkt wurde, es sei un-
moralisch, wenn man die Kinderzahl auch im Steuer-
gesetz noch beschrinken wolle,

Gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen zu
den Ausfithrungen des Herrn Rufener. Es sind noch
viele der Ansicht, dass ein neuer Steuergesetzentwurf
bei Beibehaltung des bisherigen Steuersystems nicht
viel Richtiges bringen kann, Ich hatte seinerzeit Ge-
legenheit, mich in einer Versammlung iiber die neue
Steuervorlage zu dussern und musste konstatieren,
dass man sogar auf dem Lande draussen, also in
Kreisen, wo man es gar nicht vermuten sollte, der
Ansicht ist, dass es besser wire, wenn man ein neues
System gewihlt hitte. Ich hatte sogar den Auftrag,
in der freisinnigen Fraktion den Antrag zu stellen,
die Finanzdirektion solle eingeladen werden, dem Gros-
sen Rat gleichzeitig mit dem alten Entwurf einen
andern auf Grundlage eines neuen Systems vorzu-
legen, damit er dariiber entscheide, welchem von bei-
den der Vorzug zu geben sei.

Auch die Frage der Gemeindesteuer der Aktionire
verdient eine griindliche Erérierung. Wir miissen uns
wohl tiberlegen, ob wir die Einnahmen der Gemeinden
seitens der Steuerpflichtigen, die rentable Aklien be-
sitzen, im neuen Entwurf ohne weiteres eliminieren
wollen, Man konnte einfach den bisherigen Zustand
weiter bestehen lassen, indem man bestimmen wiirde,
dass die Steuerbefreiung der Aktiondre sich nur auf
die Staatssteuer bezieht und das Einkommen aus
Aktien gegeniiber den Gemeinden steuerpflichtig bleibt.
Auf diese Weise koénnten wir eine grosse Opposition
aus dem Felde schlagen. Wir diirfen auf keinen Fall
den Gemeinden diese Einnahmen ohne weiteres weg-
nehmen,

Herr Rufener hat uns gezeigt, wie in Zukunft die
Bankinstitute besteuert werden. Meines Erachtens geht
es nicht an, die grossen Banken zu entlasten und da-
gegen die Ersparniskassen mehr zu belasten. Wenn
wir im Volk draussen zugeben miissen, dass in Zu-
kunft die grossen Banken weniger zu steuern haben
werden, die Ersparniskassen, die auf durchaus ge-
meinniitziger Grundlage stehen und speziell bei un-
serem Landvolk in grossem Ansehen stehen, dagegen
mehr, so werden wir eine grosse Opposition her-
vorrufen, Das wiirde einen grossen Teil der steuer-
zahlenden Biirger, die mit den Ersparniskassen in
Verbindung stehen, zu Gegnern des Gesetzes machen.
Die Erwéigungen des Herrn Rufener verdienen daher
eine eingehende Prifung und auch die Kommission
darf diese Frage ganz gut nochmals erérlern. Es
ist nur zu bedauern, dass die Idee des Herrn Rufe-
ner nicht schon frither gekommen ist, bevor iber-
haupt zur zweiten Beratung des Gesetzes geschritien
wuarde. Ks ist einigermassen auffillig, dass {iber das
Steuergesetz im Volk draussen so wenig gesprochen
worden ist, viel weniger als bei andern Gesetzen.
Wiihrend in der letzten Zeit das Armenpolizeigesetz
bereits in zahlreichen Volksversammlungen zur Be-
sprechung gelangte, hat man von einer Besprechung
des Steuergesetzes nicht viel gehort. Ich mochte
nicht etwa der Finanzdirektion irgendwelchen Vor-
wurf machen; ich weiss im Gegenteil, dass der Herr
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Finanzdirektor gern bereit wire, {iber das Steuerge-
setz zu referieren, aber diese Gleichgiiltigkeit gegen-
tiber der Vorlage muss einem auffallen und es wéire
sehr wiinschenswert gewesen, wenn in weiten Schich-
ten der Bevolkerung rechtzeitig tiber die Steuervor-
lage gesprochen worden wire, so dass wir nicht bei
der zweiten Beratung noch iiber die Frage diskutieren
miissten, ob es nicht besser wire, den jetzigen LEnt-
wurf auf die Seite zu legen und auf Grund eines
neuen Entwurfes weiter zu fahren,

" Ich schliesse, indem ich Ihnen nochmals meinen
Vermittlungsantrag zu Ziff. 2 zur Annahme empfehle.

Roost. Herr Kollega Schlumpf hat zur Begriindung
des Antrages Moor einen Ausfall gegeniiber der Steuer-
kommission von Thun gemacht, den ich als unbe-
griindet zuriickweisen mochte. Herr Schlumpf hat be-
hauptet, die Einkommen der Arbeiter seien letzies
Jahr in Thun ausserordentlich hinaufgeschraubt wor-
den und es sei dies vielleicht auf politische Motive
zuriickzufithren. Ich kann erkldren, dass die Einschiit-
zung der Arbeiter in Thun ungefdhr in gleicher Weise
wie in der Gemeinde Bern nach einer bestimmten
Skala erfolgt. Bei einem Taglohn von 3 I'r. wird
das steuerpflichtige Einkommen auf 100 Fr. festgesetzt
und dasselbe steigt je um 100 Fr. bei einem um
50 Rappen hohern Taglohn. Diese Skala gelangte seit
Jahren in Thun wie in Bern zur Anwendung und
eine Abidnderung derselben hat weder letztes Jahr
noch dieses Jahr stattgefunden. In ausserordentlichen
Féllen, bei grosser Kinderzahl, finanzieller Bedridng-
nis, Krankheit und so weiter, wird die Schitzung
noch reduziert. Letzter Tage hat die Steuerkommission
durch eine Publikation bekannt gegeben, dass sie in
Zukunft solchen ausserordentlichen Umstidnden nur
Rechnung tragen werde, wenn dieselben durch eine
Bescheinigung der Gemeindeschreiberei oder des Arz-
tes erhartet sind. Der gleiche Vorwurf, den Herr
Schlumpf erhoben hat, war bereits vor einem Jahr
in der Tagwacht zu lesen, und zwar damals in aller
Form gegen den Prisidenten der Kommission gerich-
tet. Der Tagwachtartikel hat zu einer gerichtlichen
Auseinandersetzung gefiilhrt und die Redaktion der
Tagwacht hat, offenbar nach Untersuchung der Sach-
lage, unter Uebernahme sédmtlicher Kosten dem Prisi-
denten der Kommission vollstindige Satisfaktion er-
teilt. Herr Schlumpf hatte wohl Kenntnis von dem
Vorgang, der sich zwischen der Redaktion der Tag-
wacht und dem Prisidenten der Steuerkommission
abgespielt hat und ich hétte daher erwartet, dass
er die Anschuldigungen hier nicht wiederholen wiirde.

Was Art. 20 selbst anbelangt, so muss nach meinem
Dafiirhalten der Vorschlag der Kommission angenom-
men werden, wenn wir zu einem praktischen Ziel
kommen wollen. Speziell der Abénderungsantrag Diir-
renmatt ist unannehmbar, Wenn die Aktiengesellschaf-
ten ihr Einkommen versteuern miissten und iiber-
dies noch die Aktiondre zur Steuer herangezogen wiir-
den, so wire das eine Doppelbesteuerung in der besten
Form, die in der ersten Beratung von konservativer
Seite mit Recht bekdmpft wurde. ks darf auch darauf
hingewiesen werden, dass cine Aktienbeteiligung und
eine Spareinlage rechtlich elwas ganz verschiedenes
sind. Eine Aktie schafft Anteil an dem Genossenschafts-
vermdgen mit den entsprechenden Pflichten, die Aktie
trigt das Risiko des Unternehmens und bildet einen
Bestandteil des letztern. Eine Spareinlage aber schafft
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eine Forderung gegeniiber einem bestimmten Glaubi-
ger; der Gliubiger muss die Forderung verzinsen, ob
durch die Verwendung des Geldes ein Ertrignis ent-
stehe oder nicht. Daraus folgt, dass wenn die Aktien-
gesellschaft, das Vermogensgebilde, direkt Einkom-
menssteuer zahlt, nachher der Aktionir, der als Eigen-
timer der Aktie nur einen Bestandteil der Gesell-
schaft bildet, nicht noch einmal zur Steuer heran-
gezogen werden kann.

Betreffend die Einwendungen beziiglich der Ge-
meindesteuer mochte ich bemerken, dass nach meinér
Auffassung Ziffer 1 so auszulegen ist, dass nur dann
die Ertrignisse von Aktien gegeniiber den Gemeinden
steuerfrei sind, wenn in der betreffenden Gemeinde
von der Aktiengesellschaft Steuern bezahlt werden.
Das ist der Grundsatz, der auch gegenwiirtig gehand-
habt wird und einzig der Sachlage entspricht. Auch
in Zukunft wird das Einkommen aus Aktien der Ge-
meinde gegeniiber versteuert werden miissen, sofern
nicht die Aktiengesellschaft in der betreffenden Ge-
meinde direkt Steuern bezahlt,

Schlumpf. Nur eine kurze Bemerkung auf die Aus-
fithrungen des Herrn Roost. Die von mir gemachten
Mitteilungen habe ich in meiner Eigenschaft als Er-
satzmann der kantonalen Rekursiommission erhalten,
auf Grund der vielen Rekurse, die auch mir zu Gesicht
gekommen sind. An den Tagwachtartikel erinnere ich
mich nicht mehr. Es sind mir Rekurse von Arbeitern
zu Gesicht gekommen, deren Einkommen wesentlich,
zum Teil um 400 Fr. erhoht worden sind. Das war
sicher ein grosser Sprung, und wenn die Steuerkom-
mission eine Erhéhung fiir berechtigt hielt, hitte sie
dieselbe sukzessive vornehmen sollen.

Schneider (Biel). Ich habe mir bereits in der letz-
ten Session eine Anfrage in bezug auf die Besteue-
rung der Aktiengesellschaften zu stellen erlaubt und
da wurde sowohl von dem Prisidenten der Kommis-
sion als von Herrn Gustav Miiller erklirt, dass un-
moglich eine Doppelbesteuerung Platz greifen kénne,
weil das Steuersystem des Kantons Bern nicht die
gleiche Anwendung finden konne wie dasjenige der
Kantone Basel und Aargau. Nun scheint es aber durch
den Antrag Diirrenmatt doch ermoglicht werden zu
sollen, eine Doppelbesteuerung einzufithren und ich
mochte diesem Antrag mit den gleichen Motiven wie
das letztemal entgegentreten. Die Aktiengesellschafien
sind im Kanton Bern die reellsten Steuerzahler. Jede
Gesellschaft muss die Gewinn- und Verlustrechnung
und die Bilanz vorlegen, so dass der Staat den hinter-
sten Rappen zur Steuer heranziehen kann, Die Ak-
tiengesellschaften sind ein Gebilde der Neuzeit und
es werden vielfach Familien-Aktiengesellschaften ge-
griindet, nicht um eine Vergrosserung des Geschiifles
vorzunehmen, sondern um bei Lebzeiten eine Tei-
lung vorzunehmen und die Weiterfiilhrung des Ge-
schiftes durch die Nachfolger zu erleichtern. Die Ak-
tiengesellschaften férdern auch die wirtschaftliche Ent:
wicklung unseres Kantons, Der Kanton Bern soll
nicht nur ein agrikoler Kanton bleiben, sondern wir
wollen auch Handel und Industrie férdern. Die scho-
nen Worte, die bei der Griindung des Lotschberg
in dieser Beziehung ausgesprochen wurden, sollen auch
heute noch wegleitend sein. Wenn wir aber die lint-
wicklung von Handel und Industrie unterstiitzen wol-
len, diirfen wir den Antrag Diirrenmatt nicht anneh-
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men, sonst werden die wenigen Unternehmungslustigen
abgeschreckt, in unserem Kanton ihren Geschéiftssitz
zu nehmen. Wenn der Kanton Aargau auf eine Extra-
besteuerung der Aktiengesellschaften eingelreten ist,
so hat das seinen Grund in dem Umstand, dass die
Akliengesellschaften dort frither fast ganz steuerlrei
waren und die Gemeinden, in denen sie ihren Sitz
hatten, wie zum Beispiel Baden, infolge des gewal-
tigen Anwachsens des Arbeiterstandes nur vermehrte
Auslagen hatten und von den Aktiengesellschaflen an
dieselben keinen Beitrag, in Form von Steuern er-
hielten. Bei uns liegen die Verhiltnisse anders. Die
Aktiengesellschaften zahlen ihre Steuern ganz gleich
wie jeder Erwerbende, nur in vermehrtem Masse. Herr
Spychiger hat richtig zum Vergleich auf die Kom-
manditgesellschaften hingewiesen. Bei diesen zahlt nur
die Firma Steuern, die einzelnen Kommanditire sind
steuerfrei; bei der Aktiengesellschaft ist nicht nur
die Firma steuerpflichtig, sondern auch die Direktoren
entrichten ihre Steuern. Der Staat kommt also in
finanzieller Hinsicht bei den Aktiengesellschaften un-
bedingt besser weg als bei den Kommandit- oder an-
dern gleichartigen Erwerbsgesellschaften. Ich mdochie
Thnen die Ablehnung des Antrages Diirrenmatt emp-
fehlen.

Diirrenmatt. Ich mochte nur ein paar Worte er-
widern auf die Bemerkung des Herrn Roost, die An-
nahme meines Antrages wiirde eine Doppelbesteue-
rung zur Folge haben. In Art. 3 unseres Gesetzes
ist der Begriff der Doppelbesteuerung wie folgt defi-
niert: «Jede Doppelbesteuerung, das heisst jede Be-
steuerung des gleichen Subjektes fiir das gleiche Ob-
jekt in mehr als einer Steuerart, ist untersagt». Ls
muss also nicht nur das gleiche Objekt, sondern
auch das gleiche Subjekt vorhanden sein. Das trifft
aber hier nicht zu, wenn wir auch den Aktionir fir
seine Dividenden steuerpflichtig erkliren. Das eine
Subjekt ist die Aktiengesellschaft und das andere der
Akliondr, und es wird also nicht das gleiche Sub-
jekt fiir das gleiche Objekt in zwei verschiedenen
Kategorien zur Steuer herangezogen. Man kann daher
hier nicht von Doppelbesteuerung sprechen. Auch das
Bundesgericht steht auf diesem Boden, indem es in
einem Entscheid vor einigen Jahren erkldrl hat, dass
Aktien der eidgendssischen Bank, die in der Stadt
Bern zur Steuer herangezogen wurden, steuerpflich-
tig seien, ebenso die eidgendssische Bank selbst und
dass keine Doppelbesteuerung vorliege. Das ist die
Praxis des Bundesgerichtes und auch des Regierungs-
rates.

Wenn Herr Roost weiter bemerkt, der Entwurf
dndere an dem bisherigen Zustand in bezug auf die
Gerneindesteuern nichts, so ist das unrichtig. Ent-
gegen den bisherigen Vorschriften in Gemeindesteuer-
sachen soll in Zukunft die Gemeindesteuer rein nur
an Hand der Staatssteuerregister bezogen werden und
die Gemeinde kann nicht mehr wie bisher von sich
aus die Aktiendividenden zur Besteuerung heranzie-
hen. Das ist nach dem vorliegenden Entwurf aus-
geschlossen und in der ersten Lesung auf eine von
mir gestellte Anfrage ausdriicklich bestitigt worden.
Etwas anderes wire es, wenn die Gemeinden die un-
beschrinkte Gemeindeautonomie bekommen wiirden,
die von sozialdemokratischer Seite postuliert wird,
und sie allerlei neue Steuern einfiihren konnten. In
diesem Falle wiirde unter Umstinden ein gewisser
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Ersatz geschaffen werden, aber ich glaube nicht, dass
wir auf diesem Boden iiberhaupt zu einem Steuer-
gesetz kommen wiirden. Andererseits stehe ich durch-
aus auf dem Boden des Herrn v. Fischer, der ihnen
bereits auseinandergesetzt hat, dass die hier vorge-
sehene Ordnung der Dinge fiir die Gemeindefinanzen
immerhin eine wesentliche Einbusse bedeutet.

Also von Doppelbesteuerung im eigentlichen steuer-
rechtlichen Sinne kann nicht gesprochen werden und
auf der andern Seite entgeht nach dem vorliegenden
Entwurf den Gemeinden ein Teil ihrer Finanzen, die
sie so gut notig haben wie der Staat.

Pulfer. Fir den Fall dass bei Ziff. 2 der Kom-
missionsantrag gutgeheissen werden sollte, mochte ich
IThnen die Streichung des Schlussatzes: «ein Abzug
fiir die Ehefrau ist nicht gestattet» beantragen. Die-
ser Nachsatz ist nicht notwendig. Wir zihlen alle
die Félle auf, in denen ein Abzug gestattet sein soll
und es ist nicht nétig, diejenigen auch noch auf-
zufithren, in denen ein Abzug nicht stattfinden darf.
Aus diesem Grunde beantrage ich Thnen eventuell
die Streichung des letzten Satzes.

Als Herr Kollega Neuenschwander erkldrte, er
wolle einen Vermittlungsantrag stellen, glaubte ich
auf das Wort verzichten zu kionnen. Nun hat mich
aber sein Antrag nicht befriedigt, und ich bin des-
halb gezwungen, kurz zu begriinden, was ich in der
Ziff - 2 aufgenommen wissen mochte.

Die Situation ist folgende: Regierung und Kom-
mission setzen das Existenzminimum auf 800 Fr. fest.
Die Herren Moor und Schlumpf wollen es auf 1000
Franken erhéhen. Es scheint mir nun, es sollte hier
doch ein Mittelweg gefunden werden konnen. Herr
Neuenschwander hat durchaus richtig auf den Unter-

schied zwischen einem ledigen und einem verheirateten .

oder verwitweten Steuerzahler hingewiesen und dem
sollte in Ziff. 2 Rechnung getragen werden. Nach
dem Antrag Neuenschwander bleibt aber die Bestim-
mung stehen, dass fiir die Ehefrau ein Abzug von
100 Fr. gemacht werden darf. Dadurch wird in der
Tat die Ehefrau als eine Last hingestellt, was sie
faktisch nicht ist. Man sollte daher die dem Ver-
heirateten zugestandene Vergiinstigung in anderer
Weise zum Ausdruck bringen und bestimmen, dass
der ledige Steuerzahler so und soviel als Existenz-
minimum in Abzug bringen darf, der verheiratete,
eventuell der verwitwete dagegen so und soviel. Wenn
der Ledige 800 Fr. abziehen darf, scheint er mir
zu seinem Recht gekommen zu sein. Wo aber eine
selbstindige Familie gefithrt wird, also bei Verhei-
rateten und Verwitweten, sollte man unbedingt auf
1000 Fr. gehen. Das wird von jedem Stimmberech-
tigten gut verstanden werden. Ich mochte deshalb
die Ziff. 2 folgendermassen redigieren, bessere Fas-
sung vorbehalten: « Vom Einkommen I. Klasse phy-
sischer Personen ein Betrag von 800 Fr,, wozu der
verheiratete oder verwitwete Steuerpflichtige mit selb-
stindiger Haushaltung einen Betrag von 200 Ir. und
fir jedes seiner Kinder unter 18 Jahren ecinen DBe-
trag von 100 Fr. hinzurechnen darf», also unbegrenzt
nach Antrag Bosiger. Was den Abzug fiir vermogens-
lose, erwerbsunfihige Personen anbetrifft, fiir deren
Unterhalt der Steuerpflichtige allein aufkommt, so
sollte da der Ledige gleichgehalten werden wie der
Verheiratete. Wenn der ledige Sohn seinen alten
Vater, seine alte Mutter, ein oder mehrere Geschwisler
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unterhilt, soll er den Abzug so gut machen diirfen
wie der Verheiratete und Verwitwete, und deshalb
wiirde ich beifiigen: « I'ir jede vermégenslose, erwerbs-
unfidhige Person, die von einem Einkommenssteuer-
pilichtigen allein erhalten wird, kann ein Belrag von
100 Fr. abgezogen werden ».

Das scheint mir ein Vermittlungsantrag zu sein,
dens vielleicht auch Herr Moor zustimmen konute.
Der Ausfall fiir die Staatskasse wird jedenfalls nicht
bedeutend sein und wenn auch ein gewisser Ausfall
entstehen wird, so soll uns das nicht zuriickschrecken.
Erhohen wir, wenn es notig ist, die Progression noch
etwas und nehmen wir das Geld da, wo es wirklich
ist. Ich empfehle Ihnen die Annahme dieses Antrages.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Was zunidchst den Antrag des Herrn Diir-
renmatt zu Ziff. 1 anbelangt, so mochte ich Ihnen
namens des Regierungsrates empfehlen, denselben ab-
zulehnen. Sowohl Herr Diirrenmatt als die Herren
v. Fischer und Rufener haben behauptet, dass die
Gemeinden auf die Besteuerung der Aktiendividenden
nicht verzichten konnen. Wenn man den Gemeinden
dieses Recht wahren will, braucht im vorliegenden
Artikel, der von der Staatssteuer handelt, keine Aende-
rung vorgenommen zu werden, sondern es kann dies
in Art. 48 geordnet werden, der von den besondern
Gemeindesteuern handelt, Was den Staat anbetrifft,
so stelle ich nur fest, dass der status quo aufrecht
erhalten wird. Auch bis jetzt wurde es so gehalten,
dass wenn eine Aktiengesellschaft dem Staate Ein-
kommenssteuer 1. Klasse bezahlte, die Aktiondre von
der Steuer befreit waren. Das wird in Art. 20, Ziff, 1,
in gleicher Weise geregelt und damit die bisherige
Praxis sanktioniert. Wenn Sie die Aktiondre beziig-
lich der Gemeindesteuer anders behandeln wollen, so
kann das dem Fiskus gleich sein, aber beziiglich der
Staatssteuer wollen wir die bisherige Praxis im Gesetz
niederlegen, und das geschieht durch die Annahme der
vorliegenden Bestimmung. Bei einer Kollektiv- oder
Kommanditgesellschaft, die Einkommenssteuer I. Klasse
zahlt, fillt es niemand ein, den Einzelgesellschafter
fiir den erzielten Reingewinn auch noch zur Steuer
heranzuzichen, Wenn diese Gesellschaft nun aus irgend
einem Grund, weil sie vielleicht das Kapital vergrossern
oder den Uebergang auf die Rechtsnachfolger regeln
will, in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird, sol-
len nun plotzlich neben der Gesellschaft auch noch
die Aktionére fiir das Einkommen besteuert werden!
Es ist allerdings richtig, dass das Bundesgericht er-
kldrt hat, dass darin keine unzulissige Doppelbesteue-
rung liege, aber unser Volksempfinden erblickt darin
doch eine Doppelbesteuerung und hilt ein solches
Vorgehen nicht fiir recht. Wir halten also mit un-
serem Antrag den status quo aufrecht und ich mochle
[hnen sehr empfehlen, den Streichungsantrag Diirren-
matt nicht zu beriicksichtigen.

Herr Rufener hat nun die von ihm aufgeworfene
Frage mit Art. 20 in Verbindung gebracht, und man
kann sie hier oder an einem andern Ort diskutierem.
Die Herren Diirrenmatt und v. Fischer haben in ihren
Voten betont, es sei eine Ungerechtigkeit, wenn die
Aktiondre steuerfrei seien, die Spareinleger dagegen
Steuern zahlen miissen. Sie haben aber nichts da-
von gesagt, dass die Aktiengesellschaften Vermogen
und Einkommen versteuern. Nach unserem Vorschlag
versteuern dic Ersparniskassen ihre unterpfindlichen
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Kapitalien, und wir haben nun zur (eniige erortert,
warum wir kein anderes System in Vorschlag zu
bringen wagen. Iis steht Thnen ja frei, die Einfilhrung
eines neuen Systems zu beschliessen, aber die Re-
gierung kann cs mit ihrer Verantwortlichkeit nicht
in Einklang bringen, cin neues System vorzuschlagen.
Wir halten am jetzigen System fest und suchen es
soweit als moglich zu verbessern, weil wir nichl glau-
ben konnen, dass ein neues System vom Volk ange-
nommen wiirde. Wir verhehlen uns die Schwierig-
keiten nicht, denen wir begegnen wiirden, wenn wir
auf das reine Vermdgens- oder das Einkommenssteuer-
system abstellen wollten und ich iiberlasse es gern
jemand anderem, auf dieser Grundlage ein Gesetz vor-
zulegen, das beim Volk Anklang findet. Nach meiner
Auffassung ist dies cin Ding der Unmoglichkeit an-
gesichts der Schwierigkeiten, denen der vorliegende
Entwurf begegnet, dessen Tragweite doch von jeder-
mann iiberschen werden kann.

Herr Rufener kritisiert die Folgen des gegenwartlgen
Systems gegeniiber den Ersparniskassen. Wir haben
Thnen in dieser Frage cinen besondern Bericht mit rei-
chem Zahlenmaterial unterbreitet und ich will das dort
Gesagte nicht wiederholen. !ch habe schon in meinem
frithern Votum zugegeben, dass die Lrsparniskassen
etwas mehr belastet und die Hand@&lsbanken entlastet
werden, aber das ist eben die Folge der Aufhebung
der Stellvertretung. Diese Spargelder und Kassaschein-
guthaben sollen der Besteucrung durch den Staat nicht
entgehen; im Gegenteil hoffen wir durch unseren Vor-
schlag dieselben nach und nach ganz zur Steuer
heranzuziehen und damit den Ertrag der Steuern zu
vermehren. Die Stellveriretung wurde ibrigens seiner-
zeit vom Regierungsrat eingefithrt, weil man nicht
wusste wie die Schwierigkeit 16sen, und sie kann

von ihm von heute auf morgen wieder aufgehoben

werden, Man will nun den Ersparniskassen, die durch
das neue Gesetz etwas mehr belastet werden, da-
durch entgegenkommen, dass fiir sie die volle Pro-
gression erst nach Ablauf von 10 Jahren eintritt. Wih-
rend dieser Zeit werden die Herren Rufencr und Neuen-
schwander reichlich Gelegenheit haben, einen Steuer-
gesetzes-Entwurf nach ihren Ideen auszuarbeiten und
auf dem Wege der Initiative vorzulegen, und ich gra-
tuliere ihnen, wenn es ihnen gelingt, denselben dem
Volke mundgerecht zu machen. Sie werden es aber
begreifen, dass der Finanzdirektor und die Regierung
in jhren Neuerungen vorsichtig zu Werke gehen und
vor allem aus darauf abste]len dass das neue Ge-
setz wenigstens den bisherigen Steuerertrag garan-
tiert. Wenn wir uns vergegenwirtigen, dass 9/,, der
Verpflichtungen des Staates auf Gesetzen beruhen und
ihre Erfillung nicht unserem Belieb2n anheimgesteilt
ist, so miissen die Behorden dngstlich dariitber wachen,
dass uns wenigstens der bisherige Steuertrag erhalten
bleibt und sie ergehen sich nicht gerne in Neuerun-
gen, deren Tragweite man nicht ermessen kann, Herr
Rufener hat keinen Abidnderungsantrag gestellt und
ich wiisste auch nicht, welche Abiinderungen treffen.
Ich glaubte, den Frsparmska%son in weitem Masse
entgegengekommen zu sein. Eine Ersparniskasse, die
jeizt alljahrlich 25,000 I'r. in Reserve stellt, wird
unter dem neuen Gesetz den Reservefonds allerdings
nur noch mit 17,000—18,000 Fr. speisen konnen;
aber dieser Unterschied wird sich crst nach 10 Jah-
ren im vollen Umfang geltend machen. Es ist un-
moglich, auch bei einem ganz ncuen Steuersysiem
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diese angebliche Hirte der Progression zu beseiti-
gen. Wir haben dje Sache griindlich studiert und es
gibt keinen andern Ausweg als den von uns vorge-
schlarenen. Mit der Progression ist die Stellvertretung
unvereinbar, weil sonst Ungerechtigkeiten entstehen
wiirden. Wenn wir die Progression einfithren wol-
len, mitssen wir die Stellvertretung der Bankinstitute
fallen lassen und damit kommen wir zu den Un-
gleichheiten zwischen kommerziellen Banken, die we-
nige unterpfindliche Anlagen haben und Ersparnis-
kassen, deren Geschiift in der Hauptsache in unter-
pfandlichen Anlagen besteht. Wir werden auf die
Frage bei dem Artikel betreffend die Gemeindesteucr
noch niher zu sprechen kommen, hier kann sie keine
Aenderung zur Folge haben; die Anregung des Herrn
Diirrenmatt steht mit den Erdrterungen. die Herr Rufe-
ner daran gekniipft hat, eigentlich in keinem Zusam-
menhang. Wenn man den Bemerkungen des Herrn
Rufener Rechnung tragen wollte, konnte dies nur in
der Weise geschehen, dass man die Ersparniskassen
von der Progression ausnehmen wiirde. Aber wenn
diese einschneidende Neuerung in bezug auf den
Steuerertrag vorgenommen wiirde, kénnten wir den
Entwurf nicht mehr festhalten, sondern miissten ihn
zuriickziehen.

Ich restimiere dahin: Wir empfehlen Thnen die
Ablehnung der von Herrn Dirrenmatt in Ziff. 1 be-
antragten Streichung. Die Anregung des Herrn Rufe-
ner, etwas Neues zu schaffen, ist so allgemein ge-
halten, dass derselben keine Folge gegeben werden
kann. Es gidbe nur ein Mittel, um das von ihm Ge-
wollte zu erreichen, nimlich die S'reichung der Pro-
gression fiir die Ersparniskassen und dies ist fiir uns
unannehmbar. Ich habe Ihnen die Griinde hiefiir aus-
einandergesetzt und weitere Perechnungen gemacht,
die ich wahrscheinlich noch im Druck versffentlichen
werde, wenn der Entwurf dem Volk unterbreitet wer-
den wird.

Beziiglich der Abziige ist es natiirlich sehr leicht,
Antrige zu stellen. Jedem scheint sein Anftrag der
beste und keiner fragt darnach, ob die Staatskasse
den entstehenden Ausfall ertragen kann, FEiner der
Redner hat behauptet, es werde kein wesentlicher
Ausfall entstchen und die Staatskasse moge das schon
ertragen. Ich weiss nicht, ob die Herren genaue Be-
rechnungen angestellt haben; ich aber habe solche
angestellt und weiss, dass ]ede Erhohung um 100 Fr.
einen Ausfall von 300,000 Fr. darstellf. Man sagt,
man solle das Geld da nehmen, wo es vorhanden
sei. Das ist leicht gesagt, aber wenn man alle die
Einwendungen hért von denjenigen, die die Progres-
sion in erster Linie trifft und die derselben auszu-
weichen suchen, so weiss man bald nicht mehr, was
man tun und bei wem man an einen aufrichtigen
Willen, an dem Zustandekommen des Gesetzes mit-
zuarbeiten, glauben soll.

_ Ich mochte lhnen empfehlen, beim Existenzmini-
mum nicht weiter als auf 800 Fr. zu gehen. Wenn
Herr Pulfer meint, eine Erhohung mache nichts aus,
so mag das daher kommen, dass er sich wahrscheinlich
in einer glicklichern Lage befindet als wir, die wir
mit jedem Franken rechnen miissen. Die Herren An-
staltsdirektoren konnen in der Regel large sein (Hei-
terkeit), weil ihnen die nétigen Mittel zur Verfiigung
stehen und sie brauchen nicht jeden Franken zwei-
mal anzusehen, bevor sie ihn ausgeben, wie es bei
uns der Fall ist. Ich habe bereits gesagt, dass jede
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100 Fr., um die der Abzug auf der ganzen Linie
erh6ht wird, fiir uns einen Einnahmenausfall von
300,000 Fr. bedeuten. Wir sind weit genug gegangen
durch die Zubilligung ecines FExistenzminimums von
800 Fr. und eines Abzuges von 100 Fr. fir jedes
Kind. Man macht geltend, der unbeschrinkte Abzug
fiir jedes Kind werde durch die Beseitigung des Ab-
zuges fiir die Ehefrau kompensiert. Ich weiss nicht,
ob das richtig ist, man miisste da die sichern Zah-
len zur Verfiigung haben; ich frage mich, ob nicht
der unbeschranktc Ab/ug fiir jedes Kind mt,hr aus-
macht, als wir auf der andern Seite durch die Strei-
chung des Abzuges fiir die Ehefrau gewinnen. Ins-
besondere darf der Antrag nicht angenommen wer-
den, das Existenzminimum auf 1000 Fr. zu erhohen
und daneben den unbeschriinkten Abzug fiir jedes
Kind und den Abzug fiir die Ehefrau zu bewilligen.
Das wiirde einen Ausfall von mehr als 1,200,000 Fr.
zur Folge haben und diesen Betrag wiirden wir nie-
mals durch dic Progression einbringen konnen. Um
dem von seiten der Ersparniskassen drohenden Sturm
zu begegnen, haben wir ihnen fiir 5 Jahre 2/; und
fiir weitere 5 Jahre 1/, der Progression erlassen mis-
sen und das hat gegeniiber unseren urspriinglichen
Berechnungen einen weitern bedeutenden Ausfall zur
Folge. Wenn Sie jetzt noch weiter gehen, so vermag
das unser Fiskus einfach nicht zu ertragen und wir
konnen die Verantwortlichkeit dafiir nicht iiberneh-
men, Personlich wire es mir sehr angenehm und es
wire viel populirer — wenn es iiberhaupt einen popu-
liren Finanzdirektor gibt — wenn ich iberall zu-
stimmen und Entlastungen eintreten lassen konnte.
Allein meine Verantwortlichkeit macht mir das un-
moglich und diese Verantwortlichkeit haben auch Sie.
Sie mogen daher mit sich zu Rate gehen und be-
denken, ob es nicht hier am Orte wire, sich etwas
Zwang anzutun und Liebhabereien auf der Seite zu
lassen.

Rufener. Nur eine ganz kurze Bemerkung auf das
Votum des Herrn Finanzdirektors beziiglich der Er-
sparniskassen. Ich habe bereits in der frithern Be-
ratung gesagt, dass wir uns mit den Bestimmungen
des neuen Gesetzes abgefunden haben und dass man
sich wohl oder iibel damit werde einverstanden cr-
kliren miissen, etwas mehr zu leisten. Ich habe mich
auch heute mit keinem Wort dariiber beklagt, dass
die Ersparniskassen mechr, die Handelsbanken dagegzen
derr. ich habe bloss die Tatsache mitgeteilt. Da-
gegen habe ich erklirt, dass es jedenfalls das Volk
eigentiimlich berithren wird, wenn es erfihrt, dass
die Ersparniskassen mehr, die Handelsbanken dagegen
erheblich weniger als bis jetzt steuern sollen. Es
wird sehr schwer sein, das dem Referendumsbiirger
begreiflich und mundgerecht zu machen. Aus diesem
Grunde namentlich habe ich auf die Angelegenheit
hingewiesen. Ich glaube auch, dass nach Zubilligung
der 10jéhrigen Frist die Ersparniskassen an der Pro-
gression nicht zugrunde gehen werden und ich stimme
zu allem, was dazu angetan ist, dem Staate und den
Gemeinden vermehrte Linnahmen zu verschaffen. Ich
habe die Angelegenheit keineswegs zur Sprache ge-
bracht, um mich dariiber zu beklagen dass die Er-
sparniskassen mehr Steuern zahlen miissen; sie wer-
den sich darnach einrichten und die Differenz da-
durch einzubringen suchen, dass sie den Zinsfuss des
Schuldners etwas erhéhen oder denjenigen des Lin-
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legers etwas reduzieren. Nicht diesem Mchrbetrag gal
ten meine Ausfithrungen, sondern dem Missverhiltnis,
das sich aus der neuen Ordnung naturnotwendig er-
geben muss. Deshalb glaubte ich, dic Finanzdirektion
komme von sich aus dazu, sich fiir ein anderes System
zu entscheiden, um diese Unstimmigkeiten auszu-
gleichen,

Was die Besteuerung der Aktiendividenden gegen-
iiber den GGemeinden anbelangt, so hat der Herr Finanz-
direktor einen Ausweg eroffnet und gesagt, dass es
moglich sei, bei der Beratung des Abschnittes iiber
die Gemeindesteuern den Gemeinden zu erhalten, was
sie heute haben, dass diejenigen Aklioniire, die nicht
am Sitz der Aktiengesellschaft niedergelassen sind,
von den Gemeinden zur Steuer herangezogen wer-
den kénnen. Das wiire doch wenigstens etwas Posi-
tives und den Gemeinden wiirde nicht noch genom-
men, was sie bis jetzt gehabt haben. Nach dem
jetzigen Wortlaut des Gesetzes kinnte keine Gemeinde
— dies bemerke ich Herrn Roost gegeniiber — irgend
einen Aktiondr, der Titel einer bernischen Aktien-
gesellschaft besitzt, die dem Staat und der Gemeinde
ihres Sitzes Einkommenssteuer entrichtet, und der in
ihrem Bezirk und nicht am Sitz der Gesellschaft
wohnt, zur Steuer heranzichen, wie es heute der
Fall ist. Wenn das auch noch realisiert werden kann,
so wire meinen Bedenken nach dieser Richtung Rech-
nung getragen. Ich stelle deshalb keinen Antrag auf
Riickweisung dieses Artikels und des iibrigen Teils
des, Gesefzes, sondern {iiberlasse es dem Rat, den
Artikel zu bereinigen und anzunehmen. Wir werden
dann nachher sehen, wie wir weiter kommen,

v. Fischer. Einige Aeusserungen des Herrn Rufe-
ner veranlassen mich, das Wort noch einmal zu er-
greifen. Herr Rufener hat sich durch den Herrn Finanz-
direktor beziiglich des Ausfalles, der fiir die Gemeinden
entsteht, wenn sie in Zukunft die Aktiendividenden
nicht mehr besteuern kénnen, beruhigen lassen. Nun
muss ich Thnen aber mitteilen, was in der Kommission
gegangen ist. Ich habe die Angelegenheit in der Kom-
mission bei Art. 20 zur Sprache gebracht und man
enigegnete mir, derselbe handle von der Staatssteucr
und wir wollen dann die Frage beim Abschnitt Gber
die Gemeindesteuern behandeln. Als dieses Kapitel
dann in Diskussion stand, wurde die Frage in der
Tat des langen und breiten besprochen und das Ende
des Liedes war, dass man uns erklirte, man wisse
eben doch nicht, wie man das machen konnte. Sie
werden daher im Entwurf eine Bestimmung vermissen,
die den Gemeinden diese Einnahmequelle fiir die Zu-
kunft erhalten wiirde. Ich lasse mich deshalb nicht
so leicht vertrosten wie Herr Rufener, indem ich in
der Kommission gesehen habe, dass die Vertréstung
auf die Behandlung beim Abschnitt Gemeindesteuern
einfach ein Hinausschieben ist und dort so wenig
herauskommt als hier, indem immer der Einwand er-
hoben wird, das hédnge eben mit dem System zu-
sammen, es stehen diese und jene Schwierigkeiten
im Wege und man misse die Sache so annehmen,
wenn die Losung auch keine befriedigende sei.

Ich wollte das nur anbringen damit nicht der
cine oder andere, der vielleicht die im Entwurf vor-
geschlagene Losung auch nicht als gliicklich ansieht,
sich in sanften Schlummer wiegen lasse und sich
der Hoffnung hingebe, die Sache werde sich beim
Abschnitt Gemeindesteuern ganz von selbst erledigen
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lassen. Wir werden dort den ndmlichen Schwierig-
keiten begegnen  die wir hier bei Ari{. 20 gefunden
haben.

Prisident. Die Diskussion ist erschopft und ich
schlage Thnen vor, die Abstimmung ziffernméssig vor-
zunehmen,

Zunidchst ist zu konstatieren, dass die Kommission
gegeniiber der urspriinglichen Vorlage zwei Abédnde-
rungsantrige gestellt hat, die weder in der Méirzsession
noch heute bestritten worden sind. Der erste be-
zieht sich auf Ersatz des Ausdruckes «physische Per-
sonen» in Ziff. 2 durch «natiirliche Personen» und
der zweite geht auf Einschaltung einer neuen Ziff. 3:
«Vom Einkommen erster Klasse von Kollektiv- und
Kommanditgesellschaften ein Betrag von 800 Fr.». Diese
beiden Antrige haben zu keiner Diskussion Anlass
gegeben und ich erklire sie deshalb als vom Rat
genchmigt.

Nun kdmen die bestrittenen Bestimmungen von
Ziff. 1 und 2, die wir durch Abstimmung bereinigen
miissen, :

Abstimmung.

Ziff. 1.

Fiir den Streichungsantrag Diirrenmatt Minderheit.

Ziff, 2.

1. Fiar den Antrag der Kommission (Auf-
nahme des Satzes: «ein Abzug fir
die Ehefrau ist nicht gestattet») —
gegeniiber dem Streichungsantrag

. Neuenschwander-Pulfer . Mehrheit.

2. Der Antrag der Kommission auf unbe-
grenzte Abzugsberechtigung von 100
Franken fiir jedes Kind wird, weil
nicht bestritten, als angenommen er-
klart.

3.Eventuell:
Fir den Antrag Moor (Existenzmini-

mum allgemein 1000 Fr.) . Minderheit.

Yir den Antrag Pulfer (Existenzmini-
mum: 1000 Fr. fiir Verheiratete,
800 Fr. fiir Ledige) . . Mehrheit,

Definitiv:

Fir den Antrag der Kommission (Exi-
stenzminimum allgemein 800 Fr.) —

gegeniiber dem Antrag Pulfer Mehrheit,

Beschluss:

Art. 20. Von der Einkommenssteuer ist aus-
genommen :

1.- das Einkommen aus Vermogen (Grundeigen-
tum, Kapitalien und Renten), von welchem
im Kanton die Vermogenssteuer entrichiet
wird, sowie aus Aktien und Anteilen von
Aktiengesellschaften und Genossenschaften,
welche im Kanton die Einkommenssteuer ent-
richten;
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2. vom Einkommen erster Klasse natiirlicher Per-
sonen ein Betrag von 800 Fr., wozu der Steuer-
pflichtige fiir jedes seiner Kinder unter 18
Jahren, sowie fiir jede vermogenslose, erwerbs-
unfihige Person, fiir deren Unterhalt er allein
aufkommt, einen Betrag von 100 Fr. hinzu-
rechnen darf; ein Abzug fiir die Ehefrau ist
nicht gestattet;

3. vom Einkommen erster Klasse von Kollektiv-
und Kommanditgesellschaften ein Betrag von
800 Fr.;

4. vom Einkommen zweiter Klasse ein Betrag
von 100 Fr.

Besitzen in einer Familie Mann und Frau eige-
nes Einkommen, so diirfen die unter Ziff. 2 und 3
genannten Abziige nur einmal gemacht werden,
und zwar ohne Riicksicht darauf, ob der Ehe-
mann gemiss Art .17 fir das Einkommen der
Ehefrau steuerpflichtig ist oder nicht.

Art. 21.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 21 handelt von den Grundlagen der
Veranlagung. Wir haben den Grundsatz aufgenommen,
dass die Steuer vom Einkommen des Steuerjahres zu
zahlen ist, dagegen soll sie auf Grundlage der Er-
werbsverhéltnisse des Vorjahres und nicht mehr nach
dreijihrigem Durchschnitt wie bisher ausgemittelt wer-
den.

Angenommen,

Beschluss:

Art. 21. Fiir die Veranlagung der Kinkommens-
steuer ist das wirkliche Einkommen der Steuer-
pflichtigen in dem der Einschitzung vorangehen-
den Kalenderjahre, bezichungsweise Geschifts-
jahr massgebend. Kann aus irgend einem Grunde
auf das der Einschitzung vorangehende Kalender-
jahr, beziehungsweise Geschiftsjahr nicht abge-
stellt werden, so findet die Veranlagung nach
dem im Steuerjahre selbst voraussichtlich zu er-
wartenden Einkommen statt.

 Art, 22,

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 22 handelt von den Abziigen, die zur
Ermitltlung des reinen Einkommens vom rohen ge-
macht werden diirfen. Die Ziff. 1, 2 und 3 geben
mir zu keinen Bemerkungen Anlass, indem sie der
bisherigen Praxis entsprechen,

In Ziff. 4 haben wir gegeniiber der ersten Lesung
eine Aenderung vorgenommen. Mit Riicksicht auf die
Tatsache, dass Wasserwerkanlagen gemiiss dem Ge-
setz tiber die Nutzbarmachung der Wasserkrifte nach
100 Jahren an den Staat heimfallen, ist dort eine
Abschreibung gerechtfertigt, nicht aber mit bezug auf
den Grund und Boden, da der Staat nach den ge-
setzlichen Bestimmungen beim Heimfall den Grund
und Boden bezahlen muss. Es wire auch deshalb
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nicht gercchtfertigt, fiir den Grund und Boden einen
Abzug zu bewilligen, weil dem Landwirt hiefiir auch
kein Abzug zusteht. Eine Abschreibung soll also nur
fiir diejenigen Werte in Anrechnung gebracht werden
diirfen, die dem Staat nach 100 Jahren unentgeltlich
zufallen,

Beziiglich der besonderen Verhéltnisze bei Fabrik-
etablissementen haben wir die frithere Fassung etwas
genauer prizisiert, indem wir beifiigen: «solange der
Gesamtbetrag der in irgend einer Form zu diesem
Zwecke gemachten Abschreibungen oder Riickstel-
lungen 509/, des Gebdudewertes micht iibersteigt».
Ein Fabrikgebiude hat immer einen gewissen Wert;
wenn es sich auch kommerziell rechtfertigt, dass der
Geschiftsinhaber es auf 1 Fr. abschreibt, so repri-
sentiert es doch steuertechnisch immer noeh einen
gewissen Wert und deshalb haben wir die Abschrei-
bung hier auf 509/, limitiert.

In Ziff. 8 haben wir die Bestimmung, dass die
Fixbesoldeten 109/, der ausgewiesenen Barbesoldung
abziehen konnen dahin limitiert, dass der Abzug im
Maximum 600 Fr. nicht ibersteigen darf. Der Abzug
der 109/, fir Fixbesoldete wurde bekanntlich deshalb
aufgenommen, weil der Fixbesoldete den letzten Rap-
pen versteuern muss, wihrend dies bei den ibrigen
Einkommen nicht iiberall der Fall ist; man wollte
damit fiir Erstere ein gewisses Aequivalent schaffen,
das fiir die kleinen Einkommen durchaus angezeigt
ist. Dagegen hat dieser Abzug keine Berechtigung
bei Besoldungen von 10,000 und 15,000 Fr. und wir
haben denselben daher auf 600 Fr. im Maximum be-
schrinkt. Wer eine hohere Besoldung als 6000 Fr.
bezieht, darf gleichwohl nicht mchr als 600 Fr. ab-
ziehen,

Dann haben wir noch den Zusatz beigefiigt: « Wer-
den Abziige nach Massgabe von Ziff. 1, 6 und 7 des
Ar(. 22 vorgenommen, so hat der Abzug von 109/,
nur von der um die betreffenden Betrige reduzierten
Besoldung zu erfolgen». Diese Bestimmung hat ihren
Grund in folgenden tatsdchlichen Verhiltnissen. Ein
Steuerpflichtiger ist Posthalter und hat das Telephon-
und Telegraphenbureau in seinem Hause.  Die Eid-
genossenschaft hat davon Umgang genommen, eigene
Lokalititen zu mieten, sondern mit dem Betreffenden
einen Vertrag abgeschlossen, wonach er den Telephon-,
Telegraphen- und Postdienst besorgt, die Lokalititen
beschafft und die noétigen Hilfspersonen stellt, wih-
rend die eidgendssische Verwalfung ihm dafir eine
Pauschalsumme von 6000 Fr. ausrichtet. Nun wolite
der Betreffende von diesen 6000 Fr. 109/, abziehen,
wihrend seine Besoldung tatséichlich nicht 6000 Ir.
sondern wesentlich weniger ausmacht, da in den 5000
Franken die Entschddigung fiir die Lokalititen und
die Aushilfsangestellten des Telephon- und Telegraphen-
bureaus inbegriffen ist. Solchen Verhiltnissen soll der
neue Zusatz Rechnung tragen.

Ich empfehle Thnen die Antrige der Kommission
zur Annahme.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Zu Ziff. 6
ist von dem Verein schweizerischer Eisenbahnange-
stellter, Kreis Bern, das Gesuch eingelangt, es sollen
sdmiliche Beitrige an die Pensions- und Hilfskasse
der Transportanstalten, nicht nur 100 Fr., als abzugs-
berechtigt erklirt werden. Die Kommission hal das
Gesuch behandelt und beantragt Ihnen, demselben nicht
zu entsprechen. Die pensionsberechtigten Eisenbahner
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werden durch den vorliegenden Entwurf in doppelter
Beziehung entlastet. Die Pensionen sind in Zukunft
in Klasse I zu versteuern, wahrend sie bisher in
Klasse II versteuert werden mussten, wo ein hoherer
Steuerfuss zur Anwendung gelangte. Ferner kommen
die erhohten Abziige, wie wir sie nun fiir die I. Klasse
festgesetzt haben, den Eisenbahnern ebenfalls zu gut.
Wenn wir die Beitrige der Eisenbahner an die Pen-
sions- und Hilfskasse im vollen Umfang als abzugs-
berechtigt erkliren wollten, miissten wir dic ibrigen
Arbeiter und kleinen Leute die Ersparnisse, die sie
auf der Kasse anlegen, ebenfalls abziehen lassen. Es
soll unseres FErachtens kein Unterschied zwischen
Eisenbahnern und andern Arbeitern und kleinen Leu-
ten gemacht werden und deshalb beantragen wir Thnen,
das Gesuch der Eisenbahnangestellten abzulehnen.

Was den Abzug der 109/, fiir die Fixbesoldeten an-
belangt, so ist die Kommission mit grosser Mehrheit
zur Ansicht gekommen, dass das Maximum desseclben
auf 600 Fr. begrenzt werden solle. Alle Lehrer und
Bezirksbeamten im Kanton werden ihre 109/, voll
in Abzug bringen koénnen, aber die Kommission ist
der Ansicht, dass es nicht angezeigt sei, bei Be-
soldungen von 10,000, 15000 und 20,000 Ir. einen
hohern Abzug als 600 Fr. zu gestatten. — Ich emp-
fehle Ihnen, die vorliegende Fassung des Art. 22 zu
genehmigen,

Miiller (Gustav). Ich mochte die Begrenzung des
Abzuges von 109/, fiir Fixbesoldete auf das Maxi-
mum von 600 Fr. auch meinerseits unterstiitzen, weil
es einc Beriicksichtigung der Besoldungen bis auf 6000
Franken bedeutet. Man kann ruhig sagen, dass hohere
Besoldungen eine derartige prozentuale weitere Be-
riicksichtigung nicht verdienen. Wenn ein Bankdirek-
tor eine Besoldung von 25000 Fr. bezieht, ist es
offenbar unrichtig, wenn hier 1090/, — 2500 Fr. steuer-
frei erklarl werden. Das entspricht dem urspriinglichen
Zweck des Gesetzes nicht und mit dem Antrag der
Kommission scheint mir die richtige Grenze gezogen
zZu sein,

Wenn wir nun aber die besserbezahlten Beamten
zu grossern Steuerleistungen heranziehen, sollten wir
doch in bezug auf den Abzug der Beitrige an Pen-
sionskassen und Lebensversicherungen entgegenkom-
men., Nach dem Entwurf diirfen hiefiir insgesamt 100
Franken abgezogen werden. Das bedeutet gegeniiber
der jetzigen Praxis tatsdchlich ein Zuriickgehen, Bis
jetzt wurde es so gehalten, dass Beitrige an' obliga-
torische Versicherungen, wo der Einzelne nicht frei
bestimmen konnte, ob er eine solche Versicherung
eingehen wollte oder nicht, sondern wo er durch ein
Anstellungsverhiltnis gezwungen wurde, derselben bei-
zutreten, unbeschriankt zum Abzug zugelassen wurden.
Wenn wir nun diese Abziige insgesamt’ auf 100 Fr.
beschrinken, so werden die Betreffenden ungiinstiger
gestellt als nach der gegenwirtigen Praxis und schon
dieser Umstand sollte uns veranlassen, hier weiter zu
gehen. Ich konnte selbst konstatieren, dass zum Bei-
spiel bei den Eisenbahnarbeitern, Lokomotivfithrern,
Heizern, Fahrdienstarbeitern und so weiter, die nicht
nur die ordentlichen 59/, ihrer Besoldung, sondern
bei Besoldungserh6hungen auch noch die Mehrbesol-
dung fiir 4 Monate in die Kasse einwerfen miissen,
die Versicherungsbeitrige 150—200 Fr. ausmachen.
Diese wiirden also gegeniiber dem jetzigen Zustand
benachteiligt, und das ist offenbar nicht die Absicht
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des Gesetzes. Man soll diese Beitrdge ungefihr in
dem gleichen Masse, wie es sich bis jetzt in der
Praxis als notwendig herausgestellt hat, als abzugs-
berechtigt erkliren, und ich mochte lhnen deshalb
beantragen, die 100 Fr. auf 200 Fr. zu erhthen. Ich
muss allerdings bemerken, dass dieser Antrag von
mir bereits in der ersten Beratung eingebracht und
damals abgelehnt worden ist, aber die Verhiltnisse
haben sich inzwischen wesentlich geindert. Wir haben
nun den Abzug der 109/, auf das Maximum von 600
I'ranken beschrinkt so dass wir ruhig sagen konnen,
dass ein guter Teil des Ausfalles, der durch die Er-
hohung der abzugsberechtigten Versicherungsbeitrige
von 100 auf 200 Fr. eintreten wird, durch die Mehr-
einnahmen seitens der hoher besoldeten Beamten ge-
deckt wird. Wenn auch diese Beamten nicht gerade
sehr zahlreich sind, so wird hier doch eine wesent-
liche Mehreinnahme erzielt werden konnen. Die finan-
ziellen Bedenken fallen daher gegen meinen Antrag
nicht schwer ins Gewicht. Auf.der andern Seite mdchie
ich darauf hinweisen, dass wir sozialpolitisch allen
Anlass haben, alle die vorsorglichen Vorkehren zu
begiinstigen, die immer weitere Kreise der Versiche-
rung zufiihren und dass der Ausfall, den wir in steuer-
politischer Beziehung erleiden, durch Ersparnisse im
Armenwesen weitaus ausgeglichen wird. Es scheint
mir deshalb zweckmissig und sozialpolitisch klug zu
sein, den Abzug von Versicherungsbeitrigen von 100
auf 200 Fr. zu erhohen.

Grinicher. Nur eine kurze Bemerkung betreffend
den Abzug fiir die Fixbesoldeten. Wenn man eine
genaue Statistik aufnehmen wiirde, so diirfte wohl
die tUberraschende Tatsache zu Tage treten, dass es
eigentlich gar keine Fixbesoldeten gibt, denn aile ha-
ben noch Nebeneinnahmen und Nebenheschéftigungen,
die sic aus den Reihen der Fixbesoldeten hinaus-
dringen. Ferner betont man immer, die Fixbesoldeten
versteuern den letzten Rappen und sagt damit, die
andern sollen das nicht tun. Ich halte diese Auf-
fassung fir unlogisch und fiir geselzwidrig. lIch
bin durchaus dafiir, dass man den Leuten mit einer
kleinen Besoldung den Abzug von 109/, zugesteht,
aber die Motivierung ist unrichtig, dass sie den letz-
ten Rappen angeben, die andern dagegen nicht. Es
gibt auch Fixbesoldete, die sich nicht richtig einschét-
zen, wie die Steuernachtrige zur Geniige beweisen.

Salchli. Ich bin im Gegensatz zu Herrn Gréanicher
Anhiinger des Abzuges von 100/, fir alle diejenigen,
die sich iiber ihr Einkommen ausweisen. Ich mochte
aber weiter gehen als der Entwurf, Ich habe aus den
Ausfithrungen des Herrn Regierungsvertreters nicht
gehorl, ob man auch einem Lohnarbeiler, der keine
fixe Besoldung hat, sondern Stiickarbeiter oder Tag-
lohnarbeiter ist, das Recht auf den Abzug der 109/,
einrdumen will, wenn er sich iiber sein Einkommen
ausweist. Ich glaube, dieser hat noch die grossere
Berechtigung zum Abzug der 109/, wenn er sich iiber
sein Verdienst genau ausweist, als der Fixbesoldete.
Denn dieser hat seine feste Besoldung in guten und
schlechten Zeiten, ob er viel oder weniger arbeite,
wihrend der Taglohn- und Stiickarbeiter in Zeiten
schlechten Geschéftsganges einen Lohnausfall hat.
Darum wire es angebracht dass jeder, der sich durch
eine Bescheinigung seines Prinzipals, durch ein Lohn-
biichiein oder ein anderes Dokument iiber die Hohe
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seines Lohnes ausweist, ebenfalls 109/, abziehen darf.
Ich mochte deshalb beantragen, den Eingang der Zitf. 8
wic folgt zu fassen: « 109/, der ausgewiesenen Barbe-
soldung Beamter, Angestellter und Arbeiter», also die
Worte «fixen Besoldung» durch «Barbesoldung» und
« Bediensteter » durch « Arbeiter » zu ersetzen. Mit der
Einschrinkung auf das Maximum von 600 Fr. bin ich
natiirlich cinverstanden, Der zweite Satz der Ziff. 8
konnte gestrichen werden, denn Beamte, Angestellte
und Arbeiter kommen nicht in den Fall, die in Ziff. 1
vorgesehenen Abziige fiir Gewinnungskosten zu
machen,

Seiler. Die Steuerpflichtigen glauben sehr oft, sie
konnen den Steuerbetrag von dem Einkommen abzie-
hen. Beziigliche Rekurse lagen der Zentralsteuerkom-
mission wiederholt vor und mussten von ihr natiirlich
abgewiesen werden. Nun gibt es aber doch Fille,
wo man sich fragen kann ob der Steuerbetrag nicht
vom Einkommen sollte abgezogen werden konnen, Bei
gewissen Geschiiften, wie Bazars, Hotels und der-
gleichen werden bisweilen, allerdings selten, dem Mie-
ter neben dem direkten Pachtzins auch die Steuern
fiberbunden. In diesem FKalle gehoren die Steuern
zu den Unkosten und sollten in Abzug gebracht werden
konnen, Natiirlich handelt es sich nicht um die Ein-
kommenssteuer, sondern um die Grundsteuer, die der
Mieter fir den Verpichter iibernehmen muss. Ich
mochte deshalb beantragen, in Ziff. 1 nach «Miet-
zinse» die Worte beizufiigen: «die Steuer, die dem
Pachter vom Verpidchter zum Pachtzins iiberbunden
wird». Der Herr Finanzdirektor hatte in der letzten
Session erklart, er wolle diese Frage in seinem spiitern
Votum beriihren; er hat es wahrscheinlich vergessen
und deshalb beantrage ich nun definitiv die Aufnahme
dieses Passus.

M. Boinay. La réduction du 10 % accordée aux
employés a traitement fixe et aux fonctionnaires ne
me parait pas justifiée en droit.

Nous sommes censés payer tous I'impdt a raison
de notre gain et de nos revenus et la loi ne doit pas
établir une présomption de fraude & l'égard des ci-
toyens |

Les commissions d’imp0ts peuvent exiger des né-
gociants la production de leurs livres et les obliger
ainsi & payer jusqu'au dernier centime ce qu’ils
doivent au fisc. On ne leur fait grace d’aucune réduc-
tion, d’aucune diminution. — En revanche, 'employé
a traitement fixe, le fonctionnaire, a le droit de sous-
traire le 10 % de son traitement & I'impdt. Cela n’est
pas ni juste, ni équitable !

Lors du premier débat j’avais proposé de supprimer
cette réduction, mais cette maniére de voir n’avait
pas 6té acceptée par le Grand conseil. Cependant on
a tellement bien compris qu’il était impossible d’aller
trop loin dans ce systéme de faveur que l'on a fixé
a fr. 6000 la limite du traitement au-dessus de laquelle
on ne pourrait plus opérer la réduction du 10 %o.

Pour justifier cette réduction, on nous a dit en
commission qu’on admettait que les fonctionnaires
devaient payer I'impdt jusqu’au dernier centime et
que c’était une compensation aux fraudes commises
par les autres contribuables.

Je n’admets pas qu’il y ait des fraudes commises
par les citoyens contre le fisc. Jusqu’ad preuve du
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contraire, je professe que chaque contribuable paie
intégralement les impdts qu’il doit & I'Etat.

Les employés & traitement fixe sont certainement
privilégiés; ils n’ont &4 craindre aucune crise, aucun
cas de force majeure; ils pergoivent réguliérement
leur traitement tous les trois mois et peuvent dormir
sur les deux oreilles, la crise agricole ne les atteint
méme pas.

Lors de la premiere discussion du projet devant
le Grand Conseil, on avait proposé de faire une ré-
duction pour le cultivateur et de décider que pour
une estimation de 4000 fr. il serait dispensé de I'impot
foncier; mais cette proposition fut rejetée !

Le cultivateur doit payer Fimpdt pour ses im-
meubles jusqu’au dernier centime. 11 peut, il est vrai,
déduire ses dettes; mais cela ne constitue pas une
faveur et il est établi que le petit cultivateur qui n’a
que quelques arpents de terre, doit en payer I'impdt
pour la totalité; — il est donc moins bien traité que
I'employé & traitement fixe, le fonctionnaire.

Je ne veux pas revenir & ma proposition de sup-
primer le 10°%,, car on pourrait prétendre que j’en
veux aux petits employés qui touchent fr. 1,000,
fr. 2,000, fr. 2,500, tels que les instituteurs par exemple;
mais je vous proposerai de réduire de fr. 600 a fr. 400
le montant dispensé de 'imp0t. J’estime que ’employé
qui regoit un traitement de fr. 4,000, bon an mal an,
sans autre souci que de passer 7 ou 8 heures a son
bureau peut parfaitement payer I'impdt, aussi bien
pour tout ce qu’il gagne que le commergant et I'ouvrier
qui ne gagnent pas une somme aussi importante.

Je propose donc de ramener & fr. 400 le chiffre
de fr. 600 inscrit dans le projet.

Kindlimann. Ich nehme an, dass in Ziff. 6 die per-
sonlichen Beitrige an Versicherungen aller Art und
nicht die Beitrige von industriellen Unternehmungen
an Krankenkassen und dergleichen verstanden sind
und dass die Beitrdge einer industriellen Unterneh-
mung an eine Kranken- oder Invalidititskasse unter
die Geschéftsunkosten in Ziff. 1 fallen. Ich mochte
eine Erklirung des Herrn Finanzdirektors provozieren,
dass das so verstanden ist und alle Versicherungs-
primien der Arbeitgeber, die gegenwirtig noch frei-
willig sind, aber spidter wahrscheinlich obligatorisch
werden, an Kranken-, Invaliditits- und andere Kassen
als abzugsberechtigt gelten. Wenn diese Erklirung
abgegeben wird, brauche ich keinen Zusatzantrag zu
stellen,

Bratschi. Ich mochte mich gegen den Antrag Seiler
aussprechen. Herr Seiler erklirt, dass die von ihm
erwithnten Fille, wo die Steuer dem Mieter iiberbunden
wird, sehr selten seien. Wenn die Fille in Zukunft
so selten blieben, hitte ich gegen den Antrag Seiler
nichts emzuwenden aber ich bin tiberzeugt, dass wenn
derselbe angenommen wird, die Fille bald zur Mehr-
heit werden. Gerade unsere Leute im Oberland sind in
dieser Beziehung sehr intelligent (Heiterkeit) und es
wiirde kein Eigentiimer mehr ein Geschift vermieten,
ohne di¢ Steuer dem Pichter zu iiberbinden und ihm
zu sagen: Ich begniige mich lieber mit einem kleinern
Mietzins, dafiir zahlst du dann die Steuer, die du
von deinem steuerpflichtigen Einkommen ‘abziehen
darfst. Wir sollten uns nicht auf diesen Boden begeben.
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Seiler. Die Ausfithrungen des Herrn Bratschi haben
in der Tat etwas fiir sich. Der von mir erwihnte
Fall kommt allerdings selten vor, aber fiir den, den
es trifft, kommt es auf das glelche hinaus, ob er
allein oder noch viele andere davon beriihrt werden.
Herr Bratschi meint, wenn wir die von mir beantragte
Bestimmung aufnehmen, konnte es zur Regel werden,
dass der Eigentimer den Mietzins reduziere und dem
Piachter die Steuer tberbinde, die dieser dann ab-
ziehen konnte. Umgekehrt kann sich der Eigentiimer
aber auch auf den Boden stellen er wolle lieber
einen hohern Pachtzins verlangen und dann die Steuer
selbst bezahlen. Die Ueberbindung der Steuer an den
Pichter komm!t namentlich bei solchen Geschiften vor,
die einer Korporation oder Gesellschaft gehoren, und
es wiire nicht recht, wenn der Mieter diesen Abzug
nicht machen konnte. Ich mochte Thnen sehr enip-
fehlen, den von mir beantragten Zusatz zu akzeptieren.

Hofstetter. Es ist unglaublich, welch geringer
Prozentsatz von steuerpflichtigen Biirgern eine Steuer-
deklaration richtig ausfiillen kann und es hat sogar
der Finanzdirektor eines grossern stidtischen Gemein-
wesens sich dariiber beklagt dass er nicht wisse,
wie er sich fiir die gewerblichen Anstalten der Ge-
meinde einschitzen solle. Wir stossen in der kan-
tonalen Rekurskommission beiden Biirgern immer und
immer wieder auf Unkenntnis des Geselzes, der Steuer-
praxis und der bundesgerichtlichen und regierungs-
ritlichen Entscheide, Es wire daher sehr wiinschens-
wert, dass der vorliegende Artikel moglichst ausfiihr-
lich und fiir jedermann verstindlich gehalten wiirde.
Das liegt zunichst im Interesse der Rekurskommission,
weil damit eine Menge Rekurse vermieden wiirden und
auch im Interesse der Steuerzahler, die sich fort-
wihrend 4rgern und aufregen, wenn ihre Rekurse
wegen Unkenntnis der Gesetze abgewiesen werden miis-
sen. Es ist allerdings vorgesehen, dass ein Dekret
des Grossen Rates die Details ordnen soll und auf
Grund desselben wird jeder Biirger sich in Zukunft-
klar dariiber werden konnen, wie er sich einzuschit-
zen hat. Es wire wiinschenswert gewesen, wenn wir
das Dekret gleichzeitig mit dem Gesetz hitten be-
handeln konnen. Ich nehme an, dass wir in einer
spitern Beratung uns mit demselben zu befassen ha-
ben werden, aber ich modchte doch bereits hier an
die vorberatenden Behorden einige wenige Fragen
richten.,

In Ziff. 3 ist von Abschreibungen auf Waren-
lagern, Rohvorridten etc. die Rede. Dabei wird im
Gegensatz zum frithern Gesetz nicht gesagt, in wel-
cher prozentualen Hohe diese Abschreibungen statt-
finden diirfen. Dieser Umstand wird uns eine Reihe
von Rekursen bringen. Ferner ist nicht gesagt, wie
es sich zum Beispiel mit Abschreibungen auf Sub-
ventionsaktien verhalten soll. Auch diese Frage hat
in der Rekurskommission weitliufigen Erorterungen
gerufen.

In Ziff. 5 wird von den Geschiftsverlusten ge-
sprochen, aber es wird nicht gesagt, ob beispiels-
weise Biirgschaften auch als Geschiftsverluste zu be-
handeln sind. Die kantonale Rekurskommission hat
sich in der letzten Zeit auf den Boden gestellt, dass
die aus dem Geschiftsbetrieb resultierenden, in Ver-
bindung mit demselben erlittenen Verluste mfolge Biirg-
schaft abzugsberechtigt seien. Ich weiss nicht, ob
dieser Standpunkt der Rekurskommission richtig ist;
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ich nehme an, die beziiglichen Geschiifte werden von
der Steuerverwaltung an das Verwaltungsgericht wei-
ter gezogen, das sich dann noch mit der Frage zu be-
fassen haben wird.

Ziff. 6 handelt von den Beitrigen an Kranken-
Unfall- und Lebensversicherungen. Auch da ist nicht
gesagt, ob es sich nur um die von Herrn Gustav Miil-
ler vorhin zitierten Versicherungen handelt, oder ob
auch alle privaten Versicherungen inbegriffen sind,
wie zum Beispiel diejenige bei der Konsumgenossen-
schaft von Bern. Die Rekurskommission hat sich
auf den Boden gestellt, dass Beitrige an Privatversiche-
rungsgesellschaften nicht abzugsberechtigt seien.

Das sind im grossen und ganzen die Fragen, die ich
an die vorberatenden Behorden stellen wollte und
deren Beantwortung ich als wiinschenswert erachte.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates., Zunidchst mochte ich Thnen die Ableh-
nung des Antrages Gustav Miiller empfehlen, in Ziff. 6
den abzugsberechtigten Betrag auf 200 Fr. zu erh6hen.
Herr Miiller beruft sich auf die bei den Eisenbahnern
herrschende Unzufriedenheit. In der Kommission wurde
da von wohlerworbenen Rechten infolge der bisheri-
gen Praxis gesprochen und es wird gesagt, was man
mit der einen Hand gebe, nehme man mit der andern.
Das ist eine beliebte Phrase. Ich glaube, wenn man
das Existenzminimum um 200 Fr. erhoht und fiir
jedes Kind einen Abzug von 100 Fr. gestattet, was im
Mittel einer Erhohung der abzugsberechtigten Summe
um 700 Fr. entspricht, kann man nicht sagen, man
nehme mit der einen Hand, was man mit der andern
gebe. Die Erhohung des abzugsberechtigten Versiche-
rungsbeitrages von 100 auf 200 Fr. ist nicht moglich.
Ich bemerke, dass dieser Abzug jedem Steuerpflich-
tigen zu gute kommt, der fiir Versicherung etwas aus-
gibt. Um hier gleich Herrn Kindlimann zu antworten,
bemerke ich, dass nach der Auffassung des Regie-
rungsrates der Arbeitgeber die von ihm geleisteten
Beitridge als Geschéftsunkosten abrechnen darf weil
die betreffende Versicherung nicht fiir ihn selbst be-
steht. Die Eisenbahngesellschaften zum Beispiel sind
gezwungen, einen Beitrag zu geben. In Ziff. 6 handelt
es sich lediglich um die Beitrdge, die der einzelne
Steuerpflichtige fiir seine Versicherung aufwendet und
fir die er im Maximum 100 Fr. abziehen darf. Auf
der andern Seite vergisst man die grosse Wohltat her-
vorzuheben, welche die Leute durch-die Griindung
solcher Kassen erfahren. Der Anspruch auf Pensionie-
rung bedeutet fiir die Eisenbahner einen grossen Vor-
teil, um den sie die iibrigen Staatsbeamten und Ange-
stellten beneiden. Darum ist im Bunde bereits eine
Motion auf Griindung einer allgemeinen Altersversor-
gungskasse héngig und auch iiberall in den Kantonen
fehlt es nicht an derartigen Anregungen, weil man
in einer solchen Versicherung, an die der Bund oder
der Staat solche Beitrige ausrichten wiirde, wie sie
bis jetzt von den Eisenbahngesellschaften und indu-
striellen Etablissementen fiir ihre Arbeiter geleistet
werden, eine grosse Wohltat erblickt. Die Eisenbahner
sind gegenuber allen andern Beamten und Angestellten
in einer Weise privilegiert, die das, was hier in Frage
kompgien konnte, weit aufwiegt. Dle Erhohung des ab-
zugsberechtigten Beitrages auf 200 Fr. diirfte aber
nicht bloss den Eisenbahnern, sondern miisste allen
Steuerpflichtigen, die versichert sind, zu gute kommen.
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Wenn es sich dabei nur um die alleruntersten Klassen
handeln wiirde, hitte man dariiber noch sprechen
konnen, aber man kann keine Ausnahme gestatten,
sondern muss alle grundsétzlich gleich behandeln. Es
wire aber unbillig, wenn man dem Gutsituierten einen
hohern Abzug zugestehen wiirde, und auf der andern
Seite sind die kleinern Leute, die in Frage kommen,
wie gesagt in hohem Masse privilegiert, indem die
betreffenden Gesellschaften die Hilfte der Priimien {ra-
gen miissen,

Was die von Herrn Seiler aufgeworfene Frage an-
belangt, so ist richtig, dass ich ihm erklirt haite,
ich werde zuhanden des Protokolls auf die Ange-
legenheit zu sprechen kommen. Ich habe das in wei-
nem Votum vergessen. Man ist im [rrtum, wenn man
glaubt, der Antrag des Herrn Seiler konne grosse
Konsequenzen haben, wie Herr Bratschi ausgefiihrt
hat. Die Sache bleibt sich nach meiner Ansicht ganz
gleich. Wenn der Eigentiimer die Steuer iibernimmt,
muss der Pichter einen hohern Pachtzins zahlen und
er zieht diesen hohern Betrag von seinem Einkommen
ab; wenn der Pichter die Steuer bezahlen muss, wird
er dafiir einen etwas geringern Pachtzins zugestanden
erhalten und dann soll er fiir die Berechnung seines
steuerpflichtigen Einkommens neben dem geringern
Pachtzins auch die bezahlte Steuer in Abzug bringen
diirfen. Das Verlangen des Herrn Seiler ist durchaus
gerechtfertigt und ich gebe zu Handen des Protokolls
die Erklirung ab, dass wir seine Auffassung teilen.
Wir haben auch nichts dagegen, einen Zusatz in Ziff. 1
aufzunehmen, nur sollte derselbe etwas anders redi-
giert sein alsnach Vorschlag Seiler und etwa folgender-
massen lauten: «die Steuern, welche der Pichter an
Stelle des Verpichters fiir das verpachtete Objekt zu
bezahlen hat». Ich kann mich mit dieser Aenderung
einverstanden erkliren und glaube, Thnen im iibrigen
den Nachweis geleistet zu haben, dass gehiipft wie
gesprungen ist; es wird im einen wie im andern Fall
abgezogen.

Was die Bemerkungen des Herrn Hofstetter anbe-
langt, so weise ich zundchst darauf hin, dass das
frithere Gesetz gar keine Grundsitze enthilt, sondern
dass die Abziige in der Vollziehungsverordnung zum
Gesetz von 1865 normiert wurden. Wir haben nun
vorgezogen, an Hand der bisherigen Praxis im Gesetze
zu bestimmen, was als abzugsberechtigt zu gelten hat.
Dabei mag ja am einen oder andern Ort noch eine
Liicke entdeckt werden, aber es wird Sache des De-
kretes sein, das Weitere auszufithren, und namentlich
Sache des Verwaltungsgerichtes, eine gewisse Praxis
zu schaffen. Die Grundsitze sind im Gesetz enthalten
und wir werden dieselben dann in einem Dekret noch
weiter ausfithren, Den Fall der Subventionsaktien ha-
ben wir allerdings nicht vorgesehen, wir werden prii-
fen, ob man sie an einem Ort unterbringen kann,
aber selbst, wenn sie auch im Dekret nicht Aufnahme
finden sollten, so wiirde das Verwaltungsgericht sie
doch billigerweise beriicksichtigen. Man solite sich
mit der hier vorgenommenen Aufzihlung begniigen,
wir haben so ziemlich alle aus der Praxis bekannten
Fille beriicksichtigt, und es wird Sache des Dekreles
sein, das Nédhere noch festzustellen.

Gegen den Antrag des Herrn Salchli) in Ziff. 8
das Wort «Bediensteter» durch «Arbeiter» zu er-
setzen, habe ich nichts einzuwenden. Besser noch
wiirde man beide Ausdriicke nebeneinander aufneh-
men und sagen: «Bediensteter und Arbeiter», da zwi-



schen beiden unterschieden wird. Immerhin muss die
Besoldung stets den Charakter eines Fixum haben.

Zum Schluss beantrage ich Thnen die Ablehnung
des Vorschlages Boinay, den Abzug der 109/, auf
eine Besoldung von 4000 Fr. zu beschrinken. Eine
derartige Bestimmung wiirde eine ganze Anzahl von
Staatsbeamten treffen. Wir haben auf 6000 Fr. ab-
gestellt, damit alle Bezirksbeamten, inklusive diejeni-
gen in der Stadt Bern, die 109/, auf dem vollen
Betrag ihrer Besoldung in Abzug bringen konnen.
Gehen wir auf 4000 Fr. herunter, so konnten diese
Beamten unter Umstinden gegen das Geselz Stellung
nehmen,

Seiler. Ich bin mit der von Herrn Regierungsrat
Kunz vorgeschlagenen redaktionellen Aenderung mei-
nes Antrages einverstanden und schliesse mich dieser
Fassung an.

Salchli. Die Bemerkungen des Herrn Finanzdirek-
tors veranlassen mich, das Wort noch einmal zu er-
greifen. Ich habe ausdriicklich die «fixe Besoldung»
durch «Barbesoldung » ersetzen wollen, damit jeder
Arbeiter, der sich ausweist, ebenfalls der Wohltat des
Abzuges von 109/, teilhaftig werden kann, Zur wei-
tern Begriindung meines Antrages bemerke ich, dass
die kantonale Steuerverwaltung, wie aus einem vor
kurzer Zeit erlassenen Zirkular hervorgeht, darauf auf-
merksam macht, was dieser oder jener Berufsarbeiter
fir einen Lohn habe. Wenn der Herr Finanzdirektor
die Zusicherung gibt, dass jeder, der einen abgemach-
ten Lohn hat, sagen wir 3 Fr. im Tag, ob er alle
Tage arbeiten kann oder nicht, oder ein Uhrenarbeiter,
der auf Stiick arbeitet und vom Meister den tariflich
festgeselzten Stiicklohn bezieht, als fixbesoldeter Ar-
beiter gilt und 109/, abziehen darf, dann bin ich
beruhigt, im andern Fall nicht. Ich weise auf die
Munitionsfabrik in Thun, die Werkstéitten in Mett und
so weiter hin, wo es schon lange iiblich ist, dass
die betreffenden Geschiifte die Lohnlisten ihrer An-
gestellten und Arbeiter den Steuerbehdrden zur Ver-
fiigung stellen. Wenn das der Fall ist und die Steuer-
verwaltung ausrechnen kann, welchen Lohn jeder be-
zieht, soll man ihm auch das Recht geben, die 100/,
in Abzug zu bringen. Bis dahin war dieses Recht
nicht gewdhrleistet, aber faktisch wurde der Abzug
doch gemacht, wie man auch in den Fillen, in denen
das Existenzminimum von 600 Fr. nicht zur Anwen-
dung gebracht werden konnte, darauf Riicksicht nahm.
Die Steuerbehorden stellten sich auf den Standpunkt,
dass wenn einer 3 Fr. Taglohn hat, nicht bloss 600
Franken abgezogen werden konnen, sondern schiitzten
den Betreffenden fiir 100 Fr. ein und fiir jede 50 Rappen
mehr Taglohn um je 100 Fr. hoher. Diese Praxis wird
aber aufhoren, sobald der vorliegende Entwurf Ge-
setz ist. Deshalb sollten alle Arbeiter, die sich aus-
weisen, dass sie im Jahre den und den Lohn haben,
berechtigt sein, die 109/, abzuziehen; sonst wird man
ihnen entgegenhalten, sie seien nicht fest besoldet,
sondern bloss Stiick- oder Taglohnarbeiter und haben
keinen Anspruch auf den Abzug der 109/,.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Im neuen Vorschlag wird gerade im Gegen-
satz zum frihern Entwurf nicht mehr von der «Bar-
besoldung fixbesoldeter Beamter, Angestellter und Be-
diensteter» gesprochen, sondern von der «fixen Be-
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soldung Beamter, Angestellter und Bediensteter». Das
ist der Unterschied. Ich bin einverstanden, dass Be-
dienstete und Arbeiter die 109/, sollen abziehen kon-
nen, sobald sie eine fixe Besoldung haben, sonst aber
nicht. Wir haben die erwidhnte Abinderung in Vor-
schlag gebracht weil das Essentielle nicht der fix-
besoldete Beamte, sondern die fixe Besoldung, sei es
nun eines Beamten, Angestellten, Bediensteten oder
Arbeiters, ist. Ich habe deshalb, wie gesagt, gegen die
Beifiigung des Wortes « Arbeiter» nichts einzuwenden,
aber die «fixe Besoldung» muss bleiben. Wenn dar-
iiber Streit entsteht, ob es sich um eine fixe Besoldung
handle oder nicht wird das Verwaltungsgericht in
letzter Instanz entscheiden.

Abstimmung:

Ziff, 1.

Fiir den Antrag Seiler — Regierungsrat
Kunz -

Dagegen

84 Stimmen.
13 Stimmen.

Ziff. 6.
Fiir den Antrag Gustav Miiller .

Ziff. 8.

1. Fir den Antrag Boinay (gegeniiber
dem Antrag der vorberatenden Be-
horden) Minderheit.

2. Fur den Antrag Salchh (gegenuber
dem Antrag der vorberatenden Be-
horden, mit Hinzufiigung des Wortes
« Arbeiter »)

Minderheit.

Minderheit.

Beschluss:

Art. 22, Als steuerpflichtiges Einkommen erster
Klasse gilt, unter Vorbehalt von Art. 20, das
reine Einkommen. Zur Ermittlung des reinen Ein-
kommens diirfen vom rohen abgezogen werden:
1. die Gewinnungskosten, wozu jedoch nur die

durch die Erwerbstiitigkeit selber verursachten

Auslagen, wie Geschiftsunkosten, L.ohne, Miet-

zinse, die Steuern, welche der Péchter an

Stelle des Verpichters fiir das verpachtete

Objekt zu bezahlen hat, Verzinsung fremder

Kapitalien unter Ausschluss der Komman-

diten, ferner Patentgebiihren und dergleichen,

gerechnet werden diirfen;

2. 49/, des im Geschiiftsbetriebe angelegten eige-
nen Vermogens, soweit hievon die Vermogens-
steuer entrichtet wird;

. 3. eine Abschreibung auf Warenlagern, Rohvor-
riten, Maschinen, Werkzeugen und Geschéfts-
mobiliar, oder entsprechende Einlagen in einen
Erneuerungsfonds, welche jedoch auf keinen
Fall den Betrag der wirklich eingetretenen
Wertverminderung tiibersteigen darf;

4. Abschreibungen auf Wasserwerkanlagen mit
Ausnahme von Grund und Boden, sowie ent-
sprechende Einlagen in einen Erneuerungs-
fonds, ferner Abschreibungen auf Fabrikge-
biuden mit besondern Verhiltnissen, solange
der Gesamtbetrag der in irgend einer Form
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zu diesem Zwecke gemachten Abschreibun-
gen oder Riickstellungen 509/, des Gebiude-
wertes nicht iibersteigt;

5. die Geschiftsverluste des fiir die Veranlagung
massgebenden Geschiftsjahres;

6. Beitrige an Kranken- Unfalls-, Invaliditits-,
Alters- und Lebensversicherungen, sowie an
Witwen- und Pensionskassen, jedochim Maxi-
mum 100 Fr.;

7. Verwandtenbeitrige im Sinne der Armenge-
setzgebung ;

8. 109/, der ausgewiesenen fixen Besoldung Be-
amter, Angestellter, Bediensteter und Arbei-
ter, im Maximum 600 Fr. Werden Abziige
nach Massgabe von Ziff. 1, 6 und 7 des
Art. 22 vorgenommen, so hat der Abzug von
109/, nur von der um die betreffenden Betrige
reduzierten Besoldung zu erfolgen.

Ein Dekret des Grossen Rates wird fiir die
Ausfithrung der in Ziff. 1—8 enthaltenen Grund-
sitze die notigen Vorschriften aufstellen.,

Schluss der Sitzung um 123/, Uhr.

Der Redakteur :

Zimmermann.
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Dritte Sitzung.

Mittwoeh den 17. Mai 1911,

vormittags 9 Uhr,
Vorsitzender: Priasident Morgenthaler.

Der Namensaufruf verzeigt 192 anwesende
Miiglieder. Abwesend sind 43 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Berger (Langnau), Bing-
geli, Biihler (Frutigen), Burrus, Cortat, David, Fliicki-
ger, Haas, Hari, Heller, Hochuli, Liithi (Madretsch),
Meusy, Michel (Interlaken), Mosimann, Néher, Neuen-
schwander, Pfister, Renfer, Rudolf, Schir, Schmid-
lin, Schiipbach, Thoni, Wilti Wysshaar; ohne Ent-
schuldigung abwesend sind die Herren: Cueni, Frepp,
Frutiger, Gobat, Gygax, Henzelin Hofstetter, Hostettler,
Imboden, Ingold (Nieder-Wichtrach), Lenz, Linder,
Lindt, Minder (Friedrich), Nyffenegger, Segesser, Uhl-
mann,

"Tagesordnung:

Gesetz
iiber die
direkten Staats- und Gemeindesteuern.

Fortsetzung der zweiten Beratung.
(Siehe Seite 350 hievor.)
Art. 23.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. In Art. 23 wurden noch die Worte «und
Dampfschiffunternehmungen » eingeschaltet, da diese
dem gleichen Rechnungsgesetz unterstellt sind wie
die Eisenbahnen und infolgedessen hier ebenfalls an-
gefithrt werden miissen.

Angenommen,

Beschluss:

Art. 23. Bei der Feststellung des reinen Ein-
kommens erster Klasse von Aktiengesellschaften,
Genossenschaften und &dhnlich organisierten Per-
sonenverbianden ist mitzuzihlen alles was sie in
irgend einer Form und unter irgend einem Titel
an ihre Mitglieder verteilen oder denselben zu-
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wenden (Dividenden, Gewinnanteile, Rabatte, Pri-
mienermédssigungen und dergleichen), sowie alle
Einlagen in irgendwelche eigenen Fonds (Reserve-
fonds, Amortisationsfonds und dergleichen), mit
Ausnahme von Art. 22, Ziff. 3 und der Einlagen
in den Erneuerungsfonds bei Eisenbahn- und
Dampfschiffunternehmungen.

Die nétigen Ausfithrungsvorschriften hieriiber
werden durch ein Dekret des Grossen Rates auf-
gestellt,

Art. 24

Angenommen.

Beschluss:

Art. 24. Das reine Einkommen zweiter Klasse
wird nach dem tatsdchlichen Ertrag der in Be-
tracht kommenden Renten, Schleissnutzungen
und Kapitalanlagen berechnet.

Art. 25.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. In Art. 25 haben wir entsprechend der
ibrigen Terminologie des Gesetzes das Wort « Wohn-
ort» durch « Wohnsitz» ersetzt.

In Absatz 2 fiigen wir bei: « Die Bezirkskommission
hat ihm (dem Einwohnergemeinderat) die notigen Mit-
teilungen #iber die von ihr gefassten Beschliisse zu
machen », Dieser Zusatz ist notwendig, weil nach dem
Entwurf die Bezirkskommission und nicht mehr die
Gemeindekommission die Schatzungen vornimmt und
der Gemeinderat iiber die Einschédtzungen der Bezirks-
steuerkommission orientiert sein muss.

Im weitern schlagen wir vor, den Dekretsvorbehalt
fallen zu lassen, da der Artikel alles enthilt, was
nétig ist, und wir nicht einsehen, was auf dem Dekrets-
wege weiter noch geordnet werden sollte.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 25. Die Veranlagung der Linkommens-
steuer findet in derjenigen Einwohnergemeinde
statt, in welcher der Steuerpflichtige seinen
Wohnsitz, beziehungsweise seinen Geschiftssitz
hat.

Die Anlage und Fiihrung der Einkommens-
steuerregister liegt dem Einwohnergemeinderat
ob. Die Bezirkssteuerkommission hat ihm hiezu
die notigen Mitteilungen iber die von ihr ge-
fassten Beschliisse zu machen.
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Art. 26.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 26 enthdlt in Alinea 1 die Aende-
rung, dass das Selbstschatzungsformular dem Steuer-
pflichtigen zugestellt werden muss. Friiher hiess es:
es wird ihm zugestellt, nun sagen wir: es muss ihin
zugestellt werden, und der Staat wird darauf Bedacht
nehmen miissen, dass er jeweilen den Beweis der
erfolgten Zustellung erbringen kann.

Das zweite Alinea sieht eine neue, wiederholte
Mahnung vor, die aber in ortsiiblicher Form erlassen
werden kann. Es ist also nicht notwendig, jedem
sidumigen Steuerpflichtigen eine spezielle Mahnung zu-
zuschicken. Diese Aenderung entspricht der bisherigen
Praxis. Die Bestimmung, dass der Steuerpflicht'ge das
Recht, gegen eine amtliche Einschitzung Einsprache
zu erheben im Falle von Krankheit, Abwesenheit oder
Militdrdienst nicht verwirkt ist eine Forderung der
Billigkeit.

Die Bestimmung des dritten Absatzes: « Die Ueber-
gehung bei der Zustellung der amtlichen -Formulare
en{bindet nicht von der Steuerpflicht» war bisher nicht
ausdriicklich im Gesetz enthalten. Aber auch das Ver-
waltungsgericht hat in diesem Sinne entschieden und
wir legen Wert darauf, die Bestimmung in das Gesetz

aufzunehmen, damit der Steuerpflichtige gehorig
orientiert ist.
Diirrenmatt. Im zweiten Alinea ist in bezug auf

die Unterlassung der Selbstschatzung eine Neuerung
eingefithrt, auf die man doch noch kurz aufmerksam
machen muss. Nach dem bisherigen Wortlaut des Ge-
setzes hatte die Unterlassung der Selbstschatzung die
Folge, dass der betreffende Steuerpflichtige gegen die
Taxation durch die Gemeindekommission nicht Ein-
sprache erheben konnte. Wenn er aber spiter durch
irgend eine andere Kommission, zum Beispiel die Be-
zirkssteuerkommission oder die Zentralsteuerkommis-
sion, héher eingeschiitzt wurde, konnte er gegen diese
Hoherschatzunc doch noch rekurrieren. Der Wortlaut
des Gesetzes gab ihm dieses Recht, indem es heisst,
dass nur der Rekurs gegen die taxierende Gemeinde-
steuerkommission verwirkt sein soll; in der Praxis frei-
lich hielt man sich nicht immer genau an den Wortlaut
des Gesetzes. Der vorliegende Entwurf bestimmt nun:
«Reicht der Steuerpflichtige eine Selbstschatzungser-
kldrung innerhalb der gesetzten Frist und nach wie-
derholter, in schriftlicher oder ortsiiblicher Form er-
lassener Aufforderung innerhalb 5 Tagen nicht ein,
so verwirkt er dadurch das Recht gegen eine amt-
liche Einschitzung seines Einkommens Einsprache zu
erheben», also wie ich esjauffasse, auch gegen eine
srétcre héhere Taxation, 2um Belsplel durch die Zen-
tralsteuerkommission. Ich halte das nicht fiir gerecht-
fertigt, sondern es sollte bei der bisherigen Meinung des
Gesetzes sein Bewenden haben. Es geniigt, wenn der
Rekurs gegen die Taxation der Bezirkskommission —
die Gemeinden machen keine selbstindigen Einschit-
zungen mechr — dahinfillt; wenn aber spiter die Zen-
tralsteuerkommission eine Hoherschiitzung vornimmt,
soll dem Steuerpflichtigen dagegen doch das Rekurs-
recht gewahrt bleiben, auch wenn er seine Selbst-
schatzungserkldrung nicht cingereicht hat. Ich stelle
zunichst die Anfrage, ob wirklich die Folge der vor-
liegenden Bestimmung die ist, wie ich sie auffasse,
oder ob eine allféllige H()’herschétzung durch die
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Zentralsteuerkommission doch noch auf dem Rekurs-
wege angefochten werden kann., Je nach der Ant-
wort behalte ich mir vor, einen bestimmten Antrag zu
stellen. Es wiirde jedenfalls nichts schaden, wenn im
Gesetz in dieser Beziehung vollstindige Klarheit herr-
schen wiirde.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates, Herr Diirrenmatt hat seinerzeit offenbar
iiberhort, dass ich ausdriicklich erklirt habe, dass die
Zentralsteuerkommission keine Taxationsbefugnis mehr
habe. Der Entwurf kennt nur noch die Einschéit-
zung durch die Bezirkssteuerkommission und den Re-
kurs an die kantonale Rekurskommission. Wenn die
Zentralsteuerkommission vorderhand noch beibehalten
wird — der Regierungsrat wird dariiber noch ent-
scheiden — so hat sie nur konsultativen Charakter zu
Handen der Steuerverwaltung. Sie soll untersuchen,
ob der Ausgleich iiberall stattgefunden habe oder ob
gegen Einschitzungen Rekurs erhoben werden soll.
Zu diesem Zwecke wird sie wahrscheinlich noch wei-
ter beibehalten werden, aber sie hat, wie gesagt, keine
Taxationsbefugnis mehr.

Diirrenmatt. Ich nehme von dieser Erkldrung
Notiz. Dem Wortlaut des Entwurfes ist allerdings
nicht zu entnehmen, dass die Zentralsteuerkommissjon
in Zukunft keine selbstindigen Schatzungen mehr vor-
nehmen soll. Aber wenn es so gemeint ist, ist es
natiirlich auch nicht nétig, dass man da weitere Vor-
sorge trifft.

Angenommen,

Beschluss:

Art. 26. Jeder Steuerpflichtige hat alljahrlich
binnen einer durch Verordnung des Regierungs-
rates festzusetzenden und 6ffentlich bekannt zu
machenden Frist von vierzehn Tagen dem Ein-
wohnergemeinderat eine Selbstschatzungserkli-
rung einzureichen, worin er sein steuerpflich-
tiges Einkommen genau angibt. Es muss ihm zu
diesem Zwecke ein amtliches Formular zugestellt
werden,

Reicht der Steuerpflichtige eine Selbstschat-
zungserklirung innerhalb der gesetzten Frist und
nach wiederholter, in schriftlicher oder ortsiib-
licher Form erlassener Aufforderung innerhalb
5 Tagen nicht ein, so verwirkt er dadurch das
Recht, gegen eine amtliche Einschitzung seines
Einkommens Einsprache zu erheben, sofern er
nicht nachweist, dass er infolge Krankheit, Ab-
wesenheit oder Militirdienst daran verhindert
war.

Die Uebergehung bei der Zustellung der amt-
lichen Formulare entbindet nicht von der Steuer-
pflicht.

Art. 27,

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Zu Art. 27 habe ich lediglich zu bemer-
ken, dass der Dekretsvorbehalt im letzten Alinea weg-
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fillt, weil das ganze Taxationsverfahren im Gesetz
so geordnet ist, dass in einem Dekret nichts anderes
mehr gesagt werden kénnte.

Diirrenmatt. Ich méchte auch hier eine Bemerkung
anbringen. Art. 27 sieht vor, dass die eingegangenen
Selbstschatzungserklirungen durch den Einwohnerge-
meinderat, beziehungsweise eine besondere Gemeinde-
kommission begutachtet und nachher der Bezirkssteuer-
kommission tiberwiesen werden sollen. Ich will schon
hier bemerken — es findet sich zwar eine Verwei-
sung auf Art. 43 — dass nach meinem Dafiirhalten
bereits in Art. 27 erklirt werden sollte, dass in jedem
Amisbezirk eine Bezirkssteuerkommission zu funk-
tionieren hat. Ich kann mich damit einverstanden er-
kliren, dass man die Kompetenzen der Gemeinde-
steuerkommission etwas beschneidet, nachdem sie so-
wieso die ihr gegenwirtig nach dem Gesetz zustehen-
den Funktionen gewdhnlich sehr summarisch ausgeiibt
hat. Es sind mir Gemeindesteuerkommissionen be-
kannt, die zum Beispiel in einer Ortschaft mit 5—600
Steuerpflichtigen ihre ganze Arbeit in einem einzigen
Tag besorgt haben. Man kann sich vorstellen, wie es
ungefihr zugeht, wenn man 600 Schatzungserklirungen
an einem Tag auf ihre Richtigkeit priift. Wenn die
Gemeindesteuerkommissionen jetzt ihre Arbeit nicht
sorgfiltiger besorgten, sind sie wirklich das fiinfte
Rad am Wagen und ich werde ihnen keine Trine
nachweinen, wenn sie keine eigentliche Schatzungs-
befugnisse mehr bekommen. Dagegen wiinschte ich
doch, dass die eigentlichen Schatzungskommissionen,
die nun eingefiihrt werden und die Schatzungen vor-
zunehmen haben, auf das Territorium des betreffen-
den Amtsbezirkes beschrinkt wiirden und dass im
Gesetz bestimmt wiirde, dass in jedem Amtsbezirk
eine solche Kommission eingerichtet werden soll, wie
es bisher auch der Fall war. Auf den Bezirkskommis-
sionen wird in Zukunft die Hauptarbeit liegen, sie
miissen die Schatzungserklirungen der Steuerpflich-
tigen verifizieren und die Schatzungen vornehmen; sie
miissen daher ein sehr grosses Mass von Kenntnis der
betreffenden Verhéltnisse und der ndhern Verumstiin-
dungen im einzelnen Fall haben. Wenn man aber, wie
man zu beabsichtigen scheint, grossere Kreise bezeich-
net, in denen eine einzige Steuerkommission ihres
Amtes waltet, so wird man zu keiner sorgfiltigen
Ueberpriifung der Schatzungen und zu keiner sorg-
fialtigen Vornahme von eventuellen Hoherschatzungen
kommen.

Tch glaube, es hat nichts geschadet, wenn diese
Bemerkungen schon hier vorgebracht wurden, indem
der Art. 27 eigentlich die bisherigen Gemeindesteuer-
kommissionen begribt und das ganze Schatzungsver-
fahren in der Hauptsache den Bezirkskommissionen
zuweist. Einen bestimmten Antrag stelle ich hier nicht,
behalte mir aber vor, bei Art. 43 darauf zuriickzu-
kommen und Ihnen zu beantragen es sei fiir jeden
Amtsbezirk eine Bezirkssteuerkommission einzurichfen,

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates, Da Herr Diirrenmatt keinen Antrag stellt,
wollen wir die Frage bei Art. 43 erortern.

Angenommen, :
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Beschluss:

Art. 27, Die eingegangenen Selbstschatzungs-
erklarungen werden durch den Einwohnerge-
meinderat, beziehungsweise eine nach Vorschrift
des Gemeindereglementes zu wihlende Kommis-
sion begutachtet (Art. 41). Diese Begutachtung
hat sich auch auf die Taxation solcher Steuer-
pflichtiger zu beziehen, welche eine Selbstein-
schitzung nicht vorgenommen haben.

Nach der Begutachtung werden die Selbst-
schatzungserklirungen und Steuerregister der Ee-
zirkssteuerkommission (Art. 43) uiberwiesen. Dic-
selbe hat die Aufgabe, alle nicht auf den Steuer-
registern stehenden Steuerpfiichtigen aufzutragen,
die von ihr beanstandeten Selbstschatzungen ab-
zuéindern, und endlich alle Steuerpflichtigen, von
welchen aus irgend einem Grunde eine Selbst-
schatzungserklirung nicht vorliegt, von Amtes
wegen einzuschitzen.

Den Verhandlungen der Bezirksstcuerkommis-
sion wohnen ein Vertreter jedes Einwohnerge-
meinderates im betreffenden Bezirk, sowie ein
Abgeordneter der kantonalen Steuerverwaltung
nit beratender Stimme bei. Die Vertreter der Ein-
wohnergemeinderite nehmen nur an den die
Steuereinschitzungen in ihrer Gemeinde betref-
fenden Beratungen teil.

Die Bezirkssteuerkommission ist befugt, von
jedem Steuerpflichtigen die ihr notwendig schei-
nenden miindlichen oder schriftlichen Angaben
iiber seine Einkommensverhiltnisse zu verlangen.

Art. 28 und 28a.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrales. Die in Art. 28 beantragten Abinderungen
sind redaktioneller Natur. Die neue [Fassung wurde
dem Dekret betreffend die kantonale Rekurskammer
angepasst, das Sie selbst unter dem 16. Mirz 1910
erlassen haben. Bei der ersten Beratung des Gesetzes
war dieses Dekret bekanntlich noch nicht erlassen und
deshalb wurde damals die Sache im Gesetz etwas an-
ders geordnet. Nachdem nun aber das Dekret in Kraft
gelrelen ist, haben wir einfach- die beziiglichen Be-
stinimungen aus demselben in den Steuergesetzentwurf
heriibergenommen. Die Abinderung betreffend die Zen-
tralsteuerkommission versteht sich von selbst, weil
dieselbe keine Taxationen mehr vornimmt und infolge-
dessen gegen ihre Verfiigungen kein Rekurs mehr denk-
bar ist. Die Regelung des Verfahrens wird auf zwei
Artikel verteilt: Art. 28 behandelt den Rekurs des
Steuerpflichtigen, Art. 28 a denjenigen des Staates und
der Einwohnergemeinde.

Angenommen.

‘ Beschluss:

Art, 28. Von jeder Abinderung einer Selbst-
einschilzung, sowie von jeder amtlichen Ein-
schitzung hat die Bezirkssteuerkommission den
betreffenden Steuerpflichtigen duich eingeschiic-
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benen Brief unter summarischer Angabe der Ab-
dnderungsgriinde und unter Mitteilung der Re-
kursfrist in Kenntnis zu setzen.

Der Steuerpflichtige kann unter Vorbehalt des
Art. 26, Alinea 2, gegen die Einschiitzung binnen
14 Tagen seit erhaltener Mitteilung den Rekurs
an die kantonale Rekurskommission (Art, 44) er-
kliren. Die Rekurserkldrung ist schrifllich und
gestempelt bei der kantonalen Rel\urskomnu&sxon
einzureichen.

Dem rekurrierenden Steuerpfhchtxgen liegt die
Pflicht ob, seinen Rekurs zu begriinden. In der
Rekursschrift hat er ferner die angerufenen Be-
weismittel deutlich zu bezeichnen. Beweisurkun
den, welche sich in Hinden des Rekurrenten be-
finden, mit Ausnahme der Geschiftsbiicher, sind
der Rekursschrift in Original oder beglaubigter
Abschrift beizulegen.

Das Sekretarial der Rekurskommission hal be
hufs Anbringung von Gegenbemerkungen . sinit-
liche eingelangten Rekurse der Steuerverwaltung
zu Ubermitteln, welche binnen 14 Tagen den
Anschluss an dieselben erkliren kann. Die Er-
klirung kann in kollektiver Form geschehen,

Art. 25a. Gegen jede Linschitzung, wie sie
von der Bezirkssteuerkommission getroffen oder
angenommen worden ist, steht der kantonalen
Steuerverwaltung das Rekursrecht zu. Dassclbe
ist binnen 8 Wochen seit der Beendigung der
Bezirkssteuerkommissionsverhandlungen, welche
der Steuerverwallung durch Zusendung eines Pro-
tokollauszuges anzuzeigen ist, mitteist schrift-
licher Eingabe bei der kantonalen Rekurskom-
mission geltend zu machen.

Das gleiche Rekursrecht steht auch dem Lin-
wohnergemeinderate zu. Er. hat es binnen 8
Wochen seit der Mitteilung der Beschlisse der
Bezirkssteuerkommission gemiss Art. 25 Al. 2,
hievor durch schriftliche Eingabe bei der kan-
tonalen Rekurskommission auszuiiben.

Von einer Einsprache der Steuerverwaltung
oder des Gemeinderates ist dem Steuerpflichtigen
durch den Sekretir der kantonalen Rckurskom-
mission Kenntnis zu geben und er hat falls es
sich um Bestreitung seiner Selbsteinschitzung
handelt, die Begriindetheit der letztern darzutun.
In jedem Falle aber ist er verpflichtet, der Re-
kurskommission die von ihr verlangten miind-
lichen oder schriftlichen Angaben iiber seine Ein-
kommensverhiltnisse zu machen. Der Steuer-
pilichtige, gegen dessen Einschitzung der Lin-
wohnergemeinderat oder die kantonale Steuer-
verwaltung einen Rekurs erhoben hat, kann bin-
nen 14 Tagen seit erhaltener Kenntnisgabe von
einem solchen Rekurs den Anschluss an den
letztern erkldren. Art. 28, Alinea 2 und 3, sind
analog anwendbar,

Das Rekursverfahren wird im ibrigen durch
Dekret des Grossen Rates geregelt.

Art. 29,

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates, In Art. 29 begegnen wir ebenfalls nur
einer redaktionellen Abinderung. Im frithern Eniwurf
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hiess es: «Gegen den Entscheid der kantonalen Re-
kurskommission kann von den Einspruchsberechtigten
beim Verwaltungsgericht Beschwerde gefithrt werden,
sofern eine durch diesen Entscheid erfolgte Verlet-
zung bestimmter Vorschriften des Steuergesetzes oder
der zugehorigen Dekrete und Verordnungen behauptet
wird», Die Kommission hat nun gefunden, eine Ge-
setzesverletzung konne in jedem Fall behauptet werden
und der zweite Teil des Satzes wurde deshalb dahin ab-
gedandert: «wenn es sich um Verletzung oder will-
kiirliche Anwendung einer bestimmten Vorschrift des
Steuergesetzes oder der zugehorigen Dekrele und Ver-
ordnungen handelt», Man will damit den Steuerpflich-
tigen darauf aufmerksam machen, dass es nicht ge-
niigt, einfach eine Gesetzesverletzung zu behaupten,
sondern dass die Beschwerde nur dann gegeben ist,
wenn eine Gesetzesverletzung vorliegt. Damit will man
mutwilligen Beschwerden, die einfach behaupten, es
liege eine Gesetzesverletzung vor, ohne es weiter zu
begriinden, vorbeugen. Ich beantrage Ihnen, die neue
bessere Redaktion anzunehmen.

Im zweiten Alinea wurde von der Kommission die
Verweisung auf die Bestimmungen des Gesetzes he-
treffend die Verwaltungsrechtspilege gewiinscht und
die Regierung erklirt sich damit einverstanden,

Angenommen,

Beschluss:

Art, 29. Gegen den Entscheid der kanlonalen
Rekurskommission kann von den Einspruchsbe-
rechtigten beim Verwaltungsgericht Beschwerde
gefithrt werden, wenn es sich um Verletzung oder
willkiirliche Anwendung einer bestimmten Vor-
schrift des Steuergesetzes oder der zugehorigen
Dekrete und Verordnungen handelt,

Erklart das Verwaltungsgericht die Beschwerde
als begriindet, so trifft es zugleich auch an Stelle
der Rekurskommission den Entscheid dber die
betreffende Steuereinsprache. (Gesetz vom 31.
Oktober 1909, Art. 11.)

Art. 30.

Kunz. Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 30 entspricht der bisherigen Ordnung
und gibt mir zu keinen Bemerkungen Anlass.

Miiller (Gustav). Ich habe schon wiederholt darauf
hingewiesen, dass die Relation zwischen Vermogens-
steuer und Einkommenssteuer an und fur sich unge-
recht sei und dass das unfundierte Vermoégen, das
Erwerbseinkommen, dadurch ungebithrend stark be-
lastet werde. In der Mehrzahl der Kantone begegnen
wir der Relation 1 : 10, das heisst bei 19/, Ver-
mogenssteuer muss 19/, Einkommenssteuer entrich-
tet werden, wihrend wir das Verhiltnis von 1 : 15
haben. Es wiirde nahe liegen, die Erleichterung nun
in dieser Richtung zu suchen, dass man diese Re-
lation anders festsetzt und bei 19/;, Vermogenssteuer
die Einkommenssteuer auf 19/, fixiert. Nun gebe ich
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aber ohne weiteres zu, dass eine derartige Reform
auf Grund der jetzigen Verhiltnisse nicht durchfiihr-
bar ist. Sie wiirde bei der Staatssteuer auf dem Ein-
kommen I. Klasse eine Einbusse von ungefédhr 1,200,000
Franken bedeuten und es ist ganz selbstverstindlich,
dass ein derartiger Ausfall von der Staatskasse nicht
ertragen und anderseits durch das Mittel der Pro-
gression nicht eingebracht werden kann. Die Progres-
sion miisste viel zu scharf ausgestaltet werden, und
das geht deshalb nicht, weil wir ja den Grundsatz
der Progression neu einfithren und dieselbe daher in
bescheidenem Rahmen gehalten werden muss. Ich
kann daher auch meinerseits nicht auf diese Aende-
rung abstellen. Wenn sie an andern Orten moglich
war, so kommt es daher, dass dort zum Teil viel
vollkommenere Steuergesetze bestehen und sowohl das
Einkommen als das Vermégen weit vollstindiger zur
Steuer herangezogen werden. Wir koénnten eine solche
Verbesserung nur durchfithren, wenn wir unser Steuer-
system auf einer allgemeinern Grundlage autbauen
wiirden, Da wir aber unsere Reform auf dem gegen-
wirtigen System durchfithren wollen, so kénnen wir
diese Verbesserung nicht vornehmen,

Auf der andern Seite glaube ich aber doch, dass
in diesem: Artikel etwas geschehen sollte, um fiir
unsere minderbemittelten Biirger eine grossere Lr-
leichterung durchfithren zu kénnen, ohne die Finan-
zen des Staates allzusehr zu belasten. lch mache
darauf aufmerksam, dass wenn dieses Gesetz in Kraft
treten sollte, eine wirkliche Erleichterung nur den rein
Fixbesoldeten zukommt, alle andern Kategorien der
Steuerpflichtigen werden nicht entlastet. Die Fixbe-
soldeten, deren Einkommen bis zum letzten Rappen
gefasst werden kann, werden durch die vermehrten
Familienabziige merklich entlastet, und hier werden
wir auch die aufrichtigen Freunde des neuen Steuer-
gesetzentwurfes suchen miissen. Aber schon bei den
Arbeitern &dndert sich die Sachlage, da der Arbeiter
nach der gegenwirtigen Praxis ungefihr so einge-
schitzt wird, wie es der Fall sein wird, wenn die
Schatzung nach dem neuen Gesetz zu erfolgen hat.
Man konnte bisher bei den Arbeitern nicht streng
nach dem Buchstaben des Gesetzes einschitzen weil
es zu ganz unhaltbaren Verhiltnissen gefiithrt hitte.
Schon mit Riicksicht auf die Existenz und Sicherheit
der Arbeiter konnte man nicht einfach argumentieren:
ein Arbeiter hat einen Taglohn von 5 Fr., das macht
bei 300 Arbeitstagen ein Einkommen von 1500 I'r,
davon ziehen wir 109/, und allfillig noch Einlagen
in die Pensions- und Krankenkasse ab, und dement-
sprechend wird das Einkommen festgesetzt. Man
konnte das deshalb nicht machen, weil es nur eine
theoretische Rechnung ist, die mit der praktischen
Ausgestaltung nicht {ibereinstimmt, denn es gibl iiber-
haupt wenig Arbeiter, die fiir 300 Arbeitstage bezahlt
werden. Das kann in den einzelnen Arbeiterkategorien
sehr schwanken., Bei den Saisonarbeitern, die auf
die Gunst oder Ungunst der Witterung angewiesen
sind, wird die Zahl der Arbeitstage sehr oft unter
300 heruntergehen, wihrend sie sich bei denjenigen,
die in geschlossenen Riumen arbeiten kénnen, dieser
Ziffer nihert, aber sie selten erreicht. Weil man das
nicht individuell von Fall zu Fall ermitteln kann, da den
Steuerkommissionen dazu die nétige Zeit fehlt, mussie
man gezwungenerweise schematisieren und etwas
grossere Abziige gewihren. Diese grossern Abziige
entsprechen ungefihr dem, was im neuen Gesetz durch
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die vermehrten Familienabziige zugestanden wiirde,
mit andern Worlen also: Wenn das Steuergesetz dem
Volk vorgelegt wird, werden wir aufrichtige Freunde
desselben Dbei den Fixbesoldeten finden, die durch
ithre materiellen Interessen zur Annahme des Gesetzes
getrieben werden, wiihrend die Lage der Arbeiter im
giinstigsten Fall nicht schlechter wird als unter dem
gegenwirtigen Gesetz.

Wenn man deshalb mit dem jetzigen Steuergesetz
ernst machen, wenn man neben den beiden Forde-
rungen, die fiir uns auch aus politischen Riicksichten
unerldsslich sind, einen grossen Zug in die Stcuer-
gesclzkampagne bringen und erreichen will, dass ein
grosser Teil unserer Steuerpflichtigen auch durch das
materielle Interesse veranlasst wird, dem Gesetz zu-
zustimmen, so wird man es beim vorliegenden Art. 30
nicht bewenden lassen konnen, sondern man wird
durch eine Degression eine bessere Entlastung fur
die minderbemittelten Biirger herbeizufithren suchen
miissen. Gestiitzt darauf méochte ich lhnen eine ent-
sprechende Formel in Anregung bringen.

Ich schicke voraus, dass es mir wegen Landes-
abwesenheit nicht moglich war, den Kommissionssit-
zungen beizuwohnen und dass ich darum nicht in
der Lage war, die Sache bereits in der Kommission
vorzubringen, Sie ist aber so wichtig, dass ich sie
nicht durch einen Antrag, der von der Kommission
und Regicrung nicht vorbereitet ist, einfach unter-
gehien lassen mochte. Ich trete daher nicht mit einem
Antrag vor Sie, sondern mit einer Anregung zu Han-
den der Kommission und Regierung, in der Meinung,
dass die vorberatenden Behorden noch vor Beendi-
gung der Steuergesetzberatung Gelegenheit haben sol-
len, sich mit der Irage zu beschiftigen.

Ich mache die Anregung, in Art. 30 zu sagen:
«Die Vermogens- und Einkommenssteuern werden auf
der Grundlage von Einheitsansitzen bezogen (einfache
Steuer). Der Linheitsansatz der Vermogenssteuer be-
tragt 1 Fr. von 1000 Fr. Vermogen. Der LEinheitsansatz
der Einkommenssteuer betrigt fir die erste Klasse
bei einem steuerpflichtigen Einkommen bis auf 500 Fr.
1 Fr. bei einem solchen bis auf 1000 Fr. 1 Fr. 25,
und bei einem solchen iber 1000 Fr. 1 Fr. 50 von
100 Fr. Einkommen ».

Mit dieser Degression, die dem Grundsatz nach
der Progression nach oben entspricht, wiirde cine [ihl-
bare Lrleichterung geschaffen fiir Leute bis auf 1200
bis 1500 und bis auf 2000 Fr. Linkommen. Der
schlechter bezahlie Arbeiter, der, wenn er nach Ge-
setz cingeschitzt wird, auf ein steuerpflichtiges Ein-
kommen von 500 IFr. kidme, hitte statt 1 Fr. 50 nur
1 Fr. einfacher Satz zu zahlen, beim doppelten Ansatz,
der auch in Zukunft Geltung haben wird, also 2 I'r,
statt 3 Fr. von 100 Ir. Einkommen. Besser qualifi-
zierte Arbeiter und kleine Angestellte mit 1800 und
2000 Fr. Einkommen, das heisst, mit einem steuer-
pflichtigen Einkommen von 1000 Fr., hitten statt 3 I'r.
vom Hundert 2 Fr. 50 zu bezahlen. Darin liegt fiir
die Betreffenden eine fiithlbare Lrleichterung und
gleichzeitig wiirde auch die Einschilzung seitens der
staatlichen und Gemeindesteuerkommissionen ganz we-
sentlich verbessert. Jetzt muss man den Verhilinissen
doch Rechnung tragen, ob man will oder nicht, ob
es im Gesetz steht oder nicht, weil die Ansitze fir
die kleinern Einkommen einfach zu gross sind. Schaflt
man aber diese Erleichterung, so ist es den Steuer-
kommissionen moglich, die kleinen Einkommen auch
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zu fassen und der Veranlagung zu Grunde zu legen.
Von dem, was effektiv verdient wird, kiimen die Fa-
milicnabziige, die 109/, und Beitrige zu Versiche-
rungszwecken bis auf 100 Fr. in Abzug, und wenn
nach allen diesen gesetzlichen Abziigen das Einkom-
men 500 Fr. nicht erreichen wiirde, so wiirden statt
des doppelten Ansatzes von 3 Fr. nur 2 Fr. berechnet
und bei einem Einkommen tber 500, aber unter 1000
Franken 2 Fr. 50 statt 3 Fr. Ich mdochte lhnen sehr
empfehlen, im Interesse des Zustandekommens des
Gesetzes diese Anregung an die Kommission zuriick-
zuweisen und die vorberatenden Behorden zu ver-
anlassen, dazu noch Stellung zu nehmen. .

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates, Es ist bedauerlich, dass uns nicht frither
von diesem Antrag Kenntnis gegeben wurde. Wenn
Herr Miiller denselben nur zwei Tage frither eingereicht
hitte, hitte man dartiber noch beraten konnen. So
kann ich nichts anderes sagen, als wir wollen den
Antrag prifen und wenn moglich nichste Woche
dariiber Bericht erstatten, sofern dic Kommission sich
noch besammeln will. Ich hitte es gerne gesehen,
wenn der Steuergesetzentwurf in dieser Session hiitte
fertig beraten und im Oktober zur Abslimmung gebracht
werden konnen.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Nachdem
der Herr Finanzdirektor erklirt hat, man wolle die
Anrcgung des Herrn Gustav Miller noch priifen, habe
ich nichts dagegen, dass man Art. 30 an die Kom-
mission zuriickweise. Wir werden noch im Laufe dieser
Session eine Sitzung haben. Ich habe zwar das Ge-
tihl, dass der Antrag Miller der Verfassung nicht
entspreche, aber wir wollen die Sache priifen.

Wyss (Bern). Wenn die Anregung des Herrn Gu-
stav Miller von den vorberatenden Behérden noch
gepriift werden soll, womit ich auch einverstanden
bin, mochte ich doch an die Finanzdirektion den
Wunsch aussprechen, es mochte der Kommission eine
Berechnung dariiber vorgelegt werden, welchen Ein-
fluss diese Reduktion des einfachen Ansatzes fiir die
Einkommenssteuer I. Klasse haben wiirde. Ich glaube,
man darf diesen Berechnungen nicht speziell nur den
vorliegenden Artikel zu Grunde legen, sondern man
niuss auch in Betracht ziehen, dass wir durch einen
andern Artikel die Aktivbiirgersteuer einflihren, deren
Betrag dem Minimum der Einkommenssteuer der be-
treffenden Gemeinde entspricht, Wer sonst nicht
steuerpflichtig wire, aber gleich viel bezahlt wie
derjenige, der am wenigsten an Gemeindesteuer ent-
richtet, bekommt dadurch das Stimmrecht in Gemeinde-
sachen. Die von Herrn Miiller vorgeschlagene Aende-
rung wiirde auch hierauf Bezug haben und das miisste
also ebenfalls in Betracht gezogen werden.

Dann miissen wir noch einen weitern Punkt be-
riicksichtigen. Wenn wir eine stufenweise Einteilung
in der Berechnung des einfachen Steueransaizes in
der I. Klasse annehmen so kann das in gewissen
Gemeinden auch auf die Gemeindesteuer Einfluss ha-
ben; denn dort macht dann die bisher bezogene Ge-
meindesteuer zum doppelten, dreifachen oder gar vier-
fachen Ansatz nicht mehr so viel aus wie bis dahin,
und um den Fehlbetrag zu erselzen, miissten die
betreffenden Gemeinden die Gemeindesteuer erhohen.
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Welche praktischen Konsequenzen das haben kann,
enfzieht sich mir in diesem Moment, aber wenn die
Berechnungen der Finanzdirektion vorliegen, wird man
sich dariiber ein Bild machen kénnen. Darum mochte
ich den Wunsch wiederholen, dass, bevor die Kom-
mission iber diesen zuriickgelegten Artikel zusammen-
tritt, von der Finanzdirektion die Berechnung iiber
die praktischen Folgen des Anlrages Miiller vorgelegt
werde.

Priésident. Der Antrag auf Rickweisung an die
vorberatenden Behorden ist nicht bestritten und somit
‘zum Beschluss erhoben.

Art. 31.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 31 handelt von dem sogenannien
Steuerzuschlag oder der Progression. Ich will nicht
im Detail die Griinde wiederholen, die uns zu die-
sem Vorschlag gefithrt haben. Ich verweise nur darauf,
dass die notwendige Folge der Entlastung nach
unien eine etwelche Mehrbelastung nach oben ist. Sie
haben dariiber ausfithrliche Berechnung erhalten und
es wurden lhnen beziiglich der Tragweite der Pro-
gression eine Reihe von Beispielen vorgelegt, die Ihnen
alles erkldren. lIch halte es fiir tuberfliissig, lhnen
diese Sachen abzulesen und etwas anderes konnte
ich nicht ausfithren, als was in den gedruckten Vor-
lagen enthalten ist. Ich wiederhole nur, dass die Pro-
gression auf dem einfachen Steuersatz berechnet wird,
weil ja Vermogen und Einkommen zur Berechnung der
Progression zusammengezogen werden. Man fasst die
gesamte Steuerleistung ins Auge, weil sie zeigt, in
welchem Umfang der Betreffende wirtschaftlich stirker
ist als der andere, der entlastet werden soll, und
auf Grund der gesamten Steuerleistung wird die Pro-
gression berechnet. Von verschiedenen Seiten wurde
mir gesagt, man verstehe die frithere Redaktion nicht.
Wir haben deshalb nach einer neuen Redaktion ge-
sucht, die materiell gar nichts #ndert, sondern die
Sache nur etwas besser erkldren soll. Wir sagen nun:
« Uebersteigt der Betrag der einfachen Steuer eines
Steuerpflichtigen, berechnet auf dem steuerpflichtigen
Vermogen und Einkommen nach den Einheitsansitzen
des Art. 30 den Betrag von 50 Fr. so ist ein Steuer-
zuschlag zu entrichten». Wenn also der Betrag der
Einkommens- und Vermogenssteuer, berechnet auf
Grund des Einheitsansatzes von 1 Fr. 50 beziehungs-
weise 1 Fr. zusammen mehr als 50 Fr. ausmacht, so
tritt die Progression ein.

Die Hohe der Steuerzuschlige ist im zweiten Alinea
geordnet. Die Ansitze wurden unverdndert aus dem
frihern Entwurf heriibergenommen und ich wieder-
hole nur, dass sie sehr missig sind, so dass uns
von andern Orten entgegengehalten wird, das sei gar
keine Progression. Wir haben uns darauf beschrinkt,
die Progression so zu gestalten, dass ungefihr der Aus-
fall der Entlastung nach unten gedeckt wird. Wir haben
dann noch den Zusatz aufgenommen: « Diese nach vor-
stehender Skala fiir die einfache Steuer festgestellten
Zuschlige werden bezogen von der gesamten nach
Massgabe der jahrlichen Steueranlage (Art. 2) geschul-
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deten Steuer unter Ausschluss der Armensteuer». Ich
glaube, das sei nun einfach und sollte von jedermann
verstanden werden.

Zur weitern Aufkldrung fiigen wir bei: «Bei einer
Steueranlage im doppelten Betrage des Einheitsansatzes
(wie wir es gegenwdrtig haben) ist also der Zuschlag
zu bezahlen vom doppelten Betrage der einfachen Ge-
samtsteuer». Man wollte geltend machen, die Pro-
gression komme dann auf 60°9/,. Ich habe bereits aus-
gefiihrt, dass das unrichtig ist, sie betrigt 309/, aber
auf dem doppelten Ansatz. Darum sagen wir im Ge-
setz ausdriicklich: «Die Steuerzuschlige stellen keine
Erhohung der Einheitsansitze dar» und «Fir die Be-
rechnung der Armensteuer fallen die Steuerzuschlige
nicht in Betracht». Eine ausfiihrlichere Redaktion zu
geben, ist nicht moglich. Wir glauben, was wir vor-
schlagen, sollte gentigen. Jedermann wird sich da zu-
recht finden koénnen.

Die Einwendungen wegen der Ersparniskassen ha-
ben wir bereits gestern erortert und ich werde iiber
diesen Punkt den Mitgliedern des Grossen Rates noch
eine kurze Schrift, deren Text bereits fertig gestellt
ist, mit einer Anzahl Beispielen zukommen lassen,
damit sie in aller Ruhe zu Hause die Sache iiber-
legen kénnen. Sie werden dann sehen, inwieweit die
Kritik, die hier eingesetzt hat, stichhaltig ist. Ich
wiederhole bloss, dass beim gegenwirtigen System
einc andere Losung unmoglich ist. Ich glaube, nach
der erhaltenen Aufklirung werden auch die Ersparnis-
kassen zur Ueberzeugung kommen, dass sie sich mit
dem vorgeschlagenen Modus ganz gut abfinden kénnen.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Die Kom-
mission hat die neue Fassung einstimmig angenommen.
Sie entspricht materiell der urspriinglichen Bestim-
mung des Entwurfes. Den Ausfithrungen des Herrn
Finanzdirektors habe ich nichts beizufiigen; ich er-
wiahne bloss, dass nach einer Feststellung von den
165,000 Steuerpflichtigen rund 154,000 von der Pro-
gression nicht betroffen werden, dass also nur 11,000
Steuerpflichtige eine Progressivsteuer zu entrichten ha-
ben und dass von diesen 11,000 mehr als die Hilfte
in die erste Klasse mit 3 Fr. Zuschlag fallen, so
dass sie hochstens einen Zuschlag von 6 Fr. zu der
jetzigen Steuer entrichten missen. In die obern Klas-
sen von 129/, an fallen 1250 Steuerpflichtige, haupt-
sichlich Aktiengesellschaften, Banken und Genossen-
schaften. Wir empfehlen Ihnen die Annahme des Art.
31 in der vorliegenden Fassung.

Witschi. Ich will Sie nicht wieder mit dem Antrag
aufhalten, die Progression erst bei einem Vermdgen
von 75000 Fr. statt 50,000 Fr. eintreten zu lassen.
Die Sache ist abgetan, aber ich méchte nicht unter-
lassen, hier folgendes mitzuteilen. Bei der Auf-
stellung der Skala haben wir die Pflicht, dafiir zu
sorgen, dass auch das Kapital herbeigezogen wird
und nicht allein der Grundbesitz. Wir wissen, dass
wir beim Aktienkapital eine Doppelbesteuerung vor-
nehnmen wiirden, wenn wir neben der Besteuerung der
Aktliengesellschaften, wie sie das jetzige Gesetz vor-
sieht, noch eine solche in den Gemeinden verlangen
wirden, aber wir miissen doch darauf sehen, dass
auch die Gemeinden zu ihren Steuern kommen. Haupt-
sichlich ist es nicht recht, wenn die Liegenschaften
zur Progression herangezogen werden, das Kapital da-
gegen nicht. Da ist eine Liicke im Gesetz. Es wird
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freilich sehr schwer sein, diese Liicke auszufiillen,
aber es sollten doch Mittel und Wege gefunden wer-
den, um das zu tun. Der Herr Finanzdirektor hat
uns eine besondere Vorlage iiber die Besteuerung der
Aktiengesellschaften in Aussicht gestellt, aber ich
mochte doch den Wunsch aussprechen, dass diese
Vorlage fertiggestellt werde, bevor wir zur Schluss-
abstimmung tber das Steuergesetz kommen, damit
man weiss, woran man sich halten soll. Der Grund-
besitzer hat in erster Linie das Recht zu verlangen,
dass wenn eine Progression eingefithrt wird, auch
das Kapital herangezogen werden soll. Bei den Aktien-
gesellschaften wird das Kapital am Sitz der Gesell-
schaft versteuert und man konnte uns vielleicht in
der Weise entgegenkommen, dass bestimmt wiirde,
dass der Aktiondr seine Aktien an seinem Wohnsitz
zu versteuern habe. Ich bin zu wenig Fachmann, um
hier einen Vorschlag machen zu konnen, ich iber-
lasse das unserm Finanzdirektor, der auf diesem Ge-
biete Erfahrung hat. Nur méchte ich davor warnen,
das Steuergesetz zur Abstimmung zu bringen, bevor
diese Vorlage geregelt ist. Wenn wir die Progression
annehmen sollen, wollen wir die Gewissheit haben,
dass auch das Kapital einbezogen werden kann, sonst
hat die ganze Progression keinen Wert,

Peter. Zur Erklirung des Art. 31 ist von der Finanz-
direktion den Mitgliedern des Rates ein Schriftstiick
ausgeteilt worden «Bemerkungen zum Zirkular vom
6. April 1911 des Herrn Grossrat Rufener an die
Mitglieder des Grossen Rates». Dieses Schriftstiick
enthdlt Bemerkungen, die ich nicht ungeriigt hinneh-
men mochte. Es heisst dort: « Anderseits konstatiert
man bei Nr. 1, Amtsersparniskasse Aarberg, Nr. 19,
Ersparniskasse der Stadt Biel Nr. 41 Amtsersparnis-
kasse Konolfingen in Grosshochstetten, etc. — es wer-
den eine ganze Anzahl Kassen aufgefithrt — die in-
teressante Tatsache, dass bei diesen Steuerpflichtigen
der Nominalbetrag der unterpfindlichen Kapitalien
identisch sein soll mit dem 2bfachen Zinsbetrag. Das
trifft aber offenbar nicht zu. Auch bei diesen Insti-
tuten war der Durchschnittszinsfuss im Jahre 1909
jedenfalls héher als 49/, und wenn sie trotzdem nicht
mehr als den Nominalbetrag ihrer unterpfindlichen
Forderungen versteuert haben, so beweist dies, dass
sie, in Missachtung der Vorschrift in § 52 des Ver-
mogenssteuergesetzes vom Jahre 1856, von sich aus
zu demjenigen System der Versteuerung unterpfind-
licher Forderungen iibergegangen sind, welches durch
den Steuergesetzentwurf erst eingefithrt werden soll».
Ich muss gegen den Ausdruck protestieren, dass die
Kassen in Missachtung des Gesetzes so vorgegangen
seien. Es ist richtig, dass der Durchschnittszins im
Jahre 1909 bei der Ersparniskasse Aarberg und den
iibrigen hier erwihnten Instituten nicht 49/, sondern
wenigstens 41/, 0/, betragen hat. Wenn die Kassen aber
trotzdem nur den Nominalbetrag ihrer unterpfindlichen
Forderungen angaben, was einem Zinsfuss von 49/,
entspricht, so ist das keine Missachtung der Vorschrift
des Gesetzes, sondern dieses Vorgehen beruht auf
einer Ucbereinkunft zwischen den Kassen und ihren
Schuldnern, die unter Wissen und unter Anzeige an
die Finanzdirektion abgeschlossen worden ist. Es ist
infolgedessen ungerechtfertigt, wenn hier gesagt wird,
dieses Vorgehen sei eine Missachtung des Gesetzes.
Ich weiss zwar wohl, dass die Steuerverwaltung sich
nicht darein fiigen will, dass die Kassen diesen ein-
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fachern Weg einschlagen und ihre Kapitalien zu 49/,
angeben. Ich begreife nicht warum sie es nicht tun
will, da dieses Vorgehen doch ermoglicht, dass eine
ganze Unmasse von kleinen Steuerreklamationen im
Betrage von 20—50 Cts. wegfallen. Es ist ja moglich,
dass der Zinsfuss im April plétzlich um 1/, 9/, erhoht
wird und im Oktober um 1/, 9/, heruntergeht. Welchen
Zinsfuss soll nun die Kasse angeben? Wenn sie nicht
gerade den Zinsfuss angibt der am 30. Juli gefordert
wurde, so sind von der Steuerverwaltung noch einige
Jahre spiter Reklamationen zu gewdrtigen. Ich kenne
einen Fall, wo die Steuerverwaltung 13 Jahre hinterher
wegen zu geringer Steuerentrichtung reklamiert und
50 oder 60 Rappen nachverlangt hat; in andern Fillen
betrug die Nachforderung bloss 20 Rappen. Das woll-
ten die Kassen vermeiden, deshalb haben sie diese
Uebereinkunft abgeschlossen und die Steuerverwaltung
sollte dariiber froh sein. Das ist aber nicht der Fall.
Sie werden sich erinnern, dass die Steuerverwaltung
im Jahre 1907 zweimal die Publikation erscheinen
liess, dass wenn die Angaben der Kassen oder der
Schuldner mit dem wirklich bezahlten Zinsfuss nicht
iibereinstimmen und sich daraus Schwierigkeiten er-
geben, man sich das selbst zuzuschreiben habe.
Mit dieser Publikation bezweckte die Steuerverwaltung,
die Schuldner, mit denen die Kassen iibereingekommen
waren, dass sie nur 49/, angeben sollen, kopfscheu
zu machen und sie unter Umstidnden zu veranlassen
von dem Abkommen zuriickzutreten.

Ich wollte das hier betonen und méochte die Steuer-
verwaltung ersuchen, nicht von Missachtung der Vor-
schrift in § 52 des Vermdgenssteuergesetzes zu spre-
chen, sondern selbst einmal das von der Finanzdirek-
tion genehmigte Abkommen nicht zu missachten.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Herrn Witschi mochte ich antworten, dass
wohl die Absicht besteht, Thnen eine Gesetzesvorlage
iiber die Besteuerung der Aktiengesellschaften zu un-
terbreiten, aber es wird nicht moglich sein, sie auf
den Zeitpunkt der Abstimmung iiber das Steuergesetz
fertigzustellen, sondern hiezu bedarf es gewisser Vor-
bereitungen. Im iibrigen hat Herr Witschi eine irrige
Auffassung. Wenn die Aktiengesellschaft Grund und
Boden oder unterpfindliche Kapitalien hat, zahlt sie
davon die Kapitalsteuer wie jeder andere Biirger, aber
Herr Witschi hat das Einkommen im Kopf das sie
am Sitz der Gesellschaft versteuert.

Was den Protest des Herrn Peter anbelangt, so
bin ich verwundert dass derselbe von einem Advo-
katen kommt. Wenn er von einem gewohnlichen Biir-
ger herriihren wiirde, wiirde man es begreifen, aber
wenn ein Advokat ihn erhebt, so darf man doch an
nehmen, dass er vorher das Gesetz genau gelesen hat.
Dasselbe bestimmt in § 52: «Fiir die Anlage der
Steuer auf Kapitalien wird der fiinfundzwanzigfache
Betrag des jdhrlichen Zinses oder der jihrlichen Rente
zugrunde gelegt, und von jedem tausend Franken der
herauskommenden Summe der ndmliche Steuerbetrag
bezahlt, welcher nach § 42 jeweilen von dem Grund-
eigentum erhoben wird». Das ist eine klare, unzwei-
deutige Vorschrift und wenn der Steuerverwalter die
erwihnte Publikation erlassen hat, so hat er es in
meinem Auftrage getan. Wir hielten es fiir unsere
Pflicht, die Leute darauf aufmerksam zu machen, denn
sobald” Rekurse einlangen, gelten private Abmachun-
gen nicht, sondern wir haben uns lediglich an den
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Gesetzestext zu halten und ihn auszufithren. Ich be-
streite, dass irgendwo eine verbindliche Erklirung der
Finanzdirektion vorliegt, wonach sie zum erwihnten
Abkommen ihre Zustimmung gegeben hitte. Wir ge-
ben zu, dass eine solche Abmachung praktisch ist
und wir werden die Sache unter dem neuen Gesetz
auch so ordnen, aber so lange dieses Gesetz nicht
in Kraft getreten ist, miissen wir uns an die noch
geltende klare Gesetzesbestimmung halten. Ich iiber-
nehme die Verantwortung fiir den Erlass der Pub-
likation und wiederhole, dass die zwischen den Kas-
sen und Schuldnern abgeschlossene Uebereinkunft mit
den Bestimmungen des Gesétzes im Widerspruch steht.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 31. Uebersteigt der Betrag der einfachen
Steuer eines Steuerpflichtigen, berechnet auf dem
steuerpflichtigen Vermogen und Einkommen nach
den Einheitsansiitzen des Art. 30 den Betrag
von 50 Fr., so ist ein Steuerzuschlag zu entrichten.

Dieser Steuerzuschlag betrigt:

390 hei einer einf. Steuer idber 5O aber nicht iber 100 Fr.
60/0 » > » » » 100 » > » 200 »
90/0 » > > » » 200 » » » 300 »
120/0 » » » » » 800 » » » 400 »
150/0 > » » » > 400 » » » HOO »
18% » » » » > H00 » » » 600 »
21% » » » » » 600 » » » 700 »
24% » » » » » 700 > » » 800 »
27% » » » » » 800 » » » 900 »
30% » » » » » 900.

Diese nach vorstehender Skala fiir die ein-

fache Steuer festgestellten Zuschlige werden be-
zogen von der gesamten, nach Massgabe der
jihrlichen Steueranlage (Art. 2) geschuldeten
Steuer unter Ausschluss der Armensteuer.

Bei einer Steueranlage im doppelten Betrage
des Einheitsansatzes ist also der Zuschlag zu
bezahlen vom doppelten Betrage der einfachen
Gesamtsteuer.

Die Steuerzuschlige stellen keine Erhéhung
der Einheitsansitze dar.

Fiir die Berechnung der Armensteuer fallen
die Steuerzuschldge nicht in Betracht.

Art, 32.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Wir haben schon wiederholt die Beob-
achtung gemacht dass beim Wegzug eines Steuer-
pflichtigen ausser Kantons die betreffende Gemeinde
in Nichtbeachtung wiederholt erlassener Zirkulare wohl
die Gemeindesteuer, nicht aber die Staatssteuer be-
zieht. Wir hielten es deshalb fiir zweckmissig, im
Gesetz den Grundsatz aufzunehmen, dass in einem
solchen Fall die Steuer marchzihlig bezogen werden
soll und wir werden das dann im Dekret nidher ordnen,

Marti. Art. 32 bestimmt, dass die Gemeinden fir
den Bezug der Staatssteuer eine Entschidigung von
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20/, der Vermdgenssteuerbetrige und 390/, der Ein-
kommenssteuerbetriige erhalten sollen, dhnlich wie es
bisher der Fall gewesen ist. Gegenwirtig vergiitet
iiberdies der Staat den Gemeinden noch 5 Rappen
Schreibgebiihr fiir jeden im Grundsteuerregister ein-
getragenen Steuerpflichtigen und 20 Rappen bei einer
Totalrevision der Grundsteuerschatzungsrevisionen. Die
Vorschrift des Entwurfes bedeutet also g2geniiber dem
jetzigen Zustand eine Verschlimmbesserung, cinzelne
Gemeinden wiirden in Zukunft fir den Steuerbezug,
das heisst fiir die gesamie Steuerarbeit: alljihrliche
Revision der Steucrregister, Ausrechnung der Steuer,
Anlegung der Bezugsrodel und Bezug der Steuer, we-
niger bekommen als bisher. Tch habe mich bereits
frither dahin ausgesprochen, die Entschiidigung an die
Gemeinden fiir diese Arbeit sollte etwas erhoht wer-
den, aber es wurde mir entgegengehalten, das wiirde
fiir den Staat einen namhaften Betrag ausmachen
und man koénne ihm nicht immer Mehrlasten auf-
legen: die jetzige FEnfschiidicung mache namentlich
in Ortschaften mit einer ziemlich grossen Steuersumme
einen anschnlichen Betrag aus. Nun gibt es aber da-
neben auch Ortschaften mil einer grossen Zahl von
Steuerpflichtigen und einer kleinen Steuersumme und
da ist die Arbeit wohl ecine ganz bedeutende, aber die
Entschiidigung eine macere. Auch bestimmt das Ge-
setz, dass die Entschidigung den Gemeinden nur fir
diejenigen Steuerbotriice auscerichtet wird, die inner-
halb der vorgeschrichenen Bezngsfrist dem Staate ab-
geliefert werden. Nun gibt es Jahr fiir Jahr eine grosse
Zahl von Ausstinden, nicht nur deshalb, weil ein-
zelne Steuerpflichtige momentan nicht gerade iiber
das notige Geld verfiigen, sondern namentlich weil
je linger je mehr Rekurse gegen die Schatzungen
eingereicht werden, wo der Rekurrent in der Regel
nicht zahlt, bis der Rekurs erledigt ist. Wenn nun
die neuen Steuerbehérden nicht rascher arbeiten als
gegenwirtig die Rekurskommission, dic letzten Herbst
ihre Tétigkeit begonnen hat und von der ich in unserer
Gegend noch keinen Entscheid gesehen habe, so ver-
gehen zwei, drei Jahre, bis die Steuern entrichtet
werden und die betreffende Gemeinde bezieht dann
keine Entschéidigung fiir ihre Arbeit, sondern diese
fliesst in den Sidckel des Amtsschaffners oder des
Staates, die mit der Sache nichts zu tun hatten. Eine
Komplikation bringt auch die Bestimmung, dass fir
Vermogenssteuerbetrige 29/, und fiir Einkommens-
steuerbetrige 39/, vergiitet werden. Bis jetzt war das
leicht auszurechnen und jeder Registerfithrer wusste,
was er zu beanspruchen hatte. Das neue Gesetz bringt
aber ecinen ganz andern Bezugsrodel, alles muss we-
gen des Zuschlages in den gleichen Rodel hinein und
dann braucht der bhetreffende Beamte wieder zwei,
drei Tage Arbeit. um die Einkommenssteuer- und Ver-
mogenssteuerbetrige auszuscheiden.

Man wird mir einwenden, ich hitte diese Bemer-
kung in der Kommission anbringen kénnen, aber ich
bin gerade in den letzten Tagen von verschiedenen
Gemeindebeamten darauf aufmerksam gemacht wor-
den, dass hier Remedur geschaffen werden sollte.
Meines Erachtens wird die hier vorgesehene Entschiidi-
gung nicht nur fiir den Bezug, sondern fiir die ge-
samien Steuerarbeiten, welche die Gemeinde fiir den
Staat besorgt, ausgerichtet und man sollte deshalb
eine andere Ordnung treffen. Ich beantrage folgende
Fassung des Alineas 3: «Fiir den jidhrlichen Steuer-
bezug erhalten die Gemeinden eine Entschidigung von
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30/, der Steuerbetrige, welche innerhalb der vorge-
schricbenen Bezugsfrist dem Staate abgeliefert wer-
den», Die Steuerarbeit wird in Zukunft erschwert
werden, der Bezugsrodel, der fiir die Progression ein-
gerichtet werden muss, wird vielmehr Arbeit geben
als heute, und es ist deshalb gewiss angezeigt, die
Entschidigung an die Gemeinden etwas zu erhéhen,
Ich empfehle Thnen die Annahme meines Antrages.

M. Jaeot. M. Marti vient précisément de faire la
proposition que je voulais vous présenter, de sorte
que je me bornerai seulement a4 quelques considé-
rations pour appuyer l'idée de donner aux communes
comme provision 3 %o, tant pour les recettes prove-
nant de l'impdt sur le revenu que pour les recettes
provenant de I'impot sur la fortune.

Il me semble que tant au point de vue de la clarté
du texte qu’au point de vue de I'amélioration & faire
aux communes chargdes de la perception de I'impot,
il y a lieu d’introduire une taxe uniforme. Les con-
sidérations de M. Marti surtout doivent étre prises
en considération. Une fois la nouvelle loi introduite,
il y aura une certaine difficulté pour les communes
d’établir la part afférente & 'impot sur le revenu et
celle afférente & I'impdt foncier, dans le paiement fait
par le contribuable.

Lorsqu’un contribuable devra payer & I'Etat une
somme de fr. 100 ou de fr. 150, il sera frappé de la
progressivité, mais comment établira-t-on la proportion
entre les impdts? N’y aura-t-il pas des difficultés pour
établir la part qui reviendra & la commune? Il y a aussi
ici une mesure d’équite & envisager. Vous n’ignorez
pas que depuis nombre d’années on réclame de plus
en plus aux communes. Chez nous, dans le Jura,
avant lintroduction de la loi sur lassistance, nous
avions un autre sysiéme de perception de Vimpdt
foncier : cet impot était pergu par des fonctionnaires
spéciaux de I'Etat. Ces fonctions furent abolies pour
étre attribuées aux conseils municipaux, mais ces
derniers ne regurent qu’une somme modeste i titre
de gratification.

Il serait donc équitable de dire d’une maniére
générale, a l'article 32:

Pour la perception de limp6t sur le revenu il
sera accordé aux conseils municipaux une commission
de 3 ‘.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Dieser Antrag ist bereits in der Kommission
gestelll worden; ich habe ihn dort bekdmpft und die
Kommission hat ihn verworfen. Es ist gewiss zu-
treffend, wenn gesagt wird, diese Steuersachen ma-
chen den Gemeinden viel Arbeit, aber man vergisst
zu betonen  dass die Gemeinden ganz gleich beteiligt
sind wie der Staat. Die Veranlagung findet gleich-
zeitig fiir Staat und Gemeinde statt und es ist daher
nur recht und billig, dass die Gemeinde auch etwas
leiste und nicht alles auf die Schultern des Staates
abgewiilzt werde. Herr Marti sagt, viele Steuern gehen
nicht innerhalb der gesetzlichen Frist ein und fir
diese erhalte die Gemeinde keine Entschidigung, son-
dern die Provision wandere in die Tasche des Staates,
der nichts damit zu tun habe. Freilich hat der Siaat
damit zu tun, er muss die rickstindigen Betrige ein-
kassieren, muss den Sdumigen schreiben und sie unter
Umsténden betreiben. Es ist daher nur korrekt wenn
der Staat die Provision bezieht.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.
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Von Herrn Marti wurde behauptet, dic Rekurs-
kommission arbeite langsam. lch mochte sie dagegen
in Schutz nechmen. Nach meinen Beobachtungen kann
mit Genugtuung konstatiert werden, dass die Rekurs-
kommission fiir das erste Jahr sehr rasch gearbeitet
hat. Man darf nicht vergessen, dass das neu einge-
fihrte Institut fiir die betreffenden Leute neu war,
sic mussten alles neu an die Hand nehmen, organi-
sieren und durchfithren, was keine leichte Aufgabe
war. Ich bin im héchsten Grade befriedigt, dass die
Kommission so rasch gearbeitel hat. Gewiss wird sie
nichstes Jahr noch rascher arbeiten konnen, so dass
das auf den Stcuerbezug nur einen guten Einfluss
haben kann,

Wenn Sie die Entschidigung an die Gemeinden
fir alle Steuerbeziige auf 39/, erhéhen, hat das fiir
den Staat eine Mehrausgabe von 40,000 Fr. zur [olge,
die sich anf eine ganze Anzahl Gemeinden verteilen,
so dass es auf die einzelne wenig bringt und nur
fir die grossern etwas ausmacht. Man hat mit Recht
zwischen Vermdigenssteuer- und Einkommenssteuerpro-
vision cinen Unterschied gemacht. Die Einkommens-
steuer setzt sich aus einer Unmasse kleiner Betriige
der 164,000 Steuerpflichtigen znsammen, wihrend bei
der Vermogenssteuer grosse Kapitalien in Betracht
fallen. Wenn zum Beispiel in der Stadt Bern die
Steuer fiir cin Gebdude im Werte von einer Million
bezogen wird, so gibt das nicht viel Arbeit und 29/,
Provision auf dem Steuerbetrag ist schon viel.

Es ist mir nicht recht verstindlich, wic man be-
haupten kann, dass die Bestimmung des Gesetzes nicht
klar sei. Tch begreife schon, dass sie dem einen oder
andern der Herren klarer scheinen wiirde, wenn statt
2 und 39/, tberall 30/, gesagt wiirde. Allein ich
halte dafiir, die vorgesehene Entschiddigung geniice
und es sei zweckméssiger, das Geld, das man dem
Staat mehr zu leisten zumuten will, bleibe in der
Staatskasse. Wir behalten es ja nicht fiir uns, son-
dern es wird wieder ausgegeben fiir das allgemeine
Wohl. Die 40,000 Fr. kommen sowieso dem Bernervolk
zu gut und die Frage ist nur die, wie sich die Ge-
meindeschreiber dazu stellen. Ich wiirde gerne Hand
dazu bieten, dass die Gemeinden dazu verhalten wer-
den, ihnen fiir die Fithrung der Steuerregister eine
gewisse Entschiidigung zukommen zu lassen, aber das
ist schliesslich eine interne Angelegenheit zwischen
Gemeinde und Registerfithrer, Fiir den Staat wiirde
es, wie gesagt, 40,000 Fr. ausmachen und Sie mdgen
entscheiden, ob Sie dieses Opfer bringen wollen. Eine
andere Losung wire die, dass man die Ordnung der
Angelegenheit dem Dekret vorbehalten wiirde. Der von
Herrn Marti erwidhnten Schwierigkeit des Ausrechnens
kénnte dadurch hecegnet werden, dass man im Dekret
fiir die Provision einen mittlern Einheitsansatz fest-
setzen wiirde, indem man ausrechnen wiirde, wieviel
in den letzten Jahren an Entschidigung fiir den Be-
zug der Einkommenssteuer und wieviel fiir denjenigen
der Vermogenssteuer ausgerichtet wurde. Man wiirde
dabei vielleicht auf eine durchschnittliche Provision
von 26 oder 2,79/, kommen. Im iibrigen hemerke ich
noch, dass der Staat auch die Kosten der Einschiit-
zung, des Rekursverfahrens, des Verwaltungsgerichtes
und so weiter iibernimmt, was auch wieder allen Ge-
meinden zu gut kommt.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Ich méchte
Ihnen namens der Kommission empfehlen, den Antrag
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Marti abzulehnen. Die Frage der den Gemeinden aus-
zurichtenden Bezugsgebiihren ist in der Kommission
eingehend besprochen und nachdem wir vernommen,
dass die Mehrausgabe fiir den Staat im Falle der An-
setzung einer einheitlichen Provision von 39/, 40,000
Franken betragen wiirde, mit grosser Mehrheit ab-
gelehnt worden. Es ist eine eigentiimliche Erschei-
nung: Alles will immer dem Staat neue Lasten zu-
muten, aber wenn es sich darum handelt, ihm etwas
zu bezahlen ist niemand zu haben. Man sollte es
bei der vorliegenden Fassung bewenden lassen.

Abstimmung.

Fir den Antrag Marti . Minderheit,

Beschluss:

Art. 32. Die Staatssteuern werden cinmal jahr-
lich durch den Einwohnergemeinderat einkassiert.

Der Bezug findet auf Grundlage der von
der Gemeindegrundsteuerkommission, beziehungs-
weise der Bezirkssteuerkommission festgesetzten
Einschiitzung statt. Die nicht durch Rekurs be-
strittenen, also anerkannten Steuerbetrige sind
sofort nach eingetretener Rechtskraft des Steuer-
registers zahlfillig.

Fir den jihrlichen Steuerbezug erhalten die
Gemeinden eine Entschidigung von 290/, der Ver-
mogenssteuerbetrige und 39/, der Einkommens-
steuerbetriige, welche innerhalb der vorgeschrie-
benen Bezugsfrist dem Staate abgeliefert werden.

Das Bezugsverfahren wird durch ein Dekret
des Grossen Rates geregelt werden. In dem-
selben kann auch der Bezug der marchzihligen,
rechtskriftig gewordenen Steuer beim Wegzug
des Steuerpflichtigen aus einer Gemeinde vorge-
sehen werden.

Art. 33.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Das zweite Alinea des Art. 33 ordnet
das Pfandrecht des Staates fiir die Vermogenssteuer
aus Grundeigentum und wir haben nun in redak-
tioneller Abdnderung des frithern Beschlusses den be-
zliglichen Text aus dem Einfithrungsgesetz heriiber-
genommen, damit zwischen beiden vollstindige Ueber-
einstimmung herrscht.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 33. Die nach den definitiven Beschliissen
der zustdndigen Einschitzungsbehorden festge-
stellten Steuerregister stehen hinsichtlich der Voll-
streckung einem gerichtlichen Urteil im Sinne
des Art. 80 des Bundesgesefzes iiber Schuldbe-
treibung und Konkurs gleich.

Fir die Grundsteuer besteht zugunsten des
Staates, allen andern Pfandrechten vorgehend,
ein Pfandrecht auf den der Steuer unterworfe-
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nen Grundstiicken fiir die Grundsteuer der zwei
letzten abgelaufencn Steuerjahre und des laufen-
den Steuerjahres.

Art. 34.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Aenderung in Art. 34 ist ebenfalls
redaktioneller Natur. Das Wort «amtliches Giiterver-
zeichnis» wurde in Uebereinstimmung mit dem Ein-
fithrungsgesetz durch «offentliches Invenlar» ersetzt,
und « Amtsschreiber» durch «zustindiges Organ».

Angenommen.
Beschluss:

Art., 34. Die Steuerforderungen brauchen in
offentlichen Inventaren nicht eingegeben zu wer-
den. Sie sollen jedoch von dem zur Inventar-
aufnahme zustindigen Organ durch Anfrage bei
der Bezugsbehorde festgestellt und von Amtes
wegen im Inventar aufgenommen werden.

Art. 35.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Auch hier haben wir bloss eine redak-
tionelle Aenderung vorgenommen, die zu keinen Be-
merkungen Anlass gibt.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 35, Wenn ein Steuerpflichtiger fiir ein
bestimmtes Steuerjahr keine Selbstschatzungser-
klirung eingereicht hat und auch nicht einge-
schitzt wurde, so kann die Einschitzung noch
wiithrend drei Jahren auf Antrag des zustiindigen
Einwohnergemeinderates oder der kanionalen
Steuerverwaltung im ordentlichen Verfahren
nachgeholt werden. Nach Ablauf dieser Frist ist
eine Einschiitzung fiir das betreffende Steuerjahr
nicht mehr zulissig. Vorbehalten bleibt das Nach-
steuerforderungsrecht von Staat und Gemeinde
nach Massgabe von Art. 37,

Auslassungen und offenbare Irrtimer in den
Grundsteuerschatzungen konnen nach vorheriger
Vernehmlassung der Beteiligten auf Anordnung
der Finanzdirektion jederzeit ergénzt, beziehungs-
weise berichtigt werden.

Eine rechtskriftig festgestellte Steuer verjahrt
binnen fiinf Jahren vom Tage der amtlichen Mit-
teilung an den Steuerpflichtigen an gerechnet.
Die Art. 148 ff. des Obligationenrechtes finden
analoge Anwendung.
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Art. 35a.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 35 a ist neu und behandelt den Steuer-
nachlass. Es gibt IFille, in denen man schlechter-
dings nicht anders kann als die gesetzlich geschuldete
Steuer nachlassen. Der Regierungsrat muss sehr oft
das Jahr hindurch solche Steuernachlisse bewilligen.
Er ist zwar dazu gesetzlich nicht legitimiert, aber
man leitete dieses Recht aus allgemeinen Verwaltungs-
grundsitzen ab, indem man sich auf den Boden stellle:
So gut der Privalmann bei unverschuldeter Not auf
einen Teil seiner Forderung oder auf die ganze Forde-
rung verzichtet, soll es auch der Staat tun. Das liegt
in der Natur der Sache begriindet. Wir glaubten nun,
es solle dem Regierungsrat diese Kompetenz in einem
besonderen Gesetzesartikel verlichen werden, in wel-
chem des nihern ausgefiithrt wird, unter welchen Vor-
aussetzungen der Steuernachlass bewilligt werden darf.
Dies ist der Fall hinsichtlich der Vermdgenssteuer:
«bei Kapitalverlusten und bei Zerstorung oder Be-
schiadigung des Grundeigentums, soweit im letztern
Falle der Schaden nicht durch Versicherung gedeckt
ist». Hinsichtlich der Einkommenssteuer I. Klasse:
«bei Tod oder unverschuldeter Erwerbsunfihigkeit des
Steuerpflichtigen, sowie in Klasse II bei einem im
Steuerjahr eingetretenen Verlust an Kapital, aus wel-
chem das Einkommen resultiert», Dann haben wir
noch die allgemeine Bestimmung beigefiigt: «Beim
Vorliegen besonderer Verhiltnisse, unter welchen die
ganze oder teilweise Einforderung der nach dem Ge-
setz geschuldeten Steuer eine unverhiltnismissig
schwere Belastung des Steuerpflichtigen darstellt».
Darunter fallen die Fille von Krankheit, Ungliick in
der Familie und so weiter, wo es eine unbillige Hérte
wire, wenn man wie Shylock auf dem Schein be-
stehen wiirde.

Im zweiten Alinea haben wir das Verfabhren ge-
ordnet und gesagt: «Das Gesuch um Stundung oder
Nachlass der Steuer ist schriftlich und gestempelt mit
den notigen Belegen versehen der Finanzdirektion ein-
zureichen und es hat der Gesuchsteller alle von der
Nachlassbehorde verlangten Beweismittel herbeizu-
schaffen». Das ist eine Vorschrift grundsitzlicher
Natur, die aber auch wieder Ausnahmen gestattet.
Es soll einer nicht einfach erkliren konnen, er habe
Ungliick gehabt und die Steuer sei ihm zu erlussen,
es soll einer nicht ein verhidltnismissig kleines Un-
glick ausbeuten konnen, sondern dem Ungliick muss
doch eine gewisse Bedeutung zukommen. Der Nach-
lass erfolgt nicht durch die Finanzdirektion, sondern
durch den Regierungsrat und es werden jeweilen mech-
rere solche Gesuche zusammen dem Regierungsrat un-
terbreitet werden, damit das Protokoll des Regierungs-
rates nicht zu umfangreich wird.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 35a. Ein geschuldeter Steuerbetrag kann
auf Antrag der Finanzdirektion durch den Re-
gierungsrat gestundet oder ganz oder teilweise
nachgelassen werden:

1. hinsichtlich der Vermogenssteuer bei Kapi-
talverlusten und bei Zerstérung oder Beschi-
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digung des Grundeigentums, soweit im letz-

tern Falle der Schaden nicht durch Versiche-

rung gedeckt ist;

2. hinsichtlich der Einkommenssteuer I. Klasse
bei Tod oder unverschuldeter Erwerbsunfihig-
keil des Steuerpflichtigen, sowie in Klasse II
bei einem im Steuerjahr eingetretenen Ver-
lust an Kapital, aus welchem das Einkommen
resultiert ;

3. beim Vorliegen besonderer Verhiltnisse, unter
welchen die ganze oder teilweise Einforde-
rung der nach dem Gesetze geschuldeten
Steuer eine unverhiltnismissig schwere Be-
lastung des Steuerpflichtigen darstellt.

Das Gesuch um Stundung oder Nachlass der
Steuer ist schriftlich und gestempelt mit den
notigen Belegen versehen der Finanzdirektion ein-
zureichen und es hat der Gesuchsteller alle von
der Nachlassbehorde verlangten Beweismitiel her-
beizuschaffen,

Art. 36.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 36 handelt von der Steuerriickforde-
rung. Wir haben als neues Alinea die Bestimmung
beigefiigt: «Jede rechtskriftigz gewordene Steuer gilt
als geschuldet», damit dariiber kein Zweifel walten
kann. Es liegt in der Natur der Veranlagung, dass eine
von der Steuerbehorde festgesetzte Steuer endgiillig
geschuldet ist und man damit den Exekutivtitel in
der Hand hat; aber zur Orientierung des Steuerpflich-
tigen haben wir diese Bestimmung ausdriicklich auf-
genommen,

Angenommen.
Beschluss:

Art. 36. Der Steuerpflichtige kann einen von
ihm bezahlten Steuerbetrag zuriickfordern:

1. wenn er irrtimlicherweise eine ganz oder
teilweise nicht geschuldete Steuer bezahlte;
2. im Falle des Art. 86 des Bundesgesetzes iiber

Schuldbetreibung und Konkurs.

Weigern sich die Staatsbehorden (Finanzdirek-
tion oder Regierungsrat) auf gestelltes Gesuch
hin, den geforderten Betrag freiwillig zuriick-
zuerstatten, so hat der Steuerpflichtige seinen An-
spruch durch Administrativklage vor dem Ver-
waltungsgericht geltend zu machen.

Jede rechtskriftig gewordene Steuer gilt als
geschuldet.

Art. 37.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Das zweite Alinea erfihrt eine Abinde-
rung, indem die Kommission beantragt, fiir den [all
der Steuerverschlagnis eine Nachsteuer im dreifachen
Betrag der entzogenen Steuer vorzusehen, wogegen
dann ein neues Alinea 3 aufgenommen wird, das unter
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Umstidnden eine angemessene Reduktion der Nach-
steuerforderung gestattet. Ein Blick auf die Bussen-
bestimmungen der tbrigen Kantone zeigt, dass dort
die Steuerbussen durchschnittlich eher grosser sind
als der dreifache Betrag. Wenn man den Verlust an
Zinsen in Betracht zieht, erhilt der Staat bei der
doppelten Nachsteuer eigentlich nur das, was ihm
entgangen ist. Line eigentliche Strafe wire mit der
zweifachen Steuer meistens gar nicht verbunden, be-
sonders da Nachsteuerforderungen nur auf 10 Jahre
zuriick zuldssig sind und einer, dem es gelingt, wih-
rend mechr als 10 Jahren Steuerverschlagnis zu be-
gehen, dafiir von vorneherein Absolution erhilt. Bis-
her hat man in Vermogenssteuersachen iiberhaupt keine
Verjahrung gekannt. In Verbindung mit der Nachlass-
kompetenz des Regierungsrates erscheint der dreifache
Betrag durchaus nicht zu hoch und der Regierungsrat
kann sich dem Antrag der Kommission anschliessen.

Salchli. Ich bin mit der Aufnahme des dreifachen
Betrages einverstanden, nur scheint es mir nicht ganz
recht und billig, dass diese Steuerbusse auch bei ganz
klcinen Betrdgen in Anwendung gebracht werden soll.
Es ist ganz recht, dass einer, der ein grosses Ver-
mogen oder ein grosses Einkommen absichtlich nicht
versteuerl, eine Nachsteuer im dreifachen Betrag be-
zahlen soll, denn er hatte die Absicht, den Staat
zu betrligen. Nun kommt es aber gerade beim Schul-
denabzug vor, dass einer aus Irrtum einen kleinern
Betrag angibt, als er angeben sollte, und man kann
ihm wihrend 10 Jahren den kleinen Steuerbetrag nach-
fordern. Ich musste selbst einmal fiir zwei Schul-
kameraden nach dem Tode ihres Vaters eine Steuer-
busse bezahlen, die fiir drei Jahre im ganzen 1 Fr. 10
ausmachte. Das gab lange Schreibereien und wenn
man das verhindern konnte, wiirde der Slaat weniger
Arbeit haben und eine Unbilligkeit gegeniiber dem
kleinen Steuerzahler wiirde unterbleiben. Ich mochie
daher beantragen, die Worte einzuschallen: «wenn
dic Nettosteuer mehr als 20 Fr. betréigt». Wena einer
aus Irrtum dem Staate 20 Ir. zu wenig bezahlt hat,
sc handelt es sich um einen kleinern bteuermhlu
der nachher nicht vermag, 60 I'r. zu bezahlen, um
den lIrrtum wieder gut zu machen. Sollte diese Auf-
fasstung nicht belieben, so konnte ich mich damit
einverstanden erkldren, dass man sich in den Fillen,
wo die Steuer bloss 20 I'r. betrigt mil dem ein-
fachen Betrag als Nachsteuer begniigt.

Kunz, ]manzdlrcktor Berlchterstatter des Regie-
rungsrates. Ich mdochte Thnen empfehlen, den Antrag
Salchli abzulehnen. Die Fille, auf die Herr Salchli
hingewiesen hat werden unter dem neuen Gesetz nicht
mehr vorkommen, da die Kapitalsteuer- und Schul-
denabzugsregister ja von Amtes wegen angelegt wer-
den sollen und es infolgedessen von daher zu keinen
Nachsteuerforderungen mehr kommen wird. Nur wenn
einer absichtlich zum Nachteil des Staates unrichtige
Angaben macht, wird die Nachsteuerforderung zur An-
wendung kommen. Aber nachdem wir die Angaben
tiir die Register dem Grundbuch entnehmen, braucht er
nur dafiir zu sorgen, dass das Kapital und der Schul-
denabzug im Grundbuch richtig eingetragen werden,
dann wird es keine Nachsteuerforderungen mehr ge-
ben. Soweit es aber die Kinkommenssteuer anbelangt
so wiire es unbillig und nicht verstindlich, dass der,
welcher 19 oder 20 Fr. Steuern defraudlert keine
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Busse zahlen muss, derjenige dagegen wohl, der sich
einer Steuerverschlagnis im Betrage von 21 I'r. schul-
dig macht. Der Grundsatz der Gleichheit aller Biirger
vor dem Gesetz darf nicht durchbrochen werden.

Pulfer. Ich halte eine Nachsteuer im dreifachen
Betrag der entzogenen Steuer fiir ibersetzt, das ist
zu weit gegangen, und ich stelle den Antrag, es beim
zweifachen Betrag bewenden zu lassen. Ich leve Wert
darauf, dass der Grosse Rat in der Sache eine Ent-
scheidung trifft und die Bestimmung nicht einfach
stillschweigend in das Gesetz aufgenommen wird. Der
Umstand, ob wir den zweifachen oder den dreifachen
Betrag cinfordern wollen, wird fiir das Schicksal des
Geselzes nicht ganz ohne Einfluss sein.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Ich mdchte
lhnen die Ablehnung des Antrages Pulfer empfehlen.
Die Kommission hat die Frage der Steuerbussen ein-
gehend gepriift und ist zur Ueberzeugung gekommen,
dass mit dem dreifachen Betrag nicht zu hoch ge-
griffen sei. Wir stehen so im Mittel gegeniiber an-
dern Kantonen; die meisten haben Steuerbussen von
mehr als dem dreifachen Betrag viele sogar imn fiinf-
fachen Betrag. Zudem haben wir die Bestimmung
beigefiigt, dass wenn eine Steuerverschlagnis durch
den betreffenden Steuerpflichtigen oder seine Erben
freiwillig zur Anzeige gebracht wird, von einer Nach-
steuerforderung Umgang genommen werden kann. Da-
mit scheint mir allen Verhiltnissen Rechnung getragen
zu sein.

Abstimmung.

1. Fiir den Antrag Salchli
2. Fir den Antrag Pulfer .
Fir den Antrag der vorberatenden Be-
hérden .

Minderheit.
64 Stimmen.

39 Stimmen.
Beschluss:

Art. 37. Eine Steuerverschlagnis begeht:

1. wer seine vermogenssteuerpflichtigen Kapi-
talien und Renten nicht oder nicht vollstindig
angibt;

2. wer beim Schuldenabzuge zum Nachteil des

Staates unrichtige Angaben macht;

wer im Falle einer Selbsteinschiitzung oder

bei der Einvernahme durch eine Einschilt-

zungs- oder Rekursbehorde sein steucrpflich-
tiges Einkommen nicht oder nicht vollstindig
angibt,

Wird durch eine dieser Handlungen dem Staate

die nach den Vorschriften dieses Gesetzes ge-

schuldete Steuer ganz oder teilweise entzogen,

so ist im Entdeckungsfalle eine Nachsteuer im

dreifachen Belrage der entzogencn Steuer zu

bezahlen. Vorbehalten bleibt Art. 15, Al 6.
Wenn eine Steuerverschlagnis durch den be-

treffenden Steuerpflichtigen oder seine Erben frei-

willig zur Anzeige gebracht wird, so kann der

Regierungsrat eine angemessene Reduktion der

Nachsteuerforderung eintreten lassen.

Die Nachsteuerforderung verjidhrt binnen 10

Jahren. Die Verjahrungsfrist beginnt mit dem

Ende desjenigen Kalenderjahres, fiir welches die

s
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entzogene Steuer geschuldet wurde. Sie wird
durch jede Einforderungshandlung der zustin-
digen Staats- oder Gemeindebehérde unter-
brochen. Im iibrigen finden die Art. 148 und ff.
des Obligationenrechtes analoge Anwendung.

Art. 38.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates: Im ersten Alinea wird der Satz gestrichen:
«In den Fillen, wo fiir den beklagten Erben erhebliche
Schwierigkeiten bestehen, sein Regressrecht den Mit-

erben gegeniiber auszuiiben, haftet derselbe fiir die .

geschuldete Nachsteuer nur bis zum Belaufe der ihm
aus der Erbschaft zugefallenen Erbquote». Der Be-
griff « erhebliche Schwierigkeiten » ist sehr unbestimmt,
man kann gar vieles darunter rubrizieren und auf der
andern Seite kann man auch wieder sehr streng sein.
Dieser Satz kann fliglich gestrichen werden, weil die
Erben es in der Hand haben, das Erbgut nicht heraus-
zugeben, bis die Steuern bezahlt sind. Bevor man das
Vermogen verteilt, geht man einfach auf das Steuer-
bureau und frigt an, ob noch etwas zu bezahlen ist
oder nicht. Wenn man die Solidarhaft unter den
Erben statuiert, werden sie schon darauf Bedacht neh-
men, dass die Steuerangelegenheit in Ordnung ge-
bracht werde, bevor das Vermdgen herausgegeben wird.

Die Aenderung im zweiten Alinea ist die Folge
einer Lingabe des bernischen Notariatsvereins. Die
notarielle Bescheinigung hat den Herren nicht gepasst.
Sie haben in ihrer Eingabe darauf hingewiesen, dass
ein pflichtbewusster Notar nicht in der Lage se1, eine
vollstindig richtige Bescheinigung auszustellen; er sei
darauf angewiesen, die Angaben der Parteien wiederza-
geben oder wenn er mit eigener Sachkenninis die Be-
scheinigung ausstellen wolle, miisse er ein eigentliches
Inventar aufnehmen. Ich kann die Richtigkeit dieses
Einwandes nicht anerkennen, denn ich wiederhole,
dass eine Menge Notarien, speziell in der Stadt Bern,
uns in Erbschaftssteuersachen jeweilen eine solche
Bescheinigung zukommen lassen, und wir sind iiber-
zeugt, dass sie uns richtige Angaben machen. Aber
wenn die Herren Notarien es nicht wollen, wollen
wir ihnen diese Arbeit nicht aufzwingen und deshalb
haber wir die Bestimmung dahin abgeéindert, dass wir
nur einen allgemeinen Ausweis verlangen, Die Praxis
wird dann zeigen, wie dieser Ausweis gestaltet werden
kann, Von einem Mitglied der Kommission wurde
mit Recht darauf hingewiesen, dass in einer ganzen
Anzahl von Fillen dieser Ausweis eine ganz einfache
Sache sei: Der Gemeindeschreiber wird bescheinigen,
dass der Betreffende kein steuerpflichtiges Vermogen
hat. Wo weitere Erhebungen nolwendig werden, wird,
wie gesagt, die Praxis bald Mittel und Wege finden,
urn festzustellen, wie dieser Ausweis zu erfolgen habe.
Man sollte es daher bei dieser allgemeinen Form be-
wenden lassen: «. . . so sind die Erben auf Verlangen
der Steuerbehorden verpflichtet, sich binnen zwei Mo-
naten nach dem. Erbschaftsantritt bei der Amtsschaff-
nerei des betreffenden Bezirkes iiber den Bestand des
hinteriassenen steuerpflichtigen Vermégens des Erb-
lassers auszuweisen »,

In der Kommission wurde darauf hingewiesen, die
beste Losung wire das obligatorische Erbschaftsinven-
tar, das sogenannte amtliche Inventar, aber die Mehr-
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heit war der Auffassung, dass das referendumspolitisch
dem Gesetz schaden miisste und dass man einmal diese
Frage losgelost von allen iibrigen Fragen der Steuer-
gesetzgebung dem Volk vorlege, damit es sich dariiber
ausspreche, ob es das amtliche Inventar einfiihren
wolle, das schon in verschiedenen Kantonen besteht.
Wir haben in Alinea 2 die Worte «auf Verlangen
der Steuerbehorden» eingeschaltet, weil wir glauben,
dass es in einer Reihe von Fillen gar nicht notwendig
sein wird, einen solchen Ausweis zu verlangen. Der
Amtsschaffner kennt die Leute und weiss, ob sie Ver-
mogen haben oder nicht. Wenn einer stirbt, der sich
auf dem Notarmenetat befand, wird man keinen Aus-
weis verlangen, sondern man wird sich auf die bis-
herige Praxis verlassen. Wir hatten bisher in Erb-
schaftssachen die Manifestation, aber in den sieben
Jahrer meiner Amtsdauer ist es bloss zweimal vorge-
kommen, dass man von den Erben die Manifestation
verlangte. Die Behorden sind besser als ihr Ruf und
es wird von diesen rigorosen Massnahmen nur im
dussersten Fall Gebrauch gemacht, das heisst, wenn
von zuverldssiger Seite Angaben vorliegen, dass Steuer-
verschlagnis begangen wurde. Sie diirfen also ruhig
die vorliegende Bestimmung aufnehmen. Ich berufe
mich auf die bisherige Praxis: zu solchen Mitteln
wird nur gegriffen, wenn zwingende Griinde vorliegen,
und diejenigen irren sich, welche glauben, die Steuer-
behorden haben Freude daran, die Biirger zu plagen.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Die Kom-
mission stellt zu Art. 38, Alinea 2, einen neuen An-
trag; nicht um dem Begehren des bernischen Notariais-
vereins zu entsprechen, sondern lediglich deshalb, um
den Steuerpflichtigen mit Plackereien zu verschonen,
In der Kommission wurde mit Recht darauf hinge-
wiesen, dass bei 900/, aller Steuerpflichtigen ohne
weiteres, ohne dass man eine notarielle Bescheinigung
oder einen amtlichen Ausweis dariiber fordert, fest-
steht, was sie zu versteuern haben. Wenn man den
Erben jedes kleinen Beamten und jedes Arbeiters zu-
gemutet. hitte, eine notarielle Bescheinigung tiber den
Bestand des steuerpflichtigen Vermogens beizubringen,
so hitte das nur unnétige Kosten zur Folge gehabt.
Wenn die Steuerbehdrden einen Ausweis fir notig
erachten, kann derselbe durch Auszug aus dem Grund-
steuerregister ohne weiteres erbracht werden. Es darf
zudem noch gesagt werden, dass die notarielle Be-
scheinigung doch mehr oder weniger den Charakter
eines verkappten amtlichen Inventars gehabt hiite. Der
Notar hitte die Bescheinigung nicht bloss auf Grund
der Angaben seitens der Erben des Steuerpflichtigen
ausstellen koénnen, sondern nihere Erhebungen ma-
chen, sich bei den Banken erkundigen, die Steuer-
register konsultieren miissen und wire so zu cinem
Inventar gekommen. Nun weiss man, dass man i
Steuergesetz das amtliche Inventar nicht einfiihren
will, weil man befiirchtet, dass dem Entwurf dadurch
das Grab geschaufelt wiirde. Personlich bin ich auch
Anhinger des amtlichen Inventars und hoffe, dass
dasselbe in nichster Zeit im Kanton Bern eingefihrt
werde, aber ich glaube, wir miissen, gestiitzt auf die
Lehren, welche uns die Vergangenheit erteilt, fiir diese
Frage ein besonderes Gesetz ausarbeiten.

Der Thnen heute vorliegende Antrag geht dahin,
dass die Erben auf Verlangen der Steuerbehorden einen
Ausweis erbringen miissen, der in den meisten Fillen
durch eine Bescheinigung des Gemeinderates oder einen
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Auszug aus dem Steuerregister wird geleistet werden
kénnen: nur in einzelnen Fillen, wenn dieser Aus-
weis nicht gentigt, werden noch weitere Erhebungen
gemach! werden miissen. Ich empfehle lhnen, diese
neue Fassung anzunehmen, die fir die Steuerpﬂlch
tigen eine Erleichterung brmgt gegeniiber der notariel-
len Bescheinigung,

v. Fischer. Ich mochte Thnen die Streichung der
Alinea 2 und 3 beantragen. Schon bei der Eintretens-
frage zur zweiten Beratung wurde von seiten des
Prisidenten der konservativen Fraktion, der heute lei-
der verhindert ist, an der Sitzung teilzunehmen, er-
kldrt, dass unsere Fraktion der verkappten amilichen
Inventarisation nicht zustimmen werde. Ich sage «der
verkappten amtlichen Inventarisation» und man wird
nicht bestreiten konnen, dass das, was im zweiten
Alinea hier enthalten ist, jedenfalls der erste Schritt
ist zur Einfithrung des amtlichen Inventars beim Todes-
fall.

Die Frage des amtlichen Inventars hat das Berner-
volk schon zweimal beschiftigt. Man nahm das amt-
liche Inventar, allerdings in der reinen Form, in den
Steuergesetzentwurf von 1890 auf. Das Resultat war,
dass das amtliche Inventar samt dem Steuergeseiz
mit einer Mehrheit von 17,000 Stimmen verworfen
wurde. Man zog daraus den Schluss, dass das Vorgehen
nicht richtig gewesen sei. Man glaubte immer, das
Volk habe ein grosses Verlangen nach dieser Idee
und so hat man versucht, die Idee noch einmal in
anderer Weise zu servieren. Man arbeitete im Jahre
1895 eine besondere Vorlage aus, und man hat die
Pille, die man dem Volk zu schlucken geben wollte,
noch moglichst versiisst, indem man die Herabsetzung
der Gebiithren der amtlichen Giiterverzeichnisse als
Zucker darauf streute. Aber das Volk hat trotz dieses
Zuckers die Pille ausgespieen, eine Mehrheit von 15,000
Stimmen sprach sich gegen die Vorlage aus. Daraus
darf man wohl den Schluss ziehen, dass das Ver-
langen nach einer amtlichen Inventarisation oder nach
einer Massnahme, die als Einleitung dazu dienen soll,
nicht sehr gross ist.

Wenn man den Griinden nachforscht, warum das
Volk derartige Bestimmungen nicht sympathisch auf-
nimmt, so ist es bei vielen sicher nicht deshalb, weil sie
ein schlechtes Gewissen und Angst haben, es konnten
ihnen, respektive ihren Erben Unannehmlichkeiten ent-
stehen, sondern der Grund liegt tiefer. Er ist darin
zu suchen, dass es viele ehrliche Steuerzahler stosst,
dass man die Prisumtion aufstellt, jeder Steuerpflich-
tige sei ein unehrlicher Mensch und dass man gegen-
iber jedem ein Misstrauen haben miisse. Das ist auch
die Grundlage der hier aufgestellten Bestimmung, die
zur Voraussetzung hat, der Staat miisse von vorne-
herein Misstrauen haben und er solle je nachdem die-
sem Misstrauen dadurch Ausdruck geben, dass er die
vorgesehenen Massnahmen ergreift. Es handelt sich
also um ein Misstrauensvotum, ja man kann eigent-
lich sagen um eine Verdichtigung gegeniiber der Ge-
samtheit der Steuerzahler. Da ist es nun nicht sehr
schon, wenn der Fiskus es unterlisst, seinen Verdacht
bei Lebzeiten des Steuerpflichtigen zum Ausdruck zu
bringen. Solange der Steuerpflichtige lebt hat der
Staal alle moglichen Mittel den ganzen Apparat der
Steuerbehorden zur Hand, um diesem Misstrauen Aus-
druck zu geben und der Wahrheit nachzuforschen.
Wenn man an den Angaben eines ‘Steuerpflichligen

‘klar ist.
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Zweifel haben zu sollen glaubt, soll man bei seinen
Lebzeiten der Wahrheit niher zu kommen suchen
und nicht warten, bis der Betreffende die Augen ge-
schlossen hat und nicht mehr in der Lage ist, sich
zu verteidigen. Die Situation der Erben wird er%chwert
indem sie schliesslich auch nicht iiber alles orientiert
sind und manche Auskunft nicht zu geben in der
Lage sind, wie der Steuerpflichtige selbst sie geben
konnte,

Im neuen Gesetz wird eine neue Art der Taxation
vorgeschlagen, eine neue Organisation fiir die Fest-
stellung der Steuern vorgesehen und es kommt mir
vor, man habe ein ausserordentlich geringes Zutrauen
zu dieser neuen Organisation, wenn man nicht ein-
mal die Erfahrungen die man damit macht, abwarten
will, sondern jetzt schon im Gesetz zum Ausdruck
brlngt dass eben doch alle méglichen Steuerverschlag-
nisse vorkommen werden. Man erklirt so gewisser-
massen die ganze Organisation, von der man sich
eine Verbesserung des Einschitzungsverfahrens ver-
spricht, von vorneherein wieder bankerott.

Im iibrigen mochte ich neben diesen Bemerkungen
allgemeiner Natur die vorliegende Fassung von dem
Gesichtspunkt aus beanstanden, dass sie durchaus un-
Es wird gesagt, die Erben haben sich auf
Verlangen der Steuerbehdrden iiber den Bestand des
hinterlassenen steuerpflichtigen Vermogens des Erb-
lassers auszuweisen. Wie soll dieser Ausweis erfol-
gen? Man hatte zuerst vorgesehen, dass eine notarielle
Bescheinigung beigebracht werden solle. Nun sind
die Notare gekommen und haben erklirt, das konne
man nach dem Nofariatsgesetz nicht verlangen, das
filhre einfach zum amtlichen Inventar. Wie soll es
nun gehen, wenn von den Steuerbehérden ein Aus-
weis verlangt wird? Geniigt es, wenn der betreffende
Steuerpflichtige ein Verzeichnis aufstellt und vorlegt?
Dann ist er keinen Moment sicher, dass der betref-
fende Amtsschaffner erkldrt: Das genugt mir nicht,
wir haben keinen Grund, auf eine blosse schriftliche
Eingabe eines Steuerpflichtigen zu gehen und das als
volle Wahrheit anzunehmen. Man beweist es ja, indem
man die ‘Steuererklirung des Erblassers auch nicht
als sicher ansieht. Ebenso ist auch der Erbe nicht
sicher, dass man ihm gegeniiber nicht so verfihrt, wenn
er ein Verzeichnis der hinterlassenen Gegenstéinde vor-
legt. Der Betreffende geht vielleicht zum Notar und
ersucht ihn, ihm eine Bescheinigung auszustellen. Der
Notar wird moglicherweise, je nachdem er das No-
tariatsgesetz so oder anders auslegt, sagen, er kionne
keine blosse Bescheinigung ausstellen, sondern er
miisse den Weg des Inventars betreten. Es ist dies
der Standpunkt, den die Notarien in ihrer Eingabe
geltend gemacht haben, dass man nach dem Notariats-
gesetz keine einfache Bescheinigung ausstellen konne.
Wir riskieren so, dass wir alle moéglichen Schwierig-
keiten haben werden, um die Frage zu entscheiden,
was als geniigender Ausweis im Sinne des Gesetzes
anzusehen sei. Der Herr Finanzdirektor hat uns auf
die Praxis vertrostet, sie werde den Weg schon fin-
den. Solche Sachen’ sollten im Gesetz geordnet und
nicht der Praxis iiberlassen werden. .In der Kommis-
sion wurde gesagt, wenn es notig werde, kdnne man
ein Dekret erlassen. Aber ich habe schon darauf hin-
gewiesen und tue es auch hier, dass dieser Ausweg
der Verweisung auf ein Dekret nicht moglich ist, wenn
wir nicht in Art. 38 selbst dieses Dekret vorsehen.
Die Verfassung statuiert ausdriicklich, dass im Gesetz
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selbst gesagt werden soll, welche Bestimmungen der
Ausfiihrung durch ein Dekret vorbehalten werden. Tat-
séchlich wiirde sich die Sache so machen, wie der
Herr Finanzdirektor in Aussicht stellt, dass ‘die ganze
Gestaltung des Verfahrens der Praxis iiberlassen wiirde.
Das ist der zweite Grund, warum ich dieser Bestim-
mung nicht beipflichten kann. Man hat im Erbschafts-
steuergesetz von 1864 auch Restimmungen aufstellen
miissen iiber die Art und Weise, wie die Erben, die
der Erbschaftssteuer unterliegen, sich iber den Be-
stand der Verlassenschaft auszuweisen haben. Dort
sind in 6 Artikeln dariiber Bestimmungen enthalten;
hier tut man die Sache in einem halben Satz ab und
will das Weitere der Praxis iiberlassen. Auch aus die-
sem Grunde ist fiir mich die vorliegende Bestimmung
unannehmbar und ich beantrage also, die Alincas 2
und 3 zu streichen.

Miiller (Gustav). Anlisslich der Beratung des Ein-
fithrungsgesetzes hat Herr Kollega Albrecht den An-
trag gestellt, das amtliche Inventar in das Einfithrungs-
gesetz aufzunehmen. Das wurde abgelehnt indem man
sagte, es biete sich dann beim Steuergesetz Gelegen-
heit, iiber die amtliche Inventarisation zu sprechen.
An und fiir sich hitten wir eigentlich allen Anlass
gehabt, die amtliche Inventarisation hier wieder zu
bringen. Wir haben vorldufig darauf verzichtet, weil
die urspriingliche Fassung des vorliegenden Artikels
zwar nur ein Surrogat der amtlichen Tnventarisation,
aber immerhin einen Anfang derselben gebracht hitte
und wir uns sagten, wir wollen die Schwierigkeiten
fiir das Zustandekommen des Steuergesetzes mnicht
vermehren, sondern der Fassung, wenn sie noch
etwas verbessert wird, zustimmen. Diese urspriing-
liche Fassung ging dahm dass die Steuerbehor-
den borechhgt waren, innerhalb zwei Monaten eine
notarielle Boqchelmgung iiber den Bestand des Nach-
lasses zu verlangen; in der Kommission hatte ich be-
antragt, die Worte « auf Verlangen der Steuerbehorden »
zu streichen und wir hitten uns mit dieser Fassung
einverstanden erkliren kénnen. Das wiire ein An-
fang der amtlichen Inventarisation gewesen, immerhin
wie gesagt nur ein Surrogat, denn die amtliche Inven-
tarisation hat in ihrer vollen Wirksamkeit zur abso-
luten Voraussetzung, dass der Nachlass durch die Ver-
siegelung unmittelbar nach dem Tode vor allen Ver-
wedelungen sichergestellt werde. Sobald ein Zeitraum
von zwei Monaten verstreicht, ist natiirlich allen mog-
lichen Machinationen Tiir und Tor getffnet. Aber
immerhin lag doch eine gewisse Garantie darin, dass
nicht die Erben selbst den Ausweis hiitten geben
konnen, sondern dass derselbe durch eine Urkunds-
person hitte beigebracht werden miissen.

Nun ist aber die Kommission anderer Meinung ge-
worden und will uns etwas vorsetzen, das so ganz
wirkungslos ist, dass es durchaus konsequent und
logisch ist, wenn Herr Kollega v. Fischer beantragt,
die beiden Alineas itberhaupt zu streichen. Wenn es
sich nur darum handeln wiirde, der neuen Fassung
der Kommission oder dem Streichungsantrag v. Fischer
beizustimmen, wiirde ich unbedingt das letztere tun.
Denr das, was die Kommission vorschldgt, ist nichts
und soll doch etwas vorstellen.

Die Argumentation des Herrn v. Fischer hat mich
eigentiimlich beriihrt. Er sagt es habe etwas Stossen-
des, wenn man im Gesetz gew1ssermassen die Un-
redlichkeit der Steuerpflichtigen prdsumiere. Wenn
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das richtig wire, dann miissten wir iiberhaupt auf
alle  offentlich- rechtlichen Besli timmungen verzichten,
dann kénnten wir keine strafrechtlichen Bestlmmungen
in einem: Strafgesetzbuch zusammenfassen, denn das
prasumiert immer, dass der eine ein Schelm, der an-
dere ein Betriiger und so weiter sei. Bei offentlich-
rechtlichen Bestimmungen kann man nicht so argu-
menlieren, sondern sie sind zur Sicherung der 6ffent-
lich-rechtlichen Ordnung mnotwendig. Wer Erfahrung
im Steuerwesen hat, weiss, dass es durchaus not-
wendig ist, derartige sichernde Bestimmungen zu ha-
ben, weil eine grosse Zahl von Steuerpflichtigen ihrer
Steuerpflicht nicht nachkommen und in Kapitalisten-
kreisen immer Fille von Steuerdefraudationen zu kon-
statieren sind, wenn man etwas schirfer zusieht. Es
ist noétig, das Steuergesetz in dieser Beziehung zu
einer wirksamen Waffe zu machen. Es ist ein offenes
Geheimnis, dass weniger im Einkommen, obwohl auch
hier noch vieles zu machen ist, als beim Vermogen
sich Hunderte von Millionen im Kanton Bern der
Steuerpflicht entziechen, und wenn ein Steuecrgesetz
den vollen Ertrag abwerfen soll, muss man denjenigen
Steuerquellen, die nach #usserer Wahrnehmung nicht
sicher zu erfassen sind, wenigstens auf dem Wege der
Inventarisation beizukommen suchen. Allerdings ent-
zieht sich auch das Einkommen in betriichtlicher Weise
der Steuerpflicht, aber da sind wenigstens #Hussere
Wahrnehmungen vorhanden. Man kann aus der Lebens-
haltung des Steuerpflichtigen bestimmte Schliisse zie-
hen, man kann die Umsatzziffern eines Geschiftes
in Erfahrung bringen, man kann nach den Durch-
schnittserfahrungen sagen, dass die gemachten Angaben
unrichtig sein miissen, und man kann endlich durch
eine amtliche Einschitzung Klarheit in die Sache brin-
gen. Wo diese dussern Wahrnehmungen nicht vor-
handen sind, entziehen sich alle Faktoren unserer Be-
obachtung und deshalb kann hier nur durch einen
dussern Zwang das erreicht werden, was im Interesse
des Staates und der Gemeinde erreicht werden soll,
dass nédmlich alles steuerpflichtige Kapital zur Be-
steuerung herangezogen werde.

Was jetzt vorgeschlagen wird, ist wirkungslos, denn
sobald nur auf den Ausweis der Erben ohne jede
Mitwirkung einer Drittperson abgestellt wird, werden
gerade diejenigen Erben  die, wenn sie ihre Angahen
wahrheitsgemiss machen wiirden, selbst zugestehen
miissten, dass zu Lebzeiten des Erblassers betricht-
liche Defrauvdationen vorgekommen sind, notgedrungen
dazu kommen, das moglichst zu vertuschen und den
Nachlass méglichst in Uebereinstimmung zu bringen
mit der angenommenen Vermogenslage des Erblassers.
Durch den verbesserten Vorschlag der Kommission
wird auch noch die letzte eventuell wirksame Mass-
nahme illusorisch gemacht, ndmlich die Anhaltung der
Erben zur Manifestation, da diese nur vorgesehen ist
fiir den Fall, dass die Erben der Aufforderung sich
auszuweisen nicht rechtzeitig nachkommen. Denn
sobald die Erben ohne jede Kontrolle von irgend
einer Drittperson den Ausweis leisten kdnnen, haben
sie gar keinen Anlass mehr, denselben nicht zu leisten,
und sobald sie ihn leisten, entgeht dem Staat die
Méglichkeit, die Erben durch die Manifestation zu
richtigen Angaben iiber das hinterlassene Vermogen
anzuhalten.

Sic sehen, sobald man anfingt, Konzessionen an
diejenigen, die tiberhaupt vom Steuergesetz nichts wis-
sen wollen, zu machen, so ist kein Awufhalten mehr,
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und es ist wirklich kein Aufhalten mehr, wie aus
dem eingebrachten Streichungsantrag hervorgeht. Um
die Sache auf den richtigen Boden zu stellen, bean-
trage ich daher, die Frage der amtlichen I[nventari-
sation grundsitzlich wieder anzupacken.

Die amtliche Inventarisation ist das einzige, das
uns in dieser Bezichung auf einen ganz souverinen
Boden stellt. Ich beantrage daher namens der sozial-
demokratischen Fraktion, den Art. 38, Alinea 1, als
neuen Art. 38 abzutrennen und in einem folgenden
Art. 38Dbis zu bestimmen: « Beim Todesfall eines Steuer-
pflichtigen ist dessen Nachlass zu inventarisieren. Diese
Inventarisierung unterbleibt in den Fillen, wo aus an-
dern Griinden ein offentliches Inventar aufgenommen
wird (Art. 68 Einfiihrungsgesetz). Die Erben sind ver-
pflichtet, der Steuerbehorde dieses Inventar vorzu-
legen». Als Art. 38ter wiirde folgen: «Der Nachlass
ist innerhalb 24 Stunden nach dem Todesfall unter
Siegel zu legen. Das amtliche Inventar ist durch einen
Notar aufzunehmen, welcher auf Vorschlag der Erben
durch den Regierungsstatthalter zu bezeichnen ist. Die
Kosten der amtlichen Inventarisation trigt der Staat».
Der Passus betreffend den auf Vorschlag der Erben
durch den Regierungsstatthalter zu bezeichnenden No-
tar ist eine Milderung, die mir deshalb als berechtigt
erscheint, weil man im Notar auch die Vertrauens-
person der Erben sehen und ihnen durch ihren Vor-
schlag die Moglichkeit geben soll, den Mann ihres
Vertrauens mit dem amtlichen Inventar zu beaufira-
gen. Unter allen Umstéinden soll aber die Wahl des
Notars durch den Regierungsstatthalter erfolgen.

Ich stelle also dem Streichungsantrag des Herrn
v. Fischer diese beiden Antrige gegeniiber, welche die
Einfihrung der reinen amtlichen Inventarisation be-
zwecken,

Siegenthaler (Trub). Ich mochte Thnen empfehlen,
sowohl den Antrag v. Fischer als denjenigen des Herrn
Miiller abzulehnen und am Entwurf der Regierung und
der Kommission festzuhalten. Ich bin personlich ein
ebenso warmer Freund der amtlichen Inventarisation
wie Herr Miiller, aber ich mochte diese Frage doch
nicht mit dem Steuergesetz verquicken, sondern wir
miissen sie einmal fiir sich dem Volke vorlegen. Wir
wollen aber doch bei der Reform der Steuergesetz-
gebung das zu erreichen suchen, was in dieser Be-
ziehung erreichbar ist. Wir wollen eine gerechtere
Verteilung der Steuerlasten herbeifithren, und das kon-
nen wir nur, wenn uns wirklich daran gelegen ist,
dafiir zu sorgen, dass die geheimen Vermdgen, die
sich in Millionen von Franken belaufen, zur Besteue-
rung herbeigezogen werden. Wenn wir die amtliche
Inventarisation nicht aufnehmen kénnen, so kdnnen
wir doch wenigstens etwas erreichen, wenn wir den
Art. 38 nach dem Entwurf zum Beschluss erheben.
Diejenigen, die sich an der amtlichen Inventarisation,
iiberhaupt an jeder Kontrolle, die tiber ihr Vermogen
gefithrt werden konnte, stossen, werden allerdings fin-
den, dass hier eine Bestimmung aufgenommen wor-
den ist, die sie beriihrt, aber sie ist in einer so milden
Form abgefasst, dass sie sich mit der Sache werden
befreunden kénnen. Damit haben wir doch etwas er-
reicht und ich empfehle lhnen deshalb die Annahme
des Art. 38 nach Vorschlag der Kommission.

Durrenmatt. Das neue Alinea, wie es von der
Kommission vorgeschlagen wird, ist eine Kautschuk-
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bestimmung erster Giite. Es heisst hier, dass die
Erben verpflichtet seien, sich auf Verlangen der Steuer-
behorden binnen zwei Monaten nach dem Erbschafts-
aniritl bei der Amtsschaffnerei des betreffenden Be-
zirkes {iber den Bestand des hinterlassenen steuer-
pflichtigen Vermdgens des Erblassers auszuweisen. Es
steht zunéchst also vollstindig im Belieben der Steuer-
behorden, ob sie von dieser Bestimmung Gebrauch
machen wollen oder nicht. Wenn einer beim Herrn
Amtsschaffner gut angeschrieben ist, wird dieser sa-
gen: ich kenne den Mann, er hat sein Vermdgen richtig
versteuert und wir wollen die Erben nicht weiter pla-
gen. Im andern Fall wird es heissen: wir miissen das
Inventar verlangen. Kurz und gut, es liegt in der Will-
kiir der Steuerbehorden, zu entscheiden, in welchen
Féllen sie streng und in welchen Féllen sie kulant
sein wollen. Und wenn die Steuerbehorde sich ent-
schlossen hat, den Ausweis zu verlangen, so steht
es wieder vollstindig in ihrem Belieben, den erhalte-
nen Ausweis als gentigend zu erkliren oder nicht.
Es wird mit keinem Wort gesagt, was unter dem Aus-
weis verstanden sein soll; die Erben haben zu ihrer
Beruhigung nicht die mindeste Garantie, dass, wenn
sie bestimmte Vorlagen machen, ihnen auch Recht
geschehen muss. Ich halte eine solche Bestimmung
fiir viel schidlicher und gefihrlicher als das offene
ehrliche amtliche Inventar, das von Herrn Miller vor-
geschlagen wird. Dort wird doch ohne weiteres vor-
geschrieben, dass in jedem TFalle ein 6ffentliches In-
ventar errichtet werden muss, und man weiss, woran
man ist. Die vorliegende Kautschukbestiminung ist
meines Erachtens viel gefihrlicher, denn man ist da
einzig und allein auf das Wohlwollen, auf das Be-
liebenn der Steuerbehérden angewiesen, die dariiber
entscheiden, ob sie die Bestimmung zur Anwendung
bringen wollen oder nicht und ob der Ausweis als
geniigend zu gelten hat oder nicht.

Der Herr Finanzdirektor hat zwar gesagt, man konne
sich auf die Praxis verlassen, die sich bilden +erde,
man brauche nicht zu befiirchten, dass Missbrauch
getrieben werde und so weiter. Allein wenn es den
Steuerbehdrden nicht moglich ist, zu Lebzeiten des
betreffenden Stederpflichtigen mit der gehorigen Autori-
tit aufzutreten, wenn sie den Steuerpflichtigen zu sei-
nen Lebzeiten unter Umsténden fiirchten und nicht den
Mut haben, gegen ihn vorzugehen, verspreche ich mir
auch nicht viel davon, wenn es nach dessen Tod in
ihr Belieben gestellt ist, den Ausweis zu verlangen
oder es bei dem, was bisher versteuert wurde, be-
wenden zu lassen. Es liegt mir nicht etwa daran,
die Steuerverschlagnis zu entschuldigen oder in Schutz
zu nehmen. Im Gegenteil er wiirde uns von unserem
Standpunkt aus nur recht sein, wenn den Steuerver-
schlagnissen moglichst vollstindig auf die Spur ge-
kommen werden konnte. Nun erinnere ich aber daran,
was bereits Herr v. Fischer ausgefithrt hat: man soll
die Sache zu Lebzeiten des Steuerpflichtigen gehérig
an die Hand nehmen, und dann wird es wohl mog-
lich sein, die Leute so zu fassen, dass die Steuer-
verschlagnisse vermindert werden konnen,

Herr Gustav Miiller hat von dem eklatanten Fall ge-
sprochen, wo sich nach dem Tode des Erblassers
herausstellt, dass er ein grosses Vermogen besessen
und nichts versteuert hat. Solche Fille konnen aller-
dings vorkommen, aber ich behaupte auch hier wie-
der, dass wenn die Steuerbehorden zu Lebzeiten des
Betreffenden mit der notigen Schirfe vorgegangen wi-
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ren, das vielleicht auch nicht vorgekommen wire.
Solche eklatante Fille kénnen sich nur ereignen, wenn
die Steuerbehorden zu Lebzeiten des Steuerpflichtigen
nicht in unparteiischer Weise und mit der richtigen
Schérfe ihres Amtes wallen.

Unter den vorliegenden Umstiinden haben die
Steuerbehorden alle Mittel an der Hand und sind
mit der ndtigen Machtvollkommenheit ausgeriistet, um
schon zu Lebzeiten des Steuerpflichtigen auf den ner-
vas rerum zu kommen. Gerade im vorliegenden Ent-
wurf wird, wie die Herren Gemeindeschreiber aus
dem Amt Burgdorf in ihrer Eingabe dargetan haben,
die Steuerverwaltung mit einer Machtvollkommenheit
ausgeriistet, dass sie bei den Taxationen vollstindig
nach ihrem Belieben schalten und walten kann, so
dass die Gefahr nicht gross ist, dass ein steuerpflich-
tiges Einkommen oder Vermdgen unters Eis gehen
mochte. Wenn man zu den zukiinftigen Steuerbehdr-
den das Zutrauen hat, dass sie als Taxationsbehor-
den in richtiger Weise ihres Amtes walten werden,
so ist es mnicht nétig, derartigce vexatorische Vor-
schriften aufzustellen, wie sie im vorliegenden abge-
dnderten zweiten Alinea des Art. 38 enthalten sind.

Mit diesen paar Bemerkungen méchte ich Thnen
den Antrag des Herrn v. Fischer, es seien die beiden
letzten Alinea zu streichen, und damit natiirlich auch
die Ablehnung des Antrages Miiller auf Einfiihrung
der obligatorischen Inventarisation empfehlen.

Miihlethaler. Ich mdchte Thnen beantragen, die
urspriingliche Fassung des Entwurfes festzuhalten. Uns
ist daran gelegen, dass der vorliegende Entwurf Ge-
setz werde. Ich bin auch ein warmer Freund der
amtlichen Inventarisation und wiirde derselben bei-
stimmen, wenn sie losgelést von diesem Gesetz zur
Abstimmung gebracht wiirde. Aber da die Gefahr be-
steht, dass wenn wir die amtliche Inventarisation in
das Gesetz aufnehmen, demselben neue Gegner er-
wachsen und die Vorlage verworfen wird, so méochte
ich, um den Bedenken, die gegen die neue [Fassung
gedussert worden sind, Rechnung zu tragen, bean-
tragen, den Artikel in der urspriinglichen Fassung
anzunehmen.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich mochte Thnen beantragen, den Strei-
chungsantrag des Herrn v. Fischer abzulehnen. Herr
v. Fischer hat absichtlich an dem Entwurf eine iibel-
wollende Kritik getibt, weil derselbe ihm nicht passt.
Er hat zundchst bemerkt wir haben selbst kein Zu-
trauen zu der vorgesehenen Organisation, wir erkliren
sie von vorneherein bankerott, sonst wiirden wir nicht
die Bestimmung in Al. 2 des Art. 38 aufgenommen
haben. Herr Miiller hat bereits darauf geantwortet
und ich wire nicht in Verlegenheit, eine Reihe von
Fillen zu zitieren, in denen Steuerverschlagnis statt-
finden konnten, trotzdem die Steuerbehérden sehr gute
Ordnung hielten. Ich verwundere mich tiber den Auf-
wand von Beredsamkeit, der gemacht wurde, um die-
jenigen zu verteidigen, die immer und immer wieder
Steuerdefraudationen begehen., Herr Diirrenmatt stellt
unseren Steuerbehorden ein schlechtes Zeugnis aus, in-
dem er sagt, dass hier die reinste Willkiir stattfinde;
wenn einer mit dem Amtsschaffner gut stehe, so werde
der Ausweis angenommen, wenn er nicht sein Freund
sei, so werde nach der Strenge der Vorschrift ver-
fahren. Ich beneide Herrn Diirrenmatt um dieses Ur-
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teil iiber unsere Bezirksheamten nicht. Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass unsere Beamten in allen Be-
zitken redlich bestrebt sind, niemand Unrecht zu
tun; wenn sie in einem Fall von Steuerverschlagnis
die Interessen des Fiskus wahren, so erfiillen sie nur
ihre Pflicht und ich muss den Vorwurf ablehnen, dass
sie ihr Verhalten vor der Freundschaft der Steuer-
pflichtigen oder dem Gegenteil abhingig machen. Das
gleiche gilt in bezug auf den Vorwurf nach oben und
ich kann mich da ruhig auf meine Praxis berufen.
Wir treiben keine Willkiir. Dafiir gibt es hundert
und hundert Beweise, dass wir jedesmal die Sache
genau priifen und wohl iiberlegen, bhevor wir ein-
schreiten. Es ist fiir uns keine Freude, sondern eine
Last, wenn wir jeweilen eine Steuerbusse diklieren
miissen, und wir greifen zu diesem Mittel erst, wenn wir
uns iiberzeugen miissen, dass eine krasse Verletzung
des Gesetzes vorliegt. Ich berufe mich hiefiir auf
das gesamte Personal der Finanzdirektion und lehne
den gemachten Vorwurf entschieden ab.

Herr Miller sagt der Ausweis, der verlangt wer-
den soll, sei gar nichts, und Herr Diirrenmatt spricht
von ciner Kautschukbestimmung, mit der man machen
kénne, was man wolle, von einer Machtfiille, die den
Steuerbehérden mit der Verleihung des Rechtes, einen
Ausweis zu verlangen, gegeben werde. Daraus geht
hervor, dass wir ungefilhr das Richtige getroffen ha-
ben. Der eine findet die vorliegende Fassung zu scharf
und der andere sagt das ist bloss ein Palliativmittel,
wir miissen mit viel gréberem Geschiitz auffahren.
Das Richtige diirfte wohl in der Mitte liegen, das heisst
in der Vorschrift, wie sie hier vorgeschlagen wird.
Die Bestimmung, dass man einen Ausweis verlangen
kann, ist sicher etwas wert, Natiirlich wenn man von
der Voraussetzung ausgeht, dass die Behorden Will-
kiir treiben und es von politischen oder andern Griin-
den abhdngig machen, ob sie den Ausweis verlangen
wollen oder nicht, dann kann man von einer Kaut-
schukbestimmung sprechen, die besser verworfen wird,
aber wenn man annimmt, dass die Steuerbehorden
ihre Pflicht tun und nichts anderes wollen als dem
Staat zu dem verhelfen, was ihm von Gottes und
Rechtswegen gehort, dann ist es keine Kautschukbe-
stimmung mehr, sondern sie gibt dem Staat die Mittel
an die Hand, die Betreffenden zu zwingen, sich iiber
ihr Vermogen auszuweisen. Man muss es natiirlich dem
Urteil des Einzelnen iiberlassen, ob er den Ausweis
als gentigend erachtet oder nicht. Erachtet er ihn
nicht als geniigend, so haben die Erben das-Recht,
beim Verwaltungsgericht Beschwerde zu fithren und
dieses wird dariiber entscheiden, ob man in der Forde-
rung zu weit gegangen ist. Auf diese Weise wird
sich eine Praxis bilden, die mit Willkiir nichts zu
tun hat, sondern eine richtige Anwendung des Ge-
setzes garantiert. Ich empfehle Thnen also nochmals die
Fassung, wie sie Thnen heute von Regierung und Kom-
mission neu vorgeschlagen wird.

Nach der frithern Fassung wollte man die Notarien
verpflichten, eine Bescheinigung auszustellen. Nach-
dem nun aber die Notarien in ihrer Eingabe dagegen
remonstrieren und erkldren, dass sie im Talle der
Beibehaltung dieser Bestimmung gegen das Gesetz auf-
treten miissten, ist es besser, wenn von dieser Be-
scheinigung abgesehen wird. Tatséchlich wird es doch
dazu kommen, dass in solchen Fiéllen der Vertrauens-
mann der Erben, also der Notar, angegangen wird,
den verlangten Ausweis beizubringen. Wir erhalten
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schon jetzt vielfach solche Ausweise, nicht nur von
Notarien, sondern auch von andern Leuten, und je
nach Umstidnden erachten wir dieselben als geniigend
oder verlangen noch FErgidnzungen. Ich glaube, man
sollte von dem Obligatorium, das Herr Miihlethaler
wieder aufleben lassen mochte, absehen und keine
notarielle Bescheinigung verlangen; tatsdchlich wird
es doch dazu kommen, .

Noch ein Wort tiber die amtliche Inventarisation.
Ich nehme keinen Anstand zu erklidren, dass ich jeder-
zeit ein Freund und Anhinger des amtlichen I[nven-
tars bin und Ihnen sehr gerne die Annahme des Vor-
schlages des Herrn Miiller empfehlen wiirde, wenn ich
nicht die volle Ueberzeugung hitte, dass wir durch
das obligatorische Inventar den Gegnern des Gesetzes
einc michtige Waffe in die Hand geben wiirden, um
das Gesetz zu Fall zu bringen. Aus diesem Grunde
mochte ich Thnen beantragen, diese Frage einmal ge-
sondert zu behandeln und dem Volk zur Entscheidung
vorzulegen.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Der An-
trag des Herrn Miiller auf Einfithrung der amtlichen
Inventarisation ist meines Wissens in der Kommission
wiederholt diskutiert worden — ich habe der Kommis-
sion allerdings nicht von Anfang an angehort — aber
sie hat je und je die Stellung eingenommen, dass
diese Frage sofort nach der Annahme des Steuerge-
setzes durch das Volk in einem Spezialgesetz geregelt
werden solle. Ich muss daher, den Anschauungen,
wie sie in der Kommission von Anfang an bestanden
haben, Rechnung tragend, heute die Ablehnung des
Antrages Miiller empfehlen.

Auch der Antrag des Herrn v. Fischer ist bereits
in der Kommission gestellt und von dieser mit grossem
Mechr abgelehnt worden. Ich mochte Ihnen empfchlen,
die neue Fassung der Kommission zu akzeptieren. Es
ist nicht richtig, wenn von Herrn Diirrenmatt dieses
zweite Alinea als eine reine Kautschukbestimmung
bezeichnet wird. Die Steuerbehdrden werden nicht
willkiirlich von dem ihnen zugestandenen Recht Ge-
brauch machen, sondern sie werden ohne Unterschied
in allen Ausnahmefillen — und es gibt solche —
wo davon Gebrauch gemacht werden muss, den Aus-
weis verlangen. Meines Wissens muss man jéhrlich
etwa in 5—10 Fillen gegen Steuerverschlagnisse von
grosserem Umfang einschreiten und es ist klar, dass
man den Steuerbehorden ein beziigliches Recht ge-
withren muss. Die Fassung der Kommission trigt mei-
nes Erachtens allen Verhiltnissen Rechnung. Es ist
nicht nétig, dass jedesmal nach dem Absterben eines
Steuerpflichtigen ein Ausweis verlangt werde, denn
ich habe bereits erwiihnt, dass man bei &80 oder 909/,
aller Steuerpflichtigen genau weiss, was sie zu ver-
steuern haben, namentlich bei den Landwirten. Bei
uns im Seeland wenigstens weiss jeder Gremeinderat,
was ein Bauer zu versteuern hat, und wenn man in
einem solchen Falle auf dem Verlangen eines Aus
weises bestehen wiirde, so wiirde das als reine Schi-
kane angesehen werden. Man soll in dieser Beziehung
zu den Steuerbehorden Vertrauen haben und ihnen
das Recht einrdumen, den Ausweis zu verlangen, wenn
sic es fiir notig erachten.

Abstimmung.
Eventuell:
1. Fir die neue Fassung der vorberaten-
den Behorden (gegeniiber dem Antrag
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Miihlethaler auf Beibehalten der ur-
spriinglichen Fassung)

2. Fiir den Antrag Miiller (amtliche Inven-
tarisation
Definitiv:

Fiir Festhalten an der Fassung der vorbe-
ratenden Behorden (gegeniiber dem
Streichungsantrag v. Fischer)

Mehrheit.

Minderheit.

Mehrheit.

Beschluss:

Art. 38. Wird eine Steuerverschlagnis erst nach
dem Tode des Steuerpflichtigen entdeckt, so haf-
ten seine Erben solidarisch fiir die geschuldete
Nachsteuer bis zum Belaufe der Verlassenschaft.

Stirbt eine im Kanton Bern steuerpflichtige
Person und wird iiber ihre Verlassenschaft kein
offentliches Inventar errichtet, so sind die Erben
auf Verlangen der Steuerbehorden verpflichtet,
sich binnen zwei Monaten nach dem Erbschafts-
antritt bei der Amtsschaffnerei des betreffenden
Bezirkes iiber den Bestand des hinterlassenen
steuerpflichtigen Vermdgens des Erblassers aus-
zuweisen,

Kommen die Erben dieser Pflicht nicht recht-
zeitig nach, so konnen sie durch ‘die Steuer-
verwaltung zur Manifestation tiber den Belauf
des ererbten Vermdgens angehalten werden.

Art. 39.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 39. Die Nachsteuerforderungen des Staa-
tes werden durch die kantonale Steuerverwaltung
geltend gemacht.

Wird der Anspruch nicht freiwillig anerkannt,
so ist er im Wege des Administrativprozesses
vor dem Verwaltungsgericht einzuklagen. Die Be-
klagten sind zur Edition aller derjenigen Urkun-
den verpflichtet, welche zur Feststellung des

steuerpflichtigen Vermogens oder Einkommens
notig sind.
Art. 40.
Angenommen.
Beschluss:
Art. 40. Wer seine vermogenssteuerpflich-

tigen Kapitalien beziehungsweise die in ihrem
Bestande vorgekommenen Verinderungen unrich-
tig angibt, oder beim Schuldenabzug unrichtige
Angaben macht, verfillt in eine Steuerbusse von
2 bis 20 Fr. sofern durch seine Handlungs-
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weise dem Staate die geschuldete Steuer nicht
entzogen wird.

Die Verhingung der Bussen liegt der Finanz-
direktion ob.

Hier wird die Beratung des Steuergesetzes abge-
brochen.

Erteilung des Expropriationsrechtes an die Gemeinde
Interlaken.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Gemeinde Interlaken muss ein neues
Schulhaus bauen. Sie musste zu diesem Zwecke Ter-
rain erwerben und konnte sich dabei mit zwei Eigen-
tiimern nicht iiber den Preis verstindigen. Derselbe
muss auf dem Wege der Expropriation festgestellt
werden. Die Eigentiimer sind grundsétzlich mit der
Expropriation einverstanden, so dass nichts im Wege
steht, dem Gesuch um Erteilung des Expropriations-
rechtes zu entsprechen, was vom Regierungsrat be-
anfragt wird.

Peter, Prisident der’ Justizkommission. Die Jusliz-
kommission erkldrt sich mit dem Antrag des Regie-
rungsrates einverstanden, :

Genehmigt.
Beschluss:

Der Gemeinde Interlaken wird zum Zwecke
der Erstellung eines neuen Schulhauses mit Spiel-
und Turnplatz, sowie eines auch andern offent-
lichen Zwecken dienstbar zu machenden Marki-
platzes nach Massgabe des vorgelegten Situations-
planes das Expropriationsrecht erteilt.

Erteilung des Expropriationsrechtes an die Gemeinde
Pieterlen.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Auch die Gemeinde Pieterlen ist in der
Lage, ein neues Schulhaus zu erstellen. Die Verhilt-
nisse liegen aber dort nicht so einfach. Die Bevolke-
rung war einig dariiber, dass ein Schulhaus gebaut
werden miisse, konnte sich aber iiber den Platz, auf
den dasselbe zu stehen kommen soll, nicht einigen.
Nach lingern Verhandlungen und nach nochmaliger
Priifung der Sachlage ist sie schliesslich zur Ansicht
gekommen, dass es am besten wire, gleich zwei Pléitze
zu erwerben, von denen der eine sofort iiberbaut
werden soll, wihrend der andere fiir den Neubau,
der bei der Entwicklung der Gemeinde in einigen
Jahren nétig sein wird, reserviert werden soll. Die
Behorden, welche die IFrage gepriift haben, erkliren
sich mit diesem Projekt durchaus einverstanden. Na-
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mentlich stellen sich auch die Schulbehérden auf den
Boden, dass es nicht nur am Platze sei, jetzt ein
neues Schulhaus zu bauen, um das alte, baufillige und
ungeeignete Schulgebdude zu ersetzen, sondern dass
das neue Schulbaus auch am besten aus dem Lirm
des Dorfes herausgenommen und dorthin gestellt werde,
wo ein richtiges Schulhalten moglich ist. Durch vier
Mitglieder des Regierungsrates hat ein Augenschein
stattgefunden und sie konnten sich iiberzeugen, dass
beide Plitze, sowohl derjenige auf der Westseite des
Dorfes, wo bereits gebaut wird, als derjenige auf der
nordostlichen Seite sich in ausgezeichneter Weise als
Schulhausplitze eignen; sie sind auch einverstanden,
dass fiir die Zukunft vorgesorgt werde.

Die Expropriation ist notwendig, weil es weder
beim einen noch beim andern Platz méglich war,
sich mit allen Grundeigentiimern zu verstindigen.
Grundsitzlich sind sie mit der Expropriation einver-
standen, mochten aber auf dem Wege des gericht-
lichen Verfahrens den Preis festselzen lassen. Die
Voraussetzungen sind auch hier vorhanden und der
Regierungsrat beantragt Ihnen die Erteilung des Ex-
propriationsrechtes an die Gemeinde Pieterlen.

Peter, Prisident der Kommission. Auch in diesem
Falle erklirt sich die Justizkommission mit den An-
trigen des Regierungsrates einverstanden. Es mag
allerdings ectwas auffallen, dass man gleichzeitig zwei
Plitze expropriieren will, aber die Verhiltnisse recht-
fertigen ein solches Vorgehen. Es wird — ich habe
mich dariiber beim Referenten des Regierungsrates
speziell erkundigt — notwendig sein, in kurzer Zeit
ein zweites Schulhaus zu bauen, das auf dem Plalze,
auf dem jetzt gebaut wird, nicht erstellt werden konnte,
Die Zahl der Schulkinder hat sich in den letzten
Jahren wesentlich vermehrt. Im Jahre 1883 hatte Pie-
terlen in drei Primarschulklassen 187 Kinder, 1893
in 4 Klassen 247 Kinder, 1903 in 5 Klassen 266 Kin-
der und 1910 in 6 Klassen 311 Kinder. Dazu kommen
noch 2 Sekundarschulklassen mit 56 Kindern. Aus
dieser rapiden Vermehrung sehen Sie dass es not-
wendig sein wird, in kurzer Zeit ein zweites Schul-
haus zu bauen. Von anderer Seite wurde mir gesagt,
man tue sehr gut, wenn man sich hiefiir rechtzeitig
einen Platz sichere, indem sich sonst spiter Schwie-
rigkeiten ergeben wiirden, einen richtigen Platz zu
finden. :

Genehmigt.

Beschluss:

Der Gemeinde Pieterlen wird fiir die Erwer-
bung der fiir die Erstellung neuer Schulhaus-
bauten in Aussicht genommenen Baupliitze in der
Leimern einerseits und den Thommetbeunden
andererseits nach Massgabe der vorgelegten
Situationspline das. Expropriationsrecht erteilt.

Erteilnng des Korporationsrechtes an die bernische
Winkelried-Stiftung.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Es liegi ein Gesuch der bernischen
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Winkelried-Stiftung um Erteilung der juristischen Per-
son vor. Neben der eidgendssischen Winkelried-Stif-
tung mit einem Fonds von mehreren Millionen existiert
eine bescheidene kantonalbernische Winkelried-Stiftung
mit einem Vermdégen von 250,000 Fr., die den Zweck
hat, Wehrménnern und jhren Angehorigen, die bei
einem offiziellen Aufgebot verunfallt sind, zu Hilfe
zu kommen. Die Stiftung hatte bis jetzt keinen recht-
lichen Charakter, aber mit Riicksicht auf das verhéltnis-
missig grosse Vermogen ist es notwendig, dass sie
die rechtliche Personlichkeit erhidlt. Die notigen Vor-
aussetzungen sind gegeben und es ist nur zu wiinschen,
dass der Zweck, den sich die Vereinigung gestellt hat,
in recht schoner Weise erfiillt werde. Der Regierungs-
rat beantragt IThnen, dem Gesuche zu entsprechen und
der bernischen Winkelried-Stiftung die juristische Per-
sonlichkeit in der iiblichen Form zu erteilen.

Peter, Prisident der Justizkommission. Die Justiz-
kommission erklirt sich mit dem regierungsritlichen
Antrag einverstanden.

Genehmigt.
Beschluss:

1. Die Bernische Winkelried-Stiftung ist als
juristische Person in dem Sinne anerkannt, dass
dieselbe unter der Aufsicht des Regierungsrates
auf ihren eigenen Namen Rechte erwerben und
Verbindlichkeiten eingehen kann.

2. Fir die Erwerbung von Grundeigentum
hat die Stiftung jeweilen die Genehmigung des
Regierungsrates einzuholen,

3. Die Statuten der Stiftung diirfen ohne die
Zustimmung des Regierungsrates nicht abgein-
dert werden.

4. Die Jahresrechnungen sollen jeweilen der
Militirdirektion zur Prifung unterbreitet werden.

5. Dieses Dekret soll in die Gesetzessamimlung
aufgenommen werden.

Strafnachlassgesuche.

(Siehe Nr. 17 der Beilagen.)

M. Simonin, directeur de la police, rapporteur dn
Conseil-exécutif: Vous avez & vous prononcer sur 28
recours en grice, qui sont résumés dans le fascicule
imprimé qui vous a été remis.

Les autorités préconsultatives se sont mises d’accord
sur tous les cas. Les propositions du gouvernement qui
figurent dans le fascicule ont été modifiées en deux
points. En ce qui concerne le No 1 (affaire Fliickiger),
votre commission de justice, messieurs, et le Conseil-
exécutif est du méme avis, vous propose de ne pas
entrer en matiére, par le simple motif que la peine de
90 jours de détention cellulaire infligée & Bertha Fliicki-
ger est actuellement subie. C’est exact et si ce pourvoi
se trouve mentionné dans le fascicule, c’est par erreur.
Le pourvoi avait été présenté peu avant I'ouverture
de la derniére session; le gouvernement a pu encore
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I’examiner au cours de cette session-l3; mais il n’en
a pas ét¢ de méme quant & votre commission de justice.
L’affaire a donc été renvoyée & la session actuelle
et entre temps la peine a été purgée. Il ne saurait
donc plus étre question de s’occuper du recours. D’ail-
leurs, le Conseil-exécutif en proposait le rejet.

La seconde modification concerne le Ne 11, soit
le pourvoi du nommé Wuthrich, qui a été condamné
avec quatre autres individus & cent francs d’amende
pour avoir chassé le dimanche et en temps prohibé.
Ce Wauthrich est le domestique d'un de ses codélin-
quants, soit de Fréderic Haldimann. Il ne posstde
pas de fortune et les autorités préconsultalives ont
admis que, s’il était allé & la chasse, c’était probablement
sur l'ordre de son maitre. C'est pourquoi elles sont
d’avis qu'on peut réduire l'amende a fr. 20.

En résumé, nous vous proposons de ne pas entrer
en matiére sur le cas No 1, de rejeter le recours dans
15 cas, de réduire la peine dans 11 autres et d’accorder
la. grace compléte dans un cas.

Peter, Prisident der Justizkommission. Der Fall 1,
Flickiger Bertha, ist gegenstandslos geworden und
fallt dahin, weil die Betreffende ihre Strafe ausge-
halten hat und in den letzten Tagen aus der Haft
entlassen worden ist.

Eine kleine Abdnderung gegeniiber der gedruckten
Vorlage beantragen wir in den Fillen 8—11. Vier
Schleichjiger wurden zu je 100 Fr. Busse und den
Kosten verurteilt. Wir haben nun gefunden, diese
Strafe treffe den einen der vier, Wiithrich, etwas hart.
Derselbe ist ein Knecht, der nichts besitzt, und eine
Busse von 100 Fr. trifft ihn natiirlich in bedeutend
hoherem Masse als die drei andern, die ordentlich
situiert sind. Die Justizkommission beantragt daher,
die Busse des Wiithrich auf 20 Fr. herabzusetzen und,
wie Sie vom Herrn Polizeidirektor gehort haben, stimmt
die Regierung bei. Dies sind die einzigen Abinde-
rungen gegeniiber der gedruckten Vorlage.

Samtliche Strafnachlassgesuche werden stillschwei-
gend nach den iibereinstimmenden Antrégen der vor-
beratenden Behorden erledigt.

Naturalisationsgesuche.

Auf den Antrag des Regierungsrates und der Justiz-
kommission werden bei 115 giiltigen Stimmen (er-
forderliche 2/g-Mehrheit: 76) die nachgenannten Per-
sonen, welche sich tiber den Genuss eines guten
Leumundes, den Besitz der biirgerlichen Rechte und
Ehren, sowie iiber giinstige Vermogens- und Erwerbs-
verhiiltnisse ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin
in das bernische Landrecht aufgenommen, in dem
Sinne jedoch, dass die Naturalisation erst mit der
Zustellung der Naturalisationsurkunde in Wirksamkeit
tritt:

1. Samuel Breisacher, geboren 1859, von Alt-
Breisach, Baden, Kaufmann in Biel, Ehemann der Julie
Bloch, Vater von vier minderjihrigen Kindern, wel-
chem die Einwohnergemeinde Tramelan-dessus das
Ortsburgerrecht zugesichert hat -— mit 107 Slimmen,
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2. Henri Albert Franck, geboren 1894, von Ober-
Hagenthal, Elsass, Elektrikerlehrling in Delsberg, ledig,
welchem die gemischte Gemeinde Beurnevésin das
Ortsburgerrecht zugesichert hat — mit 108 Stimmen.

3. Charles Wilhelm, geboren 1863 von Fontaine-
melon, Kanton Neuenburg, Kassier und Prokurist in
Delsberg, Ehemann der Emma Schmidt, Vater zweier
minderjihriger Kinder, welchem die Burgergemeinde
Delsberg das Ortsburgerrecht zugesichert hat — mit
115 Stimmen.

4. Albert Ernst Miiller, geboren 1893 von Fontaine,
I'rankreich, in Delsberg, ledig, welchem die Burgerge-
meinde Delsberg das Ortshurgerrecht zugesichert hat
— mit 113 Stimmen.

5. Johann Gottfried Ruf, geboren 1866, von aar-
gauisch Murgenthal, Kaufmann in Bern, Ehemann der
Elise Mumenthaler, Vater von zwei minderjihrigen
Kindern, welchem die Burgergemeinde Bern das Orts-
burgerrecht zugesichert hai — mit 115 Stimmen.

6. u. 7. Eduard Will, geboren 1854, von Ste. Croix,
Waadt, Direktor der Bernischen Kraftwerke in Bern,
Ehemann der Anna Maria Brenzikofer, und an dessen
Sohn Karl Alfred Eduard Will, geboren 1881 Kauf-
mann in Biel, Ehemann der Anna Elisabeth Mina
Moschler, Vater von drei minderjihrigen Kindern, wel-
chen die Burgergemeinde Bern das Ortsburgerrecht
zugesichert hat — mit 111 Stimmen.

8. Carl Geiger, geboren 1873, von Ermatingen,
Thurgau, Architekt in Bern, Ehemann der Bertha So-
phie Marbach, Vater von drei minderjihrigen Kindern,
welchem die Burgergemeinde Bern das Ortsburgerrecht
zugesichert hat — mit 113 Stimmen.

9. Valeria Johanna Emma Cerutti, geboren 1882
von Borgomanero, Italien, Bankangestelite in Bern,
ledig, welcher die Einwohnergemeinde Kaufdorf das
Ortsburgerrecht zugesichert hat — mit 113 Stimmen.

10. Adolf Emil Emch, geboren 1869, von Liiters-
wil, Solothurn, Handelsreisender in Bern, Ehemann
der Bertha Welti, Vater von zwei minderjihrigen Kin-
dern, welchem die Burgergemeinde Bern das Orts-
burgerrecht zugesichert hat — mit 115 Stimmen.

11, Karl Rudolf Schneider, geboren 1875 von
Riesa, Sachsen, Drogist in Grosshochstetten, Ehemann
der Emma Ludi, Vater eines minderjihrigen Kindes,
welchem die Einwohnergemeinde Grosshochstetten das
Ortsburgerrecht zugesichert hat — mit 115 Stimmen.

Wahl des Grossratspriisidenten.

Bei 166 ausgeteilten und 165 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 5 leer und ungiiltig, giiltige Stim-
men 160, somit bei einem absoluten Mehr von 81
Stimmen, wird im ersten Wahlgang gewé&hlt:

Herr Grossrat Jakob Hadorn, Notar, in Spiez,
mit 156 Stimmen,

Je eine Stimme erhalten die Herren G. Miiller,
v. Arx-Solothurn, Salchli, Iseli.
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Wahl der beiden Vizeprisidenten des Grossen Rates.

Bei 154 ausgeteilten und 142 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 2 leer und ungiiltig, giiltige Stim-
men 140, somit bei einem absoluten Mehr von 71
Stimmen, werden im ersten Wahlgang gewihlt:

1. Herr Grossrat Gustav Miller, Gemeinderat, in

Bern, mit 105 Stimmen;

2. Herr Grossrat Ernest Frepp, Fiirsprecher, in Miin-
ster, mit 103 Stimmen.

Weitere Stimmen erhalten als erster Vizeprisident
die Herren v, Iischer 24, Frepp 6, Schlumpf 1,
Fahndrich 3, Albrecht 1; als zweiter Vizeprisident die
Herren v. Fischer 28 Miiller 3, Freiburghaus 3,
Grimm 1,

Wahl der Stimmenzihler des Grossen Rates.

Bei 143 ausgeteilten und 134 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 1 leer und ungiiltig, giiltige Stim-
men 133, somit bei einem absoluten Mehr von 67
Stimmen, werden im ersten Wahlgange gewihlt:

1. Herr Grossrat Gurtner (Lauterbrunnen)
mit 131 Stimmen.

2. » » Michel (Bern) » 130  »
3. » » Pellaton » 128 »
4. » » Péquignot » 126 »

Wahl des Prasidenten und des Vizeprasidenten des
Regierungsrates.

Bei 136 ausgeteilten und 123 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 7 leer und ungiiltig, giiltige Stim-
men 116, somit bei einem absoluten -Mehr von 59
Stimmen, werden im ersten Wahlgange gewihlt:

Als Regierungsprisident
Herr Regierungsrat Burren, mit 112 Stimmen.

Als Vizeprisident des Regierungsrates
Herr Regierungsrat Lohner mit 111 Stimmen.

Weitere Stimmen erhalten als Regierungspriisident
die Herren Lohner 2, Kunz 1, Iseli 5, Gnigi 1; als
Vizeprisident die Herren Burren 1, Grinicher 5.

Schluss der Sitzung um 121/, Uhr.

Der Redakteur :

Zimmermann.

1911. 98
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Vierte Sitzung.

Donnerstag den 18 Mai 1911,
vormittags 9 Uhr,

Vorsitzender: Prisident Morgenthaler.

Der Namensaufruf verzeigt 183 anwesende Mit-
glieder. Abwesend sind 52 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Beuret, Binggeli, Bihler
(Frutigen), Burrus, Cortat, David, Fliickiger, Girardin,
Gobat, Haas, Hari, Heller, Liithi (Madretsch), Meusy,
Mosimann, Niher, Peter, Renfer, Roth, Rudolf, Schiir,
Schmidlin, Schiipbach, Tinnler, Théni, Vernier, Wiilti,
Winzenried (Bern); ohne Entschuldigung abwesend
sind die Herren: Aeschlimann, Beutler, Burger (Lau-
fen), Burri, Choulat, Crettez, Eggli, v. Griinigen, Gugel-
mann, Hadorn, Henzelin, Hofstetter, Hostettler, Hiigli,
Kuster, Lenz, Luterbacher, Minder (Friedrich), Rohr-
bach (Riggisberg), Rossé, Riiegsegger, Segessser, Trach-
sel, Uhlmann,

Tagesordnung s

Gesetz
iiber

die direkten Staats- und Gemeindesteunern.

Fortsetzung der zweiten Beratung.

(Siehe Seite 366 hievor.)
Art. 41.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. In Alinea 2 wird nach dem Wort Kom-
mission zur Verdeutlichung in Klammern beigefiigt
« Zentralsteuerkommission », damit man sofort weiss,
welche Kommission gemeint ist. Mit bezug auf die
gestern gefallenen Bemerkungen verweise ich auf den
vorliegenden Art. 41, welcher bestimmt: « Unter der
Finanzdirektion steht die kantonale Steuerverwaltung.
Derselben kann durch den Regierungsrat eine be-
ratende Kommission (Zentralsteuerkommission) beige-
geben werden, welche zur Aufgabe hat, iber eine
moglichst gleichférmige und vollstindige Durchfiih-
rung des Taxationsverfahrens zu wachen». Ich wieder-
hole hier, dass die Zentralsteuerkommission keine
Taxationsbefugnis hat, sondern nur ein beratendes Or-
gan sein soll, das die Steuerverwaltung gegebenen-
falls konsultieren kann, wenn sie eine Schatzung fir
ungeniigend hélt.

In Alinea 3 haben wir ebenfalls ]ediglich eine
redaktionelle Aenderung vorgenommen. Neu dagegen
ist das letzte Alinea: « Der Einwohnergemeinderat und
seine Organe haben den sidmtlichen Steuerbehorden
auf Verlangen unentgeltlich jede notwendige Auskunft

.
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zu erteilen und jede geforderte Nachschlagung zu be-
sorgen». Es versteht sich eigentlich von selbst, dass
untergeordnete Behorden der Oberbehorde Auskunft
erteilen und Nachschlagungen machen miissen, aber
wir sind schon an einzelnen Orten auf Widerstand
gestossen und darum haben wir die Bestimmung aus-
driicklich in das Gesetz aufgenommen.

Diirrenmatt. Es ist schon gestern gesagt und heute
wieder vom Finanzdirektor bestitigt worden, dass die
Zentralsteuerkommissionen keine l'axalionskompeten-
zen haben, sondern als beratendes Organ der Steuer-
verwaltung zur Seite stehen soll. Demgegeniiber mache
ich darauf aufmerksam, dass der letzte Satz des zwei-
ten Alineas bestimmt: « Organisation und Funktionen
dieser Behorden werden durch Dekret des Grossen
Rates geregelt». Nun haben wir ja allerdings die Zu-
sicherung des Herrn Finanzdirektors, dass von der
Zentralsteuerkommission keine Taxationen vorgenom-
men werden sollen, aber das sollte doch im Gesetz
gesagt werden, sonst konnten wir es vielleicht doch
erleben, dass ein anderer Konig in Aegyptenland wire,
der nichts von Joseph wissen und sich nicht mehr
daran erinnern wiirde, was bei der Beratung des
Steuergesetzes erklirt worden ist. Ich wiirde es da-
her vorziehen, wenn im Gesetz selbst klar und biindig
gesagt wiirde, was die Zen(ralsteuerkommission eigent-
lich sein soll. Ich beantrage daher, Art. 41 sei an die
Kommission zuriickzuweisen, damit sie die Organi-
sation und Funktionen dieser Behorden im Gesetz
selbst regle. Es ist nicht moglich, das in einem kurz
formulierten Antrag hier bereits vorzuschlagen, aber
die Funktionen der Behorden sollten doch im Ge-
setz selbst bestimmt sein und es wire Aufgabe der
Kommission, in dieser Beziehung das Gesetz zu er-
ginzen. Deshalb muss ich meinen Antrag in die Form
eines Riickweisungsantrages einkleiden.

Priisident. Die Diskussion beschriinkt sich auf diese
Ordnungsmotion,

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich mochte Ihnen beantragen, die Ord-
nungsmotion abzulehnen. Wenn wir die zweite Be-
ratung zu Ende fithren wollen, kénnen wir nicht im-
mer wieder Bestimmungen zuriickweisen, wenn nicht
wirklich triftige Griinde hiefiir vorliegen. Das ist aber
beim vorliegenden Artikel nicht der Fall. Es wird
hier gesagt, dass die Zentralsteuerkommission der kan-
tonalen Steuerverwaltung als beratendes Organ beige-
geben werde und dass sie zur speziellen Aufgabe
habe, iiber eine moglichst gleichférmige und vollstin-
dige Durchfithrung des Taxationsverfahrens zu wa-
chen. Das Nihere dartiber soll in einem Dekret ge-
‘ordnef. werden und Sie werden dann dariiber ent-
scheiden, wenn das Dekret vorgelegt wird. Es liegt
nach meinem Dafiirhalten kein Grund vor, den Ar-
tikel zuriickzuweisen.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Ich mochte
Ihnen ebenfalls die Ablehnung des Riickweisungsan-
trages Diirrenmatt empfehlen. Art. 41 sagt deutlich,
dass die Zentralsteuerkommission nur ein beratendes
Organ sein soll; sie hat also keine Kompetenzen zur Ein-
schitlzung der Steuerpflichtigen. Das geniigt, alles wei-
tere kann im Dekret geordnet werden, wo der Grosse
Rat es immer noch in der Hand hat, die Organisation
und Funktionen dieser Kommission festzusetzen.



(18. Mai 1911.)

" Abstimmung.

Fiir den Riickweisungsantrag Diirrenmaltt Minderheit.

Président. Die Umfrage dauert weiter in der Haupt-
sache. — Wenn das Wort nicht beniitzt wird, ist die
Diskussion geschlossen und Art. 41 nach Vorschlag
des Regierungsrates und der Kommission angenommen.

Beschluss:

Art. 41, Die Finanzdirektion besorgt unter
der Oberaufsicht des Regierungsrates die Ver-
waltung des gesamten Steuerwesens.

Unter ihr steht die kantonale Steuerverwal-
tung. Derselben kann durch den Regierungs-
rat eine beratende Kommission (Zentralsteuer-
kommission) beigegeben werden, welche zur Auf-
gabe hat, tiber eine moglichst gleichformige und
vollstindige Durchfithrung des Taxationsverfah-
rens zu wachen. Organisation und Funktionen
dieser Behorden werden durch Dekret des Gros-
sen Rates geregelt.

Der Einwohnergemeinderat besorgt unter der
Verantwortlichkeit der Gemeinde die ihm durch
Gesetz, Dekret und Verordnungen zugewiesenen
Obliegenheiten im Steuerwesen.

Die in Art. 27 vorgesehene Kommission zur
Begutachtung der Selbstschatzungserklidrungen
wird nach Massgabe des Gemeindereglementes
-gewihlt und bestellt.

Der Einwohnergemeinderat und seine Organe
haben den sdmtlichen Steuerbehorden auf Ver-
langen unentgeltlich jede notwendige Auskunft
zu erteilen und jede geforderte Nachschlagung
zu besorgen,

Art. 42.
Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Im ersten Alineca haben wir die Worte

«und Erwerbsgruppen» gestrichen, damit Ueberein-
stimmung besteht mit dem von Thnen seinerzeit be-
schlossenen Dekret tiber die Hauptrevisionen. Wir
halten es nicht fiir notwendig, dass noch auf die
Erwerbsgruppen Riicksicht genommen werden soll. Es
konnten sich sonst Erwerbsgruppen bilden, die mit
dem Grundeigentum in keiner Beziehung stiinden. Die
Hauptsache ist, dass, wenn wieder eine Hauptrevi-
sion vorgenommen werden soll, Minner gewihlt wer-
den, die in der Lage sind, den Wert des Grundeigen-
tums richtig festzustellen.

In Alinea 2 haben wir bloss eine redaktionelle
Aenderung vorgenommen, womit die Fassung mit der-
jenigen in Art. 27 in Uebereinstimmung gebracht wird.
Fiir derartige Wahlen macht iberall das Gemeinde-
reglement Regel und so sagen wir auch hier: « welche
nach Massgabe des Gemeindereglementes gew#hlt wer-
deny».

Angenommen.
Beschluss:

Art. 42. Die mit der Durchfithrung einer Haupt-
revision der Grundsteuerschatzungen zu be-
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trauende kantonale Schatzungskommission (Art.
13) besteht aus 30 Mitgliedern, welché durch
den Regierungsrat unter Beriicksichtigung der
verschiedenen Landesteile gewihlt werden.

Die mit den Repartitionsarbeiten anlisslich
einer Hauptrevision der Grundsteuerschatzungen
und mit der jihrlichen Berichtigung der Grund-
steuerregister betraute Gemeindesteuerkommis-
sion (Art. 13) setzt sich aus 3 bis 25 Mitglie-
dern zusammen, welche nach Massgabe des Ge-
meindereglementes gewiihlt werden.

Art. 43.

Diirrenmatt. Ich mochte Thnen folgende Fassung
des ersten Alineas beantragen: «Fiir die Einschitzung
der Einkommenssteuerpflichtigen wird in jedem Amts-
bezirk eine Bezirkssteuerkommission von 7 bis 11 Mit-
gliedern und 4 Suppleanten eingesetzt. Die Wahl der-
selben steht dem Regierungsrat zu». Art. 43 sieht
vor, den Kanton in Steuerbezirke einzuteilen; wie
viele, wird nicht gesagt. Dagegen ist schon bei der
ersten Beratung erklirt worden, es bestehe die Ab-
sicht, die Zahl der Steuerbezirke zu reduzieren, sie
nicht mit den Amtsbezirken zusammenfallen zu las-
sen, sondern mehrere Amtsbezirke zusammenzufassen,
so dass vielleicht fiir jeden Landesteil eine, fiir gro-
sere, wie das Mittelland, vielleicht zwei Bezirkssteuer-
kommissionen eingesetzt wiirden. Nun habe ich schon
gestern darauf hingewiesen, dass die Gemeindest-uer-
kommissionen in Zukunft bloss noch beratende Kom-
missionen sind, sie haben kein selbstindiges Einschit-
zungsrecht mehr und die ganze Macht des Einschit-
zungsverfahrens wird, wie die Herren Gemeindeschrei-
ber der Aemter Burgdorf, Fraubrunnen und Trachsel-
wald sagen, eigentlich in die Hand des Herrn Steuer-
verwalters geleet. In dieser Eingabe lesen wir iiber den
vorliegenden Abschnitt des Steuergesetzes: «Tn diezem
Abschnitt steckt so viel verborgener Sinn, dass man
iiber die Tendenz erst klar wird, wenn man auch den
Vortrag des Herrn Steuerverwalters genau studiert und
mit dem Text des Entwurfes vergleicht. Dann gehen
einem die Augen auf und dann erfihrt man, dass das
ganze Einschitzungsgeschift in der Hand des kan-
tonalen Steuerverwalters mit unumschrinkter Gewalt
viereinigt werden soll. Zum Scheine nur, zur Ver-
hiilllung der diktatorischen Gewalt des Steuerverwal-
ters, kann ihm der Regierungsrat eine beratende Kom-
mission beigeben» und so weiter. «Im vorliegenden
Entwurfe nun wird der kantonale Steuerverwalter ge-
radezu mit einer alle iibrigen Faktoren ausschalten-
den Kompetenz ausgeriistet.» Diese Ausfithruncen der
Gemeindeschreiber der oberaargauisch-emmentalischen
Aemter hat in der Tat eine gewisse Berechtigung,
wenn man sich vor Augen hilt, dass in diesen grossen
Bezirken, die unter Umstinden mit einem Landes-
teil zusammenfallen, eine einzige Steuerkommission
funktionieren und die Taxationen sdmtlicher Steuer-
pflichtigen nachsehen soll. Es wird einer solchen
Kommission faktisch unmdglich sein, die Taxationen
ernstlich zu priifen und so nachzusehen, wie es eigent-
lich der Wille des Gesetzes ist. Wenn man nun aber
die Gemeindesteuerkommissionen degradiert, wie es
geschehen ist, so ist es doch unbedingt notwendig,
dass man wenigstens eine Instanz hat, welche die
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Leute und die Verhiltnisse einigermassen kennt. Das
trifft aber bei Kommissionen, die sich auf einen so
grossen Kreis verteilen, nicht zu, und deshalb geht
mein Antrag dahin, dass im Gesetz selbst bestimmt
werde, dass in jedem Amtsbezirk wenigstens eine
Taxationskommission eingesetzt werde. Im Gebiete
des einzelnen Amtshezirkes ist es noch méglich, dass
man die Verhiltnisse ndher kennt, sich orien-
tierer: und tiber die verschiedenen Taxationen ein Bild
machen kann., Bei grossern Kreisen dagegen ist das
nicht méglich und die Folge wiirde sein, dass die
Taxationen moglichst schablonenhaft durchgefiithrt wiir-
den, weil es an der Zeit mangelt, es sei denn, dass
man sich die Steuertaxationskommissionen als stin-
dige Behorden denke. Fine weitere Folge wird die
sein, dass eine grosse Zahl von Rekursen an die
kantonale Rekurskommission gelangen, die sich eben-
falls als stindige Behorde vergrissern muss, wenn
sie dic Rekurse alle erledigen will. Es ist gestern
schon geklagt worden, die Rekurskommission arbeite
langsam. Ich gehore derselben auch an und fiige bei,
dass es nicht so schlimm steht. Ts ldsst sich aller-
dings etwas sagen in bezug auf die Zustellung
der Entscheide, die bei der grossen Zahl von Rekursen
nicht von heute auf morgen erfolgen kann. Das wird
aber noch fithlbarer werden, wenn die Arbeit noch
in dem genannten Masse zunimmt,

Wenn uns wirklich an einer ernsthaften Priifung
der Taxationen gelegen ist, so miissen die Kommis-
sionen fiir kleinere Kreise ernannt werden, wo ihnen
die Zeit und Mdglichkeit gegeben ist, sich in den ein-
zelnen Verhiltnissen umzusehen. Mindestens in jedem
Amtsbhezirk soll eine solche Kommission hestehen. Das
ist die Quintessenz meines Antrages, den ich Thnen
zur Annahme empfehle,

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Herr Diirrenmatt ist im Irrtum, wenn er
glaubt, dass wir nicht auch als Erfordernis fiir die
Kommission aufstellen, dass sie griindliche und ge-
wissenhafte Arbeit mache. Wenn wir im Entwurf nicht
von Amtsbezirken, sondern allgemein von Bezirken
sprechen, so geschicht es deshalb, weil allerdings
die Absicht besteht, die kleinern Amtsbezirke zu ver-
einigen, weil das sehr gut geht. So kénnten zum
Beispiel die Bezirke Ober-Simmenthal und Saanen ganz
gut vereinigt werden, ebenso Nieder-Simmenthal und
Frutigen. Auch im Seeland konnten ganz gut mchrere
kleine Amtsbezirke verschmolzen werden. Man hat
schon jetzt bei der Bestellung der Bezirkssteuerkom-
missionen jeweilen ein Mitglied aus einem angrenzen-
den Amtsbezirk gewiihlt, damit in den Kommissionen
auch Stimmen zur Geltung kommen, welche die Ver-
hiltnisse anderer Bezirke kennen. Es wurde jingst-
hin in einer Fraktionsversammlung anlisslich der Be-
sprechung des Steuergesetzentwurfes auf einen Amts-
bezirk hingewiesen, wo ganz schlechte Einschiitzun-
gen gemacht werden. Wir haben die Ueberzeugung,
dass die Einschédtzungen viel richtiger und gleich-
missiger vorgenoramen wiirden, wenn die Kommission
sich @iber mehrere Amtsbezirke erstreckte. Je mehr
Faktoren zur Vergleichung herangezogen werden, desto
gleichmissiger und desto gerechter werden die Taxa-
tionen erfolgen. Warum sollten zum Beispiel die bei-
den Aemter Wangen und Aarwangen nicht von
einer Kommission behandelt werden? Man wiirde
damit erreichen, dass wenn Verhéltnisse von Herzogen-
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buchsee oder von Wangen zu beurteilen sind, die
Vertreter von Langenthal sagen kénnten, dass bei
ihnen der und der Berufsmann.oder der und der
Gewerbetreibende so und so eingeschiitzt werde.

Nun prijudizieren wir die Frage im Gesetze ja
nicht, aber wir glauben, wir sollten darin nicht fiir
alle Zeit festlegen, dass amtsbezirksweise vorgegangen
werden miisse. Die historische Entwicklung der Amts-
bezirke kommt hier nicht in Frage. Man hat es als
grossen Mangel empfunden, dass gewisse Amtsbezirke
in bezug auf die Bezirksverwaltung nicht verschmol-
zen werden kénnen. Es gibt in einzelnen Amtsbezirken
Beamtungen, die nicht die volle Arbeitskraft eines
Mannes beanspruchen und wo es fir die betreffen-
den Beamten ein Gliick wiire, wenn zwei Bezirke
verschmolzen und ihnen etwas mehr Arbeit und
auch eine entsprechend grossere Besoldung zugefithrt
werden konnte. Wenn man dort von einer Ver-
schmelzung nichts wissen wollte, kann man es noch
begreifen, aber in Steuersachen fallen die dort geltend
gemachten Momente ausser Betracht. Wenn die Steuer-
kommission auch zwei, drei Tage am Bezirkshauptort
verweilt, so ist das fiir die wirtschaftliche Entwick-
lung desselben nicht von grosser Bedeutung.

Wenn man sagt, der Kommission werde die Zeit
mangeln, so muss ich dem entgegenhalten, dass die
Einschéitzungen keine so grosse Zeit in Anspruch neh-
men werden, wie Herr Diirrenmatt glaubt. Es gibt
Amtsbezirke, in denen die Arbeit in einem oder zwei
Tagen fertiggestellt werden kann. Allerdings werden
die Bezirkssteuerkommissionen in Zukunft die defini-
tiven Einschétzungen treffen, aber die Begutachtung
der betreffenden Gemeinde kommt im Effekt einer
Taxation gleich, wenn wir auch den Gemeindekom-
missionen nicht ein eigentliches Taxationsrecht zuge-
stehen, damit nicht zweimal rekurriert werden kann
und das Verfahren nicht zu kompliziert wird. Wenn wir
weit gehen wollen, kénnen wir sagen, dass die Arbeit
der Bezirkskommission in Zukunft vielleicht doppelt
so gross sein wird als bisher, und da kann von Mangel
an der notigen Zeit und von Verschleppung der Taxa-
tionen im Ernst nicht gesprochen werden.

Ich mochte Sie also ersuchen, an der Vorlage fest-
zuhalten und nicht fiir alle Zeiten festzunageln, dass
jeder Amtshezirk eine besondere Kommission haben
misse. Sie konnen bei der Behandlung des Dekretes
immer noch dariiber entscheiden, ob Sie amtsbezirks-
weise vorgehen oder die Moglichkeit der Zusammen-
legung kleinerer Amtsbezirke schaffen wollen.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Im Gegen-
satz zur Auffassung des Herrn Diirrenmatt ist die
Kommission der Ansicht, dass die Einschitzung der
Steuerpflichtigen durch die Steuerbehérden grésserer
Bezirke gleichmissiger und gerechter stattfinden kann,
als wenn man die Bezirkssteuerkommissionen mit den
Amtsbezirksgrenzen zusammenfallen ldsst. In Bestilti-
gung dessen, was der Herr Finanzdirektor auseinander-
gesetzt hat, mochte ich noch darauf hinweisen, dass
wir gerade im Seeland, im Amtsbezirk Nidau, eine An-
zahl Gemeinden haben, die an die Stadt Biel angrenzen
und in welchen sich verschiedene industrielle , Ge-
schifte befinden. Alle diese Industriellen sind von
den Gemeindebehdrden im Amtsbezirk Nidau ganz
anders eingeschitzt worden als die Industriellen auf
dem Platze Biel, und wir haben schon lange die Ueber-
zeugung bekommen, dass die umliegenden Gemeinden
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durch niedrige Einschitzungen die Industrie an sich
ziehen. Diese Gemeinden des Amtsbezirkes Nidau
und die Stadt Biel kénnten ganz gut in Steuersachen
vereinigt werden, und wir wiirden so zu einer gleich-
missigen Einschitzung gelangen. Ich beantrage lhnen
“ebenfalls, am Entwurf festzuhalten.

Diirrenmatt. Nur ein paar kurze Bemerkungen auf
die Ausfiihrungen der Herren Regierungsrat Kunz und
Kommissionsprisident Rufer. Gerade diese Ausfiih-
rungen veranlassen mich, an meinem Antrag festzu-
halten. Wenn man sagt, die Bezirkssteuerkommissionen
seien nicht so sehr belastet, es gebe Kommissionen,
die in einem Tag mit ihrer Arbeit fertiz werden, so
legt das gerade das Mangelhafte dieses Gesetzes dar.
Das ist nicht das Richtige, sondern die Kommissionen
sollten sich ernsthaft mit den Taxationen befassen,
erhobene Einspriiche ernsthaft untersuchen und na-
mentlich auch den Steuerpflichtigen Gelegenheit geben,
vor der Kommission selbst zu erscheinen oder dort
ihre Angaben zu machen. Wie ich aus den bei der
Rekurskommission eingelangten Rekursen ersehen
habe, gehen einzelne Kommissionen in dieser Weise
vor, andere dagegen gehen einfach dariiber weg und
nehmen die Taxation vor; auf diese Weise kénnen
sie allerdings in einem Tag fertig werden. Die Kom-
missionen grosserer Bezirke, wie sie hier vorgesehen
sind, werden notwendigerweise auch dieses Verfahren
einschlagen miissen, damit sie mit der Arbeit fertig
werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht das Richltige,
sondern es wire viel zweckmissiger, wenn die Taxa-
tionen serids gepriift und die Kommission sich dazu
Zeit nehmen wiirde, wenn sie vielleicht auch einen
oder zwei Tage langer sitzen miisste. Die Folge wiire,
dass die Rekurse auf die Hilfte reduziert werden
koénnten. Ich habe die Ueberzeugung, dass wenn die
Bezirkssteuerkommissionen so ihres Amtes walten, wie
es im Entwurf und auch im bisherigen Gesetz vor-
gesehen ist, dass sie den Steuerpflichtigen Gelegen-
heit geben, vor ihnen zu erscheinen und Aufschliisse
zu geben, die Rekurse an die obere Instanz vielleicht
um die Hilfte reduziert werden konnten. Gerade das
ist ein wesentliches Motiv, das mich veranlasst hat,
Thnen zu beantragen, fiir jeden Amtshezirk eine Kom-
mission zu bestellen. Wenn es auch kleinere Amts-
bezirke mit wenig Arbeit gibt, so ist das Uebel ent-
schieden nicht so gross, als wenn im Gesetz eine
allgemeine Bestimmung aufgenommen wird, gemiss
der man nach freiem Belieben schalten und walten
und grosse Bezirke einfiihren kann, an die man viel-
leicht beim FErlass des Gesetzes gar nicht gedacht
hat.

Abstimmung,

Fiir den Antrag Diirrenmatt Minderheit.

Beschluss:

Art. 43. Fir die Einschitzung der Einkom-
menssteuerpflichtigen witd der Kanton in Steuer-
bezirke eingeteilt. Fir jeden Bezirk wird eine
Bezirkssteuerkommission von 7—11 Mitgliedern
und 4 Suppleanten eingesetzt. Die Wahl der-
selben steht dem Regierungsrate zu.

Die Kommission kann sich zur Durchfithrung
ihrer Aufgabe in selbstindige Gruppen einteilen.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.
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Mit den nétigen Untersuchungen oder Einver-
nahmen kann der Prisident oder ein Mitglied
der Kommission beauftragt werden.

Die Zahl und Einteilung der Steuerbezirke,
sowie Zusammensetzung, Organisation und
Funktionen sdmtlicher Einschitzungskommissio-
nen werden durch Dekret des Grossen Rates
umschrieben.

Art. 44.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Bei Art. 44 ist der Eingang redaktionell
abgedndert worden, materiell bleibt sich die Sache
gleich. Tm weitern wurde im ersten Alinea der Satz
gestrichen: «Die Prisidenten der Bezirkssteuerkom-
missionen sind von Amtes wegen Mitglieder der kan-
tonalen Rekurskommission ». Nachdem der Grosse Rat
das Recht der Wahl der Rekurskommission fiir sich
in Anspruch genommen hat und das im Verwaltungs-
gerichtsgesetz normiert ist, hat es keinen Sinn mehr,
es hier zu wiederholen. Wir beantragen daher die
Streichung dieses Satzes. Die Aenderung im letzten
Alinea ist rein redaktioneller Natur.

Wryss (Bern). Ich glaube, dass neben dem von
Herrn Finanzdirektor fiir die Streichung des erwihn-
ten Satzes angegebenen Motiv, dass der Grosse Rat
die Wahl der 15kopfigen Rekurskommission selbst
an die Hand genommen habe, noch ein anderes
Motiv hervorgehoben werden muss, das mitentschei-
dend zu sein scheint. Wenn man eine Rekurskommis-
sion zur Behandlung der gegen die Einschitzung der
einzelnen Bezirkssteuerkommissionen gerichteten Re-
kursbheschwerden einsetzt, so muss man auch die Ga-
ranlic haben, dass diese Rekurskommission eine mog-
Tichst objektive und neutrale Behorde ist. Dieses
Haupterfordernis fehlt aber, wenn wir, wie der Ent-
wurf vorgesehen hatte, die simtlichen Prisidenten der
Bezirkssteuerkommissionen von vorneherein als Mit-
glicder der Rekurskommission amtieren lassen. Es
wire sogar denkbar, dass, wenn der Kanton Bern
vielleicht in 18 oder 19 Steuerbezirke eingeteilt wiirde
und die Prisidenten der Bezirkssteuerkommissionen
neben den 15 Mitgliedern, welche der Grosse Rat
wiihlt, in der Rekurskommission sitzen wiirden, erstere
in allen Entscheidungen iiber die gegen die Beschliisse
der einzelnen Bezirkssteuerkommissionen eingereich-
ten Beschwerden die Mehrheit hitten. Dadurch kéimen
die Rekurskommission und speziell die vom Grossen
Rate gewiihlten Mitglieder derselben in eine ganz
eigentiimliche Stellung und das Zutrauen, welches das
Volk zu einer obern Behorde, welche iiber entstehende
Beschwerden entscheidet, haben muss, wiirde darunter
leiden. Hauptsichlich um solche Unzukémmiichkeiten
zu vermeiden, wurde dieser Satz gestrichen. Ich
glaube, es ist wichtig, dass dieses entscheidende Mo-
tiv hier im Rate auch geltend gemacht wird.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 44, Zur Entscheidung der in Art, 14,
28 und 28a vorgesehenen Rekurse wird eine
kantonale Rukurskommission eingesetzt. Dieselbe
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besteht aus 15 Mitgliedern und 5 Suppleanten,
welche durch den Grossen Rat auf eine Amts-
dauer von vier Jahren gewihlt werden. Bei der
Zusammensetzung der Kommission sind die ver-
schiedenen Landesteile und politischen Parteien
angemessen zu beriicksichtigen. Art. 14, Abs, 2,
bleibt vorbehalten.

Die Rekurskommission kann sich zur Vor-
bereitung ihrer Entscheidungen in hochstens drei
Kammern einteilen. Mit der Vornahme von Un-
tersuchungen und Einvernahmen kann sie ihren
Prisidenten oder ein Mitglied beauftragen.

Im iibrigen wird die Organisation der Kom-
mission und das von ihr zu beobachtende Ver-
fahren durch Dekret des Grossen Rates geregelt.

Art. 45,
Angenommen.
Beschluss:

Art. 45. Zur Erhebung von Steuern sind die
Einwohnergemeinden und ihre gesetzlich organi-
sierten Unterabteilungen berechtigt.

Gemeindesteuern diirfen nur zur Bestreitung
der aus der Durchfithrung offentlicher Aufgaben
der Gemeinde erwachsenden Ausgaben erhoben
werden und nur soweit, als die ordentlichen Ein-
kiinfte zur Deckung dieser Bediirfnisse nicht aus-
reichen.

Ueber die Steuererhebung ist in jeder Ge-
meinde ein Reglement zu erlassen, welches der
Genehmigung des Regierungsrates unterliegt.

Art. 46,

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Wir beantragen Thnen, im ersten Alinea
den letzten Satz: «Dagegen fillt fiir die Berechnung
der Steuerzuschlige (Art. 31) nur das reine Grund-
steuerkapital in Betracht» zu streichen, weil eine be-
ziigliche, etwas deutlicher formulierte Bestimmung in
Art. 50, Alinea 2, Aufnahme gefunden hat wo sie
systematisch auch hingehort.

Miiller (Gustav). Ich habe in der ersten Beratung
bei Art. 46 beantragt, im zweiten Alinea die Worte
«auf Grund gesetzlicher Bestimmungen» zu streichen,
so dass es einfach geheissen hiitte: « Vorbehalten blei-
ben die personlichen Hand- und Fuhrleistungen, so-
wie die durch blosse Erlasse geregelten Gemeindeab-
gaben ». Man hat damals darauf aufmerksam gemacht,
dass das eine vollstindige Umwilzung unseres Steuer-
gesetzes bedingen und zur schrankenlosen Freiheit
der Gemeinden fithren wiirde. Um diesen Bedenken
Rechnung zu tragen, schlug ich schon damals den
Zusatz vor: «Derartige Erlasse unterliegen der Ge-
nehmigung des Regierungsrates». Mein Vorschlag
wurde in der ersten Beratung auch von dem damaligen
Kommissionspridsidenten, dem jetzigen Herrn Regie-
rungsrat Scheurer, zur Annahme empfohlen, aber der
Grosse Rat hat mit Mehrheit die damit beabsichtigte
Gemeindeautonomie abgelehnt und uns dadurch ge-
zwungen, in der Schlussabstimmung gegen das Steuer-
gesetz zu stimmen.
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Ich habe nun in der Kommission versucht, eine
neue Formel vorzuschlagen, die den erhobenen Be-
denken Rechnung trigt, und beantragt, man mdchte
den Art. 46 unverindert annehmen, aber dann in
Art. 46bis beifiigen: «Die Gemeinden sind berechtigt,
neben den allgemeinen auf Grund dieses Gesetzes er-
hobenen Gemeindesteuern besondere Spezialsteuern
auf dem Verordnungswege mittelst Gemeindebeschluss
einzufithren. Diese Verordnungen unterliegen der Ge-
nchmigung des Regierungsrates und iiberdies koénnen
fiir solche Gemeindesteuern durch Dekret des Grossen
Rates bestimmte allgemeine Normen aufgestellt wer-
den». Dieser Artikel wurde in der Kommission dis-
kutiert und es ist auf der einen Seite die Geneigt-
heit ausgesprochen worden, in gewissem Umfang eine
derartige Autonomie zuzulassen, doch sollte dabei auf
eine besondere qualifizierte Mehrheit abgestellt wer-
den, indem man sonst Gefahr laufe, dass in den ein-
zelnen Gemeinden Missbrauch getrieben werden
kénnte; es wurde von einer 2/,-Mehrheit gesprochen.
Ich habe bereits in der Kommission erkldrt, dass
eine derartige Erschwerung der Abstimmung die Sache
vollstéindig illusorisch machen wiirde, denn sobald eine
2/,-Mehrheit verlangt wird, ist es selbstverstindlich
einer kleinen riihrigen Gruppe immer moglich, eine
geplante Verbesserung im Steuerwesen zu durchkreu-
zen. Sobald die materiellen Interessen angerufen wer-
den und der Geldsack bedroht ist, wird es immer
gelingen, das Zustandekommen einer 2/,-Mehrheit zu
verhindern, so dass die Forderung einer 2/;-Mehrheit
einer Nichtgewiihrune der Gemeindeautonomie gleich-
kommt. Ich habe deshalb bereits in der Kommis-
sion erkldrt, dass eine solche Bedingung fiir uns un-
annehmbar sei und wir auf die Gemeindeautonomie
mit der gew6hnlichen Mehrheit abstellen miissen.

Die gegen die Gemeindeautonomie erhobenen Be-
denken sind meiner festen Ueberzeugung nach unstich-
haltig. Es kann sich allerdings nicht nur um ein einzel-
nes Objekt handeln, zum Beispiel den Wertzuwachs,
den ich als das vornehmste Beispiel angefiihrt und so
eingehend begriindet habe, dass ich nicht darauf zu-
riickkommen will. Neben dem Wertzuwachs kénnen
noch eine ganze Reihe anderer Steuern in den Ge-
meinden ins Auge gefasst werden, die leicht zu tra-
gen sind, die sich zum Teil nicht eignen, kantonal
geregelt zu werden, und doch fiir eine Gemeinde von
grosster Bedeutung sein koénnen. Wir wissen, dass
alle modernen Gemeindewesen Miithe haben, mit den
vorhandenen Mitteln auszukommen, da sie alle Aus-
gaben mit den ordentlichen Gemeindesteuern bestrei-
ten miissen, fiir die das Staatssteuerregister Regel
macht, und fiir sie nur die Mo6glichkeit besteht, den
Steueransatz zu erhohen. Derselbe hat denn auch
in einzelnen Gemeinden eine ganz schwindelnde Hohe
erreicht und die Ersffnung einer neuen Steuerquelle
wire dringend wiinschbar. Der Aufgabenkreis der
Gemeinden hat sich gewaltig erweitert. Es handelt sich
nicht mehr bloss um die gewdhnlichen, durch gesetz-
liche Bestimmungen den Gemeinden iberbundenen Auf-
gaben, sondern es sind eine Reihe andere Aufgaben an
die moderne Gemeinde herangetreten, die sie nur er-
filllen kann, wenn ihr geniigende Mittel zur Verfiigung
stehen, ohne dass die allgemeinen Steueransitze eine
unannehmbare Hohe erreichen. Ich erinnere nur daran,
von welcher gewaltigen Bedeutung es fiir jede gro-
sere Gemeinde wire, wenn sie im Interesse einer
rationellen Wohnungsfiirsorge und der Volkshygiene
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tiberhaupt in grésserem Umfang Land erwerben und
den unaufhorlichen Treibereien der Privatspekulation
den Riegel stossen konnte. Das héngt aber durchaus
von den finanziellen Mitteln der Gemeinde ab. Wenn
wir neben den ordentlichen Aufgaben, die der Ge-
meinde zufallen, derartige Landerwerbungen in gros-
serem Umfang vornehmen, wird die Passivzinsbe-
lastung gewaltig steigen, bevor der Nutzen aus dieser
vorsorglichen Landerwerbung gezogen werden kann.
Nun wissen wir aber, dass jede Gleichgewichtsstorung
im Gemeindehaushalt sich sofort wie ein Meltau auf
alle fortschrittlichen Bestrebungen legt, so dass man
mit Notwendigkeit darauf angewiesen ist, dieses Gleich-
gewicht aufrecht zu erhalten. So wie die Situation
gegenwirtig ist, kann den Gemeinden nur geholfen
werden, wenn man ihnen eine grossere Beweglich-
keit in Steuersachen zubilligt und ihnen damit er-
moglicht, diese gréssern modernen Aufgaben zu er-
fiilllen.

Neben der Wertzuwachssteuer gibl es eine Reihe
anderer Steuern, die, wie zum Beispiel die Luxus-
steuern, von den betreflenden leistungsfihigen Steuer-
subjeklen ganz leicht getragen werden konnten. Ks
ist deshalb anzunehmen, dass wenn sich in der Ge-
meinde fir eine derartige Steuer eine Mehrheit findet,
die Aufsichtshbehorden auch ohne weiteres die Ge-
nehmigung erteilen werden, so dass es nicht notig
ist, hieriiber bestimmte allgemeine Normen aufzustel-
len. Etwas anderes dagegen ist es, wenn es sich um
prinzipielle Steuern handelt, wie zum Beispiel die Wert-
zuwachssteuer, oder wenn das Gebiet der Erbschafts-
steuer der Gemeindeautonomie dienstbar gemacht wer-
den sollte, wenn eine Gemeinde zum Beispiel die
dirckte Erbfolge, die von der allgemeinen Erbschafls-
steuer nicht getroffen wird, besteuern wollte. Es ist
durchaus moglich, dass in einer Gemeinde sich eine
Mehrheit findet, die es fiir richtig hilt, dass von den
grossen Vermogen, die sich direkt vererben, der Ge-
meinde eine Steuer zufliesse. Basel-Stadt hat die Be-
steuerung der direkten Erbfolge schon vor 25 Jah-
ren eingefithrt. Das wire auch ein Punkt, den man
der Gemeinde iiberlassen konnte, und damit hier nicht
iber die Schnur gehauen wiirde, konnten durch De-
kret des Grossen Rates bestimmte allgemeine Nor-
men aufgestellt werden. Das gleiche gilt von der Mo-
biliarsteuer. So gibt es eine Reihe von Steuerarten,
die den Gemeindezwecken dienstbar gemacht werden
konnten, ohne dass der Biirger allzusehr belastet
wiirde.

Wir glauben deshalb, dass wenn wir diese Kautelen
aufstellen, die Gemeindeautonomie durchaus annehm-
bar ist. Dann mache ich noch darauf aufmerksam,
dass die gewohnlichste steuerpolitische Klugheit eine
Gemeinde ganz von selbst veranlassen wird, Mass
zu halten, denn je kleiner das Gebiet ist, fiir das
man eine solche Reform einfithrt, desto grosser ist
die Gefahr, dass wenn die Belastung ein gewisses Mass
iibersteigt, das leistungsfihige Steuerkapital aus der be-
treffenden Gemeinde vertrieben wird und zum Beispiel
diejenigen Leute, die Automobile haben, sich ausserhalb
des Stadtgebietes ansiedeln, indem sie ja deshalb auf
die Annehmlichkeiten des Stadtlebens nicht zu verzich-
ten brauchen. Wie vorsichtig manin dieser Beziehung
sein muss, wenn man micht das Gemeindewesen selbst
schidigen will, kann ich Ihnen an einem Beispiel aus
der jingsten Zeit nachweisen. Die Stadt Berlin ist
berechtigt, fiir ihre eigenen Bediirfnisse 1009/, Zu-
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schlag zu der Staatssteuer zu machen; sobald sie
diese 1009/, tberschreitet, ist die Landesregierung
befugt, in die Finanzverwaltung der Gemeinde hinein-
zuregieren. Bei dem stark entwickelten Selbstindig-
keitsgefiihl der deutschen Stddte haben sie sich immer
sorgfiltig gehiitet, den Zuschlag von 1009/, zu iber-
schreiten (trotzdem es auch dort notwendig gewesen
wire), um damit die vollstindige Autonomie in Steuer-
sachen und in der Verwaltung zu behalten. Nun hat
eine der Aussengemeinden von Berlin, die sich nur
in der Gemeindeverwaltung von der eigentlichen Stadt
Berlin unterscheidet, aber &dusserlich mit ihr schon
ldngst zusammengewachsen ist, versucht, diesen Grund-
satz zu durchbrechen und einen hohern Zuschlag zu
beschliessen, um den wachsenden Bediirfnissen Rech-
nung tragen zu konnen. Das hat aber zur Folge
gehabt, dass eine Reihe zahlungsfdhige Mieter
in dieser Aussengemeinde ihre Wohnungen kiindeten
und erkldrten, dass wenn dieser Zuschlag gemacht
werde, sie in einer andern Gemeinde Wohnung neh-
men werden. Sie sehen aus diesem Beispiel, wie vor-
sichtig alle Gemeinden in ihrem eigenen Interesse in
der Bemessung derartiger Steuerleistungen sein
niiissen.

Wenn man dieses personliche Interesse der Ge-
meinde am Masshalten in Betracht zieht, und ander-
seits noch die Genehmigung des Regierungsrates vor-
sieht nnd im weitern vorschreibt, dass in gewissen
Fillen, wo der Regierungsrat es fiir niitzlich erach-
tet, durch Dekret des Grossen Rates noch bestimmte
allgemeine Normen aufgestellt werden konnen, sollte
meines Erachtens die Gemeindeautonomie vom Grossen
Rat ohne jedes Bedenken akzeptiert werden konnen.
Die Autonomie scheint uns im Interesse aller grossern
Gemeindewesen so wichtig, dass wir deren Annahme
zur Bedingung fiir unser Eintreten fiir das Gesetz
machen miissen. Darum mochte ich Sie bitten, wenn
Sie unsere riickhaltlose Mitarbeit beim Steuergeselz
wollen, dieser Minimalforderung zuzustimmen.

Neuenschwander. Ich erlaube mir den Antrag zu
stellen, das zweite Alinea: «Es ist jedoch bei der
Vermogenssteuer ein Schuldenabzug nicht gestattet»
sei zu streichen und durch folgende Bestimmung zu
ersetzen: «Es steht den Gemeinden frei, auf dem
Grundeigentum, welches mit iiber 2/; der Grundsteuer-
schatzung belastet ist, den Schuldenabzug ganz oder
teilweise zu gestatten». o

Die Frage des Schuldenabzuges in den Gemeinden
ist jedenfalls eines der schwierigsten Kapitel der neuen
Steuergesetzgebung. Ich habe mir schon in der Ein-
tretensdebatte erlaubt, zu der im Entwurf vorgesehenen
Losung dieser Frage einige Bemerkungen anzubringen
und habe auch in der ersten Beratung einen beziig-
lichen Antrag gestellt, der von den vorberatenden DBe-
horden zur Prufung entgegengenommen wurde. Im
weitern erlaubte ich mir, der Kommission selbst den
[hnen eben zur Kenntnis gebrachten Antrag motiviert
einzureichen. Dieser Antrag wurde in der ersten Be-
ratung der Kommission in etwas verdnderter Form
gutgeheissen, aber in einer spétern Sitzung dann
wieder abgelehnt. Sie werden begreifen, dass ich
von dieser Erledigung meines Antrages in der Kom-
mission nicht befriedigt bin. Ich nehme ihn daher
heute neuerdings auf und erlaube mir, ihn kurz zu
begriinden, ‘
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Der Grundsatz wird wohl allgemein als richtig an-
erkannt, dass in einem Steuergesetz offenbare Unge-
rechtigkeiten, die im alten Gesetz bestanden haben,
nicht wieder Aufnahme finden und sanktioniert werden
sollen. Die Fassung, wie sie von den vorberatenden
Behorden betreffend den Schuldenabzug in den Ge-
meinden vorgeschlagen wird, bedeutet jedenfalls eine
krasse Ungerechtigkeit. Mit der Aufstellung des Ver-
botes des Schuldenabzuges in den Gemeinden wird
sanktioniert, dass derjenige, der 50,000 Fr. Vermogen
hat, der Gemeinde gleich viel Steuern zahlen muss
wie derjenige, der 50,000 Fr. Schulden hat, Der schwer-
belastete Landwirt, Gewerbetreibende oder Industrielle
zahlt also genau gleichviel Gemeindesteuer wie der
vormogliche Bauer und Gewerbetreibende. Das ist
eine offenbare Ungerechtigkeit, die im neuen Gesetz
nicht wieder Aufnahme finden sollte. Im weitern be-
deutet diese Ordnung der Dinge ‘eine Unbilligkeit im
Vergleich mit den andern Steuerzahlern, die im neuen
Entwurf beriticksichtigt werden. Einer der Hauptgrund-
sitze des neuen Steuergesetzes ist, dass die untern
Schichten der Bevolkerung, die belasteten Steuerzahler,
soviel als moglich entlastet werden sollen. Ist das
beim Schuldenbauer auch der Fall? Ich glaube
nicht. Fiir ihn bleibt alles gleich. Der Schuldenbauer
und der Schuldenhandwerker werden nicht entlastet.
Es ist aber doch nicht recht, wenn man nur eine
oder zwei Kategorien beriicksichtigt — in erster Linie
die Fixbesoldeten und dann auch ‘die Arbeiter — und
auf der andern Seite Bevolkerungsklassen, die eine
Entlastung ebensogut verdienen wiirden, direkt davon
ausschliesst. Ich will damit nicht etwa sagen, dass
man den Fixbesoldeten und Arbeitern zu weit ent-
gegengekommen sei. Sie verdienen diese Entlastung
in jeder Beziehung, aber auch die andern Klassen, die
Schuldenbauern, die angestrengt arbeiten und im
Schweisse ihres Angesichtes ihr Brot verdienen miis-
sen, und die Handwerker, die durch ihrer Héande Arbeit
ihren Lebensunterhalt gewinnen miissen, sind es wert,
dass man sie im neuen Steuergesetz entlaste und
ihnen soviel als moglich entgegenkomme.

Ich gebe ohne weiteres zu, dass wir auf Grund
des gegenwirtigen Entwurfes keine durchaus befrie-
digende Losung des Schuldenabzuges in den Gemein-
den erreichen konnen. Ich brauche Sie nicht lange
dartiber aufzukldren, daran ist das System schuld.
Wenn wir das reine Vermdgenssteuersystem mit er-
ginzender Einkommenssteuer hitten, wire der Schul-
denabzug in den Gemeinden ohne weiteres moglich.
Doch ich will mich #iber das System nicht weiter
aussprechen. Wir wissen, dass die Finanzdirektion
und der Regierungsrat von einem neuen System nichts
wissen wollen, und wir miissen daher auf Grund des
alten Systems eine einigermassen befriedigende Losung
zu finden suchen.

In erster Linie miissen wir den Schuldenabzug in
den Gemeinden auf diejenigen beschrinken, die ihn
wirklich verdienen, das heisst auf die wirklich be-
lasteten Grundeigentiimer. Zu diesen kann man nicht
ohne weiteres alle diéjenigen zihlen, die {iberhaupt
Schulden haben, sondern nur diejenigen, deren Liegen-
schaften stark belastet sind. Ich habe deshalb in
meinem Antrag vorgesehen, dass der Schuldenabzug
nur denjenigen zu gut kommen soll, deren Grund-
eigentum mit tber 2/; der Grundsteuerschatzung be-
lastet ist. Einer Gemeinde, der es nicht mdglich ist,
soweit zu gehen und hier den ganzen Schuldenabzug
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zu gestatten, steht es frei, nur eine teilweise Ent-
lastung einzufithren. Sie kann zum Beispiel beschlies-
sen, dass der Schuldenabzug nur zur Hilfte gestatiet
sein soll. Das ist fiir die betreffenden Leute, die mit
jedem Batzen zu rechnen haben, immerhin ein an-
nehmbares Entgegenkommen. Man wird vielleicht ein-
wenden, dass trotz dieser Beschridnkungen vielen Ge-
nicht moglich sein werde. Ich habe in dieser Bezie-
meinden die Durchfiihrung des Schuldenabzuges doch
hung Berechnungen angestellt und glaube, dass doch
die auch fiir die Gemeindesteuer vorgesehene Progres-
sion den entstehenden Ausfall einigermassen auszu-
gleichen imstande sein wird. Die Gemeinde zum Bei-
spiel, der ich angehore, konnte ganz gut den halben
Schuldenabzug eintreten lassen, ohne dass der Ge-
meindesteuerfuss erh6ht werden miisste. Eine ziemlich
grosse Zahl von Gemeinden sind noch besser daran
als wir und es wird ihnen ebenfalls moglich sein, hier
entgegenzukommen. Es stehen uns aber auch noch
andere Mittel zur Verfiigung, um speziell den schwer-
belasteten Gemeinden, wo die Einfithrung des Schul-
denabzuges am notigsten wire, entgegenzukommen.
Wir kénnen ausserordentliche Staatsbeitrige im Armen-
wesen und im Schulwesen ausrichten und es ist nicht
ausgeschlossen, dass der Staat, sobald er iiber mehr
Mittel verfiigt, diese Beitrige erhoht. Es wére sehr
zu wiinschen, wenn in dieser Beziehung den Gemein-
den, in denen die Einfilhrung des Schuldenabzuges
schwierig ist, von Staats wegen beigesprungen wiirde.

Ich restimiere meine Ausfithrungen dahin, dass ich
sage: Die im Entwurf vorgesehene Erledigung der
Frage des Schuldenabzuges in den Gemeinden ist eine
Ungerechtigkeit, die wir nicht aufnehmen dirfen. Es
ist eine Unbilligkeit, wenn eine gewisse Klasse von
Steuerpflichtigen von der Entlastung ausgeschlossen
wird, die sie ebenso notwendig hitte wie andere
Klassen, die man beriicksichtigt. Ich méchte Sie
dringend ersuchen, das Entgegenkommen, das ich
gegeniiber den Schuldenbauern und Schuldenhand-
werkern vorschlage, gutzuheissen und den Gemeinden
unter den vorgesehenen Beschrinkungen den Schul-
denabzug zu gestatten.

Bohme. Wenn ich heute nicht zum Antrag des
Herrn Gustav Miiller stimmen kann, so geschieht es
nicht, weil ich ein grundsitzlicher Gegner der Ge-
meindeautonomie in Steuersachen wire. Bei einigen
Einschrinkungen koénnte man sich ja mit der Sache
abfinden, allein die Erfahrungen, die der Gewerbestand
mit der Gemeindeautonomie in Sachen der Sonntags-
ruhe gemacht hat, haben ihm die Lust genommen,
den Gemeinden weitere solche Rechte einzurdumen.
Ich habe mich hieriiber schon einmal gedussert und
will Gesagtes nicht wiederholen. Aber ich bemerke
bloss, dass wenn die Gemeindeautonomie im Steuer-
wesen im Rate eine Mehrheit auf sich vereinigen
sollte, dem Antrag Miiller noch einschrinkende Be-
stimmungen beizufiigen wiren. Ich erlaube mir des-
halb, zwei Zusitze in Vorschlag zu bringen.

Der eine betrifft die qualifizierte Mehrheit. Ich
habe bereits in der Kommission eventuell zum Antrag
Miiller vorgeschlagen, dass die Gemeindebeschliisse
betreffend Einfithrung solcher Spezialsteuern mit einer
Mehrheit von 2/; der an der Abstimmung teilnehmenden
Biirger gefasst werden miissen. Wenn man bedenkt,
dass diese Spezialsteuern jeweilen nur eine kleine
Interessengruppe treffen werden, ist es notwendig, diese
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Qualifikation zu verlangen. Wenn zum Beispiel eine
Mobiliarsteuer beschlossen wiirde, die auf dem Mo-
biliar erhoben wiirde, das einen Brandversicherangs-
wert von iiber 30,000 Fr. reprédsentiert, so wirden
vielleicht nur 1/, der Stimmberechtigten davon be-
troffen und diese Gruppe wire von vorneherein ver-
loren, wenn durch einfache Mehrheit die Einfithrung
einer solchen Steuer beschlossen werden kénnte. In
einer Gemeinde werden nicht alle moglichen Spezial-
steuern auf einmal der Biirgerschaft zur Annahme
unterbreitet werden, sondern man wird das eine Mal
mit der Mobiliarsteuer kommen, ein anderes Mal mit
der Automobilsteuer, ein drittes Mal mit der Bestecue-
rung der Fahrhabe der Pidchter und Landwirte und
so weiter, so dass immer nur ein kleiner Bruchteil
der Bevolkerung von der betreffenden Steuer betroffen
wird. So wird einer Gruppe nach der andern meuch-
lings der Hals umgedreht. Diejenigen, die nicht in
Mitleidenschaft gezogen werden, werden die vorge-
schlagenen Steuern ohne weiteres annehmen. Wir
sehen das in Bern bei den Abstimmungen iiber Aligne-
mentspline.

Ich bin aber mit dieser Beschrinkung noch nicht
zufrieden, sondern mochte noch weiter gehen. Welche
Gemeinden sollen berechtigt sein, solche Spezialsteuern
einzufithren? Diejenigen, deren Steuerfuss gleich hoch
oder hoher ist als der Steuerfuss des Staates, oder
auch diejenigen, die einen niedrigern Steuerfuss haben
als der Staat? Wenn wir hiertiber keine Bestimmung
aufnehmen, kénnte es vorkommen, dass eine Gemeinde
beschliesst, der Steuerfuss sei auf die Hilfte des-
jenigen des Staates herabzusetzen, und dafiir seien
ein paar Grossindustrielle oder andere Steuersubjekte
mit einer Spezialsteuer zu belegen, so dass 59/, der
Steuerpflichtigen fir den Ausfall infolge der Herab-
setzung des allgemeinen Steuerfusses aufkommen miiss-
ten und die andern 959/, davon profitieren wiirden.
Das Recht, Spezialsteuern zu erheben, kann gewiss
nur solchen Gemeinden eingeriumt werden, deren
Steuerfuss den Ansatz des Staates inklusive Armen-
steuer erreicht oder ibersteigt. Bei den Gemeinden
mit einem kleinen Steuerfuss liegt kein Grund zur
Erhebung besonderer Abgaben vor, sie sollen zuerst
ihren Steuerfuss auf die Hohe desjenigen des Staates
bringen. Das ist der zweite Zusatz, den ich I[hnen
- empfehlen mochte. Ich habe diesen zweiten Antrag
in der Kommission nicht gestellt, er ist mir erst bei
spiaterem Nachdenken in den Sinn gekommen. Der
erste dagegen betreffend die 2/;-Mechrheit ist von der
Kommission eventuell mit grosser Mehrheit angenom-
men worden.

Meine beiden Antrige wiirden, bessere Redaktion
vorbehalten, lauten: «Zur Genehmigung solcher Spe-
zialsteuern ist die 2/;-Mehrheit der an der Abstimmung
teilnehmenden Stimmberechtigten erforderlich», und
« Gemeinden, deren Steuerfuss denjenigen des Staates
inklusive Armensteuer nicht ibersteigt, sind zum Er-
lasse solcher Spezialsteuern nicht befugt».

Wyss (Bern). Der Antrag des Herrn Miiller ist
bereits in der Kommission gestellt, besprochen und
schliesslich abgelehnt worden, und ich nehme an, es
- werde den Rat interessieren, zu vernehmen, aus wel-
chen Motiven hauptsédchlich die Verwerfung erfolgte.

Es ist in der Kommission von vielen Seiten und
auch von meiner Wenigkeit hervorgehoben worden,
dass unter Umstinden den Gemeinden eine gewisse
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Autonomie in Steuersachen gegeben werden konnte,
und es ist denkbar, dass bei der Verschiedenartigkeit
der Verwaltungsbediirfnisse und bei der Verschieden-
heit der Erfiullung bestimmter Aufgaben in den
einzelnen Gemeinden der Wunsch naheliegen muss,
Einnahmequellen sich zu verschaffen, die man beim
blossen Bezug der gewdhnlichen Gemeindesteuern nicht
hal. -Das ist denkbar und deshalb bin ich person-
lich kein Gegner der Einfiihrung einer beschrinkten
Autonomie der Gemeinden in Steuersachen, aber meine
Herren, es kommt alles darauf an, wie man eine
solche Autonomie in den Gemeinden einfithren will.
Herr Gustav Miiller hat sich bei der Begriindung seines
Antrages und bei der Darstellung der Bediirfnisse einer
modernen Gemeindeverwaltung, weil ihm das am néch-
sten liegen muss, hauptsichlich auf stidtische Ver-
héltnisse gestiitzt. Aber wenn wir seinen Antrag an-
nehmen, so hat er dann nicht nur Bezug auf stidtische
Verhiltnisse, sondern diese Bestimmungen sind dann
auch fiir lindliche Verhéltnisse massgebend und des-
halb diirfen wir eine derartig einschneidende Neuerung
nicht von einem einzigen Gesichtspunkt aus ansehen,
sondern vom Standpunkt des Ganzen aus, indem man
simtliche Gemeinden des Kantons mit in Beriicksichti-
gung zieht.

Ist es wiinschbar, dass den Gemeinden eine
derartige unbegrenzte Autonomie in Steuersachen ein-
gerdumt werde oder nicht? Wenn man den Gemeinden
vollstindig freie Hand ldsst, wie es der Antrag Miiller
vorsieht, so konnen sie iiber ganz beliebige Gegen-
stinde Steuern dekretieren. Wir wollen die Wertzu-
wachssteuer ausser acht lassen, weil sie, nachdem
eine beziigliche Motion erheblich erkliart worden ist,
sowieso kommen und in einem Gesetz ihre Regelung
finden wird, aber eine Gemeinde kann zum Beispiel,
wie angedeutet wurde, Luxussteuern einfithren, die
nicht von sdmtlichen Steuerpflichtigen getragen wer-
den, sondern nur von denjenigen Klassen, die sich
einen gewissen Luxus gestatten kénnen. Wir haben
aber nicht nur Luxus in den Stddten, sondern auch
Luxus auf dem Lande. Es gibt auch Bauern, die unter
Umsténden mit Pferden, Viehware und so weiter einen
grossen Luxus treiben und sich nicht auf das Not-
wendigste beschrinken. Wenn der Luxus auf dem
Lande aber derartige Wege einschligt, so ist das eher .
zu begriissen und nicht durch Steuerzuschlige zu be-
kdmpfen. Frankreich kennt alle méoglichen Steuern,
die man hier auch kopieren konnte. So wird bei-
spielsweise auf die Wohnungen eine Fenstersteuer ge-
legt. Fiir eine Wohnung mit zwei Fenstern betrigt
die Steuer so und soviel, fiir eine Wohnung mit 3
oder 4 Fenstern entsprechend mehr und so weiter.
Eine solche Fenstersteuer konnte man auf dem Lande

“auch einfithren. Das Gebiet der Luxussteuern ist also

ein Gebiet der unbegrenzten Moglichkeiten. Noch
schwerer konnen einzelne Klassen durch Steuern be-
troffen werden, die man auf notwendige Gegenstinde
legt. Dazu gehort namentlich die Fahrhabesteuer, Man
kann nicht nur in einer Stadt das Mobiliar, das zum
Betrieb eines Geschiftes notwendige Inventar be-
steuern, sondern man kann die Fahrhabesteuer eben-
sogut auf dem Lande einfiihren, und man braucht sie
nicht zu beschrinken auf das Vieh, sondern kann sie
ausdehnen auf simtliche Geritschaften und Maschinen,
die der Landwirt zur Bebauung seines Landes notig
hat. Das ist denkbar, wenn wir die Gemeindeautonomie
statuieren ohne irgendwelche Begrenzung der Steuer-
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arten, beziiglich deren die Gemeinden selbstindig vor-
gehen konnen.

Diese Gemeindeautonomie ist fiir unsere Verhilt-

nisse etwas ganz neues. Wenn wir unseren Gemein-
den im Gegensatz zum bisherigen Zustand eine
Autonomie erteilen wollen, von der namentlich die
stirker belasteten stidtischen Gemeindewesen Ge-
brauch machen konnten, so darf das, wie Herr Re-
gierungsrat Kunz selbst in der Kommission betont hat,
nur in der Weise geschehen, dass gewisse Kautelen
geschaffen werden, damit nicht mit dem Erlass sol-
cher Steuern Missbrauch getrieben wird. Herr Miiller
glaubt eine solche Kautel einmal in der Klugheit der
Gemeinden zu finden und bringt Beispiele aus Berlin,
die beweisen, dass man den Bogen nicht stirker spanne,
als er ertrage. Darauf kann man sich aber nicht ver-
lassen, denn es kann Momente geben, wo eine (e-
meinde etwas darniederliegt und wo die Bediirfnisse
iiber den ruhigen Verstand hinausgehen.
. Eine weitere Kautel erblickt Herr Miller darin,
dass neugeschaffene Gemeindespezialsteuern nachtrig-
lich vom Regierungsrat zu genehmigen sind. Nun
bringe ich personlich dem Regierungsrat das vollste
Zutrauen entgegen, aber ich mdchte Sie ersuchen,
sich in die Situation des Regierungsrates zu ver-
setzen. Es kann ja jeder von lhnen mit der Zeit
Regierungsrat werden (Heiterkeit), und es ist das also
ein ganz interessantes Experiment. Eine solche neue
Spezialsteuer kommt also vor den Regierungsrat, da-
mit sie von ihm genehmigt werde. Der Regierungsrat
beralet dariiber und da keine festen gesetzlichen
Normen bestehen, auf die er sich stitzen und
sagen konnte, diese Steuer geht iiber das Mass
hinaus oder passt nicht hieher, ist er auf sich allein
angewiesen, und es wird in den meisten Fillen eine
Gefiihlssache sein, ob man im Rahmen der Billigkeit
geblieben sei oder ob man sie verletzt habe, ob die
beschlossene Steuer noch ins Mass hineinmdge oder
micht. Wenn aber ein Entscheid aus dem Gefiihl
heraus getroffen werden muss, so bieten auch die
subjektivsten Minner keine richtige Garantie, denn
wenn einer nach dem Gefithl urteilen muss, kommt
es sehr viel darauf an, wie er geschlafen und dejeuniert
hat. Wir haben es also mit Zufallsentscheiden zu
« tun und der Regierungsrat befindet sich selbst in
der grossten Verlegenheit, etwas Festes aufzustellen,
auf das gestiitzt er im Laufe der Jahre gleichartig ent-
scheiden konnte. Ich erblicke also hierin keine Ga-
rantie gegen den Missbrauch.

Eine etwas grossere Kautel kann man im Zusatz-
antrag des Herrn Bohme finden, der verlangt, dass
zur Einfilhrung einer Gemeindesteuer wenigstens
eine 2/;-Mehrheit vorhanden sein miisse. Herr
Miiller will von der 2/,-Mehrheit nichts wissen, in der
Kommission wurde das Quorum von 2/; sogar als
vorsiindflutlich bezeichnet. Wir haben es fiir gewisse
Beschliisse jetzt noch im Gemeindegesetz — leider,
finden die einen, gliicklicherweise, die andern. Ich
glaube, wir diirfen dessen froh sein. Ein freisinniges
Mitglied der Kommission hat bestitigt, dass bei der-
artigen Entscheiden einer Gemeinde man eine gewisse
Sicherheit haben miisse, dass es nicht Zufallsentscheide
seien. Er sagte, jedesmal wenn er sich bei der Mehr-
heit befunden habe und diese klein gewesen sei, sei
ihm nicht wohl gewesen, weil er das Gefiihl hatte,
dass eine grosse Minderheit majorisiert worden sei.
So hat er sich beziiglich der Entscheidungen ausge-

(18. Mai 1911.)

driickt, wie sie bei der Einfithrung von Spezialsteuern
fallen konnen. Das ist richtig. Man miisste eventuell
unbedingt dafiir sorgen, dass diese Entscheidungen
keine Zufallsentscheidungen sind, sondern von einer
gewissen Mehrheit, sagen wir 2/, der Stimmenden, ge-
troffen werden. Es soll nicht eine zufillige Mehrheit
derer, die eifrig zur Urne gehen, einen solchen Be-
schluss fassen konnen, der, wenn man die Sache an-
ders anpackt, in zwei, drei Monaten wieder umgestiirzt
werden kann. Wenn man in der Abstimmung eine
Garantie schaffen wollte, miisste sie wenigstens in der
Weise geschaffen werden, wie der Zusatzantrag Bohme
in Aussicht nimmt.

Aber ich kann mich auch damit nicht befriedigen.
Man muss nicht abwarten, ob die Einfiihrung einer
Spezialsteuer in einer Gemeinde nicht gerecht ist und
deshalb vielleicht wieder beseitigt werden kann,
sondern man muss dafiir sorgen, dass von vorne-
herein von einer Gemeinde keine ungerechte und
unbillige Spezialsteuer beschlossen werden kann.
Man muss dem Uebel wehren, bevor es da ist,
und es nicht erst beseitigen, wenn es vorhanden
ist. Deshalb verlangt die Konsequenz in erster
Linie, dass auf dem Gesetzeswege feste Normen auf-
gestellt werden, innert deren dann die Gemeinden von
ihrer Autonomie Gebrauch machen kénnen. Es muss
gesagt werden, welcher Art die Steuer ist, auch die
Hoéhe derselben muss begrenzt werden, damit keine
Willkiir Platz greifen kann. Aber das alles muss in
einem Gesetz geordnet werden, nicht in einem Dekret.
Denn bei der Einfilhrung solcher Neuerungen ist es
nicht nur ein Gebot des Anstandes, sondern eine demo-
kratische Pflicht, dem Volk Gelegenheit zu geben, sich
dariiber auszusprechen. Wenn das Volk ein solches
Gesetz annimmt, dann haben wir auch die Kautelen
und Garantien, auf die sich der Regierungsrat notigen-
falls stiitzen kann, und die Genehmigung durch den
Regierungsrat ist nicht mehr notwendig. Wenn wir
umgekehrt vorgehen, wenn die Gemeinden zuerst solche
Steuern einfithren, die, wenn unpassend, wieder be-
seitigt werden koénnen, so zdumen wir den Gaul hin-
ten auf. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen
zuerst gesetzliche Normen aufstellen, gestiitzt auf die
dann die Gemeinden ihre Spezialsteuern beschliessen
konnen. Das ist um so notwendiger, weil wir bis
jetzt der Auffassung gelebt haben, dass die Gemein-
den nicht nach Gutfinden sollen Steuern beschliessen
konnen, die in keinem Gesetz vorhanden sind. Denken
Sie an unsere Hundetaxe. Wir haben die Hunde-
taxe erhoht und die Grenzen derselben im Gesetz

festgelegt; innerhalb dieser Grenzen haben die Ge-

meinden das Recht, die Hundetaxe einzufithren und
nach Gutfinden festzusetzen. Die Gemeinden sind frei,
nach ihren Bediirfnissen die Sache zu ordnen und so
haben denn die einen eine niedrigere, die andern
eine hohere Hundetaxe. In dhnlicher Weise, nur all-
gemeiner, aber unter Bestimmung der eigentlichen
Steuerarten und unter Begrenzung derselben sollte
man vorgehen, wenn man den Gemeinden die Autono-
mie in Steuersachen geben will.

So ist in der Kommission argumentiert worden und
wir tun von unserem gegenwirtigen Standpunkt aus

unbedingt besser, an dem Beschluss festzuhalten, den .

der Grosse Rat bereits einmal gefasst hat. Er hat
den Versuch der Einfithrung der Gemeindeautonomie
abgelehnt, sicher deshalb, weil er fand, es bestehen
keine Garantien. Die Garantien, die jetzt geboten wer-
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den, sind nur teilweise Garantien, keine geniigenden
und erschopfenden. Namentlich werden die Steuer-
arten nicht bestimmt und dem Volk wird nicht Ge-
legenheit geboten, sich dariiber auszusprechen. Ver-
gessen wir nicht, dass die Gemeindeautonomie darauf
hinausgeht, einzelne Kategorien von Biirgern noch mehr
zu belasten. Ich weiss nicht, ob es mit Riicksicht
auf den Widerstand, dem das Steuergesetz sowieso
begegnet, gut ist, wenn das Volk einsehen muss, dass
man noch weitergehende Belastungen einfiihren will,
als im Gesetze selbst enthalten sind, und dass die
Gemeinden machen konnen, was sie wollen.

Herr Gustav Miiller hat seine Begriindung mit einer
etwas versiissten Drohung geschlossen. Aber es ist
doch eine Drohung, wenn er sagt, seine politische
Partei werde je nach der Annahme oder Nichtan-
nahme seines Antrages sich veranlasst sehen, fiir oder
gegen das Gesetz zu stimmen. Ich will dieser Dro-
hung keine Gegendrohung entgegensetzen. Ich halte
es iberhaupt fiir einen etwas eigentiimlichen Stand-
punkt, bei der Beratung eines Gesetzes von vorne-
herein zu sagen: wenn ihr es nicht so macht, wie
ich vorschlage, so wird unsere ganze Partei dagegen
stimmen. Ich méchte aber dieser Drohung die Ueber-
zeugung entgegenstellen, die sicher von vielen im Rate
geteilt wird, dass wenn wir nach Antrag Miiller und
Béhme die Gemeindeautonomie einfithren, nicht nur
in einer, sondern in verschiedenen politischen Par-
teien dem Gesetz neue Gegner erwachsen werden und
der Entwurf sicher verworfen werden wird. Da ich
es als meine Aufgabe erachte, alles dasjenige zu unter-
stiitzen, was dem Gesetz nicht Gegner, sondern Freunde
schafft — ich sage das ganz ehrlich — so stelle ich den
Antrag, der schliesslich auch in der Kommission akzep-
tiert worden ist, auf den Antrag des Herrn Miiller
nicht einzutreten, sondern ihn, wie auch den Zusatz-
antrag Bohme abzulehnen und dem Entwurf zuzu-
stimmen.

Witschi. Die Frage wurde in der Kommission be-
sprochen. Zuerst kam ein Antrag auf eine 3/,-Mehr-
heit, dann ein Antrag auf 2/,-Mehrheit und schliesslich
gelangte die Kommission zur Ablehnung der Gemeinde-
autonomie. Was wiirde es fiir eine Ungleichheit in
den Gemeinden geben, wenn die Autonomie eingefiihrt
wiirde! Ich bin iiberzeugt, dass die Gemeinden von
diesen Spezialsteuern nichts wissen wollen, und ich
glaube auch, dass wenn spiter dem Volk ein beziig-
liches Geselz vorgelegt wiirde, dasselbe von ihm ab-
gelehnt wiirde. Es wére nicht gut, wenn wir solche
Ungleichheiten in den einzelnen Gemeinden einfithren
wollten. Wie wiirde es nur herauskommen, wenn in
einer Gemeinde der Schuldenabzug bestehen wiirde, in
der andern dagegen nicht! Ich will nicht weitldufiger
sein und bitte Sie, dem Antrag der Kommission bei-
zus{immen.

Biithler (Bern). Der Vorredner hat, wie iibrigens
auch Herr Nationalrat Wyss, die Landgemeinden aus-
gespielt. Diese brauchen sich aber nicht bange machen
zu lassen; es wird den Stidten nie einfallen, in ihre
Verhiltnisse hineinzureden. Diejenigen, welche fiir
die Gemeindeautonomie eintreten, haben vor allem
die Stddte und ihre durch die moderne Entwicklung
gezeitigten Bediirfnisse im Auge. Fir die Landge-
meinden wird niemals eine Gefahr bestehen, solange
sie sich nicht auch zu solchen Bediirfnissen fortent-
wickeln, wie sie heute in den Stédten bestehen, und im
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itbrigen sind sie fiir sich immer Meister. Also diese
Schreckminnchen, die man da gegen die Landgemein-
den hat aufmarschieren lassen, bestehen tatsichlich
nicht.

Herr Kollega Wyss hat bemerkt, es wire anstindig,
die Spezialsteuern durch ein Gesetz einzufithren. Ich
glaube, wenn wir diese Spezialsteuern in einem Ge-
setz vorbehalten, so ist das ebenso anstindig, wie
wenn wir sie durch ein Gesetz einfithren. Das Volk
hat auch iiber diesen Vorbehalt zu entscheiden und
ihn zu genehmigen. Wir versiindigen uns da in keiner
Weise gegen die Volksrechte, insbesondere nicht gegen
das Referendum.

Ich bin ein Anhdnger der Gemeindeautonomie in
Steuersachen, weil die stidtischen Gemeinwesen —

-natiirlich schwebt mir auch die Gemeinde Bern vor -—

heute solche Spezialsteuern bendtigen oder wenigstens
leicht in den Fall kommen kénnen, zu ihnen Zuflucht
nehmen zu miissen. Auch Herr Nationalrat Wyss ist
grundsétzlich nicht dagegen, nur verlangt er, dass
die Sache durch ein Gesetz geordnet werde. Wenn man
das durch ein Gesetz tun kann, kann man es auch
durch ein Dekret tun und ich méchte also, wenn man
den Antrag des Herrn Miiller zur Grundlage nimmt,
die Aufnabme des Satzes beantragen: « Der Grosse Rat
hat iiber diese Gemeindesteuern durch Dekret be-
stimmte Normen aufzustellen». Solange dieses Dekret
nicht erlassen ist, kénnen die Gemeinden keine Spezial-
steuern beschliessen und in einem Dekret sind die
Normen anzugeben, innert welcher sich die Gemeinde-
beschliisse bewegen sollen. Das ist mein Antrag, der
natiirlich noch redaktionell dem Antrag Miiller ange-
passt werden misste. Ich denke iibrigens, dass wir
diesen Artikel sowieso an die Kommission zuriick-
weisen miissen, damit sie ihn einheitlich redigieren
kann.

M. Chavanne. J’estime que la proposition de M.
Miiller peut placer les communes et 'Etat dans une
fausse situation.

Il est évident que si les communes ont la possibilité
de créer des impdts spéciaux, cela aura pour consé-
quence d’ouvrir la porte & bien des appetits et des
abus, surtout dans les communes urbaines.

Cela pourrait avoir encore un autre effet ; c’est que
les communes pourraient étre tentées de diminuer &
leur profit, 'importance du revenu fiscal de I’Etat,
par 'application de ces impdts spéciaux. Dans maintes
communes, il serait parfaitement possible de diminuer
Pimportance du revenu imposable de toute une série
de contribuables, et pour assurer les ressources de la
commune, de décréter des impdts spéciaux.

La situation serait alors absolument précaire.

Les impdts cantonaux et communaux ont une
parenté intime. Les besoins de la commune et de
PEtat sont d’origine identique; il s’agit de les satis-
faire. Or, si vous introduisez des impo0ts communaux
particuliers, vous devez les introduire aussi pour I’Etat.

Il y a aussi un danger contre lequel je vous mets
en garde. Par cette fiscalité élastique, vous allez créer
au commercant une situation absolument précaire et
le forcer en quelque sorte de quitter ces communes,
lorsque la mesure sera trop pleine.

Il regretterais que le Grand Conseil de Berne se
jetat dans une aventure pareille.

Briistlein. Es ist wohl kein Zufall, dass bis jetzt
einzig Herr Dr. Biihler Herrn Miiller unterstiitzt hat.
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Herr Biihler stammt aus einem Kanton, wo man die
Gemeindeautonomie nicht fiirchtet, sondern sie seit
Jahrhunderten besitzt. Der Kanton Bern schwimmt im
gegenteiligen Fahrwasser. Seine Traditionen sind sol-
che der Regierung von oben herunter, und wenn auch
diese Regierung von oben herunter heute demokratisch
gestaltet ist, so steckt den Bernern doch immer noch
im Blut, dass regiert werden muss. Ob diese Regie-
rung aus dem Volk hervorgehe oder aus einer privi-
legierten Kaste, bleibt sich gleich, es ist immer eine
Regierung, die von oben herab das Volk leitet. Daher
glaubt auch Herr Wyss, der in seinem Vortrag das
Wort Demokratie zwar einmal gebraucht hat, nur an
die Demokratie auf dem Boden des gesamten Kantons
Bern; dass aber eine einzelne Gemeinde demokratisch
verniinftig sein konnte, scheint er nicht zu glauben.
Er geht von der Voraussetzung aus, dass eine grosse
Wahrscheinlichkeit bestehe, dass eine einzelne Ge-
meinde, sobald sie sich frei bewegen kann, in der
Demokratie unverniinftig handelt. Das ist eine Sache
des Vertrauens. Aber ich begreife nicht recht, wie
man im Staate demokratisch sein kann, dagegen nicht
auch in der Gemeinde. Ich will nicht behaupten, es
habe noch nie eine Gemeinde eine Dummbheit gemacht
oder werde nie eine machen; aber das ist im Staat
ganz gleich, das ganze Volk kann sich auch irren.
Ich meine also, wenn das Volk als Ganzes reif ist
fir die Demokratie, so sind es die einzelnen Teile
desselben ebenfalls und es wire deshalb an der Zeit,
dass man endlich einmal die Zwangsjacke, in der
die bernischen Gemeinden stecken, etwas liiftet und er-
weitert. Man muss es deshalb tun, weil die Bediirfnisse
der Gemeinden verschieden sind. Die stidtischen Ge-
meinden mit grosserer Einwohnerzahl haben ganz an-
dere o6ffentliche Aufgaben als kleine T.andgemeinden,
und wenn man sie zwingt, mit den gleichen Steuern
vorlieh zu nehmen wie letztere, so verhindert man
sie an der Entfaltung der vollen Titigkeit, sie stossen
iiberall an und kénnen den dringend nach Befriedigung
verlangenden Bediirfnissen nicht entsprechen. Ich
fithre als Beispiel die Ferienversorgung fiir die Schul-
kinder an. Die ist auf dem Tande nicht nétig, aber
wir miissen unsere Kinder w#hrend der Ferien auf
das Land schicken und die Gemeinden haben fast
keine Mittel dazu. Man ist gezwungen, hiefiir an die
freiwillige Liebestiitigkeit zu appellieren und man kann
lange nicht tun, was man der Gesundheit der stid-
tischen Jugend schuldig ist.

Nun will man die Landgemeinden, deren Vertretung
hier die Mehrheit hat, veranlassen, die Stidte zu ver-
hindern, ihre Aufgaben richtig zu erfiilllen. Warum
das? Weil man immer noch die Tdee im Kopfe hat,
die Gemeinden seien minderjihrig und miissen bevor-
mundet sein. Dieser Idee hat nun Herr Miiller starke
Konzessionen gemacht. Er schligt vor, dass die Re-
gierung eine Kontrolle ausiiben und. wenn eine Ge-
meinde sich erlauben wiirde, cine ungerechte Steuer
einzufiihren, diesen Beschluss kassieren soll. Herr
Wyss erkldrt, das konne die Regierung nicht, denn sie
wiirde nach dem Gefithl handeln. Ich denke nicht.
Dic Regierung, die aus gescheiten Staatsminnern be-
steht, handelt nicht nach dem Gefiihl, sondern nach
gewissen Prinzipien. Diese Prinzipien werden sich an
Hand der Praxis von selbst bilden, gerade so gul,
wic zum Beispiel das Bundesgericht imstande gewesen
ist, die Frage des Verbotes der Doppelbesteuerung ohne
jegliches Gesetz an Hand seiner Praxis allmiihlich
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zu regulieren, so dass man eines Gesetzes iiber diese
Materie gar nicht bedurfte und ein solches gar nicht
erlassen hat. Auch im vorliegenden Fall konnte die
Regierung offenbar an Hand der Erfahrung gewisse
Normen aufstellen und sagen: derartige Steuern ak-
zeptieren wir, weil sie einem allgemeinen Bediirfnis ent-
sprechen und gerecht sind, weil sie nicht nur einzelne
wenige Bewohner der Gemeinde belasten; andere
Steuern aber, die darauf ausgehen, nur diesen oder
jenen zu treffen, beseitigen wir. Also da haben wir
eine sichere Kautel.

Im weitern haben wir noch die Garantie des De-
kretes. Da bin ich mit Herrn Biihler einverstanden.
Ich mache gerne die Konzession, dass dieses Dekret
nicht fakultativ erklirt werden soll, wie Herr Miller
vorgeschlagen hat, sondern obligatorisch: Der Grosse
Rat soll hieriiber ein Dekret erlassen. Das wére ent-
schieden der richtigere Weg als ein Gesetz zu ver-
langen. Dieses Gesetz wird niemals zustande kommen,
weil man sich nie dariiber klar sein wird, welche
Steuern man in demselben zulassen soll. Die Materie
ist noch viel zu neu, die Gemeinden haben keine Er-
fahrungen machen kénnen, erst im Laufe der Zeit
wird sich zeigen, welche Steuern geeignet sind, als
Spezialsteuern fiir die Gemeinde eingelithrt zu wer-
den. Die Materie ist noch viel zu sehr im Fluss, Wir
sind alle noch viel zu unerfahren, als dass wir verant-
worten konnten, ein Gesetz zu erlassen. Wohl aber
konnte der Grosse Rat ein Dekret aufstellen, weil,
wenn wir beim Versuch nicht das Richtige treffen,
dasselbe sofort wieder abgedndert werden kann. Des-
halb ist der Weg des Dekretes entschieden der bessere.

Allerdings muss man Vertrauen haben zu der Ge-
meinde, man muss soweit von demokratischem Oel
durchtrdnkt sein, dass man nicht nur an die Demo-
kratie im Staate, sondern auch an die Demokratie in
der Gemeinde ‘glaubt. Die Stidte werden es auf die
Linge nicht aushalten, dass ihnen das Land ohne
irgendwelchen Grund und ohne dass es etwas davon
hitte, eine Zwangsjacke anlegt. Frither oder spiter
werden die Vertreter der Stidte in diesem Saal relativ
zahlreicher sein als heute; schon nach der letzten
Volkszdhlung wird sich das Verhiltnis etwas verdindern.
Frither oder spiter muss der Gedanke der Gemeinde-
autonomie hier durchdringen.

Nun habe ich allerdings den direkten Gegner des
Gedankens noch lieber als den verkappten Freund,
wie Herrn B6hme, der solche unmdégliche Bedingungen
setzt. Herr Béhme soll mir ein Steuergesetz nennen,
das jemals mit einer 2/;-Mehrheit angenommen worden’
wire. Ich verlange keine sofortige Antwort, sondern
gebe ihm bis néchsten Montag oder Dienstag Zeit
und dann soll er mir ein solches Beispiel bringen.
Wir wissen, dass die Leute nicht gerne Steuern zahlen
und dass ein neues Steuergesetz in Gemeinde oder
Staat immer nur mit einer ziemlich schwachen Mehr-
heit angenommen wird; eine 2/;-Mehrheit gibt es in
solchen Sachen nicht.

Griinicher. Ich mochte nur darauf zuriickkommen,
was ich schon in der ersten Beratung gesagt habe. Ich
habe das Gefiihl, dass man mit indirekten Steuern
etwas nachhelfen konnte und zum Beispiel die Tabak-
steuer und die Automobilsteuer einfiihren sollte. Aliein
gegen die Fenstersteuer und Mobiliarsteuer, von denen
heute gesprochen wurde, habe ich sehr grosse Be-
denken. In Frankreich hat man sich dariiber beklagt,
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dass unter der Mobiliarsteuer die Mobelindustrie we-
sentlich leide, wodurch auch gerade wieder die Ar-
beiterklasse geschédigt wird. Es sollte daher jedenfalls
im Gesetz bestimmt sein, welche Steuern man im
Auge hat, sonst kénnten die Gemeinden alle mog-
lichen Probestiicke machen, die fiir weite Kreise von
Nachteil sein kénnten. Wenn man von einem Gesetz
nichts wissen will, weil man von vorneherein weiss,
dass das Volk es nicht annehmen wird, und deshalb
ein Dekret in Aussicht nimmt, so ist das jedenfalls
nicht demokratisch.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Herr Miil-
ler hat seinen Antrag bereits in der Kommission gestellt
und derselbe gab zu einer eingehenden Diskussion
Anlass. Die Kommission hat aber mit Mehrheit be-
schlossen, der Antrag sei abzulehnen. Grundsitzlich
hahen sich alle Mitglieder der Kommission, wenigstens
soweit sie sich zum Wort gemeldet haben, dahin aus-
gesprochen, dass sie fiir eine Erweiterung der Ge-
meindeautonomie zu haben wiiren. Eine Meinungsver-
schiedenheit bestand lediglich darin, dass von der
einen Seite verlangt wurde, dass die Garantien hin-
sichtlich der Einfiihrung von Spezialsteuern in den
Gemeinden durch ein Gesetz aufzustellen seien, wih-
rend die Minderheit sich mit einem Dekret begniiven
wollte. Persénlich bin ich Anhinger der Erweiterung
der Gemeindeautonomie und ich bin iiberzeugt, dass
man frither oder spiter dazu kommen wird, den Ge-
meinden, namentlich den stidtischen und industriellen
Gemecindewesen hinsichtlich der Erhebung von Steuern
grossere Kompetenzen einzuriumen. Wenn der Antrag
Miiller angenommen werden sollte, so wiirden wohl
hochstens 10 oder 15 Gemeinden des Kantons von dem
Recht der Einfithrung besonderer Steuern Gebrauch
machen. Die lindlichen Gemeinden werden nie zu
solchen Steuern kommen. Die Stidte dagegen, welche
ganz andere Aufgaben zu erfiillen haben, werden so-
bald als moglich von einem derartigen Recht Gebrauch
machen.

Meines Erachtens sollte man sich damit begniigen
kénnen, dass die Garantien in einem Dekret des Gros-
sen Rates niedergelegt werden. Der Grosse Rat be-
ratet ja auch das Gesetz, er erlisst dasselbe eigentlich
und er hat es in der Hand, die Kautelen aufzustelien,
die er fiir nétig erachtet, damit die Gemeinden in
der Erhebung von Spezialsteuern nicht zu weit gehen.
Der Antrac des Herrn Dr. Biihler diirfte uns den
richtigen Weg weisen. Ich spreche da im persénlichen
Namen. Die Mehrheit der Kommission hat diesen
Antrag deshalb abgelehnt, weil sie sich sagte, dass
in erster Linie ein Gesetz zu erlassen sei. Man hat
sich also lediglich darum gestritten, ob die Garantien
in einem Gesetz oder in einem Dekret niedergelegt
werden sollen. Ich habe das Gefiihl, dass der Grosse
Rat alle Gewidhr dafiir bietet, dass er in der Ein-
rdumung des Rechtes zur Erhebung von Spezialsteuern
durch die Gemeinden nicht zu weit gehen wiirde.
Der Rat mag hieriiber entscheiden.

Herr Neuenschwander stellt den Antrag auf Ein-
fiihrung des Schuldenabzuges in den Gemeinden. Die-
ser Antrag wurde seinerzeit der Kommission durch
Herrn Neuenschwander schriftlich vorgelegt. Die Kom-
mission entsprach demselben in einer ersten Beratung,
verlangte aber die 2/,-Mehrheit fiir einen derartigen
Gemeindebeschluss. Spiiter kam die Kommission auf
die Frage zuriick und gelangte zur Ueberzeugung, dass
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der Schuldenabzug in den Gemeinden nicht einge-
fiilhrt werden kann. Wenn in einer Gemeinde auf Ver-
anlassung der Grundeigentiimer, deren Besitz stark
verschuldet ist, der Schuldenabzug beschlossen wiirde,
so miissten die andern von ihrem Einkommen und
Kapital eine bedeutend héhere Steuer entrichten und
das hitte zur Folge, dass diese Leute aus der Ge-
meinde weggetrieben wiirden. So wie sich die Ver-
hiiltnisse heute gestaltet haben, kann der Schulden-
abzug in den Gemeinden nicht eingefiithrt werden und
wir beantragen Ihnen deshalb die Ablehnung des An-
trages Neuenschwander.

Es ist auffallend, dass in diesem Saale immer davon
gesprochen wird, man sollte ein neues Steuersystem
einfiihren. Herr Rufener und Herr Neuenschwander
haben das schon letzten Dienstag angetént. Mir fillt
auf, dass die beiden Herren noch nicht dazu gekom-
men sind, dem Grossen Rat eine Vorlage auf Grund
eines ganz neuen Steuersystems zu unterbreiten. Re-
gierung und Kommission wiren ihnen sehr dankbar,
wenn sie einen solchen Entwurf ausarbeiten wiirden.
Aber sie kennen die Schwierigkeiten ganz gut; sie
wissen, dass man nicht plétzlich mit dem bisherigen
System brechen kann, dass unser Volk nicht von heute
auf morgen ein auf ganz anderer Grundlage basieren-
des Steuergesetz annehmen wiirde, sondern dass eine
Uebergangszeit geschaffen werden muss. Dies ge-
schieht durch den vorliegenden Entwurf und ich emp-
fehle Thnen deshalb Festhalten an demselben gegeniiber
dem Antrag Neuenschwander.

Neuenschwander. Nur eine kurze Bemerkung auf
das Votum des Herrn Kommissionsprisidenten. Mein
Antrag geht gar nicht dahin, den Schuldenabzug in
den Gemeinden einzufithren, sondern nur ihn unter
gewissen Bedingungen zu gestatten. Ich wende mich
hauptsichlich gegen das im Entwurf niedergelegte Prin-
zip, dass man den Gemeinden die Einfithrung des
Schuldenabzuges verbietet. Vielen Gemeinden wird es
mdglich sein, den Schuldenabzug ganz oder teilweise
zur Anwendung zu bringen und es wire geradezu un-
gerecht und unmoralisch, wenn man ihnen das verbieten
wiirde. Das ist der Haupterund, der mich veranlasst hat,
meinen Antrae einzubringen. Obgleich derselbe keine
durchaus befriedigende Ldsung darstellt, beseitigt er
doch eine im alten Gesetz enthaltene Ungerechtigkeit
und kommt dem durchaus berechtigten Begehren, dass
auch der Schuldenbauer und der Schuldenhandwerker
entlastet werden sollten, soviel als méglich entgegen.

v. Fischer. Ueber die Frage der Gemeindeautonomie
nach dem Antrag Miiller ist schon so viel gesprochen
worden, dass ich mich ganz kurz fassen kann. Ich
stehe auf dem Standpunkt, dass sowohl der Antrag
Miiller als die Antrige B6hme und Biihler abzulehnen
seien. Dabei gehe ich noch von einem andern Gesichts-
punkt aus, der bisher nicht vertreten worden ist. Mei-
nes Erachtens ist sowohl die Fassung Miller als die
Fassung Biihler mit der Verfassung nicht vereinbar.
Art. 92 der Staatsverfassung sagt in kurzen Worten:
«Das Steuerwesen ist Sache der Gesetzgebung». Die-
ser Artikel figuriert unter dem Abschnitt: Allgemeine
Grundsiitze und Gewihrleistungen. Es handelt sich
also um ein Recht, das jedem einzelnen Biirger durch
die Verfassung gewihrleistet ist und die Quintessenz
dieses Rechtes geht dahin, dass jeder einzelne Biirger
einen Anspruch darauf hat, dass in einem Gesetz
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niedergelegt werde, welche Steuern sollen erhoben wer-
den diirfen. Ich halte also dafiir, dass der Antrag
Miiller auch vom Standpunkt der Verfassung aus un-
annehmbar ist. Man kann dem nicht dadurch ent-
gehen, dass man hier in einem beliebigen Gesetzes-
artikel diese Befugnisse an die Gemeinden delegiert
unter Vorbehalt eines Dekretes. Damit ist der einzelne
Biirger in seinen Rechten nicht geschiitzt.

Es ist bestritten worden, dass es undemokratisch
sei, derartige Fragen durch ein Dekret des Grossen
Rates zu losen. Man 'hat tiber den Begriff Demokratie
oft sehr verschiedene Ansichten. Wir haben hier in
Bern in der letzten Zeit eine Abstimmung gehabt,
wo liber den Begriff der Demokratie und des Respekts
vor dem Stimmrecht des einzelnen Biirgers hochst
eigentiimliche Ansichten entwickelt worden sind.
Jedenfalls ist es etwas kithn zu behaupten, es sei
ganz demokratisch, diese Frage auf dem Dekretswege
zu regeln, die Aufstellung von Normen dem Dekret
zu iiberlassen, wenn man, wie Herr Briistlein, dieses
Vorgehen damit begriindet, dass ein Gesetz eben ver-
worfen wiirde. Da glaube ich, ist dann der Begriff
der Demokratic ein ctwas eigentimlicher.

Ich méchte noch einen andern Gedanken zum Aus-
druck bringen. Ich habe das Gefiihl, dass auf seiten
der sozialdemokratischen Fraktion nicht das Erbarmen
mit den schwierigen finanziellen Verhiiltnissen der Ge-
meinden das ausschlaggebende Moment dafiir sei, dass
auf die Annahme des Antrages Miller ein so grosses
Gewichi gelegt wird. Die Bedeutung liegt wohl mehr
auf dem politischen Gebiete. Man wiinscht ein Mittel
zu erhalten, um die sozialdemokratische Herrschaff,
in grosseren Gemeinden und nach und nach auch in
kleinern leichter cinfithren zu kénnen und, wenn sie
eingefiihrt ist, zu erhalten. Das ist eigentlich des Pu-
dels Kern und die finanzielle Seite tritt meiner An-
sicht nach ziemlich in den Hintergrund. Dass ich das
nich{ erfunden habe, mag Thnen ein Passus aus einem
Biichlein, das man letztes Jahr hat kaufen kénnen,
beweisen. Das Biichlein heisst « Handbuch fiir sozial-
demokratische Grossratswihler» und ich habe es ge-
kauft, indem ich mir sagte, dass wenn ich auch nicht
sozialdemokratischer Grossratswihler bin, es mir doch
niitzlich sein kann, das Biichlein zu lesen. Ich muss
gestehen, es ist in mancher Beziehung sehr lehrreich
und sehr geschickt abgefasst und ich mache den
Herren das Kompliment, dass man da manches zu-
sammengestellt findet, das auch einem nichtsozialdemo-
kratischer: Wihler niitzlich sein kann. Bekehrt hat
mich zwar das Biichlein nicht (Heiterkeit), aber ich
mochte Thnen einen Passus daraus vorlesen, der die
Frage der Gemeindeautonomie behandelt. Er ent-
stammt dem Abschnitt iber das Steuerwesen; ich ver-
mute, der Verfasser sei Herr Gustav Miiller, denn er
figuriert unter den Verfassern und es ist anzunehmen,
dass er speziell die finanziellen Fragen behandelt hat.
Es wird da auseinandergesetzt, warum die sozialdemo-
kratische Partei so grosses Gewicht auf die Einfiih-
rung der Gemeindeautonomie in Steuersachen lege und
es heisst: «Die zweite Voraussetzung ist die Erweite-
rung der Gemeindeautonomie in Steuersachen, fiir un-
sere Partei, die sich anschickt, die stidtischen Ge-
meinwesen politisch zu erobern, von einschneidenster
Bedeutung». Ich glaube, da wird in einem Satz be-
stitigt, was ich vorhin gesagt habe, dass die finan-
zielle Frage eigentlich nebensichlich und das Mass-
gebende die politische Seite der Frage sei. Und wenn
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Herr Dr. Biihler vor einigen Wochen im «Bund» ge-
schrieben hat, die Gemeindeautonomie in Steuersachen
sei schon seit langen Jahren — ich hitte bald gesagt
ein Ladenhiiter — ein Postulat der freisinnigen Partei,
so weiss ich nicht, ob die freisinnige Partei diesen
Programmpunkt aufgestellt hiitte, wenn sie diese Moti-
vierung gekannt hitte; denn ich zweifle sehr daran,
dass sie in ihrem Programm speziell darauf tendiere,
die sozialdemokratische Herrschaft zuerst in den gros-
sern und spiter in den kleinern Gemeindewesen zu
ermoglichen, zu erleichtern und zu férdern.

Aus diesen Griinden und verschiedenen andern,
die bereits angefithrt worden sind, mdchte ich Thnen
empfehlen, alle Abdnderungsantriige gegeniiber dem
Entwurf abzulehnen.

Rufener. Der Herr Kommissionsprisident hat vor-
hin fiir gut gefunden, einen kleinern Ausfall gegen
mich zu unternehmen. Wenn er es vorgestern getan
hitte, als ich anlidsslich der Beratung des Art. 20 in
Bestitigung meiner frithern schriftlichen Ausfithrun-
gen nachgewiesen habe, welche Widerspriiche sich
bei dem gegenwirtigen System ergeben, so hétte ich
es noch begreifen konnen. Nun aber stehen wir bei
Art. 46 und da kommt plotzlich der Herr Kommissions-
priasident und ladet Herrn Neuenschwander und mich
freundlichst ein, eine neue Gesetzesvorlage zu machen,
(Heiterkeit). Ich glaube, das wire nicht einmal nétig,
wir brauchten nur die frithern Jahrginge des Tag-
blattes zur Hand zu nehmen und da wiirden wir
alles Notige fiir ein neues Steuersystem finden. Nach-
dem ich wusste, dass namentlich .der Herr Finanz-
direktor am gegenwirtigen System festhalten will
konnte ich mir wohl die Mithe und Arbeit ersparen,
eine neue Vorlage zu erfinden. (Heiterkeit,) Statt diese
Einladung an mich zu richten, hiitte ich eher geglaubt,
der Herr Kommissionsprisident nehme nun Gelegen-
heit, den als revisionsbediirftig anerkannten Punkt be-
treffend die Steuerfreiheit der Aktionire zu erdrtern.
Das hitte mich eher beruhigt und befriedigt; doch
ich bin gleichwohl zufrieden. (Heiterkeit.)

Miiller (Gustav). Herr v. Fischer hat das Hand-
buch fiir sozialdemokratische Wihler angezogen und
es freut mich, konstatieren zu kénnen, dass er ein
Leser dieses Handbuches ist. Ich will nur alle die-
jenigen, die unsere geheimsten Gedanken auch noch
nicht kennen, darauf aufmerksam machen, dass die
erste Auflage allerdings vergriffen ist, dass aber von
der zweiten Auflage noch ein kleiner Rest vorhanden
ist und eventuell den Mitgliedern des Grossen Rates
zu einem reduzierten Preis abgegeben werden konnte
(Heiterkeit), so dass ich nicht zu wiederholen brauche,
was ich dort ausgefiihrt habe. So sehr es mich freut,
dass Herr v. Fischer das Handbuch gelesen, muss
ich doch konstatieren, dass er kein aufmerksamer Leser
war, weil er nur vermutet, dass ich der Verfasser
des Abschnittes Uber das Steuerwesen sei, wihrend
dort ausdriicklich gesagt ist, dass die Ausfithrungen
von mir stammen. Was dort niedergelegt ist, ist in
der Tat das, was ich in dieser Frage zu sagen habe.

Nun ist selbstverstindlich, dass wir Zukunftshoff-
nungen haben. Die sozialdemokratische Partei, welche
die aufsteigende Partei ist und Jahr fiir Jahr an Stirke
zunimmt, kann mit Sicherheit darauf abstellen, dass
der Zeitpunkt einmal kommt, wo in diesem Saale an
die Stelle der bisher herrschenden biirgerlichen Mehr-
heit eine sozialdemokratische Mehrheit tritt. Inzwi-
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schen haben wir freilich in den stiddtischen Gemeinde-
wesen noch Aufgaben zu erfiillen, die durchaus nicht
ausschliesslich sozialdemokratischer Natur sind, die
von der Sozialdemokratie selbstverstindlich propagiert
werden, die aber auch schon Gemeinschaftsgut aller
fortschrittlichen Gemeinwesen geworden sind und
deren Losung auch von biirgerlicher Seite immer mehr
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aber so wenig es der
sozialdemokratischen Mehrheit in ciner Gemeinde
moglich ist, diese Aufgaben zu erfiillen, obschon es
im Interesse der Volksgesundheit absolut notwendig

ist, so wenig ist es der birgerlichen Mehrheit
moglich, wenn . die notigen Mittel nicht vorhanden
sind. Deshalb ist auch bei durchaus biirgerlichen

Gemeinderatskollegien in einzelnen Gemeinden schon
lingst die Ueberzeugung durchgedrungen, dass ver-
mehrte Mittel fiir diese Zwecke geschaffen werden
missen und es ist fiir alle diese Gemeindewesen -—
ganz gleichgultig, welche politische Partei dort die
Mehrheit besitzt — eine Lebensbedingung, dass ihnen
vermehrte Mittel zur Verfiigung gestellt werden. Das
konnen wir, so wie speziell die Verhilinisse im Kan-
ton Bern liegen, nur durch eine grossere Gemeinde-
autonomie erreichen. Es ist bei uns absolut ausge-
schlossen, all den Bediirfnissen der einzelnen so ver-
schieden gearteten Gemeindewesen in einem kanto-
nalen Gesetz Rechnung zu tragen. Die Verhiltnisse
sind im Kanton Bern von der einfachen Gemeinde in
landwirtschaftlicher Gegend ohne jede Industrie bis
zur Sladt Biel oder Bern zu sehr differenziert, so
dass wir mehr als jeder andere Kanton nur auf ge-
wissc Durchschnitte abstellen konnen und die lebendige
Entwicklung in den einzelnen Gemeinden diesen selbst
iiberlassen miissen. Der grosse Fortschritt im Kanton
Basel-Stadt -auf dem Gebiete des Steuerwesens, das
nicht nur fiir die Schweiz, sondern fiir den ganzen
Kontinent als Vorbild bezeichnet werden kann, war
nur moglich, weil Basel ein Stadtkanton ist und in
ihin gleichartige Interessen zusammengefasst sind. Der
denkbar grosste Gegensatz gegeniiber Basel-Stadt ist
in der Schweiz der Kanton Bern mit der Hauptstadt,
mit industriellen Ortschaften und mit rein landwirt-
schaftlichen Gegenden.

Nun ist ganz richtig, was der Herr Kommissions-
prisident gesagt hat, dass das Interessse an der Ge-
meindeautonomie sich gegenwirtig vielleicht auf 10
oder 15 Gemeindewesen beschrinkt und es war deshalb
von seiten des Herrn Wyss ein billiges Mittel, gegen
die verlangte grossere Gemeindeautonomie diejenigen
Kollegen im Grossen Rate scharf zu machen, die an
der Frage ganz desinteressiert sind und sich daher
leicht durch ein paar Schlagworte bestimmen lassen
konnen, den andern, die es notig haben, die Sache
zu verunmoglichen. Es ist gewiss richtig, dass
wenn auch die Autonomie im Gesetz niedergelegt wird,
das fiir Hunderte von bernischen Gemeinden von keiner
Bedeutung ist. Von den 500 Gemeinden konnen viel-
leicht 450 oder jedenfalls 400 im grossen und ganzen
auf keine andere Steuerquelle greifen als auf das
Grundeigentum ; sogar die Zahl der Einkommenssteuer-
pflichtigen ist bei ihnen eine verschwindende. in die-
sen Verhdltnissen ist es ganz selbstverstindlich, dass
wenn auch die Gemeindeautonomie eingefiihrt ist, hier
keine andern Steuerquellen erdffnet werden konnen,
weil die notigen Steuerobjekte fehlen und die be-
treffenden Gemeinden nicht in der Lage sind, von der
Autonomie Gebrauch zu machen.

- reihe
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Ein anderer Einwand geht dahin, dass es demo-
kratischer wire, wenn man in einem eigenen Gesetz
diese Spezialsteuern normieren wiirde. Da ist zuniichst
unrichtig, was Herr v. Fischer gesagt hat, Herr Briist-
lein habe sich dahin gedussert, dieses Gesetz werde
nicht angenommen, wiihrend er erklirte, das Gesetz
kénne nicht zustande kommen. Und in der Tat kann
ein solches Spezialgesetz deshalb nicht zustande kom-
men, weil man ein solches Bouquet verschiedenartig-
ster Gegenstinde nicht zusammenfassen und gesetz-
geberisch verwerten kann, sondern das muss sich aus
der Entwicklung heraus machen. Bei der Wertzu-
wachssteuer brauchte es eine lange Gedanken-
theoretischer Abkldrung iber die Grund-
rente und die Mittel der Bekidmpfung der Misstinde,
und erst von diesem Moment an, nachdem man sich
iiber die theoretischen Grundlagen klar geworden war,

"hat diese Steuer ihren Siegeszug auf dem ganzen

Kontinent angetreten. Bei allen andern Steuerarten, die
mit der wachsenden Modernisierung der Gemeinde-
wesen auftreten konnen, sehen wir noch nicht klar
und darum koénnen wir sie nicht jetzt schon gesetz-
geberisch erfassen, sondern miissen ihre Regelung auf
den Dekretsweg verweisen.

Kaum wird es Herrn Fischer ernst sein mit dem
Einwand, die Verfassung bestimme, das Steuerwesen
sei Sache der Gesetzgebung und deshalb konnen nicht
bestimmte Steuerarten auf den Dekretsweg verwiesen
werden. lch denke, wenn die Grundlage selbst in
cinem Gesetz geschaffen wird, ist der Verfassung Ge-
niige gelan. Also heisst es auch hier: «Bange ma-
chen gilt nicht».

Endlich komme ich darauf zu sprechen, was Herr
Wyss am Schluss seines Votums mit wohlberechneter
Wirkung auf die Mehrheit des Grossen Rates gesagt
hat. LEr dusserte sich dahin, ich habe eine allerdings
etwas versiisste Drohung ausgesprochen, aber immer-
hin gedroht: wenn ihr uns da nicht folgt, so werden
wir das Gesetz nicht annehmen. Nein, meine Herren,
das ist ketne Drohung, sondern nur eine loyale Fest-
stellung einer Tatsache. Wir haben kein Hehl daraus
gemacht, wieviele Angriffspunkte das Gesetz an und
fiir sich in seinen prinzipiellen Grundlagen bietet,
dass uns in einer Reihe von Punkten eine andere
Ordnung lieber wire, dass wir mit guten Griinden
wesentliche Verbesserungen hiitten anbringen konnen
und dass wir der inhaltlosen Kommissionsfassung be-
ziiglich der Erbschaften die amtliche Inventarisation
vorgezogen hitten. Aber wir haben erklirt: Wir wol-
len uns bescheiden, uns in der Hauptsache einfach
auf die Einfihrung der vermehrten Familienabziige
und der Progression beschrinken und im iibrigen das
System unangetastet lassen. Wenn wir uns aber diese
Selbstbeschrankung auferlegen, so geschieht es aller-
dings unter der Bedingung, dass die beiden Minimal-
forderungen, die in der Tat auch politischen Charakter
haben, erfilllt werden, damit nicht aus dem humani-
tiren Zweck der vermehrten Familienabziige eine po-
litische Entrechtung einzelner Volksschichten resultiert,
und dass im Interesse der grossern Gemeinden eine
Gemeindeautonomie geschaffen werde. Wir haben also
mit vollstdndig offenen Karten gespielt und keine Dro-
hung ausgesprochen, sondern nur Tatsachen ange-
fiihrt. Andere Leute freilich — und dazu zihle ich
Herrn Wyss — wissen genau, wie sie opponieren
miissen, ohne sagen zu miissen, dass sie das Steuer-
gesetz ganz bestimmt verwerfen wollen. Sie warten
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nur darauf, dass die Gemeindeautonomie verworfen
wird, dann brauchen sie sich wegen der Agitation
nicht in die Kosten zu stirzen. Wir kennen diese
Motive. Wir spielen mit offenen Karten, aber andere
haben mit verdeckten Karten gespielt.

Diirrenmatt. Ich will die Diskussion nicht unniitz
verlingern, aber ich muss doch kurz auf zwei Punkte
hinweisen. Einmal auf die Wechselbeziehung zwischen
dem Antrag Miiller und dem Art. 47bis, durch welchen
die Aktivbiirgersteuer eingefiihrt werden soll. Die
Spekulation geht dahin, dass man an Hand der Aktiv-
biirgersteuer eine neue Anzahl Stimmberechtigte in
die Gemeinde bringen und mit ihrer Hilfe dann neue
Steuern diktieren kann.

Im weitern mochte ich dagegen protestieren, die
Bestimmung betreffend die Gemeindeautonomie be-

treffe nur die Stidte und gréssern Gemeindewesen.

Das ist nicht richtig. Einmal spricht der Antrag mit
keinem Wort davon, dass nur Stidte gemeint seien.
Sodann bestehen auch in unsern Landgemeinden die
verschiedensten Stromungen und jede einzelne Land-
gemeinde ist der Gefahr ausgesetzt, dass auf ihrem
Gebiete alle moglichen Steuern diktiert werden kon-
nen, die keine gesetzliche Grundlage haben. Diese
Gefahr ist sogar bei den Landgemeinden viel grosser
als bei den gréssern Gemeindewesen, weil hier die
Kontrolle der o6ffentlichen Meinung viel wirksamer ist
als in einer kleinen, verlorenen Landgemeinde. Dass
das nicht bloss Schreckmiinnchen sind, wie Herr Biih-
ler gesagt hat, das lehrt uns die tégliche Erfahrung,
die wir auf dem Lande machen kénnen und worunter
unter Umstinden gerade auch die Arbeiter zu leiden
haben. Ich will Thnen ein kleines Beispiel anfiihren,
In einer Landgemeinde mit fast ausschliesslich land-
wirtschaftlicher und daneben auch etwas Arbeiterbe-
volkerung war der Beschluss gefasst worden, jeder
Einwohner miisse fiir jedes Kind, das er in die Schule
schickt, ein Schulgeld bezahlen. Ein von diesem Be-
schluss betroffener Arbeiter mit einer grossen Zahl
Kinder fragte mich, ob er dieses Schulgeld zahlen
miisse, und ich konnte ihm ohne weiteres die Frage
verneinen, da der Beschluss den gesetzlichen Bestim-
mungen widerspricht. Wie soll es aber gehen bei
einer solchen Bestimmung, wie man sie hier auf-
nehmen will, wonach die Gemeinden volistindig sou-
verdn sein sollen, neue Auflagen zu beschliessen, aller-
dings unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Re-
gierungsrates, wobei aber mit keinem Wort gesagt isl,
unter welchen Umstinden der Regierungsrat die Ge-
nehmigung versagen kann und wann er sie erteilen
muss. lch gebe ohne weiteres zu, dass in dem er-
wihnten flagranten Fall die Regierung die Genehmi-
gung wahrscheinlich nicht ausgesprochen hitte, weil
der betreffende Beschluss mit den gesetzlichen Vor-
schriften im Widerspruch stand. Aber es sind andere
Fiille denkbar, wo solche Auflagen von den Gemeinden
bezogen werden konnten. Also in den Landgemeinden
ist die Kontrolle der offentlichen Meinung eine viel
geringere und deshalb ist hier die Gefahr viel grosser
als bei den stidtischen Gemeindewesen, die sich doch
mehr in acht nehmen miissen, was in dieser Bezie-
hung geht. Ich mochte Thnen deshalb empfehlen, die
eingereichten Abdnderungsantriige abzulehnen.

Wyss (Bern). Nur kurz zwei Worte zur Beant-
wortung der personlichen Bemerkungen, die Herr Kol-
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lega Miiller in der Hitze des Gefechtes gegen mich hat
fallen lassen und die, ich glaube, nicht notig gewesen
wiren, Herr Miller ist am Schluss in ziemlich er-
regter Weise darauf zu sprechen gekommen, man
wisse ja, dass ich ein Gegner des Gesetzes sei und mit
der Ablehnung seines Antrages nur wiinsche, dass
die Sozialdemokraten unsere Geschifte besorgen und
gegen das Gesetz agitieren. Ich anerkenne gerne die
Findigkeit des Herrn Kollega Miiller und gebe zu, dass
er das Gras wachsen hort, namentlich wenn es sich
darum handelt, neue Steuerquellen ausfindig zu machen.
Aber er hat sich da eine allzugrosse Findigkeit zugetraut
und Gras wachsen héren, wo gar keines wichst. Ich
erklire offen und frank, dass ich zur Stunde meine
Meinung iiber Annahme oder Verwerfung noch nicht
gemacht habe. Herr Miller hat kein Recht, in die
Aufrichtigkeit dieser Erkldrung Zweifel zu setzen. Ich
habe Gelegenheit gehabt, in konservativen Kreisen und
auch andern Freunden gegeniiber ausdriicklich hervor-
zuheben, es wire zu wiinschen, dass diesmal das
Steuergesetz zustande kidme und dass ich an meiner
Person alles tun werde, um das zu erreichen, von dem
wir glauben, dass es auch von unserer Partei akzeptiert
werden konne. Sie sehen also, dass ich das lautere
Bestreben habe, das Gesetz so gestalten zu helfen,
dass auch unsere Kreise dazu stimmen konnen.

Zwei Sachen liegen mir noch auf dem Magen, die
fir mich wesentlich sind: die amtliche Inventarisation,
die jetzt verkappt eingefithrt wird, und die Gemeinde-
autonomie. Wenn auch diese akzeptiert werden sollte,
dann kann ich nicht fiir meine Haltung zugunsten des
Steuergesetzes garantieren. Aber ich will mich nicht
in Weissagungen ergehen, wie es von anderer Seite
geschehen ist. lch stelle nur fest, dass ich zur Stunde
meine Meinung noch nicht gemacht habe, und nehme
an, dass es auch andern Kollegen, auch bei der frei-
sinnigen Partei, so gehe und sie abwarten wollen, was
bei der Beratung herauskommt. Die Unrichtigkeit der
Bemerkung des Herrn Miiller kann nicht dadurch in ihr
Gegenteil umgekehrt werden, dass Herr Moor zur Ver-
schirfung noch dazwischen rief: Heuchler! Er kann
froh sein, dass nur ich und die Néichstsitzenden es
gehort haben und der Herr Prisident nicht, denn ich
bin sicher, dass er eine solche Unterbrechung nicht
geduldet hitte.

Eine zweite Bemerkung betrifft die Qualifikation,
die mir Herr Miiller wegen der Ausfithrungen ausstellt,
die ich gemacht habe, als ich mir erlaubte, mich iber
die lindlichen Verhiltnisse auszusprechen. Er nennt
das ein billiges Mittel, um die Landschaft gegen die
paar Stddte im Kanton Bern aufzuwiegeln. Meine
Herren, was ich gesagt habe, dazu stehe ich. Ls ist
von anderer Seite bestitigt und bemerkt worden, dass
das keine Schreckmidnnchen sind. Ich mdchte nur an
die Gemeinden mit zum Teil landwirtschaftlicher, zum
Teil industrieller Bevolkerung erinnern, wo wir bereits
die Erfahrung gemacht haben, dass bald einmal die
Industriellen, welche organisiert sind, in gewissen Fra-
gen die Mehrheit haben und in andern wieder die
Landwirtschaft. Dort wird die Gemeindeautonomie
grosse Gefahren im Gefolge haben, wenn wir nicht
vorher ein Gesetz machen. Das ist durchaus wahr
und ist kein billiges Mittel, um das Land gegen die
Stadt aufzuwiegeln. Es ist unsere Pflicht, das Land
nicht gegeniiber den Stddten zu desinteressieren zu
suchen, wie Herr Miiller getan hat, indem er sagte:
Das Land hat in dieser Frage gar kein Interesse, es
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werden vielleicht 15 Gemeinden von der Gemeinde-
autonomie Gebrauch machen, darum beriihrt euch das
nicht. Wir sind es einander schuldig, Land gegen-
iiber Stadt und Stadt gegeniiber Land, die verschie-
denen Interessen zu verstehen zu suchen und zu un-
terstiitzen, wo es notig ist. Wenn uns die Frage der
Trennung einer landwirtschaftlichen Gemeinde vorge-
legt wird, so kénnen wir Stidter nicht sagen, das
geht uns nichts an, sondern wir sollen die Verhilt-
nisse zu verstehen suchen. So auch in der vorliegen-
den Frage. Sie betrifft nicht nur die Stiddte und grossern
Gemeindewesen. So gut die Sozialdemokratie die Hoff-
nung hat, iiber kurz oder lang in Staat und Gemeinden
die unbedingte Herrschaft zu erlangen, ebensogut ist
es moglich, dass diese Steuerverhiltnisse sich auch
auf die kleinen Gemeinden ausdehnen, von denen Herr
Miiller sagt, dass sie nie davon betroffen werden.
Niemand kann garantieren, dass die Gemeindeautono-
mie nur fiir eine kleine Anzahl Gemeinden ein prak-
tisches Interesse hat. Wenn wir das Land zu des-
interessieren suchen, indem wir sagen: das geht dich
nichts an, das betrifft die Stadt, macht wie wir es
verlangen, so ist das ein billiges Mittel. Da-
zu wollen wir nicht kommen. Das Land ist nicht
desinteressiert am Wohl der Stidte und umgekehrt

- sollen auch die Stidte dem Lande helfen und tiberall

zu ihm stehen, wo es notig ist. Ich halte dafiir, dass
wir in der Stadt den Antrag Miiller nicht brauchen
konnen, weil er die n6tigen Kautelen nicht enthilt, die
wir haben miissen und die auch das Land einmal
notig hat, wenn die Sache auch auf die landlichen
Gemeinden {iibergeht. Aus diesem Grunde hat der
Grosse Rat die Gemeindeautonomie schon in der ersten
Beratung abgelehnt und es wird richtig sein, wenn
er auch jetzt die dahinzielenden Antrige zuriickweist.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich will mich in der Frage der Gemeinde-
autonomie kurz fassen. Sie mogen dariiber entschei-
den, ob Sie fiir die Gemeinden dieses Recht in An-
spruch nehmen wollen. Der Staat ist nicht direkt
interessiert. Dagegen miisste im Falle der Einfiih-
rung der Gemeindeautonomie unbedingt der Antrag
Biihler angenommen werden, wonach die Normen fiir
diese Spezialsteuern in einem Dekret des Grossen Rates
festzulegen wiren. LEs kann dem Staat nicht gleich-
giltig sein, welche Ausdehnung diese Spezialsteuern
annehmen, weil es nicht angeht, dass die Gemeinden
ihre Geldbediirfnisse in der Hauptsache auf einem
Wege befriedigen konnen, der ausserhalb der gewohn-
lichen Steuer liegt, und dadurch an dem Schicksal der
allgemeinen Steuern desinteressiert werden. Auch aus
einem zweiten Grunde miissen solche Normen aufge-
stellt werden. Die Spezialsteuern diirfen eine gewisse
Grenze nicht tberschreiten, denn wenn der einzelne
Steuerpflichtige auf diesem Wege zu stark belastet
wiirde, so wire es unmoglich, eine unter Umstinden
notwendige Erhohung des allgemeinen Steuerfusses
durchzufilhren. Man darf dieses Dekret nicht bloss
fakultativ in Aussicht nehmen, wie es nach dem An-
trag Miller der Fall ist, sondern sein Erlass miisste
obligatorisch sein, wie auch Herr Briistlein anerkannt
hat.

Die weitere Kautel der 2/;-Mehrheit sollte ebenfalls
aufgenommen werden. Man kann schon sagen, die
2/,-Mehrheit sei eine vorsiindflutliche Einrichtung, aber
auf der andern Seite muss man doch auch zugeben,
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dass die einfache Mehrheit in sehr vielen Fillen eine
reine Zufallsmehrheit ist und dass bei so wichtigen
Fragen doch eine Garantie da sein muss, dass ein
derartiger Beschluss nicht mit einer oder zwei Stim-
men Mehrheit gefasst werden kann. Wenn eine solche
Spezialsteuer nicht 2/, der Stimmen auf sich ver-
einigt, so liegt darin fiir mich der Beweis, dass sie
nicht absolut notwendig ist.

Nun noch zwei Worte gegen den Antrag Neuen-
schwander, es sei den Gemeinden zu gestatten, auf
dem zu mehr als 2/; der Grundsteuerschatzung hypo-
thekarisch belasteten Grundeigentum ganz oder teil-
weise den Schuldenabzug einzufithren. Ich konnte
mich eigentlich damit begniigen, Ihnen einfach die
Ablehnung dieses Antrages zu empfehlen, da ich die
Ueberzeugung habe, dass er nicht angenommen wer-
den wird. Allein ich méchte doch bemerken, dass wir
die Tragweite des Antrages genau gepriift haben und
je mehr wir auf die Sache eindrangen, desto mehr
uns von seiner Unannehmbarkeit {iberzeugen muss-
ten. Denken wir zunéchst nur an die Schwierigkeiten
in bezug auf die Registerfitlhrung und den Schulden-
abzug. Es miissten besondere Register angelegt wer-
den, man konnte nicht mehr die Staatsregister brau-
chen und es miissten fiir diese Registerfithrung be-
sondere Vorschriften aufgestellt werden. Es geniigt
nicht, dass man sagt, der Schuldenabzug ist ganz oder
teilweise gestattet, sondern man miisste auch Bestim-
mungen erlassen, dass diese Register gleich wie die
Grundsteuerregister Rechtskraft haben. Sodann wiir-
den die Schwierigkeiten hinsichtlich der Aufbringung
der fiir die Gemeindebediirfnisse notwendigen Mittel
nicht ausbleiben. Wo wiirde der fakultative Schulden-
abzug eingefithrt werden? Da wo der Grundbesitz in
der Mehrheit verschuldet ist, da wo in einer Ge-
meinde die grossere Zahl der Biirger einen iiber 2/,
verschuldeten Grundbesitz haben. Wer soll dann die
Lasten der Gemeinde tragen? Das wenige schulden-
freie Vermogen, das etwa vorhanden ist, und das
steuerpflichtige Einkommen. Da konnten Verhiltnisse
eintreten, die es einfach unmoglich machen wiirden,
die noligen Mittel fiir die Gemeinde aufzubringen. Herr
Neuenschwander rechnet mit den Verhiltnissen in
Oberdiessbach, aber diese sind ganz aussergewohnlich
und man weiss, warum es dort eventuell mog-
lich wire, den Schuldenabzug einzufithren. Ich darf
ruhig behaupten, dass sonst keine einzige Gemeinde
im Kanton Bern solche Verhiltnisse aufweist und den
Schuldenabzug ohne Steuererhohung einfiithren kénnte.
Wenn aber im Gesetz die Moglichkeit dazu gegeben
wird, wird sie auch beniitzt und es kénnte dazu kom-
men, dass in einer Gemeinde, die zu 4/5 aus Land-
wirten besteht, deren Grundbesitz mit tiber 2/; ver-
schuldet ist, diese die Einfithrung des Schuldenabzuges
beschliessen und dann die paar Einkommenssteuer-
pflichtigen, der Pfarrer, der Lehrer, der Landjiger
und vielleicht ein oder zwei Gewerbetreibende, fiir
die Steuern aufkommen miissen. So kénnten unhalt-
bare Verhiltnisse gezeitigt werden, was wir nicht er-
moglichen diirfen.

Auch ist zu sagen, dass wenn der Schuldenabzug
in den Gemeinden eingefithrt wiirde, der Grundeigen-
timer das grosste Interesse hitte, sein Grundeigentum
moglichst zu belasten, Er wiirde ein grosses Betriebs-
invéntar anschaffen und seinen Grundbesitz hypotheka-
risch belasten, weil er dann keine Steuer mehr davon
zu bezahlen hitte.
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Endlich weise ich darauf hin, dass die Ausmitt-
lung der Schuldenabziige fiir die Gemeinden fast un-
moglich, wenigstens ausserordentlich schwierig wire,
weil sie das Kontrollmittel der Kapitalsteuerregister
nicht haben und sich auf der Amtsschreiberei iiber
die Eintragungen in den Grundbiichern erkundigen
miissten.

Ich kann Herrn Neuenschwander versichern, dass
wir die Frage genau geprift haben und zur Ueber-
zeugung gekommen sind, dass es nicht von gutem
wire, wenn wir diese Bestimmung in das Gesetz auf-
nehmen wiirden. Sie wiirde Schwierigkeiten im Ge-
folge haben, an die Herr Neuenschwander bei der
Aufstellung seines Antrages nicht gedacht hat.

Schliesslich veranlasst mich noch eine Bemerkung
des Herrn Rufener zu einer Erwiderung. Herr Rufener
hat gesagt, er habe in seinem schriftlichen Exposé
nachgewiesen, dass verschiedene Widerspriiche be-
stehen. Ich nehme an, er wollte sagen Ungleichheiten
in bezug auf die Kasseninstitute. Wenn Widerspriiche
im Gesetz enthalten wéren, miissten sie daraus be-
seitigt werden. Er hat aber keine solchen nachge-
wiesen, sondern lediglich das, dass eine Verschiebung
in den Steuern stattfindet, die ihm unangenehm ist.

Moor. Es ist wiederholt von einem Antrag Miiller-
Bohme die Rede gewesen und das hat uns jedesmal
koniglich gaudiert. So wie ich Herrn Béhme kenne,
mag es ihm auch sehr lustig vorgekommen sein,
plotzlich als warmer Verteidiger der Gemeindeauto-
nomie betrachtet zu werden, indem er mif dem
Antrag, die Kautel der 2/;-Mehrheit aufzuneh:
men, selbstverstindlich jede Moglichkeit, diese Ge-
meindeautonomie im Steuergesetz zu realisieren, be-
seitigen will. Mit der Forderung einer 2/;-Mehrheit
wird das, was wir als Fortschritt in das Steuergesetz
hineinbringen wollen, einfach illusorisch gemacht.
Schon Herr Dr. Briistlein hat auseinandergesetzt, dass
niemals eine 2/5-Mehrheit fiir eine solche neue Steuer
zu finden sein werde; immer wird ein grosserer oder
kleinerer Teil der Biirgerschaft dagegen sein. Eine
2/;-Mehrheit ist somit fir uns absolut unannehmbar.
Verlange man doch gerade die %/,-Mehrheit oder die
Gesamtheit der Stimmenden, dann ist offen und ehr-
lich gesagt, was man mit der 2/;-Mehrheit verdeckt
und versteckt bezweckt.

Wenn ich sage, dass dieser Vorschlag fiir uns unan-
nehmbar ist, muss ich das Beispiel verschiedener
Herren Vorredner befolgen und mich auch dagegen
verwahren, damit eine Drohung aussprechen zu wollen.
Auch bei mir ist es keine Drohung, sondern wir stellen
das fest, weil es unsere Ueberzeugung so vorschreibt.
Wir miissen das sagen, weil der Zweck, den wir mit
unserem Antrag verfolgen, -durch die Annahme der
2/,-Mehrheit vollstindig illusorisch gemacht wird. Im
ubrigen glaube ich, dass die aus Freisinnigen be-
stehende Mehrheit des Grossen Rates niemals zu die-
sem Antrag der 2/;-Mehrheit stimmen wird, denn es
ist ja seit Jahrzehnten, namentlich seitdem die Pro-
porzidee eingesetzt hat, urbi et orbi verkiindet wor-
den, dass die Hilfte plus 1 das politische Dogma des
Freisinns ist. Sie werden nun nicht wieder lhre Grund-
sitze dndern und . statt lhres geliebten Majoritits-
systems plotzlich eine 2/;-Mehrheit statuieren wollen!

Herr Kollega Wyss hat Herrn Gustav Miiller voll-
stindig missverstanden. Herr Wyss hat die Aeusserung
des Herrn Miiller, dass hier die grosse Mehrheit der
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Landgemeinden vollstindig desinteressiert seien, so
aufgefasst, sie hitten sich darum nicht zu kiimmern,
sie hitten dazu nichts zu sagen. Das war selbst-
verstdndlich nicht der Sinn der Aeusserung des Herrn
Miiller, sondern jeder Landesteil und jede Bevolke-
rungsschicht ist, wie Herr Wyss gesagt hat, am Wohl-
ergehen des andern Landesteils und der andern Be-
volkerungsschicht mitinteressiert. Herr Miiller hat
ausgefiihrt, diese Bestimmung treffe die grosse Mehr-
heit der Landgemeinden nicht am eigenen Leib, nicht
personlich. Selbstverstindlich leiden die andern Glie-
der, wenn ein Glied des ganzen Staatswesens leidet
oder wenigstens sollten die andern Glieder das Leiden
des andern empfinden. So haben wir Sozialdemo-
kraten, die wir keine Milchwirtschaft und keine
Viehzucht treiben, immer dafiir gestimmt oder
stillschweigend unsere Genehmigung ausgesprochen
und keine Opposition gemacht, wenn der Landwir(-
schafl dieser oder jener Vorteil vom Staat aus zuge-
wiesen wurde. Wir fanden jeweilen, die Landwirt-
schaft habe eine Forderung notwendig. Wenn wir uns
auch iiber ungerechte Behandlung beklagten, dass der
Staat die Landwirtschaft als einzig bevorzugtes Kind an-
sehe und die Arbeiterbevilkerung in den gerechtfertig-
sten Begehren sehr stiefmiitterlich verkiirze, so hat uns
das doch nie dazu bewegen kénnen, den Forderungen
der Landwirtschaft Opposition zu machen, wenn wir
sie als berechtigt anerkennen mussten.

Was Herr Miller sagen will, ist das, dass die Ver-
treter der Landgemeinden, die personlich und fiir ihre
Gemeinden an der Autonomie nicht beteiligt sind, doch
die absolute Notwendigkeit der Erschliessung neuer
Steuerquellen fiir grossere Gemeindewesen einsehen
mochten, damit diese ihre Aufgaben als moderne Ge-
meindewesen erfilllen und den Pflichten, welche die
Neuzeit an sie stellt, nachkommen konnen. Nicht nur
die Ortschaften, in denen die sozialdemokratische Par-
tei allmihlich eine betrichtliche Zahl von Anhiingern
sich errungen hat, miissen das wiinschen, sondern
auch andere grossere Gemeindewesen des Kantons
Bern, in denen die sozialdemokratische Partei noch eine
geringe oder gar keine Bedeutung hat, sind jetzt schon
im némlichen Falle oder kommen allmihlich in die
Lage, das Gleiche wiinschen zu miissen. Das ist keine
sozialdemokratische Forderung, sondern die natiirliche
Folge der Verhiltnisse. Wenn an die Gemeinden ncue
Aufgaben herantreten, die sie frither nicht erfiillen
mussten, miissen sie sich eben nach neuen Mitteln
umsehen. Diese Aufgaben sind organisch aus der
gesellschaftlichen Entwicklung herausgewachsen, auf
natiirlichem Wege sind die Gemeinden dazugekommen,
diese Aufgaben erfiilllen zu miissen und zu diesem
Zweck bediirfen sie neuer Mittel. Dies hingt an und
fiir sich nicht mit der sozialdemokratischen Partei
zusammen. So sehen sich in Deutschland Gemeinde-
wesen, die durchaus konservativ verwaltet sind, durch
Gesinnungsgenossen der Herren v. Fischer und Wyss,
und andere Gemeindewesen, die eine freisinnig-demo-
kratische, fortschrittliche oder nationalliberale Verwal-
tung haben, und solche, deren Verwaltung mehrheit-
lich in den Hénden der Ultramontanen liegt, vor die
gleichen Aufgaben gestellt.: Das Findlein des Herrn
v. Fischer, es handle sich um die sozialdemokratische
Partei, ist also an einem kleinen Ort. Es mag diese
oder jene Partei die Mehrheit besitzen, sie werden
sich in einem grossern Gemeindewesen alle vor die
gleichen Aufgaben gestellt sehen, die ‘einé natiirliche
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Folge der modernen Entwicklung sind. Ich mdchte
Sie deshalb ersuchen, den Antrag des Herrn Kollega
Gustav Miiller anzunehmen.

Zum Schluss noch eine persénliche Bemerkung.
Herr Kollega Wyss hat von einer Aeusserung gespro-
chen, die er aufgefangen hat und die der Herr Prisident
nicht gehdrt habe, sonst wiirde er sie nicht ungeriigt
haben durchgehen lassen. Ich bin der Ansicht, dass
wenn nicht Unterbrechungen vorkommen, die laut in
den Saal hineingerufen werden und eine Intervention
erfordern, sondern wenn man nach Schluss einer Rede
aus seinem Herzen keine Mordergrube macht (Heiter-
keit) — das habe ich nie gelernt und werde es nie
lernen — und im Privatgesprich irgend eine Acusse-
rung tut, man die einfach passieren lassen und hier
nicht &ffentlich bekannt geben soll wie ein Schiiler,
der den Angeber beim Herrn Lehrer spielt. Da ich aber
absolut keinen Grund habe, das, was ich sagte, ge-
heim zu halten, und da es jetzt, nachdem Herr Wyss
davon Kenntnis gegeben hat, sogar als Feigheit meiner-
seits gelten konnte, wenn ich es nicht auch sagen
wiirde, so will ich mich dariiber dussern. Nachdem
Herr Kollega Miiller seine ausgezeichnete Rede be-
endigt und in scharfer und doch zugleich massvoller
Weise die Karten aufgedeckt haite, erlaubte ich mir
im Privatgesprich zu bemerken: «die Heuchelei ist
hier entlarvt worden, und es ist das von Zeit zu Zeit
notwendig!» Das ist, was ich privatim gesagt habe,
und ich halte es auch offentlich aufrecht.

Schneider (Pieterlen). Die Freunde der Gemeinde-
autonomie irren sich, wenn sie behaupten, dass im
Kanton Bern nur etwa 15 Gemeinden davon Gebrauch
machen werden. Wir werden auch in den Gemein-
den auf dem Tande draussen gezwungen sein, die
gleichen Steuern einzufithren, wenn nicht Ungleich-
heiten geschaffen werden sollen. Denn in Gemeinden,
die zur Beschaffung vermehrter Mittel Spezialsteuern
einfithren wiirden, finde keine Erhshung der Steuer-
einschitzungen (Einkommen I. Klasse) statt und die
Betreffenden wiren somit gegeniiber dem Staat nicht
mehr in hoherem Masse steuerpflichtig, wihrenddem
in Gemeinden, die keine Spezialsteuern einfithren wiir-
den, dann die Beschaffung vermehrter Geldmittel auf
dem Wege der Erhéhung des allgemeinen Steneran-
satzes zu erfolgen hitte, wobei in der Regel auch die
Einkommen I. Klasse hoher eingeschitzt werden, um
nicht speziell den Grundbesitz zu stark zu belasten.
Das hitte selbstverstindlich zur Folge, dass der hoher
Eingeschiitzte auch dem Staat gegeniiber fiir den er-
hohten Betrag steuerpflichtig wiirde, so dass also tat-
sichlich Ungleichheiten geschaffen wiirden. Immer-
hin kann ich mich mit der Erteilung der Autonomie
in Steuersachen an die Gemeinden ganz gut einver-
standen erkliren, nur wollte ich daraut hinweisen,
dass mehr Gemeinden in den Fall kommen Werden
davon Gebrauch zu machen, als heute ausgefiithrt wor-
den ist.

Rufe: Schluss!

Biihler (Bern). Ich méchte nur meinen Antrag ge-
nauer fassen. Die Diskussion hat mich belehrt, dass ich
denselben als selbstindigen Antrag einbringen muss,
und mein Vorschlag wiirde nun folgendermassen lau-
ten: «Die Gemeinden sind erméchtigt, neben den in
diesem Gesetz vorgesehenen Steuern durch Gemeinde-
beschluss Spezialsteuern einzufithren. Der Grosse Rat
hat iiber diese Spezialsteuern durch Dekret bestimmte

405

Normen aufzustellen. Zudem unterstehen die Be-
schliisse der Gemeinde der Genehmigung des Regie-
rungsrates». Wenn wir diesen Antrag annehmen, so
bedeutet das noch keineswegs, dass wir der Sozial-
demokratie in den Gemeinden in den Sattel helfen.
Ich glaube nicht an die Prophezeiung des Herrn Miil-
ler, dass die Sozialdemokratie in der nichsten Zeit
unsere Gemeinden erobern werde. Auf die leise Ironie
des Herrn Kollegen v. Fischer, dass wir Freisinnigen
kaum Lust hitten, den Sozialdemokraten zu diesem
Triumph zu verhelfen, kann ich bemerken: Nein, das
tun wir nicht und das wollen wir nicht tun. Aber
ich habe die Zuversicht, dass wir unsere Stellung be-
haupten, wenn wir tatkriiftic arbeiten, wenn wir die
Fragen, die unsere Zeit bewegen, gesetzgeberisch zu
gestalten wissen und wenn wir uns den Aufgaben
gewachsen zeigen, vor die unsere Zeit uns stellt.

Abstimmung.

1. Das erste Alinea wird, weil nicht bestritten, vom

Vorsitzenden als angenommen erklért.

2. Zweites Alinea:

Fiir den Antrag Neuenschwander (ge-
geniiber dem Antrag der vorbe-
ratenden Behoérden Minderheit.

Priisident. Nun stehen wir noch vor dem Antrag

Gustav Miiller, zu dem von den Herren Bohme und
Biihler zwei eventuelle Antrige gestellt werden.

Wyss (Bern). Nur eine Anfrage zur Klarstellung.
Ich weiss nicht, ob Herr Biihler bei seiner Redaktion
der Meinung ist, dass in dem Dekret selbst eventuell
auch noch auf eine 2/;-Mehrheit abgestellt werden
kénnte, oder ob er der Ansicht ist, dass derartige
Gemeindebeschliisse mit dem absoluten Mehr gefasst
werden konnen.

Biihler (Bern). Ich denke, der Wortlaut meines
Antrages prijudiziert diese Frage in keiner Weise.

Miiller (Gustav). Nach dem Wortlaut des Antrages
Biihler kann es sich nur um einfache Mehrheitsbe-
schliisse handeln. Es heisst einfach « durch Gemeinde-
beschluss» und das Gemeindegesetz entscheidet
dariitber, wie ein solcher Gemeindebeschluss statt-
findet. Das Gemeindegesetz fithrt diejenigen Félle an,
in denen eine 2/;-Mehrheit notig ist. Unter denselben
figuriert der vorliegende Fall nicht und deshalb kann
es sich hier zweifellos nur um die einfache Mehr-
heit handeln.

Priisident. Demgemiss hétten wir folgendermassen
abzustimmen. Zunidchst wire in eventueller Abstim-
mung zu entscheiden, welche Art von Palliativmitteln
der Rat anwenden will, ob er die Einfithrung der
Gemeindeautonomie auf den Dekretsweg verweisen
will, unvorgreiflich der Frage der 2/,-Mehrheit und
so weiter, oder ob er das von Herrn Bshme vorge-
schlagene Mittel anwenden will, schon im Gesetz die
2/. Mehrhelt zu verlangen und auf die Hohe des Steuer-
fusses abzustellen. Was dabei herauskommt, wiirde
dem Antrag Miiller gegeniibergestellt.

Miiller (Gustav). Nachdem ich die Auffassung habe
und man meines Erachtens keine andere Ansicht ha-
ben kann, als dass es sich auch beim Antrag Biihler
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um die einfache Mehrheit handelt, schliesse ich mich
diesem Antrag an, sofern Herr Dr. Bithler diese Auf-
fassung teilt.

Wyss (Bern). Ich mochte nur konstatieren, dass
zwischen der Auffassung des Herrn Dr. Biihler, wie
er sich vorhin iiber die Bedeutung seines Antrages
gedussert hat, und derjenigen des Herrn Gustav Miil-
ler eine Differenz besteht. Herr Dr. Biihler hat uns
gesagt, dass die Frage, ob 2/,-Mehrheit oder gew&hn-
licher Mehrheitsbeschluss, nicht prijudiziert sein soll,
wihrend Herr Gustav Miiller annimmt, dass nach dem
Antrag Biihler nur die gewohnliche Mehrheit mass-
gebend sein koénne. Ich frage mich, ob es nicht gut
ist, in dieser Beziehung die Diskussion wieder zu
erbffnen, damit der Antrag Biihler wenigstens soweit
klargeetellt werden kann, dass jeder bei der Abstim-
mung weiss, was er tut.

Bohme. Mit dem Riickzug des Antrages Miiller
wiirden formell meine Antrige dahinfallen. Nun nehme
ich aber nicht an, dass es der Wille des Rates ist,
meinen Antrag auf diese Weise aus der Welt zu schaf-
fen. Der erste Teil des Antrages Biihler verfolgt ge-
nau das gleiche Ziel wie der Antrag Miiller, nilich
den Gemeinden die Autonomie in Steuersachen ein-
zurdumen. Mein Antrag geht nun dahin, im Falle
der Einfithrung der Gemeindeautonomie die 2/;-Mehr-
heit vorzuschreiben, und nur denjenigen Gemeinden
das Recht auf Einfithrung von Spezialsteuern zu geben,
deren Steuerfuss demjenigen des Staates wenigstens
gleichkommt. Ich nehme an, dass diese Antriige nach
dem Riickzug des Antrages Miiller nun als eventuelle
Antrige zum Antrag Biihler zur Abstimmung zu brin-
gen sind.

Tschumi. Mir scheint, der zweite Teil des Antrages
Bohme enthalte einen ganz selbstdndigen Gedanken,
der keinem andern Antrag gegeniibergestellt werden
kann. Herr Bohme will eine Einschrinkung der Ge-
meindeautonomie, indem sie nur denjenigen Gemeinden
zugestanden werden soll, welche mindestens den glei-
chen Steuerfuss haben wie der Staat. Mir scheint,
dieser Antrag miisse ganz selbstindig erledigt werden
und nur der andere Teil des Antrages Béhme kann
gventuell dem Antrag Biihler gegenubergestellt wer-

en

Priisident. Herr Gustav Miiller schliesst sich also
dem Antrag Biihler an?

Miiller (Gustav). Wenn Herr Dr. Biihler erklirt,
dass es so verstanden sei. (Heiterkeit.)

Président. Ich weiss nicht, ob Herr Dr. Biihler
diese Erklirung abgeben kann.

Bithler (Bern). Ich kann keine andere Erkldrung
abgeben als die, dass der Antrag sagt «durch Ge-
meindebeschluss». Selbstverstindlich wird da das Ge-
meindegesetz Regel machen, und wenn nach dem-
selben fiir einen rechtsgiiltigen Beschluss die einfache
Mehrheit erforderlich ist, so gilt das.

Miiller (Gustav).

Ich schliesse mich dem Antrag
Biihler an.

Priisident. In diesem Falle wiirde man die beiden
im Vorschlag des Herr Bohme enthaltenen Antrige
trennen.
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Wyss (Bern). Ich fasse den ersten Antrag Béhme
betreffend die 2/;-Mehrheit als einen Zusatz zum An-
trag Biihler auf und die Abstimmung hitte infolge-
dessen so vor sich zu gehen, dass gefragt wird, ob
man den Antrag Biihler allein oder mit dem Zusatz
Bohme annehmen will.

" Président. Ich wiirde vorschlagen, in erster Linie
eventuell dariiber abzustimmen, ob Sie den Antrag
Biihler, dem sich Herr Miiller angeschlossen hat, mit
der Einschaltung betreffend die 2/,-Mehrheit anneh-
men wollen und dann in zweiter Linie, ob Sie nach
dem zweiten Antrag Bohme den Zusatz betreffend die
Hohe des Steuerfusses aufnehmen wollen.

Abstimmung.

Eventuell:
1. Fiir den ersten Antrag Béhme (2/;-

Mehrheit) 108 Stimmen.
Dagegen ¢ B S o @ 24 Stimmen.
2. Fiir den zweiten Antrag Bohme
(Hohe des Steuerfusses) 58 Stimmen,
Dagegen . 28 Stimmen.
Definitiv:
Fiir Annahme des Antrages der vorbe-
ratenden Behorden (gegeniiber
dem bereinigten Antrag Biihler) . Mehrheit,

Beschluss:

Art. 46. Die Veranlagung der Gemeindesteuer
findet auf Grund der in der Gemeinde gefiihrten
Staatssteuerregister statt, welche sowohl hinsicht-
lich der steuerpflichtigen Personen und Sachen
als auch hinsichtlich der Einschétzung des steuer-
pflichtigen Vermdgens und Einkommens Regel
machen.

Es ist jedoch bei der Vermdgenssteuer ein
Schuldenabzug nicht gestattet.

Vorbehalten bleiben die persénlichen Hand-
und Fuhrleistungen, sowie die auf Grund ge-
setzlicher Bestimmungen durch besondere Erlasse
geregelten Gemeindeabgaben.

Président. Ich mochte noch die Frage zur Sprache
bringen, wie wir weiter vorgehen wollen. Nachsten
Montag kann aus personlichen Griinden das Steuer-
gesetz nicht zur Beratung kommen. Wir haben da-
neben aber noch fiinf Motionen und das Armenpolizei-
gesetz auf den Traktanden und es fragt sich nun,
ob wir das letztere auf der Traktandenliste belassen
wollen oder nicht. Mir ist bekannt, dass wenn es
niichste Woche behandelt werden soll, die Kommission
noch Sitzung haben muss, und da wir voraussichtlich
am I mstag mit dem Steuergesetz noch genug zu
tun haben werden und am Donnerstag wegen der Auf-
fahrt nicht Sitzung halten kénnen, mochte ich' Thnen
die Frage vorlegen, ob Sie das Armenpolizeigesetz auf
der Traktandenliste belassen oder es vielleicht jetzt
schon absetzen wollen. (Rufe: Absetzen!).

Abstimmung:

Fiir Absetzen des Armenpolizeigesetzes
von der Traktandenliste dieser Session Mehrheit.

Schluss der Sltzung um 123/, Uhr.

Der Redaktewr :

Zimmermann.
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Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 18. Mai 1911.

Herr Grossrat!

Der Grosse Rat hat heute beschlossen, die Session
Montag den 22. Mai, nachmittags 2 Uhr, fortzusetzen.

Auf die Tagesordnung des 22. Mai setze ich:

Anziige und Anfragen:

1. Motion Chavanne und Mithafte vom 27. September
1910 betreffend hygienische Vorschriften fiir
Mietwohnungen.

2. Motion Moor und Mithafte vom 24. November 1910
betreffend die Einfithrung der Proportionalwahl
fiir den Grossen Rat.

3. Motion Moor und Mithafte vom 28. November 1911
betreffend die Wahlbarkeit der Frauen in Schul-
und Armenkommissionen.

4. Motion Péquignot und Mithafte vom 20. Mirz 1911
betreffend die. Einfithrung von Jugendgerichten.

5. Motion Jobin und Mithafte vom 23. Marz 1910
betreffend die Aufhebung der katholischen Fa-
kultat.

6. Direktionsgeschifte.

Mit Hochschitzung !

Der Grossratsprdsident :
0. Morgenthaler,

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.
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Finfte Sitzung.

Montag den 22. Mai 1911,

nachmittags 2 Uhr,

Vorsitzender: Prisident Morgenthaler.

Der Namensaufruf verzeigt 178 anwesende Mit-
glieder. Abwesend sind 57 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Beuret, Binggeli, Brand
(Bern), Briigger, David, Flickiger, Girardin, v. Griini-
gen, Gurtner (Lauterbrunnen), Haas, Hari, Heller, Jacot,
Michel (Bern), Méri, Mosimann, Mouche, Niher, Peter,
Pfister, Pulfer, Roth, Rudolf, Rufer (Biel), Schir,
Schmidlin, Schiipbach, Wilti, Weber, Witschi, Wyss
(Bern); ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren: Abbiihl, Boss, Choulat, Comment, Crettez,
Cueni, Elsédsser, Frutiger, Gugelmann, v. Gunten, Ho-
stettler, Hiigli, Jorg, Keller (Bassecourt), Kiithni, Kuster,
Lanz (Rohrbach), Linder, Marti, Merguin, Renfer,
Rossé, Schneider (Pieterlen), Siegenthaler (Zweisim-
men), Thonen, Uhlmann.

Als provisorischer Stimmenzidhler wird
an Stelle des entschuldigt abwesenden Herrn Michel
(Bern) auf Vorschlag des Prisidenten Herr Grossrat
Héani bezeichnet.

Das Bureau hat zur Vorberatung des Gesetzes
betreffend Jagd und Vogelschutz folgende

Kommission

bestellt :

Herr Grossrat Bratschi, Prisident,
» » Miiller (Bargen),
» » Bithler (Matten),
» » Burrus,
» » Girtler,
v » Lindt,
» » Niher,
» » Neuenschwander,
» » Obrist,
» » Salchli,
» » Stauffer.

1911. 103*
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Eingelangt ist folgendes

Schreiben :

Hindelbank, den 18. Mai 1911,
An den Grossen Rat des Kantons Bern.

Herr Grossratsprisident!
Herren Grossrite!

Durch die Presse haben Sie Kunde erhalten von
unserem in diesen Tagen stattfindenden I. Oberaar-
gauischen Wettschiessen. In Wiirdigung des loyalen
Schiessplanes und des patriotischen Zweckes dieser
Veranstaltung sind die Anmeldungen sehr zahlreich
eingelaufen; die Schiitzenzahl wird derjenigen eines
Kantonalschiitzenfestes nahe kommen.

Im Hinblick auf den grossen Umfang und den idealen
Zweck des Festes wiirde es uns freuen, wenn auch
die Mitglieder unserer obersten Landesbehérde an dem-
selben vertreten wiren. Wir gestatten uns daher, Sie,
Herr Prisident, Herren Grossrite, zu unserem Wett-
schiessen hoflichst einzuladen und versichern Sie zum
voraus eines wiirdigen Empfanges.

Als offizieller Festtag ist der 24. Mai bestimmt.

Mit Hochachtung und patriotischem Grusse!

Namens des Organisationskomitees;

Der Prisident: S. Witschi-Glauser.
Der Sekretir: Gosteli, Notar.

Priisident. Ich nehme an, der Rat wolle von der
offiziellen Beschickung dieses Anlasses Umgang neh-
men, da es sich nicht um ein kantonales Schiitzen-
fest handelt. Nach bisheriger Uebung mdchte ich die
Herren Kollegen jedoch einladen, von der freundlichen
Offerte Gebrauch zu machen und auch in Hindelbank
den Festwein zu versuchen, der ja aus der gleichen
Quelle stammt wie derjenige des eidgendssischen Schiit-
zenfestes.

Weiter ist eingelangt folgende
Einladang :

Court, le 19 mai 1911.
Au Grand Conseil du Canton de et & Berne.

Trés honorés Monsieur le Président et Messieurs,

C’est avec un esprit de trés sincére devoir patrio-
tiqgue que nous vous invitons chaleureusement a par-
ticiper, en délégation, & notre

Féte cantonale de lutte des gymnastes-lutteurs
qui aura lieu & Court le 11 juin, évent. le 18 de
I'année courante. Nous avons assumé la résponsa-
bilit¢ du succés de cette féte, aussi aimerions-nous
la voir étre honorée de votre présence.

(22. Mai 1911.) -

Dans cet espoir, nous vous prions d’agréer trés
honorés Monsieur le Président et Messieurs, 1'expres-
sion de nos sentiments de plus profonde estime ainsi
que nos salutations patriotiques.

Au nom du Comité d’organisation

Le Secrétaire
Dr. Jeanmonod.

Le Président
Paul Fardon, député.

Priisident. Ich mochte Ihnen beantragen, diese
Einladung dem neuen Bureau zu iiberweisen, indem
sie das neue Geschiftsjahr beschlidgt. (Zustimmung-)

Motion der Herren Grossriite Chavanne und Mitunter-
zeichner betreffend hygienische Vorschriften fiir
Mietwohnungen.

(Siehe Seite 465 des letzten Jahrganges.)

M. Chavanne. Notre motion est motivée par des
considérations d’ordre sanitaire d’abord, puis par des
considérations d’ordre économique et social.

Vous n’ignorez pas, messieurs, qu’il existe dans
les villes surtout, un trés grand nombre de logis
notoirement insalubres, qui, chaque année, enlévent
aux familles, & la société, un certain nombre de citoyens
utiles. La maladie atteint principalement les individus
qui sont dans la force de I’dge, ceux quirendent des
services & leur famille d’abord, & la communauté en-
suite et & la société tout entiere. Les vieillards sont
moins sujets que les jeunes gens aux atteintes de la
maladie provenant des logis insalubres, mais ’enfance
lui paie, elle aussi, son tribut. Si vous consultez les
médecins, si vous les questionnez au sujet de Iorigine
de la phtisie qui fait tant de victimes dans la société
moderne, nous ravissant aussi les enfants et les jeunes
gens, ces hommes de l'art répondront qu’il faut la
chercher souvent, cette origine, dans le logis lui-méme,
dans ces milieux des principes morbides détruisant la
santé, parce que le soleil n’y pénétre pas et parce que
les prescriptions hygiéniques les 'plus. élémentaires n’y
sont pas observées.

J’estime qu’il est du devoir de la société et des
autorités, de lutter contre une situation semblable.

J’ai le sentiment, et vous lavez aussi, messieurs,
que les propriétaires d’immeubles ont I'obligation de
garantir & leurs locataires, quels qu’ils soient, un mini-
mum de sécurité, au point de vue de la santé; qu'’ils
ont le devoir? d’assainir les}logis qu’ils mettent & la
disposition des citoyens. Ce devoir est essentiel. Il
importe que les autorités en surveillent Papplication.

En analysant les conséquences matérielles de cette
situation, vousyen{conclurez que 'Etat, les communes
et la société tout entiere ont intérét & assurer la
salubrité du logis. Car si un chef de famille est en-
levé par;la maladie contractée dans unflogis insalubre,
il en résulte pour:I'Etat et pour la société une
regrettable situation économique. C’est alors & I'Etat
qu’il appartient d’intervenir et & la commune d’assis-
tance. Ils ont & distribuer les secours et & recueilljr
dans ces déceés prématurés, des héritages trés lourds’
pour un grand nombre d’années. Des prescriptio o
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législatives peuvent enrayer le mal; il faut les créer
le plus tot possible. (Pest méme un devoir d’honneur
que nul ne doit négliger.

L’intervention de I'Etat se justifie par le fait de
I'agglomération de plus en plus grande de nos villes.
N’oublions pas surtout que ce sont les familles pauvres
et les familles peu fortunées qui logent dans ces
habitations. Et ce sont celles-la méme qui ont le
moins de notions sur T'hygiéne et en observent le
moins les prescriptions. Le milieu ol elles sont placées
les rend souvent incapables de prendre elles-mémes
les précautions nécessaires pour sortir de la situation
facheuse dans laquelle elles sont placées inconsciem-
ment.

(C’est pourquoi je voudrais voir le Grand Conseil
inviter le gouvernement & préparer une loi précise,
obligeant les propriétaires d'immeubles & les assainir
de facon a sauvegarder la santé publique dans cette
direction.

Je pourrais vous citer des logis d’ol1, chaque annee,
les locataires qui y sont entrés en santé, en sortent
malades. Il y a certainement quelque chose a faire,
vous en conviendrez tous, messieurs. Or, je le répéte,
nous avons 'obligation de prendre les mesures propres
a garantir la santé publique et la vie des citoyens.

J’ai dit que ma motion se justifiait par des consi-
dérations d’ordre social. Cela ressort de 'exposé méme
que je viens de faire. Une non-intervention donnerait
a la société le droit de nous reprocher de ne pas
faire tout notre devoir dans cette direction.

On me répondra peut-étre que des dispositions
législatives cantonales permettent aux communes d’in-
tervenir pour assurer, jusqu’a un certain point, I'assai-
nissement dont je parle. Ces dispositions, ou bien ne
valent rien, ou bien ne sont pas appliquées. Je puis
méme vous dire qu’en pleine ville de Berne, il existe
une quantité de logements insalubres et que jamais
rien n’a été fait pour les assainir, alors qu’il et été
possible de le faire.

Elaborons donc une loi prescrivant d’une maniére
absolue lintervention de IEtat et des communes. 1l
est possible que cette intervention ne soit pas aussi
nécessaire dans les campagnes que dans les villes.
J’en conviens parfaitement. Partout ol le soleil a un
acceés direct dans les logis, il est évident qu’il se
charge d’assainir en partie les habitations, mais il
n’est pas moins vrai que cela ne suffit pas pour rendre
inutile l'intervention des autorités sanitaires et ’appli-
cation de mesures légales appropriées.

Je propose donc au Grand Conseil de prier le
Conseil-exécutif d’élaborer une loi aux fins de faire
assainir les habitations, dont les logis sont établis au
mepris des prescriptions hygiéniques.

C’est tout ce qu’il y a de plus équitable et de
plus juste.

J’espere que le Grand Conseil saura se pénétrer
des sentiments que j’ai exprimés et sur lesquels je ne
veux pas insister davantage, et qu’il invitera le gou-
vernement & préparer le projet de loi dont jai parlé.

M. Gobat, directeur de IIntérieur, rapporteur du
Conseil-Exécutif. La motion de MM. Chavanne et
congorts part certainement d’une excellente intention
et poursuit un but auquel tout le monde devrait
applaudir, car il est certain que dans notre canton,
comme du reste ailleurs aussi les conditions d’insalu-
brité dans lesquelles se trouvent plusieurs maisons
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particuliéres doivent attirer la sollicitude des autorités.
Aussi le Conseil-exécutif a-t-il examiné avec la plus
grande bienveillance la motion de M. Chavanne.
Néanmoins le gouvernement est arrivé & la conclu-
sion qu’il devait vous proposer de ne pas entrer en
matiére, de ne pas prendre en considération la motion
de MM. Chavanne et consorts. Il aurait pu, peut-étre,
par égard formel pour le motionnaire, demander que
la motion lui fut renvoyée purement et simplement
sans préjudice de la réponse & donner; mais comme
le gouvernement croit qu’il ne pourrait jamais proposer
autre chose au Grand Conseil qu’une réponse néga-
tive et non conforme aux intentions de M. Chavanne,
il vous propose aujourd’hui directement la non-entrée
en matiere sur la proposition dont il s’agit.

Voici les motifs qui engagent le gouvernement &
agir de cette fagon.

Nous pensons, messieurs, que ce qui est demandé
par M. Chavanne, existe déja chez nous, et que par
conséquent il est absolument superflu de faire une
nouvelle loi, d’ajouter au grand nombre de projets
qui sont encore sur le chantier actuellementlun nou-
veau projet dont I'élaboration serait certainement trés
difficile et dont l'approbation par le Grand Conseil
serait tout au moins douteuse. KEn effet, la loi sur le
plan d’alignement du 15 juillet 1894 contient & son
article 18 la disposition suivante:

« Les communes établissent, & moins que I'Etat
n'ait pas déja réglé la matiere, des réglements de
voirie dans lintérét de la circulation, de la salubrité
publique, de la police du feu, de la solidité des con-
structions et du maintien de celles-ci en bon état,
ainsi que dans le but d’empécher des enlaidissements. »

Vous voyez que nous sommes en présence d’une
disposition trés générale et le gouvernement est tout
a fait d’accord, — nous en avons discuté la semaine
derniére dans une séance — pour reconnaitre que ces
dispositions du plan d’alignement doivent étre inter-
prétées comme étant de nature & permettre aux auto-
rités communales d’intervenir efficacement auprés des
propriétaires dont les maisons ne se trouvent pas dans
des conditions de salubrité acceptables.

Il est arrivé déja & plusieurs reprises, dans la ville
de Berne par exemple, qu’on a pris des mesures contre
des propriétaires lorsqu’il surgissait contre eux des
griefs avancés pour cause d’insalubrité par des loca-
taires ou des sociétés d’utilité publique. Je pourrais
méme vous dire, en réponse aux allégations de M.
Chavanne, qu’il existe dans la ville de Berne un
grand nombre de maisons, peut-étre des quartiers com-
plets, se présentant dans des conditions de salubrité
anormales, et que lon proceéde actuellement & une
enquéte, dont le résultat sera qu'un grand nombre
de maisons auxquelles M. Chavanne fait allusion
seront fermées. Il sera possible dans la ville de Berne
de parer de la manitre la plus radicale & toutes les
éventualités et de faire en sorte que tous les habitants
de la ville fédérale se trouvent dans des conditions
de salubrité satisfaisantes. Nous n’avons donc pas
besoin pour cela de faire une loi, car ce qui est pos-
sible & Berne doit I’étre 4 Bienne, Langenthal, Ber-
thoud, Porrentruy.

De plus, la loi sur les mesures & prendre contre
la tuberculose porte a son article 5 que le Grand
Conseil rendra un décret & leffet de combattre la
tuberculose, et le décret que le Grand Conseil a rendu
lui-méme sur la matiére contient un certain nombre
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de dispositions permettant aux communes d’intervenir
lorsque des maisons peuvent devenir le foyer de la
tuberculose ou bien, lorsque par suite de I'infection,
d’autres maisons peuvent étre contaminées.

Il me semble que toutes ces dispositions, considérées
dans leur ensemble, et appliquées d’une maniére rigou-
reuse par les communes, suffisent largement pour
atteindre le but proposé par M. Chavanne. Il I'a re-
connu tout & I’heure, m’a-t-il semblé. Seulement, il
prétend que ces dispositions ne sont pas appliquées.
Or, si 'on n’applique pas maintenant les dispositions
de la loi de 1894 sur le plan d’alignement, ni les dis-
positions de la loi concernant les mesures & prendre
contre la tuberculose, pas plus que les dispositions du
décret rendu par le Grand Conseil en exécution de
cette derniere loi, il est évident qu’on n’observera pas
davantage les dispositions d’une quatriéme loi destinée
peut-étre & renforcer les dispositions précédentes. Il
vaut infiniment mieux, du moment que nous sommes
armés de dispositions législatives, faire ensorte que ces
dispositions soient strictement observéeset appliquées. Lie
Grand Conseil peut & ce sujet donner des instructions
au gouvernement. I me semble tout & fait impossible
que dans les grandes agglomérations, les autorités
soient tellement négligentes qu’elles ne veuillent pas
appliquer des dispositions existantes pour supprimer
les conditions insalubres dans lesquelles peuvent se
trouver des batiments.

Nous croyons qu'il serait trés imprudent de faire
une loi spéciale sur la matiére, loi qui ne serait pas
autre chose que le développement des dispositions
dont je viens de parler.

Représentez-vous la grande variété des conditions
sociales de notre population, la grande diversité des
circonstances dans lesquelles se trouvent les batiments
de notre canton, ol, & coté de la grande ville, on
rencontre la petite ville, le bourg, le village, les cam-
pagnes. Ici, I'on est citadin, la on est resté compléte-
ment rustique.

Pour tenir compte dans une loi de toutes ces
considérations, il faudrait établir des catégories, et
encore n’'arriverait-on pas A les satisfaire toutes. Et
puis, il ne faut pas oublier, que dans notre canton
on se montre particulierement susceptible en ce qui
concerne l'intervention de I’Etat dans les circonstances
particulieres, dans les choses de la famille. Il serait
tout & fait impossible d’intervenir dans les maisons
bernoises pour obliger les propriétaires 4 prendre diffé-
rentes mesures en vue de la salubrité, pour garantir
la santé des gens qui y habitent.

Le gouvernement est parfaitement convaincu qu’une
loi sérieuse, ayant pour but d’épuiser la matiere et
d’ordonner pour tout le canton et pour la totalité des
communes du canton, des mesures de salubrité parti-
culieres, qu’une telle loi, dis je, serait probablement
rejetée par le peuple. Et puisque selon le gouvernement
nous sommes déja en mesure, & 'aide des dispositions
existantes, d’aller au devant du désir de M. Chavanne
et de veiller & ce que les habitations, chez nous, se
trouvent dans des conditions de salubrité suffisantes,
nous pensons que sa motion ne doit pas étre prise
en considération. C’est la proposition que le gouver-
nement fait au Grand Conseil.

M. Reossel. Je crois que nous devons approuver
la maniere de voir de M. le directeur de llIntérieur.
Je rappellerai que le Grand Conseil s’est occupé déja

(22. Mai 1911)

A plusieurs reprises de cette trés importante question
et qu’il n’est pas étonnant que M. Chavanne s’en
soit occupé lui aussi d’'une manidre tout a fait spé-
ciale. J’ajouterai que la question a été examinée,
non seulement au Grand Conseil de Berne, mais que
les administrations de toutes les villes du canton de
Berne s’en préoccupen:. Et 'on ne doit pas ignorer
que de grandes améliorations ont été accomplies dans
cette direction.

A propos de la récente loi sur la tuberculose,
quelques orateurs avaient insisté ici pour que l'on
insérat dans la loi un article obligeant les communes
4 établir des logements comme les désire M. Chavanne.
M. le directeur de I'Intérieur a rappelé 'article 5 de
la loi sur la tuberculese. J'ai ici sous les yeux le
texte allemand, & teneur duquel le Grand Conseil,
a tout instant, a le droit d’édicter des prescriptions
spéciales et de prier le gouvernement de les faire
respecter.

La Direction de I'Iatérieur dispose déja d’armes
suffisantes pour atteindre le but que se propose M.
Chavanne.

Grimm. Ich erblicke die Bedeutung der Motion
Chavanne nicht darin, ob sie angenommen oder ab-
gelehnt wird, sondern ihre Bedeutung liegt vielmehr
darin, dass im Grossen Rat wieder einmal iiber die
Wohnungsfrage diskutiert wird, die eine viel grossere
Rolie spielt, als man gewohnlich annimmt, und in
der Hauptsache die Stidte noch mehr beschiftigen
muss als das Land. Wir haben in der Stadt solche
Tuberkelh6hlen und Loécher, und wir haben auch Er-
fahrungen gemacht iiber die Art und Weise, wie man
eine Sanierung dieser Wohnungsverhiltnisse herbei-
fihren koénnte. Aber wir glauben, dass die von den
Motiondren vorgeschlagenen Mittel vollstindig untaug-
lich sind. Wir haber bereits eine Anzahl Vor-
schriften, die ein Mindastmass von Schutz auf dem
Gebiete der Wohnungsfiirsorge vorsehen, aber diese
Vorschriften werden zum Teil tberhaupt nicht an-
gewendet, und wo sie zur Anwendung gelangen, wer-
den sie durch die Tatsache illusorisch gemacht, dass
es an den notigen Mitteln fehlt, um gegen die Woh-
nungsnot wirksam auft-eten.zu konnen. Wir haben
nicht nur die baupolizeilichen Vorschriften, die der
Herr Direktor des Innern vorhin zitiert hat, sondern
wir haben sogar eine Verordnung aus den 50er Jah-
ren, welche bestimmt, dass auf jede Person so und
soviele Kubikmeter Luftraum entfallen sollen. Aber
diese Verordnung wird in der Hauptsache nicht an-
gewendet. In Bern kamen Fille vor, wo Wohnungen
polizeilich geschlossen wurden, weil die Gemeinde-
behorden erklirten, dass in solchen Hohlen eigentlich
kein Mensch sich aufhalten kénne und dass ein wei-
teres Bewohnen derselben untersagt werden miisse.
Wenn man aber mit Recht solche Wohnungsgelegen-
heiten beschneiden will, muss man dafir sorgen, dass
die Leute, welche durch die Behorden exmittiert wer-
den, andere Unterkunft f-nden. Darin liegt der Schlis-
sel fiir die Wohnungsfiitsorge und die Schaffung von
gesundheitlich zutrdglicnen Wohnriumen, Es geht
nicht an, einfach ein Gesetz zu erlassen und zu er-
kliren, dass die und die Wohnungen nicht oder nur
unter bestimmten Voraussetzungen beniitzt werden diir-
fen, sondern man muss auch fiir neue Wohnungs-
gelegenheit sorgen. Da ist es ein eigentlimliches Zu-
sammentreffen, dass gerede Herr Chavanne die Mittel
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verweigern half, die man hitte {flissig machen
konnen, um der Wohnungsfiirsorge auf die Beine zu
helfen und den sanitarischen Schutz in den Woh-
nungen zu erweitern. Der Herr Motiondr hat letzten
Donnerstag mit denjenigen gestimmt, die die Einrdu-
mung der Gemeindeautonomie in Steuersachen als un-
notig bezeichneten. Er hat mit zum Fall der Ge-
meindeautonomie beigetragen, die es den einzelnen
Gemeinden ermdéglicht hitte, auf dem Gebiete der Woh-
nungsfiirsorge grossere Schritte zu unternehmen, Ii-
nanzquellen zu erschliessen, die auf den Bau von Ge-
meindewohnungen hétten hiniibergeleitet werden kon-
nen, auf den man heute verzichten oder den man auf ein
Minimum beschrédnken muss, weil die noétigen Mittel
nicht vorhanden sind. Deshalb kann es uns ziemlich
gleichgiiltig sein, ob die Motion in dieser Form an-
genommen oder abgelehnt wird, weil das Hauptiibel
bei der Wohnungsmisere nicht auf diesem Gebiete
liegt, sondern darin zu suchen ist, dass den Ge-
meinden die Hande gebunden und sie nicht in der
Lage sind, die ihnen zukommenden Pflichten zu er-
filllen. Wenn man eine Motion betreffend die "Woh-
nungsfiirsorge einreichen will, muss sie vor allen
Dingen die Forderung enthalten, dass entweder der
Kanton von sich aus den Gemeinden vermehrte Mittel
zur Verfiigung stellt, oder dass er den Gemeinden das
Recht einrdumt, Finanzquellen zu erschliessen, die
dem Zwaecke der Wohnungsfiirsorge dienstbar gemacht
werden konnen.

Grinicher. In der Stadt Bern wird gegenwirtig auf
dem Gebiete, welches die Motion beschligt, eine grosse
Tatigkeit entfaltet. Es hat sich eine private Gesell-
schaft gegriindet, die Anteilscheine zeichnen liess und
nun ganz energisch die Sanierung der Wohnungsver-
héiltnisse an der Matte in die Hand nimmt. Ich mdochte
dieser: Anlass beniitzen, die werten Herren Kollegen,
die sich dafiir interessieren, darauf aufmerksam zu
machen, dass wir es begriissen, wenn sich uns recht
viele als Mitglieder anschliessen und Anteilscheine
zeichnen. Wir versprechen uns von unserem Vorgehen
einen grossen Erfolg und sind iberzeugt, dass auch
Staat und Gemeinde das Ihrige beitragen werden, damit
ein schones Resultat erzielt werden kann.

M. Chavanne. On me permettra de répondre deux
mots & M. le directeur de I'Intérieur, qui prétend que
la législation actuelle est suffisante pour obtenir les
résultats dont j’ai parlé.

Elle me parait au contraire insuffisante, parce que
I'Etat lui-méme, le gouvernement, n’a jamais obtenu
des communes qu’elles faisent une application sérieuse
de ces dispositions. Je ne connais pas, dans le canten
de Berne, de cas en dehors de ceux cités par M. le
directeur de lIntérieur, ol l'on soit intervenu éner-
giquement pour lutter contre les effets des logis in-
salubres.

11 faudrait tout au moins que le gouvernement
voulQit bien prévenir les abus et fit faire des enquétes
officielles dans les communes sur I’état des logis. C’est
un minimum d’intervention qui s’impose immédiate-
ment.

L’observation de M. Grimm tombe & faux quand
il dit qu’en m’opposant — lors de la discussion de la
loi sur les impdts — & l'autonomie des communes en
matiére fiscale, j’ai agi contre la mesure sanitaire que
je- recommande aujourd’hui. C’est vrai, je me suis
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opposé pour des raisons concluantes & cette auto-
nomie, mais la question ici est tout autre. Je ne vois
pas comment cette autonomie nous apporterait une
solution dans le cas pui nous occupe.

Il n’est pas une commune qui ne puisse, sans cette
autonomie, résoudre la question des logements. Et M.
Grimm peut parfaitement obtenir 'évolution qu'’il réve
en matiere d’habitations; elle deviendra obligatoire
des qu'elle aura été décidée dans les communes, tout
aussi bien sans I'autonomie dans le domaine de I'im-
pot qu’avec elle.

De sorte que les conclusions de M. Grimme n’ont
aucune portée pratique. ‘

Abstimmung:

Fir Nichterheblicherklirung der Motion
nach dem Antrag des Regierungsrates Mehrheit.

Motion der Herren Grossriite Moor und Mitunter-
zeichner betreffend die Einfiibrung der Proportional-
wall fiir den Grossen Rat,

(Siehe Seite 671 des letzten Jahrganges.)

Moor. Mitglieder der verschiedensten Parteien ha-
ben die Motion unterzeichnet, die vom Regierungsrat
Bericht und Antrag dariiber verlangt, ob nicht die
Proportionalwahl im Kanton Bern einzufiihren sei.

Diese Frage beschiftigt im tbrigen das offentliche
Leben im Kanton Bern nicht zum erstenmal. Bereits
im Jahre 1892 anlisslich der Beratung der Verfassung
wurde diese Frage, wenn ich nicht irre, von Herrn
Diirrenmatt aufgeworfen. Am 3. Mai 1896 hat das
Bernervolk iiber eine Proporzinitiative abgestimmt,
welche die Verhiltniswahl des Grossen Rates und,
gegen meinen Rat, leider iiberladnerweise, auch die
direkte und Proportionalwahl des Regierungsrates, so-
wie die direkte Wahl der Stinderite verlangte.
Damals wurde die Proportionalwahl des Regierungs-
rales — um das hier vorwegzunehmen — mit 32,787
gegen 27,903 Stimmen, also nur mit einem Mehr
von 4—5000 Stimmen verworfen. Ich fithre das
an, obwohl es sich heute und wahrscheinlich noch
lingere Zeit im Kanton Bern nicht um die Pro-
portionalwahl der Exekutive handelt; wir wollen
froh sein, wenn wir einstweilen die Verhéltniswahl
des Grossen Rates haben. Aber da man in unseren
Tagen soviel gegen die Proportionalwahl der Exe-
kutivbehérden spricht, wollte ich das doch anfithren
und Thnen zeigen, dass bereits vor 15 Jahren 27,903
bernische Stimmberechtigte nichts Schéddliches und
Nachteiliges darin zu erblicken vermochten, auch die
Exekutivbehorde nach dem Proporz wihlen zu lassen.

Bei der Proporzinitiative vom Jahre 1896 vereinigte
die Verhiltniswahl des Grossen Rates 29,093 Ja auf
sich, denen 32,118 Nein gegeniiberstanden. Der Gross-
ratsproporz wurde damals also mit 3025 Stimmen ver-
worfen bei einer Stimmberechtigtenzahl von 119,542.
Der Amtsbezirk Bern nahm den Grossratsproporz schon
damals mit 4191 gegen 2783 Stimmen an, die Amts-
bezirke Wangen, Aarwangen und so weiter teilweise
mit ‘betridchtlichen Majorititen.

Am 11. Juli 1897 gelangte eine Proporzinitiative zur
Abstimmung, die sich auf die Verhéltniswahl des Gros-

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1911. 104
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sen Rates beschrinkte. In derselben sprachen sich
bei einer betrichtlich geringeren Stimmbeteiligung so-
wohl der Freunde als der Gegner des Proporzes 19,521
Stimmen fiir und 23,504 gegen die Verhiltniswahl
aus bei, einer Gesamtzahl der Stimmberechtigten von
121,336. Die verwerfende Mechrheit betrug 3983,

Am 14. Mirz 1899 hat der Sprechende bei der
Beratung des Gesetzes iiber die Volksabstimmungen
und Offentlichen Wahlen den Antrag gestellt, den
Grundsatz des Proporzes in dieses Gesetz aufzuneh-
men, und ist dabei von Herrn Péquignot, Amédée
von Muralt und Gustav Miller sehr warm unterstiitzt
worden. Herr Péquignot hatte den Antrag bereits in der
Kommission gestellt. Der Antrag wurde abgelehnt;
immerhin hat der damalige Regierungsprisident, Herr
Kliay, in der Kommission ausdriicklich betont, dass
die Proporzidee eine gerechte und billige sei, dass sie
ihren Weg machen und die Frage nicht eher ruhen
werde, bis sie ihre Losung gefunden habe. HerrGrossrat
Emil Lohner, unser gegenwirtiger Regierungsrat, hat
sich dahin gedussert, die Berechtigung der Proporz-
idee konne grundsétzlich nicht in Abrede gestellt wer-
den, und selbst Herr Nationalrat Dr. Bithlmann hat es
als unzweifelhaft hingestellt, dass theoretisch der Pro-
porz das Richtige sei.

Am 23. September 1900 hatte sich der Grosse Rat
mit der Motion Moor und Mithafte vom 1. Mai zu
befassen, die ebenfalls die Einfithrung des Grossrats-
proporzes zum Gegenstand hatte. Der leider zu friih
verstorbene Herr Nationalrat Ulrich Diirrenmatt und
Herr Nationalrat Ernst Wyss haben damals den Spre-
chenden in trefflichen Ausfithrungen unterstiitzt. Die
Motion wurde erheblich erklirt, ist dann aber nach
Eingang eines Berichtes des Staatsschreibers und nach
einer langwierigen Diskussion am 19. November 1900
versandt. Der Grosse Rat erklarte die Angelegenheit
fiir dermalen erledigt und es hat wegen der Streichung
der Worte « fiir dermalen » eine grosse Diskussion statt-
gefunden.

Wenn die Anhinger des Proporzes im Kanton Bern
aus den Reihen der Volkspartei, der stadtbernischen
Konservativen, der katholischen Jurassier und der
sozialdemokratischen Partei heute nach 11 Jahren wie-
der mit einer Proporzmotion vor den Grossen Rat
treten, kann man ihnen gewiss nicht den Vorwurf der
Ueberstiirzung machen. Ich habe im Jahre 1900 ge-
sagt, in 5 Jahren sei der Proporz im Kanton Bern
eingefithrt. Damit habe ich gezeigt, dass ich kein
geborener Prophet bin. Die lange Zeit, die seither
verflossen ist und die seither erfolgte grosse Aus-
breitung der Proporzidee — ich weise in dieser Be-
ziehung nur auf den unerwartet grossartigen Erfolg
der Proporzidee bei der eidgendssischen Abslimmung
vom 23. Oktober 1910 hin, wo das Initiativbegehren
fiir die Proportionalwahl des Nationalrates mit ciner
Mehrheil von bloss rund 25,000 Stimmen abgelehnt
worden ist — berechtigen uns zu der Hoffnung, dass
wenigstens innerhalb 3 mal 5 Jahren, innerhalb drei
Lustren, vom Datum meiner damaligen Prophezeiung
an gerechnet, im Kanton Bern der Proporz eingefiihrt

sein werde. Wie gesagt, ich spreche nur die Hofl-
nung aus und hiite mich davor, heute wieder zu
prophezeien. (Heiterkeit.)

Die Frage der Verhidltniswahl ist in Ratssiilen,
Volksversammlungen und Zeitungen genugsam erortert
worden, und ich kénnte mich also, wie vor 11 Jahren,
auf einige allgemeine politische Erwagungen zum Bei-
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spiel auf die Betonung der Notwendigkeit des poli-
tischen Ausgleiches vor dem finanziellen, der poli-
tischer. Rekonstruktion vor oder neben der finan-
ziellen, beschrinken. Aber ich mochte mir doch ge-
stalten, auf einige Hauptpunkte, die hier in Betracht
kommen néiher einzutreten.

Was trennt uns eigentlich in dieser Angelergenhelt?
Woher kommt der Zwiespalt in unseren Anschauun-
gen? Er kommt daher, dass sich die Gegner des
Proporzes in einem fundamentalen Irrtum befinden,
indem sie zwei Begriffe miteinander verwechseln. Sie
verwechseln das Recht auf Entscheidung mit dem
Recht auf Beratung oder Vertretung, le droit & la
décision und le droit & la délibération, & la représen-
tation, welche Ausdriicke der Vater der Proporzidee,
Victor Considérant, in seinen Schriften gebraucht hat.
Die Gegner wollen das Mehrheitsprinzip, das bei Sach-
fragen einzig angewendet werden darf, und dort selbst-
verstindlich, logisch und natiirlich ist, auf ein Gebiet
iibertragen, wo seine Anwendung ein logisches Un-
ding, sagen wir geradezu ein logischer Unsinn ist. Wir
haben demnéchst abzustimmen iiber drei Vorlagen:
das Einfiihrungsgesetz zum schweizerischen Zivilge-
setzbuch, das 30 Millionen-Anleihen und das Gesetz
betreffend das landwirtschaftliche Unterrichtswesen.
Hier gibt es natiirlich nur ein aut — aut, da sage ich
entweder ja oder nein, ein Drittes gibt es nicht, oder
ich misste mich enthalten, aber dann nehme ich an
der Abstimmung nicht teil. Nehme an der Abstim-
mung teil, kann ich nur ja oder nein sagen; da ist
die Mehrheit Konig, Trumpf und die Minderheit hat
sich zu fiigen. Anders kann es logischerweise nicht
gehen.

Elwas ganz anderes ist es bei der Beratung, bei den
Wahlen. Bei der Beratung sage ich, weil eben der Ver-
tretungskorper nach seiner Wahl berét. Da muss jeder
in der Person seines Vertreters gehort werden, jeder
muss seinen Vertrauensmann bezeichnen konnen und
zwar mit dem Effekt, dass seine Stimme zum Aus-
druck gelange und nicht fruchtlos sei, dass sie eine
Wahlkraft, eine Stimmkraft besitze. Der Wille des
Volkes muss in der Behorde verkorpert sein. Ein
demokratisches Parlament muss ein getreues Spiegel-
bild des ganzen Volkes sein, die sozialen, wirtschaft-
lichen, politischen, religisen und geistigen Strémun-
gen und Richtungen im Volke zum Ausdruck bringen,
soweit wenigstens eine solche Richtung einen nennens-
werten Teil der Bevolkerung auf sich zu vereinigen
gewusst hat. Ein demokratisches Parlament muss die
verkleinerte Reproduktion des Volkswillens sein oder,
wie der grosse Mirabeau gesagt hat, es muss getreu
sein wie eine Landkarte und das Land, das es dar-
stellen soll, in verkleinertem Masstab in allen seinen
hauptsichlichsten Teilen erkennen lassen.

Der Volkswille ist kein einheitlicher; es gibt, wie
schon gesagt, im Volke verschiedene wirtschaftliche,
soziale, politische und geistige Stromungen und Rich-
tungen. Nicht eine abstrakte Idee, die ausser uns
lage, bestimmt den Willen des Individuums ebenso-
wenig wie den Willen irgend einer Gesamtheit von
Personen, sondern die wirtschaftlichen Verhiltnisse,
die materiellen Existenz- und Lebensbedingungen.
Diese materiellen Interessen verkdrpern sich in den
Parteien, die in den Parlamenten die ihrer Stirke ent-
sprcchende Vertretung haben sollen. Dies wird durch
das filschlich auf das Gebiet der Vertretung, der Wah-
len iibertragene Mehrheitsprinzip vereitelt, die Minder:- ,



(22. Mai 1911.)

heiten werden unterdriickt und kommen in den Parla-
menten entweder gar nicht oder ungeniigend oder ent-
stellt. zum Ausdruck. Die Souverinitit des Volkes
beruht nicht auf der Mehrheit — das ist wieder ein
Grundirrtum, dem sich die Gegner des Proporzes hin-
geben — sie beruht auf der Gesamtheit und nicht
auf einem Teil desselben. Diese Gesamtheit kommt
aber beim Majorititssystem nicht zur Geltung, sondern
nur die Mehrheit, also nur ein Teil. Damit ist die
Gleichheit der Biirger vor dem Gesetz illusorisch ge-
macht. Das Majorititswahlsystem widerspricht dem
Grundgedanken in’ Art. 4 unserer Bundesverfassung
von 1848: « Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich.
Es gibt in der Schweiz keine Untertanenverhiltnisse,
keine Vorrechte des Ortes, der Geburt, der Familie
oder der Person». Solange wir unter dem Majoritits-
system leben, steht dieser Artikel, wenigstens was die
Stellung der Behorden und den Einfluss auf die Gesetz-
gebung anlangt, bloss auf dem Papier.

"~ Die Schweizergeschichte ist die Geschichte einer
ununterbrochenen Reihe von Kidmpfen um die Errin-
gung und Erweiterung der Rechte der Volksherrschaft,
der Demokratie — eine Geschichte, wie sie in dieser
Beziehung kein anderes Land schéner aufzuweisen hat.
Nicht nur jene Kdmpfe, in denen die alten Schweizer
‘den Burgundern, Italienern, Deutschen und andern
Volkern das Leder voll gegerbt und sich unsterblichen
Ruhm erworben haben, sind wert, unserer Jugend
vorgefithrt zu werden, sondern in viel htherem Masse
sind es die Kdmpfe, die aus der Schweiz ein Land ge-
macht haben mit politischen Institutionen, wie sie
kein Volk der Erde in diesem Masse besitzt, mit einer
reinen Demokratie, soweit unter der Herrschaft der
kapitalistischen Produktionsweise iiberhaupt von einer
reinen Demokratie gesprochen werden kann.

Dass die Entwicklung der Demokratie in der Schweiz
keine vollstindige ist, beweist eben der Umstand, dass
die verschiedenen Minderheitsparteien des Kantons
Bern, und bei andern Gelegenheiten der Schweiz, sich
gezwungen sehen, neuerdings eine Motion zu stellen
auf Einfiihrung eines neuen Wahlsystems, das den
Willen jedes Einzelnen zum Ausdruck gelangen lisst.
Es wire die Kronung dieser Jahrhunderte alten Rechte,
wenn im Kanton Bern und in der Schweiz die Ein-
fihrung der Verhéiltniswah]l beschlossen wiirde. Eine
weitere Etappe im Fortschreiten menschlicher Kultur
und Gesittung wire dann die Einfithrung des Frauen-
stimmrechtes, das Aufhoren der politischen Entrech-
tung des weiblichen Geschlechts. Wenn man sich die
Sache objektiv iberlegt und sich loslost von dem
Gewohnten, Althergebrachten, dem sich auch der, der
neuen Ideen geneigt ist, nicht ganz entziehen kann,
muss es gewiss als eine Ungeheuerlichkeit erscheinen,
wenn die eine Hailfte des menschlichen Geschlechtes,
und zwar die zahlreichere und gewiss nicht die un-
intelligentere, von der politischen Gleichberechtigung
ausgeschlossen ist. Doch darum handelt es sich in
diesem Augenblick micht, sondern um die Vervollstin-
digung, um die eigentliche Wirksammachung des Wahl-
rechtes fiir das minnliche Geschlecht im Kanton Bern.

Wenn wir auf die Entwicklung des Wahlrechtes
von dem durch Census beschrinkten Wahlrecht zum
allgemeinen, von dem 6ffentlichen, also nicht geheimen,
von dem Wahlminnersystem, also nicht dem direkfen,
bis zum heutigen allgemeinen, gecheimen und direkten
Wahlrecht zuriickblicken, so finden wir, dass ein not-
wendiges Requisit fehlt: Wir haben das gleiche
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Wahlrecht noch nicht. Freilich kann jeder seinen
Zettel in die Urne legen, aber ein grosser Teil der
Wihler, und zwar theoretisch genommen in jedem
Wahlbezirk die Hilfte weniger 1, weiss, dass er das
zweck- und erfolglos tut, dass seiner Stimme infolge
des ungerechten Majorititssystem die Stimmkraft, die
Wahlkraft mangelt. Und derjenige Teil des Volkes,
dem das Jahre und Jahrzehnte lang begegnet, wird
vergrimt, verdrgert, verbittert, wird entweder gleich-
giltic und zieht sich tberhaupt von der Teilnahme
an den Offentlichen Angelegenheiten zuriick, oder
aber wird mit Groll und Hass gegen diejenigen er-
fiillt, welche ihm die Wahlgerechtigkeit vorenthulten,
sy dass die, welche die Herrschaft in der Hand haben,
sich wohl iiberlegen sollten, zu welchem Ende eine
solche lange, brutale Unterdriickung fithren kann.

Jedenfalls hat derjenige Teil der Bevélkerung, der
Jahrzehnte lang in dieser Weise behandelt wird, nie-
mals die Genugtuung der erfillten Biirgerpflicht; er
kann niemals die Genugtuung empfinden, secine poli-
tische Ueberzeugung wirksam betitigt zu haben. Der
geistreiche Basler Staatsmann und konservative Na-
tionalrat Speiser hat gesagt: « Das Wahlrecht ist jetzt
ein Recht des Starken, nicht ein Recht des Schwachen.
Es ist ein ehernes Schwert in der Hand des Mich-
tigen, keine Waffe in der Hand der Minderheiten,
Es ist ein Recht der Mehrheit zur Unterdriickung
der Minderheiten». Wenn diese kurze und treffende
Charakteristik des Majorititssytems nicht richtig wére,
wenn dieses nicht von allen Minderheitsparteien, die
Selbstachtung und Charakter besitzen, als eine
Ungerechtigkeit, als eine Unbill bitter empfunden
wiirde, so wire es nicht erkldrlich, dass schon seit
mehr als 60 Jahren in der Schweiz eine immer miéch-
tiger anschwellende Wahlreformbewegung besteht, die
bald auf dem Gebiete der Gemeinde, bald auf dem
des Kantons oder der Eidgenossenschaft sich betitigt,
von Jahr zu Jahr zunimmt und wichst, sich bereits
in verschiedenen Gemeinden und Kantonen durchge-
setzt hat und nicht eher zur Ruhe kommen wird,
als bis sie die ganze Schweiz erobert hat.

Kiirzen Sie nun, meine Herren, fiir unseren Kanton
diese Kimpfe ab, vermeiden Sie die Schidigung der
wirtschaftlichen Interessen und durchgreifender Re-
formarbeiten auf andern Gebieten, die mittlerweile un-
ter diesen Kédmpfen leiden, und fithren Sie in un-
serem Kanton den Gedanken der Wahlgerechtigkeit
in die Praxis ein, figen Sie dem goldenen Kranz un-
serer demokratischen Volksrechte dieses Juwel, die
Verhiltniswahl, bei! Dies sollte keinem von [hnen
schwer fallen. Wem theoretische Erwégungen fern
liegen, wem die staats- und verfassungsrechtliche Kon-
struktion der Verhéltniswahl als eines organischen
Ausflusses, als einer organischen Folgerung aus dem
demokratischen Prinzip ferner liegt, der lasse sich
doch wenigstens durch die Praxis des Majoritits-
systems, die emporende und verabscheuungswiirdige
Erscheinungen gezeitigt hat und noeh zeitigt, tber-
zeugen !

Wenn 10,000 Stimmberechtigte 10 Vertreter zu
wiihlen haben, so kénnen 5001 alle 10 Vertreter wihlen
und 4999 gehen leer aus. Beinahe so ist es uns
Sozialdemokraten bis zum Jahre 1910 in der Stadt
Bern. ergangen. Damals hatten 4055 sozialdemokra-
tische Wihler 2 Grossrite, 3812 freisinnige 17 und
1380 konservative 7. Demnach hatten 2027 sozial-
demokratische Wéahler 1 Vertreter, 224 freisinnige
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schon 1 Vertreter und gar 197 konservative bereits

1 Vertreter. Ist das die Gleichheit der Biirger
vor dem Gesetz, wie sie Art. 4 der Bundes-
verfassung statuiert? Kann man hier von einem

gleichen Wahlrecht sprechen, wenn 224 oder 197 Biir-
ger in der gleichen Gemeinde je einen Vertreter
haben und 2027 Stimmberechtigte einer andern
Partei auch nur einen Vertreter? Darin liegt die
Unbill und Ungerechtigkeit, die jeden dieser 2027 er-
bitlern, mit Hass und Groll erfiillen miissen. Es ist
gar nicht anders moglich. Hier haben wir doch den
zahlenmissigen, auf der Hand liegenden Beweis der
Ungerechtigkeit und Brutalitit des Majoritatswahl-
systems. Diese Zahlen kann man nicht bestreiten,
sie sind unanfechtbar. Und dieses Unrecht ist nicht
einmal einer Minderheit passiert, sondern derjenigen
Partei, die sich damals — bei dem fiir die Stadt-
ratswahlen in der Bundesstadt eingefithrten Proporz
lasst sich die Stirke der Parteien ja genau ermitteln —
als die stirkste Partei in der Stadt Bern ausgewiesen
hat. Johannes Ritschard hat bei der Proporzdebatte
im Stinderat im Jahre 1900 gesagt: «Mit der An-
wendung des Majorzsystems haben Sie die absolute
Negation der Minderheiten. An Stelle des ganzen Vol-
kes tritt eine Partei. Ein grosser Teil des Staatsganzen
wird gewissermassen aus dem Staate verdridngt. Die
Majoritit wird der Staat, und das ist nichts anderes
als eine Entstellung der republikanischen Staatsidee.
Wenn man vom Urgrund der Dinge ausgeht, von dem
stimmfihigen Biirger, so kann man nicht mit einem
Wahlsystem kommen, nach dem die Représentation nur
aus einer Partei bestehen kann». Die Organe der
freisinnigen Partei, Redner und Zeitungen rithmen
Johannes Ritschard -als einen bedeutenden und weit-
blickenden Staatsmann, und ich stehe nicht an, zu
sagen, dass ich Ritschard als den bedeutendsten
Staatsmann nach Jakob Stdmpfli und Karl Schenk
halte, den der Kanton Bern im 19. Jahrhundert hervor-
gebracht hat. Aber wenn ich freisinnige Redner und
Zeitungen Ritschards staatsménnischen Weitblick riih-
men sehe, fillt mir ein, was Lessing von den Dichtern
sagh: «Wir wollen weniger erhoben und fleissiger
gelesen sein». So wire es auch besser, wenn Ritschard
von seiner Partei weniger erhoben wiirde und sie mehr
in seinen geistigen Spuren wandelte. Ritschard be-
wegte sich in der Normalspur der Demokratie, wih-
rend es mir scheint, dass seine Epigonen eine geistige
und staatsmédnnische Schmalspur verfolgen.

Was will der Proporz? Er will, dass jede Partei
nach ihrer Stirke in den Behorden vertreten sei. Das
ist doch das einzig Gerechte. Da nun das mangel-
hafteste Proporzsystem immer noch besser ist als das
Majorzsystem, weil auch das mangelhafteste Proporz-
system das wichtigste Requisit eines Wahlsystems er-
tullt, dass jeder Partei zu Teil werde, was ihr der
Stirke nach gebiihrt, so haben mir die Streitigkeiten
iiber das System nie besonders imponiert und ich
habe nicht gerade finden konnen, dass die Gegner
des Proporzes ein besonderes Fiindlein getan haben,
wenn sie iiber dieses oder jenes System hergefahren
sind, um damit Propaganda gegen die Proporzidee
tiberhaupt zu machen. Wie gesagt, das schlech-

teste System des Proporzes ist besser als das
System des Majorzes. Nach dem Proporz hit-
ten in der Stadt Bern die 4055 Sozialdemo-

krater statt 2 Mandate 11, die Freisinnigen statt
17 ebenfalls 11 und die Konservativen statt 7 4 er-
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halten sollen. Das Verhiltnis ist allerdings im Mai
1910 etwas korrigiert worden, indem die Sozialdemo-
kraten 7, die Konservativen 5 und die Freisinnigen
14 Mandate bekommen haben. Aber auch so sind wir
in der Stadt Bern noch um 4 Vertreter verkiirzt. Da-
bei ist anldsslich der Wahlen von 1910 eine Erschei-
nung zu Tage getreten, die uns selbst nicht recht
und mir personlich am allerunliebsten ist, ndmlich
die, dass wir durch die Ungerechtigkeit des Majorz-
systems gezwungen waren, unsere Vertretung da zu
suchen, wo wir sie iberhaupt finden konnen, das
ist im untern Wahlkreis der Stadt Bern. Wir waren
durch die dem Majorzsystem immanente Brutalitit
gezwungen, dort auch unsere freisinnigen und kon-
servativen Gegner zu vergewaltigen und sdmtliche 7
Vertreter des Wahlkreises fiir uns in Anspruch zu
nehmen, wihrend die Freisinnigen, die dort auch ziem-
lich stark sind und die allerdings schwachen Konser-
vativen gar keinen Vertreter erhielten. Wir hatten nach
der ersten Ermittlung des hauptsichlich aus Freisinni-
gen zusammengesetzten Wahlausschusses eine Mehrheit
von 300 Stimmen, der dann nachtriglich durch Nach-
zdhlung und Nachpriifung durch den Regierungsstatt-
halter noch 16—20 Stimmen, die der Wahlausschuss
fir die sozialdemokratischen Kandidaten zu wenig,
und 70—75 Stimmen, die der Wahlausschuss fiir die
freisinnigen und konservativen Kandidaten zu viel ge-
zdhlt hatte, zugezihlt werden mussten, so dass unsere
Mehrheit von 300 auf 400 anwuchs. Aber auch nach
der Korrektur dieser doppelten Unregelmissigkeit, die
der biirgerliche Wahlausschuss zu unsern Ungunsten
beging, waren wir immerhin nur eine Mehrheit und
nicht die Gesamtheit der dortigen Bevolkerung. Indes-
sen sind wir zu diesem Vorgehen gezwungen, die
Schuld ist dem Majorititssystem, das wir bekdmpfen,
zuzuschreiben, und unsere Gegner haben nicht das
Recht, uns daraus einen Vorwurf zu machen, da sie
uns durch die Aufrechterhaltung des Majorzsystems
zu diesem Vorgehen gezwungen haben.

Sie, meine Herren von der grossen freisinnigen
Mehrheit in diesem Saal, konnen dieser Ungerechtig-
keit umso leichter abhelfen, als Sie beim Proporz ja
die unbestrittene Mehrheit beibehalten wiirden. TIhre
Mehrheit besteht aus 185 von 235 Vertretern. Sie
konnen daher die Idee der Wahlgerechtigkeit verwirk-
lichen, ohne Ihre Mehrheit im geringsten zu schidigen.
Die Sozialdemokraten zidhlen im Grossen Rat 13 Ver-
treter, die stadtbernischen Konservativen 5, die ber-
nische Volkspartei 20, die katholischen Jurassier 12,
also alle Minderheiten zusammen 50 Vertreter. Lassen
Sie diese Minderheiten durch den Proporz auf 70 oder
75 anwachsen, so verfiigen Sie immer noch iiber eine
kompakte freisinnige Mehrheit von 160 Stimmen bei
einer absoluten Mehrheit des Grossen Rates von 118.
Wenn Sie die Wahlziffer, die im Jahre 1893 von 2000
auf 2500 heraufgesetzt worden ist, noch weiter, sagen
wir meinetwegen auf 3000, erh6hen wollen, so bleibt
dasselbe Verhiltnis bestehen. Wir sind nicht gegen
eine solche Erhéhung der Wahlziffer, selbstverstind-
lich nur unter der Voraussetzung, dass der Proporz ein-
gefithrt werde; denn bei der Erhohung ohne Proporz
wiirden die Minderheiten noch mehr verkiirzt und
benachteiligt werden, als dies unter dem Majoritits-
system ohnehin schon der Fall ist.

Man kommt uns mit dem freiwilligen Proporz und
sagt: Was braucht ihr den gesetzlich festgelegten Pro-
porz, wir geben euch schon, was ihr etwa braucht.
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Nun haben wir aber merkwiirdige Erfahrungen ge-
macht tiber das, was die Mehrheitspartei glaubt, dass
wir «etwa brauchen». Die sozialdemokratische Partei
ist in 13 Kommissionen mit 129 staatlichen Vertretern
mit keinem einzigen Mitglied vertreten. Bei den Na-
tionalratswahlen des Jahres 1887 ist im ganzen Kanton
Bern kein einziger Vertreter irgend einer Minderheit
gewdhlt worden. Die sozialdemokratische Partei hat
mit den 20,000 auf sie gefallenen Stimmen erst vor
drei Jahren mit Ach und Krach einen Nationalrat im
Oberaargau bekommen. Vor 1902 hatte man uns im
Mittelland versprochen, wenn hier, gestiitzt auf das
Ergebnis der Volkszéhlung von 1900, ein Nationalrat
mehr zu wihlen sei, das Mandat unfehlbar der sozial-
demokratischen Partei zufallen solle. Dieses Verspre-
chen wurde uns von den Freisinnigen und auch von
den Konservativen gegeben, und zwar hier noch mit
dem Zusatz, dass man den sozialdemokratischen Vor-
schlag ohne Ansehen der Person auf die Liste neh-
men werde. Aber als das Jahr 1902 kam, wurde
das Versprechen von keiner Seite gehalten. Die Kon-
servativen hitten alle Ursache gehabt, dieses Verspre-
chen einzulosen, denn der sozialdemokratische Kan-
didal ist 1899 im 3. Wahlgang zu ihren Gunsten zu-
riickgetreten, wodurch der Sieg des Herrn Trnst Wyss
iiber den berithmten magisch-hermeneutisch-dgyptisch-
occultistischen «Doktor» Sourbeck erméglicht wur-
de. Auch im Jahre 1905 bin ich zuriickgetreten,
obwohl ich definitiv von meiner Partei gewiiblt war,
und habe den Kollegen Schneeberger vorgeschlagen.
Ich dachte: wenn ich doch von der freisinnigen Partei
absolut nicht geschluckt werden kann (Heiterkeit), so
brauche ich mich deshalb noch nicht aufzahiingen,
es kann ruhig ein anderer von uns kandidieren und
der Betreffende wird als homo novus, als unbeschrie-
benes Papier, von der freisinnigen Partei in Erfiil-
lung ihres Versprechens mit Freuden akzeptiert wer-
den. Herr Schneeberger hat sich den Gegnern erst
seither als ein nicht so ganz harmloser und unge-
fahrlicher Herr herausgestellt, aber damals war
er noch ein wunbeschriebenes Blatt und stand
im besten jungfréulichen Ruf. Gleichwohl hat ihn die
freisinnige Partei nicht akzeptiert und auf diese Weise
ihr Versprechen auf freiwilligen Proporz cingelost. Im
Jahre 1908 hatte ich das Referat iiber die Stellung-
nahme unserer Partei bei den Nationalratswahlen an
der Parteiversammlung zu halten und ich beantragte,
Herrn Grossrat Miiller als Kandidaten aufzustellen. Das
wurde beschlossen und neben Herrn Miiller auch noch
Herr Grossrat Schneeberger als Kandidat bezeichnet.
Aber auch Herr Miiller hat vor den Freisinnigen keine
Gnade gefunden, obwohl man frither hie und da in
freisinnigen Kreisen sich dahin gedussert hatte, Herr
Moor versperre Herrn Miiller den Platz, wenn Herr
Miiller kandidiert hétte, wire er schon lingst von
den Freisinnigen akzeptiert worden. Man hat gesehen,
wie die Freisinnigen im Jahre 1908 Herrn Miiller
« akzeptiert» haben. Er hat damals 6100 Stimmen auf
sich vereinigt und Herr Schneeberger 5100, wobei in
noch grosserem Masse als viele Jahre vorher, wo ich
4100 Stimmen bekam, die Berechtigung der sozialdemo-
kratischen Partei des Mittellandes auf mindestens 1
Nationalratsmandat erwiesen war. Es haben Herr
Scherz im Oberland tiber 4000 Stimmen, Herr Reimann
im Seeland fast 4000 Stimmen erhalten, aber nirgends
ein Entgegenkommen, nirgends war von dem vielge-
rithmten freiwilligen Proporz die Rede. Die grosse
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Masse unserer Parteiangehorigen hat gesehen, dass es
beim offiziellen Freisinn nicht darauf ankommt, wel-
cher Nitance innerhalb der sozialdemokratischen Partei
der Betreffende angehort. Er kann der zahmste sein,
er kann der freisinnigen Partei angenehm sein und von
ihr sogar als ministerabel erklirt werden, wie der
leider verstorbene Genosse und Freund Reimann von
Biel, es hilft nichts. Auch ihm gegeniiber gab’s kein
Fntgegenkommen seitens der Freisinnigen, Legislatur-
periode fiir Legislaturperiode musste er vergebens kan-
didieren; ebensowenig ein Entgegenkommen gegeniiber
den Herren Miiller und Schneeberger.

Nach diesen Darlegungen werden Sie zugeben, dass
wir doch einigermassen berechtigt sind, tiber den be-
rithmten freiwilligen Proporz, den die freisinnigen Zei-
tungen und Parteibehorden sosehr preisen, den Kopf
zu schiitteln. Aber abgesehen davon, der freiwillige
Proporz ist unwiirdig sowohl fiir den Geber wie fiir
den Nehmer. Der freiwillige Proporz bringt die solcher-
gestalt Gewdhlten in Abhingigkeit vom Gegner; in
eine schiefe Stellung. Der Betreffende muss mit beiden
Augen schielen, ob er nicht das ndchstemal wieder
aus der Gnadensonne weggeriickt werde. Das verdirbt
den Charakter, demoralisiert und depraviert den Min-
derheitsvertreter, der den Gnadenproporz annimmt, und
seine Partei. Die sozialdemokratische Partei und
hoffentlich- auch die andern Minderheitsparteien wollen
keine Gnade, sondern ihr Recht.

Man hat soviel von unnatiirlichen Alliancen ge-
sprochen und eine Zeitlang konnte man in allen Zei-
tungen von schwarz-roten Alliancen lesen. Ja das
Majoritidtssystem zwingt uns zu diesen unnatiirlichen
Alliancen, an denen iibrigens gar nichts Unnatiirliches
ist. Es ist sehr natirlich, dass zwei Parteien, die
soust die allerverschiedensten Anschauungen und In-
teressen haben konnen, sich zur Erreichung eines ge-
meinsamen Zieles verbinden. Aber wenn die Frei-
sinnigen sich dariiber beschweren, so mochte ich sie
doch fragen: allieren wir uns denn aus Liebe? Fragen
Sie einmal Herrn Ernst Wyss oder Herrn Burgerrats-
prisident v. Fischer, ob sie sich an unserer Seite
eigentlich so wohl fiithlen. (Heiterkeit.) Wie wir wirk-
lich zu einander stehen, hat ja der geneigte Leser bei
der jiingsten Beratung des Steuergesetzes in der Dis-
kussion tber die Gemeindeautonomie merken konnen.
Ich erinnere Sie auch noch an die lieblichen Artikel
im «Berner Tagblatt» vor der Volkshaus-Schénzli-Ab-
stimmung. Da haben Sie die schwarz-rote Alliance
an der Arbeit gesehen. Geben Sie uns“den Proporz
und dann werden diese Alliancen von selbst verschwin-
den, dann haben beide Teile sie nicht mehr notig.
Solange aber die freisinnige Partei die Minderheiten
zu Bundnissen zwingt, darf sie sich nicht dariiber
aufhalten. Ich erinnere mich da an den berithmten
lateinischen Spruch: « Gracchi de seditione querentes »
(«die Gracchen, die sich iiber den Aufruhr beschwe-
ren»), was in unserem [Falle soviel sagen will als:
Man hal nicht das Recht, sich iiber etwas zu beschwe-
ren, dessen Urheber man selbst ist.

Meine Herren, Sie werden sich einer stattlichen
Anzahl von Kantonen und Gemeinden anschliessen,
wenn Sie nun einmal den Schritt tun und im Kanton
Bern das allein gerechte Wahlverfahren der Verhiltnis-
wahl einfithren. Der Kanton Genf hat als erster den
Proporz fiir den Grossen Rat bereits am 3. September
1892 eingefithrt. Am 2. Oktober 1892 erfolgte der
Proporz fiir die Grossratswahlen im Tessin, nachdem
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er fiir die Gemeindewahlen in diesem Kanton bereits
seit dem 22. Mai 1891 bestand. Im Kanton Tessin hat
der Bundesrat den Proporz eingefiihrt als ein Heilmittel
gegen Biirgerkriege, Putsche, Trouble und Wirren, und
was fiir solche bedauernswerte biirgerliche Zustinde
gut ist, wird wohl auch fiir normale, friedliche Zeiten
gut sein. Am 28, Oktober 1891 fithrte der Kanton
Neuenburg den Grossratsproporz ein und wandelte das
provisorische Gesetz am 22. November 1894, nachdem
sich der Proporz nach allgemeinem Urteil wéhrend
der dreijihrigen Probezeit glinzend bewiihrt hatte, in
ein definitives um. Im Kanton Zug fithrte die Ver-
fassung vom 31. Januar 1894 den Grundsatz der Ver-
hiltuiswahl ein und am 17. April 1902 gab sich der
Kantor: ein eigenes Proporzgesetz. Der Proporz gilt
sowohl! fiir den Kantonsrat, den Regierungsrat als fiir
die richterlichen Behorden. Ich fithre den Kanton Zug
an, weil er auch ein Proporzkanton ist, ohne mich
indessen mit dem dort geltenden System zu identifi-
zieren. Es ist das schlimmste Proporzsystem, welches
in der Schweiz zu Recht besteht; die Zusger konnen
halt vom «zugern» nicht ganz lassen. (Heiterkeit.)
Aber auch hijer gilt der Satz: «Das schlechteste
Proporzsystem ist besser als der Majorz!». Als
sechster Kanton folgt Solothurn, wo der Kantons-
rat seit dem 17. Mdrz 1895 nach dem Proporz gewiihlt
wird. Ebenso ist die Verhiltniswahl fiir die Ernennung
der Gemeinderite, die aus mehr als 7 Mitgliedern be-
stehen, obligatorisch; fiir die andern Gemeinderéte ist
der Proporz fakultativ. Der Kanton Freiburg hat am
19. Mai 1894 die fakultative Einfithrung der Verhéltnis-
wahl fiir dic Gemeinderite und den obligatorischen
Proporz fiir die Gemeindeausschiisse in grossen Ort-
schaften und Stddten beschlossen; fiir den Grossen
Rat besteht die Verhiltniswahl noch nicht. Im Kanton
Schwyz wird der Kantonsrat seit dem 23. Oktober
1898 nach dem Proporz gewihlt, im Kanton Basel-
Stadt der Grosse Rat seit dem 26. Januar 1905. Der
Kanton Wallis hat durch Gesetz vom 23. Mai 1908
die Verhiltniswahl fiir die Gemeinderats- und Biirger-
ratswahlen eingefiihrt, sofern dies von einem Iiinftel
der Stimmberechtigten verlangt wird. Im Kanton Lu-
zern besteht der Grossratsproporz seit dem 4. April
1909. Am 5. Februar 1911 wurde die Einfiihrung des
Proporzes im Kanton St. Gallen mit 29,700 gegen 28,100
Stimmen beschlossen, wihrend der Kanton Ziirich ihn
am 2. April 1911 mit 42,227 gegen 39,464 Stimmen
verworfen hat. Allein das verneinende Mehr betrigt
bloss 2763 Stimmen, so dass zu erwarten ist, dass
der Proporz in kurzer Zeit auch im Kanton Ziirich
zur Einfithrung gelangen werde. Ich habe frither hie
und da auf den Kanton Zirich hingewiesen, dass
dort der und der Fortschritt bereits verwirklicht sei,
aber das hat keinen Eindruck gemacht und man ent-
gegnete mir im Rat und im Privatgespriach: wir brau-
chen nicht nach Ziirich zu sehen, die Ziircher sind
ung nicht massgebend. Ich hoffe, die Ziircher wer-
den Thnen nun auch bei der Verwerfung des Proporzes
nicht massgebend sein. (Heiterkeit.) Weil Sie das
nicht wollen, was jene einfithren, so werden Sie viel-
leicht das einfithren, was jene verworfen haben. Die
Bevolkerung der Proporzkantone betrigt weit mehr
als die Hilfte der Gesamtbhevolkerung der Schweiz.
Wo der Proporz einmal eingefithrt worden ist, hat
er trolz verschiedener Anldufe, die gemacht worden
sind, nicht wieder abgeschafft werden konnen. Auch
in der Stadt Bern zum Beispiel ist der Proporz immer
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mit steigendem Mehr aufrechterhalten und verfochten
worden. Der Proporz erzeugt eine grossere Beteili-
gung bei den Wahlen, er verbannt die Gleichgiiltigkeit
und Interesselosigkeit, weil es auf jede Stimme an-
kommt. Jeder Stimmberechtigte weiss, dass seine
Stimme eine Wahlkraft, eine Stimmkraft hat und darim
geht er zur Urne, wihrend er beim Majorz denkt, auf
mich kommt es nicht an, meine Partei siegt doch
und die Minderheit geht nicht, weil sie sich sagt,
dass es doch nichts niitze, dass sie doch keinen Ver-
treter bekomme. In der Stadt Bern haben wir friiher
Wahlbeteiligungen von 30, 40 und 509/, gehabt und
seit der Einfithrung des Proporzes stieg die Wahl-
beteiligung in die 50, 60, 70 bis auf 739/,. Diese
Ziffer ist natiirlich fir ostschweizerische Verhiltuisse
noch klein, aber fiir westschweizerische und na-
mentlich bernische Verhiltnisse sehr bedeutend.

Durch den Proporz wird der Kampf auf ein hoheres
Niveau gehoben. Nicht die Person wird verunglimpft,
sondern die Parteien und ihre Grundsitze werden an-
gegriffen. Natiirlich ist der Proporz kein Universal-
mittel, und er wird niemals bewirken konnen, dass
die Kdmpfe aus der Welt verschwinden. Es ist auch
eine Taktik, dem Proporz angeblich alle méglichen
Tugenden, die ihm von seinen eigenen Verteidigern
gar nicht zugeschrieben werden, beizumessen, um
dann triumphierend sagen zu konnen, er bewirke nicht,
was man sich von ihm verspreche. Wir wissen,
dass der Proporz nur ein Wahlverfahren ist, und zwar
das einzig demokratische und gerechte Wahlverfahren,
um jeder Partei die Vertretung zu geben, die ihr nach
ihrer Stirke zukommt; aber das wird er nie bewirken
koénnen, dass die sozialdemokratischen Leoparden ne-
ben den freisinnigen Wolfen und den christlich-sozialen
Vereinigungsschafen friedlich grasen. Das wird ber-
haupt kein Wahlverfahren zustande bringen. Der Kampf
muss sein, denn er ist das Leben und nur im Kampfe
liegt eine Gewdhr des Fortschrittes. Aber der Kampf
wird durch den Proporz veredelt, er wird, wie von
biirgerlicher Seite anerkannt worden ist, mildere For-
men annehmen. Dass trotzdem da und dort, bei uns
und den andern, gelegentlich einmal iiber die Schnur
gehauen wird, ist selbstverstiindlich, Mensch bleibt
Mensch.

Man erhebt weiter den Vorwurf, der Proporz sei
kompliziert und daher unpopuldr. Da méchfe ich mir
erlauben, Thnen von einem Gutachten Kenntnis zu
geben, das im Auftrage des freisinnigen Bundesrates
anfangs 1909 von dem eidgendssischen statistischen
Bureau, das bis jetzt auch noch nicht im Verdacht
sozialistischer Tendenzen gestanden ist, iber die
Mingel und Vorziige des Proportionalwahlverfahrens
in der Gemeinde Bern ausgearbeitet worden ist und
das sich wie folgt ausspricht: «Fasst man die ge-
machten Wahrnehmungen kurz zusammen, so kommt
man zum Schlusse, dass die grosse Mehrzahl der
Wihlerschaft die bestehenden Vorschriften kennt und
befolgt, dass Verletzungen nicht hiufiger sind als bei
Wahlen und Abstimmungen nach dem System des ab-
soluten Mehrs. Die Abwicklung der besprochenen Wah-
len beweist, dass eine richtige Handhabung des Wahl-
reglementes der Stadt Bern fiir die Wihlerschaft und
wohl auch fir den Wahlausschuss mit keinen beson-
deren Schwierigkeiten verkniipft ist und dass das Volk
sich in die bestehenden Vorschriften eingelebt hat».

Ein anderer Einwand geht dahin, der Proporz fiithre
eine Zersplitterung der Parteien herbei und verhindere
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ein gemeinsames Arbeiten aller Parteien zum Wohl
des Gemeinwesens und des Volkes. In bezug auf die
Zersplitterung der Parteien kénnen wir in der Stadt
Bern den Gegenbeweis leisten. Die sozialpolitische Ver-
einigung hat sich letzthin als politische Partei kon-
stituieren wollen und eine Kandidatenliste fiir die
Stadtratswahlen aufgestellt. DerVersuch misslang aber
schméhlich, die Partei erhielt nicht einen Vertreter.
Der Proporz fordert so wenig die Zersplitterung, dass er
vielmehr das engste Zusammenschliessen und das dis-
ziplinierteste Zusammenhalten aller Angehiorigen einer
Partei gebieterisch erheischt. Ja es kann sogar vor-
kommen, dass bei sehr starker Beteiligung grosse Par-
teien sich zu wehren haben, um ihren Besitzstand
zu behaupten. Das beweist das Gegenteil von Zer-
splitterung der Parteien, nichts fordert sosehr die Kraft
des Zusammenhaltens, als gerade der Proporz.

Ich mochte Ihnen doch mnoch einen Bericht mit-
teilen, den der nach dem Majorz gewihlte und in sei-
ner Mehrheit freisinnige Gemeinderat der Stadt Bern
im Auftrage des bernischen Regierungsrates iiber die
Mingel und Vorziige des Proportionalwahlverfahrens
abgefasst hat und den er in seinem Verwaltungsbericht
fir das Jahr 1899 zum Abdruck brachte. Wir lesen
da: «Die Anfrage der Staatskanzlei, die vom Regie-
rungsral beauftragt worden ist, iiber die Griinde der
Einfithrung der Verbhidltniswahl, da, wo dieselbe be-
steht, und iiber die mit diesem Wahlverfahren ge-
machten Erfahrungen einen Bericht vorzulegen, wird
somit vom Gemeinderat dahin beantwortet werden kon-
nen, dass die Einfiihrung der Verhiltniswahl in der
Gemeinde Bern auf das allgemein empfundene Be-
diirfnis einer friedlichen Mitwirkung aller Richtungen
zu einer gedeihlichen Besorgung der Gemeindeange-
legenheiten zurilickzufiithren ist und dass die gemach-
ten Erfahrungen den Erwartungen entsprochen haben.
Die gemeinschaftliche Arbeit ebnet die Bahn zur Ver-
sbhnlichkeit und zur Verstindigung zwischen den Par-
teien und stirkt das Vertrauen in die Gemeindeverwal-
tung». In unserem Gemeindeparlament wird von kei-
ner Seite irgendwie Obstruktion getrieben, sondern
alle drei Parteien, sosehr sie sich in dieser oder jener
Frage entgegentreten, arbeiten einhellig und ein-
trichilich miteinander an der Verwaltung der Stadt,
an der Erledigung der Geschifte und an dem Wohl
der dem Stadtrat anvertrauten Interessen. Das ist
nur durch’' den Proporz méglich und wére absolut aus-
geschlossen, wenn wir das Majorititssystem fir die
Stadtralswahlen hétten.

In dhnlichem Sinne hat sich auch der mehrheit-
lich freisinnige und nach dem Majorz gewiihlte Regie-
rungsrat des Kantons Neuenburg in einem Gutachten
iiber den Proporz ausgesprochen. Endlich mochte ich
noch eine Stimme erwidhnen, die aus einem konser-
vativen Kanton kommt, dessen freisinnige Bewohner
der freisinnigen Partei der Schweiz sehr am Herzen
liegen, némlich die Worte, die der freisinnige Partei-
fithrer Liechti in einer Sitzung des freiburgischen Gros-
sen Rates aussprach: «Die grossen Lasten, welche
in den letzten Jahren dem Kanton auferlegt wurden
zur Grindung der verschiedenen staatlichen Unter-
nehmen, driicken die gesamte Bevolkerung schwer.
Gerechtigkeit und Billigkeit fordern, dass mit den glei-
chen Pflichten auch gleiche Rechte verbunden sind.
In einem kleinen Land, wie das unsrige, miissen alle
Biirger von gutem Willen zur Mitarbeit herangezogen
werden; es ist darum unbillig, sie in zwei Klassen zu
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trennen, in solche, welche regieren und befehlen, und
in solche, die nur gehorchen miissen. Die beste Re-
gierung bedarf der Kontrolle, um gegen die anschlei-
chende Korruption aufzutreten, das sicherste Mittel ist
die Herboiziehung der Minderheitsveriretung.» Herr
Liechti spricht hier nur von Minderheitsvertretung,
aber seinc Ausfithrungen sind ein glinzendes Plai-
doyer fiir den Proporz.

Zum Schluss mochte ich noch die Frage erheben:
Cui bonc? wem niitzt denn eigentlich die ganze Ge-
schichte? Da werden die einen rasch bei der Hand
sein und sagen, der Proporz sei ein Postulat der ab-
sterbenden Parteien, deren Parole keine Werbekraft
mehr auf die Bevolkerung ausiibe. Eine Partei, die
sich noch gerade so erhalten konne, habe natiirlich
cin grosses Interesse am Proporz, er leiste ihr den
stitzenden Dienst einer Kriike, er garantiere ihr
die Vertreter, die sie bei gleichbleibender oder mehr
und mehr schwindender Zahl beanspruchen diirfe. Ge-
wiss niitzt der Proporz diesen Parteien. Andere sagen,
der Proporz niitze den aufstrebenden Parteien, die
sonst durch die Wucht der Majorititspartei unter-
dricckt wiirden, fiir die sei er ein Hilfsmittel,
um sich allmihlich heraufzuranken und um be-
sonders in den Jahren, da sie noch jung seien, cine
Vertretung zu erhalten; das ermdégliche ihnen, sich
zu kriftigen und auszudehnen. Gewiss, auch diesen
aufstrebenden Parteien niitzt der Proporz. Aber, meine
Herren, nicht zum mindesten niitzt er der Mehrheits-
partei selbst. Ich muss [hnen gestehen, dass ich als
iiberzeugter Anhénger des Proporzes fiir ihn bei
jeder Gelegenheit, die sich mir bietet, auf jedem
Gebiet, gemeindlichem, kantonalem und eidgends-
sischem, namentlich auf dem gemeindlichen sosehr
eintrete, weil ich die Zeit voraussehe, da in der Stadt
Bern und in andern grossern Stddten der Schweiz die
Sozialdemokratie die Mehrheit erlangt. Da mochte ich
bei Zeiten dafiir sorgen, dass die Idee des Proporzes,
die felsenfeste Ueberzeugung von der Gerechtigkeit
dieser Wahlart sich festsetze, sich in die Herzen meiner
eigenen Parteiangehorigen in Bern und in der Schweiz
cinpflanze. Denn ich weiss: die Macht macht schlecht,
sie macht brutal, sie verfithrt zur Unterdriickung und
Nichtachtung der Andersdenkenden, zur Nichtachtung
ithrer politischen Rechte. Davor mochte ich meine
eigenen Parteigenossen, soviel in meinen schwachen
Kriflen liegt, bewahren, und darum trete ich jetzt
sosehr bei jeder Gelegenheit fiir den Proporz ein,
zuniichst wegen der Vorteile, welche der Proporz uns in
der gegenwirtigen Phase unserer Entwicklung gewihrt,
aber nicht minder im Hinblick auf die Zeit, wo wir die
Mehrheit sein werden und wo ich dann nicht so sicher
bin, ob, wenn dann der Proporz nicht schon eingefiihrt
sein wird, wenn er in den Herzen und Kopfen meiner
Parteiangehérigen nicht festgewurzelt ist, die Macht
nicht eben diese depravierenden, diese verschlech-
ternden Einwirkungen auch auf meine Partei ausiibt
und sie dann, schon aus Rache und Groll {iiber
die Jahrzehnte lange Unterdriickung, der dannzumali-
gen Minderheit das Gleiche fithlen lisst, was die nun
zur Mehrheit gewordene Sozialdemokratie, als sie noch
Minderheit war, hat leiden miissen. Deshalb bin ich
sosehr fiiv den Proporz. Auch die Mehrheitspartei,
gleichviel welcher politischen Richtung, hat ihn bit-
ter notig.

Im Zusammenhang damit erinnere ich Sie an ein
Wort des unvergesslichen Ulrich Diirrenmatt: «Es ist
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gli 6ppis am ene Monsch» und er hat diese landliufige
Redensart angewendet und ausgedehnt auf die Par-
teien und gesagt: « Es ist gli 6ppis an ere Partei». Meine
Herren Kollegen von der freisinnigen Partei im Kanton
Bern, Sie sitzen heute auf stolzen Rossen, Sie werden
diese Mehrheit noch lange haben, ich werde den Tag
nicht mehr erleben, wo -Sie sie nicht mehr besitzen.
Wie von der heiligen Ilios kann man aber von der
unheiligen freisinnigen Partei das bertihmte homerischie
Wort sagen : ,, scoszon ;mmg“, («Einst wird kommen
der Tag, da die heiuge 1lios hinsinkt!!l»). Ja
wohl, die Zeit wird kommen, wo Sie lhre iiber-
wiltigende Mehrheit nicht mehr besitzen, wo die ra-
gende, feste «Mauer» lhrer Partei eingestiirzt sein
wird. Wenn dann der Proporz noch nicht ein-
gefithrt ist, werden Sie mit sehr merkwiirdigen Ge-
fihien an die Zeit Ihrer Alleinherrschaft zuriickdenken
und es sich sehr gereuen lassen, dass Sie ein ge-
rechtes Wahlverfahren, das jeder Partei das ihrige gibt,
nicht schon frither, zur Zeit Ihrer Herrschaft, einge-
fithrt haben. Auch eine Partei, die aus Ehrenméinnern
besteht, die in ihrer Verwaltung keine Flecken auf-
weist, hat eine Kontrolle und zwar eine scharfe und
lebhafte Kontrolle, die kein Blatt vor den Mund nimmt,
nolwendig, damit sie griin bleibe, damit sie immer auf
dem qui vive stehen miisse, damit sie nicht korrum-
piere, damit nicht &hnliche Erscheinungen eintreten,
wie wir sie schon in einem freisinnigen Nachbarkanton
erlebt haben.

Wenn ich mir erlaube, mit zwei Worten auf die
Diskussion iiber die Gemeindeautonomie beim Steuer-
gesetz zuriickzukommen, so geschieht es, weil hier
eine Analogie besteht. Herr Burgerratsprisident von
Fischer hat geglaubt, die Freisinnigen davor warnen
zu miissen, nicht durch Genehmigung der Gemeinde-
autonomie den Sozialdemokraten die Geschifte zu be-
sorgen. Aber es gibt einsichtige Leute unter den
Freisinnigen, die sehr wohl wissen, dass sie sich der
modernen Ideen bemichtigen miissen, um ihre Stellung
zu behaupten. Die Stellung beruht nicht allein auf der
blossen Macht, denn mutatis mutandis kann man schon
den Satz anwenden: «Es ist nicht sehr angenehm, auf
Bajonettspitzen zu sitzen». Die brutale Macht als
einziges Regierungsmittel ist kein Behelf, der fir alle
Zeit ausreicht, man muss auch die offentliche Mei-
nung gewinnen, man muss auch mit der Zeit vorwirts
schreiten. Wenn nun einige einsichtige Leute unter
den Freisinnigen gefunden haben, die Gemeinde-
aulonomie sei ein Mittel, um ihre Partei zu stir-
ken, um ihr den Boden in den Stidten zu erhalten,
dann dirfte die Warnung des Herrn v. Fischer bei
ihnen nicht verfangen haben, weil sie wissen, dass
sie nicht die Geschifte der Sozialdemokraten besorgen,
wenn sie die Gemeindeautonomie einfithren, sondern
weil sie damit ihre eigenen Geschéfte besser besorgen
wollen als die Herren, die bisher am Ruder waren
und in ihrer Partei Ton und Ausschlag gegeben haben.
Ich sage das offen, weil ich nicht im mindesten iiber
diese Konkurrenz erschrocken bin und fiirchte, dass
sie uns dadurch das Wasser abgrabe. Fahren Sie
nur fort, bemichtigen auch Sie sich der neuen Ideen
und befolgen wir eine frisch-frohliche Konkurrenz, dann
wird sich das Gemeinwesen dabei am besten befinden.
Und so wenig, wie bei der Einfithrung der Gemeinde-
autonomie, besorgt die freisinnige Partei bei der Ein-
fiilhrung der Proportionalwahl die Geschifte der Sozial-
demokratie. Die freisinnige Partei besorgt damit viel-
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mehr ihre eigenen Geschifte, sie sorgt fiir sich aufs
beste in der Gegenwart und fiir die Zukunft.

Meine Herren, die Mehrheitspartei wird durch den
Proporz eine lebhaftere Teilnahme des Volkes an den
offentlichen Angelegenheiten erzielen, sie wird Erbitte-
rung, Hass und Groll zum mindesten mildern und min-
dern, wenn nicht ganz beseitigen, indem sie den Pfahl
im Fleische der Minderheiten herauszieht, sie wird
bei den Minderheitsparteien Arbeitsfreudigkeit er-
wecken und ‘sich’ die Mitarbeit der Minderheitsparteien,
die sich’' nach Einfithrung des Proporzes nicht mehr
unterdriickt fithlen werden, auf allen Gebieten des
offentlichen Lebens sichern. Deshalb empfehle ich
Thnen die Annahme des Proporzes.

Moser, Regierungsprisident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wie den Mitgliedern des Grossen
Rates durch die Presse bereits mitgeteilt worden. ist,
hat der Regierungsrat beschlossen, die Motion Moor
betreffend die Einfithrung des Proportionalwahlveriah-
rens fir den Grossen Rat, ohne Prijudiz anzunechmen.

Die Regierung hat die Auffassung, dass die Frage
der Einfithrung eines neuen Wahlsystems fiir den Gros-
sen Rat im engen Zusammenhange stehe mit der Frage
der Reduktion der Mitgliederzahl dieser Behorde,
respektive mit der Représentationsziffer. Mit der Lo-
sung und Erledigung dieser Fragen steht weiter im Zu-
sammenhange die Frage der Wahlkreiseinteilung und
endlich auch die schon von verschiedenen Seiten ge-
wiinschte Revision des Abstimmungsverfahrens im
Sinne einer Erleichterung der Stimmabgabe.

Die Volkszihlung vom Dezember 1910 wird fiir den
Grossen Rat bei Beibehaltung der bisherigen Reprisen-
tationsziffer eine erhebliche Erhohung der Mitglieder-
zahi zur Folge haben. Man rechnet auf 23 Mandate.
Die Erledigung des Postulates der Staatswirtschafts-
kommission betreffend die Lrhohung der Wahlziffer fiir
den Grossen Rat ist schon mit Riicksicht auf die
Platzverhiltnisse im Grossratssaal dringend und kann
nicht auf lingere Zeit verschoben werden.

Sowohl die Beriicksichtigung der Ergebnisse der
Volkszdhlung als die Erhohung der Wahlziffer erfor-
dern wahrscheinlich auch eine Abdnderung der Wahl-
kreiseinteilung. Dass letztere mit einer allfilligen Aen-
derung des Wahlsystems im Zusammenhange steht,
diirfte einleuchtend sein.

Dic Regierung ist gestiitzt auf diese Erwagungen
einstimmig der Meinung, es sei das Richtige, alle
diese Fragen im Zusammenhange zu priifen und dann
dem Grossen Rate Bericht und Antrag einzubringen.

Die Motion wird stillschweigend erheblich erklirt.

Motion der Herren Grossrite Péquignot und Mitunter-
zeichner hetreffend die Einfiihrung von Jugendgerichten,

(Siehe Seite 188 hievor.)

M. Péquignot. Monsieur le président et Messieurs,
la motion que nous avons déposée A la session du
Grand Conseil du mois de mars dernier, notre hono-
rable collegue M. le Dr Gross et votre serviteur, —
motion tendante & Pintroduction dans le canton de
Berne d’une juridiction spéciale pour I’enfance, —
revét, & notre point de vue du moins, un caractére
d’une portée sociale plus considérable qu’il ne pourrait
sembler de prime-abord.



(22. Mai 1911.)

Il est certain et indiscutable qu’a notre époque la
criminalité juvénile s’est aggravée et a augmenté dans
des proportions effrayantes. Les statistiques de tous
les pays, y compris la Suisse, nous révélent, & cet
égard, des chiffres d’une éloquence ne laissant rien
a désirer. Ce qui frappe, lorsque lon étudie de prés
ces statistiques, c’est que la criminalité tend & devenir
de plus en plus précoce, c’est que P'enfance fournit
un contingent de plus en plus nombreux & l'armée
envahissante du crime. — Iin France, le nombre des
Jjeunes délinquants a quintuplé en cinquante ans: de
6900 il a passé a 35,000. La progression est plus
effrayante encore en Allemagne, olt le nombre des
plevenus mineurs a passé, de 1882 1906, de 30,000
a 55,000. La Suisse elle-méme n’é chappe pas a ce
phénoméne, car, en vingt ans, la criminalité des mi-
neurs s’est accrue du 28 %

Cette recrudescence de la criminalité juvénile pré-
occupe en ce moment tous les esprits. Le mal existe
et il importe d’y porter reméde. Nous pensons qu’il
est du devoir du législateur de rechercher les moyens
et les mesures susceptibles de remédier & cette aug-
mentation inquiétante des crimes et des délits dus a
des enfants ou & de tout jeunes gens, comme aussi
de préserver notre société de ces perversions précoces.
Sans doute, ceux qui ont jugé le plus sainement sont
ceux qui ont préconisé une grande surveillance morale
a I'égard de la jeunesse et surtout le développement
chez elle des idées et des sentiments religieux. Nous
croyons aussi que, sans la culture de la conscience,
sans le fondement solide des croyances, I'enfant dé-
laissé & lui-méme ne saurait lutter avec succes contre
les mauvais penchants et les mauvaises compagnies.
— Mais, — et c’est 13 une des tristes faces de notre
état social — il est des parents qui ne peuvent sur-
veiller I’éducation de leurs enfants. La lutte pour la
vic les absorbe. « Mes enfants, disent-ils, jai pcm(, a
« leur donner, & leur procurer Te pain quotidien néces-
« saire & leur existence. Mon premier devoir de pére
«ou de mere de famille est de garantir & mes enfants
« la pain quotidien. Or, ce devoir m’oblige de travailler
« hors du foyer familial! » — C’est donc avec raison
que, lors de la discussion des article 294 et suivants
du projet de code civil suisse, M. Scherrer-Fiillemann
disait au Conseil National: « Niemand wird bestreiten
«wollen, dass die im Laufe des letzten Jahrhunderts
« eingetretenen veridnderten Verhiltnisse im Erwerbs-
« und Verkehrsleben auchihren Einflussaufdas Familien-
« leben, auf die Kindererziehung und so weiter ausgetibt
« haben. Die rapide Entwicklung, welche unsere Gross-
«industrie genommen, hat das bisherige Familienleben
« teilweise allermindestens zerstért. Nicht bloss der
« Bhemann und Vater muss bei einer zahlreichen
« Volksklasse den ganzen Tag in der Fabrik titig
«sein und kann sich der Familie zum grossten Teile
<« nicht widmen, sondern in sehr vielen Fillen ist das
<auch bei der Ehefrau und Mutter der Fall, und wo
«beide Eltern in einem solchen Grossbetriebe tiitig
«sind, leidet selbstverstindlich die Beaufsichtigung
«<und Erziehung der Kinder. Sie sind grosstenteils
«sich selbst iiberlassen. Wer hat nun die schlimmen
« Folgen, die aus einer solchen vernachlissigten Kr-
« ziehung erwachsen, zu tragen? »

Ce n’est pas le tout d’édicter de sages préceptes
et de précher dans le désert: il faut se rendre a la
réalité. Et la grave question se pose de la procédure
4 suivre vis-a-vis des criminels en bas age. — Parce

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.
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qu’'un enfant, un jeune homme, commet un acte délic-
tueux, il n’est pas forcément destiné a rester et a
finir mauvais sujet. Au contraire, nulle part 'amen-
dement du jeune coupable n’est plus impérieusement
commandé par la raison. La loi ne doit pas se borner
a frapper impitoyablement le jeune délinquant; elle
doit avant tout et surtout chercher & obtenir son
redressement, sa régénérescence morale. Au lieu d’en-
voyer le jeune coupable & tort et & travers dans des
pénitenciers ol la promisquité des tares le fera chavirer
dans une démoralisation irrémédiable, d’ol il sortira
corrompu etiincorrigible, la société doit faire son pos-
sible pour le ramener & une vie meilleure, & une vie
utile. Au point de vue social, le contraire serait pire
que le crime. — En d’autres termes, il faut enlever
aux mesures prises & l'encontre de la jeunesse cou-
pable le caractere exclusivement expiatoire “qu'elles
ont conservé jusqu'a ce jour dans beaucoup de
pays, et il faut faire de la peine, d’'une part un
moyen de sauvegarde sociale et, d'autre part un
moyen de réfection morale, si je puis m’exprimer
ainsi.

Comment procéde-t-on, aujourd’hui & 'égard des
mineurs inculpé% d’un acte délictueux? — Au-dessous
d’une limite d’a age fixée géndralement & 12 ans (art. 44
c. p. bern.), il n’y a ni délit ni jugement. C'est I'autorité
scolaire qui intervient, & moins que l'autorité adminis-
trative ne place l’enfant dans une maison de discipline ou
ne le laisse chez ses parents sans autre intervention de sa
part. — De 12 & 16 ans, parfois 18 ans, I'enfant est
Jugé et le tribunal, sidggeant avec tout I'apparat de la
Justice, tranche prmlablement la question de savoir
g'il a agi avec ou sans discernement. Dans la’négative,
lcnﬁmt le jeune homme est acquitté et traité comme
un mineur au-dessous de 12 ans. Dans Paffirmative,
ils est condamné et jugé comme un adulte, sauf une
certaine atténuation dans Papplication et Pexécution
de la peine. — Ceux qui ont vu le systeme & Toeuvre
s’accordent & reconnaitre qu'il n’a pas fait ses preuves.
Iin effet, la question de discernement est trop délicate
pour pouvoir étre sainement résolue sur la seule base
des faits de la cause & juger. Lorsqu’il y a débat
contradictoire entre le ministére public et le défenseur,
ce débat devient un véritable tournoi et, quelque soit
celui qui triomphe, on sort de 'audience avec le senti-
ment pénible que Pon a fait faire & la justice ceuvre
vaine et souvent mauvaise. — Un pénaliste distingué
sexprime & ce sujet de la maniére suivante: « Le
«code pénal, en fixant & seize ans l'dge auquel est
<attachée la présomption légale que Vaccusé a agi
«avec discernement me parait avoir complétement
«<méconnu les lois qui président au développement
«de Ulintelligence humaine. 1l n’est pas vrai qu’un
«jeune homme de seize ans ait le bon sens et la ré-
«flexion qu’il aura dans un age plus avancé, il n’est
«pas vrali qu’il ait sur ses passions l'empire qu'il
< acquerra probablement sur elles avec quelques années
«de plus, et lors méme qu’on me citerait I'exemple
«d'individus de cet age chez qui se seraient ren-
«contrés linstinct qui pousse au crime, les combi-
«naisons qui en calculent Pexécution, la férocité qui
« étouffe le remords, je répondrai que la question n'est
«pas de savoir si toutes ces circonstances peuvent se
«rencontrer, ou méme se rencontrent ordinairement
«chez les criminels de seize ans, mais au contraire
« de savoir ¢’il n'est pas quelques cas, quelque rares
<« qu’ils puissent étre, ol ces mémes circonstances ne
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«se rencontrent pas. Voila, ce me semble, comment
«la question doit étre posée.» — Kt M. Carl Stoos,
Pauteur de T'avant projet du code pénal suisse, dans
son travail: «Der Geist der modernen Strafgesetz-
gebung », publié dans la Revue pénale suisse 1890,
page 272, écrit ce qui suit: «Vom vierzehnten bis
« zum achtzehnten Altersjahre entwickelt sich das Kind
«zum Jingling, zur Jungfrau. Diese kritische Periode
« verdient die grosste Aufimerksamkeit des Strafgesetz-
« gebers. Jugendliche dieses Alters sind regelmissig
«1m Stande, sich von der Unsittlichkeit und der Rechts-
« widrigkeit eines Vergehens eine annihernd richtige
« Vorstellung zu machen, allein ihr Charakter ist noch
«ein schwankendes Rohr und ihre Welterfahrung ist
«meist noch sehr gering. Jedenfalls sind sie nicht
«im Stande, den KErnst der staatlichen Strafe richtig
«zu erfassen. Kin Zusammensein mit erwachsenen
« Verbrechern in einer Strafanstalt wiirde sie den
« schwersten sittlichen Gefabren aussetzen und ihnen
« den Stempel des Verbrechers aufdriicken. IEs handelt
«sich aber gerade darum, Jugendliche, die sich ver-
« gangen haben, auf den rechten Weg zu fithren und
«sie fir alle Zukunft vor dem Verbrechen zu be-
« wahren. »

J’en arrive donc & prétendre qu'une des premieres
réformes nécessaires, en ce qui concerne le jugement
d’infractions commises par l'enfant coupable, est de
le placer en dehors du droit pénal et de la procédure
pénale ordinaires. Cetlte réforme, nous la trouvons
réalisée dans les tribunaux pour enfants et jeunes
gens, introduits d’abord dans divers Htats d Améri-
que, depuis 1899, puis dans divers pays de I'Europe,
notamment aussi dans quelques cantons de la Suisse.
Je n’entends nullement exposer ici en détail tous les
rouages de cette nouvelle institution, ce qui nous
conduirait trop loin. Il me suffira d’en relever en
passant les trois traits principaux.

C’est tout d’abord la spécialisation du juge et
celle de l'instruction. I enfant accusé d’une infrac-
tion n’est point traduit devant les tribunaux ordinai-
res, mais il est amené devant un juge qui U'entreprend
comme le ferait un peére dont le fils a failli. Ce juge
est en quelque sorte un tuteur auquel la société
remet I'enfant pour I'amender. Il n’y a ni publicité
des débats ni apparat judiciaire. Le magistrat recueille
les renseignements nécessaires sur les antécédents de
Penfant, sur son caractére, sa conduite et sa famille.
Il Tui est alors facile de constater §’il est en présence
d'un véritable délinquant ou d’'un enfant engagé
dans une mauvaise voie.

Le second trait caractéristique de Pinstitution
des tribunaux d’enfants consiste dans la suppression
de la peine de la prison commune. La- décision du
juge comporte, selon la nature ou la gravité du cas,
le placement dans une maison d’éducation ou dans
un établissement & caractere disciplinaire encore plus
accentué. Le plus souvent, 'enfant est laissé & ses
parents ou il est confié, &’il le faut, & d’autres mains.
Toutefois, il est placé sous le régime d’une mise &
Iépreuve surveillée, accompagnée ou non d’une con-
damnation conditionnelle.

C’est cette mise en liberté surveillée qui cons-
titue le troisibme et dernier trait caractéristique des
tribunaux pour enfants. Le magistrat chargé de cette
surveillance a une tache délicate et difficile & remplir
car elle exige autant de dévouement que d’affection
et d’expérience. Mais elle est belle et noble. entre
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toutes et c’est dans son accomplissement que résident
lefficacité et le succeés du régime tout entier.

Tels sont, sommairement résumés, les traits prin-
cipaux de la législation américaine qui tend & s'irn-
planter de plus en plus en Europe et qui, ¢'il faut en
croire les statistiques, a diminué dans une forte propor-
tion la récidive des délits juvéniles. M, Otto Kellerhals,
directeur du pénitencier de Witzwil, dans I'intéressant
rapport qu’il a publié sur le congrés international
des prisons ayant cu lieu & Washington en 1910,
n’hésite pas a déclarer ce qui suit: <Man muss es
als eine wahre Wobhltat empfinden, dass edle Menschen-
freunde die Errichtung ven eigenen Kinder- und Ju-
gendgerichtshofen durchgesetzt und damit den ersten
Schritt zur Rettung der Unmiindigen (aus diesen
Brutstatten des Verbrechens) getan haben.»

Les tribunaux pour enfants n’ont pas tardé &
passer de leur pays d’origine en Angleterre. Récem-
ment le parlement anglais a voté la loi du 21 dé-
cembre 1903 consacrant sur toute Uétendue du
Royaume-uni institution des tribunaux pour enfants.

I’Allemagne vient de prendre nettement parti
pour la réforme en question. Plus de 75 villes ont
mstitué des juridictions spécialisées (Jugendschoften-
gerichte), qui offrent le double caractére d’étre a la
fois correctionnelles et tutélaires. La réforme aura
bientdt une base légale et définitive par le vote pro-
chain de deux projets de loi inserits & Pordre du jour
du Reichstag et concernant, Pun, la réforme de la
procédure pénale, 'autre Porganisation judiciaire.

En Italie, la question des tribunaux pour enfants
est entrée dans la voie de la réalisation pratique.
Une commission constituée par le gouvernement vient
d’élaborer un projet trés complet d'une législation
concernant les mineurs.

En France, le Sénat a discuté, dans sa séance du
22 décembre 1910, un projet de loi, adopté par la
chambre des députés, portant création de tribunaux
spéciaux pour enfants et instituant le régime de
la mise en liberté surveillée des mineurs et adoles-
cents délinquants.  Le co-signataire de notre motion
nous a obligeamment procuré lintéressant compte-
rendu des débats qui ont eu lieu au- Sénat frangais
sur cette matiére.

On peut suivre également le mouvement en fa-
veur des tribunaux pour enfants en Autriche-Hongrie,
en Suéde et en Norvege, en Hollande, en Belgique,
en un mot dans toute 'Europe. Il y a aussi des tri-
bunaux pour enfants au Canada et en Australie.

En Suisse, nous avons le canton de Gendve dont
le peuple a consacré récemment par son vote le
principe de lintroduction des tribunaux pour enfants
et adolescents. Dans le canton de Vaud, cette réforme
a déja fait I'objet de plusieurs discussions au Grand
Conseil et la question semble étre sur le point d’étre
résolue. Il en est de méme dans le canton de Zurich,
ol un projet de loi, daté du 6 mai 1910, a été éla-
boré par lautorité législative. Il est intitulé: «Ver-
fahren gegen Kinder und jugendliche Personen» et
a été publié dans le troisieme numéro de la <«Revue
pénale suisse», pages 295 et suivantes.

Si je suis bien renseigné, le canton de Bale-Ville
est dgalement intentionné d’introduire des dispositions
législatives a ce sujet.

Lia société suisse des juristes, réunie A Aarau en
septembre 1909, a été unanime, aprés avoir entendu
un rapport de M. le D" Hafter, professeur de droit
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pénal & Zurich, et de M. Alfred Gautier, & Gendve,
a demander la création de tribunaux spéciaux pour
enfants. Blle a voté la résolution suivante: «La so-
«cieté suisse des juristes, reconnaissant Iutilité de

Vinstitution des tribunaux pour adolescents, en re-
«commande lintroduction, notamment dans les can-
«lons dans lesquels les conditions s’y prétent le
« Iieux. »

La société suisse pour le régime des prisons, réunie
en 1910, a voté la résolution suivante: «Les tribunaux
«pour enfants constituent un progrés dans le domaine
«de la législation pénale et ont obtenu le plus grand
«succes en Amérique. C’est pourquoi les membres de
« la société doivent réclamer Uintroduction de ces tribu-
«naux dans les cantons ou cela est possible, tout en
«les adaptant aux conditions spéciales de la Suisse.
« Lia Société suisse pour la protection de I'enfance mal-
« heureuse et la Société pédagogique suisse doivent étre
« priées de préter leur concours dans ce sens. »

Enfin, le congrés des instituteurs de la Suisse ro-
mande, réunie & St-Imier en juillet 1910, a voté &

“son tour la résolution dont voici la tencur: «L’ac-
« croissement de la criminalité infantile, bien que moins
«accentué en Suisse que dans les pays voisins, nécessite
« cependant des mesures sérieuses et énergiques de la
«part des autorités compétentes. L’institution dans
«notre pays de tribunaux d’enfants, tels qu’ils existent
« aux Itats-Unis, comblerait une lacune de notre légis-
«lation. 1l serait désirable de confier & ces tribunaux
« les compétences pénales et les compétences tutélaires. »

Vous le voyez donc, Monsieur le président et Mes-
sieurs, la question des mesures & prendre et destindes
au relévement moral de 'enfance coupable ou morale-
ment abandonnée, préoccupe de plus en plus les
hommes soucieux de Vavenir de leur pays. Aussi
voyons-nous depuis quo]quea anndes, gréce aux géné-
reux efforts des congres pemtencmnes & anthxopologle
criminelle et de plotectlon de T'enfance, les gouverne-
ments jusqu’alors quasi-indifférents au probleme de
I'enfance coupable, sortir les uns aprés les autres de
leur torpeur pour chercher, par des mesures législa-
tives, & endiguer le flot montant de la criminalité
infantile. C’est pourquoi nous avons pensé que le
moment était venu de déposer notre motion, qui n’est
en quelque sorte que le corrollaire indispensable de
la condamnation avec sursis, de la libération condi-
tionnelle, du patronage des détenus libérés, que nous
avons eu le bon sens d’introduire récemment dans
notre canton.

Sans doute, nous n’avons pas la prétention exor-
bitante de déclarer que linstitution d’une juridiction
spéciale pour 'enfance sera une sorte de panacée uni-
verselle, dont la seule application suffira & faire dis-
paraitre la criminalité infantile. Non! Il y auwra tou-
jours des enfants criminels. I’idée que ’homme nait
bon est une réverie qu’il faut laisser pour compte a
Jean-Jacques Rousseau et & ses adeptes. Je crois, au
contraire, que les penchants de ’homme l'inclinent au
mal dés Uenfance. — Nous ne nous inspirons pas non
plus d’une fausse sensibleric ni d’un humanitarisme
outrancier qui ferait disparaitre chez les jeunes délin-
quants la salutaire terreur de la justice. Nous ne vou-
lons pas que Dame Themis, déposant son glaive et
enlevant son bandeau, prenne sur ses genoux le cri-
minel précoce, le dorlote et le comble d’une clémence
et d’une indulgence malsainc. — En revanche, nous
pensons que la_société a le dovou de scﬁ“orcer pen-
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dant que le délinquant est encore jeune, de le trans-
former, de redresser ses penchants, de changer ses
habitudes par un traitement spécial, bref, de faire un
honnéte homme de Penfant coupable qui, trop sou-
vent, n’a eu dautres torts que de naitre dans un
milieu corrompu, ol une saine éducation morale lui
a fait défaut, ou dans une famille désorganisée, désa-
grégée par les tristes conditions de la vie sociale mo-
derne. Nous pensons, dis-je, que par introduction
dans le canton de Berne d’une juridiction spéciale
pour lenfance coupable, on diminuera le nombre,
allant toujours en augmentant, des jeunes délinquants
et des criminels précoces, que le régime de la prison
rendrait des incorrigibles ou de dangereux criminels.

Messieurs, je termine dans ’espoir que vous voterez
la prise en considération de notre motion. Toutes les
questions relatives & l'enfance doivent nous attirer
et nous passionner, car, en définitive, nous ne sommes
pas seulement ici pour décerner des primes au bétail
et pour voter des subsides aux chemins de fer & voie
normale et & voie étroite: & cbdté de cela, nous avons
encore d’autres devoirs plus graves et plus impérieux
a remplir. Aux deux extrémités de la vie, il y a des
étres qui ont droit & toute la sollicitude, & toute la
protection humaine: d’'un c0té, c’est le vieillard qui
a perdu la force et qui représente le passé, de l'autre,
¢’est I'enfant, qui, lui, bien que n’ayant pas encore
la force, représente et personnifie 1'avenir, dont nous
sommes responsable dans une large mesure.

J’ai dit.

M. Gross. Je voudrais compléter en quelques mots
I'intéressant exposé de mon collegue M. Péquignot et
je vous donnerai connaissance — ceci specialement
pour nos collegues de langue allemande — d’un rapport
publié par M. Kuhn-Kelly, président de la Société
d’utilité publique de St-Gall, sur I'institution des tribu-
naux d’enfants en Amérique. Voici ce que dit M. Kuhn:

«Der Kindergerichtshof besteht im wesentlichen
nur aus zwei Midnnern, dem Richter, der ein ange-
schener, gebildeter, wohlwollender Kinderfreund, Kin-
derkenner und Psychologe sein muss: Ein Mann von
Herz und Gemiit und warmer Empfindung, der auch
eigene Kinder besitzt, nicht unter vierzig Jahre alt
ist, die Kindesnatur studiert hat und im Falle ist,
das fchlbare oder verbrecherische Kind nicht allein
vom Standpunkte des trocknen und kalten Gesetzes-
paragraphen aus, sondern als warmer Menschen-
freund zu beurteilen, zu behandeln und auch zu
verurteilen, ein Mann, der im Vergehen des Kin-
des weniger die schuldige Handlung, als die Folge
ciner gesellschaftlichen Wunde erkennt, die zuerst ge-
ptlegt und geheilt werden sollte. Anstatt nach dem
starren Gesetze strafend einzuschreiten, hat er die
Befugnis und die Pflicht, auf besondern mildern Wegen
schonend, belehrend, warnend, heilend, vorbeugend,
ermahnend vorzugehen, und erst, wenn dies nicht ge-
fruchtet hat, zu ernsteren Mitteln zu greifen. In die-
sem Fall wird er zunichst den Eltern das Kind weg-
nehmen und es entweder bei braven Pflegeltern ver-
sorgen oder in eine Erziehungsanstalt verweisen lassen,
in welcher es, je nach Bediirfnis, einer mildern oder
strengern Kontrolle unterstellt ist. Die Kinder aber
diirfen in diesem Beamten ja nicht etwa den strafen-
den Richter, sondern den viterlichen Berater wund
Freund erkennen der es wohl mit ihnen meint. Er
muss die Kunst verstehen, sie zu sich heranzuziehen,
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ihnen Vertrauen einzufldssen und sie zu noligen, dass
sic thm ungewollt auch Vertrauen entgegenbringen,
sich ihm ndhern und ihm Hochachtung nicht ver-
sagen konnen. Dieser Kinderrichter ist entweder ein
hiefiir gut qualifiziertes Mitglied eines bestehenden
Gerichtes oder ein aus andern Kreisen freigewéhlter
Mann. Der Richter kann die Eltern zur Bezahlung von
Beitriigen an die Erziehungskosten fiir ihre Kinder
verpflichten; des fernern hat er die Befugnis, Eltern
und andere erwachsene Personen, die fiir das Tun
und Lassen der Kinder verantwortlich sind, zu be-
strafen, wenn sie ihre Erziehungspflichten vernach-
lissigt haben. Er kann ihnen Bussen auferlegen, oder
wird sie, wenn sie sich schwere Pflichtverletzungen
gegeniiber den Kindern haben zuschulden kommen
lassen, dem ordentlichen Richter zur Bestrafung iiber-
weisen. »

Vous pourriez supposer, Messieurs, que M. Péquignot
et moi sommes seuls de notre avis pour préconiser
P'institution les tribunaux d’enfants. Eh bien! Je veux
vous donner lecture d’un rapport sur la réorganisation
pénitentiaire présenté au gouvernement par trois per-
sonnes trds qualifiées et qui sont trés au courant des
questions pénales. A la page 3 de cet intéressant
rapport nous lisons ce qui suit:

«Man ist heutzutage darin wohl allgemein einig, dass
bei jugendlichen Verbrechern der Gedanke der Er-
ziehung und nicht der der Vergeltung in die erste Linie
zu riicken sei. Dieser Aufgabe wird unsere gegen-
wiirtige Gesetzgebung in keiner Weise gerecht. Es
sollte daher unseres Erachtens bei der Reorganisation
der Anstalt Trachselwald auch erwogen werden, ob
nicht vorgéneig dem eidgendssischen Strafrecht durch
eine Novelle in unserem Strafgesetzbuch die Moglich-
keit geschaffen werden sollte, dass dié Gerichte jugend-
liche Verbrecher, statt gegen sie Strafen auszu-
sprechen, auf unbestimmte Zeit, das heisst solange
es ihre Erzichung erfordert, in die Zwangserziehungs-
anstalt verweisen konnen. Wir meinen, dass in un-
serer Zeit, wo iiberall iiber Jugendschutz und Jugend-
fiirsorge geschrieben und gesprochen wird, ein Ge-
setz, das ein besonderes Jugendstrafrecht schaf-
fen wiirde, beim Volke eine gute Aufnahme {inden
wiirde. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, dass,
wenn wir im Kanton Bern ein Jugendstrafrecht un-
gefihr so schaffen wiirden, wie es in den Entwiirfen
zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch vorgesehen
ist, der Bund, gestiitzt auf Art. 64bis Alinea 3, der
Bundesverfassung, zweifellos an die Errichtung einer
ihren Zwecken wirklich entsprechenden Zwangserzie-
hungsanstalt einen Beitrag leisten wiirde. Aber selbst-
verstindlich bedarf auch diese Frage noch einer sorg-
fiitigen und griindlichen Priifung.

Der Prisident der Gefingniskommission: Kistler.

Der Direktor der Strafanstalt Witzwil: Kellerhals.

Der Generalprokurator: Langhans.»

Je n’ai pas”autre” chose®a%ajouter & l'exposé de
M. Péquignot et je me borne & vous recommander la
prise en considération de notre motion.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Das, was mit dem Ausdruck «Einfiih-
rung von Jugendgerichten » zusammenfillt, wiirde man
cigentlich besser unter dem Titel figurieren lassen:
«Wie wollen wir die jugendlichen Rechtsbrecher iiber-
haupt behandeln ?». Die Einfithrung von Jugendge-
richtshofen wird als Universalmittel hingestellt und
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einer der Hauptforderer der Bewegung stellt die Forde-
rung auf, alle Juristen sollen aus dem Spiele gelassen
werden und die Sache sei in die Hand eines Mannes
zu legen, der Herz, Gemiit, warme Empfindung und so
weiter habe. Man sagt, dass unserc Richter, die doch
auch Familienviiter sind, nichts taugen, sondern dass
Spezialrichter geschaffen werden miissen, die wissen,
wie man Kinder -behandle. Das ist der schwache
Punkt der Jugendgerichtshofe, und der von Herrn Péqui-
gnot zitierte Professor Hafter in Ziirich betont mit
Recht, dass wir uns vor der vorurteilslosen Annahme
amerikanischer Vorbilder hiiten und die Reform un-
seren Verhiltnissen anpassen miissen.

Wenn wir davon ausgehen, wird es in unseren
gegenwirtigen Verhiltnissen nicht moglich sein, von
einem Tag auf den andern besondere Gerichtshéfe ein-
zufithren. Wir kénnen unsere sowieso komplizierte
Gerichtsbarkeit durch dieses neue Rad mnicht noch
komplizierter machen, und es ist auch gar nicht ndtig.
Die Verhiltnisse, wie sie in Amerika und auch in
andern Lindern bestehien, sind fiir uns nicht ohue
weiteres massgebend. Wihrend in Amerika cin zehn-
jibriges Kind vor den Richter geschleppt und mit
alten, erarauten Verbrechern in die Untersuchungshaft
gebracht werden kann, ist das bei uns nicht mog-
lich, weil die Kinder bei uns erst mit dem 15. Alters-
jahr strafmiindig werden und bis zum 16. Jahr das
Gericht das Kind unter Umstinden als strafunmiindig
erkliren kann, so dass es nicht vor den Richter kommt,
sondern administrativ von den Schulbehérden, Armen-
behorden und so weiter behandelt wird, und wir zum
Teil also schon haben, was die Motionire verlangen.

Die Einfithrung von Jugendgerichten als eigenen Ge-
richtsbehérden wiirde einer Verfassungsrevision rufen,
die nicht so leicht durchzufiihren wire. Wir wollen
nichl sagen, dass der in der Motion enthaltene Ge-
danke keinen gesunden Kern hiitte und nicht verdienen
wiirde, dass man ihm mit allem Nachdruck nédher
trete und ihn ausfithre. Aber die Losung des Problems
héngt nicht nur von der Einfithrung besonderer Jugend-
gerichte ab, sondern auch davon, wie man das Ver-
fahren und das materielle Strafrecht ausgestaltet. Nun
sind wir gegenwirtig im Kanton Bern daran, ein neues
Strafverfahren auszuarbeiten. Der Entwurf ist in Ar-
beit und wird nichstens fertig werden. In diesem
Strafverfahren ist in Aussicht genommen, dass fiir
die jugendlichen Verbrecher besondere Vorschriften
aufzustellen sind. Man wird besonders mit aller Ener-
rie verlangen miissen, dass der Jugendliche nicht schon
in der Untersuchung mit andern zusammenkommt. Man
wird priifen miissen, ob das Verfahren nicht nach
andern Grundsitzen durchgefithrt werden soll. Ich
denke dabei an den vollstindigen oder teilweisen Aus-
schluss der Oeffentlichkeit, an die Verstirkung der
amtlichen Verteidigung, auch daran, dass man den
Jugendlichen in der Verteidigung seiner Rechte an-
ders stellt als den Erwachsenen, indem man ihm nicht
gestattet, dem Plaidoyer scines Verteidigers beizuwoh-
ner. Die jugendlichen Verbrecher sollen also schon
im Verfahren anders behandelt werden als Erwachsene.

Dann das materielle Strafrecht. Bei den ameri-
kanischen Jugendgerichten tritt keine bestimmte, son-
dern eine unbestimmte Strafe ein und die Entlassung,
wenn der Besserungszweck erreicht ist. Auch da ha-
ben wir bereits einen Anfang gemacht. Wir sind
dic cinzigen in der Schweiz, die fiir bestrafte jugend-
liche Verbrecher eine eigenc Anstalt haben, die nicht
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als eigentliches Zuchthaus dasteht, sondern als Zwangs-
erzichungsanstalt. Auf dieser Grundlage kann meines
Erachtens weiter gebaut werden, indem man die Er-
zichung, Beschiftigung und Ausbildung dieser jungen
Leute vielleicht noch etwas besser gestaltet als jetzt.
Wenn man Jugendliche zu ein paar Monaten oder auch
einem Jahr Korrektionshaus verurteilt, darf man nicht
daran denken, dass sie in dieser Zeit gebessert wer-
den. Der Hauptgedanke der Mo'ion scheint mir darin
zu liegen, dass man die Strafe gegeniiber Jugendlichen
nicht so ausspricht wic gegeniiber Erwachsenen --
sage man dem nun Strafe oder Versorgung — sondern
dass man sie so bemisst, dass eine Besserung crreicht
werden kann. Gegeniiber einem alten Siinder ist Resse-
rung ein leeres ‘Wort, aber bei einem, der zum ersten-
mal das Gesetz iibertritt, ist noch etwas zu erreichen.
Da muss man mit einem andern Mittel einschreiten als
mit unserer Strafe — mit langer Enthaltung und Ein-
erkung, nicht mit kurzen Strafen von einem halben
oder einem Jahr.

In dieser Form ist die Regierung sehr gerne bereit,
die Motion entgegenzunehmen und alles das zu
priifen. Sie glaubt nicht, dass in allererster Linie die
Einfithrung von eigentlichen Jugendgerichtshofen das
Dringende sei, sondern cbenso dringend und bei uns
viel eher moglich ist die Ausgestaltung des Verfahrens
und des materiellen Strafrechtes, namentlich auch des
Strafvollzuges gegeniiber Jugendlichen. Peziiglich des
materiellen Strafrech’es liegt e'n eidgendssischer Vor-
entwurf vor. Ich weiss mcht auf wann dessen Ein-
fithrung in Aussicht genommen werden kann und ob
wir selbst noch unser Strafrecht abiindern miissen;
das wird vom Gang der Ereignisse abhingen, aber
jedenfalls sind die Vorarbeiten da und was iiber die
Rechtsprechung gegeniiber Jugendlichen i eidgends-
sischen Vorentwurf enthalten ist, wird von allen, die
sich mit der Frage beschiftigen, als gut anerkannt.

Also ich personlich und auch die Regierung glau-
ben, dass das, was am meisten niitzen kann, ein-
mal die bessere Ausgestaltung und Anpassung des
Verfahrens an die Verhéltnissc des einzelnen Ialles
und sodann die Ausgestaltung des materiellen Straf-
rechtes und namentlich auch des Strafvollzuges ist.
Die Ansiitze sind bei uns hiefiir vorhanden. Mit einer
schematischen und was soll ich sagen, mit einer etwas
theoretischen Einfithrung von Jugendgerichten, zum
Beispiel in jedem Amts- oder in jedem Geschwornen-
bezirk, wiirden wir dem Uebel sicher nicht auf den
Grund kommen. In diesem allgemeinen Sinne der Be-
richterstattung iiber die besondere Behandlung der
jugendlichen Rechtsbrecher und der Unterdriickung der
Krimiinalitit im jugendlichen Alter. namentlich auch
iitber die Besserung der jugendlichen Rechtsbrecher,
ist die Regierung sehr gerne bereit, die Motion ent-
gegenzunehmen.

Miihlethaler. Sie werden es verstidndlich finden,
wenn ich kurz den Standpunkt vertrete, den die Lehrer-
schaft gegeniiber der Schaffung von Jugendgerichts-
héfen einnimmt. Ich glaube das um so eher tun zu
diirfen, als sich die schweizerische Lehrerschaft und
auch die Jugendfiirsorgevereine schon lingere Zeit
mil der Materie beschiiftigt haben. Die Delegierten-
versammlung des schweizerischen I.ehrervereins von
1908 hat in Langenthal nach einem Referat von Herrn
Professor Ziircher in Ziirich iiber Kinderschutz und
Strafrecht einhellig folgenden Leitsitzen zugestimmt:
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1. Beim fehlbaren Kind und jugendlichen Missetiter
soll, wie es der Vorentwurf des schweizerischen
Strafgesetzbuches vorsieht, an Stelle der Strafen
fiir Erwachsene ein System erzieherischer Mass-
nahmen und dem jugendlichen Alter angemessener
Warnungsstrafen treten;

2. das Verfahren gegen Kinder und Jugendliche ist
vom Strafverfolgungsverfahren getrennt zu halten
und zwar schon in der Untersuchung;

3. die Kantone sollen fiir die Untersuchung und Be-
urteilung von Kindern und Jugendlichen Jugend-
gerichte einrichten. Die Ausfillung von Schul-
strafen, sowie Untersuchung und Beurteilung blos-
ser Uebertretungen von Kindern im schulpflich-
tigen Alter sollen den Schulbehérden mit Zuzug
der Lehrerschaft iibertragen werden;

4. es ist eine Schutzaufsicht iiber verwahrloste Kin-
der und Jugendliche zu organisieren und derselben
die Vertretung der Fehlbaren vor den Jugendge-
richten zu iiber{ragen.

In den Statuten des kantonal-bernischen Vereins
fir Kinder- und Frauenschutz findet sich die Bestim-
mung: «Im besondern unterstiitzt der Verein auch die
auf die Schaffung von Jugendgerichtshéfen und Jugend-
fiirsorgeimtern gerichteten Bestrebungen». Es hat
mich gefreut, dass die Motion von einem Juristen
und von cinem Arzt eingereicht und begriindet wor-
den ist, und weil der Gegenstand derselben kein poli-
tischer ist, konnen alle Parteien eintrichtig an der
Verwirklichung des humanen Gedankens, der den
Jugendgerichtshofen innewohnt, mitarbeiten.

Die Reform in der Behandlung des fehlbaren Kin-
des, die angestrebt wird, ldsst sich kurz dahin zu-
sammenfassen : Erziehung statt Bewahrung, viterliches
Wohlwollen statt Buchstabenstrenge des Gesetzes, ein
Richter, der das Kind kennt, ein schiitzender Arm, der
es vor Gefahren hiitet, Erziehung in Familien oder auch
in Anstalten. Die Schaffung von Jugendgerichtshofen
oder Jugendschutzkommissionen ist ein Postulat aller
Firsorgevereine, deren Titigkeit sich nicht in der Ar-
menfiirsorge erschopft. Die Volkswirtschafter haben
ausgerechnet, dass es eine ungeheure Vergeudung un-
seres Nationalvermégens bedeutet, wenn wir die
Juzendfiirsorge vernachlissigen; denn was man schein-
bar hier erspart, muss man vielfach ausgeben fiir
Zuchthiduser, Gefingnisse, Armen- und Besserungsan-
stalten.

Nun gibt es, wie Professor Munsterberger ausfiihrt,
cigentlich keine verwahrlosten Kinder, sondern ver-
wahrloste Verhiltnisse, die in den meisten Fillen das
Kind in Schuld und Verbrechen fithren. Viele Heérren
in diesem Saale ancrkennen die Theorie des Milieu
und der erblichen Belastung nicht, aber das wird man
doch zugeben miissen, dass es Kinder gibt mit guten
vererbten Anlagen und guter Erziehung und Um-
gebung, ferner Kinder mit guten vererbten Anlagen,
aber mangelhafter Frziehung und Umgebung, weiter
Kinder mit schlechten vererbten Anlagen, aber guter
Erziehung und Umgebung, und endlich Kinder mit
schlechten vererbten Anlagen und schlechter Erziehung
und Umgebung. Ich will mich nur mit den letztge-
nannten beschéfticen, denn gerade tiber diesen schwebt
das Damoklesschwert des Strafrechtes. Hier sind die
ergiebigsten Quellen der Verwahrlosung vorhanien und
hier ist auch der Erziehungserfolg ein sehr proble-
matischer. Erfahrungsgemiss begehen solche Kinder
in schwachen Momenten infolge mangelnder Erziehung,
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mangels sittlicher, moralischer Reife die Streiche, wel-
che nach der heutigen Strafgesetzgebung ein gericht-
liches Einschreiten verlangen.

Ist es nun nicht geradezu jammervoll, wenn Kinder
ohne eigene Schuld fiir das, was ihnen Schicksal un
Verhiltnisse zugebracht haben, so hart blissen miis-
sen? Wiren wir viclleicht nicht alle dem ndmlichen
Lose verfallen, wenn wir in den gleichen Verhéltnissen
aufgewachsen wiren? Wievie!l giinstiger steht das
wohlbehiitete und wohlerzogene Kind da, das von
treuen Vater- oder Mutterhinden beschiitzt, hewahrt
und bewacht wird, das die Not des Lebens nur wenig
kennt! Wie ganz anders steht das Kind da, das nar
dem Namen mach Eltern hat, weil die Eltern im Kampf
ums tigliche Brot fort miissen und das Kind nicht be-
hiiten, beaufsichtigen und erziehen konnen! Gerade
aus diesem Milieu stammen die meisten Kinder, die
man als sogenannte verwahrloste Kinder bezeichnet.
Es ist nicht zu verwundern, dass auf die Kinder, die
cigentlich keine FErziehung geniessen, die auf der
Strasse aufwachsen und eine freudlose Jugend durch-
leben, im ILeben Eindriicke cinstiirmen, die das wohl-
bewahrte und wohlbehiitete Kind nicht kennt, dass
ihre Seele nach allen Seiten hin verkrustet. Das ver-
wahrloste Kind ist daher meistens auch das verbreche-
rische - - Ausnahmen bestitigen nur die Regel — hier
finden wir die meisten Strafgerichtskandidaten. Es ist
leicht brav zu sein, wenn gute Eltern ither dem Kinde
wachen, wenn die Not des L.ebens nicht allzu oft
an die Tire klopft, wenn die Umgebung und Erziehung
gut ist.

Es ist statistisch erwiesen, dass bei einem grossen
Teil der Kinder die Schuld am Verbrechen die ver-
wahrlosten Verhiiltnisse tragen, in denen sie aufgewach-
sen, und wir bringen nun den jungen Rechtsbrecher,
sobald er sich gegen das Gesetz vergeht, vor das
Gericht, machen ihn verantwortlich und stellen ihn
auf die gleiche Stufe wie einen Erwachsenen. Die
Anhénger einer durchgreifenden Justizreform stehen
auf dem Standpunkt, dass das bisherige Strafverfahren
mit seiner Oeffentlichkeit gegeniiber den Kindern aus-
zuschalten ist. Der Strafzweck soll dem Zweck der
Erziehung dienen, der Jugendrichter soll mehr Erziecher
als Richter sein, und alles Schidliche soll fiir das
Kind ausgeschlossen sein. Kein Kind soll als Ver-
brecher behandelt werden, sondern als krankes Kind,
das erzogen werden muss und das infolge der Ver-
héltnisse zu dem geworden ist, was es ist. Ich be-
streite nicht, dass es aussergewo6hnliche TFiille von
Verderbtheit und Lasterhaftigkeit auch bei Kindern
gibt; fiir die ist der Staat immer noch da mit seinen
gesetzlichen Strafen. Ich anerkenne auch, dass wir
im Kanton Bern in bezug auf die Strafmiindickeit am
besten dastehen, indem sie erst mit dem 15. Jahr
beginnt. Ich mochte auch nicht zustimmen, dass un-
sere Richter fiir die Jugend kein Herz hiitten und
alle die Faktoren, die das Kind zum Verbrecher wer-
den lassen, erbliche Belastung, Geisteszustand, Er-
ziehung, Umgebung, Gelegenheit Verfithrung und so
weiter, nicht kennen. Allein der Richter darf auch
den Rahmen des Gesetzes nicht iiberschreiten, er darf
nicht erziehen, sondern muss strafen, so weh es.ihm
vielleicht tut. Glicklicherweise gibt es eine Reihe von
Juristen, die fiir eine Strafrechtsreform im Sinne der
Jugendgerichtshofe cinfreten. Ieh nenne nur die Pro-
fessoren Ziircher und Hafter, Ziirich, Dr. Silbernagel
Strafgerichtsprisident in Basel, Kantonsrichter Scher-
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rer in St. Gallen, Professor Egger in Ziirich und so
weiter.  Ob wir nun einen Richter mit einem [r-
probungsheamten oder das von Inspektor Kuhn in
St. Gallen befiirwortete I'infer-Kollegium, ob wir Ju-
gendgerichte oder Jugendschutzkommissionen, ob wir
das englische, hollindische, amerikanische oder di-
nische System einfithren wollen, dariiber kénnen wir
heute nicht diskutieren, die Regierung wird schon
das Richtige finden. Aber das konnen wir, die Motion
cinstimmig erheblich erkliren, damit die Regierung
sieht, dass der Grosse Ratl eine Reform der Strafrechis-
pfiege fiir dic Jugendlichen wiinscht und damit sic im
Sinne der Erklirungen des Herrn Justizdirektors vor-
geht.

Die Motion wird stillschweigend erheblich erklirt.

Schluss der Sitzung um 51!/, Uhr.

Der Redalktewr :

Zimmermann.

Sechste Sitzung.

Dienstag den 23. Mai 1911,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Priasident Morgenthaler.

Der Namensaufruf verzeigt 191 anwesende Mit-
glieder. Abwesend sind 44 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Beuret, Binggeli, Brand
(Bern), Briigger, David, Fliuckiger, Girardin, Gobat,
v. Griinigen, Glrtler, Hari, Heller, Hochuli, Jacot, Lar-
don, Mosimann, Mouche, Niher, Pfister, Pulfer, Rudolf,
Schilr, Schmidlin, Schiipbach, Steiger, Wilti, Weber,
Witschi; ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren Albrecht, Choulat, Comment, Elsisser, Gugel-
mann, Kithni, Kuster, Lanz (Rohrbach), Merguin, Mori,
Reber, Rossé, Schneider (Picterlen), Segesser, Siegen-
thaler (Zweisimmen), Thonen.

Tagesordnung:

Fraunenspital. Umbau und Erweiterung; innere Aus-
riistung. Mobiliar- und Apparatenanschafiung,

v. Wattenwyl, Sanititsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Unter dem 28. November 1910
hat der Grosse Rat einen Kredit von 140,000 Ir. fiir
Umbauten und Reparaturen im Irauenspital bewilligt.
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Es wurde schon damals darauf hingewiesen, dass nach
Vollendung dieser Arbeiten auch noch Aenderungen
in bezug auf die innern Installationen vorgenommen
werden miissen.  Die Umbauten gehen ihrem Ende
cnigegen und es muss ein neuer Kredit bewilligt wer-
den fiir die Installationen. Die Kosten derselben waren
urspringlich auf 55,500 Fr. devisiert. Mit Riicksicht
auf die Finanzlage wurde aber von der Finanzdirek-
tion der Wunsch ausgesprochen, es mochte nur das
absolut Dringende ausgefiihrt und das andere auf
spétere Zeiten verschoben werden. Die Baudircktion
hat sich mit dem Direktor der Anstalt, Herrn Professor
Kehrer, in Verbindung gesetzt und es gelang, den Devis
auf 44,000 Fr. herabzusetzen. Davon enifallen rund
11,000 Fr. auf die Beleuchtung, Telephon und Liiute-
werk. Es hat sich namentlich die elektrische Be-
leuchtung des Operationssaales als dringlich heraus-
geslellt, da die meisten Notfdlle in der Nacht vor-
kommen und das Operieren bei Gaslicht wegen der
Schattenwerfung nicht moéglich ist. Far Auffrischung
des nach vierzigjihrigem Gebrauch noch brauchbaren
Mobiliars sind rand 6400 I'r. devisiert, fiir Anschaffung
neuen Mobiliars 17,400 Fr. Die Moblierung in den
Privatzimmern war bisher eine derartig diirftige, dass
man nur schwer Privatpatienten bekam, wéhrend diese
doch fiir das Spital eine finanzielle Hilfsqueile bilden.
Ifine weitere Summe von 9400 Ir. ist fiir die An-
schaffung von Apparaten notwendig, da die in den
letzten Dezennien angeschafften dem heutigen Siaad
der Wissenschaft nicht mehr enisprechen. Der ganze
Devis diberschreitet die 40,000 Tr. uin einige hundert
Franken, doch beantragen wir fthuen, die runde Summe
voun 40,000 Fr. zu bewilligen, damit das Frauenspiial
richtig ausgeriistet werden kann und sich den Spi-
tilern der Nachbarkantone wiirdig an die Seite steilt.

Biihler (Matte), Berichterstatter der Staatswirt-
schaflskommission. Wie Sie soeben vernommen ha-
ben, hat der Grosse Rat im vergangenen November
einen grossern Kredit fiir Umbauten und Renovations-
arbeiten im kantonalen Frauenspital bewilligt. Der
damals vorgenommene Augenschein des Baudirektors
und einiger Mitglieder der Staatswirtschaftskommis-
sion crgab, dass sofort nach Vollendung dieser Bau-
arbeiten auch an die Ergénzung der innern Ausriistun-
gen geschritten werden misse. Heute ist der Bau
vollendet und hat ein menschenwiirdiges Aussehen,
dagegen bedarf das wacklige und altersschwache Mo-
biliar der Erginzung und einer durchgreifenden griind-
lichen Renovation. Auch erweist sich die Ersetzung
der Petroleum- und Gasbeleuchiung durch elektrisches
Licht im Interesse eines geordneten Spitalbetriebes als
unabweisbar. Die steten Iortschritte, die auf dem
Gebiete der Medizin gemacht werden, verlangen auch
die Anschaffung einiger neuer Apparate. Der Kanton
Bern darf mit Ricksicht auf den guten Ruf, den die
medizinische Fakultit an der bernischen Hochschule
hat, auch im vorliegenden Fall nicht zuriickbleiben und
wir empfehlen lhnen deshalb den Antrag des Regle-
rungsrates zur Annahme.

Genehmigt.
Beschluss:

Fir die innere Ausriistung der umgebauten
und erweiterten Réumlichkeiten des kantonalen
Fravenspitals, fir das Auffrischen der alten Mo-
bel, sowie fiir die Neuanschaffung von Mobiliar
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und Apparaten wird auf Rechnung des Betriebs-
kredites der Anstalt pro 1911, vorbehililich der
(tenchmigung eines entsprechenden Nachkredites,
ein Betrag von 44,000 Fr. bewilligt.

Bern, Johanniskirchgemeinde ; Loskauf der Wohnungs-
entschddigungspflicht des Staates gegeniiber dem
ersten Plarrer dieser Kirchgemeinde.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Unter dem 8. Marz 1894 hat der Grosse
Rat ein Dekrel erlassen, wodurch der Lorraine-Breiten-
rain-Bezirk der Stadt Bern von der Nydeck-Kirchge-
meinde abgetrennt und zu einer selbstindigen Kirch-
gemeinde, die spidter den Namen Johanniskirchge-
meinde angenommen hat, erhoben wurde. Diese Kirch-
gemeinde wird von zwei Pfarrern bedient. Der Staat
war nicht im Falle, diesen beiden Geistlichen Pfarr-
hiuser zur Verfigung zu stellen und er muss ihnen
daher nach § 55 des Kirchengesetzes eine angemes-
sene Wohnungsentschiddigung ausrichten. Die Woh-
nungsentschiidigungen an Geistliche variieren je nach
den ortlichen Verhéltnissen und Bediirfnissen zwi-
schen 600 und 1100 Fr. Das Maximum von 1100 Fr,
wird in der Stadt Bern ausgerichtet und die Kirch-
gemeinde Bern leistet iiberdies noch einen Zuschuss
von 900 I'r., wie sie auch jedem stadtbernischen Pfarrer
noch einen Gemeindezuschuss von 900 Fr. an seine
Besoldung zukommen ldsst. Die Wohnungsentschiidi-
gung eines stadtbernischen Pfarrers kommt somit auf
2000 Fr. zu stehen. Das ist scheinbar sehr viel, ent-
spricht aber ‘den tatsichlichen Verhiltnissen. Die stadt-
bernischen Pfarrer sind namentlich auch im Armen-
wesen sehr stark in Anspruch genommen, haben einen
sehr grossen Zuzug von Gesuchstellern aller Ari, so
dass sie den Hausbesitzern nicht willkommene Mieter
sind und es am besten ist, wenn sie ein Einfamilien-
haus bewohnen koénnen, dessen Mietzins aber, wenn
es auch klein und bescheiden ist, sehr leicht auf
2000 Ir. und dariiber zu stehen kommt,

Nun hat die stddtische Kirchenverwaltungskommis-
sion die Tendenz, bei giinstigen Gelegenheiten Besit-
zungen zu erwerben und sie den Pfarrern als Pfarrhaus
zu iiberlassen. So hat die Kirchgemeinde am Jégerweg
im Breitenrain eine Besitzung erworben, ein Haus mit
8 Zimmern und den noétigen Dependenzen, Garten und
so weiter. Die Brandassekuranz betrdgt 23,800 IT.,
die Grundsteuerschatzung 36,750 Fr., der Kaufpreis
39,000 Fr., wozu noch 3000 Fr. fiir Umbauten kommen,
Die Kirchenverwaltungskommission ersucht nun den
Staatl, er mochte seinen Beitrag an diesen Kauf durch
Loskauf seiner Wohnungsentschédigungspflicht gegen-
iiber dem ersten Pfarrer der Johanniskirchgemeinde
leisten. Es besteht kein Grund, diesem Gesuch nicht
zu entsprechen, indem wir bereits in einer Reihe von
Prizedenzfillen den Loskauf vorgenommen haben. Da-
bei hat man jeweilen die Wohnungsentschidigung zu
40/, kapitalisiert und den so ermittelten Betrag als Los-
kaufsumme bezahlt. Das macht im vorliegenden Fall
27,500 Fr. aus. Durch die Ausrichtung dieser Summe
wire der Staat fiir alle Zukunft seiner Wohnungsent-
schidigungspflicht gegeniiber dem betreffenden Geist-
lichen enthoben.

Der Regierungsrat empfiehlt IThnen, diesen Loskauf
zu genehmigen. Wir konnen ihn aber erst auf 1, Januar



426

1912 eintreten lassen, weil im Budget pro 1911 kein
beziiglicher Posten figuriert und ein solcher erst in
das Budget der Kirchendirektion pro 1912 aufgenom-
men werden kann. Wir empfehlen Ihnen auch, den
Regierungsrat zu ermichtigen, in diesem Geschift mit
der Kirchgemeinde einen Vertrag abzuschliessen.

Biihler (Matten), Berichterstatter der Staatswirt-
schaftskommission. Die Staatswirtschaftskommission
erklart sich auch hier mit dem Antrag des Regierungs-
rates einverstanden.

Genehmigt.

Beschluss:

1. Die Verpflichtung des Staates zur Aus-
richtung einer jihrlichen Wohnungsentschidigung
fiir den ersten Pfarrer der Johanneskirchgemeinde
Bern ist auf den 1. Januar 1912 aufzuheben und
der Kirchgemeinde als Gegenwert eine Loskauf-
summe von 27,500 Fr. auszurichten,

2. Der Regierungsrat wird zum Abschluss des
daherigen Vertrages ermichtigt.

Prisident. Ich habe lhnen gestern die Zusammen-
setzung der Kommission fiir die Vorberatung des Ja g d-
gesetzes mitgeteilt. Nun schreibt Herr Bratschi fol-
gendes: « Wegen ziemlich vorgeriickter Schwerhorig-
keit muss ich bitten, mich vom Prisidium der Kom-
mission fiir das Jagdgesetz zu entheben». Sie wer-
den sich erinnern, dass Herr Bratschi bereits das Pri-
sidium der Kommission zur Vorberatung des Gesetzes
iber Handel und Gewerbe aus dem gleichen Grunde
nicht annehmen konnte. Das Bureau schligt lhnen
vor, in Wiedererwigung des gestern gefassten Be-
schlusses Herrn Bratschi als Prasident der Kommission
tir das Jagdgesetz durch Herrn Neuenschwander zu
ersetzen und ersterem das Vizepridsidium zu iber-
tragen. (Zustimmung.)

Gesetz
iiber
die direkien Staats- und Gemeindesteuern.

Fortsetzung der zweiten Beratung.

(Siehe Seite 388 hievor.)
Art. 47,

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 47 weist gegeniiber dem Ergebnis
der ersten Beratung, abgesehen von einer redaktionellen
Abénderung, in zwei Punkten eine Abweichung auf.
Mit Riicksicht auf die von den in ihrer Existenz sich fiir
gefiihrdet haltenden Kasseninstituten erhobenen Oppo-
silion haben wir fiir die zweite Beratung einfach den
alten Artikel aus dem Gemeindesteuergesetz heriiber-
genommen. Ich habe seinerzeit die Kasseninstitute zu-
sammenberufen, um ihnen die Sache darzulegen, und
sie mussten anerkennen, dass sie weit iiber das Ziel
hinausgeschossen und in der verdffentlichten Zusam-
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menstellung unrichtige Berechnungen angestellt hat-
ten. Nun hat aber ein Kassenverwalter selbst, Herr
Grossrat und Nationalrat Biithler, die Fassung vorge-
schlagen, wie sie Ihnen vorliegt, und wir diirfen an-
nehmen, dass die Kasseninstitute mit derselben ein-
verstanden seien. Sie entspricht mit folgenden zwei
Ausnahmen der von uns in Vorschlag gebrachten Re-
daktion.

Die erste Ausnahme finden Sie in Ziff. 1, wo die
Hypothekarkasse, die Kantonalbank und ihre Filialen
vor der Gemeindesteuer befreit werden. Wir haben
bekanntlich beschlossen, die beiden Institute von der
Steuerbefreiung beziiglich der Staatssteuer auszu-
schliessen, und infolgedessen miissen wir hier aus-
driicklich sagen, dass sie von der Gemeindesteuer be-
freit sind. Verschiedene Mitglieder des Grossen Rates
aus Ortschaften, die eine Filiale der Kantonalbank
besitzen, haben angefragt, ob es nicht moglich wiire,
nur die Hypothekarkasse, nicht aber die Kantonalbank
von der Gemeindesteuer zu befreien. Die Regierung
hilt aber an der Steuerfreiheit auch der Kantonalbank
fest. Nur ganz wenige Gemeinden des Kantons haben
eine Filiale der Kantonalbank und wiirden von der
Gemeindesteuerpflicht dieses Institutes profitieren,
wihrend alle andern Gemeinden leer ausgingen und
das Reinertrignis der Bank entsprechend geschmilert
wiirde. Das Reinertréignis der Kantonalbank soll aber
ungeschmiilert allen Gemeinden zukommen und das
ist nur der Fall, wenn es in die Staatskasse fliesst
und von dort aus wieder zum Nutzen der ganzen
Bevolkerung Verwendung findet. Es kann also keine
Rede davon sein, hier die Kantonalbank zu streichen,
sondern sie muss ebenfalls von der Gemeindesteuer
befreit sein.

Sodann haben wir die Ziff. 2, unsere frithere Ziff. 4,
etwas genauer prézisiert. Wir hatten urspriinglich
gesagt, dass von der Gemeindesteuer befreit sind « die-
jenigen Geldinstitute, deren Zweck in der Annahme von
Spareinlagen und in der Anlage ihrer Kapitalien in
auf bernisches Grundeigentum versicherten Darlehen
besteht». Gegen diese Bestimmung haben sich Be-
denken geltend gemacht. Es wurde bemerkt, dass
eine solche Ersparniskasse gelegentlich auch einmal
Wechsel von Biirgern, die ihr genau bekannt seien,
diskontiere, was gar keine Gefahr in sich schliesse,
dass sie gelegentlich auch auf einem Schuldschein
oder in Form eines Kredites Darlehen gewédhre, und
dass sie in diesem Falle bei strenger Interpretation
der Ziff. 4 Gemeindesteuer zahlen miisste. Diesem
Bedenken wurde durch die neue Redaktion abgeholfen:
«diejenigen Geldinstitute, deren Hauptgeschaftstitig-
keit in der Annahme von Spargeldern und in deren
Anlage auf Grundpfand besteht, insofern ihre festen
Anlagen auf bernisches Grundeigentum wenigstens 3/,
des gesamten bei ihnen deponierten Kapitals betragen ».
Wir erblicken in dieser Redaktion keine Gefahr fir
den Staal und schliessen uns derselben an.

In Ziff. 3 haben wir nach «Armen-, Kranken-,
Schul- und Erziehungsanstalten» den Satz aufgenom-
men «welche den Zwecken der offentlichen Verwal-
tung dienen». Die Kommission wollte denselben ur-
spriinglich streichen, aber es wurde dann darauf auf-
merksam gemacht, dass Privatspitéiler, die hohe Kost-
und Krankengelder beziehen und fiir den betreffenden
Arzt unter Umstéinden eine sehr hohe Einnahmequelle
bilden, doch micht von der Gemeindesteuer ausgenom-
men sein sollen.
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Weitere Aenderungen sind nicht zu verzeichnen
und ich empfehle Ihnen namens der Regierung die
Annahme des Art. 47 in der Redaktion des Herrn
Btihler.

M. Chavanne. Je propose au Grand Conseil de
biffer de la liste des établissements exemptés de I'im-
pdt communal, la Banque cantonale et ses succursales.

[l n’est pas équitable en effet qu’un établisscment
cantonal, qui a des succursales dans diverses com-
munes, ne contribue pas aux frais du ménage de
celles-ci, en versant leur part de contribution.

Aussi, je vous propose de biffer cette disposition
et de décider que la Banque cantonale et ses succur-
sales seront exclus de la liste des établissements
exemptés de I'impdt communal.

Rufer (Biel), Prasident der Kommission. Ich mochte
Ihnen die Ablehnung des Antrages Chavanne emp-
fehlen. Die Kommission ist einstimmig der Ansicht,
dass sowohl die Hypothekarkasse als dic Kantonalbank
mit ihren Filialen von der Entrichtung der Gemeinde-
steuer enthoben sein sollen. Wir bestitigen damit nur
den gegenwirtigen Zustand. Es ist ganz richtig, was
der Herr Finanzdirektor bet>nt hat, dass die Gemcinde-
steuer, welche die Kantonalbank oder ihre Filialen an
dem Ort ihrer Niederlassung bezahlen miissten, von
dem Ertrag der Kantonalbank in Abzug kime und der
Staatl infolgedessen einige tausend Franken weniger
Reingewinn von der Kantonalbank erhalten wiirde,
was eine Benachteiligung aller derjenigen Gemeinden
zur Folge hitte, die keine Filiale der Kantonalbank
besitzen.

Berger (Langnau). Ich mochte Sie cbenfalls drin-
gend ersuchen, den Antrag Chavanne nicht anzuneh-
men. Es wire eine Unbilligkeit, die Kantonalbank der
Gemeindesteuer zu unterwerfen, ja es wire ein eigent-
licher DBeutezug auf die Staatsgelder zu Gunsten
einiger Gemeinden. Neben der Hauptbank haben wir
im Kanton Bern 9 Filialen der Kantonalbank. Von den
512 Gemeinden des Kantons wiirden also 10 Gemeinden
zu Ungunsten des Staates etwas profitieren. Das wiire,
wie gesagt, eine Unbilligkeit. Diejenigen Gemeinden,
welche emne Filiale der Kantonalbank besitzen, sind
ja sowieso gut gestellt, indem die Kantonalbank von
ihren Liegenschaften Grundsteuer bezahlt und die An-
gestellten der Gemeinde die Einkommenssteuer cnt-
richten miissen. Die Eidgenossenschaft zum Beispiel
zahlt fiir die Militiranstalten, Munitionsfabrik und so
weiter in Thun nicht einmal die Grundsteuer. Es
bedarf wohl keiner weitern Ausfithrungen, um lhnen
begreiflich zu machen, dass der Antrag Chavanne cine
Unbilligkeit bedeutet, und Unbilligkeiten soll man nicht
in ein Gesetz aufnehmen.

M. Etienne. Je regrette de nc pouvoir partager
l'opinion du gouvernement ct de la commission. Il me
semble que M. Chavanne a parfaitement raison de
demander que les établissements cantonaux soient
sourmnis & l'impdt communal absolument comme les
banques similaires.

La Banque cantonale n’est en somme qu'un vul-
gaire établissement financier qui fait de P'argent o
il le peut et qui cherche & réaliser le plus de bénéfices
possibles. II ne serait pourtant pas juste que cet éta-
blissement ne fit pas soumis & I'impdt communal
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comme les établissements similaires qui font les mémes
opérations. L’Etat a pourtant le devoir de montrer le
bon exemple et d’aider les communes. Je ne comprends
pas qu’ict il cherche & soustraire & l'impdt les éta-
blissements financiers, qui ne sont en somme qu’une
exploitation industrielle, d’autant plus que les autres
exploitations industrielles de TEtat y sont soumises.
Je ne comprendrais pas cette inégalité de traitement.
Je demande donc que le Grand Conseil prenne en
considération la proposition de M. Chavanne.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regic-
rungsrates. Ich habe in meinem ersten Votum die
Ablehnung dieses Antrages empfohlen. Es ist unrich-
tig, wenn man sagt, die Kantonalbank sei ein gewdhn-
liches Geldinstitut, das moglichst grosse Ertrignisse
zu realisieren suche. Wenn die Kantonalbank sich
auf den Standpunkt der Konkurrenz stellen wollte,
miisste sie oft ganz andere Konditionen machen. Die
durchschnittliche Verzinsung des Stammkapitals des
von den Vorrednern angezogenen Institutes betriigt
6,89/, wihrend die Kantonalbank nur 5,59/, heraus-
bringt. Die Kantonalbank Ileistet unserem Kanton
grosse Dienste und 3/, der bhernischen Etablissemente
sind genoétigt, in kritischen Zeiten das Geld der Kan-
tonalbank in Anspruch zu nehmen. Sie darf also nicht
als Konkurrenzinstitut aufgefasst werden. Ohne Kanto-
nalbank wiirden wir zeitweise ganz andere Zinsver-
hélinisse haben. Unsere Konkurrenz macht uns oft
Verwiirfe und es ist noch kein Monat her, dass der
Leiter ecines grossen Institutes sich bei mir beschwert
hat, die Kantonalbank mache zu billige Konditionen.
Ich glaube, das liege im Interesse des Landes und
wir wollen es der Kantonalbank zu ermdglichen su-
chen, auch in Zukunft auf diesem Wege forizuschreiten.
Deshalb wollen wir sie von der Gemeindesteuerpflicht
befreien. Im iibrigen bestitige ich die Ausfithrungen
des Herrn Berger und wiederhole, dass es unbillig
wire, wenn von sidmtlichen bernischen Gemeinden nur
10 von dieser Gemeindesteuer profitieren wiirden.

Abstimmung.

Fir den Antrag der vorberatenden Be-
hérden (gegeniiber dem Antrag Cha-
vanne) Coe e Mehrheit.

Beschluss:

Art. 47. Von der Gemeindesteuer sind bhe-

freit:

1. die Hypothekarkasse, die Kantonalbank und
ithre Filialen;

2. diejenigen Geldinstitute, deren Hauptgeschifts-

- titigkeit in der Annahme von Spargeldern
und in deren Anlage auf Grundpfand besteht,
insofern ihre festen Anlagen auf bernisches
Grundeigentum wenigstens 3/, des gesamten
bei ihnen deponierten Kapitals betragen;

3. Armen-, Kranken-, Schul- und Erziehungsan-
stalten, welche den Zwecken der 6ffentlichen
Verwaltung dienen;

4. Witwen- und Waisenstiftungen;
5. Kirchgemeinden der bernischen Landes-
kirchen.

Ausgenommen von dieser Steuerbefreiung ist
das im Kanton Bern gelegene Grundeigentum,

t
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sowie die im Kanton nutzbar gemachten Wasser-
krifte (Art. 4, Ziff. 1 und 2 hievor),

Art. 47bis,

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des. Regie-
rungsrales. Ich bemerke zunichst, dass dem vorliegen-
den Artikel, der nachiriglich wieder in das Gesetz
aufgenommen wurde, noch die Marginale « Aktivbiirger-
steuer» beizusetzen ist.

Dic Regierung hatte bereits in ihrer ersten Vor-
lage die Aktivbiirgersteuer aufgenommen und hat sei-
nerzeit ihren Standpunkt begriindet. Durch die Sieuer-
entlastung nach unten ist es moglich, dass diesem
oder jenem Biirger das Gemeindestimmrecht verloren
geht, und wir waren der Ansicht, dass einer in sei-
nem Gemeindestimmrecht, das nach unserer Auffas-
sung ein politisches Recht ist, nicht verkiirzt werden
solle. Sie haben in der ersten Lesung die Aktiv-
biirgersteuer verworfen. Der Artikel wurde dann in
etwas anderer Form wieder gebracht und die Kom-
mission hat ihn in dieser Fassung akzeptiert. Dem
frihern Antrag wurde zum Vorwurf gemacht, dass
er eine fixe Steuer ohne Riicksicht auf den Steuer-
fuss und das Bediirfnis der Gemeinde im Steuerwesen
einfiihre. Dieser Kritik wurde Rechnung getragen und
die Kommission hat die Bestimmung in der entspre-
chend abgednderten Form wieder in den Entwurf auf-
genommen. Die Regierung wollte davon Umsang neh-
men, nachdem der Grosse Rat die Aktivbhiirgersteuer
in der ersten Beratung mit grossem Mehr abgelehnt
hatte, aber die Kommission nahm einen gegenteiligen
Antrag an und die Regierung ist einverstanden, wenn
Sie die Bestimmung in der vorliegenden Fassung gut-
heissen wollen. Die Aktivbiirgersteuer ist nicht mehr
ein fixer Beitrag, sondern der betreffende Biirger hat
eine Aktivbiirgersteuer zu entrichten, deren Belrag dem
Minimum der Einkommenssteuer seiner Gemeinde ent-
spricht. Er wird dadurch an dem héhern oder nied-
rigern Steuerfuss interessiert, und es wird geltend ge-
macht, dass damit die Gefahr zuriickgedringt sei, dass
von diesen Leuten: leichtfertig Gemeindeausgaben be-
schlossen wiirden, wenn sie immer nur den nidmlichen
Beitrag zu leisten hitten und von der Héhe des Stcuer-
fusses nicht beriithrt wiirden. Ich glaube, man tber-
schiitzt die Bedeulung dieser Aktivbiirgersteuer. Sie
wird nur ganz wenige Leute tréffen und ich kann
mnir nicht vorstellen, dass diese Leute in einer Ab-
stimmung den Ausschlag geben konnten. Doch wie
gesagt, der Regierungsrat schliesst sich dem Antrag
der Kommission an und iiberlidsst es dem Grossen
Rat, ob er den Artikel annehmen will. Ich will mich
dariiber nicht weiter verbreiten, wir haben die Irage
frither eingehend erortert und ich denke, dass jeder
seine Meinung gemacht hat.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Der ur-
spriingliche Entwurf enthielt die Bestiminung, dass
nicht auf dem Gemeindesteuerregister figurierende, in
kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigle Biirger
eine sogenannte Aktivbiirgersteuer von 3. Fr. enirichten
miissen. Diese Bestimmung wurde wieder ausgemerzt,
weil sich rechtliche Bedenken dagegen geltend machten.
Man fragte sich auch lange, ob man eine Kopfsteuer,
wie sie andere Kantone haben, von 1 Fr. oder 3 Fr,
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einfithren wolle oder nicht. Man sah davon ab, weil
man fand, dass eine solche Steuer zum ‘niedrigen An-
satz von 1 I'r. den Gemeinden sowieso keinen wesent-
lichen Ertrag abwerfen wirde. Nach eingehender Prii-
fung eines Antrages des Herrn Gustav Miiller ist dann
die Kommission zur Ansicht gekommen, man solle diese
Akiivbiirgersteuer in der Weise einfithren, dass alle
in kantonalen Angelegenheiten stimmbercchtigten Biir-
ger eine Steuer enfrichten sollen, deren Betrag dem
Minimum der Gemeinde-Einkommenssteuer entspricht
und dass diejenigen Steucrpflichiigen, die in einer
andern Gemeinde eine Vermdogens- oder Einkommens-
steuer bezahlen, diesen Betrag von dem Minimmum der
Einkommenssteuer in ihrer Wohnsitzgemeinde in Ab-
zug bringen konnen. s handelt sich also nicht mehr
um eine feste Steuer, sondern um eine solche, die je
nach der Gestaltung des Steuerfusses in der Gemeinde
sich verindert. In der Regel wird sie 3 bis 4 Ir. be-
tragen und die betreffenden Biirger haben ein wesent-
liches Interesse daran mitzuwirken duss der Sieuer-
ansatz in der Gemeinde nicht zu hoch zu stchen
kommt. Wir empfehlen lhnen die Annahme dieses
Artikels. Wir haben das Gefihl, dass dadurch den Ge-
meinden eine Einnahme erschlossen werde. ich gebe
allcrdings zu, dass nicht gerade viele Steuerpﬂichtige
gie Aktiv burgerateuer werden entrichten miissen. [n
der Stadt Biel zum Deispiel wird es von den 6,600
Steuerpfiichisen blozs ctwa 430 treffen, von denen
mindestens die Hilfte Fremde sind.. $s kommt also

keine grosse Zahl von Biirgern in Frage, aber wir
wollen diesen doch insoweit entgegenkommen, dass

sic in Gemeindesachen stimmberechtigt sind,  sofern
sie das Minimum der Gemeindecinkommenssteuer ent-
richten.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 470 Jeder Kantons- und Schweizerbiir-
ger, welcher in kantonalen Angelegenheiten
stimmberechtigt ist, hat in seiner Wohnsitzge-
meinde eine Aktivbiirgersteuer zu bezahlen, deren
Betrag dem Minimum der Einkommenssteuer
dieser Gemeinde entspricht.

Von derselben sind befreit die in kantonalen
Angelegenheiten stimmberechtigten Biirger, wel-
che an eine Gemeinde des Kantons Bern eine
direkte Steuer (Vermogens- oder Einkommens-
steuer) im gleich hohen oder in einem héhern
Betrage als die Aktivhirgersteuer der Wohnsitz-
gemeinde bezahlen.

Die in kantonalen Angelegenheiten stimmbe-
rechtigten Biirger, welche an direkter Gemeinde-
steuer weniger bezahlen, als die Aktivbiirgersteuer
der Wohnsitzgemeinde, haben nur die Differenz
als Aktivblrgersteuer zu entrichten.

Art. 48.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Bei Art. 48 ‘méchte ich beantragen, die
Marginale « Besondere Gemeindesteuern» in «Saison-
steuer » abzuidndern, da lediglich dicse in Frage kommt.
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Lanz (Thun). Tch moéchte mir erlauben, eine Er-
hohung des Minimalbetrages, der von der Gemeinde-
erhoben werden darf, zu beanlragen. Die vorliegende
Ausnahmebestimmung ist auf die Thnen bekannten be-
sonderen Verhiltnissen im Oberland zugeschnitten. Wir
beschiiftigen in der Saison wihrend weniger als 6 Mo-
naten, die in Art. 17, Ziff. 3, vorges¢hen sind, ein
Personal, das zum grossten Teil sehr gut bezahlt ist:
Hoteldirektoren, Concierges, Oberkellner, Kiichenchefs
und so weiter. Es ist nicht moglich, sie auf andere
Weise zur Steuer heranzuziehen, als hier in Aus-
sicht genommen ist. In der Gemeinde Thun zum Bei-
spiel haben wir im Jahre 1910 inklusive die [taliener-
Arbeiter im ganzen 238 derartige Personen besteuerl,
von denen ecine ganz erhebliche Zahl mehr als 10 Fr.,
einer sogar 40 und ein anderer 50 Fr., bezahlen muss-
ten. lch mochte deshalb beantragen, den hier vorge-
sehenen Betrag von 10 Fr. auf 30 I'r. zu erhohen,
Der Artikel sieht ja zum Schutze der betreffenden
Steuerpflichtigen ein Beschwerderecht vor und es ist
also gentigend Vorsorge getroffen, dass auch hier dis
Biaume nicht in den Himmel wachsen. Ich empfehle
Thnen die Annahme meines Antrages.

Wyder. Ich mochte Thnen beantragen, noch etwas
weiter zu gehen, als Herr Lanz vorschligt, und den
Artikel dahin abzudndern: « Die Gemeinden sind be-
rechtigt, von Erwerbenden, die sich voriibergehend,
aber wenigstens einen Monat lang in der Gemeinde
aufhalten und nicht geméss Art. 17 eingeschiiizt sind,
eine, Einkommenssteuer zu beziehen. Diese Steuer
kann beim Arbeitgeber . . .» Von den Hotelangestell-
ten sind viele sehr gut bezahlt und diese sind mit
10 Fr. unbedingt zu weuig besteuert. Die Gemeinde
Interlaken hat bis dato diese Leute ungefdahr im glei-
shen Verhiltnis eingeschiitzt wie die {ibrigen Steuoer-
pflichtigen, die im gleichen Erwerbszweig titig sind.
Wir haben auch viele Magazinbesitzer, die wiihrend
zwei, drei Monaten sich bet uns aufhalten, schén Geld
verdienen und den niedergelassenen S'euerpflichtigen,
die viel Steuern bezahlen miissen, wihrend sie mit
10 Fr. davon kommen wiirden, Konkurrenz ma-
chen. Man sollie die Einschitzung dieser Leute den
Gemeinden iberlassen. Sie haben sie bis jetzt nicht
zu hoch besteuert, sondern im Verhiltnis zu den an-
dern. - Sollte dicser Antrag nicht belieben, so schlage
ich vor, den Betrag der festen Einkommenssteuer
wenigetens auf 100 Fr. zu erhohen,

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Herr Wyder geht offenbar von einer un-
richtigen Auffassung des Zweckes und der Tragweile
des Art. 48 aus. FEr sagt, die Gemeinde Interlaken habe
bisher diese Erwerbenden eingeschiitzt. Sie soll auch
in Zukunft diesc Mayazininhaber und besserbezahlten
Angestcllten einschiitzen; aber wenn wir den Antrag
Wyder annchmen, besteht die Gefahr, dass die Ge-
meinde sie wohl fiir sich einschitzt, nicht aber fiir
den Staat. Es gibt Leute, die nur vorithergehend da
sind und die man nicht auf das Staatssteucrregister
auftragen kann, Leute, deren Einkommen nicht so
sicher ist, wie zum Beispiel di~ [taliener-Arbeiter oder
Kutscher, die in der Fremdenindustrie titig sind. Die
collen auch zur Steuer herangezogen werden konnen
und ihnen gegeniiber soll man sich mit einem mog-
lichst niedrigen Betrag bescheiden. Wenn wir den
Gemeinden das unbeschrinkte Recht der Besteucrung
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einriumen, wenn sie 30 oder gar 100 Ft. von einem
solchen Steuerpflichtigen erheben konnen, so werden
sic alle vortibergehend Anwesenden, nicht nur die-
jenigen, die man sonst nicht erwischen' kann, wenn
man ihnen nicht auf dicsem Weg eine beséndere Steuer
auferlegt, belangen und der Staat geht leéer aus. Das
darf nicht sein. Herr Lanz hat heute morgen nut
mir dariiber gesprochen und ich habe ihm erklirt,
dass ich nicht abgeneigt wire, eine Konzession zu
machien und bis auf 20 Fr. zu gehen; 30 Fr. ist
schon etwas hoch. Wenn Herr Lanz die Erhohung
auf 20 Fr. akzeptiert, stelle ich mich séinem Antrag
also nicht entgegen; aber wenn er auf den 30 [Tr.
beharrt, muss ich dessen Ablehnung empfehlen. Alle
Personen, die mehr als 20 Fr. Steuer zu zahlen haben,
sollen auf das Staatssteuerregister aufgetragen und
entsprechend eingeschétzt werden. Ich mochte lhnen
also die Beibehaltung der vorliegenden Fassung emp-
fehlen, eventuell, wenn Herr Lanz seinen Antrag dahin
modifiziert, die Erhohung des Betrages der Saison-
steuer auf 20 Fr. im Maximum. '

Rufer (Biel), Prasident der Kommission. Wenn Sie
den Antrag Wyder annehmen, so ist zu befiirchten,
dass die Gemeinden von einzelnen Steuerpflichtigen
nur die Gemeindesteuer beziehen und die Betreffenden
nicht auf das Staatssteuerregister eintragen. Deshalb
mochte ich die Ablehnung dieses Antrages empfehlen.

Herr Lanz hatte mir seinen Antrag ebenfalls zur
Kenntnis gebracht und ich sprach mich dahin aus,
dass man vielleicht auf 20 Fr. gehen konnte. Weiter
sollte man das Maximum der Saisonsteuer nicht er-
héhen. : A

Wyder. In Art. 17, Ziff. 3, heisst es: « Einkommens-
steuerpflichtig sind ohne Riicksicht auf die unter Ziff. 1
und 2 angefiihrten Bestimmungen alle Personen, wel-
che sich im Kanton aufhalten, sofern ihr Aufenthalt
ununterbrochen wenigstens 6 Monate dauert». Nun
haben wir viele Leute, die sich nicht 6 Monate,
sondern nur wihrend der Saison in Interlaken auf-
halten und man kann daher meines Erachtens diese
Magazinbesitzer und bessern Hotelangestellten, die
einige tausend Franken Salair beziehen, nicht in die
Steuerregister einfragen, die ibrigens meislens im
Frithling bereinigt werden. Sie konnen. nur von der
Gemeinde zu einer Saisonsteuer angehalten werden
und in einem solchen Fall sind 20 Fr. entschieden
zu wenig. Sollte Art. 17, Ziff. 3, nicht in diesem
Sinne aufeefasst werden miissen und sollten die ge-
nannien Personen jederzeit fiir die gewdohnlichen
Steuern belangt werden kénnen, so kann ich mich
dem Antrag Lanz anschliessen, andernfalls halte ich
meinen Hauptantrag aufrecht.

Salchli. Tch nahm schon bei der ersten Beratung
Anlass, an dem vorliegenden Artikel Kritik zu {iben
und dic heutige Diskussion belehrt mich, dass .ich
Recht hatte, trotzdem ich damals gehorig heimge-
schickt wurde, wie es den Sozialdemokraten hier ja
in der Regel passiert. Ich habe damals die Frage an-
ceschnitten, ob man Unternehmer, die ihr Stenerdomi-
zil nicht im Kanton Bern haben, auch einschitzen
kénnte. Ich fiihrte als Beispiel drei Unternehmer an,
die in 11 seeliindischen Gemeinden eine grosse Wasser-
installation ausgefithrt hatten. Nach dem vorliegenden
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Artikel scheint mir ein solches Vorgehen ausge-
schlossen zu sein, denn es heisst hier, dass nur solche,
die sich voriibergehend, aber wenigstens einen Monat
lang in der Gemeinde aufhalten, hesteuert werden
kénnen. Das hitte also nur die betreffenden Arbeiter
getroffen, die Unternehmer selber aber nicht. Zwei
derselben hatten ihr Steuerdomizil in einem andern
Kanton und nach dem vorliegenden Entwurf gehen
sie steuerfrei aus. Ich habe in der ersten Beratung
keinen Antrag gestellt, sondern nur den Wunsch ge-
dussert, die vorberatenden Behorden mdéchten den Ar-
tikel und hauptsidchlich die Frage genau priifen, ob
es nicht moglich sei, solche Unternehmer ebenfalls
cinzuschitzen. Wie ich heute sehe, ist das nicht
geschehen, und ich mochte deshalb heute nochmals
beantragen, der Artikel sei an die vorberatenden Be-
horden zuriickzuweisen. Ich nehme an, dass wir mor-
gen noch Sitzung haben, die Frage konnte also bis
dahin noch einmal gepriift und es kdnnte eine etwas
prizisere Fassung vorgelegt werden. In Art. 49,
zweiles Alinea, heisst es: « Unternehmungen bezahlen
die Gemeindesteuer von Erwerbseinkommen in allen
denjenigen Gemeinden, auf deren Gebiet sich ein we-
sentlicher Teil des Geschiftsbetriebes vollzieht, und
zwar im Verhiltnis zur Ausdehnung des letztern in
der einzelnen Gemeinde». Ich glaube nicht, dass diese
Bestimmung im genannten Fall auf die Unternchmer
Bezug hat, denn es wird hier von dem Geschiiftsbetrieb
gesprochen und dieser befindet sich, wenn es sich
nicht um eine bernische Unternehmung handelt, in
einem andern Kanton.

Noch ein Wort zum Antrag Lanz. Derselbe schliesst
die Gefahr in sich, dass zum Beispicl Arbeiter bei
einem Unternehmer fiir Wasserleitungen oder elek-
trische Installationen, theoretisch genommen, wenig-
stens an 11 verschiedenen Orten im gleichen Jahr mit
einer Steuer bis auf 20 Fr. belegt werden kénnten.
Sie werden zugeben, dass das eine allzu grosse Be-
lastung wire fir einen Arbeiter, der einen Stunden-
lohn von 32 bis 40 Rappen bezieht. Ich mochte Ihnen
also auch aus diesem Grunde empfchlen, den Artikel
zu genauerer Fassung zuriickzuweisen, damit diejeni-
gen, die ein grosses Einkommen haben, mdglichst hoch
besteuert, die kleinen Arbeiter dagegen nicht zu hoch
belastet werden konnen.

Priisident. Die Diskussion beschrinkt sich auf die
Ordnungsmotion des Herrn Salchli.

Wyss (Bern). Mir scheinen die Bedenken der Her-
ren Wyder und Salchli ihre Antwort in Ziff. 4 des
Art. 17 zu finden, Ich muss darauf zuriickkommen,
weil ich der Meinung bin, dass in der Interpretatmn
dieser Ziff. 4 des Art. 17 auch die richtige Beantwor-
tung gegeniiber der Ordnungsmotion des Herrn Salchli
sich findet. Sowohl Herr Wyder als Herr Salchli
haben das Bedenken, dass man nach Art. 17, Ziff. 3,
dicjenigen erwerbenden Elemente nicht zur Steuer
heranziehen koénne, die nicht wenigstens sechs Mo-
nate am betreffenden Ort sich aufgehalien haben. Nun
sagl aber Ziff. 4 des gleichen Artikels: « Einkommens-
steuerpflichtig sind Personen, die im Kanton Bern eine
Beamtung oder eine sffentliche Anstellung bekleiden,
oder aber beruflich, gewerblich, industriell oder kom:
merziell in irgend einer Weise titig sind». Man kann
diese also fiir ihr Einkommen wéhrend der Zeit, da
sie in der betreffenden Gemeinde titig sind und dort
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etwas verdienen, einschiitzen. Das ist auch bisher
so gehandhabt worden. Diejenigen Unternehmungen
zum Beispiel, die nicht hier in Bern domiziliert waren,
aber einen Teil ihres Berufes hier ausgefiithrt haben,
wurden jeweilen fiir den mutmasslichen Verdienst in
der Gemeinde Bern eingeschitzt. Ich verweise zum
Beispiel auf die Baugesellschaft Biel, die in Bern be-
deutende Baugeschifte macht und auf einen renomier-
ten Zimmermeister, einen Spezialisten im Scheunen-
bau, der nicht in Bern wohnt, aber hier auch einen
Teil seines Einkommens versteuert. So wurde es
bisher bereits gehalten und nach meiner Auffassung
gibt Art. 17, Ziff, 4, zum Beispiel der Gemeinde Inter-
laken das Recht, die Ladenmicter, dic fiir eine gewisse
Zeit nach Interlaken kommen und deren Geschifts-
umfang man kennt, zu Beginn des Jahres einzuschét-
zen., Mit dieser Linschilzung werden sie nicht nur
fur die Gemeinde, sondern auch fiir den Staat stcuer-
pflichtig. Selbstverstindlich muss der Staat daran fest-
hallen, dass die Gemeinden diese J.cule auf die Steuer-
register eintragen, damit ihm nichts entgeht. Dass
ein Arbeiter, der wihrend des Jahres in verschie-
denen Gemeinden des Kantons Bern Arbeiten auszu-
fuhren hat, zuviel Einkommenssteuer zahlen muss,
scheint mir nicht zu befiirchten zu sein, denn man
kann von ihm nicht mehr verlangen, als er in der
betreffenden Gemeinde, in der er so und so lange ge-
arbeitet hat, verdient. Solche Uebersetzungen, wic
Herr Salchli angefiithrt hat, kénnen nicht staltfinden;
dafur haben wir die Beschwerdefiihrung.

Ich halte also dafiir, dass der Anfrag des Herrn
Wyder seine Berucksmhtxgunq bereits in Art. 17, Ziff. 4,
gefunden hat und dass die Bedenken des Herrn Salchli
nichl zutreffend sind. Die Riickweisung des Artikels
an die vorberatenden Behorden ist daher nicht nétiy,
und ich erlaube mir zu beaniragen, die Ordnungs-
motion Salchli und der Antrag Wyder seien ab-
zulehnen. Dagegen kann ich mich mit dem Antrag
Lanz einverstanden erkliren.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Ich méchte
Siec auch ersuchen, den Riickweisungsantrag Salchli
abzulehnen. Die Unternehmungen, die Herr Salchli
im Auge hat, kénnen nach Art. 17, Ziff, 4, zur Steuer
herangezogen werden. Herr Salchli hiitle seinen Riick-
weisungsantrag zu Art. 17 und nicht zu Art. 48 stel-
len sollen; es hat keinen Sinn, diesen Artikel hier
noch einmal an die Kommission zuriickzuweisen.

Wyder. Ich mochte den Riickweisungsanirag
Salchli unterstiitzen, dami{ die Kommission Gelezenheti!
hal, dic Trage noch einmal zu priifen; denn ich bin
durch die Ausfiithrungen des Herrn Wyss durchaus
nicht aufgekldrt. Auf jeden Fall ist Art. 17 sehr un-
klar. In Ziff. 4 heisst es: «Personen, die im Kanton
einc Beamtung oder offentliche Anstellung bekleiden,
oder aber beruflich, gewerblich, industriell oder kom-
merziell in irgend einer Weise titig sind» und es ist
keine Zeit bestimmt, wihrend in der vorangehenden
Ziff. 3 deutlich gesagt ist, dass der Aufenthalt ununter-
brochen wenigstens sechs Monate dauern muss. Wenn
man mich mit diesem Artikel vertrosten will, muss
ich beantragen, auf denselben zuriickzukommen und
in Ziff. 3 statt 6 Monate 3 Monate einzusetzen, Ziff, 4
bezieht sich auf die vorangehende Ziff. 3 und ecs muss
eine gewerblich oder kommerziell téitige Person also
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auch 6 Monate in einer Gemeinde niedergelassen sein,
wenn sie zur Steuerpflicht soll herangezogen werden
konnen. Ich denke da weniger an die Kantonsbiirger,
die schon an einem andern Ort des Kantons besienert
werden, als vielmehr an die vielen Ausldnder, die
zwel, drei Monate sich bei uns aufhalten und viel
Geld verdienen. Warum soll man diese nicht zur Steuer
heranziehen? Es wire einc Ungerechtigkeit gegen-
itber den andern, welche das ganze Jahr hindurch die
Laslen miissen tragen helfen.

Michel (Interlaken). Tch bin auch der Meinung,
dass Art. 17 nicht ganz klar ist. In Ziff. 3 heisst es,
dass ein Aufenthalt von 6 Monaten nétig sei. In Ziff. 4
ist von der Linge des Aufenthaltes nicht die Rede,
aber Ziff. 3 geht voraus und die dort normierte Linge
des Aufenthaltes gilt auch fiir die in Ziff. 4 genannten
Personen. Ich glaube, der Fehler lieet ecigentlich bei
Art. 17. Er ist zu wenig deutlich und man koénnte den
Bedenken der Herren Wyder und Salchli in der Weise
Rechnung tragen, dass man auf Art. 17 zuriickkommen
und in Ziff. 4 sagen wiirde: « Abgeschen von der Dauer
ihres Aufenthaltes Personen, die im Kanton . .  ».

Kunz, Finanzdirektor, Berichtersla'ter des Regie-
rungsrates. Es ist nicht richtig, dass Art. 17 unklar
ist. Die Ziff, 3 und 4 schliessen sich gecenseitig
nicht aus, sondern Ziff. 4 ist cine weitere Erolinzuno,
7Ziff. 3 ist aus dem bsherigen Einkommenssteuercesetz
heriibergenommen und wir haben nun noch Ziff. 4
aufeenommen, um damit alle diejenigen Personen zn
treffen, die etwa mnicht unter die Ziff. 1—3 fallen.
Herr Wyder sagt, es wire ungerecht, wenn man die
genannten Personen frei ausgehen lassen wiirde. Man
braucht uns keinen solchen Vorwurf zn machen. denn
wir nehmen alles, was wir kénnen (Heiterkeit}; sonst
wirft man uns in der Regel das Genenteil vor. Man
darf die beiden Ziff. 3 und 4 nicht in Gegensafz zu-
einander bringen. Die Ziff. 4 will, wie gesagt. alle
diejenigen Personen umfassen, die etwa nicht unter
die drei ersten Ziffern fallen. Ob im einzelnen Fall
zu weit gegangen wird oder nicht, dariiber entscheidet
die Rekurskammer und endgiltig das Verwal'ungs-
gericht. Ich glaube sagen zu diirfen, dass dic Be-
stimmungen des Art. 17 derart sind, dass alle Steuer-
pflichtigen zur Steuer herangezogen werden koénnen.

Um wieder auf die Diskussion betreffend Art. 48
zuriickzukommen, bemerke ich, dass hier eine Riick-
weisung cbensowenig notwendig ist, als bei Art. 17.
Die Leute, die Herr Wyder im Auge hat, werden
nach Art. 17, Ziff. 4, eingeschitzt, und dic in Art. 16
vorgesehene Verordnung des Regierungsrates wird da-
fiir sorgen, dass sie nicht nur fiir die Gemeinde, son-
dern auch fir den Staat eingeschitzt werden kénnen.
Wenn diese Leute mehrere tausend Franken verdienen,
sollen sie nicht nur der Gemeinde, sondern auch dem
Staat gegeniiber steuerpflichtig sein und das Geselz
gibt die Mittel an die Hand, um sie belangen zu kon-
nen. In Art. 48 haben wir die ganz kleinen Leute
im Auge, die auch einigermassen an die Lasten der
Gemeinde beitragen sollen.

Ich wiederhole meinen Anlrag auf Abweisung der
Ordnungsmotion Salchli und des Anirages Wyder. Da-
gegen kann ich mich, wie gesagt, mit dem Antrag
Lanz cinverstanden erkldren, sofern der Maximalbe-
trag auf 20 Fr. festgesetzt wird,
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Michel (Interlaken). Der Herr Finanzdirektor hat
mein Bedenken nicht zersireut, dass die in Ziff. 4
genannten Personen sich auf die Voraussetzung des
sechsmonatlichen Aufenthaltes nach Ziff. 3 berufen
konnten. Es wire angezeigt, derartigen Einwendungen
durch eine deutliche Fassung von vorneherein zu be-
gegnen und zu diesem Zwecke wiirde es sich emp-
fehlen, in Ziff. 4 die Worte beizufiigen: « Abgesehen
von der Dauer des Aufenthaltes». Ich mochte Sie er-
suchen, den Riickweisungsantrag Salchli in dem Sinne
gutzuheissen, dass die Kommission gleichzeitig den
Auftrag bekommen wiirde, zu priifen, ob nicht Art. 17,
Ziff. 4, in dem von mir angeregten Sinne zu erginzen
sei.

Président. In Beratung steht immer noch der Riick-
weisungsantrag Salchli und die Diskussion kann sich
nur insofern auf Art. 17 ausdehnen, als daraus die
Motivierung fiir die Stellungnahme zum Riickweisungs-
antrag Salchli geschopft wird. Spiter kann dann ein
Wiedererwéigungsantrag zu Art. 17 gestellt werden,
aber cinstweilen haben wir es mit nichts anderem
zu tun als mit dem Riickweisungsantrag Salchli.

Wyss (Bern). Ich glaube, Herr Dr. Michel konnte
den verschiedenen Voten entnehmen, dass die vor-
beratenden Behorden iiber die Bedeutung der Ziff. 4
des Art. 17 vollstdndig einiggehen und bei ihnen keine
andere Ansicht herrscht, als die, welche er selbst hat.
Art. 17, Ziff. 4, gibt der Gemeinde und dem Staat
das Recht des Steuerbezuges fiir die Zeit, wihrend
welcher die betreffenden Personen in der Gemeinde
titig sind, ohne Riicksicht auf die kiirzere oder lingere
Dauver dieser Titigkeit. In der Kommijssion wurde nun
der Wunsch ausgedriickt, der Entwurf mochte nach
seiner endgiiltigen Beratung in redaktioneller Bezie-
hung noch einmal durchgesehen werden. Bekanntlich
besteht auf eidgenossischem Boden eine Redaktions-
kommission, die alle Gesetze vor der definitiven
Schlussabstimmung noch einmal durchsieht, am Sinn
und Geist derselben nichts dndern darf, aber befugt
und sehr oft auch genétigt ist, die Redaktion zu ver-
bessern, um Unklarheiten zu vermeiden. Es scheint
mir hier ein Fall vorzuliegen, wo es sich auch emp-
fehlen diirfte, das Gesetz, sei es von der Kommission
oder von einer kleinern Redaktionskommission, die
man bilden wiirde, redaktionell bereinigen zu lassen.
Bei diesem Anlass konnte dann auch dem Wunsche
des Herrn Dr. Michel Rechnung getragen und die Re-
daktion so getroffen werden, dass alle Zweifel be-
seitigt wiren. Es handelt sich in der Tat nur um
eine redaktionelle Aenderung, denn ich wiederhole,
dass die vorberatenden Behorden darin einiggehen,
dass die Bestimmung so gemeint ist, wie sie Herr
Michel auffasst.

Salchli. Der Diskussion habe ich entnommen, dass
alle diejenigen, dic nicht nach Art. 17 ecingeschiitzt
werden, eine Saisonsteuer zu bezahlen haben. Darnach
wiirden auch die Unternehmer, die in einer Gemeinde
wihrend zwei oder drei Monaten grosse Arbeiten, viel-
leichi im Betrage von einigen hunderttausend Franken,
ausfithren, unter diese Saisonsteuer fallen, sofern sie
nicht in der betreffenden Gemeinde niedergelassen sind.
Nun beschrinkt aber der Art. 48 den Betrag der Saison-
steuer auf 10, beziehungsweise nach Antrag Lanz-
Kunz auf 20 Fr. Es wire doch nicht recht, wenn
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cin Unternehmer, der in einer Gemeinde vielleicht
10,000 oder 20,000 Fr. rein gewinnt, mit einer so ge-
ringen Steuer davon kidme. Ich glaube, man sollte
iiberhaupt keine Beschrdnkung vornehmen, sondern
bestimmen, dass jeder entsprechend seinem Verdienst
und der Linge des Aufenthaltes in der Gemeinde
zur Steuer heranzuziehen ist. Das wére das. einzig
richtige.

" Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Den Antrag Michel akzeptiere ich ohne
weiteres. Wir haben Ihnen schon ausgefiihrt, dass
die Ziff. 4 nicht in Gegensatz zu Ziff. 3 geslelll werden
darf. Wir brauchen aber deshalb die Angelegenheit
nicht an die Kommission zuriickzuweisen, sondern es
brauchen lediglich die Worte beigefligt zu werden, die
Herr Michel vorgeschlagen hat. Herr Michel mag spé-
ter bloss den Antrag stellen, es sei auf Art. 17
zuriickzukommen, und ich erklire schon jetzt, dass
wir mit seinem Vorschlag einverstanden sind.

Herr Salchli, der sonst nicht so schwer von Begriff
ist, scheint mich nicht zu verstehen. Ich habe deut-
lich erklirt, dass auf Grund von Ziff. 4 des Art. 17
jeder Unternehmer eingeschiitzt werden kann, es kommt
gar nicht auf die Dauer der betreffenden Arbeit an.
Ich habe Herrn Salchli seinerzeit schon gesagt, dass
sie selbst schuld daran sind, wenn die scelindischen
Gemeinden die Unternehmer ihrer Wasserversorgung
nicht zur Steuer heranzogen. Hitten sie uns gefragt,
so wiirden wir ihnen geraten haben, sie einzuschiitzen,
und sie hitten die Steuer bezahlen miissen, sogut es
an andern Orten der Fall ist. Ein Riickweisungsantrag
ist durchaus unnotig. Auf Grund der Ziff. 4 des
Art. 17 kann jeder, der bei uns ein Einkommen hat,
fir dasselbe eingeschiitzt werden, ohne Riicksicht
darauf, wie lange er sich bei uns aufhilt. Wir wollen
aber, wie gesagt, den Gemeinden nicht das Recht
auf unbeschrinkte Einschitzung fir sich geben, son-
dern der Staat soll auch etwas davon haben.

Michel (Interlaken). Ich danke dem Herrn Finanz
direktor fiir seinc cnigegenkommenden FErkldrungen
und werde am Schluss der Beratung Zuriickkommen
auf Art. 17 beantragen.

Abstimmung.

Fiir den Riickweisungsantrag Salchli Minderheit.
Prisident. Die Umfrage in der Hauptsache ist
wieder eroffnet.

Lanz (Thun). Um die Diskussion nicht weiter aus-
zudehnen, erklire ich mich mit dem Antrag des Herrn
Regierungsrat Kunz, den Minimalbeirag der Saison-
steuer auf 20 Fr. zu erhohen, einverstanden. Dabei
kann ich die Bemerkung nicht unterdriicken, dass
wenn diejenigen, die fiir einen hdohern Steuerbetrag
belangt werden sollen, auf die Steuerregister einge-
tragen werden miissen, in vielen Fillen weder der
Staat noch die Gemeinde etwas bekommen werden.
Die Betreffenden werden gegen die Einschitzung Re-
kurs erheben und wenn das Urteil rechtskriftig wird,
sind sie lingst {iber alle Berge verschwunden.

Herr Salchli hat der Befiirchtung Ausdruck gegeben,
der Betrag von 20 Fr. konnte auch von den cigentlichen
Arbeitern erhoben werden. Das ist durchaus nichtl
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der Pall. Von den 248 Personen, die bis jetzl in
Thun auf diese Weise besteuert wurden, zahllen 210
wenicer als 10 Fr. Das wird auch in Zukunft so ge-
halten werden.

Wyder. Ich kann meinen Antrag zuriickziehen, da
diejenigen Personen, dic ich im Auge hatte, unter
Ziff. 4 des Art, 17 fallen. Bis jetzt war mir dieser
Artikel zu wenig klar,

Abstimmung.

Fiir den Antrag Lanz - Regierungsrat Kunz
(gegenitber der gedruckten Vorlage) Mehrheit.

Beschluss:

Art. 48. Die Gemeinden sind bercchtigt, von
Erwerbenden, die sich voriibergehend, aber we-
nigstens einen Monat lang in der Gemeinde auf-
halten und nicht geméiss Art. 16 eingeschitzt sind,
cine feste Linkommenssteuer zu beziehen, welche
unter Beriicksichtigung der jeweiligen Verhiilt-
nisse der Pflichtigen festzusetzen ist, aber auf
keinen Fall den Betrag von 20 Fr. iiberschreiten
darf. Diese Steuer kann beim Arbeitgeber ein-
gefordert werden, welcher berechtigt ist. den Be-
{ras vom ILohne abzuziehen. Gegen die Taxa-
tion steht dem Steuerpflichtigen ein Beschwerde-
recht zu, das in einem Dekret des Grossen Rates
geregelt wird.

Der Bezug der in diesem Artikel vorgesehenen
Gemeindesteuern wird durch Gemeindereglement
geordnet.

Art. 49.

Kunz, Finanzdirektor, Berichlerstaiter des Regie-
rungsrates. Art. 49 handelt vom Steuerwohnsitz und
ist fiir verschiedene (iemeinden von ausserordentlich
orosser Bedeutung. Wir stellen den Grundsatz auf,
dass der Steuerpflichtice die Gemeindesteuer in der-
jenigen Gemeinde zu entrichten hat, in der er die
Staatssteuer bezahlt, das heisst am Wohnort. Sie wis-
sen, welche Unzukommlichkeiten es hatte, dass bis-
her dicse Frage kantonal und interkantonal verschieden
geordnet war. Kantonal zahlte man die Steuer da, wo
man secinen Verdienst hatte, wo man arbeitete; inter-
kantonal da, wo man wohnte. Wenn zum Beispiel
ein in Renan wohnender Uhrenarbeiter in Sonvilier
arbeitete, war er in Sonvilier steuerpflichtig; der an-
dere Uhrenarbeiter dagegen, der ebenfalls in Renan
wohnte und in Chaux-de-Fonds arbeitete, in Renau.
Das soll in Zukunft kantonal anders geregelt sein
und der Steuerpflichtige soll seine Steuer da bezah-
len, wo er wohnt. - Es ist gewiss richtig, dass die-
jenige Gemeinde, die fiilr den Biirger und seine Familie
Aufwendungen macht, und fiir das Armen- und Schul-
wesen, den Strassenbau, die Wasserversorgung und
so weiter, von denen der Betreffende profitiert, aufzu-
kommen hat, von ihm auch die Steuer erhilt.

Aber es gibt keine Regel ohne Ausnahme. Das
teifft auch hier zu. Wir fiigen bei: « Befinden sich fiir
cinen Sleuerpflichtigen Wohnsitz und Geschiifissitz
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nicht in der gleichen Gemeinde, so hat eine Teilung
des Steueranspruches unter Beriicksichtigung der tat-
sichlichen Verhiilltnisse zu geschehen». Selzen wir
den Fall, es habe einer ein Bankgeschift in Bern, wohue
aber in Muri. Da wire es unbillig, wenn der Be-
treffende sein Einkommen in Muri versteuern miisste.
Dort konnte er sein Bankgeschiift gar nicht betreiben,
sondern dies ist ihm nur in Bern moglich, dessen
Bedeutung, Einrichtungen und Verhaltnisse ihm dabei
zu slallen kommen. In einem solchen Fall soll eine
angemessene Teilung des Steueranspruches zwischen
beiden Gemeinden stattfinden.

Wenn im Laufe des Steuerjahres der Wohnsilz ge-
wechselt wird, sollen die verschiedenen in Betracht
fallenden Gemeinden im Verhéltnis zur Dauer des
Wohnsitzes in der einzelnen Gemeinde an der Ein-
kommens- und Vermodgenssteuer partizipieren.

im zweiten Alinea: « Unternehmungen bezahlen die
Gemeindesteuer von Einkommen und Kapitalvermégen
in allen denjenigen Gemeinden, auf deren Gebiet sich
ein wesentlicher Teil des Geschiftsbetriebes vollzieht»
wurden die Worte « Einkommen und Kapitalvermogen »
durch « Erwerbseinkommen» ersetzt, da kein Grond
besteht, auch die Kapitalsteuer unter die verschiede-
nen Gemeinden zu verteilen. Bisher hat man auch
nur die Verteilung der Erwerbsstcuer vorgenommen.
tine Teilung der Steuer, wie sie die urspriingliche
Redaktion vorsieht, wire in dem Falle nicht angezeigt,
wo es sich um natirliche Personen handelt, die fir
sich und ihre Familien von den TLinrichtungen der
Wohnsitzgemeinde profitieren, von den Einrichtungen
der Gemeinde des Geschiftssitzes aber nur fiir das
Geschiift. Die Kapitalien, die dem Geschift dieuen,
und deren Ertrag nicht als Einkommen [. Klasse von
dem Geschift versteuert wird, sollen am Geschiifts-
sitz zur Versteueruhg gelangen, diejenigen Kapitalien
aber, die cinfach Vermdogensanlagen sind, am Wohn-
sitz. Deshalb sprechen wir hier bloss von Erwerbs-
einkommen.

Ich empfehle lhnen Art. 49 mit dieser Abdnderung
zur Annahme.

Biihimann. Art. 25 bestimmt, dass der Steuer-
pflichtige die Staatssteuer an seinem Wohnort zu zah-
len hat und Art. 49 schreibt vor, dass die Gemeinde-
steuer in derjenigen Gemeinde zu enirichten ist, in
welcher die Staatssteuer bezahlt wird. Nun gibt es
cine Kategorie von Personen, von denen man nicht
recht weiss, wo sie steuerpflichtig sind. Ich meine
die Bevormundeten. Haben sie ihre Steuer da zu
entrichten, wo sie selbst wohnen oder da, wo ihr
Vormund seinen Wohnsitz hat? Es gibt eben ver-
schiedene Wohnsitze, einen Steuerwohnsitz und einen
zivilrechtlichen Wohnsitz. Letzterer ist da, wo der
Vormund wohnt. Daneben gibt es noch einen polizei-
lichen Wohnsitz und der ist in der Regel da, wo der
Bevormundete- wohnt. Nun weiss man nicht recht,
was hier gemeint ist. Sehr oft wohnen der Bevor-
mundete und der Vogt nicht in der gleichen Gemeinde.
Man konnte nun meinen, dass die Steuerpflicht da
bestehe, wo der Bevormundete wohnt, da er die In-
stilulionen dieser Gemeinde beniitzt. Aber nach der
bisherigen Praxis der Steuerbehérden und wie es nach
einer Aussage des Herrn Finanzdirektors auch in Zu-
kunft gehalten werden soll, versteht man unter dem
Wohnort des Bevormundeten den Wohnsitz des Vor-
mundes und hier wire also die Staatssteuer zu ent-
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richten, wihrend die Gemeindesteuer bis jetzt immer
am Wohnort des Bevormundeten bezahlt wurde. In
Zukunft misste die Gemeindesteuer dort geleistet wer-
den, wo der Vormund wohnt. Das sollte anders ge-
ordnet werden. Fir den Staat kommt es auf das
gleiche heraus, wo die Steuer entrichtet wird, aber
fir die Gemeinden ist es nicht gleichgiltig. Man
wird mir einwenden, das sei von keiner Bedeutung,
denn wir haben ja die ortliche Vermundschaftspflege,
wonach die Vormunidschaft ohne weiteres an die Ge-
meinde abzuireten ist, in der der Bevormundete wohnt.
Das ist richlig, obschon es wiederholt vorkommt, dass
Vormundschaften nicht ibertragen werden. Allein die
Angehorigen von Gemeinden, denen die burgerliche
Vormundschaftspflege zusteht, fallen nicht unter die
ortliche Vormundschaftspflege und es gibt eine Reihe
von Fillen, in denen der Vormund in der betreffen-
den Gemeinde wohnt, der Bevormundete aber an einem
andern Ort. Bis jetzt haben diese Bevormundeten die
Gemeindesteuer immer da bezahlt, wo sie wohnten; in
Zukunft wiirde das anders sein. Das wire nicht recht
und ich erlaube mir deshalb, den Antrag zu stellen,
in Art. 49 nach dem ersten Satz die Worte beizufiigen:
« Fir Bevormundete ist sic an die Gemeinde ihres
Aufenthaltsortes zu entrichten ».

ielistiein. Ich mochte den Herrn Finanzdircktor
anfragen, was hier unter dem Ausdruck Geschiftssitz
alles zu verstehen ist. Soll darunter nur der Sitz des
eigenen Geschiiftes verstanden sein oder auch der Silz
des Geschéiftes, in dem einer beschiftigt ist? Wenn
zum Beispiel der Direktor einer Aktlengesellschalt, die
thren Sitz in Bimpliz hat, in Bern wohnt, hat ecr
daunn seinen Geschiftssitz in Biimpliz oder muss man
sagen: nein, es ist nicht sein Geschift, sondern das
Geschift einer Aktiengesellschaft? Oder wenn ein Ge-
schiiftsinhaber, der bisher seinen Geschéftssitz in Bim-
pliz hatte, aber micht dort selbst wohnte, sein Ge-
schift in eine Aktiengesellschaft umwandelt und nun
bloss mehr Direktor ist, hat er dann seinen Geschifts-
sitz noch in Bimpliz oder da, wo er wohnt? Wenn
man sagen wiirde, in diesem Falle sei Biimpliz auch
der Geschiftssitz des Direktors, so wiirde ich fragen,
wo ist die Grenze? Der Direktor ist einfach ein Beamter
des Geschiftes, und wenn man weiter heruntergeht,
kommt man schliesslich auf die Arbeiter. Soll auch
fir diese, wie bisher, der Arbeitsplatz massgebend
sein oder soll hier ein Unterschied gemacht werden?
Der Ausdruck Geschiftssitz ist etwas unklar und ich
mochte Auskunft dariiber haben, wie das gemeint ist.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Aaf die Anfrage des Herrn Briistlein ant-
worte ich, dass das schweizerische Zivilgesetzbuch
sagl, was Wohnsitz und was Geschéftssitz ist. [n dem
von ihm zitierten Fall hat der Direktor keinen Ge-
schiftssitz, sondern das Geschiift als solches, dem er
vorsteht, Wir haben es da mit zwei Steuerpflichtigen
zu tun. Die Aktiengesellschaft hat ihren Sitz dort,
wo sie im Handelsregister eingetragen ist und ist dort
steuerpflichtig. Der Direktor hat keinen Geschéftssitz,
sondern einen Wohnsitz, und er ist am Wohnsitz steuer-
pllichtig. Der Direktor, der in Bern wohnt, hat sein
Einkommen in Bern zu versteuern, und die Aktien-
gesellschaft, die ihren Sitz in Bimpliz hat, muss ihre
Steuern dort bezahlen.
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Was den Antrag des Herrn Biithlmann anbelangt,
so habe ich gegen die Aufnahme dieses Zusatzes
nichts einzuwenden; nur sollten noch die Worte bei-
gefiigt werden: «in Féllen von rein burgerlicher Armen-
pflege», weil nur dann die Gemeinden nicht in der
Liage sind, sich die Vormundschaft abtreten zu lassen.

Briistlein. Ich danke dem Herrn Finanzdirektor
fiir seine Auskunft, der ich entnehme, dass nur der
Sitz des eigenen Geschiftes den Wohnsitz begriindet,
so dass die Verhéltnisse gegeniiber dem jetzigen Zu-
stand gerade umgekehrt werden. Ich frage mich, ob
das billig ist. Der jetzige Zustand hatte meine Zu-
stimmung nicht, ich mochte aber fragen: setzt die
Umkehrung dieses Zustandes gerade das Tipfchen auf
das i der Gerechtigkeit? Wire es nicht angezeigt,
das Prinzip der Teilung eintreten zu lassen, so dass
die Gemeinden, in der der Betreffende zwar nicht
seinen eigentlichen Geschiftssitz hat, aber doch sei-
nen ganzen Erwerb findet, ebenfalls an der Steuer par-
tizipiert? Wére es nicht billig, dass er wenigstens
einen Teil seines Einkommens hier versteuern wiirde?
Man sollte nach meiner Ansicht das Prinzip ausdeh-
nen, hier nicht bloss den Geschiiftssitz massgebend
sein lassen, sondern den Erwerbsort, den Ort, wo
einer sein Einkommen erwirbt, und fiir alle diese
Fille die hier vorgesehene Teilung eintreten lassen.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Man muss unterscheiden zwischen Ge-
sellschaften und Einzelfirmen. Bei der Einzelfirma
rechtfertigt sich diese Teilung. Wenn der erwihnte
Bankier in Bern ein Geschift betreibt und in Muri
wohnt, wo er es nicht betreiben konnte, ist es nur
billig, dass er in Bern einen Teil seines Einkommens
versteuere. Nehmen wir aber den Fall der von Herrn
_Briistlein angefiihrten Aktiengesellschaft. Es passt dem
Direktor nicht, in Biimpliz zu wohnen, sondern er
lasst sich in Bern nieder, weil er von den stidtischen
Einrichtungen profitieren und hier namentlich scine
Kinder in die Schule schicken will. Dieser soll nun
in Bern steuerpflichtig sein. Die Gemeinde Biimpliz
kann sich deshalb nicht beklagen, weil sie die Ein-
kommenssteuer von dem Geschiftserwerb bezieht und
dazu noch von allen Angestellten und Arbeitern, die
nicht, wie der Direktor, in Bern wohnen konnen, son-
dern in Biimpliz wohnen miissen. Ich glaube, man
sollte die Teilung auf die Einzelfirmen beschrinken
und bei Aktiengesellschaften daran festhalten, dass
sie an ihrem Sitz steuerpflichtig sind, dass die darin
titigen Einzelpersonen aber wie Privatpersonen zu be-
handeln sind; sonst wiirde der Apparat zu kompli-
ziert und es wiirde sich niemand mehr zurecht finden,
wihrend so die Sache ziemlich einfach geordnet ist.

Roost. Herr Briistlein hat nicht den Fall im Auge
gehabt, den der Herr Finanzdirektor beantwortet, son-
dern er hat darauf hingewiesen, dass in Zukunft die
Einschétzung fiir Einkommen nicht mehr am Erwerbs-
ort, sondern am Wohnsitz stattfinden werde. Er hat
mit Recht geltend gemacht, dass das eine Umwilzung
des gegenwiirtigen Zustandes sei und dass, wenn der
jetzige Zustand Unbilligkeiten mit sich bringe, die zu-
kiinftige Losung ebenso unbillig sei. Fassen wir ein-
mal die Verhiltnisse der Stadt Thun ins Auge, wo
sich die grossen eidgenossischen Werkstitten befin-
den. Die Eidgenossenschaft bezahlt weder Grundsteuer
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noch Erwerbssteuer. Die Angestellten und Arbeiter

‘wohnen zum grossen Teil nicht in Thun, sondern

auswitrts. Von den 3500 Steuerpflichtigen in Thun
sind ungefihr 1400 auswirtige. Gegenwiirtig zahlen
die Arbeiter und Angestellten ihre Steuern in Thun
und die umliegenden Landgemeinden empfinden das
als eine Ungerechtigkeit, weil sie fiir die betreffenden
Leute an ihrem Ort grosse Aufwendungen fiir das
Schul- und Armenwesen zu machen haben und
von ihnen keine Einkommenssteuer beziehen. Wir
anerkennen das auch und wiren gerne bereit, eine
Aenderung des bestehenden Zustandes eintreten zu
lassen. Auf der andern Seite ist es aber auch nicht
ganz richtig, dass die Gemeinde Thun, die durch Ver-
besserung der Verkehrswege, Subventionierung der
Eisenbahnen, Unterhalt der Strassen, Beleuchtung und
so weiter in hervorragender Weise dazu beitriat, dass
dic Erwerbsmoglichkeit in ihrem Gemeindegebiet ge-
hoben wird, in Zukunft von den Erwerbswerten, die
geschaffen werden, nichts haben soll. Und war fiir
Thun zutrifft, gilt in gleicher Weise fiir jede andere
Ortschaft, die industrielle Unternehmungen hat, Ar-
beitsgelegenheiten schafft und Leute aus andern Ge-
meinden herbeizieht. Mir scheint der Grundsatz, den
Herr Briistlein vorgeschlagen hat, der richtige zu sein:
es sollte eine Teilung im Steuerertrag stattfinden. Wir
kénnen uns ja einverstanden erkliren, dass die Ein-
schitzung am Wohnsitz des Steuerpflichtigen erfolge,
aber wenn Wohnsitz und Erwerbssitz nicht {iberein-
stimmen, soll zwischen beiden Gemeinden eine Tei-
lung eintreten.

Der kantonale Finanzdirektor hat kein grosses In-
teresse daran, ob die Losung so oder anders erfolge,
da der Staat davon nicht beriihrt wird. Aber ich
mochte doch darauf aufmerksam machen, dass die
Regelung dieser Frage fiir die Annahme des Gesetzes
nicht unwesentlich ist. Gemeinden, wie Thun und
andere, die durch die radikale Aenderung des Grund-
satzes der Einschitzung stark betroffen werden, wer-
den das Gesetz weniger gern kommen sehen als die
andern, die von dieser Acnderung profitieren. Neben-
bei mochte ich noch anbringen, dass nach meiner
Auffassung auch die Klagen der Gemeinden, die von
dem Einkommen der auswirts arbeitenden Angestellten
und Arbeiter keine Steuern beziehen, nicht im vollen
Umfang gerechtfertigt sind, indem ein Einkommens-
steuerpflichtiger, der auswiirts seinen Verdienst hat
und dort Einkommenssteuer bezahlt, seiner Wohnsitz-
gemeinde doch die grosste Steuerleistung entrichtet,
weil er in der Regel den Grund und Boden in der
Wohnsitzgemeinde versteuern muss und sein Ein-
kommen - dort ausgibt, wo er wohnt. So werden die
Wohnsitzgemeinden von diesen Arbeitern direkt und
indirekt unterstiitzt. Im ganzen sind es 36 Gemeinden
um Thun herum, die Arbeiter nach Thun schicken,
die bei uns Steuern zahlen und infolgedessen auch
stimmberechtigt sind. Die Gemeinde Thun hat bei
einem FErtrag der Einkommenssteuer I. Klasse von
135,000 Fr. von auswirts wohnenden Angestellten und
Arbeitern im ganzen 18,000 Fr. bezogen. Die griosste
umliegende Gemeinde, Steffisburg, wiirde von den
18,00¢ Fr. zirka 4500 Fr. erhalten, wihrenddem
diese Gemeinde umgekehrt wieder von Thun profitiert,
weil die Pferderegieanstalt auf ihrem Gebiet liegt und
Angestellte derselben bei uns wohnen. Die andern
Gemeinden, Uetendorf, Strittligen, und so weiter, sind
mit Betrdgen von hochstens 3000, 2500 und 2000 Fr.
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beteiligt, so dass die betrefienden Summen an und fiir
sich nicht sehr viel ausmachen.

Die Anregung des Herrn Briistlein ist sehr gerecht-
fertigt, weil die auswirtigen Gemeinden in Zukunft
mehr bekommen und dafiir gesorgt werden sollte, dass
die Gemeinden, welche d'e Arbeitsgelegenheit schaffen,
nichl zu sehr von der neuen Regelung getroffen wer-
den. Ich mochte beantragen, dass wenn der Wohnort
und der LErwerbsort nicht iibercinstimmen, eine Tei-
lung des Steuerertrages zwischen den betrcffenden Ge-
meinden stattzufinden habe.

Wyss (Bern). Was die Anregung des Herrn Roost
anbelangt, so weiss ich nicht, ob ich mich da irre;
aber ich habe bis jetzt die Meinung gehabt, dass diese
Teilung im Gesetz just vorgesehen sei. Wiirde sich
dic Anregung des Herrn Roost speziell auf die Arbeiler
bezichen? (Herr Roost: Ja). Dann miissfe man
cinen speziellen Zusatz machen und in diesem Iall
konnte man den Artikel an die Kommission zuriick-
weisen.

Ich habe das Wort ecigentlich ergriffen, um zum
Antrag Biihlmann einige Bemerkungen zu machen.
Wenn ich denselben richtig verstanden habhe, geht
er dahin, es sei ein Zusatz in dem Sinne aufzunehmen,
dass in Zukunft die Gemcindesteuer des Vermogens
eines Bevormundeten nicht wie bisher am Wohnort
des Vormundes, sondern am faktischen Wohnsilz des
Pupillen bezahlt werden soll. Ich habe einige Be-
denken, den bisherigen Zustand gerade ins Gegenteil
umzukehren, und ich kann mich mit dem Anirag nicht
einverstanden erkliren; denn er hat gewisse Unbillig-
keiten und Gefahren zur Folge. Ich crblicke nament-
lich darin eine Unbilligkeit, dass ein Pupille, der an
der Verwaltung seines Vermdgens nicht den gering-
sten Anteil nimmt, sondern dieselbe dem Vormund
und der Vormundschaftshehérde in einer andern Ce-
meinde iiberldsst, den ganzen Ertrag scines Vermdgens
an seinem Wohnsitz versicuern soll. Ich sctze den
FFall, ein bevormundeter Biirger von Bern, der ein
schones Vermdgen hat, sei in Grosshochstetten verkost-
geldet. Bis jetzt ist die Vermégenssteuer der Gemeinde
Bern zu gute gekommen und nicht der Gemeinde Gross-
héchstetten. Wir wollen annehmen, der betreffende
Biirger in Grosshochstetten konne nichts leisten und
mache von den dortigen Einrichtungen keinen Ge-
brauch. Ist es da recht, dass das Vermdgen nun
plotzlich in Grosshichstetten versteuert werden soli,
und die Gemeinde Lern, welche die Hauptmithe mit
der Verwaltung und das ganze Risiko hat, nichts er-
halten soll? Ich denke nicht, dass unser stiddtischer
Finanzdirektor sich mit diezem Umschwung der Dinge
einverstanden erklidren kénnte. Man sollte es deshaib
beim bisherigen Zustand belassen. Das hat nament-
lich auch Bezug auf solche Fille, in denen jemand
zum Beispiel in der Irrenanstalt untergebracht wer-
den muss. Nehmen wir an, eine Landgemeinde ver-
sorge einen vermoglichen Pupillen in Miinsingen oder
in der Waldau in Bern. Derselbe, der seinen faktischen
Wohnsitz, den er nicht {rei wihlen kann, in einer ganz
andern Gemeinde hat, soll nun die Gemeindesteuer
statt in der betreffenden l.andgemeinde in Minsingen
oder in der Stadt Bern bezahlen! Das ist nicht billig.
Der bisherige Zustand scheint mir der bessere zu sein
und deshalb beantrage ich Ablehnung des Antrages
Bithlmann.
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Evenluell, wenn Sie grundsétzlich dem Anfrag Biihl-
mann beistimmen wiirden, moéchte ich mir den Vor-
schlag crlauben, dass die Gemeindesteuer zu ¢leichen
Hilften geteilt, das heisst die cine Hiillte am faktischen
Wohneitz des Pupillen und die andere am rechilicken
Wohnsilz desselben, das heisst da, wo der Vormund
seincn Wohnsitz hat, enirichtet werden soll.

Bithlmann. Es ist nicht richtig, wie Herr Wyss
gesagt hat, dass die Steuer bis jotzt an dem Ort, wo
der Vormund wohnte, bezahlt wurde, sondern im Ge-
genteil da, wo der Bevormundete wohnte. Das ist
auch das richtige; diese Leute sollen da zahlen, wo
sic die Gemeindeeinrichtungen beniitzen. Durch die
Bestimmung, dass die Gemeindesteuer in derjenigen
Gemeinde zu entrichten ist, in welcher die Staats-
steucr bezahlt wird, wiirde der bisherige Zustand ge-
dndert und den Landgemeinden, in denen Bevor-
mundele niedergelassen sind, deren Vermogens-
steuer centgehen. Das haben sie nicht nétig, nach-
dem sie sowieso nach dem neuen Gesetz Steucrn ein-
biissen. Ich verweise nur auf die Aktiendividenden,
die bisher dort versteuert wurden, wo der Aktienbe-
sitzer wohnte, und in Zukunft am Sitz der Gesellschaft
zur Versteuerung gelangen, das heisst naturgemiss
in den grossern Gemeinden. Mein Antrag ist deshalb
nétig, weil wir noch diese Inkongruenz der ortlichen
und burgerlichen Armenpflege haben. Wenn allge-
mein die ortliche Vormundschaftspflege bestiinde,
brauchten wir diese Bestimmung nicht, aber wir ha-
ben in einzelnen Gemeinden noch die burgerliche Vor-
mundschaftspflege, und es wire nicht recht, wenn
die betreffenden Bevormundeten ihr Vermdgen in der
Burgergemeinde versteuern missten, wo sie sich unter
Umstinden gar nie aufhielten. Eine andere Frage ist
es, wie es mit den in Anstalten untergebrachten Leu-
ten gehalten werden soll. Meines Erachtens konnen
diese dort tiberhaupt nicht Wohnsitz erwerben und
ich frage mich, ob sie auch unter diese Bestimmung
fallen wiirden. Ich halte meinen Anirag aufrecht,

Grimm. Ich habe den gleichen Antrag stellen wol-
len wie Herr Roost und zwar in der FFormulierung,
dass in dem Satz: «Befinden sich fiir einen Steuer-
pflichtigen Wohnsitz und Geschéiftssitz nicht in der
gleichen Gemeinde . . .» nach « Geschiftssitz» einfach
beigetilgt wiirde: «beziehungsweise Erwerbsort». Da-
mit wiirde man den gedusserten Wiinschen gerecht.
Wir konnen in der Stadt Bern die Wahrnehmung ma-
chen, dass in den letzten Jahren ein grosser Teil
der Beamten und Arbeiter, die hier ihren Lrwerbsort
haben, sich ausserhalb der Gemeinde ihren Wohnsitz
suchen miissen. Die einen gehen nach Giimligen, wo
eine ganze Kolonie entsteht, andere nach Bolligen,
Kéniz, Bimpliz und so weiter. Da wiire es eine Un-
gerechtigkeit, wenn, wie der Entwurf vorsieht, der
Gemeinde, in der diese Leute ihren Erwerb finden,
die Steuerkraft entzogen wiirde. Dies wiirde sich des-
halb nicht rechtfertigen, weil schliesslich auch der
Gemeinde, die der Erwerbsort dieser Leute ist, cine
grosse Anzahl Lasten und Ausgaben erwachsen: I[ch
erinnere an die Verkehrsmittel, die geschaffcn werden
miissen, an andere Kinrichtungen, welche die (re-
meinde unterhalten muss, weil sie der Erwerbsort von
so und so vielen Tausenden ist. Es wire unbillig und
ungerecht, wenn wir das heutige Verhiltnis cinfach
umkehren und den ganzen Steuerbetrag der Wohn-
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sitzgemeinde zukommen lassen wiirden. Das konnte
beziiglich der Schulverhiltnisse nicht ohne Einfluss
bleiben. Wenn eine Gemeinde die Leute, die ihren Lr-
werbsort auf ihrem Territorium haben, zur Steuer
heranziehen kann, wird sie auch beziiglich des Schul-
wesens viel larger sein konnen, als wenn ihr die
notigen Einnahmen nicht zu Gebote stehen. Ls kann
fiir einen grossen Teil der Leute, die ausserhalb der
Gemeinde ihres Erwerbs wohnen, nicht gleichgiillig
sein, ob sie das Recht haben, ihre Kinder zum Beispiel
in die Sekundarschule der Stadt zu schicken oder ob
sie sie am Wohnsitzort in die Schule schicken miissen,
weil der Gemeinde des Erwerbsortes die Steuerkraft
entzogen ist. Auch von diesem Gesichtspunkt aus
halte ich es fiir durchaus richtig, wenn eine Teilung
vorgenommen wird. Dariiber, wie diese Teilung durch-
gefithrt werden soll, kann der Grosse Rat spiter ent-
scheiden, indem Art. 49 bestimmt, dass ein Dekret
des Grossen Rates iiber die Ausfithrung dieser Grund-
sitze die notigen Bestimmungen aufstellen wird. Wir
erhalten so wieder eine Garantie, dass bestimmte Nor-
men durch den Grossen Rat selbst geschaffen werden
kénnen, ein Grund mehr, der den Grossen Rat veran-
lassen sollte, den Antrag, den Herr Roost eingebracht
und den ich formuliert habe, anzunehmen.

Bosch. Ich muss mich diesem Antrag entschieden
widersetzen. In den umliegenden Gemeinden von Thun
wurde nun seit Jahren dariiber geklagt, dass die Ar-
beiter ihre Steuern in Thun bezahlen miissen. Und
diese Klagen sind deshalb wohlbegriindet, weil die
Gemeinden, die namentlich die Armen- und Schullasten
tragen missen, dafiir keinen Ersatz bekommen. Die
Tellansiilze sind seit 15, 20 Jahren vielleicht um das
Doppelte gestiegen. Frither hatten wir einen Tell-
ansatz von 2 Ir., jetzt ist er fast in allen umliegenden
Gemeinden auf 4, 4!/, Fr. und hoher gestiegen. Herr
Roost hat bemerkt, die Eidgenossenschaft zahle fiir
ihre Liegenschaften keine Steuern. Das ist richtig,
aber es ist nicht ausser acht zu lassen, dass die
Erstellung neuer Fabrikgebdude einen bedeutenden Zu
zug von Beamten zur Folge hat, so dass das steuer-
pflichtige Einkommen sich bedeutend vermehrt. Wir
in Thierachern und. Amsoldingen sind in einer ganz
andern Lage. Unser Land wird expropriiert, die be-
stchenden Gebdude werden abgerissen und es wer-
den keine neuen mehr erstellt. So hat zum Beispiel
die Eidgenossenschaft letztes und dieses Jahr Liegen-
schaften im Betrage von {iber 1/, Million Franken er-
worben. Darunter leiden unsere Gemeinden schwer,
Herr Kollega Gurtner hat bereits vor Jahren hier eine
Motion eingebracht, dass in dieser Beziehung Wandel
goschaffen werde und die Arbeiter dort steuerpflichtig
seien, wo sie ihren Unterstiitzungswohnsitz haben und
die Schule beniitzen. Diese Motion wurde erheblich
erklirl und man vertrostete uns immer auf das neue
Steuergesetz, das diesen Gedanken zur Ausfiithrung
bringen werde. Line Teilung der Steuern wire nicht
gerecht. Herr Grimm hat ausgefithrt, die betrefienden
Arbeiter konnen dann auch ihre Kinder in die Stadt
in die Schule schicken. Das ist bei uns nicht nétig,
weil wir eine eigenc Sekundarschule besitzen. Ich
mdachte Thnen die Ablehnung des Antrages Roost
empfehlen.

. Miilier (Gustav). Es ist gar kein Zweifel, dass das
jelzige System ungerecht ist und dass es unbillig emp-
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funden werden muss, dass die Steuer am Erwerbsort
zu entrichten ist. Das hat im Laufe der Jahre zu
Zustdnden gefithrt, die man in irgend einer Weise
verbessern muss. Wir konnen nicht nur in Thun,
sondern auch in Bern und in allen grossern Zentren
des Kantons Bern die Wahrnehmung machen, dass
eine ganze Reihe von Beamten, Angestellten und Ar-
beitern, die ihren Erwerl in dem grossern Zentrum
finden, sich ausserhalb der Gemeindegrenzen ansie-
deln und dass dort die Einnahmen ungeniigend sind.
Die Schulen wachsen, auch das Armenwesen wird
beriihrt und infolgedessen werden die Steuerverhilt-
nisse in den umliegenden Gemeinden ganz unleidlich.
Wir konnen konstatieren, (ass der Steuerfuss in Biim-
pliz- Bolligen und Bremgarten unerhort hoch ist und dort
kaum mehr ertragen werden kann. Nachdem die Ge-
meinde Bimpliz das Gesuch gestellt hatte, man mochte
ihr doch mit Ricksicht auf diese Verhiltnisse einen
Teil der betreffenden Steuern zuriickerstatten, ist denn
auch Bern auf dieses Gesuch eingetreten und hat -
Biimpliz 609/, der Steuera derjenigen Arbeiter, die
in Bern ihren Erwerb, aber in Biimpliz Wohnsitz
haben, zuriickerstattet. Seither sind weitere Begehren
von Bolligen und Bremgarten gekommen, denen in
gleicher Weise entsprochen wurde. Sie sehen, dass
wir praktisch die Unhaltbarkeit des jetzigen Systems
anerkennen und deshalb schr gerne bereit sind, die-
sem Umstand im neuen Steuergesetz Rechnung zu
tragen. Aber wir wollen nun nicht eine offenbare
Ungerechtigkeit durch eine andere erselzen, von einem
Extrem zum andern iibergehen und bestimmen, dass
die Steuer ausschliesslich der Wohngemeinde zu ent-
richten ist. Das wiirde zu neuen Ungerechtigkeiten
fiithren. Durch die Verbesserung der Verkehrsmittel
nach den Vororten Bimpliz, Muri, Gimligen und so
weitler haben sich dort ganze Kolonien von Beamien
und Arbeitern, die' ihren Erwerb in der Stadt Bern
haben, angesiedelt und der Stadt entgeht infolgedessen,
zum Teil gerade ‘infolge der von ihr geschaffenen
Verkehrsverbesserungen, cin grosses Steuerkapital.
Man muss da zwischen den einzelnen Gemeinden einen
Ausgleich suchen und der von Herrn Dr. Briistlein
angeregte Ausweg, aufgenommen von Herrn Roost und
formuliert von Herrn Grimm, scheint mir den ver-
schiedenen Verhiltnissen in geeigneter Weise Rech-
nung zu tragen. Ich mochte deshalb die Annahme des
Antrages Roost-Grimm emjfehlen.

Marti. Ich muss mich entschieden gegen den An-
trag Roost wenden. Grossere Zentren wie Bern und
Thun erleiden allerdings durch die vorliegende Be-
stimmung eine Einbusse, aber sie bringen diesen
Ausfall leicht wieder ein, viel leichter als die Ge-
meinden, welche durch die Aenderung der vorliegen-
den Bestimmung geschidigt wiirden. Zum Beweis da-
fiir erinnere ich Sie daran, dass die Gemeinde Bim-
pliz zum Beispiel eine Gemeindesteuer von 51/, oder
69/ bezieht, wihrenddem Bern mit 2 oder 2!/,9/y,
auskommt. Der hohe Steuerfuss in Biimpliz riihrt
davon her, dass dort zahlre:che Arbeiter wohnhaft sind,
die ihren Verdienst auswirts, in Bern, haben. FEin
Schulhaus nach dem andern musste erstellt werden,
auch eine Sekundarschule wurde ins Leben gerufen
und die Kinder werden nicht etwa in die stidtische
Sckundarschule geschickt. In Biel sind die Verhilt-
nisse dhnlich. Eine grosse Zahl von Arbeitern, dic
in Biel ihren Verdienst haben, wohnen in den um
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liegenden Gemeinden und infolgedessen kommt Biel
mil einer méssigen Steuer aus, wihrend Madretsch
wic Bimpliz eine Steuer hat, die bald nicht mehr zu
erschwingen ist. Also den Gemeinden, die etwas ver-
lieren, ist es viel leichter, fiir den Verlust ecinen
Ersalz zufinden, als den andern Gemeinden, die bisher
immer nur die Lasten zu tragen hatten. Wenn ein
Familienvater stirbt, muss die Wohnsitzgemeinde und
nicht etwa Bern oder Thun der Familie zu Hilfe kom-
men. Die Ausgaben fiir das Armenwesen nehmen
in diesen Gemeinden von Jahr zu Jahr zu. Darum
soll man ihnen entgegenkommen und die Bestimmung
des Entwurfes gutheissen, wonach der Arbeiter da
steuerpflichtig ist, wo er wohnt.

Jenny. Ich mochte bei dieser Frage auf den Ur-
sprung der Revisionshewegung zuriickgreifen. Ls ist
bereits von anderer Seite betont worden, dass die
Beseitigung der bestehenden Ungerechtigkeit auf dem
Gebiete der Gemeindesteuer ein Hauptrevisionspunkt
war. Man dachte seinerzeit daran, auf dem Wege
der Spezialrevision unser Steuerwesen moderner zu
gestalten und es war beabsichtigt, in erster Linie auf
dem Gebiete der Gemeindesteuer eine Aenderung zu
treffen. Der Herr Finanzdircktor wehrte sich jedoch
dagegen und machte geltend, man moége damit doch
warten bis zur Totalrevision des Geselzes, man mochte
diesen Punkt nicht herausgreifen und fiir sich be-
handeln, sondern mit der Gesamtrevision verbinden,
indem er fiir die Annahme des neuen Steuergeselzes
von wesentlichem Belang sei. Am besten scheint mir
diec Notwendickeit der Revision in dieser Richtung aus
dem Votum des Herrn Gustav Miiller hervorgegangen
zu sein, nur hat er nicht ganz die richtige Schluss-
folgerung gezogen. FEr hat mit der Gemeinde Bern
exemplifiziert. Die Gemeinde Bern hat fir die Grund-
und Kapitalsteuer einen Ansatz von 29/, wihrend
simtliche umliegenden Gemeinden eine viel hohere
Steuer beziehen. So betrigt der Steuerfuss zum Bei-
spiel in Bremgarten 41/,9/,, in einzelnen Bezirken
der Gemeinde Bolligen 4,5 bis 5,29/, Blimpliz be-

wegt sich auf der gleichen Hohe und andere Gemein-

den sind im #hnlichen Falle. Was ist der Grund der
grossen Belastung der umliegenden Gemeinden? Der-
selbe liegt in dem Umstand, dass zahlreiche Arbeiter,
die ihren Verdienst in Bern haben, sich’ in den um-
liegenden Gemeinden ansiedeln, denen dadurch grosse
Lasten im Schul- und schliesslich auch im Armen-
wesen erwachsen. Nun sollte die Steuer von dem
Biirger doch schliesslich derjenigen Gemeinde entrich-
tet werden, die fiir sein Wohl, fiir die Erziehung seiner
Kinder und im Falle der Verarmung fiir seine Fa-
milic aufkommt. Man sagt, die Stadt Bern schaffe die
Arbeitsgelegenheit. Man kann aber auch umgekehrt
sagen, die umliegenden Gemeinden liefern der Stadt
das Menschenmaterial, das Werte schafft und den
Wohlstand der Stadt fordert. Auf ein Mehreres sollte
sie nichl Anspruch machen und den umliegenden Ge-
meinden die Steuer zukommen lassen als ein kleines
Entgelt fiir die Lasten, die sie zu tragen haben. Ich
habe die Ueberzeugung, dass wenn die vorliegende
Bestimmung im Sinne der Herren Roost und Briistlein
abgedndert werden sollte, der Annahme des Gesetzes
Schwierigkeiten erwachsen wiirden. Denn alle diese
zahlreichen Gemeinden wiirden diese Bestimmung als
stossend und ungerecht empfinden, wihrend umgekehrt
die kapitalkriftigen stddtischen Gemeindewesen sic
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nicht als unbillig bezeichnen kénnten und jedenfalls
aus diesem Grunde dem Geselz keine Opposition ma-
chen wiirden. Also schon aus referendumspolitischen
Griinden sollte man von einer Aenderung OUmgang
nehmen und es bei der von den vorberatenden Behor-
den vorgeschlagenen Fassung bewenden lassen. Ich
empfehle Thnen also die Ablehnung des Antrages Roost.

Kohler. Herr Gustav Miiller hat bemerkt, dass die
Stadt Bern durch bessere Verkehrsverhiltnisse den
Arbeitern ermogliche, in den Aussengemeinden zu woh-
nen. Meines Erachtens sind aber nicht die bessern
Verkehrsverhéltnisse der Hauptgrund, warum diese
Leute sich auswérts niederlassen, sondern den Haupt-
grund erblicke ich darin, dass die Wohnungen und
iberhaupt das Leben auf dem Lande billiger sind als
in der Stadt. Man spricht von einem grossen Ausfall.
Ich glaube, das ist im Verhélinis kein grosser Ausfall
fiir die stddtischen Gemeinden. Das Geschift als
solches, in welchem der Arbheiter angestellt ist, muss
sein Einkommen genau gleich versteuern und diese
Steuer ist jedenfalls bedeutend grosser als diejenige,
die der Arbeiter zahlen muss. Auch das Bundescericht
ist der Auffassung, dass der Biirger da steuerpflichtig
sein soll, wo er wohnt. Ich mochte deshalb die An-
nahme der Fassung der vorberatenden Behérden emp-
fehlen.

Gurtner (Uetendorf). Herr Roost hat sich bedeu-
tend geirrt. Der jdhrliche Ausfall, den unsere Ge-
meinde nach der jetzigen Bestimmung, dass die Ar-
beiter am Erwerbsort steuerpflichtig sind. zu erleiden
hat, macht eine Summe von wenigstens 4 bis 5000 Fr.
aus. Unter solchen Umstdnden wird natiirlich eine
Landgemeinde erdriickt. Wir hatten noch vor kurzem
einen Steueransatz von 359/... Derselbe stieg dann
auf 40/, und n#chstes Jahr wird er auf 459/, er-
hoht werden miissen. Alle zwei Jahre sind wir ge-
nétigt, neue Schulklassen zu errichten, weil immer
mehr Arbeiter bei uns Wohnsitz nehmen. Wenn wir
diesen Gemeinden nicht entgegenkommen, gefihrden
wir das Gesetz.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Was den
Antrag Biithlmann anbelangt, so scheint mir, man solite
demselben zustimmen, allerdings mit der von dem
Herrn Finanzdirektor vorgeschlagenen Modifikation,
dass diese Bestimmung nur celten soll fiir die Falle,
in denen rein burgerliche Armenpflege - besteht.

Die von den Herren Briistlein und Roost aufge-
worfene Frage, ob die Gemeindesteuer am Erwerbs-
ort oder am Wohnsitz oder auch an beiden Orten
zu enfrichten sei, ist von grosser prinzipieller Trag-
weite. Herr Roost hat mit den Verhiltnissen von
Thun exemplifiziert. Ich gebe zu. dass dort besondere
Verhiltnisse bestehen, indem die FEidgenossenschaft
der Stadt fiir die eidgendssischen Konstruktionswerk-
stiitten keine Steuer bezahlt, wihrend in den iibrigen
Fillen die Gemeinde von dem betreffenden Geschiift
eine Steuer erhiilt. Tn Biel sind die Verhéltnisse an-
ders als-in Thun. Hart an der Grenze unserer Ge-
meinden befinden sich die Werkstédtten der Bundes-
bahnen. Tn denselben werden ecinige hundert Ar-
beiter beschiftigt, die alle in der Gemeinde Mett, auf
deren Gebiet die Werkstitten sich befinden, steuer-
pflichtig sind. Fast alle Arbeiter wohnen aber in
der Sladt Biel, ziehen hier von den Gemeindeeinrich-
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tungen Nutzen, schicken hier ihre Kinder in die Schule
und werden hier auch armengendssig. Mir scheint,
man sollte grundsiitzlich daran festhalten, dass die
Steuern da zu entrichten sind, wo der Steuerpflichtige
seinen Wohnsitz hat. Ich mochte nicht, dass eine
Teilung vorgenommen wiirde, sondern halte es fir
richtiger, wenn bestimmt wird, dass der S euerpflich-
tige da Steuern zahlen soll, wo er von den 6ffentlichen
Einrichlungen Nutzen hat. Ich empfehle Thnen deshalb,
den Antrag Grimm-Roost abzulehnen und an dem Ent-
wurf festzuhalten.

Wyss (Bern). Zur Vereinfachung der Abstimmung
betreffend den Antrag Bithlmann, demgegeniiber ich
mich zuerst ganz ablehnend verhalten habe, erklire
ich, dass ich den Abweisungsantrag fallen lasse und
mich mit der Aufrechterhaltung des Zusatzes bezniige,
dass die Steuer zur Hilfte am faktischen Aufenthalts-
ort des Pupillen und zur andern Hilfte am Wohnsitz
des Vormundes bezahlt werden soll. Das wiire ein
ziemlicher Ausgleich, denn die jetzigen Verhiltnisse
haben meistens auf Vereinbarung beruht und sind
durchaus nicht gesetzlich. Auch mit dem Zusatz des
Herrn Regierungsrat Kunz zum Antrag Bithimann kann
ich mich einverstanden erkldren.

Was den Anfrac Grimm anbelangt, so mochte ich
auf dessen Konsequenzen beziiglich des Gemeinde-
stimmrochtes aufmerksam machen. Wenn die Teilung
durchgefithrt wird und der betreffende Steuerpflichtige
in zwei Gemeinden Steuern zahlt, wird man sich fra-
gen miissen, ob er dann an beiden Orten in Ge-
meindeangelegenheiten stimmberechtigt sein soll. Ich
glaube nicht, dass man diese Tendenz hat, da man
allgemein gegen die Ausiibung eines doppelten Ge-
meindestimmrechtes eingenommen ist. Das doppelte
Gemeindestimmrecht ist im Gemeindezese'z noch vor-
gesehen fiir die Fille, wo jemand in einer andern Ge-
meinde, als da wo er wohnt, Grundeigentun: hat. In
diesem Falle ist er berechtigt, sein Gemeindestimm-
recht auch in der Gemeinde, in welcher sein Grund-
eigenlfum liegt, auszuiiben. Es ist aber bereits in den

letzten Zeiten darauf aufmerksam gemacht worden,

dass dieses Stimmrecht in einer Gemeinde, in der
man nicht seinen Wohnsitz hat, gesetzlich und ver-
fassungsmissig ernstlich in Frage gezogen werden
miisse und wir dirfen mit Sichérheit annehmen, dass

wir ein doppeltes Stimmrecht in Gemeindesachen in-

ein revidieries Gemeindegeseiz nicht mehr aufaehimen
werden. Ich halte nun dafiir, dass im vorliegenden
Fall, wenn der Antrag Grimm angenommen wird, von
der Einfilhrung eines doppelten Stimmrechtes nicht
die Rede sein kann und es sich einzig frist, in wel-
cher Gemeinde der Steuerpflichtige sein Stimmrecht
ausiiben soll, ob in der Gemeinde, in der er seinen
Verdienst hat, oder in der Gemeinde, in der er wohnt
und seine Familie sich befindet. Meines Erachtens
hat der betreffende Arbeiter ein wesentliches Interesse
daran, sein Stimmrecht in der Gemeinde auszuiiben, in
der er wohnt, wo er seine ‘Familiec hat, wo seine
Kinder in die Schule gehen, und wo er die Ursache
von gewissen Gemeindelasten ist. Ich halte dafiir,
dass im Falle der Annahme des Antrages Grimm,
eine Klarstellung beziiglich der Ausiibung des Ge-
meindestimmrechtes im Gesetz zu erfolgen hat, sonst
kénnten Zweifel entstehen und es wiirde sicher der
Versuch gemacht werden, das Stimmrecht an beiden
Orten auszuiiben, wozu ich nie Hand bieten kénnte,

(23. Mai 1911.)

Ich stelle deshalb fiir den Fall der Annahme des
Anlrages Grimm den eventuellen Antrag, es sei in
Alinea 1 der Zusatz aufzunehmen: «Das Gemeinde-
stimmrecht wird am Wohnsitz “des Steuerpflichtigen
ausgeiibt». Damit hitten wir festgestelll, dass auch,
wenn eine Teilung der Steuer stattfindet, das Ge-
meindestimmrecht nur in einer Gemeinde ausgeiibt
werden kann, und zwar in der Gemeinde, wo der
Steuerpflichtige seinen rechtlichen Wohnsitz hat.

Briistlein. Materiell bin ich mit dem Antrag Wyss
cinverstanden, aber er gehort nicht in dieses Geselz.
Wir wollen doch die Ma‘erien auseinanderhalten. Heute
ordnen wir das Steuerwesen und ein anderesmal wird
das Gemeindestimmrecht an die Reihe kommen.

Salchli. Tch beantrage Thnen die Ablehnung des
Zusalzantrages Wyss. Fiir das Gemeindestimmrecht
mach! das Gemeindezesctz Revel. Dass:lbe bestimm!,
dass derjenige, der in einer Gemeinde Einkommens-
steuer bezahlt, hier auch slimmberechtigt ist. Wenn
man dem Grundeigentiimer in einer zweiten Gemeinde
das Stimmrecht einriumt, wogegen ich nichts einzu-
wenden habe, so soll auch demjenigen, der dort Ein-
kommenssteuer bezahlt, das Stimmrecht zustehen. Man
muss nicht vergessen, es gibt nicht nur Arbeiter, die
in einer andern Gemeinde eine kleine Finkommens-
steuer bezahlen, sondern es gibt auch Erwerbende,
die sich in diesem TFalle befinden und grosse
Sumnmien  entrichten.  In meiner Heimatgemeinde
zum.  Beispiel ist die Einkommenssteuer auswir(s
Wohnender viel grosser als die Grundsteuer. Wenn
Herr Wyss das doppelte Stimmrecht allgeniein
abschaffen will, so gehe ich mit ithm einig, und bin
der erste, der dafiir stimmen wird, dass der Biirger
nur dort stimmberechtigt sein soll, 'wo er seinen
Wohnsitz hat. Allein ich mdchte mich dagegen wen-
den, dass der Versuch gemacht werde, unser Gemeinde-
geselz im Steuergesetz abzuiindern. Das kdénnen wir
nicht tun, das ist verfassungswidrig.

Gurtner (Uetendorf). Tch mochte nur anfragen, ob
fiir den Fall der Teilung im Gesetz nicht festgesetzt
werden sollte, welcher Steuerfuss zur Anwendung zu
bringen ist, derjenige der Wohnsitzgemeinde oder der-
jenige der Erwerbsgemeinde. Die Tellansitze sind sehr
verschieden. So haben wir zum Beispiel einen solchen
von' 6 Fr., wihrenddem er in Thun vielleicht die
Hilfte weniger betrigt.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Herr Roost hat erklirt, dem Finanzdircktor
konne es gleichgiiltig sein, wie die Sache geordnet
werde. Das ist in der Tat der Fall. Wir bekommen
unsere Steuern und wir konnten sagen, es sei uns
gleichgiiltig, wie die Gemeinden die Frage 16sen. Aber
gerade deshalb, weil wir nicht interessiert sind, ist
unser Urleil um so objektiver. Herr Roost hat ent-
schieden recht, wenn er behauptet, Thun komme nach
dem Entwurf ungiinstiger weg als die tibrigen Ge-
meinden, weil die Eidgenossenschaft keine Steuern
zahlt. In allen andern Fillen ftrifft das aber nicht
zu, namentlich da nicht, wo zum Beispiel die ber-
nischen Kraftwerke ihre Anlagen haben oder wo sich
grossere Fabriken befinden. Verwundert hat mich,
dass die Herren Grimm und Miller von einer Unge-
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rechligkeit sprachen, wenn die Gemeinden um Bern
herum die Steuern erhalten. Es ist ithnen mil die-
ser Behauptung wohl nicht rechternst. Herr Miiller als
Finanzdirektor der Stadt Bern muss ja die Interessen
seiner Gemeinde wahren, aber ich bin tiberzeugt, dass
er nich( ernstlich an diese Ungerechtigkeit glaubt. Zu-
nichst ist zu bemerken, dass das, was mit dem Geselz
tibereinstimmt, gerecht ist und nur das, was dem
Gesetz nicht entspricht, als ungerecht bezeichnel wer-
den muss. Im tibrigen wird Herr Miiller nicht be-
haupten wollen, dass wenn iiber die 6009/, hinaus,
welche die Stadt Bern den umliegenden Gemeinden
bereits zukommen lasst“ihnen noch die weitern 400/
zugewendel wiirden, nun plotzlich ungerecht verfah-
ren wiirde. Eine Stadt wie Bern, die Uber so grosse
Einnahmequellen verfiigt, kann es nicht als unbillig
bezeichnen, wenn diese Steuern den umliegenden Ge-
meinden zukommen, die so grosse Steueransiitze ha-
ben und nur mit grosster Mithe ihr Budget balan-
cieren konnen. Unbillig ist es im Gegenteil, dass die
umliegenden Gemeinden alle diese Lasten zu tragen
haben. Es handelt sich da nicht nur um das Ein-
kommen der betreffenden Arbeiter, sondern diese sind
in einem Geschift angestellt und dieses muss der
Stadt nicht unbedeutende Steuern entrichten. Nach
dieser Richtung haben wir die Teilung bereits vorge-
nommen; aber wenn nun auch noch die Teilung in
bezug auf die Steuern der Arbeiter eingefithrt werden
sollte, so wire das mit den grossten Komplikationen
verbunden und die Stadt Thun zum Beispiel miisste
mif 36 umliegenden Ortschaften abrechnen.

Man sagt, es sei nicht recht, auf einmal den bis-
herigen Zustand in sein Gegenteil umzukehren. Dem-
gegeniiber bemerke ich, dass wir jetzt lange einen
unbilligen Zustand gehabt haben und es nur recht
und billig ist, wenn wir die Sache gleich ordnen, wie
sie interkantonal schon lingst geregelt ist. Das Ge-
schift soll steuern, wo es seinen Sitz hat und der
einzelne Steuerpflichtige da, wo er wohnt. Nur in
denjenigen Féllen, wo einer seine Geschéfistitigkeit in
der Stadt ausiibt und auf dem Lande wohnt, ist eine
Teilung gegeben, in allen iibrigen Féllen dagegen nicht.
Iech méchte Thnen empfehlen, den Antrag Roost-Grimm
abzulehnen und es bei der von uns vorgeschlagenen
Ordnung bewenden zu lassen. Dieselbe ist durchaus
gerechtfertigt. Tinzig fiir die Gemeinde Thun entsteht
eine Unbilligkeit, weil die eidgendssischen Anstalten
steuerfrei sind. Aber ich habe schon wiederholt die An-
regung gemacht, dass die interessierten Gemeinden sich
verstindigen und in einer Eingabe verlangen sollen, dass
die Eidgenossenschaft wenigstens die Grundsteuer zah-
len muss. Dann haben sie auch etwas davon. Daneben
bhat Thun die Fabrik Salve, die cigentlich auch eine
cidgenossische Anstalt ist, aber Steuern bezahlt, und
schliegslich darf man nicht vergessen, dass nicht alle
Arbeiter der eidgendssischen Werkstitten ausserhalb
wohnen, sondern zu einem schonen Teil in Thun
selbst.

Wenn der Antrag Roost angenommen werden sollte,
wire der Zusatzantrag Wyss durchaus gercchifertigt.
Der Natur der Sache nach gehort eine solche Bestim-
mung allerdings nicht in das Steuergesetz, aber es
ist durchaus gegeben, dass der Steuerpflichtige nur
in der Gemeinde, wo er wohnt, das Stimmrech( hat,
auch wenn er in zwei Gemeinden Steuern zahlen muss.
Denn wir wollen mit dem Doppelstimmrecht einmal
abfahren,
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Grimm. Nur eine kurze Bemerkung auf die Aus-
fithrungen des Herrn Finanzdirektors. Es mag richtig
sein, dass die im Entwurf vorgesehene Regelung der
Steuerfrage heute nicht von so weittragender Bedeu-
tung ist, wie es dem einen oder andern vielleicht
scheint; aber das Steuergesetz wird nicht bloss ein
oder zwei Jahre in Kraft sein, sondern, wenn es
angenommen wird, auf Jahrzehnte hinaus Geltung ha-
ben. Deshalb sind die Konsequenzen viel gefihrlicher,
als sie heute scheinen. Wéahrend sich die Aussen-
gemeinden entwickeln konnen, ist dies den Stddien
nicht im gleichen Masse moglich, weil ihr Weichbild
begrenz! ist und sie dann der Vorteile verlustig gehen,
die sic heute bei ihrer grossen Entwicklungsfihigkeit
geniessen. In bezug auf die etwas sonderbare Rechts-
auffassung des Herrn Finanzdirektors hat er sich selbst
in glinzendster Weise widersprochen. Er sagt: «alles
ist ungerecht, was der bestehenden Rechtsordnung
widerspricht», und auf der andern Seite erklirt er:
« Wir miissen den gegenwiirticen Rechtszustand, den
Zustand, der heute Gesetz ist, als ungerecht beseitigen. »

Abstimmung.

1. Fir den Antrag Biihlmann- Regie-
rungsrat Kunz . . . .
Fiir den Antrag Wyss (Bern)
2. FEventuell:
Fiir den Anfrag Wyss (Stimmrecht am

95 Stimmen,
22 Stimmen.

Wohnsitz) Mchrheit.
Definitiv:
Fiir den amendierten Antrag Roost-

Grimm Minderheit.

Beschluss:

Art. 49. Der Steuerpflichtige hat die Gemeinde-
steuer regelmissig in derjenigen Gemeinde zu
entrichten, in welcher er die Staatssteuer be-
zahlt. Fir Bevormundete ist sie in Féllen von
rein burgerlicher Armenpflege an die Gemeinde
ihres Aufenthaltsortes zu entrichten. Befinden
sich fiir einen Steuerpflichtigen Wohnsitz und
Geschiiftssitz nicht in der gleichen Gemeinde,
so hat eine Teilung des Steueranspruches unter
Beriicksichtigung der tatséichlichen Verhiltnisse
zu geschehen. Wechselt er im Laufe des Steuer-
jahres seinen Wohnsitz, so partizipieren die ver-
schiedenen in Betracht fallenden Gemeinden an
den Einkommenssteuern und den Vermogens-
steuern von Kapitalien im Verhéltnis zur Dauer
des Wohnsitzes in der einzelnen Gemeinde, so-
fern der Steuerpflichtige in den betreffenden Cee-
meinden im Steuerjahr wenigstens 3 Monate sei-
nen Wohnsitz hatte.

Unternehmungen bezahlen die Gemeindesteuer
von Erwerbseinkommen in allen denjenigen Ge-
meinden, auf deren Gebiet sich ein wesentlicher
Teil des Geschiftsbetriebes vollzieht, und zwar
im Verhiiltnis zur Ausdehnung des letztern in
der einzelnen Gemeinde.

Ein Dekret des Grossen Rates wird fiber die
Ausfithrung dieser Grundsitze die. nétigen Be-
stimmungen aufstellen.

Partizipieren nach Massgabe der vorstehenden
Bestimmungen mehrere Gemeinden an der durch
einen Steuerpflichigen geschuldteten Gemeinde-

111%*
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steuer, so ist die letztere durch die mit dem
Bezug der Staatssteuer betrauten Gemeinde und
zu dem in derselben geltenden Steuerfuss zu
beziehen und unter die Berechtigten zu verteilen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Eingelangt ist folgende
Motion:

Der Regierungsrat wir eingeladen, die Herausgabe
einer Sammlung der wichtigsten bernischen Justiz-
gesetze (Prozessverfahren, Gerichtsorganisation, Lin-
fithrungsbhestimmungen) zu veranlassen, welche zu
billigem Preis dem Publikum zugénglich sein soll.

Diirrenmatt,
v. Fischer, Lindt, ’¢quignot,
Briistlein, Boinay.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Schluss der Silzung um 121/, Uhr.

Der

Zimmermann.

Redalsteur

(24. Mai

1911.)

Siebente Sitzung.

Mittwoceh, den 24. Mai 1911,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Président Morgenthaler.

Der Namensaufruf verzeigt 171 anwesende Mit-
glieder. Abwesend sind 64 Mitglieder, wovon mit
Bntschuldigung die Herren: Beuret, Binggeli, Brand
(Bern), Briigger, Biihler (Frutigen), David, Dirrenmatt,
Flucklger %lrardm Girod, Gobat, von Griinigen,
Girtler, Haas, Harl, Heller, Hochuli, Lardon, Minder -
(Johann), Mosimann, Mouche, Niher, Nyffenegger,
Pfister, Pulfer, Rudolf, Schir, Schiipbach, Stauffer,
Téannler, Triissel, Wilti, Weber, Witschi, Wysshaar;
ohne Entschuldlgung abwesend sind die Herren :
Beutler, Burger (Laufen) Chavanne, Choulat, Comment,
Crettez, Cueni, Eggli, Elsisser, Frepp, Gugelmann
von Gunten Hostettler Ingold (Lotzwil), Kiihni, Kuster,
Lenz, Mergum Mbri, Reber Renfer, Rossé, Schneider
(Pleterlen), Segesser, Slegenthaler (Zwemmmen), Spy-
chiger, Thonen, Thoni, Uhlmann.

Priisident. Ich habe IThnen von folgendem Schreiben
Kenntnis zu geben:

Bern und Interlaken, den 19. Mai 1911.
An das Bureau des Grossen Rates des Kantons Bern.

Hochgeehrter Herr Prisident!
Hochgeehrte Herren Mitglieder !

Vom 5.—1T. August a. c. findet in St. Immer das
bernische Kantonalturnfest statt. Da die kan-
tonalen Behorden die turnerischen Bestrebungen je
linger je mehr, sowohl finanziell wie moralisch, unter-
stiitzen, machen wir uns ein Vergniigen daraus, unsere
oberste Behorde zu diesem Anlasse hoflichst einzu-
laden. Wir méchten ihr gerne Einblick gewihren in
die Titigkeit des bernischen Kantonalturnvereins und
ihr ein Bild geben vom Vereinsturnen in unserem
Kanton.

Wir hoffen daher, dass ihre kostbare Zeit es Thnen
erlaubt, unserer Einladung Folge zu geben und es
wird uns freuen, Thre Abordnung an unserem Feste
als Ehrengiste begriissen zu konnen.

Ihrer zusagenden Antwort gerne entgegensehend,
zeichnen
mit vorziiglicher Hochachtung

Namens des kantonalen Vorstandes:
Der Prisident: J. Bandi,
Der Sekretdr: Sam. Teuscher.



(24. Mai 1911))

Ich nehme an, diéses Hinladungsschreiben sei zu
verdanken und dem Bureau zur Erledigung zu iiber-
weisen (Zustimmung.)

Ferner liegen zwei Zuschriften vor, durch die uns
der Regierungsrat die Erledigung der Angelegenheiten
Studer und Leuenberger zur Kenntnis bringt. Be-
ziiglich der Angelegenheit Studer schreibt der Re-
gierungsrat unter dem 18. Mai folgendes:

Der Regieruhgsrat des Kantons Bern an den
Grossen Rat.

Herr Prisident!
Herren Grossriite !

Unterm 24. November 1910 hat der Grosse Rat
gemiss dem iibereinstimmenden Antrag des Regierungs-
rates und der Justizkommission beschlossen, die von
Ulrich Studer in Niederried unterm 14./15. Mérz,
6./1. Juni, 23./24. September 1910 gegen die kantonale
Aufsichtsbehorde in Schuldbetreibungs- und Konkurs-
sachen, die erste Strafkammer und das Gesamtober-
gericht bei Ihrer Behorde eingelegten Verantwortlich-
keitsbeschwerden im Sinne des § 35 des Verantwort-
lichkeitsgesetzes vom 19. Mai 1851 als nicht erheblich
zu erkldren.

Gegen diesen ihm am 15./17. Dezember 1910 er-
offneten Beschluss hat Studer rechtzeitig den staats-
rechtlichen Rekurs an das Bundesgericht ergriffen und
gleichzeitig ecine Kassationsbeschwerde im Sinne von
Art. 160 fI. des Bundesgesetzes iiber die Organisation
der Bundesrechtspflege vom 22. Mérz 1893 beim Kassa-
tionshof des Bundesgerichts eingereicht. In beiden
Bingaben stellt der Rekurrent den Antrag, es seien
die grossriitlichen Unerheblichkeitsbeschliisse als ver-
fassungs- und gesetzwidrig aufzuheben und die Sache
zur bessern Behandlung an den Grossen Rat zurtick-
zuweisen, eventuell habe das Bundesgericht selber im
Sinn der vorinstanzlichen Antrige des Rekurrenten
zu entscheiden. ’

Zufolge Entscheid vom 15. Februar 1911 hat das
Bundesgericht den Ulrich Studer mit seinem Rekurse
abgewiesen und in den grundlegenden Erwigungen
entgegen den Behauptungen des Rekurrenten aus-
driicklich festgestellt, dass die angefochtene Schluss-
nahme des Grossen Rates eine Missachtung der §§ 5,
34 und 35 des hievor erwihnten Verantwortlichkeits-
gesetzes nicht involviere und somit weder von einer
Verletzung der Art. 4 B. V. und 72 K. V. (Garantie

der Rechtsgleichheit) noch von einem Vorstoss gegen:

die Art. 58 B. V. und 75 K. V. (Garantie des ver-
fassungsmissigen Richters) die Rede sein konne.
Wir geben Ihnen hiemit unter Hinweis auf die

sachbeziiglichen, diesem Schreiben beigegebenen Akten .

von diesem Urteil des Bundesgerichtes Kenntnis.
Mit, Hochachtung '

Im Namen des Regierungsrates:

Der Prisident: Dr. C. Moser.
Der Staatsschreiber: Kistler.

Es ist wahrscheinlich fiir den Rat nicht uninter-
essant, davon Kenntnis zu nehmen, dass das Bundes-
gericht der Art und Weise, wie die Beschwerden
Studer hier vom Rat behandelt worden sind, durchaus
beipflichtet. Ich kann nicht umhin, Ihnen wenigstens
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die entscheidenden Erwigungen rasch mitzuteilen,
weil das fiir die spitere Behandlung derartiger An-
gelegenheiten wegleitend ist. Das Bundesgericht sagt
in seinen Motiven:

«Zu Unrecht beschwert sich der Rekurrent iiber
willkiirliche Missachtung von § 5 des bernischen Ver-
antwortlichkeitsgesetzes durch den Grossen Rat. Nach-
dem der Rekurrent selber zur Verantwortlicherkldrung
des Gesamtobergerichtes und seiner Abteilungen den
zweiten in § H zitierten vorgezeichneten Weg der
Beschwerdefiihrung beim Grossen Rat eingeschlagen
hatte, musste dieser seinerseits nach Art. 30 ff. des
Gesetzes vorgehen und konnte sich nicht einfach zur
Beschlussfassung tiber die Beschwerden unzustindig
erkliren» etc. etc. « Ebensowenig kann in der Unter-
lassung der Verlesung der Beschwerden im Schosse
des Rates eine dem Rekurrenten zugefiigte Rechts-
verweigerung erblickt werden. Wenn auch ohne
weiteres zuzugeben ist, dass die durch § 34 leg. zi-
tierte verlangte Verlesung nicht stattgefunden hat
und somit dieser Bestimmung nicht wortlich nach-
gelebt wurde, so steht es dem Grossen Rat doch frei,
selber auf die Verlesung zu verzichten und sie durch
andere geeignete Massnahmen zu ersetzen. Hiefiir
bestanden im vorliegenden Fall durchaus stichhaltige
Grinde. Die Beschwerden eigneten sich sowohl ihres
aussergewohnlichen Umfanges als der mannigfachen
Anziiglichkeiten und sonstigen Ungehorigkeiten wegen
in keiner Weise zur Verlesung. Durch die Auflage
der Beschwerden auf den Kanzleitisch, auf welche
die Ratsmitglieder vom Prisidenten wiederholt be-
sonders aufmerksam gemacht wurden, sowie durch die
Priifung und Berichterstattung durch sémtliche vorbe-
ratende Instanzen (Justizdirektion, Gesamtregierungs-
rat und grossritliche Justizkommission) und die Be-
ratung selber wurde ein vollwertiger Ersatz fir die
Verlesung geschaffen ».

Also dieser Modus wire vom Bundesgericht ge-
nehmigt. Weiter wird ausgefiihrt:

«Dagegen ist zu sagen, dass der Rekurrent seiner-
seits der Vorschrift in § 31 des Gesetzes nicht nach-
gekommen ist, indem der den Beschwerden zugrunde
liegende Tatbestand miihsam einer Unmenge von An-
bringen und Ausfillen entnommen werden muss, die
grossenteils gar nicht zur Sache gehéren. Es fragt
sich, ob der Rat mit Riicksicht darauf, sowie auf ihren
ungebiihrlichen Inhalt iiber die Beschwerden nicht
einfach hiitte zur Tagesordnung schreiten diirfen. Doch
braucht diese Frage nicht geldst zu werden. »

Das ist also die Auffassung des Bundesgerichtes
iiber die Beschwerden Studer. Dieselbe kann uns zur
Befriedigung gereichen und zur Wegleitung fiir die
Zukunft dienen.

Im weitern schreibt der Regierungsrat unter dem
23. Mai:

Der Regierungsrat des Kantons Bern an den
Grossen Rat.

Herr Prisident!
Herren Grossrite !

Mit Gegenwértigem bringen wir zu Threr Kenntnis,
dass das in der Rekusationsangelegenheit des Fiir-
sprecher Robert l.euenberger durch Grossratsbe-
schluss vom 7. Februar 1910 ernannte ausserordentliche
Gericht durch Entscheid vom 21. Januar 1911 die
sémtlichen Rekusationsgesuche, welche der Genannte
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in seiner Beschwerdesache gegen den Gerichtsprisi-
denten III von Bern gegeniiber den siamtlichen Mit-
gliedern und Ersatzmannern des Obergerichts ge-
stellt hatte, als unbegriindet abcrew1e<en hat.

Die betreffenden Beschwerdeakten sind daher an
den Apellationshof zur Ausfillung des in Sachen zu
treffenden Entscheides zuriickgeleitet worden.

Mit Hochachtung

Im Namen des Regierungsrates:
Der Prisident i. V.: Kunz.
Der Staatsschreiber: Kistler.

Wird das Wort gewiinscht? Wenn nicht, nehme
ich an, der Rat beschrinke sich darauf, hievon Kenntnis
zu nehmen.

"Tagesorduung

Gesetz
iiber
die direkten Staats- und Gemeindestenern.
Fortsetzung der zweiten Beratung.
(Siehe Scite 426 hievor).

Art. 50.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. In Art. 50 haben wir eine etwas deutlicherc
Redaktion aufzustellen gesucht. Die frithere Fassung
konnte die Meinung aufkommen lassen, dass die Pro-
gression sich nur nach dem reinen Glundsteuelkapltal
richte und die iibrigen Steuerfaktoren dabei nicht in
Betracht fallen. Wir haben deshalb in der neuen
Fassung die Bestimmung negativ gefasst, so dass keine
Zweifel mehr méglich sind. Ich beantrage Thnen, den
Artikel in der vorliegenden Redaktion anzunehmen.

Wyss (Bern). Ich wiinsche das Wort zu einer
redaktionellen Bemerkung. Bereits in der Kommission
wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der gegen-
wirtige Wortlaut des Art. 50 unter Umsténden zu
Zweifeln oder Missverstindnissen fiihren kénnte. Art. 50,
Alinea 2, lautet: « Die in Art. 31 vorgesehenen Steuer-
zuschlidge finden auch fiir die Gemeindesteuer An-
wendung ». Das ist soweit klar, nur glaube ich,” wiirde
man die Sache besser ausdriicken, wenn man sagen
wiirde: «Die gemiss Art. 31 berechneten Steuerzu-
schlige finden auch fiir die Gemeindesteuer Anwen-
dung ». Nun kommt der Satz, der unter Umsténden
zu irrtiimlichen Auffassungen fithren kénnte: «Hin-
gegen fillt sowohl fiir die Feststellung der Zuschlags-
klasse als fiir die Berechnung des Zuschlages selbst
diejenige Steuer nicht in Betracht, welche der Ge-
meinde nach Art. 46 von dem Teile der Grundsteuer-
schatzung zu bezahlen ist, flir welchen dem Staate
infolge des Schuldenabzuges keine Grundsteuer be-
zahlt wird.» Aus dem Wortlaut «hingegen fillt so-
wohl fiir die Feststellung der Zuschlagsklasse» kénnte
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man entnehmen, dass die Zuschlagsklasse fiir die Ge-
meindesteuer selbstindig auf der Basis der Gemeinde-
steuer berechnet werde. Das wire ein Irrtum. Die
Zuschlagsklasse wird einzig nach Art. 31 auf Grund
des einfachen Staatssteueransatzes berechnet, der Ge-
meindesteueransatz hat hiezu nichts zu sagen. Wenn
der Steuerzuschlag und die Klasse desselben nach
Art. 31 berechnet sind, wird der so ermittelte Zuschlag
auch auf die Gemeindesteuer tiibertragen und zwar
bei der doppelten Gemeindesteuer der doppelte Betrag,
bei dreifacher der dreifache Betrag und so weiter. Ks
ist also der Steuerzuschlag, so wie er nach Art. 31 aus-
gerechnet wurde, massgebend. Um das besser zur An-
schauung zu bringen, wiirde man gut tun, die Worte :
«sowohl fiir die Feststellung der Zuschlagsklasse als »
zu streichen. Ich méchte Thnen diesen Antrag stellen.
Materiell wird nichts geéndert, aber redaktionell wird
die Sache etwas klarer. Ich habe personlich Gelegen-
heit gehabt, mich zu iiberzeugen, dass bei der gegen-
wirtigen Redaktion Irrtiimer entstehen kénnen.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich mache diesem Antrag keine Opposition.
Wir glaubten mit unserer Redaktion deutlich zu sein,
aber wenn man das Gefiihl hat, dass mit der von
Herrn Wyss vorgeschlagenen Fassung noch grossere
Klarheit geschaffen werde, habe ich gegen deren An-
nahme nichts einzuwenden.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Ich kann
mich dem Antrag Wyss ebenfalls anschliessen. Ma-
teriell wird nichts geandert und die von Herrn Wyss
vorgeschlagene Fa@sung gefillt mir gut.

Angenommen nach Antrag Wyss.

Besehluss :

Art. 50. Die Gemeindesteuern sind auf Grund
der fiir die Staatssteuern geltenden Einheitsan-
siitze zu beziehen. Die Gemeinde setzt alljihrlich
zugleich mit der Beschlussfassung tiber den Vor-
anschlag auch die Hohe der Steueranlage fest.
Art. 2, Abs. 1, findet analoge Anwendung.

Die gemiiss Art. 31 berechneten Steuerzuschlige
finden auch fur die Gemeindesteuer Anwendung.
Hingegen fillt fiir die Berechnung des Zuqch]aocq
selbst dle]emoe Steuer nicht in Betracht welche
der Gemeinde nach Art. 46 von dem Teile der
Grundsteuerschatzung zu bezahlen ist, fiir welchen
dem Staate infolge des Schuldenabzuges keine
Grundsteuer bezahlt wird.

Art. b1.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Hier haben wir neu den Satz einge-
schaltet: « Der Nachlass der Aktivhiirgersteuer ist
ausgeschlossen>. Es soll damit verhindert werden, dass
sich einer zuerst fiir die Aktivbiirgersteuer anmeldet,
um das Gemeindestimmrecht zu erwerben, und nachher
erkldart, er konne sie nicht bezahlen.

Angenommen.
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Beschluss:

Art.51. Die Art und die Zeit des Steuerbezuges
werden durch das Steuerreglement der Gemeinde
festgesetzt.

Im iibrigen sind die fiir die Staatssteuern auf-
gestellten Bestimmungen iiber Steuerbezug und
Nachsteuern (Art. 32—36 und Art. 37 —39) analog
anzuwenden. Der Nachlass der Aktivbiirgersteuer
ist ausgeschlossen.

Herr Vizeprasident Hadorn iibernimmt den Vorsitz.

Art. H2.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Wir beantragen, hier das Wort, « Bezug » zu
streichen, damit im Falle einer Zahlungsverweigerung
ohne weiteres die Rechtsoffnung verlangt und nicht
eingewendet werden kann, es handle sich um eine
Frage, die vor das Verwaltungsgericht gehére. Im
weitern haben wir das Verwaltungsgericht statt des
Regierungsrates als einzige Instanz eingesetzt. Es
sollen nicht zwei verschiedene Instanzen tiber die
gleiche Materie zu entscheiden haben.

Neuenschwander. Ich mochte nicht zu Art. 52
selbst, sprechen, sondern, bevor wir zu den Schluss-
und Uebergangsbestimmungen iibergehen, mir eine
Anfrage an die vorberatenden Behérden erlauben.

Bei der Beratung des viel umstrittenen Art. 20
wurde beziiglich der Besteuerung der Aktiengesell-
schaften erklirt, dass das Ertrignis aus Aktien und
Anteilscheinen fiir die Gemeindesteuer nicht mehr in
Betracht falle, d. h. nicht mehr zur Besteuerung
werde herangezogen werden konnen. Ich habe damals
darauf hingewiesen, dass es vielleicht gut wére, den
bisherigen Zustand noch beizubehalten, um diesen
Ausfall fiir die Gemeinden zu vermeiden, und wenn
ich nicht irre, hat sich auch der Herr Finanzdirektor
in diesem Sinne ausgesprochen. Nun habe ich aber
in dem Abschnitt Gemeindesteuern keine Bestimmung
gefunden, die auf die Besteuerung dieser Ertragnisse
von Aktien und Anteilscheinen Bezug hétte, und ich
frage deshalb die vorberatenden Behérden an, warum
sie keine solche Bestimmung aufgenommen haben.
BEs wire gut, wenn hiertiber Aufschluss gegeben wiirde.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich habe nicht gesagt, dass eine Bestimmung
im Abschnitt iiber die Gemeindesteuern aufgenommen
werden solle, sondern habe Herrn Diirrenmatt geant-
~wortet, fiir den Staat sei die Frage geordnet; sobald

die Aktiengesellschaft dem Staate die Steuern bezahlt,
soll er darauf verzichten, auch noch die Dividenden
zu besteuern, und wenn beziiglich der Gemeindesteuer
ein Antrag gestellt werden wolle, so gehére er zu
Art. 46 und misse dort eingebracht werden. Hin
solcher Antrag wurde dort aber von keiner Seite ge-
stellt. Nach meiner Ansicht sollte man von einer Be-
steuerung der Aktiendividenden durch die Gemeinden
Umgang nehmen, sonst entsteht eine ungleiche Be-
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handlung in bezug auf die Staats- und Gemeindesteuer.
Anderseits miisste im Falle der Annahme einer solchen
Bestimmung, die allgemeine Giiltigkeit haben miisste,
damit nicht eine ungleiche Behandlung der Aktionére
eintritt, z. B. ein in Bern wohnender Biirger, der
Aktien eines Kasseninstitutes auf dem Platze Bern
besitzt, das seinen Reingewinn der Gemeinde gegen-
iiber bereits versteuert, fiir seine Dividenden der Ge-
meinde noch einmal Steuern zahlen. Das wire nach
der Auffassung des Volkes, nicht nach dem Entscheid
des Bundesgerichtes, eine Doppelbesteuerung, die wir
vermeiden wollten, um nicht einen Angriffspunkt zu
schaffen, der in der Agitation gegen das Gesetz ver-
wertet werden konnte.

Rufer (Biel), Prisident der Komission. Art. 46 be-
stimmt, dass die Veranlagung der Gemeindesteuer auf
Grund der in der Gemeinde gefiihrten Staatssteuer-
register stattfindet, welche sowohl hinsichtlich der
steuerpflichtigen Personen und Sachen als auch hin-
sichtlich der Einschitzung des steuerpflichtigen Ver-
mogens und Einkommens Regel machen. Nun ist es
richtig, dass, wenn es bei diesem Art. 46 sein Be-
wenden hat, die Aktiondre fiir ihre Dividenden in
den Gemeinden nicht besonders zur Steuer heran-
gezogen werden koénnen. Man hat bei Behandlung
des Art. 20 bloss darauf hingewiesen, dass beziiglich
der Besteuerung der Aktiengesellschaften ein Spezial-
gesetz flir die Besteuerung der Aktiengesellschaften
und Genossenschaften erlassen werden miisse. Es wire
ungerecht, wenn wir in diesem Gesetz die Bestimmung
aufnehmen wiirden, dass der Aktionér seine Dividenden
der Gemeinde versteuern muss, sofern die Aktien-
gesellschaft den Sitz nicht am gleichen Ort hat, wo
der Aktiondr wohnt. Nehmen Sie z. B. eine Kollektiv-
gesellschaft mit Sitz in Biel, die aus drei Mitgliedern
besteht, von denen das eine in Bern, das andere in
Biel und das dritte in Thun wohnt. Nun zahlt nur
die Kollektivgesellschaft Gemeinde- und auch Staats-
steuer, aber der einzelne Kollektivgesellschafter ent-
richtet fiir seinen Anteil am Gemeinschaftsvermogen
der Gemeinde keine Steuer. Wenn wir auf der andern
Seite eine Besteuerung der Aktionire einfithren wollten,
entstiinden Ungleichheiten. Wir kénnen diese Frage
nicht hier ordnen, sondern wir miissen ein Spezial-
gesetz erlassen, von dem ich die Ueberzeugung habe,
dass es in den ndchsten Jahren kommen wird.

Neuenschwander. Ich verdanke den Herren Re-
ferenten ihre Auskunft und bitte um Entschuldigung,
wenn ich mich geirrt haben sollte und der Herr Finanz-
direktor bei Art. 20 die Erkldrung nicht abgegeben
hat, dass er unter Umstéinden mit der Beibehaltung
des bisherigen Zustandes einverstanden wire. Auf alle
Fille ist es gut, wenn, wie der Herr Kommisions-
priasident in Aussicht stellt, nach der Annahme des
Steuergesetzes in absehbarer Zeit ein Spezialgesetz
iiber die Besteuerung der Aktiengesellschaften erlassen
wird. Ich mochte nur folgenden Fall erwéhnen.
BEin Biirger hat sein Geld bei einer Bank in 4!/2%
Obligationen angelegt; fir diese Obligationen muss
er der Gemeinde Steuern bezahlen. Wenn er dagegen
Aktien besitzt, die 5 oder vielleicht 6°0o abwerfen,
so ist er gegeniiber der Gemeinde nicht steuerpflichtig.
Dass das nicht ganz recht ist, liegt auf der Hand.
Immerhin mochte ich keinen Antrag stellen, speziell des-
halb nicht, weil der Herr Finanzdirektor ausreferendums-
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politischen Griinden es fiir besser hilt, an der vor-
liegenden Fassung festzuhalten. Ich mochte nicht
irgendwie zur Verwerfung des Gesetzes beitragen.

Angenommen.
Beschluss :

Art. 52. Alle Streitigkeiten iiber Veranlagung
und Verteilung der Gemeindesteuern werden
durch das Verwaltungsgericht als einzige Instanz
entschieden. Vorbehalten bleibt Art. 48, erstes
Alinea.

Wyder, Ich méchte lhnen beantragen, vor den
Schluss- und Uebergangsbestimmungen folgende Be-
stimmung einzuschalten: «Spezielle Vorschriften be-
treffend die Besteuerung der Fremden. Die im Kanton
Bern wohnenden Fremden, welche daselbst weder
einen Beruf noch eine sonstige gewerbliche Tatigkeit
ausiiben, sind von der Einkommenssteuer befreit, wenn
sie innerhalb des Kantonsgebietes Grund und Boden
im Schatzungswert von wenigstens Fr. 100,000 be-
sitzen und davon Staats- und Gemeindesteuer bezahlen.
Diejenigen Personen, welche von dieser Steuerfreiheit
Gebrauch machen, sind zu dem in Art. Y dieses Ge-
setzes vorgesehenen Abzug der Hypothekarschulden
nicht berechtigt ».

Dieser Artikel geht hauptsichlich die Gegenden
mit Fremdenindustrie an. Aber er kann auch andere
Gegenden betreffen, indem unser Kanton tiberall schéne
Landschaften aufweist, wo sich Fremde gerne nieder-
lassen. Hauptséchlich wiirde er auch die grossen Stadte
im Kanton, wie Bern, Biel und so weiter beriihren. Mein
Antrag bezweckt vornehmlich, wohlhabende Fremde
anzuziehen und sie zu veranlassen, sich im Kanton
Bern niederzulassen. Es handelt sich nicht um Leute,
die herkommen wollen, um ein Gewerbe zu betreiben
oder einen Beruf auszuiiben, sondern um solche, die
sich von den Geschiften zuriickgezogen haben und
sich zur Ruhe setzen wollen oder die iiberhaupt nie
ein Geschift betrieben haben. Dieselben sollen von
der Einkommenssteuer II. und III. Klasse befreit sein.
Staat und Gemeinden wiirden keinen Schaden erleiden,
indem vorgesehen ist, dass die betreffenden Personen
eine Grundsteuerschatzung von wenigstens 100,000 Fr.
versteuern miissen. Selbstverstandlich werden viele
eine hohere Grundsteuerschatzung versteuern, indem
sie grosse Villen bauen lassen. Staat und Gemeinden
werden also zu ihrer Sache kommen, ja es ist fiir sie
eigentlich gefundenes Geld, indem viele dieser Fremden
sich sonst iiberhaupt nicht im Kanton Bern nieder-
lassen wiirden. Sie werden iibrigens den betreffenden
Gegenden, wo sie sich niederlassen, auch dadurch
niitzen, dass sie Verdienst schaffen und indirekt viel
Geld da lassen.

Bereits anlésslich der Beratung des Steuergesetzes
von 1900 wurde ein solcher Antrag hier gestellt und
meines Wissens auch angenommen. Ich bin schon
wiederholt von Fremden einlésslich iiber unsere Steuer-
verhiltnisse um Auskunft gefragt worden. Erst kiirzlich
wurde mir von deutschen Familien gesagt, es sei in
Deutschland wegen der gewaltigen Steuerlasten bald
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nicht mehr zum Aushalten und sie tragen sich mit
dem Gedanken, sich irgendwo in der Schweiz nieder-
zulassen. Das hat mich hauptsichlich veranlasst, die
Sache hier zur Sprache zu bringen.

Der Kanton Waadt hat bereits in das Steuergesetz
von 1886 eine derartige Bestimmung aufgenommen.
1906 wurde im waadtlandischen Grossen Rat die Auf-
hebung dieses Artikels beantragt, aber der Antrag

-wurde abgelehnt und die Bestimmung befindet sich

noch gegenwirtig im Gesetz. Der Kanton Waadt ist
auch ein Kanton, der nicht bloss Fremdenindustrie
betreibt; er ist zum gréssern Teil ein landwirtschaft-
licher Kanton, er hat auch andere Industrien und
lediglich in der Seegegend ist die Hotelindustrie zu
Hause. Aber sie haben doch gefunden, dass eine
solche Bestimmung fiir sie von grossem Nutzen sei
und sie machen tatsiichlich damit auch Reklame. Sie
suchen die Fremden anzuziehen und zur Niederlassung
auf ihrem Territorium zu veranlassen. Auch bei der
Beratung des neuen Steuergesetzes in Frankreich, das
noch von dem Senat behandelt werden muss, wurden
dhnliche Antrige gestellt, um die Fremden heran-
zuziehen. Wir im Kanton Bern haben iibrigens die
Sache bis jetzt bereits mehr oder weniger so praktiziert.
Mit den Fremden, die sich bei uns niederlassen wollten,
wurde gewdhnlich von Staat und Gemeinde ein Ab-
kommen getroffen; sie wurden nicht gedriickt und
geplagt. Aber es fehite die gesetzliche Basis und es
ware richtiger, wenn eine derartige Bestimmung im
Gesetz Aufnahme finde. Man kann dann den Fremden
damit schwarz auf weiss beweisen, dass man ihnen
entgegenkommen werde, wenn sie sich bei uns nieder-
lassen wollen, und ich bin iiberzeugt, dass viele sich
dazu entschliessen wiirden. Ich mochte Ihnen die An-
nahme meines Antrages bestens empfehlen.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Antrag in seinem vorliegenden Wort-
laut wiirde den Leuten gar nichts niitzen. Es ist
nicht nétig zu sagen, dass einer, der keinen Beruf
und keine Erwerbstétigkeit ausiibt, keine Steuer zu
zahlen brauche. Das gilt jetzt schon fiir die Bewohner
des Kantons Bern und die Fremden werden gleich-
gehalten. Herr Wyder beabsichtigt aber etwas anderes,
er will die Fremden nicht von der Einkommenssteuer,
sondern von der Vermogenssteuer befreien. Der An-
trag selbst veranlasst mich zu folgenden zwei Be-
merkungen.

In erster Linie kénnte man nicht bloss sagen «die
im Kanton wohnenden Fremden», denn mit bezug
auf unser Territorium sind auch die verehrten Mit-
eidgenossen Fremde. Wir haben z. B. in der Stadt
Bern viele Rentiers aus andern Kantonen und ich nehme
an, die Stadt Bern wéire nicht einverstanden, wenn
diese kein Vermogen versteuern miissten. Der Ausdruck
«Fremde » wire also durch < Ausldnder » zu ersetzen.

Im weitern widerstrebt es mir einigermassen, einen
derartigen Artikel in das Gesetz aufzunehmen und
diesen Leuten von vorneherein einen Freibrief zu
geben. Denn das, was sie nach dem Antrag Wyder
zu leisten hétten, ist blutwenig. Nehmen wir an, es
besitzt einer ein Vermégen von 4 oder 5 Millionen
Franken und kauft eine Liegenschaft fiir 100,000 Fr.
Dann zahlt er dem Staat 250 Fr. und der Gemeinde
bei einem Steueransatz von 3% 300 Fr. Grundsteuer
und er hat also mit 550 Fr. seine Steuerpflicht erfiillt.
Auch der indirekte Nutzen wird nicht gross sein, da
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die betreffende Familie vielleicht die grosste Zeit des
Jahres ausserhalb des Kantons Bern zubringt. Gewiss
soll man den Fremden, die sich bei uns niederlassen
wollen, entgegenkommen und wir haben, wie Herr
Wyder richtig erwéhnt hat, auch schon derartige Ab-
kommen getroffen, aber nicht auf dem Boden, dass
einer dem Staat nur 250 Fr. zahlen musste. Wir haben
z. B. ein Abkommen mit einem Manne getroffen, der
von vorneherein sich bereit erklirte, von einer Million,
d. h. von einem Einkommen III. Klasse von 40,000 Fr.
Steuer zu zahlen.

In der vorliegenden Fassung kénnten wir den An-
trag Wyder nicht ohne weiteres akzeptieren, obschon
wir die 18bliche Absicht, die Herr Wyder verfolgt,
grundsitzlich anerkennen. Man miisste die Sache jeden-
falls noch priifen, bevor man eine solche Bestimmung
in das Gesetz aufnimmt und ich méchte Herrn Wyder
einladen, sich damit einverstanden zu erkliren, dass
sein Antrag als Anregung an die Behorden gehe. Dies
kann um so eher geschehen, als mich der Regierungs-
rat beauftragt hat, Ihnen zu beantragen, die Schluss-
abstimmung iiber das Steuergesetz sei erst im Sep-
tember vorzunehmen, und ich erlaube mir jetzt gerade
diesen Antrag zu begriinden.

In der Regierung und auch von verschiedenen Mit-
gliedern der Kommission und des Grossen Rates wurde
der Wunsch gedussert, es mdéchte dhnlich wie seiner-
zeit beim Einfithrungsgesetz die Schlussabstimmung
nach Fertigberatung des Steuergesetzes auf die Herbst-
session verschoben werden. Inzwischen hitten die Mit-
glieder des Grossen Rates und die stimmberechtigten
Biirger iiberhaupt das Recht, an den Regierungsrat
oder an die Kommission Eingaben zu machen, die von
diesen zu priifen wiien. Gleichzeitig wiirden die vor-
beratenden Behorden den Entwurf auch redaktionell
noch bereinigen. Ich hétte es personlich begriisst,
wenn die Schlussabstimmung heute héitte vorgenommen
werden koénnen und ich nachher hitte die Botschaft
schreiben kénnen, statt genétigt zu sein, noch einmal
an diesem Entwurf herumzufeilen; aber wie gesagt,
der Regierungsrat hat diesen Beschluss gefasst und
mich beauftragt, lhnen seinen Antrag zu unterbreiten.

Ich nehme an, Herr Wyder kénne sich damit ein-
verstanden erkldren, dass sein Antrag zur Prifung
und genauern Formulierung an die vorberatenden Be-
hérden gewiesen werde. Man kénnte die Bestimmung
vielleicht dahin fassen, dass der Regierungsrat er-
michtigt sei, mit Fremden, die sich in unserem Kanton
niederlassen wollen, besondere Steuerabkommen zu
treffen. Jedenfalls muss eine andere Redaktion gesucht
und die Angelegenheit von der Kommission besprochen
werden. Wenn Herr Wyder sich in diesem Sinne be-
friedigt erkldren kann, so stelle ich keinen Ablehnungs-
antrag ; wenu er dagegen auf seinem Wortlaut beharrt,
miisste ich Ablehnung beantragen, weil ich befiirchte,
dass dann sofort die Opposition einsetzen und geltend
machen wiirde: Seht, diese reichen Leute lisst man
laufen und dem armen Teufel sucht man das Blut
unter den Fingerndgeln hervorzudriicken.

Wyder. Ich kann mich damit einverstanden er-
klaren, dass mein Antrag zur Priifung an die vor-
beratenden Behorden gehe. Dem Herrn Finanzdirektor
mochte ich nur erwidern, dass nach Art. 19 in der
II. Klasse das Einkommen aus Kapitalien irgend-
welcher Art besteuert wird. Es handelt sich also nach
dem Wortlaut des Gesetzes hier ebenfalls um eine
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Einkommenssteuer. Wenn man ihm aber Vermdgens-
steuer sagen will, so habe ich auch nichts dagegen
einzuwenden.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Die An-
regung des Herrn Wyder ist von der Kommission in
der Sitzung vom letzten Donnerstag diskutiert worden
und man hatte allgemein die Ansicht, Herr Wydeér
sollte von der Antragstellung Umgang nehmen. Ich
sehe daher nicht recht ein, welchen Wert es hat, die
Angelegenheit neuerdings an die Kommission zuriick-
zuweisen; sie wird schwerlich zu einer andern Auf-
fassung kommen. Wir sind zur Ueberzeugung ge-
kommen, dass wir mit einer solchen Ausnahmebe-
stimmung im Gesetz den untern Klassen eine Wafle
in die Hand geben wiirden, um gegen das Gesetz
Sturm zu laufen. Nach dem Antrag des Herrn Wyder
miisste ein Fremder nur eine bescheidene Grundsteuer
zahlen, auch wenn er eine Anzahl Kinder hitte
und diese unsere Schulen besuchen wiirden. Das
wire doch entschieden nicht recht. Es ist besser,
wenn wir im Gesetz davon nichts sagen und es der
Einsicht der betreffenden Gemeindebehsrden und des
Regierungsrates tiberlassen, von Fall zu Fall zu ent-
scheiden. Ich glaube also, die Riickweisung an die
Kommission habe keinen Wert. Wir haben beschlossen,
wenn ein solcher Antrag gestellt wiirde, demselben
Opposition zu machen.

Biihler (Bern). Auf 'die Ausfiihrungen des Herrn
Kommissionsprisidenten mdchte ich mit einer Er-
fahrung antworten. Ich habe persénlich schon derartige
Anfragen bekommen und als Mitglied der Verkehrs-
kommission weiss ich, dass Fremde, die sich hier fiir
kiirzere oder lidngere Zeit niederlassen und Grund-
besitz erwerben wollten, sich iiber die Steuerverhiltnisse
im Kanton Bern erkundigten. Wenn man ihnen nun
antwortet, so und so lautet das Gesetz, aber es sind
Abkommen mit den zustéindigen Behdrden méglich,
so wird ihnen das nicht geniigen, sondern sie fragen
stets nach dem Gesetz, dieses muss man ihnen vor-
weisen. Darum hétte meines Erachtens eine gesetzliche
Bestimmung einen grossen Vorteil gegeniiber den Ab-
machungen von Fall zu Fall und deshalb sollte die
Frage im Gesetz geordnet werden, wenn man sie iiber-
haupt ordnen will. Ich fiirchte nicht, dass die Un-
bemitttelten im Volke daraus eine Waffe gegen das
Gesetz schmieden werden; sie werden auch zur Ein-
sicht kommen, dass, wenn wir solche Fremde, die
kein Gewerbe ausiiben, heranziehen, wir unsere und
ihre finanzielle Lage nicht schiddigen, sondern ihr
im Gegenteil zu Hiilfe kommen. Wenn solche Fremde
ihre Kinder bei uns in die Schule schicken wollten,
so wiirden sie gewiss auch zu Opfern bereit sein. Wir
werden kaum zu befiirchten haben, dass sie von un-
seren Institutionen profitieren, ohne einen Entgelt
dafiir zu leisten. Ich mochte daher den Gedanken des
Herrn Wyder nach jeder Richtung empfehlen und
glaube, auch die Kommission diirfte sich bereit finden,
die Frage noch einmal zu priifen, nachdem der Herr
Finanzdirektor selbst sich geneigt erklidrt hat, eine
bessere Redaktion zu suchen, mit andern Worten, die
Frage noch einmal in Diskussion zu ziehen. Nicht nur
das Oberland ist dabei interessiert, sondern auch die
Stidte, in hohem Masse z. B. die Stadt Bern. Soweit
ich die Verhiltnisse iiberblicke — ich bin viel herum-
gereist — wird der Fremdenbesuch in unserem wirt-
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schaftlichen Leben noch eine viel grossere Rolle spie-
len als gegenwirtig; unser Land ist so schén und
bietet so viel, dass es eine unvergleichliche und
konkurrenzlose Anziehung auf die Fremden austibt,
wenn wir ihnen so entgegenkommen, wie sie bean-
spruchen kénnen.

Wyder. Nur eine Berichtigung gegeniiber den Aus-
fiihrungen des Herrn Kommissionsprasidenten. Ich
habe die Sache in der Sitzung der Kommission vom
letzten Donnerstag vorgebracht und sie wurde disku-
tiert, aber nicht abgelehnt; im Gegenteil der Herr
Finanzdirektor erklirte, er werde die Frage noch
priffen und dariiber Mitteilung machen. Abgelehnt
wurde meine Anregung meines Wissens also nicht.

Lanz (Thun). Nachdem wir heute vernommen
haben, dass beim Regierungsrat die Ansicht vor-
herrscht, die Schlussabstimmung iiber das Gesetz solle
erst im Herbst vorgenommen werden, mochte ich mir
auch noch einige wenige Bemerkungen gestatten.

Zunéchst schliesse ich mit dem Antrag Wyder an
in dem Sinne, dass ich es sehr begriisse, wenn nach
seiner Anregung die Aunsiedlung Fremder in unserem
Lande geférdert werden kénnte. Die Behauptung ist
nicht aus der Luft gegriffen, dass Fremde sich wegen
der Steuerveranlagung direkt aus dem Oberland weg-
begeben haben. Mir hat ein Herr selbst erzihlt, er
sel von Staat und Gemeinde mit einer solchen Steuer
bedacht worden, dass ihm die Gegend verleidet und
die Freude an seinem schonen Besitz verloren ge-
gangen sei. Wenn Sie heute iiber den Thunersee
fahren, so sehen Sie, dass das Schloss Schadau, die
schone Besitzung im Eichbiihl, eine andere Villa in
Hilterfingen und die Besitzung Stréittlingen leer stehen.
Ich will nicht behaupten, dass in allen diesen Fillen
die Steuerveranlagung schuld sei, aber da oder dort
trifft es unbedingt zu. Gerade die Bestimmung des
Art. 17, dass Personen, die sich iiber 30 Tage im
Jahr auf eigenem Grundbesitz im Kanton aufhalten,
einkommenssteuerpflichtig sind, wird entschieden fiir
die Gemeinden am Thunersee zu sehr vielen Unzu-
kémmlichkeiten fiihren. Ich kenne einen Fall, wo eine
Gemeinde am Thunersee eine Familie, die sich im
Herbst nach der Riviera verzogen hatte, ohne sich
abzumelden, fir den Steuerbetrag betrieb, worauf die
Betreffenden erklidrten, dass, wenn man sie so behandle,
sie auch fiir die entsprechende Reklame fiir die Ge-
gend am Thunersee besorgt sein werden. Dies nur
zum Beweis, dass speziell derartige Abmachungen auf
schwachem Boden stehen.

Noch aus einem andern Grund begriisse ich
den Antrag der Regierung, die Schlussabstimmung
auf den Herbst zu verschieben und die Vorlage noch
einmal zu durchgehen. Es betrifft dies die Frage
der Gemeindeautonomie. Es hat mich sehr bemiiht,
dass der Antrag des Herrn Kollega Biihler abgewiesen
worden ist. Vorweg alle diejenigen Stadtgemeinden,
die sich in der Entwicklung befinden, haben unbedingt
neue Finanzquellen nétig und ich bin tiberzeugt, dass
auch gréssere Gemeinden auf dem Lande in absehbarer
Zeit %pezialsteuern beschliessen wiirden, wenn sie
dazu das Recht erhielten. Mir schwebt speziell die
Wertzuwachssteuer vor und ich konnte mich befriedigt
erkliren, wenn die Behdrden nachtriglich noch den
Antrag einbringen wiirden, dass die Gemeinden min-
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destens befugt seien, die Wertzuwachssteuer einzu-
fithren.

Frutiger. Herr Lanz hat darauf hingewiesen, dass
am Thunersee verschiedene Villen und Schldsser zur-
zeit leer stehen. Das ist allerdings richtig, aber der
Grund liegt nicht in der Besteuerung durch die Ge-
meinden. Wir haben uns mit den Fremden in dieser
Richtung immer verstindigt. Nach dem alten Gesetz
konnte einer zur Steuer nur herangezogen werden,
wenn er wenigstens sechs Monate hier war und es
kam vor, dass man uns entgegenhielt, wenn wir uns
mit ihnen nicht verstédndigen, so ziehen sie ein paar
Tage vor Ablauf der sechs Monate wieder ab. Aus
diesem Grunde trafen wir mit ihnen ein Ueberein-
kommen, da wir es fiir besser hielten, lieber etwas
zu bekommen als gar nichts, und iibertriebene Steuer-
forderungen waren bei uns nie die Veranlassung, dass
Fremde wegzogen. Die Griinde des Leerstehens einiger
Schlésser und Villen sind anderswo zu suchen. Ent-
weder sind die frithern Besitzer gestorben und die
BErben hatten keine Freude mehr an diesen Besitzungen.
Auch ist es moglich, dass dem einen oder andern die
notigen Mittel zum Bewohnen des Schlosses fehlten.

Den Antrag Wyder mdochte ich ebenfalls unter-
stiitzen. Durch eine solche Bestimmung werden sehr
viele Fremde veranlasst werden, bei uns Wohnsitz zu
nehmen. Allerdings hat die Sache auch ihre Schatten-
seiten. Bis dahin trafen wir mit den Fremden ein Ab-
kommen, wonach sie 15,000 oder 20,000 Fr. Einkommen
versteuerten. Im Falle der Annahme des Antrages
Wyder wiirden sich die Fremden an das Gesetz halten
und die Einkommenssteuer wiirde dahinfallen.

Michel (Interlaken). Ich mdéchte den Antrag des
Herrn Finanzdirektors, den ich als eine Ordnungs-
motion ansehe, zur Annahme empfehlen und zwar in
dem Wortlaut, es 'sei der Antrag Wyder und die
ganze von ihm angeregte Frage an die vorberatenden
Behorden, nicht nur an die Kommission, sondern auch
an den Regierungsrat, zur Priifung zuriickzuweisen.
Ich glaube, die Wichtigkeit der Frage der Besteuerung
der Fremden rechtfertige dieses Vorgehen geniigend.
Die Fremdenindustrie und das aus derselben fiir den
ganzen Kanton resultierende Einkommen ist so be-
deutend, dass wir uns mit dieser Frage wohl noch
speziell befassen diirfen. Ich teile die Ansicht des
Herrn Dr. Biihler, dass derartige Abkommen, von
denen Herr Frutiger gesprochen hat, eigentlich nicht
das Richtige sind. Damit wird doch dem Gesetz eine
Nase gedreht, das Gesetz wird umgangen, und das
ist nicht von gutem. Wenn wir die reichen Fremden
heranziehen und sie veranlassen wollen, sich bei uns
anzusiedeln, wie es die Kantone Genf und Waadt
durch deren ginzliche Befreiung von der Einkommens-
steuer getan haben, so miissen wir eine Bestimmung
in das Gesetz aufnehmen, die ausdriicklich sagt, welche
Vergtinstigungen wir ihnen gewihren. Die Ansiedlung
von reichen Fremden ist an und fiir sich auch eine
Art Steuerleistung, denn wenn ein reicher Auslinder
in einer Gemeinde 40,000 oder 50,000 Fr. ausgibt, so
kommt das der Bevélkerung in hohem Masse zu gut,
die Erwerbstitigkeit und der Wohlstand werden ge-
fordert. Ich halte also die Frage fir wichtig genug,
um sie nicht so kurzerhand abzutun, wie der Herr
Kommissionsprésident empfiehlt.
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Ich méchte nur noch darauf aufmerksam machen,
dass auch unser fritherer Finanzdirektor, Herr alt Re-
gierungsrat Scheurer, ein warmer Anhinger der spe-
ziellen Behandlung der Fremden, die sich im Kanton
Bern niederlassen wollen, gewesen ist. Schon im Ge-
setzesentwurf von 1900 war ein spezieller Artikel
betreffend die Besteuerung der Fremden vorgesehen.
Wie heute machte sich demselben gegeniiber eine
gewisse Opposition geltend und Herr Scheurer er-
widerte darauf unter anderem folgendes: «Ich muss
bemerken, dass die Regierung und ganz besonders
der Finanzdirektor sich mit dieser Anschauung
(dass man die Fremden begiinstigen solle) einver-
standen erkldren miissen, gestiitzt auf gemachte viel-
fache Erfahrungen. Hs ist ja schon wohr, dass auch
in einem Steuergesetz das Prinzip der Gerechtigkeit,
der Gleichbehandlung aller zur Geltung kommen soll;
damit ist aber nicht gesagt, dass man dabei eigentlich
doktrindr verfahren miisse und den praktischen Be-
diirfnissen und Verhiltnissen nicht auch einige Rech-
nung tragen miisse. Alle Steuerangelegenheiten sind
in erster Linie eminent praktische Angelegenheiten
und nicht Fragen der Gerechtigkeit. Nun hat man
Erfahrungen gemacht, welche dahin fithren, dass es
im Interesse des Staates und ebenso der Gemeinden
liegt, durch eine Vorschrift, wie sie vorgeschlagen
wird, oder in anderer Weise dafiir zu sorgen, dass
es den Fremden erleichtert wird, sich im Kanton Bern
niederzulassen». Er bemerkte dann weiter, er habe
verschiedene Steuerfille im Kanton Bern erlebt, die
ihn zu dieser Auffassung gefiihrt haben und er er-
zéhlte namentlich folgenden Fall. In einer Gemeinde
habe sich eine reiche Frau niedergelassen, die aber vor
ihrer Niederlassung — sie” wollte eine Villa bauen —
erklirt hatte, dass sie im ganzen nicht mehr als
5000 Fr. Steuern zahlen wolle. Die Gemeindesteuer-
kommission habe in diesem Sinne mit ihr abgemacht
und die Finanzdirektion habe sich einverstanden er-
kliart. Nach zwei Jahren habe aber der dortige Amts-
schaffner gefunden, das sei nicht richtig, man miisse
das Geld nehmen wo man es finde, die Reichen sollen
vor allem steuern, und er brachte es dazu, dass die
Bezirkssteuerkommission die Frau fiir ein Einkommen
von 100,000 Fr. einschitzte. Der Gemeinde war das
nicht recht, sie trat gegen diese Verfiigung auf und
wurde bei der Regierung vorstellig. Die Regierung
gab der Fremden schliesslich recht, aber es ging lange,
bis der Entscheid gefillt war. Der Frau verleidete
die Sache inzwischen und eines schénen Morgens ging
sie fort und bezahlte die 5000 Fr. auch nicht mehr.
Mit den 2500 Fr. hatte sie der kleinen Gemeinde
mehr bezahlt als alle andern Steuerpflichtigen zu-
sammen, und diese Einnahme ging nun der Gemeinde
verloren. Das ist ein typischer Fall, der sich wieder-
holen kann. Darum ist es im Interesse unseres Landes,
wenn wir eine derartige Bestimmung in das Gesetz
aufnehmen, welche die Fremden veranlassen kann,
sich in unserem Kanton niederzulassen.

Ich will nicht weitldufiger sein. Ich wollte IThnen
nachweisen, dass die Frage von sehr grosser Trag-
weite ist und es verdient, dass die vorberatenden
Behorden sich eingehend mit ihr beschéftigen. Ich
mdéchte Thnen also den Ordnungsantrag des Herrn
Finanzdirektors sehr zur Annahme empfehlen.

Rufer (Biel), Prisident ‘der Kommission. Der Ge-
danke, der im Antrag Wyder liegt, ist ja sehr schon
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und wir sind wohl alle mit Herrn Wyder einverstanden,
dass nichts versiumt werden sollte, um Fremde heran-
zuziehen. 'Hs ist aber schwierig, {iber die Besteuerung
derselben gesetzliche Vorschriften aufzustellen. Herr
Wyder hat in der letzten Kommissionssitzung keinen
definitiven Antrag gestellt, sondern nur eine ganz
allgemeine Anregung gemacht. Dieselbe wurde ein-
gehend besprochen und Herr Wyder wurde ersucht,
von einer Antragstellung im Grossen Rat Umgang
zu nehmen. Dagegen wurde ihm die Zusicherung ge-
geben, dass man beziiglich der Besteuerung der Fremden
mdoglichst Milde werde walten lassen. Nachdem nun
der Herr Finauzdirektor erklirt hat, der Regierungsrat
beantrage die Verschiebung der Schlussabstimmung
iiber das Steuergesetz auf die Herbstsession, wird sich
schon noch Gelegenheit geben, in einer Kommissions-
sitzung iiber den Antrag, den Herr Wyder heute ge-
stellt hat, noch einmal zu beraten. Ob wir einen Aus-
weg finden werden, ist allerdings fraglich.

Was die Ansicht des Herrn Lanz anbetrifft, man
solle noch einmal auf die Frage der Gemeindeautonomie
zuriickkommen, so glaube ich nicht, dass das viel
niitzt. Die Kommission hat dariiber ebenfalls lange
debattiert und ist in der Mehrheit dazu gekommen,
die dahinzielenden Antrige abzulehnen. Ich glaube
nicht, dass sie zu einem andern Schluss kommen werde.
Ich personlich hitte es gerne gesehen, wenn man
heute iiber das Steuergesetz die Schlussabstimmung
hitte vornehmen kénnen. Allein, wenn die Regierung
die Verschiebung wiinscht, wird man angesichts der
verschiedenen Anregungen, die noch gefallen sind,
nicht anders kénnen als diesen Antrag unterstiitzen.

Wyss (Bern). Ich mochte als Mitglied der Kom-
mission mich der Riickweisung des Antrages Wyder
an die vorberatenden Behorden in keiner Weise wider-
setzen und mit Riicksicht auf den Umstand, dass die
Regierung die Abstimmung auf den September zu
verschieben wiinscht, was mir personlich gleichgiiltig
ist, sehe ich eigentlich keinen Grund, den Antrag
Wyder jetzt iiberhaupt schon abzulehnen. Ich bin
dafiir, dass derselbe noch einmal beraten werde.

Nun scheint mir die Schwierigkeit aber noch in
einem andern Moment zu liegen, das hier noch nicht
betont worden ist. Die Mitglieder des Rates, welche
die Beratung des verworfenen Steuergesetzes mitge-
macht haben, werden sich erinnern, dass wir damals
die genau gleiche Frage diskutiert haben wie heute
und dass der alte Herr von Muralt selig erkldrt hat,
wenn man derartige Ausnahmeabkommen gegeniiber
Fremden abschliessen wolle, sehe er nicht ein, warum
man nicht die gleiche Elle gegeniiber Einheimischen
anwenden wolle. Das ist so ein wenig ein wunder
Punkt, den man zu losen oder zu umgehen suchen
muss, ich weiss selbst noch nicht wie. HEs hat auf den
ersten Blick in der Tat ‘etwas befremdliches, wenn
man dem reichen Ausldnder nachgibt, der erklirt,
dass er nur ein Einkommen von 40,000 Fr. statt ein
wirkliches Einkommen von 80,000 oder 100,000 Fr.
versteuern wolle und wenn man dem Einheimischen,
der sich in der gleichen Lage befindet und auch fort-
gehen kann, wenn er will, sagt: nein, dir gegeniiber
koénnen wir nicht so vorgehen, oder umgekehrt: du
musst bleiben, aber wir diirfen auf eine Steuerver-
giinstigung dir gegeniiber nicht eintreten. Das hat
in vielen Kreisen der Bevélkerung Anstoss erregt. Ich
erinnere mich, dass' Herr von Muralt gerade mit der
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Schadau exemplifiziert und auf das Abkommen hin-
gewiesen hat, das tatséchlich soll bestanden haben.
Wenn also der Antrag Wyder noch einmal von den
vorberatenden Behoérden durchberaten wird, so wird
die Frage auch geldst werden miissen, ob die gleiche
Ausnahme, die man den Fremden gegeniiber machen
will, nicht auch gegeniiber Einheimischen soll An-
wendung finden kdnnen. Das ist eine etwas delikate
Frage, aber wir miissen dariiber sprechen.

Was das Zuriickkommen auf die Gemeindeauto-
nomie anbelangt, so steht es Herrn Lanz frei, am
Schluss der Beratung einen beziiglichen Antrag zu
stellen. Wenn er sich aber mit der Wertzuwachssteuer
begniigen' will, so mdochte ich darauf aufmerksam
machen, dass hieriiber bereits eine Motion eingereicht
ist, und wenn die Regierung uns dariiber Bericht und
Antrag bringen wird, steht es ihr ja frei zu beantragen,
dass der Ertrag der Wertzuwachssteuer ganz oder
zur Hauptsache den Gemeinden zukommen soll. Es
wiire deshalb nicht ganz geschickt, wenn man jetzt
der Regierung in den Arm fallen wiirde. Man soll
die Sache jetzt ausreifen lassen und man kann dann
immer so oder anders Stellung dazu nehmen. Nach
der festen Haltung, der der Grosse Rat beziiglich der
Gemeindeautonomie anlésslich des Steuergesetzes Aus-
druck gegeben hat, ist es aussichtslos, die Frage noch
einmal aufzurollen und die Beratung des Steuergesetzes
noch einmal nutzlos zu verlingern.

Priisident. Wenn ich den Prisidenten der Kom-
mission richtig verstanden habe, macht auch er der
Ueberweisung des Antrages Wyder an die vorbe-
ratenden Behérden keine Opposition.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Das ist
insoweit richtig, als ich aus den verschiedenen Voten
schliesse, dass man die Schlussabstimmung iiber das
Gesetz jetzt nicht vornehmen will. In diesem Fall habe
ich nichts dagegen, dass die Anregung des Herrn
Wyder noch einmal gepriift werde.

Priisident. In diesem Falle ist die Anregung Wyder
nicht bestritten und geht zur Priifung an die vor-
beratenden Behérden.

Gestatten Sie mir, dass ich IThnen zwischenhinein
Kenntnis gebe von folgender :

Motion :

In Erwégung, dass die starke Zunahme des Auto-
mobilverkehrs und das riicksichtslose Fahren der Kraft-
wagenfiihrer die Verkehrssicherheit auf den Strassen
gefihrdet, die Staubplage vermehrt, den Strassenkorper
arg beschiddigt und eine Reihe immer unhaltbarer wer-
dender Auswiichse zeitigt, wird -die Regierung einge-
laden zu priifen und dem Grossen Rat dariiber Bericht
zu erstatten, ob nicht auf dem Wege der kantonalen
Gesetzgebung das Automobilwesen in dem Sinne zu
regeln sei, dass neben allgemeinen Vorschriften spe-
zielle Bestimmungen getroffen wiirden, 1. iiber die An-
bringung von zuverlassigen Geschwindigkeitsmessern
an allen Kraftfahrzeugen, 2. iiber die Maximalgrenzen
der Fahrgeschwindigkeit unter besonderer Beriick-
sichtigung der ortlichen Verhaltnisse und Bediirfnisse,
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3. zur Erhebung einer besonderen Automobilsteuer,
deren Ertriagnis ausschliesslich Verwendung finden
soll zur bessern Instandstellung der Strassen (Strassen-
unterhalt, Vorkehren gegen die Staubentwicklung und
so weiter).

Grimm,
Zgraggen, Moor, Briistlein, Albrecht,
Wolf, G. Miiller, Schlumpf, Salchli,
Schneeberger, Fahndrich.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Art. 3.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Als aufgehobene Erlasse miissen hier noch
angefiihrt werden: das Dekret vom 26. Juni 1857 be-
treffend Modifikation des § 39 des Vermogenssteuer-
gesetzes und Art. 42 des Gesetzes vom 31. Oktober
1909 betreffend die Verwaltungsrechtspflege. Was die
letztere Bestimmung anbelangt, so erinnern Sie sich,
dass schon bei Beratung des Verwaltungsrechstpflege-
gesetzes erklirt wurde, sie sei nur transitorischer
Natur und habe nur Giiltigkeit bis zum Erlass des
neuen Steuergesetzes.

Kindlimann. Ich mdochte die Anregung machen,
die vorberatenden Behorden sollen bis zur Schlussab-
stimmung noch die Frage priifen, ob nicht mit dem
Vollzug des Steuergesetzes eine teilweise Revision des
Stempelgesetzes zu verbinden sei. Diese Revision sollte
sich auf § 1, lit. b, ¢ und d, beziehen, d. h. mit andern
Worten, der Stempel auf Quittungen, Wechseln und
Frachtbriefen sollte fallen gelassen werden.

Ich habe schon friiher einmal Anlass genommen
darauf hinzuweisen, wie ungemein listig diese Be-
stimmungen des Stempelgesetzes auf Handel und Ver-
kehr wirken. Es ist geradezu vexatorisch, wie man
taglich, sogar stiindlich auf diese Bestimmungen stdsst
und sich fiir verhdltnismissig ganz kleine Betridge
mit denselben abfinden muss. Jedermann weiss, wie
unangenehm es ist, wenn man eine Quittung unter-
schreiben muss und der einzige hiefiir verwendbare
Raum mit einer Marke iiberklebt ist.  Frachtbriefe
miissen gestempelt werden, wenn der Wert der Sen-
dung 50 Fr. iibersteigt; wenn kein Wert deklariert
wird, so wird derselbe als iiber 50 Fr. betragend an-
genommen. Wenn Sie einen Wechsel ausstellen, so
miissen Sie nachsehen, mit wieviel Stempel derselbe
versehen werden muss. So wird man belédstigt und
ich glaube, alle im Handel und Verkehr stehenden
Personen wiirden sich mit Freuden durch einen ein-
maligen Betrag loskaufen, wenn es moglich wire.

Das neue Steuergesetz wiirde nun einen Anlass
bieten, hier eine Korrektur eintreten zu lassen. Von
dem vorliegenden Entwurf werden besonders Handel
und Industrie, namentlich die letztere, betroffen, denn
da stecken grosse Kapitalien in Liegenschaften, Wasser-
kriften und so weiter; die Industrie wird infolgedessen
in die oberste Progressionsklasse zu stehen kommen
und die 30°b Zuschlag.zablen_miissen. Da ist es ge-
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wiss nur recht und billig, wenn man ihr beim Stempel-
gesetz einigermassen entgegenkommt. Gewiss wird
das fur die Staatskasse einen erheblichen Ausfall zur
Folge haben, aber derselbe ist im Verhéltnis zu den
Mehreinnahmen aus dem neuen Steuergesetz infolge
der bessern Einschitzung, der Progression und der
Inventarpflicht ganz minim. Wir haben letzte Woche
gehort, dass unser verehrter Herr Prasident diese Mehr-
einnahmen auf zirka zwei Millionen beziffert hat. Wenn
auch dieser Betrag nicht ganz erreicht werden sollte
— ich glaube fast, er ist etwas zu hoch gegriffen —
so wird doch der Ausfall auf dem Steuergesetz mehr
als kompensiert. Dazu wiirden Sie dem neuen Steuer-
gesetz Freunde schaffen, wenn die betreffenden Kreise
einsehen miissen, dass man ihnen beim Stempelgesetz
einigermassen entgegenkommt. Deshalb mdochte ich
die Behorden einladen, die Frage zu priifen, ob nicht
in Art. 53 als Ziffer 4 a beigefiigt werden sollte: «§ 1,
lit. b, ¢ und d, des Gesetzes iiber die Stempelabgabe
vom 2. Mai 1880».

Roth. Die Anregung des Herrn Kindlimann ver-
anlasst mich, darauf autmerksam zu machen, dass die
neuen Verkehrsmittel und Verkehrsverhaltnisse grosse
Ungleichheiten schaffen. Wenn ich z. B. ein Ballot
als Gepicksendung per Bahn spediere, zahle ich keinen
Stempel ; schicke ich es aber mit Frachtbrief, so muss
ich den Stempel zahlen, wenn der Wert der Sendung
50 Fr. betrigt. Wenn Sie auf den Bahnhof Bern gehen,
sehen Sie eine schwere Menge Sendungen als Gepick-
sendungen abgehen, die vom Stempel befreit sind.
Wenn der Kaufmann dagegen eine Kiste mit einem
Wert von 50 Fr. fortzuschicken hat, muss er Stempel
zahlen. Ich begriisse daher die Anregung des Herrn
Kindlimann, man méchte untersuchen, wie hier Wandel
geschaffen werden kann.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Herr Kindlimann hat mir seine Anregung
schon schriftlich eingereicht, und wenn ich derselben
keine Folge gab, geschah es deshalb, weil von Herrn
Triissel bereits eine Motion betreffend Abschaffung
des Wechsel- und Quittungsstempels eingereicht ist
und demnichst im Rate behandelt werden wird. Ich
glaubte, dieselbe wiirde schon in dieser Session zur
Sprache kommen, und ich war mit meiner Antwort
bereit. Ich hitte lhnen bei diesem Anlass einige
interessante Mitteilungen machen kénnen, auf die ich
jetzt nicht eintreten kann. Ich bemerke bloss, dass
ich bereit bin, Ihnen anlésslich der Schlussabstimmung
im September tiber die Frage noch Bericht zu er-
statten, nachdem ich vorher die Kommission dariiber
orientiert haben werde. Dabei kann ich die Bemerkung
nicht unterdriicken, dass es auf den Finanzdirektor
einen bemiihenden Eindruck macht, dass jeder, der
etwas mehr leisten muss, sofort nach einer Kompen-
sation verlangt. Wenn man den Grundsatz aufstellt:
Entlastung der wirtschaftlich Schwachen und Be-
lastung der wirtschaftlich Starken, so ist jedermann
damit einverstanden, bemiiht sich dann aber sofort,
fiir sich selbst eine Entlastung herbeizufithren. So
miissen wir auf dem Wege der Kompensation alles
wieder zuriickgeben, was uns zukommen sollte. Als
hier im Rate erklart wurde, das neue Steuergesetz
werde dem Staat Mehreinnahmen im Betrage von
zwei Millionen verschaffen, habe ich das als einen
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schlechten Witz angesehen. Ich bin nur verwundert,
dass Herr Kindlimann das als Tatsache hinstellt und
auf die Autoritdt des Betreffenden abstellt. Wenn das
wahr wire, wiirde ich noch ganz andere Konzessionen
machen. Allein es ist eben nicht wahr, und Finanz-
direktion und Steuerverwaltung miissen diesen Be-
trag als weit iibertrieben bezeichnen. Wer dem Ge-
setze und seiner Annahme einen Dienst erweisen will,
wird gut tun, diese Phrase, dass zwei Millionen mehr
erhiltlich sein sollen, nicht nachzusagen. Ich habe
schon wiederholt betont, dass wir zufrieden sind, wenn
die Progression den Ausfall deckt. Nachdem nun ein
grosses Kontingent von Steuerpflichtigen, auf die die
Progression Anwendung findet, fiir fiinf Jahre nur zu
/s und fiir weitere fiinf Jahre zu %/s herangezogen
wird, ist es meine innigste Uberzeugung, dass die
Progression den Ausfall nicht deckt und wir uns nur
durch eine etwas ernsthaftere und bessere Einschétzung
schadlos halten kénnen.

Ich werde also iiber die Frage der Revision des
Stempelgesetzes Auskunft geben. Grundsatzlich wéren
wir gerne bereit, hier entgegenzukommen, wenn Sie
uns an einem andern Ort eine Kompensation gewihren
wiirden. Fiir den verantwortlichen Leiter unserer
Finanzen ist es misslich, wenn von allen Seiten immer
Entlastungen verlangt und auf der andern Seite in
jeder Session wieder neue Ausgaben beschlossen werden,
so dass man nicht weiss, woher das Geld genommen
werden soll.

Rufer (Biel), Prasident der Kommission. Die Schluss-
nahme des Regierungsrates betreffend die Verschiebung
der Abstimmung aut die Herbstsession hat zur Folge,
dass eine grosse Zahl neue Anregungen kommen, die
zum Teil nicht in das Steuergesetz hineinpassen. Ich
glaube nicht, dass die Kommission dazu kommen wird,
im Steuergesetz noch das Stempelgesetz zu revidieren.
Wir haben genug zu tun mit dem vorliegenden Gesetz,
und wir miissen die Revision des Stempelgesetzes einer
andern Kommission tiberlassen. Allein ich habe nichts
dagegen, dass die Anregung des Herrn Kindlimann
in der Weise gepriift werde, wie der Herr Finanz-
direktor auseinandergesetzt hat. Wir wollen den Vor-
trag der Finanzdirektion gewdrtigen.

Was die Behauptung anbelangt, das neue Steuer-
gesetz bringe eine Mehreinnahme von iiber zwei Mil-
lionen, so bin ich auch der Ansicht, dass man sie
nicht ernst nehmen kann. Denn der Ausfall infolge
der Erhshung des Existenzminimums betrdgt minde-
stens 800,000 Fr.,, und wir kénnen uns glicklich
schitzen, wenn es gelingt, diesen Ausfall durch die
Progression zu decken. Das Steuergesetz soll dem
Staat nicht vermehrte Einnahmen bringen, sondern
es bezweckt lediglich, die untern Klassen zu ent-
lasten und den entstehenden Ausfall durch eine massige
Progression nach oben zu decken.

Kindlimann. Ich habe es durchaus nicht als Tat-
sache hingestellt, dass das neue Steuergesetz dem
Staate einen Mehrertrag von zwei Millionen verschaffen
werde. Ich habe im Gegenteil ausdriicklich beigefiigt,
dass ich diesen Betrag fiir zu hoch ansehe und nur
glaube, dass der Ertrag soviel grosser sein werde,
dass der Ausfall infolge der Aufhebung des Stempels
dadurch leicht gedeckt werden konne. Ich begreife
deshalb nicht, dass man sich so ereifern konnte.



450

Priisident. Die Anregung des Herrn Kindlimann
ist nicht bestritten und geht an die vorberatenden
Behérden. — Wird das Wort zu Art. 53 noch weiter
verlangt? Wenn nicht, so ist derselbe angenommen.

Beschluss:

Art. 53. Das vorliegende Gesetz tritt nach seiner
Annahme durch das Volk auf . . . . . in
Kraft. :

Auf diesen Zeitpunkt sind alle mit dem vor-
liegenden Gesetz im Widerspruch stehenden Er-
lasse aufgehoben; insbesondere

1. das Gesetz vom 15. Mérz 1856 tiber die Ver-
mogenssteuer ;

2. das Gesetz vom 18. Mirz 1865 iiber die Ein-
kommenssteuer;

2 a. das Dekret vom 26. Juni 1857 betreffend
Modifikation des § 39 des Vermogenssteuer-
gesetzes;

3. das Gesetz vom 2. September 1867 iiber das

Steuerwesen in den Gemeinden;

. der Grossratsbeschluss vom 24. Mai 1869 be-
treffend Auslegung der §§ 3 und 4 des Ein-
kommenssteuergesetzes;

. das Abénderungsgesetz zumVermdogenssteuer-
gesetz vom 20. August 1393;

. das Dekret vom 22. Februar 1905 betreffend
die Revision der Grundsteuerschatzungen;

. das Schlussalinea des § 28 des Gesetzes vom
18. Juli 1875 iiber die Hypothekarkasse;

. Art. 42 des Gesetzes vom 31. Oktober 1909
betreffend die Verwaltungsrechtspflege.

Der Regierungsrat sorgt fiir Aufhebung der von
ihm erlassenen Verordnungen und Beschliisse,
welche mit dem Gesetz in Widerspruch stehen.

'S
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Art. 54.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 54. Die nach Massgabe des Dekretes vom 22.
Februar 1905 revidierten Grundsteuerschatzungen
bleiben unter Vorbehalt des Art. 13, Abs. 1, dieses
Gesetzes bis auf weiteres in Kraft.

Art. b4 bis,

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Diese Bestimmung wurde auf Antrag der
Kommission in das Gesetz aufgenommen. Die Regie-
rung hélt sie fiir iiberflissig, da eine Erhéhung der
Steueranlage ohne besondere Volksbefragung durch
die Verfassung verboten ist und angesichts der
vorhandenen Bediirfnisse von einer Reduktion nicht
die Rede sein kann. -Aber die Kommission hat die
Aufnahme dieses Artikels gewiinscht, und Schaden
stiftet er nicht. -
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Angenommen.
Beschluss:

Art. 54bis, Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ge- -
langt fir die Steueranlage wie bisher der zwei-
fache Betrag des Einheitsansatzes zur Erhebung.

Im tibrigen gelten fir die Festsetzung der
Steueranlage die Bestimmungen der Art. 2 und 30,
letztes Alinea.

Art. 55.
Angenommen.
Beschluss :

Art. 55. Durch das gegenwirtige Gesetz werden
die Vorschriften des § 121 des Gesetzes vom 28.
November 1897 iiber das Armen- und Niederlas-
sungswesen betreffend die Erhebung der Armen-
steuer im neuen Kantonsteil nicht beriihrt.

Art. HHbis,

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Uber den vorliegenden Artikel habe ich
bereits bei der Progression referiert. lch wiederhole
nur kurz, dass hier eine Konzession an die Ersparnis-
kassen gemacht wird, indem man ihnen ausnahms-
weise eine Ermissigung gestattet, damit sie ihre
Opposition aufgeben. Die Erméssigung besteht darin,
dass die Zuschlige wiahrend der ersten fiinf Jahre
nur /s und wihrend der folgenden fiinf Jahre %/s des
vollen Ansatzes betragen und die volle Progression
also erst nach 10 Jahren eintritt. Diese Vergiinstigung
geniessen diejenigen Ersparniskassen, deren Einlagen
bis zu mindestens %/« in Darlehen angelegt sind, welche
auf bernisches Grundeigentum hypothekarisch ver-
sichert sind, und die weiter der Voraussetzung ent-
sprechen, dass der Mehrbelastung der Kasse infolge
der Progression bei der Kapitalsteuer keine wesent-
liche Erleichterung durch die Abrechnung.der Kapital-
zinse beim Binkommen I. Klasse gegeniiberstehen darf.
Nach unseren Berechnungen werden alle Ersparnis-
kassen dieser Ermissigung teilhaftig werden.

Ich will den Anlass beniitzen, um Thnen noch mit-
zuteilen, was ich vorhin im momentanen Unmut ver-
gessen habe, dass wir den Ertrag der Progression ganz
genau berechnen kénnen und auch auf Grund der

teuerleistungen des Jahres 1909 die Berechnungen
vorgenommen haben. Es wird da keine grossen Ueber-
raschungen geben, wir wissen, was die Progression
einbringen wird. Das méchte ich denjenigen zu Herzen
fithren, die meinen, dass vom neuen Steuergesetz
goldene Berge zu erwarten seien. Wir wissen nicht
ganz genau, wieviel die Entlastung nach unten aus-
macht, aber von der Progression wissen wir, was sie
abwerfen wird.
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Wir schaffen also im vorliegenden Artikel eine
Entlastung zu Gunsten der Ersparniskassen und ich
mochte Thnen die Annahme unseres Vorschlages sehr
empfehlen. Ich habe Ihnen frither bereits ausgefiihrt,
welche Macht die Ersparniskassen haben und welche
Wirkung es hétte, wenn sie sich dem Steuergesetz
feindselig gegeniiberstellen wiirden. Es wurde seiner-
zeit hier im Saale gesagt, die Ersparniskassen brauchen
nur jedem Unterpfandschuldner per Zirkular mitzu-
teilen, dass er in Zukunft einen erhéhten Zins zahlen
miisse und dann sei das Gesetz geliefert. Aus diesem
Grunde haben wir eine Konzession gemacht, sie wurde
uns abgerungen, aber wir halten dafir, dass sie gemacht
werden muss, um das Gesetz wenn méglich zur An-
nahme zu bringen. Ich empfehle Ihnen also die Annahme
dieser Uebergangsbestimmung.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 5%, Den reinen Ersparniskassen, deren
Zweck hauptsichlich in der Annahme von Spar-
einlagen besteht, wird iibergangsweise eine Hr-
missigung der in Art. 31 festgesetzten Steuer-
zuschldge gewihrt unter folgenden Voraussetz-
ungen: .

1. Thre Einlagen miissen bis zu mindestens %/s
in Darlehen angelegt sein, welche auf ber-
nisches Grundeigentum hypothekarisch ver-
sichert sind.

2. Es darf der Mehrbelastung der Kasse infolge
der Progression bei der Kapitalsteuer keine
wesentliche Erleichterung durch die Ab-
rechnung der Kapitalzinse beim Einkommen
I. Klasse gegeniiberstehen.

Diese Ermissigung erfolgt in der Weise, dass
die Zuschlige wihrend der ersten 5 Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes nur '/s der in Art. 31
genannten, wihrend der folgenden 5 Jahre %/s
derselben betragen, und die volle Progression
nach Massgabe des Art. 31 erst nach Ablauf von
10 Jahren eintritt.

Art. 56.
Angenommen.

Beschluss:

Art. 56. Der Regierungsrat ist mit der Voll-
ziehung dieses Gesetzes beauftragt.

Er hat die zu diesem Zwecke notwendigen
Verordnungen zu erlassen.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Couseil.
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Beschluss:
Gesetz
iiber
die direkten Staats- und Gemeindesteuern.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
gestiitzt auf Art. 92 der Staatsverfassung,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Priisident. Ich frage an, ob man auf den einen
oder andern Artikel des Gesetzes zuriickzukommen
wiinscht ?

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich mochte Thnen beantragen auf zwei
Artikel zuriickzukommen, nimlich auf die Art. 19
und 30.

Priisident. Ich nehme an, der Rat sei mit diesem
Antrag einverstanden und erteile das Wort, dem Herrn
Finanzdirektor zunichst zur Begriindung des Ab-
dnderungsantrages zu

Art. 19.

Kunz, I'inanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die urspriingliche Fassung des Art. 19
lautete in lit. a: ,,In die erste Klasse gehort a) jedes
Brwerbseinkommen aus Beamtung, Anstellung, Dienst-
verhiltnis, wissenschaftlichem oder kiinstlerischem
Beruf, Handwerk, Gewerbe, Handel, Industric und
dergleichen*. Auf Antrag eines Mitgliedes der Kom-
mission wurde dann nach Industrie der Passus einge-
schoben ,,das Einkommen der Péchter aus der Pacht
landwirtschaftlicher Betriebe‘ und nachher folgten die
Worte ,,und dergleichen. Um keinen Zweifel auf-
kommen zu lassen, dass dieses ,,und dergleichen* sich
nicht auf die Pacht landwirtschaftlicher Betriebe,
sondern auf die frithern Erwerbsarten bezieht, bean-
tragen wir Thnen zu sagen: ,,..... Handel, Industric
und dergleichen; ferner das Einkommen der Péchter
aus der Pacht landwirtschaftlicher Betriebe‘.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 19. Zum Zwecke der Besteuerung wird
das Einkommen in zwei Klassen eingeteilt.

In die erste Klassc gehort

a. jedes Erwerbseinkommen aus Beamtung,
Anstellung, Dienstverhiltnis, wissenschaft-
lichem oder kiinstlerischem Beruf, Hand-
werk, Gewerbe, Handel, Industrie und der-
gleichen; ferner das Einkommen der Pichter
aus der Pacht landwirtschaftlicher Betriebe.

1911 114
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Art, 30.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Zu Art. 30 hatte Herr Gustav Miiller den
Antrag gestellt, es mdchte die Frage gepriift werden,
ob nicht auch eine Degression Platz greifen solle im
Sinne der weitern Entlastung der untersten Einkom-
menssteuerpflichtigen. Diese Degression hitte ungefihr
die gleiche Wirkung gehabt wie die Erhshung des
Existenzminimums auf 1000 Fr. Die Angelegenheit ist
in der Kommission besprochen worden und im Ein-
verstindnis mit Herrn Gustav Miiller wurde der An-
trag fallen gelassen. Im Protokoll figuriert der Artikel
als an die Kommission zuriickgewiesen und es muss
daher hier zuhanden des Protokolls festgestellt werden,
dass man im Einverstindnis mit dew1 Antragsteller
darauf verzichtet hat, der Anregung weitere Folge
zu geben.

Miiller (Gustav). In der Kommission hat der Herr
Finanzdirektor iiber die finanziellen Folgen meines
Antrages Auskunft gegeben und mit Ricksicht auf
dieselben Ablehnung beantragt. Wenn ich mich recht
erinnere, wurde mitgeteilt, dass die fiir den Staat sich
ergebende Einbusse ungefihr 140,000 Fr. ausmachen
wiirde. Nun habe ich in der Kommission erklirt, dass
ich von jeher den Standpunkt einnahm, dass das neue
Steuergesetz die Einnahmen nicht schmélern darf, dass
es aber auch nicht zu einer grossen Mehreinnahme
fithren darf, sondern dass sein Hauptzweck darin be-
stehe, in erster Linie eine bessere Ausgleichung der
Lasten herbeizufithren. Sie haben nun in bezug auf
die finanziellen Wirkungen des Entwurfes die wider-
sprechendsten Urteile gehort. Von der einen Seite wurde
gesagt, das neue Gesetz werde ungefihr 2 Millionen
mehr abtragen. Dem opponiert der Herr Finanzdirektor
und erklért, dass die Entlastung ungeféhr 800,000 Fr.
und die Progression 750,000 Fr. ausmache, so dass
theoretisch ein Ausfall von 50,000 Fr. entstehen wiirde.
Meine personliche Meinung ist die, dass von einer
Mehreinnahme von 2 Millionen gar keine Rede sein
kann; aber ebenso sicher bin ich, dass der Ausfall von
50,000 Fr. nur rein theoretisch ist und dass praktisch
eine Mehreinnahme resultieren wird, weil der berechnete
Ausfall zum Teil bereits durch die Praxis der Steuer-
behérden vorweggenommen ist. Nun bin ich aber
gleichwohl der Ansicht, dass, weil das alles unsicher
ist, man nicht leichtweg eine Mehrbelastung von
140,000 Fr. auf sich nehmen kénne und ich hitte des-
halb, wenn Zeit genug vorhanden gewesen wire,
erklart: Ich halte an dem Antrag betreffend die
Degression fest in dem Sinne, dass der Ausfall von
140,000 Fr. durch eine etwas schirfere Ausgestaltung
der Progression wieder eingebracht werden soll. Ich
stellte diesen Antrag nicht, weil ich mir sagte, dass
im gegenwirtigen Momente, wo wir dem Schluss der
Beratung und der Schlussabstimmung entgegengehen,
die nétige Zeit zum eingehenden Studium der Frage
fehle. Deshalb liess ich meinen urspriinglichen Antrag
fallen.

Nun liegt aber die Sache anders. Verschiedene
Anregungen sind bereits zu neuer Beratung zuriick-
gewiesen worden, indem man annimmt, die Schluss-
abstimmung werde erst im September stattfinden. In
diesem Falle fallen natiirlich fir mich alle Griinde
weg, die mich zum Verzicht auf eine formelle Antrag-
stellung bewogen hatten und ich méchte deshalb vor-
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schlagen, dass man die Frage der Degression in Ver-
bindung mit einer etwas schirferen Progression in der
Kommission wieder behandle.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Nachdem Herr Miiller seinen Antrag hier
im Rate wieder aufnimmt, fillt natirlich mein Antrag
dahin. Herr Miiller hat in der Kommission, allerdings
in der auch hier gegebenen Motivierung, seinen An-
trag selbst zuriickgezogen. Nun muss ich aber doch
erkldren, dass sein Antrag fiir mich auch materiell
nicht annehmbar wire. Ich habe die Griinde in der
Kommission ausgefithrt und die Kommission hitte
zweifellos den Antrag abgelehnt, wenn er nicht zuriick-
gezogen worden wire. Wenn wir die Progression ver-
schéirfen wollen, beschworen wir eine lingere Diskussion
herauf und stossen auf Opposition. Die unterste Stufe
der Steuerpflichtigen sollte sich mit der vorgesehenen
HEntlastung zufrieden geben. Es ist doch ein gewaltiger
Unterschied, ob man 600 Fr. abziehen kann oder 800 F'r.
und dazu noch fiir jedes Wind 100 Fr., so dass in Zu-
kunft der gesamte Abzug durchschnittlich mindestens
1200 Fr. betragen wird. Ich mochte Ihnen beantragen,
den Vorschlag des Herrn Miiller nicht an die Kom-
mission zuriickzuweisen; ich konnte keine andere
Stellung einnehmen, als ich schon das letzte Mal ein-
genommen habe, und beantrage Ablehnung.

Salehli. Ich méchte Thnen empfehlen, die Anregung
des Herrn Miiller anzunchmen. Wenn man die An-
regung entgegennimmt, die Frage zu prifen, ob man
nicht die Gleichheit der Biirger vor dem Steuergesetz
in der Weise konne zu lésen suchen, dass man mit
den reichen Fremden, die sich im Kanton Bern nieder-
lassen, ein Spezialabkommen treffe, so glaube ich,
lohne es sich ebenfalls, die in meinen Augen viel
wichtigere Frage zu priifen, ob nicht die bis dahin
behauptete Entlastung der untern Steuerklassen in
Wirklichkeit wenigstens scheinbar durchgefiihrt werden
konnte. Wenn Sie die von Herrn Miiller aufgeworfene
Frage priifen, so ist damit noch nicht gesagt, dass
sein Antrag angenommen wird. Ich zweifle nicht daran,
dass er in der September-Session trotzdem verworfen
werden wird, aber ich glaube doch, man sollte im
Interesse der gleichen Behandlung auch diese An-
regung annehmen und den Artikel noch einmal néher
priifen.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Die An-
regung des Herrn Miiller ist in der Kommission ma-
teriell gepriift worden und die Kommission ist zur
Ueberzeugung gekommen, dass man ihr nicht ent-
sprechen kénne. Wenn man den Einheitsansatz bei
Binkommen bis 500 Fr. auf 1 Fr. und bis 1000 Fr.
auf 1,25 reduzieren wiirde, miisste man es auch bei
der Vermogenssteuer tun. Das ginge zu weit, der
Ausfall fiir den Staat wiirde entschieden zu gross.
Ich halte mit dem Finanzdirektor dafiir, dass die Frage
der Progression, die im Grossen Rat wiederholt dis-
kutiert und zum Abschluss gebracht worden ist, nicht
wieder aufgerollt werden soll und es keinen Zweck
hat, die Anregung des Herrn Miiller noch einmal durch
die Kommission diskutieren zu lassen.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Man sollte den Art. 30 heute in seiner
vorliegenden Fassung annehmen und damit die Be-
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ratung abschliessen. Dabei ist es Herrn Miiller un-
benommen, wenn die Kommission zusammentritt,
seinen Antrag noch einmal einzubringen, und wenn
die Kommission ihre Meinung dndern sollte, so kénnte
sie das auch noch in einem Antrag fiir die September-
Session zum Ausdruck bringen.

Priisident. Ich frage Herrn Miiller an, ob er damit
einverstanden ist, dass Art. 30 zunidchst in seinem
gegenwirtigen Wortlaut als angenommen betrachtet
werde.

Miiller (Gustav). Ich bin damit einverstanden,
kiindige aber bereits an, dass ich die Sache in der
Kommission noch einmal aufnehmen werde.

Moor. Der Herr Finanzdirektor hat vorhin gesagt,
dass die untern Schichten der Bevélkerung mit der
Entlastung, welche der Entwurf bringt, sich zufrieden
geben sollten. Ich mdchte diese Aeusserung nicht
unwidersprochen lassen. Herr Gustav Miiller hat schon
einmal betont, dass die Bestimmungen, auf die der
Herr Finanzdirektor hingedeutet hat, den Arbeitern
keine Entlastung bringen. Die Erh6hung des Existenz-
minimums auf 800 Fr. und die Familienabziige machen
gerade den Betrag aus, der durch eine strengere Hand-
habung des Gesetzes wieder eingebracht werden wird.
Bis jetzt wurde das Gesetz mit Riicksicht darauf, dass
man es als ein ungerechtes betrachtete, lax gehand-
habt. Diese laxe Handhabung wird in Zukunft gerade
mit Berufung auf diese angeblichen Erleichterungen
aufgehoben werden. Das Gesetz wird strenger an-
gewendet werden und die Arbeiter werden jedenfalls
gleichviel oder noch’ mehr bezahlen miissen, als sie
bisher bezahlt haben. Deshalb sollte man mit diesen
Anspielungen auf angebliche Erleichterungen zu-
gunsten des Arbeiters aufhéren. Wir werden im
Volke schon dafiir sorgen, dass der Sand, der dem
Arbeiter in die Augen gestreut wird, keinen Effekt
hat. Der Herr Finanzdirektor weiss ganz genau —
man kann es sich an den Fingern abzdhlen — dass
diese Erleichterungen auf dem Papier stehen und in
Tat und Wahrheit keine Erleichterungen sind.

Kunz. Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich muss es ablehnen, dass mir Herr Moor
vorschreibt, was ich zu sagen habe. Ich habe mit
meiner Pflicht und Verantwortlichkeit zu rechnen und
mit nichts anderem. Es ist meine Sache, was ich hier
ausfuhren will, und ich stelle keine Behauptungen ins
Blaue auf.

Moor. Ich bin weit entfernt, dem Herrn Finanz-
direktor oder irgend einem Mitglied des Rates vor-
zuschreiben, was er sagen soll. Das wére ein iiber-
fliissiger Kraftaufwand und eine Kraftverschleuderung.
Der Herr Finanzdirektor mag hier sagen, was er fur
gut findet, aber mein Recht ist es, die unrichtige
Behauptung, dass die Arbeiter durch diese Erleichte-
rungen entlastet werden, richtig zu stellen. Die Rich-
tigkeit dieser Behauptung bestreite ich ein fir allemal.
Das ist ebensogut mein Recht als es das Recht des
Herrn Finanzdirektors ist, die ihm passenden Aus-
fithrungen hier zu machen. Infolgedessen war die
Aeusserung, die er soeben getan hat, vollstandig iiber-
fltssig.
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Angenommen.

Beschluss:

Art. 30. Die Vermdgens- und Einkommens-
steuern werden auf der Grundlage von Einheits-
ansitzen bezogen. (Einfache Steuer.)

Der Einheitsansatz betrigt einen Franken von
tausend Franken Vermdgen.

Der Einheitsansatz der Einkommenssteuer be-
trigt fiir die erste Klasse 1 Fr. 50 von hundert
Franken Einkommen;

fir die zweite Klasse 2 Fr. 50 von hundert
Franken Eirkommen.

Die jéhrliche Steueranlage stellt fest, welches
vielfache des Einheitsansatzes zu beziehen ist.
(Gesamtsteuer.)

Priisident. Werden weitere Antrige auf Zuriick-
kommen gestellt ?

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich mdochte Thnen beantragen, auf Art. 48
zuriickzukommen und die Marginale «Saisonsteuer »,
die zu Missverstdndnissen Anlass geben konnte, wieder
durch besondere Gemeindesteuer zu ersetzen.

Priisident. Ich setze voraus, sie seien einverstanden,
indem von dem Herrn Finanzdirektor angedeuteten
Sinne auf Art. 48 zuriickzukommen. Der Antrag ist
von keiner Seite bestritten und ich eréffne die Dis-
kussion iiber die Sache selbst. Dieselbe wird nicht
beniitzt und sie stimmen also der abgeénderten Mar-
ginale zu.

Wiinscht man auf andere Artikel zuriickzukommen?

Lanz (Thun). Ich méchte IThnen im Sinne meines
Votums beantragen, auf Art. 45 zuriickzukommen und
die Bestimmung betreffend die Gemeindeautonomie
noch einmal den vorberatenden Behdrden zur Begut-
achtung zu iiberweisen.

Wyss (Bern). Ich stelle den Gegenantrag.

Abstimmung.

Fir Zurickkommen auf Art. 45 . Minderheit.;

Salehli. Ich méchte beantragen, noch einmal auf
Art. 22, Ziffer 8, zuriickzukommen und dort statt « der
ausgewiesenen fixen Besoldung» zu sagen «des aus-
gewiesenen fixen Liohnes». Hs handelt sich da um
eine grosse Anzahl Arbeiter und die Ausgestaltung
dieser Ziffer wird fiir sie entscheidend sein, ob sie
fiir oder gegen das Gesetz stimmen wollen. Ich habe
da namentlich die Arbeiter in den Eisenbahnwerk-
stitten in Mett im Auge, die im Umkreis von Mett
bis nach Pieterlen, Biiren, Lyss und hinauf nach
Twann niedergelassen sind und genau rechnen kénnen,
ob das Gesetz fiir sie von Vorteil oder Nachteil ist.
Ich beantrage also, auf Art. 22, Ziffer 8, zurlickzu-
kommen und die erwidhnte Aenderung vorzunehmen.
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Abstimmung.

Fiir Zuriickkommen auf Art. 22, Ziff. 8 . Minderheit.

Grieb. Ich mochte beantragen, auf Art. 49, speziell
auf den nach Antrag Bithlmann gestern aufgenommenen
Zusatz zuriickzukommen. Der Antrag ist etwas plotzlich
gekommen, es wurde auch noch eine von dem Herrn
Finanzdirektor vorgeschlagene Einschaltung ange-
nommen, und ich glaube, wir sollten heute Gelegen-
heit bekommen, noch einmal dariiber zu sprechen.

Priisident. Wir schreiten zur Abstimmung, ob der
Rat auf Art. 49 zuriickommen will oder nicht.

Grieb. Ich berufe mich darauf, dass mein Antrag
von keiner Seite bestritten worden ist. In solchen
Fillen wird ein Antrag sonst ohne weiteres als an-
genommen erklirt.

Priisident. Ich habe meinerseits nichts gegen dieses
Vorgehen einzuwenden und erteile Herrn Grieb das
Wort zur Begriindung seines Antrages.

Grieb. Sie haben gestern bei Art. 49 die Beifiigung
des Satzes beschlossen: «Fiir Bevormundete ist sie
in Fillen von rein burgerlicher Armenpflege an die
Gemeinde ihres Aufenthaltsortes zu entrichten». Ich
mochte beantragen, nach entrichten noch die Worte bei-
zufiigen: «insofern nicht Verpflegung in einer staat-
lichen Anstalt stattfindet ». Ich habe folgenden Fall im
Auge. In einer Gemeinde mit rein burgerlicher Armen-
pflege wohnt eine zahlreiche Familie. Der Familienvater
wird geisteskrank; er hat ein gutes Geschéft, wird bevor-
mundet und als Geisteskranker in eine staatliche An-
stalt verbracht. Nach dem gestrigen Beschluss miisste
nun, trotzdem die Familie in der betreffenden Ge-
meinde bleibt, die zahlreiche Kinderschar dort weiter
die Schule besucht und die Familie alle Vorteile dieser
Gemeinde geniesst, die Gemeindesteuer am neuen Auf-
enthaltsort des Bevormundeten, also in der Gemeinde,
in der sich die staatliche Anstalt befindet, entrichtet
werden. Sie werden ohne weiteres zugeben, dass das
nicht recht und biilig ist. So etwas wollte man gestern
auch gar nicht zum Beschluss erheben, und der An-
tragsteller, Herr Bithlmann, erklirte mir nachher selbst,
er gebe zu, dass das nicht recht und billig wire und
eine Kinschrinkung getroffen werden sollte. Es
sind noch andere Fille denkbar. Es braucht nicht
gerade ein Familienvater, sondern es kann auch ein
Lediger sein, der geisteskrank, bevormundet und in
einer staatlichen Anstalt untergebracht wird. Sein
Vermogen wird daheimm unter Aufsicht der Burger-
gemeinde verwaltet; dort hat man die Arbeit, und
warum soll nun das Vermdgen am andern Ort ver-
steuert werden? Das ist nicht recht, und man sollte
Remedur schaffen in dem Sinne, dass die Worte bei-
gefiigt werden: «insofern nicht die Verpflegung in
einer staatlichen Anstalt stattfindet».

Minder (Friedrich). Ich méchte fragen, wie es sich
verhdlt, wenn der Betreffende in einer Privatirren-
anstalt verpflegt wird. Wenn er vermdglich ist, wird
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er vielleicht in einer privaten Anstalt untergebracht
und dann ginge seiner Gemeinde die Steuerkraft ver-
loren. Kénnte man nicht einfach beifiigen: «sofern
er nicht Krankheit halber anderswo verpflegt wird »?

Lindt. Ich habe materiell den nadmlichen Antrag
stellen wollen wie Herr Dr. Minder. Nur wire es ein-
facher, im Antrag Grieb bloss das Wort «staatlich »
zu streichen und nur zu sagen « Anstalt ». Dann spielt
der Umstand, ob wir es mit einer staatlichen oder
privaten Anstalt zu tun haben, keine Rolle. Die Mo-
tive, die Herr Grieb fiir staatliche Anstalten angefiihrt
hat, treffen auch fir private Anstalten zu.

Grieb. Ich bin mit den Ausfiihrungen des Herrn
Lindt einverstanden und beantrage das Wort «staat-
lichen » zu streichen.

Salehli. Nachdem Sie vorhin eine Abstimmung
tiber den Riickweisungsantrag Grieb vornehmen woll-
ten und nachher konstatiert wurde, der Antrag sei
nicht bestritten und daher angenommen, wird der Rat
sich fragen miissen, ob nicht auch auf meinen Riick-
weisungsantrag materiell einzutreten sei, denn ich
konstatiere, dass er ebenfalls von keiner Seite be-
stritten worden war. Wenn man also gleiches Mass
anwenden will, so werden Sie sich zu entscheiden
haben, ob nicht auch iiber meinen Riickweisungs-
antrag materiell diskutiert werden soll.

Priisident. Ich nehme Notiz von der Bemerkung
des Herrn Salchli und werde sie nachher zur Sprache
bringen. '

Wir fahren zunichst weiter in der Diskussion iiber
den Antrag Grieb. Wird noch das Wort gewiinscht?
Da dies nicht der Fall ist, so erkldre ich die von
Herrn Grieb vorgeschlagene Fassung als angenommen.

Beschluss :

Art. 49. Der Steuerpflichtige hat die Gemeinde-
steuer regelmissig in derjenigen Gemeinde zu
entrichten, in welcher er die Staatssteuer bezahlt.
Fir Bevormundete ist sie in Fillen von rein
burgerlicher Armenpflege an die Gemeinde ihres
Aufenthaltsortes zu entrichten, insofern nicht Ver-
pflegung in einer Anstalt stattfindet. Befinden
sich fur einen Steuerpflichtigen Wohnsitz und
Geschiftssitz nicht in der gleichen Gemeinde,
so hat eine Teilung des Steueranspruches unter
Beriicksichtigung der tatséchlichen Verhaltnisse
zu geschehen. Wechselt er im Laufe des Steuer-
jahres seinen Wohnsitz, so partizipieren die ver-
schiedenen in Betracht fallenden Gemeinden an
den Einkommenssteuern und den Vermogens-
steuern von Kapitalien im Verhéltnis zur Dauer
des Wohnsitzes in der einzelnen Gemeinde, so-
fern der Steuerpflichtige in den betreffenden Ge-
meinden im Steuerjahr wenigstens drei Monate
seinen Wohnsitz hatte.

Priisident, Nun zur Reklamation des Herrn Salchli.
Ich hatte die Auffassung, dass der Rat bei jedem Antrag
auf Zuriickkommen sich zu entscheiden habe, ob er auf
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den betreffenden Artikel zuriickkommen wolle oder
nicht, und dass dariiber von Fall zu Fall eine Ab-
stimmung vorzunehmen sei. Wenn der Rat nun anderer
Auffassung ist, so bin ich selbstverstédndlich ohne
weiteres einverstanden, dass dann auch Herrn Salchli
das Wort zur materiellen Begriindung seines Zuriick-
kommensantrages gehort. Wenn also sein Antrag auf
Zuriickkommen von keiner Seite bestritten wird, nehme
ich an, er habe das Wort zur materiellen Begrindung
seines Antrages. — Herr Salchli hat das Wort.

Salehli. Ich will mich ganz kurz fassen. Ich habe
schon angedeutet, dass es fiir die Kategorie von
Arbeitern, die ich speziell im Auge habe, von grosser
Wichtigkeit ist, ob sie, wenn die Lohnlisten vor-
gelegt werden, das Recht haben, 10 %6 abzuziehen
oder nicht. Von den zirka 450 Arbeitern der Eisen-
bahnwerkstétten in Mett, die in wenigstens 20 ver-
schiedenen Gemeinden wohnen, sind nur einige wenige
nicht stimmberechtigt, weil sie Auslinder oder aus-
gepfindet sind. Von den 420 Stimmféhigen fallen
30—40 Fixangestellte, die sowieso ihre 10 %/ abziehen
konnen, ausser Betracht, aber die verbleibenden 380
werden eben ausrechnen, ob das neue Gesetz fiir sie
von Vorteil ist oder nicht und je nachdem zu dem-
selben Stellung nehmen. HEs wird nicht ganz ohne
Bedeutung sein, wie sie sich zum Gesetz stellen, be-
sonders da sie sich iiber eine ganze Zahl von Ge-
meinden verteilen und dort Agitation treiben werden.
Ich méchte daher beantragen, meinen Antrag als An-
regung an die Kommission zu weisen. Der Herr
Finanzdirektor hat den ersten Teil meines Antrages
angenommen, statt « Bedienstete » zu sagen « Arbeiter»,
hat aber erklirt, dass immerhin ein Fixum miisse kon-
statiert werden konnen. Es frigt sich nun, ob ein
vertraglich festgesetzter Tag- oder Stiicklohn auch
als Fixum zu gelten hat. Ich glaube, die vorberaten-
den Behorden sollten die Frage noch einmal priifen,
und es wird ihnen wohl mdglich sein, eine befriedi-
gende Losung zu finden.

Wyss (Bern). Ich méchte Thnen empfehlen, der An-
regung des Herrn Salchli Folge zu geben.. Man hat
in der Kommission iiber die Berechtigung des Ab-
zuges der 109/, bereits einmal gesprochen und wenn
ich mich nicht irre, ging die Meinung dahin, dass es
nicht auf die Qualitdt der Arbeiter ankommt, insofern
nur das Kriterium der fixen Besoldung vorhanden
ist. Ob einer per Monat fixbesoldet ist oder per
Woche oder per Tag, ist in meinen Augen unerheb-
lich, massgebend ist einzig die fixe Besoldung. Wenn
ciner regelmissig, das ganze Jahr hindurch 4 Ir. per
Tag bezieht, soll er die 109/, abziehen diirfen. Das
ist meine Auffassung, und ich glaube, sie wurde von
der Kommission geteilt. Aber es ist gut, wenn man
in der Kommission noch einmal davon spricht.

Priisident. Die Anregung des Herrn Salchli ist
von keiner Seite bestritten, somit angenommen.
Die Frage des Zuriickkommens dauert weiter.

Michel (Interlaken). Ich mochte Thnen beantragen,
in dem Sinne auf Art. 17 zuriickzukommen, dass in
Ziff. 4 am Anfang die Worte eingeschaltet wiirden
,,ohne Riicksicht auf die Dauer ihres Aufenthaltes®.
In Ziff. 3 ist vorgeschrieben, dass der Aufenthalter nur
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dann einkommenssteuerpflichtig ist, wenn sein Auf-
enthalt 6 Monate gedauert hat. Ich habe dann aus
dem Zusammenhang zwischen Ziff. 3 und 4 geschlossen,
dass der 6-monatige Aufenthalt im Kanton die Vor-
aussetzung fir die Steuerpflicht jedes Aufenthalters
sei und habe es als Unbilligkeit bezeichnet, wenn
derjenige, der im Kanton ein grosses Einkommen hat,
sich aber nicht 6 Monate hier aufhélt, steuerfrei sein
sollte. Von seiten der vorberatenen Behorden wurde
mir gesagt, die Ziff. 4 sei nicht so zu verstehen, die
Vorschrift des 6-monatigen Aufenthaltes gelte da nicht,
und Herr Regierungsrat Kunz hat erklart, er habe
nichts dagegen einzuwenden, wenn man das durch
einen besonderen Zusatz noch deutlicher zum Aus-
druck bringe. Ich mdchte Thnen .daher beantragen,
vor ,,Personen® die Worte einzuschalten: ,,ohne Riick-
sicht auf die Dauer ihres Aufenthaltes®.

Priisident. Bevor die Diskussion weiter geht, mochte
ich auf die Bestimmung des § 49 unseres Reglementes
aufmerksam machen : ,,Bei einer aus mehreren Artikeln
bestehenden Vorlage kann nach Schluss der artikel-
weisen Beratung Zuriickkommen auf einzelne Artikel
beantragt werden. Ueber einen solchen Antrag ent-
scheidet der Rat ohne Diskussion. Wird es angenom-
men, so werden die betreffenden Artikel nochmals in
Beratung gezogen.“

Nun hat Herr Michel den Antrag gestellt, auf
Art 17, Ziff. 4, zuriickzukommen. Wird dieser Antrag
bestritten ? Es scheint nicht der Fall zu sein und das
Zuriickkommen wire beschlossen. Ich setze voraus,
Herr Michel habe seinen Abinderungsantrag bereits
begriindet und setze denselben in Diskussion. Will
sich jemand dussern? Wenn das nicht der Fall ist,
wiirde ich den Antrag Michel als angenommen erkliren.

Beschluss:

Art. 17, Ziff. 4. Ohne Riicksicht auf die Dauer
ihres Aufenthaltes Personen, die im Kanton eine
Beamtung oder 6ffentliche Anstellung bekleiden,
oder aber beruflich, gewerblich, industriell oder
kommerziell in irgend einer Weise titig sind,
oder sonstwie Einkommen besitzen, mit Einschluss
der juristischen Personen und Personengesamt-
heiten, innerhalb der durch die bundesrechtlichen
Normen iiber das Verbot der Doppelbesteuerung
gezogenen (Grenzen.

Briistlein. Sie haben vorhin den Antrag Lanz
abgelehnt, auf die Frage der Gemeindeautonomie mit
Beschriankung auf die Wertzuwachssteuer zuriickzu-
kommen. Ich stelle mir vor, Sie haben den Antrag
eben deshalb abgelehnt, weil er sich auf die Wert-
zuwachssteuer beschriankt hat und Sie sich sagten,
diese Frage brauche jetzt nicht behandelt zu werden,
indem sie ja den Gegenstand einer erheblich erkldrten
Motion bilde. Ich glaube aber, dass Herr Lanz im
Prinzip auf der richtigen Fihrte ist, wenn er seinem
Antrag eine gewisse Abgrenzung gegeben hat. Er hat
ihm aber nicht die Umgrenzung gegeben, die notig
gewesen wire, um hier im Rate eine Mehrheit zu
finden. Die Umgrenzung hitte in anderer Weise
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erfolgen sollen. Ich sage das mit Riicksicht auf die-
jenigen, die sich in der Diskussion im Prinzip als
warme Freunde der Gemeindeautonomie in Steuer-
sachen bekannt haben. Als Prototyp dieser warmen
Freunde méchte ich z. B. Herrn Kollega Ernst Wyss
bezeichnen, der sich als das bekannt, aber gleichzeitig
gesagt hat, es widerstrebe ihm, diese Frage anders als
auf dem Gesetzeswege zu ordnen, es gehe nicht an,
einfach auf ein Dekret oder die Praxis des Regierungs-
rates abzustellen. Nachdem wir das Steuergesetz erst
im September unter Dach und Fach bringen kénnen
und verschiedene Artikel an die Kommission zurtick-
gewiesen worden sind, konnte man auch diesen Artikel
an die Kommission zurtickweisen, damit sie die gesetz-
liche Wegleitung, deren es bedarf, um das Gewissen
einer Kategorie unserer Kollegen zu beschwichtigen,
gerade in das Steuergesetz selbst hineinzubringen und
hier die Steuerarten aufzuzihlen sucht, die man den
Gemeinden gestatten will. Neben der Wertzuwachs-
steuer wiirde in Betracht fallen die Besteuerung der
direkten Erbfolge, die Mobiliarsteuer, gewisse Luxus-
steuern und ein Zuschlag zur staatlichen Hand-
anderungssteuer. In dem betreffenden Artikel wire
gleichzeitig festzusetzen, bis zu welcher Héhe diese
Steuern erhoben werden diirfen. Diese Arbeit ist nicht
gross und wird der Kommission kein Kopfzerbrechen
machen. Auf diesem Wege kénnten, ohne dass dem
Gesetz deshalb ein einziger Gegner erstehen wiirde,
weite Schichten der Bevélkerung zu Freunden des
(tesetzes gemacht werden. Ich denke da namentlich
an die Bewohner der grossern Ortschaften, die etwas
vor den Kopf gestossen sind durch dieses absolute non
possumus und non volumus, das der Grosse Rat letzthin
in seiner Mehrheit ausgesprochen hat.

v. Fischer. Ich stelle den Gegenantrag, es sei
auf diese Bestimmung des Gesetzes nicht zuriickzu-
kommen.

Abstimmung:

Fir Zuriickkommen nach Antrag Briistlein Minderheit.

Wyss (Bern). Ich beantrage Zuriickkommen auf
Art. 38, Alinea 2, wo von der Ausweisung des steuer-
pflichtigen Vermégens auf Verlangen der Steuerbe-
horden die Rede ist. lch mgchte beantragen, dass
hier prézisiert werde, wer diese Steuerbehérden sind.
Meinens Erachtens sollte es die Finanzdirektion sein.
In zweiter Linie stelle ich den Antrag, dass wenn
dariiber, ob der Ausweis geniigend sei oder nicht,
zvwischen den Steuerbehérden und den Steuerpflich-
tigen Streit entsteht und sie sich nicht einigen kénnen,
der Rekurs an das Verwaltungsgericht moglich sein
soll. Diese beiden Antrige wiinsche ich zu stellen

und beantrage deshalb Zuriickkommen (Zustimmung). .

Die Begriindung kann kurz sein. Wenn das zweite
Alinea bestimmt, dass die Erben auf Verlangen der
Steuerbehorden zum Ausweis verpflichtet sind, so
weiss man nicht, welche Steuerbehsrden gemeint sind.
Wir haben Steuerbehsrden kantonaler Art und auch
Gemeindesteuerbehorden. Damit die nétige Garantie
fiir eine gleichmaéssige Durchfithrung im Kanton herum
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geschaffen wird, miissen wir vor allem aus auf eine
kantonale Steuerbehorde abstellen und da scheint mir
die gegebenste die kantonale Finanzdirektion zu sein,
die an der Spitze des ganzen Steuerwesens steht. Ich
beantrage deshalb zu sagen «auf Verlangen der Finanz-
direktion ».

Im weitern habe ich mich erkundigt, ob, wenn
tiber die Richtigkeit des Ausweises Streit entsteht,
die Regierung von sich aus endgiiltig entscheiden
oder ob der Partei, die glaubt, man tue ihr unrecht,
die Moglichkeit des Rekurses offen stehen soll. Von
dem Herr Finanzdirektor wurde mir mitgeteilt, nach
seiner Auffassung liege es auf der Hand, dass der
Rekurs an das Verwaltungsgericht nicht ausgeschlossen
sein solle. Nun kénnten aber doch Zweifel entstehen
und deshalb ist es gut, wenn es gesagt wird. Ich
beantrage daher, den Satz beizufiigen: « Entsteht {iber
die Richtigkeit des eingereichten Ausweises Streit,
so ist gegen den Beschluss der Finanzdirektion der
Rekurs an das Verwaltungsgericht gemiss den im
Gesetz betreffend die Verwaltungsrechtspflege vom
31. Oktober 1909 enthaltenen Bestimmungen zuldssig. »
Materiell méchte ich also nichts dndern, sondern die
Bestimmung nur etwas ausbauen, was fiir die Durch-
fithrung des Art. 38 als Beruhigung dienen kann.

Neuenschwander. Ich moéchte beantragen, etwas
weiter zu gehen als Herr Wyss vorschldgt, und die
Worte «auf Verlangen der Steuerbehérde » zu streichen.
Es war mir leider nicht méglich, der Beratung des
Art. 38 beizuwohnen, sonst wiirde ich schon damals
diesen Antrag gestellt haben. Ich hatte mir seinerzeit
erlaubt, der Kommission einen motivierten Antrag
einzureichen, der, wie mir der Herr Finanzdirektor
mitteilte, angenommen wurde. In einer spétern Sitzung
der Kommission wurde dieser Passus dann wieder
aufgenommen; warum ist mir unversténdlich.

Die Begriindung meines Antrages kann sehr kurz
sein. Der Umstand, dass man das Verlangen nach
dem offentlichen Inventar in das Ermessen einer
Steuerbehorde legt, kénnte zu ungleicher Behandlung
der steuerzahlenden Biirger vor dem Gesetz Anlass
geben. Wir erweisen der Behorde, die nun vorgesehen
ist, das Inventar zu verlangen, der Finanzdirektion,
einen grossen Dienst, wenn sie keine Auswahl unter
den Erben zu treffen, sondern das Inventar allgemein
zu verlangen hat. Im andern Fall kénnten sehr viele
Reklamationen entstehen, indem man geltend machen
wiirde: Dort wird inventarisiert, an einem andern Ort
dagegen nicht. Das Richtigste wire, das Inventar,
das in sehr milder Form eigentlich die amtliche In-
ventarisation darstellt, allgemein einzufithren; wir
werden so einer Unmasse von Reklamationen aus dem
Wege gehen. Ich glaube auch, die Praxis werde von
selbst dazu kommen, das Inventar allgemein zu ver-
langen, um eben diese Reklamationen zu vermeiden.

Mit dem zweiten Antrag des Herrn Wyss, dass
im Falle von Streitigkeiten das Verwaltungsgericht
endgiiltig entscheiden solle, bin ich durchaus ein-
verstanden. ’

v. Fischer. Im Falle der Beibehaltung des Alinea 2
mdchte ich auch dem Antrag Wyss zustimmen. Nach-
dem nun aber iiberhaupt Zuriickkommen auf Art. 38
beschlossen worden ist und Herr Neuenschwander einen
weitergehenden Antrag stellt, bin ich verpflichtet, den
von mir seinerzeit gestellten Antrag wieder aufzu-
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nehmen, die Alinea 2 und 3 seien zu streichen. Ich
habe damals ausgefiihrt, warum ich prinzipiell diesen
Vorschlagen nicht zustimmen kann und kann nur
wiederholen, dass sie bei vielen Leuten auf Wider-
stand stossen werden. Ich stelle also nochmals den
Antrag auf Streichung der beiden Alinea, ohne im
weitern die Begriindung zu wiederholen. Ich tue es
nur deshalb, damit man mir nicht sagen kann, ich
hitte durch Stillschweigen oder Nichtwiederein-
bringung meines Antrages meinen bisherigen Stand-
punkt aufgegeben und ich sei nachher nicht mehr
berechtigt, gegen diese Bestimmung Opposition zu
machen.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. lch mochte lhnen empfehlen, die Antrige
v. Fischer und Neuenschwander und ebenso den zwei-
ten Antrag Wyss abzulehnen. Es ist richtig, dass ich
Herrn Wyss erkldrt habe, nach meiner Auffassung
miisse hier das Verwaltungsgericht entscheiden, aber
es ist zu bemerken, dass die Finanzdirektion keinen
andern Entscheid trifft als die Verfiigung, dass der
Ausweis beizubringen sei. Darauf kommt die Sache
vor die Steuerverwaltung, die eventuell eine Nach-
steuerforderung geltend macht. Die Erben werden sich
mit derselben einverstanden erkliren oder nicht, und
im letztern Fall entscheidet das Verwaltungsgericht,
da es sich um offentliche Leistungen handelt. Art. 11,
Ziff. 6, des Verwaltungsrechtspflegegesetzes sagl: « Das
Verwaltungsgericht beurteilt als einzige kantonale In-
stanz Streitigkeiten iiber 6ffentliche Leistungen an den
Staat oder an Gemeinden und die den letztern durch
bestimmte Gesetzesvorschriften gleichgestellten Korpo-
rationen, wie Schwellengenossenschaften etc., gleich-
giiltig ob es sich dabei um Einforderung der geschul-
deten Leistung durch das Gemeinwesen oder um Riick-
forderung einer ganz oder teilweise nicht geschuldeten
Leistung durch den Leistenden handelt». Also in alien
Fillen, wo die Steuer verlangt wird und man nicht
einig geht, entscheidet das Verwaltungsgericht. Man
braucht also den Zusatz des Herrn Wyss nicht aufzu-
nehmen, weil beziiglich der Steuer selbst gar kein
Entscheid der Finanzdirektion vorliegt.

Der Antrag des Herrn Neuenschwander ist in der
Kommission diskutiert worden und es verwundert mich,
dass er wieder aufgenommen wird, nachdem ihn der
Grosse Rat mit grosser Mehrheit abgelehnt hat. Man
hat darauf aufmerksam gemacht, dass es in den weit-
aus meisten Féllen nicht notwendig sein werde, einen
solchen Ausweis zu verlangen, da die Gemeindebehor-
den namentlich auf dem LLande meistens genau wissen,
ob und wieviel Vermégen im einzelnen Fall vorhanden
ist. Sobald die betreffende Gemeindebehorde erklirt,
es sei kein Vermogen vorhanden, wird die Finanzdirek-
tion auch keinen Ausweis verlangen.

Ebenso mochte ich mich gegen den Streichungs-
antrag v. Fischer wenden. Wir glauben, die vorliegende
Bestimmung wird doch den einen und andern veran-
lassen, sein Vermodgen etwas gewissenhafter zu ver-
steuern.

Priisident. Das Wort hat zur Geschéftsordnung Herr
Regierungsrat Lohner verlangt.

Lohner, Regierungsrat. Ich mochte den Bestrebun-
gen, die sich in etwas reichlichem Masse geltend ma-

457

chen, auf diese oder jene Irage zuriickzukommen, nicht
etwa entgegentreten. Ich frage nur, ob der Augenblick
richtig gewdhlt ist, um auf alle diese Punkte, die Sic
schon sehr eingehend beschiftigt haben, jetzt wieder
zuriickzukommen. Verschiedene Artikel sind an die
Kemmission zuriickgewiesen worden und durch die
ganze Diskussion hat sich wie ein roter Faden die
Ansicht gezogen, dass man heute nicht wird abschlies-
sen konnen, sondern dass die Schlussabstimmung erst
im Herbst stattfinden koénne, und zwar nicht bloss die
Schlussabstimmung — das sehen wir heute schon
voraus — sondern dass im Herbst noch Gelegenheit ge-
boten sein wird, auf diesen oder jenen Punkt, griind-
licher als es heute moglich ist, zuriickzukommen. Es wird
auch moglich sein, in der Zwischenzeit an die Kom-
mission Anregungen gelangen zu lassen, die sie dann
priifen kann. Es wiirde also, wie es auch schon vor-
gekommen ist, gewissermassen eine dritte Lesung ein-
treten, die, so wie die Sache steht, kein Nachteil sein
wird. Ich mochte daher die Frage aufwerfen, ob es
nicht besser wire, jetzt die Diskussion iiber Riickwei-
sungsantrige nicht weiter fortzusetzen, in der Meinung,
dass die Diskussion bis zur Herbstsession offen blei-
ben soll. Ich stelle keinen Antrag, mache aber diese
Anregung.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Art. 38
kann heute ganz gut bereinigt werden. Es ist nicht
notig, ihn noch einmal an die Kommission zuriickzu-
weisen. Die Kommission hat dariiber so eingehend
diskutiert, dass nichts Neues mehr dabei herauskom-
men wird, und der Grosse Rat hat mit grosser Mehrheit
den Artikel nach dem Vorschlag der Kommission ge-
nehmigt. Man sollte also den Art. 38 heute endgiiltig
erledigen.

Es ist iibrigens auffallend, dass man meint, es
sollten im Steuergesetz die Ansichten jedes einzelnen
untergebracht werden konnen. Dazu wird man nie
kommen. Auch wenn Sie noch 5, 6 Jahre weiter be-
raten, gibt es immer wieder individuelle Antrige und
man wird mit denselben einmal aufrdumen miissen.

Ich mochte Sie also bitten, den Art. 38 heule zu
erledigen und den Antrag Neuenschwander abzuleh-
nen. Der Raf hat schon mit erdriickender Mehrheit
einen dahinzielenden Vorschlag abgewiesen und ich
glaube, er wird heute noch zu dieser Ansicht stehen
und den Antrag Neuenschwander ablehnen.

Ebenso der Antrag v. Fischer, Herr v, Fischer
hat seinen Antrag vor ein paar Tagen ebenfalls schon
eingebracht und der Grosse Rat hat ihn mit grossem
Mehr abgewiesen. Ich mochte Sie also bitten, den
Art. 38 zu bereinigen. Die Riickweisung der verschie-
denen Artikel an die Kommission kann doch nicht den
Sinn haben, dass sie den Entwurf neuerdings artikel-
weise durchberate. Wir haben nun die zweite Be-
ratung durchgemacht und wollen nicht noch eine dritte
Beratung einfithren. Ich glaube im Namen der Kom-
mission sagen zu diirfen, dass wir es begriisst hiitten,
wenn heute die Schlussabstimmung hitte stattfinden
konnen. Allein die Regierung hat einen andern Be-
schluss gefasst und wir widersetzen uns ihm nicht.
Aber wenn Sie als zulédssig erkliren wollen, dass man
in dritter Beratung noch einmal iiber alle Artikel soll
diskutieren koénnen, so werden wir mit dem Gesetz
nie fertig. Wenn wir die Schlussabstimmung auf den
Herbst verschieben, so sollen dann nur noch die An-
trige der Kommission zur Diskussion zugelassen wer-
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den und die weitere Antragstellung aus der Mitte des
Rates sollte ausgeschlossen sein.

Priisident. Zur Geschiftsordnung ist vorliufig kein
Anirag gestellt worden. Ich gewdrtige, ob einer aus
der Mitte des Rates gestellt wird. — Wenn nicht, so
fahren wir weiter mit der Bereinigung des Art. 38.

Neuenschwander. Nur eine kurze Bemerkung ge-
geniiber dem Herrn Kommissionsprisidenten. Soweit
ich iiber die Verhandlungen zu Art. 38 orientiert bin,
ist der Antrag auf Streichung dieses Passus im Rate
nicht gestellt worden, sonst wiirde ich ihn nicht aufge-
nommen haben. Im weitern bemerke ich dem Herrn
Finanzdirektor, dass mein Antrag die Staatsfinanzen
nichl etwa schidigt, sondern dass es gewisse Vorteile
hitte, wenn das Inventar allgemein verlangt wiirde.
Selbstverstindlich werden diejenigen, die nichts haben,
nicht reklamieren, dagegen werden solche Reklama-
tionen nicht ausbleiben von seiten derjenigen, die et-
was erben, indem es fast nicht anders moglich ist,
als dass hin und wieder eine Ungleichheit begangen
wird.

Wiyss (Bern). Ich konstatiere mit Genugtuung, dass
die Differenz zwischen der Auffassung des Herrn
Finanzdirektors und meiner Wenigkeit beziiglich mei-
ner Antrige eine ganz geringe und auch keine prinzi-
pielle, sondern mehr eine Differenz praktischer Natur
ist. Der Herr Finanzdirektor hat meinem Antrag auf
Ersetzung des Wortes «Steuerbehérden» durch «[i-
nanzdirektion » keine Opposition gemacht. Nun ist die
Sache nicht so unwichtig. Wenn Sie vor das Volk
treten und man Sie fragt, welche Steuerbehorde
dieses Verlangen stellen konne, ob -der Gemeinde-
prisident oder der Amtsschaffner oder eine andere
Behorde, so sind Sie mit der Antwort verlegen. Und
wenn im Gesetz ausdriicklich gesagt wird, dass die
und die Stelle das Verlangen stellen kann, so liegt
darin auch eine gewisse Garantie der gleichmissigen
Durchfithrung des Grundsatzes. Ich mochte Ihnen des-
halb empfehlen, statt « Steuerbehorden» zu sagen «Ifi-
nanzdirektion ».

Was den zweiten Antrag anbelangt betreffend den
Vorbehalt eines Rekurses an das Verwaltungsgericht,
wenn man iber den Nachweis nicht einig wird, so
freul es mich, konstatieren zu konnen, dass der Herr
Finanzdirektor mitgeteilt hat, dass dieser Antrag des-
halb nicht notig sei, weil ein solcher Rekurs nach den
Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes so-
wieso moglich sei. Das ist bis jetzt expressis verbis
nicht gesagt worden, und es ist gut, dass in dieser
Beziehung keine Zweifel mehr bestehen konnen. Aber
ich ffage mich doch, ob es nicht gut wire, es aus-
driicklich zu sagen, damit auch diejenigen, die der
Beratung des Gesetzes nicht beigewohnt haben, und
mit den Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflege-
gesetzes nicht so vertraut sind, deutlich wissen, wie
es gemeint ist. Das ist eine formelle Sache,

Der Herr Finanzdirektor sagt, es gebe hier iiber-
haupt keinen Entscheid der Finanzdirektion. Es ist
gut, wenn man diese Frage auch abzukliren sucht.
Ich nehme an, eine derartige Streitigkeit verlduft fol-
gendermassen. Die kantonale Steuerverwaltung hat
in einem Fall Verdacht, es sei eine Steuerverschlagnis
begangen worden. Nun kommt eine Aufforderung sei-
tens der Finanzdirektion an die Erben, innert 2 Mo-
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naten den gesetzlichen Ausweis zu leisten. Sie reichen
denselben dem Amtsschaffner ein. Nun wird meines
Erachtens der Amtsschaffner nicht endgiiltig iiber die
Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Ausweises entschei-
den, sondern er wird die Akten mit seiner Begutach-
tung der kantonalen Steuerverwaltung einschicken.
Diese wird sie priifen und an die kantonale Finanz-
direktion Antrag stellen, worauf die kantonale Finanz-
direktion in letzter Instanz sich dariiber ausspricht, ob
gic sich von dem Ausweis als befriedigt erkldren kann
oder nicht. Ich nehme an, sie werde dies von sich
aus tun, den Fall nicht zuerst der Regierung unter-
breiten, sondern von sich aus die Entscheidung treffen.
Wenn das richtig ist, so wire der Passus in meinem
Antrag «gegen den Beschluss der Finanzdirektion»
auch richtig. Streicht man diesen Passus, so stehen
wir vor folgender Ungewissheit. Wir wollen annehmen,
der Finanzdirektor habe erklirt und des dem Amts-
schaffner wieder zukommen lassen, der Ausweis sei
ungentigend. Nun ist der Streit da, wenn sich die
Erben nicht zufrieden geben. Soll man nun genotigt
sein, gegen diesen Entscheid der kantonalen Steuer-
verwaltung oder des Finanzdirektors zuerst an den
Regierungsrat zu wachsen und erst, wenn der Regie-
rungsrat einem nicht recht gegeben hat, an das Ver-
waltungsgericht? Mir scheint, dass man die Instanz
des Regierungsrates hier unter allen Umstidnden iiber-
springen diirfe, denn der Regierungsrat ist formell ge-
notigt, die Anschauung des Finanzdirektors, der eigent-
lich allein alles genau durchgearbeitet hat, zu akzep-
tieren. Deshalb scheint es mir notwendig, eine Be-
stimmung aufzunehmen, aus der hervorgeht, dass man
gegen den Entscheid oder den Beschluss der Finanz-
direktion, oder wie man es nennen will, mit Umgehuang
des Regierungsrates direkt an das Verwaltungsgericht
gelangen kann. Ich habe nichts dagegen, wenn iiber
die Redaktion eines solchen Antrages in den vorbe-
ratenden Behorden noch einmal verhandelt wird, und
da wir sowieso verschiedene Artikel und Anregungen
an die vorberatenden Behérden zuriickgewiesen ha-
ben, so kann ich mich cinverstanden erkliren, wenn
sic diesen zweiten Antrag, den ich gestellt habe, noch
prifen. Gehen Sie damit nicht einig, sondern wollen
Sie dem Wunsch des Herrn Kommissionsprisidenten
entsprechend den Artikel heute definitiv erledigen, so
halte ich den Antrag aufrecht, vorbehéltlich einer bes-
sern Redaktion, die der Herr Finanzdirektor selbst
vorlegen kann.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Es findet keine Verfiigung seitens der
Finanzdirektion statt. Wenn der Ausweis da ist, so
ergibt sich aus demselben, dass entweder eine Steuer-
verschlagnis begangen worden ist oder nicht. Geht
aus dem Ausweis hervor, dass keine Steuerverschlag-
nis begangen worden ist, so wird die Sache ad acta
gelegt. Ergibt sich eine Steuerverschlagnis, so wird
eine Nachsteuerforderung gestellt. Nun bestimmt
Art. 39 ganz genau, wie da vorgegangen wird. Es
heisst: « Die Nachsteuerforderungen des Staates werden
durch die kantonale Steuerverwaltung geltend gemacht.
Wird der Anspruch nicht freiwillig anerkannt, so ist
er im Wege des Administrativprozesses vor dem Ver-
waltungsgericht einzuklagen». Solange wir den
Leuten keine Nachsteuer verlangen, fragen sie dem
Priifen und Befinden nichts darnach; verlangen wir
eine Nachsteuer, so fragen wir sie, ob sie einverstanden
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sind, freiwillig zu zahlen. Die einen ‘werden diese Frage
bejahen. Sagen sie nein, so kommt die Sache vor das
Verwaltungsgericht. Herr Wyss kann also seinen An-
trag gut fallen lassen. Wir treffen keinen Entscheid,
sondern es wird entweder eine Nachsteuerforderung
gestellt oder nicht, und wenn sie im ersten Fall be-
stritten wird und man sich nicht einigen kann, so
bringen wir den Fall vor das Verwaltungsgericht.

Wyss (Bern). Ich erklire mich mit dem Gang,
wie er jetzt von dem Herrn Finanzdirektor fiir den
Fall geschildert worden ist, dass ein geleisteter Aus-
weis nicht als geniigend erklirt werden sollte, be-
friedigt. Ich erblicke darin die Garantie der Moglich-
keit des Rekurses an das Verwaltungsgericht. Mehr
habe ich nicht wollen und ich ziehe deshalb meinen
zweilen Antrag zuriick.

Abstimmung.

Eventuell:

1. Der Antrag Wyss, das Wort «Steuer-
behorden» durch « Finanzdirektion »
zu ersetzen, wird, weil nicht bestrit-
ten, vom Vorsitzenden als angenom-
men erklart.

2. Fiir Festhalten an der amendierten Vor-
lage (gegeniiber dem Antrag Neuen-

schwander . Mehrheit.
Definitiv:
Fiir Beibehaltung der Alinea 2 und 3 (ge-
geniiber dem Streichungsantrag von
Fischer) ; Mehrheit.

Beschluss:

Art. 38, Alinea 2. Stirbt eine im Kanton Bern
steuerpflichtige Person und wird iber ihre Ver-
lassenschaft kein o6ffentliches Inventar errichtet,
so sind die Erben auf Verlangen der Finanz-
direktion verpflichtet, sich binnen zwei Monaten
nach dem Erbschaftsantritt bei der Amtsschaff-
nerei des betreffenden Bezirkes iiber den Be-
stand des hinterlassenen steuerpflichtigen Ver-
mogens des Erblassers auszuweisen.

Président. Damit ist Art. 38 bereinigt und ich frage
an, ob man noch auf andere Artikel zuriickkommen
will? Es scheint nicht der Fall zu sein. Damit
wire die Zuriickkommensfrage erledigt. Wie Sie von
demn Herrn Finanzdirektor gehort haben, wiirde die
Schlussabstimmung auf den Herbst verschoben.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich habe den Auftrag, namens des Re-
gierungsrates folgenden Antrag zu stellen. Mit dem
Schluss der heutigen Beratung soll die zweite Lesung
des Steuergesetzes beendigt sein, dagegen soll, wie
seinerzeit beim Einfiihrungsgesetz, die Schlussabstim-
mung verschoben werden in der Meinung, dass DPri-
vate und Mitglieder des Rates an die Kommission
oder an den Regierungsrat oder die Finanzdirektion
noch Eingaben machen konnen, wenn ihnen dieser
oder jener Punkt noch unklar sein sollte oder sie dem
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einen oder andern Artikel eine andere Fassung zu geben
wiinschen. Dann sollen die Kommission und die Re-
gierung den Entwurf noch einmal redaktionell bereini-
gen und lhnen iiber die vorgenommenen Aenderungen
in der niichsten Session Bericht erstatten, worauf die
Schlussabstimmung  stattfinden wiirde. Eine eigent
liche dritte Lesung soll also nicht stattfinden.

Rufer (Biel), Prisident der Kommission. Ich habe
gegen den Antrag der Regierung nichts einzuwenden.
Personlich hitte ich es allerdings lieber gesehen, wenn
die Schlussabstimmung heute hitte stattfinden kénnen.
Ich mochte aber ausdriicklich feststellen, dass im
Herbst, wenn die Schlussabstimmung vorgenommen
wird, keine andern Antrige mehr diskutiert werden
kénnen als diejenigen, welche Regierung und Kom-
mission einbringen. Zu diesen konnen allerdings aus
der Mitte des Rates noch weitergehende Zusatzantrige
gestellt werden. Es soll also keine eigentliche dritte
Lesung stattfinden, sonst wiirden wir nie fertig, son-
dern nur die Antrige, welche die Regierung und Kom-
mission dem Grossen Rat neuerdings vorlegen, solien
diskutiert werden.

Miiller (Gustav). Ich bin mit dieser Auffassung
einverstanden, nur mochte ich zuhanden des Proto
kolls feststellen, dass der Art. 30 da nicht inbegriffen
ist, sondern dass mein Antrag zu demselben von mir
in der Kommission noch einmal begriindet werden
kann.

Préasident. Der Antrag der Regierung ist von keiner
Seite bestritten, er gilt als angenommen. Damit wire
die Beratung des Steuergesetzes beendigt.

Herr Prédsident Morgenthaler iibernimmt wie-
der den Vorsitz.

Naturalisationsgesuche.

Auf den Antrag des Regierungsrates und der
Justizkommission werden bei 118 giiltigen Stimmen
(erforderliche 2/s Mehrheit: 80) die nachgenannten
Personen, welche sich iiber den Genuss eines guten
Leumundes, den Besitz der biirgerlichen Rechte und
Ehren, sowie tiber giinstige Vermégens- und Erwerbs-
verhiltnisse ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin
in das bernische Landrecht aufgenommen, in dem
Sinne jedoch, dass die Naturalisation erst mit der Zu-
stellung der NaturalisationsurkundeinWirksamkeit tritt:

12. Hermann Polzer, geboren 1879, von Graz,
Oesterreich, cand. phil. in Bern, ledig, welchem die
Einwohnergemeinde Héutligen das Ortsburgerrecht
zugesichert hat — mit 111 Stimmen.

13. u. 14. Jakob, genannt Hans, Beilharz, geboren
1896, und Max Beilharz, geboren 1901, von Véhringen,
Wiirttemberg, in Biberist, ledig, welchen die Hin-
wohnergemeinde Zauggenried das Ortsburgerrecht zu-
gesichert hat — mit 111 Stimmen.

1911. 116
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15. Friedrich Jakob Wilhelm Meyer, geboren 1871,
von Turgi, Aargau, Firsprecher in Bern, Ehemann
der Lydia Balsiger, Vater von drei minderjéhrigen
Kindern, welchem die Burgergemeinde Bern das Orts-
burgerrecht zugesichert hat — mit 110 Stimmen.

Erteilung des Expropriationsrechtes an die
Gemeinde Oberwil.

Scheurer, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Gemeinde Oberwil im Ober-Simmen-
tal will ein neues Schulhaus bauen und hat hiefiir
einen geeigneten Platz in Aussicht genommen. Sie
konnte sich aber mit dem Higentiimer iiber den Preis
nicht verstindigen und im Einverstdndnis von bei-
den Seiten wird daher das Expropriationsrecht verlangt.
Der Regierungsrat beantragt, diesem Gesuch zu ent-
sprechen.

Peter, Prisident der Justizkommission. Die Justiz-
kommission pflichtet dem Antrag der Regierung bei.

Genehmigt.
Beschluss:

Der Einwohnergemeinde Oberwil wird fiir die
Erwerbung des zum Zweck der Erstellung einer
neuen Schulhausanlage bendtigten Grundstiickes
des Fritz Knutti das Expropriationsrecht nach
Mitgabe des vorgelegten Situationsplanes erteilt.

(24. Mai 1911.)

Prisident. Zur Geschiftsordnung. Wir hitten noch
die beiden Motionen Jobin und Moor zu erledigen. Nun
ist mir bekannt, dass beide ziemlich viel Zeit in An-
spruch nehmen werden und es kann keine Rede davon
sein, sie heute noch zu erledigen. Ich gewirtige,
ob der Antrag auf Fortsetzung der Session gestellt
wird oder ob Sie die Session schliessen wollen. -—
Das letztere scheint dem Rate zu belieben und wir
wiirden also diese beiden Motionen absetzen.

In diesem Fall eriibrigt mir noch, mich von Ihnen
zu verabschieden und Ihnen bestens zu danken fiir
die Nachsicht und Loyalitit, mit der Sie meiner Ge-
schéftsfithrung begegnet sind. Eigentlich beabsichtigte
ich, wie iiblich, eine Abschiedsrede zu halten, aber
ich kann Thnen nicht besser danken und Ihre Loyali-
tdt nicht besser vergelten als indem ich Thnen diese
Rede schenke. (Heiterkeit,)

Damit erklédre ich Sitzung und Session als geschlos-
sen und wiinsche Thnen allen gute Heimkehr.

Schluss der Sitzung und der Session um 12!/, Uhr.

Der Redakteur :

Zimmermann.



	Ordentliche Frühjahrs-Session

